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Unterlage 12.0, 1. Änderungsverfahren  

 

Neubearbeitung aufgrund der Aktualisierung technischer Plangrundlagen sowie tlw. neuer 

fachlicher Vorgaben: 

 Anpassung an die neue technische Planung mit Stand vom 12.08.2014: 

o Radfahrer/Fußgängerführung: zusätzliche WW-Brücke zwischen Bau-km 0+300 und 

0+400 

siehe Kapitel 4.1.1 Text; Karten Unterlagen 12.1.1 und 12.2.1 

o Entfall einer WW-Überführung (Bw 3, Bau-km 2+260), Verlegung einer WW-

Überführung (neues Bw 4n jetzt bei Bau-km 2+720, vorher Bw 4 bei Bau-km 2+800), 

Verlegung WW (neues Bw 24 bei Bau-km 3+010) im Bereich Industriegebiet Lauter-

bach 

 siehe Kapitel 4.1.1 Text; Karten Unterlagen 12.1.2 und 12.2.2 

o Fußgängerführung am Knoten 2 zur Jugendherberge (im Bereich Bau-km 3+000 bis 

3+300; im Zusammenhang mit dem neuen Bw 24 (s.o.) zu sehen) 

 siehe Kapitel 4.1.1 Text; Karten Unterlagen 12.1.2+3 und 12.2.2+3 

o Entfall WW-Überführung Bw 10 bei Bau-km 5+425; Alternative WW-Führung War-

tenberg (etwas abseits der Trasse nördlich des Bw 11 „Unterführung 

Finstergrabenweg“) 

 siehe Kapitel 4.1.1 Text; Karten Unterlagen 12.1.4 und 12.2.4 

o Änderung nahezu aller Regenrückhaltebecken (RRB); im Lageplan wird die Fläche 

entsprechend der neuen Volumina geändert. Im Plan sind ausgewiesen: 

 Flächeninanspruchnahme durch Becken 

 Flächeninanspruchnahme durch Wartungswege (Umfahrung) 

 Volumen, Einleitung (Drosselwassermenge) 

 Umplanung des RRB im Industriegebiet Maar 

 siehe Kapitel 4.1.1 Text; Karten Unterlagen 12.1.0 bis 12.1.8 und 12.2.0 bis 

12.2.8 

o Die Bemessung aller Durchlässe wurde auf HQ50 neu berechnet (unter WW HQ10). 

Im gesamten Trassenbereich ergeben sich Änderungen der Durchmesser 

 siehe Kapitel 4.1.1 Text; Karten Unterlagen 12.1.0 bis 12.1.8 und 12.2.0 bis 

12.2.8 

 Bei den Plänen wurde durchwegs das Kataster aktualisiert 

 siehe Karten Unterlagen 12.1 und 12.2 

 geringfügig geänderte Darstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen 

 siehe Karten Unterlagen 12.1.0 bis 12.1.8 und 12.2.0 bis 12.2.8 

 geänderte gesetzliche Grundlagen 

 siehe Kapitel 1.1 sowie Kapitel 2.2 Text 

 Anpassung aufgrund von Änderungen Roter Listen von Tiergruppen: 

o Neue Rote Liste Vögel für Hessen VSW & HGON (2014) und neue Erhaltungszu-

stände der Brutvogelarten Hessens (VSW 2014) 

 siehe Tabellen 28, 150 und 151 
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o Neue Rote Liste Amphibien und Reptilien Hessen (AGAR & FENA 2010) 

 siehe Tabellen 30 und 31 

o Neue Rote Liste Tagfalter und Widderchen für Deutschland (BfN 2011) 

 siehe Tabelle 33 

o Neue Rote Liste Heuschrecken für Deutschland (BfN 2011) 

 siehe Tabelle 34 

 Anpassung aufgrund der Aktualisierung der Bestandskarten nach durchgeführten Nachkar-

tierungen/  Überprüfung der Biotoptypenkartierung (PNL 2014) 

 siehe Kapitel 3.5 Text; Karten Unterlagen 12.1.0 bis 12.1.8 

 Anpassung aufgrund der Verfügbarkeit von Kompensationsflächen und Machbarkeit von 

Kompensationsmaßnahmen: 

o Entfallen des Maßnahmenkomplexes MK2 

 siehe Kapitel 5.3.3.3 Text; sowie Kapitel 6.1 (Maßnahmenblätter); Tabelle 144; 

Karten Unterlagen 12.2.10 bis 12.2.13 

o Hinzunahme der Maßnahme K0.33 

 siehe Kapitel 5.3.3.1 Text; sowie Kapitel 6.1 (Maßnahmenblätter); Tabelle 144; 

Karte Unterlage 12.2.16 

o Geringfügige Änderung innerhalb von MK3 (Gewässerrandstreifen, Mäander Mühl-

graben) 

 siehe Kapitel 5.3.3.4 Text; sowie Kapitel 6.1 (Maßnahmenblätter); Tabelle 144; 

Karte Unterlage 12.2.4+5 

 Anpassungen in der Konfiltanalyse und abgeleiteter Maßnahmen: 

o Entfallen der Vermeidungsmaßnahme V16; geringfügige Abänderung von V17 

 siehe Kapitel 4.2.3 Text; sowie Kapitel 6.1 (Maßnahmenblätter); Karten Unterla-

gen 12.2.0 bis 12.2.8 

o Wegfall des Bodenkonfliktes Bo3 aufgrund projektimmanenter, technischer Vermei-

dung 

 siehe Kapitel 4.3.1.3, Kapitel 4.4 und Kapitel 5.2.1 Text; Tabelle 144; Karten Un-

terlagen 12.1.0 bis 12.1.8 

 Berücksichtigung des neuen Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der Ortsumfahrung 

Lauterbach (LOHMEYER 2014) 

 siehe Kapitel 4.1.2.3 sowie Kapitel 4.3.5 im Text 

 Berücksichtigung des aktualisierten Verkehrsgutachtens (MODUS CONSULT 2013) 

 siehe Kapitel 1.1 sowie Kapitel 4.1.2.3 im Text 

 Anpassung aufgrund der Aktualisierung der FFH-Verträglichkeitsstudien und des Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrags 

 siehe Kapitel 4.3.5 sowie Kapitel 4.3.6 im Text; Tabelle 144 
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1 Einleitung 

1.1 ANLASS UND ZIELSETZUNG 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmana-

gement, Dezernat Plaung Osthessen Stadort Schotten, plant den Neubau der stark befahrenen 

B 254 zwischen dem Stadtteil Maar der Stadt Lauterbach und dem Ortsteil Müs der Gemeinde 

Großenlüder. Die B 254 stellt derzeitig die Ortsdurchfahrten im Stadtteil Lauterbach/Maar in der 

Stadt Lauterbach und in den Gemeindeteilen Wartenberg/Angersbach und Warten-

berg/Landenhausen dar. Der vorliegende Entwurf umfasst die Planung zum Neubau der B 254 

als Ortsumgehung (freie Strecke). Im Bundesverkehrswegeplan ist der Neubau der Ortsumge-

hung als vordringlich eingestuft worden. 

Dieser Neubau soll die Stadt Lauterbach, den Stadtteil Maar und die Wartenberger Ortslagen 

Angersbach und Ladenhausen vom Durchgangsverkehr und den damit verbundenen Beein-

trächtigungen entlasten. Die B 254 ist im Untersuchungsraum (UR) Teilstrecke eines Straßen-

zuges von überregionaler Bedeutung und stellt u. a. eine Verbindung zwischen der BAB 5 bei 

Alsfeld und der BAB 7 bei Fulda dar. Dies resultiert in einem hohen Verkehrsaufkommen von 

derzeit ca. 12.000 Kfz/24h 10.000 Kfz/24h. Eine 0prognostizierte Steigerung der Verkehrsbelas-

tung (Planfall Null 2025) für das klassifizierte Straßennetz auf bis zu 13.500 Kfz/24h 

16.300 Kfz/24h verschärft die Situation zusätzlich. Neben einer hohen Lärm- und Schadstoffbe-

lastung sind die entsprechenden Ortschaften von einer starken innerörtlichen Zerschneidungs-

wirkung betroffen. Ziel der vorliegenden Maßnahme ist die Beseitigung der vorliegenden 

Mängelsituation bei den Ortsdurchfahrten. Die geplante Maßnahme stellt zudem einen Lücken-

schluss im Verlauf der B 254 dar. Seit 1997 steht die im Nordwesten liegende Ortsumgehung 

Schwalmtal/Brauerschwend und seit 1995 die im Südosten liegende Ortsumgehung Großenlü-

der unter Verkehr. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist Bestandteil der planungsrechtlichen Voraussetzung 

für die Realisierung des Projekts Ortsumgehung Lauterbach – Wartenberg. Ziel dieser Planung 

ist es, die durch die geplante Straßenbaumaßnahme zu erwartenden Eingriffe in Natur und 

Landschaft darzustellen und Maßnahmen abzuleiten, die diesen Eingriff soweit als möglich 

minimieren (Vermeidungsgebot gem. §§ 1 und 15 (1) BNatSchG), unvermeidbare Beeinträchti-

gungen ausgleichen (Ausgleichspflicht § 15 (2) BNatSchG) und für nicht ausgleichbare Eingriffe 

Ersatz schaffen (§ 15 (2) BNatSchG). 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurden verschiedene Anregungen zur Optimie-

rung der Trassenführung geäußert. Einige konnten von Hessen Mobil in der technischen 

Planung berücksichtigt werden, so dass daraufhin eine Überarbeitung und Anpassung des LBP 

vorgenommen wurden. 

1.2 UMWELTVERTRÄGLICHKEIT 

Die Untersuchung der Umweltverträglichkeit verschiedener Varianten erfolgte in einer Umwelt-

verträglichkeitsstudie (C+S-CONSULT 1996b). 
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Insgesamt kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass das Verhältnis der durch die Ortsum-

gehung erreichbaren Entlastungswirkungen auf die Ortsdurchfahrten zu den hervorgerufenen 

Neubelastungen von Natur und Landschaft relativ hoch ausfällt. 

Als wesentliche von den Untersuchungsvarianten ausgehende Projektwirkungen mit Relevanz 

für den LBP nennt die Studie: 

 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungseignung: Die Tatsache, dass alle Tras-

sen durch eine Vielzahl von Kunstbauwerken geprägt sind, führt insbesondere 

aufgrund der geringen Vorbelastung der Landschaft und durch die teilweise expo-

nierte Lage der Trassen zu erheblichen Eingriffen in das Landschaftsbild. 

 Schutzgut Pflanzen und Tiere: Der Verlust von aus Sicht des Arten- und Biotop-

schutzes hochschutzwürdigen Feucht- und Nasswiesen mit dem Vorkommen von 

mehreren Rote-Liste-Arten sowie von Feldgehölzen und Heckenstrukturen. 

 Schutzgut Pflanzen und Tiere: Die Zerschneidung und damit nachhaltige Beein-

trächtigung von mehreren komplexen und hochschutzwürdigen Landschaftsbe-

standteilen, die sich durch hohe Strukturvielfalt und teilweise durch das 

Vorkommen von Rote-Liste-Arten auszeichnen (Vaits-Berg, Lauter-Aue, Biotop-

komplex nördlich der Helmesmühlen, Altefeld-Aue). 

 Schutzgut Boden und Wasser: Neuversiegelung und Strukturveränderung biotisch 

aktiver Bodenbildungen, Schadstoffeintrag in ebensolche. 

 Schutzgut Klima: Inanspruchnahme von Auenbereichen mit hoher klimaökologi-

scher Wirksamkeit und die Beeinträchtigung von Kalt- und Frischluftleitbahnen in 

den Hangbereichen mit der Folge verminderter Frischluftzufuhr in die Siedlungsbe-

reiche. 

Die von der UVS favorisierte Variante wurde unter Integration eines städtebaulichen Planungs-

beitrags ebenfalls vom Raumordnungsverfahren (C+S-CONSULT 1996a) als die unter Abwägung 

aller raumbedeutsamen Faktoren günstigste Variante herausgestellt. Es handelt sich, abgese-

hen von kleinen Anpassungen im Bereich des Muhrsbaches und des Vaits-Berges um die 

Variante, wie sie nun hier Gegenstand des Landschaftspflegerischen Planungsbeitrags ist 

(s. Kap. 1.3). 

1.3 KURZBESCHREIBUNG DER LINIENFÜHRUNG 

Aktuell durchfährt die B 254 das Untersuchungsgebiet (UG) von Nordwest nach Südost. 

Darüber hinaus wird das Gebiet durch die von Süden aus Richtung Gedern kommende B 275, 

wenige nachgeordnete Landes- und Kreisstraßen sowie die Eisenbahnlinie Fulda – Alsfeld – 

Gießen („Vogelsbergbahn“) verkehrstechnisch erschlossen. 

Die geplante Ortsumgehung Lauterbach – Wartenberg verläuft von dem nordwestlich gelege-

nen Maar nach Ladenhausen im Südosten. Sie beginnt ausgehend von der heutigen B 254 

südwestlich von Maar (Beginn zwischen Netzknotenpunkt (NK) 5322/023 und NK 5322/024 km) 

und sieht eine südliche Umgehung von Maar vor. Lauterbach wird nördlich des Gewerbegebie-

tes an der heutigen B 254 und dem an der L 3140 Richtung Willofs gelegenen Gewerbegebiet 

umgangen. Im Bereich der Kläranlage östlich von Lauterbach ist über eine Brücke eine An-

schlussstelle zur heutigen B 254 geplant. Es folgt eine nördliche Umfahrung von Angersbach. In 

diesem Bereich folgt eine Querung der Bahnlinie Gießen/Fulda und der Lauter mit ihrem 

Auenbereich ebenfalls durch ein Brückenbauwerk. Direkt östlich angrenzend ist ein weiterer 
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Anschluss zur heutigen B 254 geplant. Im weiteren Verlauf wird Landenhausen nördlich 

umgangen. Im Bereich dieses Verlaufs ist ein Anschluss an die L 3142 nach Bad Salzschlirf 

geplant. Nach dem Anschluss schwenkt die Trasse nach Süden und quert die Altefeld mit ihrem 

Auenbereich. Anschließend wird die Trasse nördlich der Ortslage von Müs in spitzem Winkel 

wieder auf den Verlauf der heutigen B 254 eingefädelt. 

Das Ende der Trasse liegt somit zwischen Netzknotenpunkt 5322/021 und NK 5423/042. Die 

Gesamtlänge der Trasse beträgt ca. 11,945 km zuzüglich der vier Anschlüsse (B 254-alt 

zwischen Lauterbach und Maar, L 3140, B 254-alt/Angersbach-Ost und L 3142, die nochmals 

4,9 km lang sind. 

1.4 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 

Die Abgrenzung des UG erfolgte auf der Grundlage der zu erwartenden erheblichen Auswir-

kungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter. Hierfür wurden allgemeine bau-, anlage- 

und betriebsbedingte Wirkungen von Straßenbauvorhaben berücksichtigt sowie die Empfind-

lichkeit der Schutzgüter und ihre Bedeutung für den Naturhaushalt. Die Untersuchungen zur 

ökologischen Bestandsaufnahme erstrecken sich dabei auf einen ca. 300 m breiten Korridor 

beiderseits der Trasse der geplanten Ortsumgehung. Hinzu kommen noch Korridore von ca. 

100 m Breite längs der geplanten Nebenanlagen. Der UR wurde weiterhin kleinräumig an die 

Flurstücke und die naturräumlichen Gegebenheiten angepasst. Auf diesem Wege erreicht der 

untersuchte Geltungsbereich im Streckenabschnitt eine Flächengröße von ca. 1.082 ha. 

Die Bearbeitung der Artenschutzrechtlichen Prüfung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 

(Unterlage 12.3) zu diesem Vorhaben erfordert in Anlehnung an neue Erkenntnisse (v.a. KIfL 

2010) für ausgewählte Arten der Avifauna einen erweiterten UR von 500 m rechts und links der 

Haupttrasse der B 254-neu. Dementsprechend wurden die Erhebungen der Avifauna konzipiert 

(siehe Kapitel 3.6.1.3). 
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2 Übersicht über das Untersuchungsgebiet 

Der Planungsraum liegt überwiegend im Vogelsbergkreis mit dem Stadtgebiet von Lauterbach 

und dem Gemeindegebiet von Wartenberg (Regierungsbezirk Gießen). Am äußersten südöst-

lichen Rand des Planungsraums ist der Landkreis Fulda mit dem Gemeindegebiet von Großen-

lüder (Regierungsbezirk Kassel) angeschnitten. Der größte Teil der Untersuchungstrasse liegt 

auf Blatt 5223 Lauterbach der topographischen Karte 1:25.000. Ein sehr kleiner Teil (ca. 250 m 

der geplanten knapp 12 km Trasse) liegt dabei auf Blatt 5325 Schlitz. 

2.1 CHARAKTERISIERUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 

2.1.1 Naturräumliche Lage 

Der Planungsraum und sein näheres Umfeld werden im Wesentlichen durch zwei naturräum-

liche Großeinheiten geprägt: 

 Hessische Senke 

 Vogelsberg 

Im Rotliegenden wurden im Bereich der Hessischen Senke als Teil des Germanischen Beckens 

bis zu 1.000 m Rotliegend-Sedimente abgelagert, aus denen sich die Buntsandsteine bildeten. 

Im Laufe der folgenden Erdzeitalter erfolgte die Ablagerung von Gesteinen des Zechstein, der 

Trias, des Jura sowie der Kreide. Gleichzeitig begann im Verlauf tektonischer Prozesse (He-

bung) die Abtragung von Gesteinsschichten, was sich bis in das Tertiär hinein fortsetzte. Daher 

sind heute im Bereich der Hessischen Senke überwiegend die Abfolgen des Buntsandsteins an 

der Oberfläche aufgeschlossen. Muschelkalk und Keuper sind nur in Mulden und Grabenzonen 

erhalten und Reste des Jura nur an schmalen Grabenzonen. Im Verlauf des Jura kam es durch 

die Bruchschollentektonik zur Hebung der Hessischen Senke, sie tritt heute als Bergland in 

Erscheinung. Die im UG anstehenden mesozoischen Gesteine werden der Fuldaer Senke und 

speziell dem Lauterbacher Graben zugeordnet. Nach KLAUSING (1988) liegt das UG vollständig 

im Bereich Großenlüdener – Lauterbacher Graben, einer Untereinheit der Fuldaer Senke: 

 

3  Hessisches Bruchschollentafelland 

35  Osthessisches Bergland 

352 Fuldaer Senke 

352.2 Großenlüdener – Lauterbacher Graben 

 

Das UG ist Teil des Osthessischen Berglandes (35), der östlichen Teilregion des Hessischen 

Bruchschollentafellandes (3). In dieser relativ geschlossenen Bruchscholle ist der Buntsand-

stein weitgehend oberflächen- und reliefbestimmend, abgesehen von Gebieten entlang tekto-

nisch stark beanspruchter Linien, die von vulkanischen Basalten überlagert sind, wie der 

großflächige Vogelsberg, Knüll und Rhön. Zwischen diesen vulkanischen Bildungen breitet sich 

die Fuldaer Senke (352) aus, welche auch den Großenlüder – Lauterbacher Graben (352.2) 

umfasst. Dies ist das Sammelbecken der oberen Fulda, welche das Bundsandstein- und 
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Bergland in Pakete zerschnitten und zerlegt hat. In diesen Gräben sind Muschelkalk bzw. 

Zechstein als Hangendes bzw. Liegendes der Buntsandsteintafel erhalten; die Zechsteinbasis 

ist aber nicht durchgängig in den Flusstälern angeschnitten. 

So auch im Großenlüdener – Lauterbacher Graben, welcher die zentrale Großeinheit des UG 

bildet. Wie bereits oben hergeleitet, handelt es sich hierbei um eine von Südwesten nach 

Nordosten verlaufende, tektonische Bruchzone im Grenzbereich zwischen der vulkanisch-

basaltischen Nordostabdachung des Vogelsberges und der Hessischen Buntsandsteintafel 

(KLAUSING 1988).  

Als weiterer Einfluss ist im Bereich des Vogelsberges die vulkanische Tätigkeit ab dem oberen 

Miozän (Tertiär) festzustellen. Er hat den südlichen Grabenrand des Lauterbacher Grabens in 

weiten Teilen mit Basalt überdeckt. 

2.1.2 Relief 

Das Relief des Untersuchungskorridors ist geprägt durch den Lauterbacher Graben, in dessen 

Grabengrund die Auen von Brenderwasser und Lauter liegen. Das Gelände besitzt hier einen 

meist welligen, ebenen bis schwach geneigten (0 - 5°) Charakter. Nördlich und südlich des 

Grabengrundes ist das Gelände meist von mittlerer Hangneigung (10° - 20°). Stark oder sehr 

stark geneigtes Gelände (> 20°) ist an den Hanglagen der kleinen Seitentäler und -schluchten 

(z. B. Kromberg-Graben) sowie an den Bergköpfen anzutreffen. 

Innerhalb des UG liegt der Höhenunterschied insgesamt bei 100 m ü. NN. Er fällt von knapp 

340 Metern im westlichen Trassenabschnitt auf ca. 249 m ü. NN im Tal der Altefeld, südöstlich 

von Landenhausen. Der höchste Geländepunkt ist der zwischen Maar und Lauterbach gelege-

ne Ossenkopf. Er besitzt eine Höhe von 349,2 m ü. NN. 

Das Relief, also Höhenlage sowie Neigungsstärke und -richtung, bestimmen neben dem 

Ausgangsgestein und Boden wesentlich die Nutzungsmöglichkeiten sowie die Vegetationsbe-

stände. 

2.1.3 Geologie 

Die Geologie des UG und der angrenzenden Gebiete wird in der Geologischen Karte von 

Hessen Maßstab 1:25.000 Blatt Lauterbach (DIEHL 1935) beschrieben. Dort werden insgesamt 

drei für das UG relevante Hauptbauelemente unterschieden. Aufgrund dieser verschiedenen 

Bauelemente ergibt sich im UG insgesamt eine hohe geologische Vielfalt. Im Folgenden werden 

die geologischen Elemente des Untersuchungskorridors erläutert. Eingeflossen sind hierbei 

auch die Untersuchungsergebnisse der Orientierenden Baugrunduntersuchung zur geplanten 

OU Lauterbach aus dem Jahre 2007: 

Lauterbacher Graben 

Der Hauptbestandteil des Planungsraums durchzieht das gesamte Gebiet von Nordwesten 

nach Südosten. Der Lauterbacher Graben, vorwiegend aus Gesteinen des Keupers bestehend, 

wird jedoch zum Teil durch die Talsedimente der Lauter verdeckt. Außerdem finden sich Röt, 

Muschelkalk und Jura. Er ist besonders im Bereich von Angersbach in seiner vollen Ausprä-

gung zu beobachten. Der südliche Grabenrand ist in weiten Teilen durch den im Miozän 

stattgefundenen Vogelsberg-Vulkanismus mit Basalt bedeckt. 
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Buntsandsteingebiet 

Das Buntsandsteingebiet stellt einen weiteres Hauptbauelement des untersuchten 

Trassenkorridors dar. Es wird durch das Südostende des Lauterbacher Grabens geteilt. Der 

nördliche Teil leitet zum Schlitzer Land über. Im Süden steht der Lärchenberg als Verbindungs-

glied zur Buntsandsteintafel, die von den Basalten des Vogelsberges überlagert wird. In der 

Höhe des Rodebachtals (nördlich des UG) und des Tälchens des Rudloser Baches (südlich des 

UG) wird der westlich anstehende Basalt des Vogelsbergmassivs durch die Buntsandsteine der 

Buntsandsteintafel abgelöst. Sie stammen vornehmlich aus dem Oberen und Mittleren Bunt-

sandstein. 

Basaltischer Vogelsberg 

Den erdgeschichtlich jüngsten Bestandteil der Hauptelemente innerhalb des Planungsraums 

stellen die basaltischen Ergußgesteine des Vogelsbergvulkanismus dar. Sie reichen von 

Südwesten her in das Gebiet hinein und heben sich deutlich gegen die Umgebung ab. Die 

Basaltmasse des Hainigmassivs südlich der geplanten Trassenführung stellt das nordwest-

lichste Stück des Vogelsberger Ostrandes dar und wird durch das von Störungen begleitete 

kleine Tal des Rudloser Baches vom Buntsandstein des Lärchenberges getrennt. 

Quartäre Ablagerungen 

Quartäre Ablagerungen bilden im gesamten Planungsraum oftmals die oberste Deckschicht 

sowohl im Bereich des Lauterbacher Grabens über Keuper, als auch im Bereich der Hessi-

schen Buntsandsteintafel über den Buntsandsteinen und des basaltischen Vogelsberges über 

Basalt. Es handelt sich zum einen um den im Diluvium angewehten und an den Ostseiten (Lee) 

der Berge abgelagerten Löß und die durch die Bäche transportierten und abgelagerten Sande, 

Kiese und Schotter. 

2.1.4 Potenziell natürliche Vegetation 

Unter der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation werden die Pflanzengesellschaften 

verstanden, die sich unter gegebenen abiotischen standörtlichen Verhältnissen (Klima, Geolo-

gie, Boden, Wasserhaushalt) ohne Zutun des Menschen ausbilden würden. Nach der vorherr-

schenden Literaturmeinung (vgl. z. B. BOHN 1996) stellt Wald in vielen Teilen Mitteleuropas das 

Endstadium (Klimaxstadium) der natürlichen Sukzession (die natürliche Reifung bzw. Alterung 

von Lebensgemeinschaften, die sich dadurch in ihrer Artzusammensetzung verschieben) dar. In 

den deutschen Mittelgebirgen wären Buchenwälder unter heutigen Klimabedingungen auf 

Höhen zwischen 125 und 950 m ü. NN die am weitesten verbreiteten natürlichen Waldgesell-

schaften (BOHN 1996). 

Die stark sauren und nährstoffarmen, häufig podsolierten Braunerden und Ranker im Bereich 

des Mittleren Buntsandsteins sind die Wuchsorte des Typischen Hainsimsen-Buchenwaldes 

(Luzulo-Fagetum typicum). Sie sind arten- und meist auch krautarm. Hier gedeihen anspruchs-

lose Sauerhumuspflanzen wie Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) und Hainsimse (Luzula 

luzuloides). 

Im Randbereich der Buntsandsteingebiete mit höherer Mächtigkeit des lößlehmhaltigen Deck-

schuttes auf sauren Braunerden und Parabraunerden mit mäßigem Nährstoffgehalt findet sich 

die Gesellschaft der Flattergras-Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum, Milium-

Varianten), die durch das Hinzutreten etwas anspruchsvollerer Arten wie Flattergras (Milium 
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effusum), Hain-Rispengras (Poa nemoralis) und Buschwindröschen (Anemone nemorosa 

gekennzeichnet ist, die ihre Hauptvorkommen auf reichen Standorten haben. Bezeichnende 

Arten anspruchsvoller Buchenwälder wie z. B. Galium odoratum oder Melica uniflora fehlen 

jedoch oder treten nur in Einzelexemplaren und in verminderter Vitalität auf. Er bildet die 

Kontaktgesellschaft der Hainsimsen-Buchenwälder zu den Buchenwäldern basenreicher 

Standorte. 

Im Bereich der diluvialen Lößlehmdecken und Keuperflächen des Lauterbacher Grabens wie 

auch der Basalte, der tertiären Tone und des Röt ist der Standort des Perlgras-Buchenwaldes 

(Melico-Fagetum typicum). In diesen Gebieten mit mäßig sauren bis schwach alkalischen 

Böden und mittlerer bis hoher Nährstoffversorgung ist das Artenspektrum der Buchenwälder 

durch anspruchsvolle Mullpflanzen wie z. B. Einblütiges Perlgras (Melica uniflora), Waldmeister 

(Galium odoratum), Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana), Waldgerste (Elymus europaeus) 

und Zwiebel-Zahnwurz (Dentaria bulbifera) gekennzeichnet. 

Über den Muschelkalkgebieten finden sich auf Rendzinen Übergänge von Platterbsen-

Buchenwäldern (Lathyro-Fagetum) mit anspruchsvollen Arten wie die Frühlings-Platterbse 

(Lathyrus vernus) und Haselwurz (Asarum europaeum) zu Orchideen-Buchenwäldern (Carici-

Fagetum) mit Orchideen-Arten wie z. B. dem Roten Waldvöglein (Cephalanthera rubra). 

Im Bereich der Auen von Brenderwasser, Lauter und Altefeld über ufernahen Grundwasserbö-

den bilden Hainmieren-Erlenwälder (Stellario-Alnetum) die potenziell natürliche Vegetation. In 

der Baumschicht dominiert die Erle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) kann beige-

mengt sein. In der Krautschicht überwiegen Feuchte- und Nässezeiger wie die Hainmiere 

(Stellaria nemorum). Quellige Standorte mit sehr hoch anstehendem Grundwasser bedingen die 

Ausbildung von örtlich vorkommenden Erlensumpfwäldern (Alnion glutinosae). 

Mit etwas größerem Grundwasserflurabstand werden die Erlenwälder durch Stieleichen-

Hainbuchen-Auenwälder (Stellario-Carpinetum) abgelöst. Die Baumschicht wird durch die 

namensgebenden Stieleichen und Hainbuchen dominiert, aber auch Esche (Fraxinus excelsior), 

Bergulme (Ulmus glabra) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) können in größerer Menge 

auftreten. 

Da durch eine Jahrhunderte währende anthropogene Überformung aus der Naturlandschaft 

eine Kulturlandschaft entstanden ist, trifft man auch im UG eine im Vergleich zu den beschrie-

benen geschlossenen Laubwaldgesellschaften in weiten Teilen offene Kulturlandschaft an, in 

der so genannte Ersatzgesellschaften die Stelle der potenziellen natürlichen Vegetation 

einnehmen. Dabei hat die anthropogene Überformung nicht nur in den Offenlandbereichen 

Raum gegriffen, sondern auch in den Waldgebieten, die mehrheitlich als Wirtschaftswälder 

bezeichnet werden müssen und Ersatzgesellschaften der natürlichen Wälder sind. 

2.1.5 Vorhandene Nutzung 

Der Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) charakterisiert den Naturraum Großenlüder-

Lauterbacher Graben als agrarisch geprägte Beckenlandschaft mit einzelnen Erhebungen. 

Typisch Strukturen sind Feldgehölze, Feuchtgebiete in den Talauen und trockene Hangberei-

che mit Magerrasen- und Heidevegetation. 

Dies entspricht im Wesentlichen dem Erscheinungsbild im Untersuchungskorridor. Er wird durch 

Acker – und in geringerem Umfang durch Grünlandflächen, durch die Auenbereiche der Lauter, 

der Brenderwasser und der Altefeld sowie ihrer verschiedenen kleinen Zuflüsse, durch die 

Hangbereiche und/oder Bergkuppen von Ossenberg, Vaits-Berg, Rink-Berg, Kromberg und 
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Klefferts-Berg und durch die Siedlungsbereiche der Stadt Lauterbach, des Lauterbacher 

Stadtteils Maar, sowie den Wartenberger Ortsteilen Angersbach und Landenhausen geprägt. 

Die flächenbezogene Auswertung der Realnutzungskartierung von 2002 im UG ergab für die 

Siedlungsfläche (inkl. Gärten und gärtnerisch gepflegte Anlagen) einen Anteil von ca. 7 %. Der 

Waldanteil (incl. Schlagfluren) betrug zum Zeitpunkt der Kartierung 2,5 %. Auf die Offenlandbe-

reiche entfielen nach Abzug der Wald- und Siedlungsfläche 90,5 % des UG. 

Bei der offenen Landschaft wurden für das Grünland 32%, für Ackerflächen 42%, für Streuobst 

3% und für Hecken- und Feldgehölze ein Anteil von 4% berechnet. Magerrasen, Borstgrasrasen 

und Heiden finden sich auf 0,3 % der Fläche. Ruderalfluren, Raine, feuchte Hochstaudenfluren 

und Schilfbereiche nehmen 2% des UG ein. 0,1% der Gesamtfläche des UG werden von 

stehenden Gewässern, 1% von Fließgewässern und Gräben eingenommen. 6% des UG 

werden von Straßen, Wegen und Plätzen eingenommen. Im Laufe der Bearbeitungsdauer 

haben sich Veränderung der Realnutzung ergeben, die allerdings nur kleinräumig sind. Diese 

wurden bei der Aktualisierung der Bestandsdaten 2014 berücksichtigt. 

Nach der unterschiedlichen Ausgestaltung der Topografie und der damit verbundenen Nutzung 

lassen sich im Untersuchungskorridor neun Teilbereiche unterscheiden: 

Tabelle 1: Teilbereiche des UG mit Nutzungstypen 

  Beschreibung Geologie 

I Grünland/Magerrasenflächen am Hälsberg bei Maar Basalt, mit unterschiedlich dicker 
Lehmdecke 

II Agrarlandschaft zwischen der Anschlussstelle Maar bis 
zum Rodebachtälchen, geprägt durch Intensiväcker und -
grünland, unterbrochen durch Zuflüsse der Brender-
wasser. Einzige Erhebung ist der Ossenberg mit seinen 
Magerrasen. 

Basalt, mit unterschiedlich dicker 
Lehmdecke 

III Auenbereiche der Brenderwasser und des Rodebachs 
mit hohem Grünlandanteil 

Lehm über Basalt 

IV Hangbereiche nördlich des Lautertals, unterbrochen 
durch Tälchen der kleinen Lauterzuflüsse. Hoher 
Ackeranteil, an Hangkanten Grünland, Heiden und 
Gehölze 

Basalt (Vaits-Berg), Sandstein 
(Rink-Berg, Kromberg), Ton-, 
Schluffstein, mit unterschiedlich 
dicker Lehmdecke 

V Auenbereich der Lauter nordöstlich von Angersbach mit 
hohem Grünlandanteil 

Bis 5 m Lehmdecke (Quartär) über 
Ton-, Schluffstein (Keuper) 

VI Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landen-
hausen geprägt durch Intensiväcker 

Ton-, Schluffstein (Keuper) 

VII Auenbereiche von Schwindgraben, Hainbach und 
Rothebach nördlich und östlich von Landenhausen mit 
hohem Grünlandanteil  

Ton-, Schluffstein (Keuper), 
Kalkstein, Sandstein 

VIII Agrarlandschaft östlich Landenhausen Ton-, Schluffstein (Keuper), über 
Sandstein 

IX Auenbereich der Altefeld zwischen Landenhausen und 
Müs mit hohem Grünlandanteil 

Lehm (Quartär) über Sandstein  

X Agrarlandschaft östlich Müs dominiert durch Intensiv-
äcker 

Sandstein 

 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 9 

Folgende Siedlungsbereiche liegen im Untersuchungskorridor bzw. werden durch ihn tangiert: 

Im Ortsteil Maar werden durch den Untersuchungskorridor am südwestlichen Ortsrand, direkt 

an der heutigen B 254, Flächen mit Wohnbebauung und Mischgebiete berührt. 

In Lauterbach sind vor allem gewerblich genutzte Gebiete vom Korridor betroffen. Hierzu 

gehören das zwischen Maar und Lauterbach gelegene Gewerbegebiet „Steinmühle“ und die 

gewerblich genutzten Flächen nördlich des Lauterbacher Bahnhofs, westlich und östlich der 

Landstraße 3140 nach Willofs. Weitere Flächen zur gewerblichen Nutzung sind im Osten des 

Gewerbegebietes „Steinmühle“ und an den Randbereichen des Gewerbegebietes im Norden 

des Bahnhofes geplant. Westlich der Straße nach Willofs zwischen der geplanten Trasse und 

der Bahnlinie werden ein Wohngebiet und ein Mischgebiet berührt. 

Nordwestlich von Angersbach findet sich ein schmaler Streifen Wohnbebauung im UR. Im 

Norden von Angersbach, um den Friedhof herum, werden vom Untersuchungskorridor Flächen 

mit gewerblicher Nutzung und Wohnbebauung berührt. Im Südosten von Angersbach, Ortaus-

gang Richtung Landenhausen (heutige B 254), werden vor allem gewerblich genutzte Flächen, 

kleinflächige Wohn – und Mischbebauung und Sportstätten eingeschlossen. 

Im Ortsteil Landenhausen wird der östliche Teil der Siedlungsfläche vom Untersuchungskorridor 

tangiert. Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohngebiete, aber auch um gewerblich 

genutzte Flächen bzw. geplante gewerbliche Flächen. 

Kurz vor der Ortslage von Müs endet der Untersuchungsraum. 

 

2.2 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

Mit der Vorlage des Landesentwicklungsplans (LEP) Hessen 2000 entspricht die Landesre-

gierung dem Planungs- und Koordinierungsauftrag des Bundesrechts. In Wahrnehmung seiner 

Rahmenkompetenz nach Art. 75 Nr. 4 GG hat der Bundesgesetzgeber im Raumordnungsge-

setz (ROG) die Länder verpflichtet, für ihr Gebiet übergeordnete und zusammenfassende Pläne 

(Raumordnungspläne) aufzustellen. Für die Landesplanung vollzieht dies gemäß Hessischem 

Landesplanungsgesetz (HLPG) der LEP. 

In § 10 (2) BNatSchG und § 6(1) HAGBNatSchG § 10 (1) HENatG ist aufgeführt, dass die 

überörtlichen Ziele und Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege in einem 

Landschaftsprogramm dargestellt werden (können). Das Landschaftsprogramm wird regional 

für Nord-, Mittel- und Südhessen erarbeitet. Die auf dieser Ebene erarbeiteten Ziele und 

Erfordernisse sind bei der Aufstellung der LEP und Regionalpläne zu berücksichtigen. 

2.2.1 Ziele der Landesplanung 

Im Folgenden werden die in den Landesentwicklungsplan Hessen (2000) übernommen Ziele 

und Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege dargestellt: 

 Im Landesentwicklungsplan (LEP) Hessen (2000) ist die Stadt Lauterbach als 

Mittelzentrum dargestellt. 

 Im Untersuchungskorridor sind Vorzugsräume für forstliche Nutzung im Bereich 

von Maar, nördlich von Lauterbach bis hinüber in die Gemeinde Wartenberg dar-

gestellt. 
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 Östlich von Lauterbach im Bereich des Lauterbacher Grabens beginnt eine 

agrarische Vorzugsfläche, die sich weiter nach Südosten bis hinter Fulda zieht. 

Nach dem Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (HMFWVL 2000) sind in agrari-

schen Vorzugsräumen für die Landwirtschaft sehr gut bzw. gut geeignete Böden in 

ausreichendem Maße zu erhalten. Insbesondere in diesen Räumen sind in den 

Regionalplänen im notwendigen Umfang Bereiche für die Landwirtschaft auszu-

weisen. 

 Die aktuelle B 254 ist als Teil des Fernstraßennetzes zweistreifig dargestellt. Die 

hier behandelte Ortsumgehung B 254 ist als „in Planung“ dargestellt. 

 Die das Gebiet durchquerende Bahnlinie ist als Hauptverkehrsstrecke des Schie-

nennetzes für den Fern- und Regionalverkehr dargestellt. 

2.2.2 Ziele der Regionalplanung 

Der Regionalplan Mittelhessen (2001) trifft für den Planungsraum folgende Aussagen: 

 Im Mittelzentrum Lauterbach sind zwischen der neuen Trasse der B 254 und der 

Bahnlinie Gießen/Fulda Flächen für Industrie und Gewerbe vorhanden und in Pla-

nung. 

 Angersbach wird im Regionalplan Mittelhessen (2001) als Kleinzentrum ausgewie-

sen. Hier sind vom Untersuchungskorridor im Norden an der L3140 Siedlungsflä-

chen, sowie am Ortsausgang Richtung Landenhausen Bereiche für Industrie und 

Gewerbe eingeschlossen. Am Ortsausgang Landenhausen Richtung Bad 

Salzschlirf wird Siedlungsfläche vom Korridor berührt. 

„Bereich für besondere Klimafunktionen“: 

 Im Bereich der Lauter-Aue östlich von Angersbach sind Flächen mit besonderer 

Klimafunktion ausgewiesen. 

„Bereiche für Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft“: Hier sind bestehende wert-

volle Biotope zu erhalten und Flächen zur Vergrößerung und Vernetzung der Biotope zu 

entwickeln. 

 Als solche sind der Ossenberg, der Vaits-Berg sowie die Hänge an Rink-Berg, 

Kromberg, Kleffertsberg und Fleischberg nördlich des Lautertals eingetragen. 

„Bereiche für die Landwirtschaft“: Hier hat die landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor 

anderen Raumansprüchen. Da diese Bereiche gleichzeitig als „Bereiche für Schutz und 

Entwicklung von Natur und Landschaft“ gekennzeichnet sind, sind die Anforderungen, die sich 

aus der Überlagerung dieser Raumfunktionen an die landwirtschaftliche Nutzung stellen, 

besonders zu beachten. 

„Bereich für Landschaftsnutzung und –pflege“: Diese Flächen sind in der Regel der landwirt-

schaftlichen Nutzung vorbehalten. Soweit in diesen Bereichen erhöhte Erosionsgefahr oder 

mittelgroße bis stark wechselnde Erosionsgefahr besteht, ist in der Art und Intensität der 

Bewirtschaftung darauf besondere Rücksicht zu nehmen. 

 Die Offenlandflächen sind als Bereiche für Landwirtschaft, zu kleinen Teilen auch 

als Bereiche für Landschaftsnutzung und -pflege ausgewiesen. Im südlichen Be-

reich des Vaits-Berges liegen Flächen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft. 
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Der Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) trifft vergleichbare Aussagen, es wird hier 

zwischen Vorranggebieten für Natur und Landschaft und Vorbehaltsgebieten für Natur und 

Landschaft unterschieden. 

„Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ stellen 

 der Hälsberg zwischen Heblos und Maar, 

 der Ossenberg 

 und Bereiche am Fleischberg dar. 

Als „Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft“ ist der Vaits-Berg eingetragen. Nicht berück-

sichtigt wurden bei den Vorrangflächen allerdings bislang die FFH-Gebietsflächen an Rink-Berg 

und Kromberg. 

Zusätzlich sind die Bereiche im Westen des UG westlich der L 3161 zwischen Maar und Rimlos 

als „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ kenntlich gemacht. Hierbei handelt es sich 

entweder um Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers oder um 

vorhandene Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete.  

2.2.3 Ziele der Landschaftsplanung 

Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen für die Ziele des Landschaftsplans sind im § 11 des 

BNatSchG und im § 6 (2) HAGBNatSchG § 11 des HENatG festgeschrieben. Sie haben die 

örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege darzustellen. 

Die Ziele der Landschaftspläne der Kreisstadt Lauterbach (Stand 1999/2000), der Gemeinde 

Wartenberg (1996) und der Gemeinde Großenlüder (1994) in Bezug auf den Untersuchungs-

korridor werden im Folgenden für die beiden hauptsächlich berührten Gemeinden (Lauterbach 

und Wartenberg) gemeinsam aufgeführt, da keine wesentlichen Unterschiede zu erkennen 

waren. 

Die Ziele der Landschaftsplanung sind: 

 Erhaltung wertvoller Biotope und Landschaftsstrukturen, naturschutzrechtliche 

Sicherung von schützenswerten Arealen, wie den Bachtälern von Brenderwasser, 

Altefeld und Lauter, sowie der Trockenstandorte (Ossenberg, Klefferts-Berg, 

Kromberg, Rink-Berg, Vaits-Berg). 

 Flächenpflege um Zielkomplexe wie Trockenflächen vor Verbuschung zu schützen 

 Wiederherstellung bzw. Schaffung eines Biotopverbundsystems über Fließgewäs-

ser und Extensivgrünland. 

 Entwicklung naturnaher Auenbereiche 

 Verbesserung der Wasserqualität der Fließgewässer 

 Nutzungsansprüche des Menschen an die Erfordernisse von Natur und Landschaft 

auszurichten und Fehlentwicklungen in dieser Richtung zu mindern. 

 Sicherung (Erhalt und Nachpflanzung) landschaftsprägender Baumreihen und 

Alleen an klassifizierten Straßen 

 Erhaltung und/oder Entwicklung des Erlebniswertes der Landschaft 
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Die folgenden schützenswerten Biotopkomplexe werden in den Landschaftsplänen aufgeführt: 

Stadt Lauterbach: 

 Vaits-Berg nordöstlich Lauterbach (B 5.2): (…) Vorkommen von Neuntöter, Dorn-

grasmücke, Mönchsgrasmücke, Klappergrasmücke, Heckenbraunelle, Baumpie-

per; Igel, Bilcharten, Feldhase, Zauneidechse u. a.. 

 Feldflur zwischen Vaits-Berg und Kugel-Berg nordöstlich Lauterbach (B5.3) 

Teilweise im UG gelegen: Kleinräumiges Mosaik auf Kalk: Wiesen, Kalkäcker, He-

cken, Brachen, Kalkmagerrasen, Kalksumpf mit Kalksinter, Vorkommen von Arz-

nei-Schlüsselblume, Wacholder, Orchideen, Fiederzwenke, Kleinem Wiesenknopf, 

Zittergras, Golddistel, Knöllchen-Steinbrech. Quendelschnecke, Gemeine Heide-

schnecke u. a. Rote-Liste-Arten. Angrenzend im Westen Buchenkleinwald, im Os-

ten Eichen-Buchen-Altholz. Am Ostrand: Fichtenmonokultur. 

 Ossenberg südöstlich Maar (B 6.3): Koppelgrünland durchsetzt von böschungs- 

und wegbegleitenden Hecken. Vorkommen von Neuntöter, Dorngrasmücke, Klap-

pergrasmücke, Goldammer, Feldlerche u. a. Beeinträchtigung durch intensive 

Koppelnutzung 

 Erlensumpfwaldrest im Maartal südlich des Ortes (B 6.7): Erlenwaldrest mit 

Seggen- und Binsenbeständen u. a. mit Sumpfdotterblume (Caltha palustris), 

Sumpf-Vergißmeinnicht (Myosotis palustris), Pestwurz- und Mädesüßfluren. Vor-

kommen von Sumpfrohrsänger, Grasfrosch, diversen Libellenarten, u. v. m. Beein-

trächtigungen durch Abwasserbelastung der Maar und durch wirksame 

Entwässerungseffekte der Maar und angrenzenden Wiesengräben; Resultat: 

Äcker z. T. bis zum Maar-Ufer. 

 Feldflur südlich der B 254 am Hälsberg-Wald südwestlich Maar (B 6.11): Mosaik 

von Halbtrockenrasen-Resten und Magerweiden-Ausbildungen auf saurem Basalt. 

Als naturdenkmalswürdige Lindenreihe und Kleinwald im Bereich des Schützen-

hauses. Im Norden entlang des Parkplatzes der B 254 naturdenkmalswürdige Win-

terlinden-Reihe. Vorkommen von Baumpieper, Feldschwirl, Neuntöter, 

Zauneidechse u. a. Rote-Liste-Arten. 

Gemeinde Wartenberg: 

 Heide südlich des Rink-Berges (Biotop 8): Die ca. 0,8 ha große Heidefläche 

befindet sich südlich des Rink-Berges an einem westexponierten Steilhang. Der 

Heckenbestand ist mit der Drahtschmiele (Deschampisa flexuosa) stark vergrast 

und verbuscht zusehends, so dass nur noch ein geringer Anteil der ehemaligen 

lang gezogenen Heide vorhanden ist. Vorkommen der Rote-Liste-Arten sind Kat-

zenpfötchen (Antennaria dioica) (RLH 3) sowie Wacholder (Juniperus communis) 

(RLH 3). 

Gemeinde Großenlüder 

 Kleines durch mehrere Hecken gegliedertes Ackergrundstück in schwacher 

Hanglage mit Funktion als Nahrungs- und Rückzugsbiotop für die Arten der offe-

nen Feldflur, Vorkommen der Rote-Liste-Art Rebhuhn (Perdix perdix) (Biotop 3). 

 Tal der Altefeld zwischen Müs und der nordwestlichen Gemeindegrenze: Wiesen-

tal mit weitgehend naturnahem Bachlauf mit lückigem Ufergehölzbestand, angren-

zenden Heckenstrukturen und lang gestrecktem Hangwäldchen an der 

nordwestlichen Gemeindegrenze. Großräumiges Vernetzungselement mit großer 
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Bedeutung für Flora und Fauna. Vorkommen der Rote-Liste-Arten Eisvogel (Alce-

do atthis) und Wasseramsel (Cinclus cinclus) (Biotop 4). 

 Ackerbereich mit lang gestreckten Heckenzügen auf hangparallelen Terrassenkan-

ten, wertvolles Vernetzungselement in der Agrarlandschaft, Rückzugs- und Nah-

rungsbiotop für die Fauna der Feldflur (Biotop 5). 

2.3 VORHANDENE SCHUTZGEBIETE 

2.3.1 Natur- und Landschaftsschutz 

Im BNatSchG (§ 1, § 2, § 13) werden die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

sowie die Grundsätze zu deren Entwicklung definiert. Allgemeine Vorschriften zu Schutzgegen-

ständen und Ausweisungsverfahren sind in Kapitel 4 des BNatSchG (§§ 20-36) festgelegt. Im 

Folgenden werden die im UG vorhandenen Schutzgebiete beschrieben. 

Im Untersuchungskorridor finden sich keine ausgewiesenen Naturschutzgebiete, Landschafts-

schutzgebiete und Naturdenkmale. Das in der Gemarkung Landenhausen vorhandene Natur-

denkmal „Eiche auf dem Buchwald“ befindet sich außerhalb des UG. 

Südöstlich der Burgruine „Die Wartenberg“ befindet sich eine ca. 2,0 ha große Heidefläche am 

Birkenkopf. Es handelt sich hierbei um die größte Heidefläche im Gemeindegebiet von Warten-

berg. Der Bereich befindet sich jedoch außerhalb des UR. Im Landschaftsplan der Gemeinde 

Wartenberg wird vorgeschlagen, den Bereich aus landschaftsplanerischer Sicht als Geschütz-

ten Landschaftsbestandteil (GLB) auszuweisen. 

Der Trassenkorridor berührt ebenfalls keine Landschaftsschutzgebiete. 

2.3.1.1 Geschützte Biotope 

In § 30 BNatSchG werden bestimmte Biotope unter den besonderen Schutz des Gesetzes 

gestellt. Auch die in § 30 BNatSchG nicht gelisteten Alleen und Streuobstbestände im Außen-

bereich unterstehen weiterhin dem gesetzlichen Biotopschutz, da gemäß § 30 Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG, da die Verbote des Satzes 1 (§ 30 Abs. 2 BNatSchG) auch für weitere von den 

Ländern gesetzlich geschützte Biotope gilt. Der Schutz von Alleen und Streuobstbeständen im 

Außenbereich ist demnach über § 30 Abs. 1+2 Satz 1+2 BNatSchG in Verbindung mit § 31 

Abs. 1 Satz 1 Nr.6 und 7 HENatG § 13 HAGBNatschG geregelt. 

Rechtsfolge der Unterschutzstellung ist das Verbot der Zerstörung oder einer sonstigen 

erheblichen Beeinträchtigung der betreffenden Biotope. Es kann nur durch eine Ausnahmege-

nehmigung überwunden werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können 

(§ 30 Abs. 3 BNatSchG). 

Im Folgenden werden die im UG vorkommenden Biotope, die nach Ansicht der Gutachter 

gemäß § 30 BNatSchG/§ 31 HENatG § 13 HAGBNatschG besonders geschützt sind, aufgelis-

tet: 

§ 30 BNatSchG Abs. 2 Nr. 1  

„[…] Natürliche und naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließ-

lich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden, natürlichen oder naturnahen Vegetation 
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sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig über-

schwemmten Bereiche […]“ 

 die gesamte Lauter im Planungsbereich 

 die Fließgewässerabschnitte der Brenderwasser und der Altefeld, die im UR liegen 

 Fließgewässerabschnitte des Sassener Baches und des Mühlenbaches 

 Altarm der Altefeld nordwestlich Müs 

 Qualmgewässer der Brenderwasser nordöstlich Lauterbach 

 Verlandungsbereich des Stillgewässers südöstlich Maar 

§ 30 BNatSchG Abs. 2 Nr. 2  

„[…] Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 

Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen […]“ 

 Quellbereiche nordöstlich Lauterbach 

 artenreiche Feuchtwiesen in der Aue der Brenderwasser nördlich Lauterbach 

 Feuchtwiese am Muhrsbach südlich Maar 

 Feuchtwiese am Rodebach 

 Feuchtwiesen in der Lauter-Aue östlich und westlich der Helmesmühlen 

 Feuchtwiese am Sassener Bach 

 Feuchtwiesen an Hain- und Schwindbach 

 Feuchtwiese am Rothebach 

 Röhrichtstreifen zwischen Teich und Erlenbruch südöstlich Maar 

 Feuchtbrache am Muhrsbach 

 Feuchtbrachen an der Mündung der Maar in die Brenderwasser nördlich Lauter-

bach 

 Feuchtbrachestreifen längs des Rodebaches 

 Feuchtbrachestreifen längs des Mühlgrabens der Helmesmühlen 

 Feuchtbrache längs des Hainbaches 

 Feuchtbrache längs eines Entwässerungsgrabens des Rothebachs 

 Feuchtbrache an einem Graben der Altefeld nördlich Müs 

 Feuchtbrache der Altefeld nördlich Müs 

§ 30 BNatSchG Abs. 2 Nr. 3  

„[…] offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und 

Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, 

Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte […]“ 

 Magerrasen am Ossenberg 

 Magerrasenbereiche am Vaits-Berg 
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 Magerrasen/Wacholderheide am Hälsberg zwischen Heblos und Maar 

 Borstgrasrasen am Hälsberg zwischen Heblos und Maar 

 Magerrasen mit Felsfluren am Horn-Berg östlich Angersbach 

 Zwergstrauchheiden am Rink-Berg 

§ 30 BNatSchG Abs. 2 Nr. 4  

„[…] Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder […]“. 

 Bacherlenwaldreste längs der Lauter 

 Bacherlenwaldreste längs der Brenderwasser 

 Bacherlenwaldreste längs der Altefeld 

 Schwarzerlenbruch an der Maar nordwestlich des Ossenberges 

 Schwarzerlenbrüche an der Altefeld östlich Landenhausen 

 Weichholzauenwaldreste an der Altefeld östlich Landenhausen 

 Feuchtgehölze in der Lauter-Aue 

 Feuchtgehölze am Angelgewässer nördlich Helmesmühlen 

 Feuchtgehölze nördlich Helmesmühlen 

§ 30 BNatSchG Abs. 2 Nr. 5  

„[…] offene Felsbildungen […]“ 

 Basalt-Felsbildungen auf dem Ossenberg 

Zusätzlich nach Hessischem Landesrecht:  

§ 31 HENatG Abs. 1 Nr. 6 § 13 HAGBNatschG Abs. 1 Nr. 1 

„[…] Alleen […]“ 

 Lindenallee nördlich Lauterbach 

§ 31 HENatG Abs. 1 Nr. 7 § 13 HAGBNatschG Abs. 1 Nr. 2 

„[…] Streuobstbestände im Außenbereich […]“ 

 Streuobstbestand südöstlich Maar 

 Streuobstbestände am Vaits-Berg 

 Streuobst am Kromberg 

 Kleiner Streuobstbestand nördlich von Angersbach an der Eisengrube 

 Streuobstbestand nördlich Müs 
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2.3.1.2 NATURA 2000: Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) und 

europäische Vogelschutzgebiete (VSG) 

Im Jahre 1992 wurde die „Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 

21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen“ erlassen. Ziel der Richtlinie ist der Erhalt der biologischen Vielfalt in ganz Europa. Die 

Ziele der Richtlinie sollen durch die Errichtung eines „kohärenten europäischen ökologischen 

Netzes besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung NATURA 2000“ erreicht werden. Ge-

schützt werden bestimmte Lebensräume, die im Anhang I der Richtlinie aufgeführt werden, be-

stimmte Tier- und Pflanzenarten, die in den Anhängen II, IV und V aufgeführt werden, sowie 

bestimmte Vogelarten auf der Basis der EU-Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) (SSYMANK et 

al. 1998). Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht erfolgt über § 32 BNatSchG.  

Gemäß § 32 Abs. 4 BNatSchG behält die Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete in 

Hessen vom 16. Januar 2008 und die ihr zu Grunde liegenden Vorschriften des HENatG 

HAGBNatSchG (§ 32 Abs. 1, 1a und 3(§ 15) ihre Gültigkeit. 

Im UG befinden sich Teile, bzw. Abschnitte folgender Gebiete von gemeinschaftlichem Interes-

se (Stand 01.12.2009): 

 FFH-Gebiet „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ 

(NATURA 2000-Nr. 5322-305) (Teilgebiete Hälsberg zwischen Heblos und Maar, 

Ossenberg, Rink-Berg) 

 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (NATURA 2000-Nr. 5422-303) (Altefeldtal) 

Das FFH-Gebiet 5322-305 „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ wurde im 

April 1999 an die EU gemeldet. Es gliedert sich in viele Einzelflächen und besitzt laut 

NATURA 2000-Verordnung vom 16.01.2008 insgesamt eine Größe von 362,7 ha. Im Untersu-

chungskorridor liegen Abschnitte der Teilgebiete `Hälsberg zwischen Heblos und Maar´, 

`Ossenberg zwischen Lauterbach und Maar´ und `Rink-Berg nördlich Angersbach´. In näherer 

Umgebung außerhalb der Wirkräume liegen weitere Teilgebiete dieses FFH-Gebietes, so z.B. 

der „Kalkberg nordöstlich Maar“. 

Am östlichen Ende des UG ist mit geringem Flächenanteil das FFH-Gebiet „Talauen bei 

Herbstein“ im Bereich der unteren Altefeld angeschnitten. Insgesamt besteht das FFH-Gebiet 

aus einem Fließgewässersystem, welches u. a. den Schalksbach, den Ellersbach, das 

Scheerwasser, die Altfell, den Prinzenbach umfasst, welche alle in die Altefeld entwässern. 

Dort, wo die Altefeld in Bad Salzschlirf in die Schlitz mündet, endet das FFH-Gebiet. Es besitzt 

eine Fläche von ca. 1379 ha. 

In der näheren Umgebung, außerhalb des Planungskorridors finden sich noch zwei kleinere 

FFH-Gebiete, das FFH-Gebiet „Großseggenried am Huhnrod” (NATURA 2000-Nr. 5322-303, 

2,75 ha), ein kleines Seitentälchen der Lauter östlich Lauterbach mit kleinem Quellsumpf und 

Vorkommen der Schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior) und das FFH-Gebiet „Hutewald 

auf dem Hainig bei Lauterbach (NATURA 2000-Nr. 5322-304, 4,82 ha), ein kleiner teilweise mit 

400 Jahre alten Huteeichen bewaldeter Bergrücken südöstlich der Stadt Lauterbach mit einem 

Vorkommen des Eremiten (Osmoderma eremita). Die Schutzwürdigkeit dieser zwei Gebiete ist 

faunistisch durch das Vorkommen der Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie, Eremit und Windel-

schnecke, begründet. In etwas weiterer Entfernung, aber über die Fließgewässer mit dem 

Planungskorridor verbunden, liegen südlich die FFH-Gebiete “Lauter und Eisenbach” und die 

“Talauen von Brenderwasser, Sengersbach, Wannbach- und Köpfelbachtal”. Nördlich, oberhalb 

von Bad Salzschlirf liegt das FFH-Gebiet „Obere und Mittlere Fuldaaue“. Europäische Vogel-
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schutzgebiete werden vom Planungsraum nicht berührt. Das große VSG „Vogelsberg“ liegt 

südlich des UG und beginnt etwas oberhalb von Herbstein. 

Die Abgrenzungen der FFH-Gebiete, soweit sie innerhalb des UG liegen, sind im Bestands- und 

Konfliktplan (Unterlage 12.1) dargestellt. Die Wirkungen des Vorhabens auf die betroffenen 

FFH-Gebiete werden in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (Unterlage 12.4) zum geplanten 

Bau der Ortsumgehung ausführlich behandelt. Es wird gezeigt, dass es für die zwei betroffenen 

NATURA 2000-Gebiete durch den Bau und den Betrieb der Maßnahme sowie durch die Anlage 

selbst zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen kommt. 

2.3.2 Wasserschutzgebiete 

2.3.2.1 Trinkwasserschutzgebiete 

Im UR liegen Teilbereiche der Trinkwasserschutzgebiete Maar und Bad Salzschlirf mit den 

Schutzzonen I, II und III, sowie Bereiche des Heilquellenschutzgebietes Bad Salzschlirf. 

Im Allgemeinen dient die Zone I dem direkten Schutz der Wassergewinnungsanlage. Die 

Zone II (engere Schutzzone) soll den Schutz vor Verunreinigungen und sonstigen Beeinträchti-

gungen gewährleisten, die von verschiedenen menschlichen Tätigkeiten und Einrichtungen 

ausgehen und wegen ihrer Nähe zu der Fassungsanlage besonders gefährdend sind. Diese 

Zone wird in der Regel so abgegrenzt, dass die Fließzeit des Grundwassers vom äußersten 

Rand der Schutzzone bis zur Fassung mind. 50 Tage beträgt. In dieser Zeit können bakteriolo-

gische Verunreinigungen absterben. Die Zone III (weitere Schutzzone) wird in der Regel bis zur 

Grenze des Einzugsgebietes der Fassung ausgedehnt und erfasst damit das Gesamte der 

Fassung zufließende Grundwasser. Sie soll den Schutz gegen weit reichende Beeinträch-

tigungen, insbesondere gegen nicht oder schwer abbaubare chemische und radioaktive Verun-

reinigungen gewährleisten. 

Im westlichen Abschnitt im Bereich des Stadtgebietes von Lauterbach wird südwestlich von 

Maar vom Untersuchungskorridor das Trinkwasserschutzgebiet 535-073 Maar (Verordnung 

vom 05. Juli. 1977) mit den Wasserschutzgebietszonen der Kategorien I, II und III berührt. 

Zone I umfasst das Pumpwerk im Bereich des Tiefbrunnens Maar. Es handelt sich um ein 

Quadrat mit den Seitenlängen von 20 m. Die Zone II liegt im Bereich der Geiselwiesen in 

direkter Nachbarschaft zu den Magerrasen zwischen Heblos und Maar vollständig im Untersu-

chungskorridor. Sie beinhaltet eine Wassergewinnungsanlage, den Tiefbrunnen Maar. Es liegt 

umschlossen von der Zone III, welche sich besonders nach Westen hin außerhalb des UR 

ausdehnt. 

Nordöstlich von Landenhausen tangiert der Untersuchungskorridor das Trinkwasserschutzge-

biet 631-017 Bad Salzschlirf (Verordnung vom 01 April1970) mit der Schutzzone III. Es beinhal-

tet Auenbereiche des Hainbachs, des Rothebachs und der Altefeld. Es zieht sich nordöstlich bis 

nach Bad Salzschlirf. Außerhalb des Planungsraumes liegt dort die Schutzzonen I und II mit 

zwei Tiefbrunnen. 

Das Heilquellenschutzgebiet Bad Salzschlirf mit quantitativem Schutzzweck (Zone B neu, 

Verordnung vom 09. April 1991) liegt ebenfalls in diesem Bereich und zieht sich etwas weiter 

nördlich bei Angersbach beginnend nordöstlich von Landenhausen bis hinunter in die Gemein-

de Großenlüder, Ortsteil Müs. 

Die Abgrenzung der Trinkwasserschutzgebiete und des Heilquellenschutzgebietes ist im 

Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 12.1) dargestellt. 
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2.3.2.2 Überschwemmungsgebiete 

Im Trassenkorridor liegen Teile des amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes der 

„Schlitz“ mit „Altefeld“, „Brenderwasser“, „Eisenbach“ und „Lauter“ Verordnung (vom 

17.05.2002). Es handelt sich konkret um das Überschwemmungsgebiet der Lauter und der 

Altefeld. Das Überschwemmungsgebiet der Brenderwasser ist nur in sehr geringem Umfang 

angeschnitten. 

Die Ausdehnung des Überschwemmungsgebietes ist so bemessen, dass es ein Hochwasser-

ereignis, mit dem statistisch einmal in hundert Jahren zu rechnen ist, umfasst. Es besteht aus 

dem Hochwasserabflussgebiet und dem Retentionsraum. 

Das Überschwemmungsgebiet der Lauter verläuft zunächst in Nordwest-Südost-Richtung durch 

das UG. Es beginnt schmal (10 m) im Bereich des Klärwerks und weitet sich dann langsam 

(100 m) bis zur Helmesmühle auf, um danach mit 310 m fast den gesamten Bereich zwischen 

Bahndamm und Grenze des UG auszufüllen. Im Norden von Lauterbach verengt es sich im 

Bereich der K 82 noch einmal, um sich dann ab hier in West-Ost-Richtung verlaufend wieder 

auf bis zu 380 m nun beidseitig des Bahndamms aufzuweiten. Es verlässt das Gebiet im 

Bereich der Ruine Wartenberg. 

Das Hochwasserabflussgebiet der Lauter verläuft auf der überwiegenden Strecke durch den UR 

als schmales Band längs der Lauter. Im Bereich der Helmesmühle, südlich an das Fließgewäs-

ser angrenzend, und östlich der Kläranlage Lauterbach, dort nordöstlich des Fließgewässers, 

weitet sich das Hochwasserabflussgebiet zu einer kleinen Fläche, bzw. einem breiteren Band 

auf. 

Das Überschwemmungsgebiet der Altefeld verläuft in Nord-Süd-Richtung durch den Untersu-

chungskorridor. Nördlich der derzeitigen B 254 verläuft es zunächst einseitig, östlich an das 

Fließgewässer angrenzend. Weiter nach Norden verläuft es dann in schmaler Ausprägung (ca. 

30 bis 60 m) wieder beidseitig der Altefeld. Südlich der B 254 weitet es sich zu einem bis 270 m 

breiten Bereich auf. 

Das Hochwasserabflussgebiet der Altefeld zieht sich bandförmig entlang des Fließgewässers, 

innerhalb des Retentionsraumes. Es besitzt eine Breite zwischen ca. 10 und 30 m. 

Die Grenzen der Überschwemmungsgebiete und Hochwasserabflussgebiete von Lauter und 

Altefeld sind im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 12.1) dargestellt. 

2.3.3 Denkmalschutz 

Die Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse mensch-

licher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass 

sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege einbezogen 

werden (§ 1 HDSchG). 

Kulturdenkmäler sind (nach § 2 HDSchG) 

1. Sachen, an deren Erhaltung aus künstlerischen, wissenschaftlichen, techni-

schen, geschichtlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse 

besteht. 

2. Ferner Straßen-, Platz- und Ortsbilder (Gesamtanlagen) 

3. sowie Bodendenkmäler. 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 19 

2.3.3.1 Kulturdenkmäler  

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden sich laut Auskunft des Landesamtes für 

Denkmalpflege keine Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen: 

 Lediglich im Bereich der Stadt Lauterbach grenzt die Gesamtanlage III “Nordbahn-

hof/Schlitzer Straße” an den UR. 

 In der unmittelbaren Umgebung des Trassenkorridors liegt die Ruine Wartenberg. 

Sie ist als Kulturdenkmal ausgewiesen. 

2.3.3.2 Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind bewegliche und unbewegliche Sachen, bei denen es sich um Zeugnisse, 

Überreste oder Spuren menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Lebens handelt. Sie stam-

men aus Kulturen und Epochen, für die Ausgrabungen und Funde Hauptquellen wissenschaftli-

cher Erkenntnisse sind (Hess. Denkmalschutzgesetz § 19). 

Vom Landesamt für Denkmalpflege sind im Untersuchungskorridor mehrere archäologische 

Fundstellen ausgewiesen. Den folgenden Angaben liegen Daten des Landesamtes für Denk-

malpflege, Archäologische Abteilung, zugrunde: 

Tabelle 2: Bodendenkmale 

Nr. Bodendenkmal Lage 

1 Hallstattzeitliches Hügelgrab („Simsonsgrab“) 

Funde: Wendelring, Brillennadel, bronzezeitlicher Hals-
kragen und Armring, hallstattliche Schalen und Scherben 

nördlich von Lauterbach, östlich des 
Ossenbergs am Rande des Unter-
suchungskorridors (ca. 240 m entfernt) 

2 Bronzezeitlicher Grabhügel am Ossenberg, 

Funde: wenige Knochenreste, Radnadel, Bernsteinperlen 

nördlich von Lauterbach, südöstlich 
des Ossenbergs, sehr nahe (70 m) der 
Trasse 

3 Mittelalterliche Wüstung Heiligenbach – schottische Cella nordwestlich der Helmesmühle, (ca. 
130 m entfernt) 

4 Durchlochtes Steinbeil (neolithisch) östlich von Landenhausen (ca. 160 m 
entfernt) 

5 Hackenbruchstück (vorgeschichtliches Steingerät) nördlich des Hainbaches, östlich von 
Landenhausen (ca. 180 m entfernt) 

6 Steinbeil (neolithisch) Zwischen Landenhausen und Angers-
bach im Bereich der Riegeläcker nahe 
der Trasse (ca. 100 m) 

7 Vorgeschichtlicher Grabhügel Südlich Maar am Rande des UG 
(320 m entfernt) 

 

Aufgrund der aktuellen Trassenführung kann eine Beeinträchtigung der weit vom 

Trassenverlauf entfernt liegenden Bodendenkmäler nahezu ausgeschlossen werden. Besonde-

re Augenmerk ist jedoch auf das Bodendenkmal 2 zu legen, den bronzezeitlichen Grabhügel 

am Ossenberg, da dieser in näherer Umgebung liegt und durch die begleitenden Baumaßnah-

men beeinträchtigt werden kann. Etwas weiter entfernt liegt das Bodendenkmal 3, eine mittel-

alterliche Wüstung und das Bodendenkmal 6, ein neolithischer Einzelfund in der näheren 

Umgebung, die ebenfalls beeinträchtigt werden könnten. 
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2.3.4 Flächen mit rechtlichen Bindungen aufgrund der 
Eingriffsregelung 

Bei Flächen mit rechtlichen Bindungen aufgrund der Eingriffsregelung handelt es sich um 

Kompensationsflächen nach § 15 BNatSchG. 

Die folgenden Flächen sind getrennt nach Gemeinde aufgeführt. Als Datenquelle dienten die 

Kompensationsflächen, welche bei der Oberen sowie Unteren Naturschutzbehörde und bei den 

Gemeinden vorliegen.  

Stadt Lauterbach 

Gemarkung Maar 

 Flur 4, Flurstück 38 Schwarzerlen-Bruchwald südöstlich Maar 

 Flur 6, Flurstück 16/32: Grünland im ortsrandnahen Siedlungsbereich von Maar 

 Flur 23, Flurstücke 8, 9, 12/1, 12/2: Acker, Grünland, Feldgehölz und Hecke am 

Fuße des Ossenberges 

 Flur 23, Flurstück 58/6: Schwarzerlenbruch, Feuchtbrache, Stillgewässer und 

Mittelgebirgsbachabschnitt nordöstlich Lauterbach 

 Flur 24, Flurstück 57/6 (Magerrasen am Hälsberg, Teilfläche im UG), Flurstück 54 

(Neu angelegte Streuobstwiese), Flurstück 28 (ungedüngte Mähwiese), Flurstück 

48 (ungedüngte Mähwiese) 

Gemarkung Lauterbach 

 Flur 4, Flurstücke 2/2 bis 2/5, 58/6: Extensivgrünland und Ruderalflur nordöstlich 

Lauterbach (Teilbereiche). 

 Flur 4, Flurstück 18: Grünland nördlich Lauterbach 

 Flur 4, Flurstück 160/5: Fließgewässerneuanlage 

 Flur 5, Flurstück 122. Hierbei handelt es sich noch nicht um eine Fläche mit 

rechtlicher Bindung, aber um eine Maßnahmenfläche des Ökopunkte-Kontos der 

Stadt Lauterbach im Anerkennungsverfahren. Waldrandaufbau durch Sukzession 

aus ehemaligem Nadelforst. Bereich der Maßnahmen liegt nördlich der Trasse. 

 Flur 5, Flurstück 134/17: Wald, Steinbruch am Vaits-Berg (Teilbereiche) 

 Flur 5, Flurstück140: Gehölz- Ruderalflur an der Lauter nordöstlich Lauterbach 

(Teilbereiche) 

Gemeinde Wartenberg 

Gemarkung Angersbach 

 Flur 2, Flurstück 1/1: Obstbaum-Ruderalflur-Gehölz-Komplex (Teilfläche) 

 Flur 3, Flurstück 16/1: Magerrasen-Gehölz-Böschung 

 Flur 3, Flurstück 17/1- 17/3, 18/1, 18/2: Teilbereiche, Grünland und Gehölze 

nördlich Angersbach 

 Flur 3, Flurstück 29: Grünland-Gehölz-Komplex 

 Flur 3, Flurstück 49, 50, 51/2: Grünlandbereiche nördlich Angersbach 
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 Flur 3, Flurstück 189: Abschnitt der Lauter bei Angersbach 

 Flur 3, Flurstück 192/1: Mündungsbereich des Mühlgrabens in die Lauter 

 Flur 3, Flurstücke 203, 203: Gräben mit Hochstaudenflur nördlich Angersbach 

 Flur 5, Flurstück 62: Streuobst 

 Flur 12, Flurstück 39, 40, 42-44: Grünland- und Ackerflächen am Horn-Berg östlich 

Angersbach 

 Flur 12, Flurstücke 119/4, 199, 200/3; Flur 1, Flurstück 233/1: Teilflächen am 

östlichen Ortsrand von Angersbach, in Verbindung mit Sportplätzen 

 Flur 12, Flurstücke 144/1, 145/1, 146/1, 174/1, 188/12, 188/13, 195/24, 258/2: 

Grünland- und Ackerflächen am Krömmelbach östlich Angersbach 

Gemarkung Landenhausen 

 Flur 4, Flurstück 72/1: (Feucht-)Grünland-Gehölz-Fläche an der Altefeld südöstlich 

Landenhausen 

 Flur 6, Flurstück 4: Grünlandfläche am Mühlenbach östlich Landenhausen (Teilbe-

reiche) 

 Flur 9, Flurstück 148: Ausgleichsflächen im Rahmen eines Bebauungsplans 

 Flur 9, Flurstücke 122/1 – 122/4: Grünland- und Ackerfläche nähe Hainbach 

nördlich Landenhausen 

Gemeinde Großenlüder 

Gemarkung Müs 

 Flur 1, Flurstücke 5, 7: Grünland an der Altefeld nordwestlich Müs 

 Flur 3, Flurstück 60: Acker mit Gehölz auf Lesesteinhaufen. 

 Flur 3, Flurstück 110, 112, 114: Grünland in der Altefeld-Aue nördlich Müs 

 Flur 3, Flurstück 186/2: Streuobstwiese nördlich Müs 
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3 Bestandserfassung und -bewertung 

Innerhalb des UG wurde eine flächendeckende Erfassung, bzw. Erhebung der Schutzgüter 

Boden, Wasser, Klima/Luft, Biotoptypen und Pflanzen, Landschaftsbild und Erholungseignung 

durchgeführt. Die systematische Erhebung von Tierartengruppen erfolgte innerhalb des UG auf 

ausgewählten Probeflächen und -standorten sowie anhand von flächendeckenden Begehun-

gen. Die Begründung zur Auswahl dieser Flächen ergibt sich aus den spezifischen Lebens-

raumansprüchen der betreffenden Artengruppen und ist jeweils in den einzelnen Kapiteln der 

faunistischen Bestandsdarstellung (vgl. Kap. 3.6) aufgeführt. 

3.1 SCHUTZGUT BODEN 

Der Boden (Pedosphäre) hat eine zentrale Funktion in der gesamten Ökosphäre. Er ist Durch-

dringungskomplex von Atmosphäre (Lufthülle), Hydrosphäre (Wasserhülle), Lithosphäre 

(Gesteine) und Biosphäre (Gesamtheit der von Lebewesen besiedelten Teile der Erde). 

Veränderungen in den einzelnen Sphären beeinflussen den Boden in seiner Funktion. 

Die Struktur der Böden ist ein Produkt aus Ausgangsgestein, Klima und Vegetation, manchmal 

auch von menschlichen Einflüssen. Ihre Bildung vollzieht sich in erdgeschichtlichen Zeiträumen. 

Sie stellen hochkomplexe Wirkungsgefüge dar, die zusammen mit Wasser, Luft und Sonnen-

energie die Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen bilden. 

Im § 1 (3) Nr. 2 BNatSchG sind die Böden explizit als Schutzgut genannt: Böden sind so zu er-

halten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können. 

Nach § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist es das Ziel des Bodenschutzes, das 

Schutzgut Boden in seinen Funktionen nachhaltig zu sichern bzw. wiederherzustellen. Bei Ein-

wirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden. 

3.1.1 Methodik 

Die Darstellung und Beurteilung der natürlichen Bodenfunktionen erfolgt auf Grundlage der 

Bodenkarten des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG; ehemals Hessi-

sches Landesamt für Bodenforschung HLfB): 

 Bodenkarte von Hessen (1 : 50.000) 

 Ertragspotenzial des Bodens (1 : 50.000) 

 Standorttypisierung für die Biotopentwicklung (1 : 50.000) 

 Nitratrückhaltevermögen des Bodens (1 : 50.000) 

 Gefahrenstufenkarte Bodenerosion durch Wasser (1:50.000) 

sowie der 

 Biotoptypenkarte (vgl. Kapitel 3.5, Schutzgut Biotoptypen und Pflanzen). 

Die Beurteilung der Produktionsfunktion für die land- und forstwirtschaftliche Erzeugung von 

Biomasse erfolgt über das „standortspezifische Ertragspotenzial“. 
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Die Beurteilung des Biotopentwicklungspotenzials erfolgt anhand der „Standorttypisierung für 

die Biotopentwicklung“ und der Naturnähe der Böden. Während alle anderen Bodenparameter 

aus den Bodentypen hervorgehen, wird die Naturnähe aus der Realnutzungskartierung abgelei-

tet. 

Zur Beurteilung der Regelungsfunktion der Böden im Wasser und Stoffhaushalt der Landschaft 

sowie zur Beurteilung ihrer Filter- und Pufferfunktion bei Schadstoffeinträgen wird das 

„Nitratrückhaltevermögen“ herangezogen. Als Ergänzung zur Beurteilung der Filter- und 

Pufferfunktion wird das „Schwermetallrückhaltevermögen“ erhoben. 

Zusätzlich wird die Verdichtungsempfindlichkeit der Böden beurteilt, um ihre Gefährdung 

gegenüber bauzeitlichen Einwirkungen einzuschätzen. 

Insgesamt wird somit das Schutzgut Boden für den UR anhand nachfolgender Kriterien be-

schrieben: 

 Bodentyp 

 Ertragspotenzial 

 Naturnähe 

 Biotopentwicklungspotenzial 

 Nitratrückhaltevermögen 

 Schwermetallrückhaltevermögen 

 Verdichtungsempfindlichkeit 

Geotope im Sinne von naturgeschichtlich bedeutenden Erscheinungen und Einzelschöpfungen 

der Natur oder Paläoböden, die Landschaftszustände vergangener Epochen dokumentieren, 

treten im UR nicht auf. Daher sind bei den durch das Vorhaben berührten Böden keine beson-

deren Archivfunktionen zu berücksichtigen. Kulturgeschichtliche Aspekte im Sinne von Boden-

denkmalen werden beim Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter berücksichtigt. 

3.1.2 Bestandserfassung 

3.1.2.1 Bodentypen 

Kartengrundlage für die Erfassung der Böden ist die digitale Bodenkarte von Hessen 

(M 1:50.000), Blatt L 5322 Lauterbach (Hessen). 

In einer tabellarischen Übersicht im Anhang 2 (Seite 648) werden die Bodentypen des Untersu-

chungskorridors dargestellt. Aufgrund der Größe des UR wird hierfür das UG in Teilräume 

gegliedert. Die Teilbereiche entsprechen der Einteilung unter Kapitel 2.1.5 Vorhandene Nutzung 

dargestellt. 

Flächenmäßig dominierende Bodenarten im UG sind: 

 die Pseudogley - Parabraunerde in drei Ausprägungen 

 über mächtigem Löss  

 aus Solifluktionsdecken mit basischen Gesteinsanteilen (Basalt) 

 lösslehmhaltig mit sauren Gesteinsanteilen 
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 die Braunerde in verschiedenen Ausprägungen 

 lösslehmreich mit basischen Gesteinsanteile (Basalt) 

 Braunerden und Regosole (lösslehmarm mit basischen Gesteinsanteilen (Ba-

salt)) 

 Braunerden mit Pelosol-Braunerden (Tonsteine des Jura, Keuper) 

 Braunerden und Regosole (lösslehmhaltig) 

 Braunerden mit Podsol-Braunerden (lösslehmarm mit sauren Gesteinsanteilen 

(Buntsandstein)) 

 der Auengley in zwei Ausprägungen 

 mit Gleyen, carbonatfrei 

 über Terrassensand 

Teilbereich I: Grünland/Magerrasenflächen am Häls-Berg bei Maar 

In diesem Bereich herrschen lösslehmreiche Braunerden mit basischen Gesteinsanteilen über 

Basalt vor. Stellenweise sind Kolluvisole mit basischen Gesteinsanteilen vorhanden, sie 

besitzen eine Tendenz zur Pseudovergleyung. 

Teilbereich II: Agrarlandschaft zwischen Maar und Rodebachtal 

Dominierende Bodenarten in der Fläche sind im Teilbereich I am westlichen Beginn des UR die 

Braunerden und die Pseudogley-Parabraunerden. Während die Standorte der Braunerden 

direkt auf Basalt liegen, kommen die Parabraunerden in Bereichen vor, in denen der Basalt von 

einer Lössschicht überdeckt ist. Aufgrund einer Tonverlagerung innerhalb der Parabraunerden 

haben sich hier oftmals Schichten gebildet, die das Niederschlagswasser stauen, so dass 

Pseudogley-Parabraunerden ausgebildet sind. Aber auch Pseudogleye kommen kleinflächig 

zwischen Ossenberg und Rodebach vor. Auf den flachgründigen Bereichen des Ossenberges 

kommen reine A/C-Böden wie Ranker und Regosol vor. 

In den Auen der Zuflüsse zur Brenderwasser, Maar und Muhrsbach sind über alluvialen 

Substraten Auengleye ausgebildet. 

Teilbereich III: Auenbereiche der Brenderwasser und des Rodebachs 

In diesem Teilbereich, der die Auen der Brenderwasser, ihres Zuflusses Rodebach und die 

Mündungsbereiche der Maar und des Muhrsbaches in die Brenderwasser umfasst, herrschen 

Auengleye vor. In etwas höher gelegenen Bereichen finden sich Braunerden über Basalt. 

Teilbereich IV: Hangbereiche nördlich des Lautertals 

So vielgestaltig wie die Geologie dieses Bereiches stellen sich auch dessen Böden dar. Am 

Vaits-Berg finden sich basische Basalte, mit Lössauflage, aus denen sich Braunerden und 

Pseudogley-Parabraunerden entwickelt haben. Stellenweise sind Kolluvisole vorhanden. 

Daran östlich anschließend finden sich Gesteine des Oberen Buntsandstein (Röt und Platten-

sandstein), Keuper, Muschelkalk und Löss. Während über Kalk Rendzinen ausgebildet sind, ha-

ben sich über Löss Parabraunerden ausgebildet. Über Keuper sind hier v. a. basenarme 

Braunerden ausgebildet, die aufgrund des tonreichen Ausgangssubstrates als Pelosol-

Braunerden ausgebildet sind. 
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Über Röt und Buntsandstein haben sich saure Braunerden entwickelt. Das Spektrum reicht hier 

bis zu den Podsol-Braunerden, die sich durch einen niedrigen pH und die Humusform Moder 

auszeichnen. 

Entsprechende Kolluvisole sind über allen Ausgangssubstraten ausgebildet. Im Bereich der 

Fließgewässerauen finden sich als ausgeprägte Grundwasserböden Auengleye und Gleye. 

Teilbereich V: Auenbereiche der Lauter 

Bis auf kleine Flächen randlich der Aue zu den Siedlungsflächen hin, finden sich durchweg 

Auengleye (42), die aufgrund ihres hohen Grundwasserstandortes nur schlechte Pflanzenstan-

dorte darstellen. Daher finden sich in solchen Bereichen speziell angepasste Grünlandgesell-

schaften. Durch Drainage wird ihre landwirtschaftliche Verwertbarkeit als Grünland- oder 

Ackerstandort stark erhöht. 

Teilbereich VI: Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landenhausen 

Entsprechend dem tonhaltigen geologischen Untergrund (Ton- und Schluffsteine des Keuper) 

im Lauterbacher Graben wird dieser Abschnitt des UR von Braunerden und Pelosol-Braunerden 

und ihren verschiedenen Übergängen dominiert. An den zum Lärchenberg ansteigenden 

Hängen sowie im Bereich der „Riegeläcker“ finden sich über Löss pseudovergleyte Parabraun-

erden. Am nördlichen Rand des UG haben sich über Buntsandstein saure Braunerden mit mehr 

oder weniger deutlicher Podsolierung entwickelt. 

Teilbereich VII: Auenbereiche von Schwindgraben, Hainbach und Rothebach 

In den Auenbereichen mit Grundwassereinfluss der Böden haben sich Auengley und Vega ent-

wickelt. Über dem lößbedeckten Südrand des Lauterbacher Grabens sind Parabraunerden und 

an Hangfüßen Kolluvisole aus umgelagertem Löss entstanden. Es kommt sowohl Stauwasser- 

als auch Grundwassereinfluss vor. Im nordöstlichen Abschnitt an den ansteigenden Hängen 

des Söder-Berges sind Braunerden ausgebildet. Über Buntsandstein finden sich hier Brauner-

den und Regosole, kleinflächig mit Anzeichen von Podsolierung. Die Braunerden über den Ton- 

und Schluffsteinen des Keupers weisen Übergänge zu den tonreichen Pelosolen auf. Über den 

Muschelkalkvorkommen am Söderberg finden sich Rendzinen. 

Teilbereich VIII: Agrarlandschaft östlich Landenhausen 

Auch dieser Bereich weist entsprechend der vielgestaltigen Geologie vielfältige Ausprägungen 

der Böden auf. Der in weiten Teilen anstehende Buntsandstein wird teilweise von unterschied-

lich mächtigen Lössauflagen bedeckt. Je nachdem, inwieweit der Sandstein von Löss bedeckt 

ist, hat sich ein Spektrum an Böden ausgebildet, welches saure Braunerden mit Tendenz zur 

Podsolierung bis hin zu Parabraunerden aus mächtigem Löss umfasst. 

Im Bereich des anstehenden Keupers sind Braunerden mit hohem Tongehalt und Übergängen 

zu den Pelosolen ausgebildet. Über dem kleinen Muschelkalkvorkommen am Kalkberg sind 

Rendzinen ausgebildet. Am Steinküppel entstanden über basenreichem Basalt Braunerden mit 

einem höheren Basengehalt. 

Teilbereich IX: Auenbereich der Altefeld 

Die Aue der Altefeld wird durch schluffreiche, humose Grundwasserböden (Vegen) eingenom-

men. Sie nimmt nahezu den gesamten Teilbereich 9 ein. Randlich zur Buntsandsteintafel finden 

sich mächtige Lößschichten im Altefeldtal, auf denen sich Pseudogleye ausgebildet haben. 
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Teilbereich X: Agrarlandschaft östlich Müs 

Der östlichste Teilbereich des UR wird von Buntsandstein eingenommen. Dementsprechend 

finden sich saure Braunerden mit Übergängen zu Podsol-Braunerden. Stellenweise ist Löss 

aufgelagert, hier haben sich Parabraunerden mit Anzeichen von Pseudovergleyung gebildet. 

3.1.3 Bestandsbewertung 

Nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) § 2 Abs. 2 erfüllt Boden wichtige Funktio-

nen: 

1. Natürliche Funktionen 

 Lebensraumfunktion: Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und Bodenorganismen; 

 Regelungsfunktion: Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere der Wasser- 

und Nährstoffkreisläufe, 

 Filter- und Pufferfunktion: Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche 

Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, 

insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers. 

2. Archivfunktion:  

 Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

3. Nutzungsfunktionen als 

 Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

 Rohstofflagerstätte, 

 Fläche für Siedlung und Erholung, 

 Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und 

Entsorgung. 

3.1.3.1 Naturnähe der Böden 

Die Naturnähe der Böden beschreibt das Ausmaß des anthropogenen Einflusses auf die 

Böden. Sie wird aus der Einstufung des UG in verschiedene Biotop- und Nutzungstypen 

abgeleitet. Böden mit einem hohen Grad an Naturnähe erfüllen eine hohe Lebensraumfunktion 

für Tiere und Pflanzen. 

Da der menschliche Einfluss bei hoher Naturnähe gering bis fehlend ist, handelt es sich um 

naturnahe Standorte, die primär Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere erfüllen. Oftmals 

handelt es sich um Sonderstandorte wie Feuchtgebiete und Trockenstandorte, aber auch um 

Nutzbiotope, die sich mit geringer anthropogener Einwirkung entwickeln, wie z. B. Wälder. 

Böden unter landwirtschaftlich genutzten Flächen sind oftmals stark überprägt. Die Böden 

werden gepflügt, evtl. drainiert und mit Stoffen, Kalk, Stickstoff und Phosphat, versehen, was 

bedeutet, dass ihre Schichtung, der Wasserhaushalt und die physiko-chemischen Eigenschaf-

ten verändert werden. Noch stärker bis vollständig anthropogen verändert sind Böden unter 

Straßen- und Siedlungsflächen, sie werden oftmals völlig entfernt und wieder neu aufgebracht, 

eventuell sogar ausgetauscht. Gleiches gilt für Abgrabungen, Steinbrüche etc.So können über 
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die Naturnähe der Biotoptypen direkt Rückschlüsse auf die Naturnähe der Böden gezogen 

werden. 

Die in der folgenden Tabelle vorgenommene Einstufung der Naturnähe erfolgt in Anlehnung an 

die Einteilung in Hemerobiegrade von SUKOPP (1972). Die im UG vorgefundenen Biotop- und 

Nutzungstypen werden aus bodenkundlicher Sicht zu folgenden Gruppen mit ähnlichem 

Natürlichkeitsgrad ihrer Böden klassifiziert. 

Böden mit einem hohen Grad an Naturnähe besitzen zudem eine hohe Bedeutung im Hinblick 

auf die Archivfunktion des Bodens. 

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

Tabelle 3: Naturnähe der Böden des UG 

Biotop- und Nutzungstyp  Biotop- und Nutzungstypen  Bodenart Naturnähe 
der Boden 

Naturnahe Flächen, nicht 
bzw. kaum anthropogen 
beeinflusst  

Eichenwald am Vaits-Berg, 
sofern nicht im Bereich des 
Steinbruchs 

187, subhydrische 
Böden 

sehr hoch 

Naturnahe Flächen, 
anthropogen beeinflusst 

Mischwald (Vaits-Berg, 
Kromberg, Kleffertsberg), 
Auwaldreste, Röhricht 
(Rodebach), 

187, 224, 227 sehr hoch - 
hoch 

Halbnatürliche Flächen,  
Bewirtschaftungsintensität 
gering – fehlend, anthropogen 
stark überprägt 

Nadelforst, Hecken und 
Gehölze 

141,196, 227 hoch 

Halbnatürliche Flächen  
bewirtschaftete Flächen mit 
ganzjähriger Bodenbedeckung 

Grün- und Grasland mit natürli-
chem Wasserhaushalt, 
Streuobst, Feuchtbrachen (um 
die Helmesmühlen) 

42, 45, 185, 187, 
230, 355,  

hoch 

naturferne Flächen 
bewirtschaftete Flächen mit 
ganzjähriger Bodenbedeckung  

Intensivgrünland, drainierte 
Bestände 

38, 42, 45, 53, 187, 
244, 355, 356, 377, 
394, 404, 417 

mittel 

naturferne Flächen 
regelmäßig bewirtschaftete 
Flächen ohne ganzjährige 
Bodenbedeckung  

Äcker, Ruderalfluren 134, 140, 147, 187, 
196, 204, 208, 213, 
227, 228, 230, 232, 
400, 401, 417, 418 

mittel 

künstliche Flächen 
vollständig überformt 

Siedlungsbereich, Verkehrsflä-
chen, Abgrabungen, Ver-
füllungen 

999, 331, 404 gering 

Gewässer  38,42,45,53,355 hoch – sehr 
hoch 

 

Halbnatürliche und naturferne Flächen mittlerer und hoher Naturnähe überwiegen im UG in 

Form von Grünland, Äckern und Gehölzen deutlich. Flächen mit sehr hoher Naturnähe finden 

sich als Wald auf dem Vaits-Berg sowie als überwiegend lineare Feuchtwald-Elemente längs 

der Fließgewässer des Gebietes. 

Aus der Naturnähe der Böden kann neben der Bedeutung für die Archivfunktion auch ihre 

Empfindlichkeit gegenüber bau- und betriebsbedingten Schadstoffeinträgen abgeleitet werden. 

Naturnahe Flächen mit und ohne anthropogenen Einfluss, deren Böden eine hohe Naturnähe 

und eine sehr hohe Bedeutung für die Archivfunktion besitzen, werden allgemein als empfind-
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lich gegenüber Schadstoffeinträgen bewertet. In der Regel unterliegen diese Biotoptypen 

keinen oder nur sehr geringen Vorbelastungen durch Schadstoffeinträge. 

3.1.3.2 Biotopentwicklungspotenzial 

Auswertungen der Roten Listen haben gezeigt, dass viele der verschollenen und gefährdeten 

Arten zu einem erheblichen Teil zu Pflanzengesellschaften gehören, deren Vorkommen häufig 

an extreme Standortbedingungen gebunden ist. Extrem vor allem bezüglich Wasser- und 

Lufthaushalt oder Nährstoffversorgung bzw. Basenreaktion. Hier bilden sich Trocken- und 

Halbtrockenrasen, Feuchtwiesen, Zwergstrauchheiden, Borstgrasrasen und Moore aus. 

Das Biotopentwicklungspotenzial eines Bodens hängt somit besonders von der Wasserversor-

gung des Standorts aber auch von seinem Basenhaushalt ab. Siehe auch Hessisches Landes-

amt für Bodenforschung (2003). Ziel des Naturschutzes ist daher der Erhalt standortbedingter 

Extrema der Böden als Grundlage für die Biotopentwicklung. 

Ein hohes Biotopentwicklungspotenzial besitzen daher vor allem die Böden auf 

 trockenen Standorte, 

 vernässten Standorte (incl. Moore), 

 sehr nährstoffarmen Standorte, 

 sehr sauren oder basenreichen Standorte, 

 sowie Salz- und Alkaliböden. 

Im Gebiet finden sich folgende Bereiche mit einem hohen bis sehr hohen Biotopent-

wicklungspotenzial für Feuchtstandorte. Es handelt sich um 

 Standorte mit potenzieller Auendynamik und oberflächennahem Grundwasserein-

fluss, wie Auengley in den Auen von Lauter, Muhrsbach, Maar, Brenderwasser, 

Rodebach, Hainbach und Schwindgraben (42, 45, 53, 355) 

 Standorte mit potenzieller Auendynamik und Grundwassereinfluss im Unterboden, 

Auenvegen im Bereich der Altefeld und des Rothebachs (38) 

 Standorte mit potenziell sehr starkem Stauwassereinfluss im Bereich der Altefeld-

Aue und zwischen Rodebach und Ossenberg (141,204) 

Trockenstandorte entwickeln sich vor allem auf Böden geringer Mächtigkeit.  

 Physiologisch extrem trockene Standorte finden sich am Ossenberg. Hier finden 

sich Braunerden mit Rankern und Regosolen (185) 

 Physiologisch sehr trockene Standorte finden sich südlich des Klefferts-Berges 

und südwestlich des Söder-Berges über Braunerden und Regosolen, tlw. mit 

Pelosol-Braunerden (227, 230) 

 Physiologisch trockene Standorte mit einer hohen natürlichen Basensättigung 

finden sich im Bereich der Rendzinen (213) 

Diese Abschnitte besitzen ebenfalls ein sehr hohes bis hohes Biotopentwicklungspotenzial. 

Auch anthropogen überformte Bereiche können ein hohes Biotopentwicklungspotenzial besit-

zen. Hier seien besonders die Steinbrüche des Gebietes genannt. 
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3.1.3.3 Nitratrückhaltevermögen 

Böden besitzen Filter- und Pufferfunktionen und somit die Fähigkeit, Stoffe umzuwandeln, abzu-

lagern und abzupuffern. Im Stoffhaushalt der Ökosphäre bilden Böden somit ein natürliches 

Reinigungssystem, das emittierte Schadstoffe aufzunehmen, zu binden und, je nach Art der 

Schadstoffe und Eigenschaften der Böden, in mehr oder weniger hohem Maße aus dem 

Stoffkreislauf der Ökosphäre zu entfernen vermag. Neben Wasserdurchlässigkeit, Infiltrations-

rate und Kationen-Austauschkapazität ist die Mächtigkeit des Filterkörpers für die Filterwirkung 

von Bedeutung. Allgemein ist dieses so genannte physiko-chemische Filtervermögen abhängig 

vom Gehalt der verschiedenen Bodenarten an Kies, Sand, Schluff und Ton. Es ist für Kies am 

geringsten und für Ton am größten. 

Nitrat ist besonders leicht auswaschbar, da es aufgrund seiner negativen Ladung im ebenfalls 

negativ geladenen Boden kaum gebunden wird. Die Tiefe der Nitratverlagerung und somit die 

Zeit bis zum Erreichen des Grundwassers ist daher abhängig von der Sickerwassermenge und 

der maximalen Wasserspeicherung (Feldkapazität im Hauptwurzelraum). Je höher die maxima-

le Wasserspeicherung und je geringer die Sickerwassermenge, umso höher ist das 

Nitratrückhaltevermögen im Boden und umso geringer die Gefährdung des Grundwassers. 

Aus dem Nitratrückhaltevermögen kann daher auf die Regelungsfunktion der Böden im Wasser- 

und Stoffhaushalt und seine Filter- und Pufferfunktion bei Schadstoffeinträgen geschlossen 

werden. 

Das Nitratrückhaltevermögen liegt als digitale Bodenkarte vor (HLfB 2003) und hierfür aus der 

Feldkapazität im Hauptwurzelraum, dem Stauwassereinfluss sowie der Neigung zur Bildung 

von Trockenrissen abgeleitet. Es ist in der Tabelle 5 dargestellt und in Tabelle 6 als Regelungs-

funktion für die einzelnen Bodentypen bewertet. 

Während die Braunerden und ihre flachgründigen Vertreter wie Ranker und Regosol ein sehr 

geringes bis geringes Nitratrückhaltevermögen aufweisen, besitzen die Parabraunerden und 

Kolluvisole ein hohes bis sehr hohes Nitratrückhaltevermögen, was in erster Linie auf ihre hohe 

Feldkapazität im Hauptwurzelraum zurückzuführen ist. 

3.1.3.4 Schwermetallrückhaltevermögen 

Im Stoffhaushalt der Ökosphäre bilden Böden ein natürliches Reinigungssystem, das emittierte 

Schadstoffe aufzunehmen, zu binden und, je nach Art der Schadstoffe und Eigenschaften der 

Böden, in mehr oder weniger hohem Maße aus dem Stoffkreislauf der Ökosphäre zu entfernen 

vermag. Neben der Wasserdurchlässigkeit, Infiltrationsrate und Kationenaustauschkapazität ist 

noch die Mächtigkeit des Filterkörpers für die Filterwirkung von Bedeutung. 

Schwermetalle sind solche Elemente mit einer Dichte > 4,5g/cm³. So betrachtet ist bereits Eisen 

ein Schwermetall. Einige Schwermetalle sind für die Ernährung von Pflanzen, Tieren und 

Menschen essentielle Bioelemente, solange ihre Dosis gering bleibt (Spurenelemente), andere 

nicht essentielle sind schon in geringen Dosen hochgradig toxisch (Blei, Cadmium, Arsen, 

Nickel, Quecksilber). 

Schwermetalle lagern sich vorzugsweise an kolloidreiche Horizonte, d. h. ton-, humus- und me-

talloxidreichen Böden, an. Sandreiche Böden weisen dagegen ein geringes Puffervermögen 

auf. Jedoch sind die Löslichkeit und die Bindung von Schwermetallen und somit die Filterwir-

kung der Böden für die einzelnen Schwermetalle von verschiedenen Bodenparametern abhän-

gig. 
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Im Fall von Schwermetallen haben neben dem Kolloidgehalt des Bodens (Ton, Humus, Metall-

oxide) der pH-Wert und der Carbonatgehalt einen großen Einfluss auf die Löslichkeit der positiv 

geladenen Schwermetalle im Boden. So ist in stark sauren Böden aufgrund der zunehmenden 

positiven Ladung durch die Wasserstoffionen die Löslichkeit von Schwermetallen höher als in 

neutralen Böden. Daher besitzt eine Schwermetallkonzentration bei pH 4 (stark sauer) eine 

ungefähr doppelt so hohe Löslichkeit wie bei pH 7 (neutral). Der Tongehalt hingegen senkt die 

Schwermetallverfügbarkeit deutlich. Mit dem Humifizierungsgrad ändert sich ebenfalls die 

Bindung von Schwermetallen. 

Allgemein kann man sagen, dass die intensiv landwirtschaftlich genutzten, tiefgründigen 

Parabraunerden des Gebietes über Löss mit hohem Kalkgehalt und hohem pH-Wert eine 

deutlich höhere Eignung zur Rückhaltung von Schwermetallen besitzen als die sauren Podsol-

Braunerden des Gebietes. Zudem kommt es beim Podsol zur Bildung von Rohhumus mit 

sauren Huminsäuren, dessen Reaktion ebenfalls die Rückhaltung von Schwermetallionen 

verhindert. 

Die tonreichen Böden des Gebietes über den Tonsteinen des Jura und Keuper, die Braunerden 

mit Pelosol-Braunerden (417), weisen aufgrund ihres hohen Kolloidgehaltes (Ton) ein gutes 

Schwermetallrückhaltevermögen auf. Sind die Ausgangssubstrate lösshaltig und die Bodenrek-

tion neutral bis schwach alkalisch erhöht sich das Rückhaltevermögen noch einmal deutlich. 

Auch Böden mit beginnender und fortgeschrittener Pseudovergleyung durch Tonhorizonte 

besitzen daher ein gutes Schwermetallrückhaltevermögen. 

Auf grundwasserbeeinflussten Standorten über quartären Sanden und Kiesen ist aufgrund des 

geringen Kolloidgehaltes verbunden mit einer guten Durchspülung des Bodens mit Grundwas-

ser die Wahrscheinlichkeit der Verlagerung von Schwermetallen deutlich erhöht. Die Auenbe-

reiche des Untersuchungskorridors besitzen daher ein geringes Schwermetallrückhaltevermö-

gen. 

3.1.3.5 Verdichtungsempfindlichkeit 

Die Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens ist hauptsächlich abhängig von der Bodenart, dem 

Gehalt an organischer Substanz des Bodens, der Bodenfeuchte und dem Grundwassereinfluss 

sowie von der Vorbelastung des Bodens durch vorangegangene Belastungen. 

In Hessen werden im Gegensatz zu anderen Bundesländern keine Daten zur Verdichtungsemp-

findlichkeit der Böden vorgehalten. Daher wird auf Grundlage der vorliegenden Bodenkarten 

eine Abschätzung der Verdichtungsempfindlichkeit nach der Kartieranleitung (BKA 4 1994) 

vorgenommen. Nach diesem Verfahren wird die Gefährdung des Bodengefüges durch Befahren 

in erster Linie vom Tongehalt des Bodens und dem Feuchtezustand abgeschätzt. Je höher der 

Feuchtegrad des Bodens und sein Tongehalt, desto größer ist die Verdichtungsempfindlichkeit. 

Je höher der Sandgehalt eines Bodens hingegen, desto geringer ist die Verdichtungsempfind-

lichkeit. 

Die Parabraunerden des UG weisen aufgrund ihres Tongehaltes mit Tendenz zur 

Pseudovergleyung eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit besonders im feuchten Zustand auf. 

Die Böden über den Tonsteinen des Jura und Keuper, z. B. die Braunerden mit Pelosol-

Braunerden nordöstlich und östlich von Angersbach weisen aufgrund ihres ausgesprochen 

hohen Tongehaltes insgesamt eine sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeit auf. 

Die Pseudogleye und Gleye des UG besitzen aufgrund ihres ständig erhöhten Feuchtegehaltes 

immer eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit. Die im Osten des UG weitflächig vorkommenden 

Vegen hingegen sind durch eine geringe Verdichtungsempfindlichkeit im trockenen bis schwach 
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feuchten Zustand gekennzeichnet. Ihre Verdichtungsempfindlichkeit nimmt jedoch mit steigen-

der Bodenfeuchte zu und ist bei stark feuchten Böden ebenfalls als hoch zu beurteilen. 

3.1.3.6 Ertragspotenzial 

Das Ertragspotenzial eines Bodens wird vor allem durch seine Durchwurzelbarkeit, insbesonde-

re die des Unterbodens, und von der Fähigkeit des Bodens, Wasser in pflanzenverfügbarer 

Form zu speichern, begrenzt. Unter den heutigen wirtschaftlichen und technischen Bedingun-

gen in Hessen ist eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen nicht die limitierende Größe. 

Als Schätzgröße für das Ertragspotenzial wird die nutzbare Feldkapazität im durchwurzelbaren 

Bodenraum zugrunde gelegt. 

Die natürliche Eignung eines Standortes für die Produktion von Biomasse wird durch die 

Faktoren Boden, Klima und Relief bestimmt. Die Kenngrößen, welche die Bodeneigenschaften 

eines Standortes, unabhängig von der Form und Intensität der Bewirtschaftung beschreiben 

und klassifizieren sind: 

 die nutzbare Feldkapazität im durchwurzelbaren Raum [nFKdB], 

 der natürliche Basenhaushalt und 

 der Grundwassereinfluss. 

Je höher die nutzbare Feldkapazität und der natürliche Basengehalt und je geringer der Einfluss 

des Grundwassers, desto höher ist das Ertragspotenzial eines Bodens. 

Durch Maßnahmen des Bodenschutzes und der Planung sollten die Flächen mit hohem bis 

sehr hohem Ertragspotenzial als Vorranggebiete für die Landwirtschaft mit Schwerpunkt 

Ackerbau sowie Sonderkulturen erhalten werden. Gesetzliche Grundlagen hierfür finden sich im 

Bundes-Bodenschutzgesetz und dem Bundes-Naturschutzgesetz und dem Hessischen Natur-

schutzgesetz. 

Handlungsempfehlungen bei unterschiedlichem Ertragspotenzial des Bodens: 

 sehr gering und gering: Flächen mit eingeschränktem landwirtschaftlichen 

Ertragspotenzial und problematischen Böden (s. a. 

Nitratauswaschungsgefährdung) sollten als Vorranggebiete für Flächenstilllegung, 

extensive Landbewirtschaftung und Grundwasserneubildung genutzt werden. 

 mittel: Flächen zur extensiven landwirtschaftlichen Nutzung mit hohem Grünland-

anteil im Wechsel mit Wald, z. T. geeignet für Flächenstilllegung, Vorranggebiete 

für Förderprogramme "Landwirtschaft und Landschaftspflege" (Offenhaltung der 

Landschaft). 

 hoch und sehr hoch: Vorranggebiete für die Landwirtschaft mit Schwerpunkt 

Ackerbau, auch Sonderkulturen, überwiegend in klimatisch begünstigten Becken-

landschaften mit nährstoffreichen Böden, oft Stadtnähe. Vermeidung von Flächen-

verlust, Minderung von Schadstoffeinträgen, Schutz des Humuskörpers, 

Bodenerosion unterbinden. 

Das Ertragspotenzial ist neben anderen Parametern, in der Tabelle 5 dargestellt und in der 

Tabelle 6, Kap. 3.1.3.7 als Nutzungsfunktion bewertet. 

Die vorherrschende Einstufung des Ertragspotenzials im Gebiet ist gering. Fast die Hälfte der 

Böden weist nur eine geringe nutzbare Feldkapazität im durchwurzelbaren Raum [nFKdB], auf. 
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Es handelt sich hierbei um Braunerden und tonige Braunerden, so genannte Pelosol-

Braunerden, über den Basalten und Keuper. Hinzu kommen Böden mit einer hohen und 

mittleren nFKdB, wie Gleye und Pseudogleye, die jedoch aufgrund des Sauerstoffmangels in 

den Bodenschichten ebenfalls nur ein geringes Ertragspotenzial aufweisen. Während Brauner-

den und auch Pseudogleye durch Melioration in ihrer Ertragsfähigkeit deutlich verbessert 

werden können und daher überwiegend ackerbaulich genutzt werden, sind die Grundwasser-

böden der Talauen und Niederungen typische Grünlandstandorte. 

Böden mit mittlerem Ertragspotenzial stellen zum einen lösslehmhaltige Braunerden dar, zum 

andern finden sich im Osten des UR, im Bereich von Altefeld- und Rothebachaue, Auenvegen, 

die zwar eine sehr hohe nFKdB aufweisen, aber aufgrund des Grundwassereinflusses insge-

samt nur von mittlerem Ertragspotenzial sind. 

Ein sehr hohes und hohes Ertragspotenzial findet sich im Gebiet vornehmlich in den östlichen 

und westlichen Abschnitten des Trassenkorridors. Es handelt sich überwiegend um 

pseudovergleyte Parabraunerden über mächtigem Löss. Weiterhin finden sich über den 

Untersuchungskorridor verstreut verschiedene Kolluvisole über Löss oder Basalt, die ebenfalls 

ein sehr hohes Ertragspotenzial aufweisen. 

Potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser  

Starke Niederschläge führen auf Ackerflächen bei ungenügender Bodendeckung durch Kultur-

pflanzen stets zu Erosionserscheinungen. Der Abtrag des Oberbodens ist umso stärker, je 

steiler die Neigung der Ackerflächen, je geringer die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens und 

je geringer die Stabilität des Bodengefüges ist. Grünland bremst die Erosion und unterbindet 

den Bodenabtrag weitgehend. Böden mit einer hohen Erosionsgefährdung besitzen ein vermin-

dertes Ertragspotenzial. 

Die nachfolgenden Angaben sind der Karte „Gefahrenstufenkarte Bodenerosion durch Wasser“ 

von 1993 (M 1:50.000) entnommen. Generell sind im UG die Ackerflächen an den Hängen 

nördlich des Lauterbacher Grabens besonders von Erosion betroffen. 

Tabelle 4: Erosionsgefährdung der Landschaftseinheiten durch Wasser 

Teilbereich  Lokalität Erosionsgefährdung 
durch Wasser 

III Hänge südlich Rink-Berg und Kleffertsberg  mäßig – sehr stark 

I Ossenberg erhöht – stark 

II, VIII Hangbereiche der Bachtäler mäßig – sehr stark 

III Vaits-Berg mäßig – stark 

VII Hänge am Söder-Berg nordöstlich von Landenhausen mäßig – erhöht 

VII, IX Landwirtschaftlich Nutzflächen zwischen Landenhausen und 
Müs 

schwach – sehr stark 

I Landwirtschaftliche Nutzflächen zwischen Maar und Lauter-
bach 

keine – mäßig 

II, IV, VI, VIII Auenbereich der Lauter, Brenderwasser, Altefeld und der 
kleinen Fließgewässer 

keine – schwach 

V Landwirtschaftlich genutzte Flächen zwischen Angersbach 
und Landenhausen 

keine – mäßig 

 

Besonders durch Bodenerosion betroffen sind die Ackerflächen an den Hängen südlich von 

Rink-Berg und Kleffertsberg nördlich des Lautertals. Auch an den Hängen des Vaits-Berges und 
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auf den Südwesthängen des Söder-Berges ist die Erosion durch Wasser erhöht. Kritische 

Bereiche für eine Ackernutzung sind weiterhin die sich an die Auen anschließenden Hangberei-

che der Bachtälchen. 

Eine geringe Erosionsgefährdung weisen weiterhin die Auenbereiche der Fließgewässer und 

die nahezu ebenen Bereiche mit überwiegender ackerbaulicher Nutzung. 

3.1.3.7 Synopsis der Bodenbewertung 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über betrachtete Bodenparameter der Böden des 

Trassenkorridors. 

Um Aussagen über die Bedeutung der Böden im UG für die Bodenfunktionen treffen zu können, 

erfolgt eine vierstufige Beurteilung der unter Kapitel 3.1.3 dargestellten Bewertungskriterien 

hinsichtlich ihrer Bedeutung (sehr hoch, hoch, mittel und niedrig).  

Hierbei geben die Naturnähe und das Biotopentwicklungspotenzial Aufschluss über die Lebens-

raumfunktion der Böden des UG, das Nitratrückhaltevermögen steht stellvertretend für die 

Regelungs- und Filter-& Pufferfunktion des Bodens. 

Die Archivfunktion des Bodens ist unabhängig vom Bodentyp und wurde bereits unter Kapi-

tel „2.3.3.2 Bodendenkmäler“ abgehandelt. Einzelne Bodenbereiche besitzen hiernach eine 

sehr hohe Archivfunktion. Weiterhin können sehr naturnahe Flächen eine Archivfunktion 

besitzen, dies ist im Gebiet aufgrund des weitgehenden Fehlens von Wäldern aber überwie-

gend nicht der Fall. 

Das Ertragspotenzial des Bodens steht stellvertretend für die Nutzungsfunktion des Bodens. Es 

ist im Gebiet überwiegend gering, einzelne Bodentypen besitzen hingegen ein hohes bis sehr 

hohes Ertragspotenzial (Parabraunerden und Kolluvisole mit ähnlicher Korngrößenverteilung). 

Tabelle 5: Bedeutung der Flächen für die Bodenfunktionen 

Bodenparameter Bedeutung für die Boden-
funktion 

Anthropogene Überformung von Flächen Naturnähe 
(Archivfunktion) 

Naturnahe Flächen, nicht bzw. kaum anthropogen beeinflusst  sehr hoch 

Naturnahe Flächen, anthropogen beeinflusst sehr hoch – hoch 

Halbnatürliche Flächen, Bewirtschaftungsintensität gering – fehlend, 
anthropogen stark überprägt 

hoch 

Halbnatürliche Flächen: bewirtschaftete Flächen mit ganzjähriger 
Bodenbedeckung 

hoch 

Naturferne Flächen: bewirtschaftete Flächen mit ganzjähriger Boden-
bedeckung  

mittel 

Naturferne Flächen; regelmäßig bewirtschaftete Flächen ohne 
ganzjährige Bodenbedeckung  

mittel 

Künstliche Flächen: vollständig überformt gering 

Biotopentwicklungspotenzial Lebensraumfunktion 

Physiologisch extrem trockene Standorte mit geringem bis mittlerem 
natürlichem Basenhaushalt 

sehr hoch 

Physiologisch sehr trockene Standorte mit geringem bis mittlerem 
natürlichem Basenhaushalt 

sehr hoch  
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Bodenparameter Bedeutung für die Boden-
funktion 

Physiologisch trockene Standorte mit gutem natürlichem 
Basenhaushalt 

hoch 

Standorte mit potenzieller Auendynamik und oberflächennahem 
Grundwassereinfluss 

sehr hoch 

Standorte mit potenzieller Auendynamik und Grundwassereinfluss im 
Unterboden 

hoch 

Standorte mit potenziell sehr starkem Stauwassereinfluss hoch 

Standorte im potenziellen Überflutungsbereich der Auen sehr hoch 

Nitratrückhaltevermögen Regelungsfunktion, 
Filter- & Pufferfunktion 

Sehr hoch sehr hoch  

Hoch sehr hoch 

Mittel hoch 

Gering mittel 

Sehr gering gering 

Ertragspotenzial der Böden Nutzungsfunktion 

Sehr hoch sehr hoch 

Hoch hoch 

Mittel mittel 

Gering gering 

Sehr gering sehr gering 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Bewertungen für die einzelnen Bodenparameter zusam-

mengestellt. 

Tabelle 6: Bewertung der Bodentypen des UG bezüglich der Bodenfunktionen 

Nr. Bodentyp Nutzungs-
funktion 

Lebensraum-
funktion 

Regelungs-
funktion 

140 Pseudogley-Parabraunerden mit Parabraunerden  Sehr hoch Gering Sehr hoch 

147 Kolluvisole mit Gley-Kolluvisolen  Sehr hoch Gering Sehr hoch 

208 Kolluvisole mit Pseudogley-Kolluvisolen  Sehr hoch Gering Sehr hoch 

134 Parabraunerden & Parabraunerden, erodiert  Hoch Gering Sehr hoch 

196 Pseudogley-Parabraunerden mit Parabraunerden  Hoch Gering Hoch 

232 Pseudogley-Parabraunerden  Hoch Gering Mittel 

244 Kolluvisole mit Pseudogley-Kolluvisolen Hoch Gering Sehr hoch 

377 Pseudogley-Kolluvisole  Hoch Gering Hoch 

394 Pseudogley-Kolluvisole  Hoch Gering Sehr hoch 

401 Pseudogley-Parabraunerden  Hoch Gering Hoch 

404 Pseudogley-Kolluvisole  Hoch Gering Hoch 

38 Vega mit Gley-Vega  Mittel Hoch Mittel 

228 Braunerden  Mittel Gering Mittel 

400 Braunerden Mittel Gering Mittel 
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Nr. Bodentyp Nutzungs-
funktion 

Lebensraum-
funktion 

Regelungs-
funktion 

187 Braunerden Gering-Mittel Gering Mittel 

417 Braunerden mit Pelosol-Braunerden Gering Gering Mittel 

213 Rendzinen  Gering-hoch 
Hangneigung 
Basenversorg

ung 

Hoch Mittel 

418 Pseudogleye mit Parabraunerde-Pseudogleyen  Gering d. 
Stauwasser 

Mittel Mittel 

141 Pseudogleye und Parabraunerde-Pseudogleye  Gering d. 
Stauwasser 

Hoch Mittel 

204 Pseudogleye & Hangpseudogleye  Gering d. 
Stauwasser 

Hoch Mittel 

42 Auengleye mit Gleyen  Gering d. 
Grundwasser 

Sehr hoch Mittel 

355 Auengleye mit Gleyen  Gering d. 
Grundwasser 

Sehr hoch Mittel 

45 Auengleye  Gering d. 
Grundwasser 

Sehr hoch Mittel 

53 Pseudogley-Gleye  Gering d. 
Grundwasser 

Sehr hoch Mittel 

356 Bodenkomplex: Gleye mit Gley-Kolluvisolen  Gering d. 
Grundwasser 

Hoch Mittel 

185 Braunerden mit Regosolen und Rankern Sehr gering Sehr hoch Gering 

224 Braunerden mit Podsol-Braunerden (lösslehm-
arm mit sauren Gesteinsanteilen) 

Sehr gering Hoch Mittel 

227 Braunerden & Regosole Sehr gering Sehr hoch Gering 

230 Braunerden & Regosole Sehr gering Sehr hoch Mittel 

331 Steinbrüche, Gruben, Halden & Aufschüttungen Kein Gering - hoch Mittel 

999 Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen Kein Keins - 

1010 Stehende Gewässer Kein Sehr hoch - 

1020 Fließgewässer Kein Sehr hoch - 

 

Dem größten Teil der im UR auftretenden Böden ist für mindestens eine der bewerteten 

Bodenfunktionen eine „hohe“ oder gar „sehr hohe Bedeutung“ zuzuordnen. 

Die Beschreibung der Lebensraumfunktion der Bodentypen mit dem Biotopentwicklungspoten-

zial umfasst die potenzielle Funktion, die die jeweilige Fläche aufgrund ihrer abiotischen 

Voraussetzung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere ausfüllen kann. Handelt es sich zusätz-

lich um Flächen mit einer hohen Naturnähe, welche nach der aktuellen Bodennutzung bemes-

sen wird, so handelt es sich um Flächen mit einer aktuell hohen Lebensraumfunktion. 

Eine hohe und sehr hohe potenzielle Lebensraumfunktion besitzen besonders die Auenberei-

che des Untersuchungskorridors. Werden sie von Grünlandbeständen mit unverändertem 

Wasserhaushalt (Wechselfeuchtes und Feuchtgrünland, Feuchtbrachen, Hochstaudenfluren, 

Röhrichte) oder von Waldbeständen mit natürlichem Wasserhaushalt (Erlen-Bachauenwälder, 

Weiden-Weichholzauenwälder, Hainmieren-Stieleichen-Auenwald) so handelt es sich zusätzlich 

um Flächen die aktuell eine hohe Lebensraumfunktion wahrnehmen. In den Fluss- und 
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Bachauen, die je nach Nutzungsart eine „mittlere“ bzw. „hohe“ Naturnähe haben, kommt es zu 

Überschneidungen mit der Einstufung „sehr hohe“ bzw. „hohe Bedeutung“ des Kriteriums 

„Biotopentwicklungspotenzial“. Die Lebensraumfunktion dieser Bereiche ist somit insgesamt 

hoch bis sehr hoch. 

Die Parabraunerden und Kolluvisole aus Löss und Lösslehm besitzen eine hohe Retentions-

funktion für Wasser, Nitrat und Schwermetalle. Sie besitzen daher eine sehr hohe Bedeutung 

für die Regelungs- und Filter-& Pufferfunktion der Böden im Naturhaushalt. Hinzu kommt ihr 

hohes bis sehr hohes Ertragspotenzial und somit eine hohe Nutzungsfunktion. 

Die Braunerden hingegen nehmen die Regelungsfunktionen nur in geringem bis mittlerem 

Umfang wahr. Werden sie jedoch flachgründig mit Tendenz zu Rankern und Regosolen 

besitzen sie eine hohe bis sehr hohe Lebensraumfunktion. Ihr Ertragspotenzial im natürlichen 

Zustand ist im Gebiet überwiegend gering, werden sie flachgründig oder tonig ist es gar sehr 

gering. Durch Melioration werden sie allerdings zu Böden mit einem mittleren Ertragspotenzial. 

Im Bereich über den Tonsteinen des Jura und Keuper besitzen sie aufgrund ihres hohen 

Tongehaltes (Braunerden mit Pelosol-Braunerden 417) ein hohes Schwermetallrückhaltever-

mögen. 
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3.2 SCHUTZGUT GRUNDWASSER 

Wasser gehört zu den elementaren Lebensgrundlagen aller Organismen. In den Ökosystemen 

übernimmt es grundsätzlich die Funktion als unmittelbares und mittelbares Umweltmedium für 

Pflanzen und Tiere sowie als Speicher- und Transportsystem für Stoffe und Gase. 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Wasser wird zwischen unterirdischen Gewässern 

(Grundwasser, Kapitel 3.2) und oberirdischen Gewässern (Fließ- und Stillgewässer, Kapitel 3.3) 

unterschieden. 

Als Grundwasser wird das die Hohlräume der Erdkruste zusammenhängend ausfüllende und 

nur der Schwerkraft unterliegende unterirdische Wasser bezeichnet. Die Grundwasserbildung in 

Qualität und Menge ist abhängig von Mächtigkeit und Aufbau der Durchlüftungs- und Sicker-

wasserzone der überdeckenden Schichten. 

Gemäß § 28 43 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) ist das Grundwasser so zu bewirt-

schaften, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes vermieden werden. Die 

öffentliche Wasserversorgung hat Vorrang vor allen anderen Gewässernutzungen. Die Grund-

wasserneubildung darf durch Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchtigungen der 

Versickerung nicht wesentlich eingeschränkt werden. 

Ziel der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL 2000) ist die Vermeidung einer 

weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen 

Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im 

Hinblick auf deren Wasserhaushalt (§ 1a EU-WRRL). 

Gemäß Abs. (28) EU-WRRL (2000) sind aufgrund der natürlichen zeitlichen Verzögerung bei 

der Bildung und der Erneuerung von Grundwasserressourcen frühzeitige Maßnahmen und eine 

beständige langfristige Planung von Schutzmaßnahmen nötig, um einen guten Zustand des 

Grundwassers zu gewährleisten. 

Zum Verständnis der hydrogeologischen Situation im UG erfolgt im Anschluss an das Metho-

denkapitel zunächst eine zusammenfassende Darstellung der geologischen Verhältnisse aus 

Kap. 2.1.3. 

3.2.1 Methodik  

Die Darstellung und Beurteilung der Eigenschaften des Schutzgutes Grundwasser erfolgt auf 

Grundlage der Standortkarte von Hessen des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft, 

Forsten und Naturschutz (HMLFN): 

 Hydrogeologische Karte von Hessen (1 : 50.000) von 1990 

Bei der Bestandsbeschreibung für das Schutzgut Grundwasser werden zunächst die geologi-

schen Verhältnisse des Raumes (s. Kap. 2.1.3) noch einmal zusammenfassend dargestellt. 

Danach wird kurz auf die bestehende Altlastensituation eingegangen. Das Schutzgut selbst wird 

anhand folgender Faktoren beschrieben: 

 allgemeine hydrogeologische Situation 

 Grundwasserneubildungspotenzial 

 Verschmutzungsempfindlichkeit 

 Grundwassernutzung 
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Für die Beschreibung der allgemeinen geologischen Situation werden die Daten der Orientie-

renden Baugrunduntersuchung zur B 254-neu aus dem Jahre 2007 herangezogen. 

Die Kenntnisse des Grundwasserneubildungspotenzials und der Verschmutzungsempfindlich-

keit werden der hydrogeologischen Karte entnommen, und fließen in die Beurteilung des 

Schutzgutes Grundwasser ein. 

Gegenstand der Bewertung des Schutzgutes Grundwasser ist die Nutzung des Grundwassers 

zur Trinkwasserversorgung. Hierfür werden die vorhandenen Trinkwasserschutzgebiete 

herangezogen (s. Kap. 2.3.2.1). 

3.2.2 Bestandserfassung 

3.2.2.1 Geologische Verhältnisse im Untersuchungsraum 

Im UG lassen sich drei geologische Hauptbauelemente unterscheiden. Im Bereich des Lauter-

bacher Grabens stehen die kalk- und tonreichen Gesteine des Keuper an. Kleinräumig findet 

sich Muschelkalk. Im Osten des Gebietes teilt der Lauterbacher Graben die Buntsandsteintafel, 

die überwiegend aus Mittlerem Buntsandstein besteht. Am Rande der Grabenzonen ist Oberer 

Buntsandstein (Röt) erhalten geblieben. Geologisch jüngstes Element stellen die tertiären 

basaltischen Ergussgesteine des Vogelsbergvulkanismus dar. Sie finden sich im Westen und 

Süden des Plangebietes und werden auf Höhe des Hainigs durch die Buntsandsteintafel 

abgelöst. Es finden sich sowohl basische als auch saure Basalte. 

Die drei Hauptelemente werden im UR durch fluviatile und äolische quartäre Ablagerungen 

überdeckt. Sande, Kiese und Löss bilden hier Deckschichten unterschiedlicher Dicke. 

3.2.2.2 Altlastensituation 

Im UR sind die folgenden Altablagerungen bekannt. 

Im Bereich des Stadtgebietes von Lauterbach findet sich ein Gemeindemüllplatz nördlich von 

Lauterbach am Fuße des Ossenberges und ein weiterer Gemeindemüllplatz nordöstlich von 

Lauterbach am Vaits-Berg (Landschaftsplan der Stadt Lauterbach 1999). 

Im Bereich der Gemeinde Wartenberg befindet sich eine ehemalige Bauschuttdeponie nördlich 

der Helmesmühle. Die Fläche wurde nach 1978 rekultiviert. Eine ehemalige Hausmülldeponie 

findet sich am Kromberg-Weg nördlich von Angersbach. Östlich von Landenhausen, nördlich 

der B 254-alt befindet sich eine ehemalige Mülldeponie auf einem ehemaligen Steinbruchge-

lände „In der untersten Altefeld“. Ausgehend von einer Hangkante ist die Talaue der Altefeld mit 

Hausmüll, später nur noch mit Bauschutt, Gartenabfällen und Erdaushub verfüllt worden. Sie ist 

heute überwiegend mit Gehölzen bestanden, teilweise ist die Fläche in Sukzession begriffen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei der verfüllten Fläche um einen wertvol-

len, ehemals vernässten Bereich der Altefeld-Aue handelt. Die Anlage einer Bauschuttdeponie 

in der Talaue eines Fließgewässers III. Ordnung muss als vollkommen deplatziert bewertet 

werden. 
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3.2.2.3 Allgemeine hydrogeologische Situation 

Das UG wird nach dem Hydrogeologischen Kartenwerk (DIEDERICH et al. 1991) den hydrogeo-

logischen Großeinheiten „Basaltischer Vogelsberg“ sowie „Osthessisches Buntsandstein-

Gebiet“ zugerechnet. 

Das Grundwasser des UR wird zwei unterschiedlichen Grundwasserkörpern zugerechnet 

(HLUG 2003): Die westlichen Bäche gehören dem Grundwasserkörper des basaltischen 

Vulkanite des Vogelsberges an, die östlichen Teile des Lauterbacher Grabens und des Bunt-

sandsteingebietes einem eigenen Grundwasserkörper, der dem der Hessischen Buntsandstein-

tafel vorgelagert ist. Überwiegend können sie den silikatischen Kluftgrundwasserleitern 

(Buntsandstein, Basalt) zugerechnet werden. 

Bei den Ton- und Schluffsteine des Keuper (Lias) im Bereich des Lauterbacher Grabens 

handelt es sich aufgrund ihres hohen Tongehaltes um schlechte Grundwasserleiter, zum Teil 

sogar Grundwasserstauer. 

Auch der Obere Buntsandstein (Röt) besitzt durch seine Tonschichten stauende Qualitäten. Es 

besteht oftmals, ähnlich wie bei den stauenden Schichten des Keupers, keine Verbindung zu 

den überlagernden oder überdeckten Schichten. 

Für den Mittleren Buntsandstein liegen keine Zahlenwerte über die Ergiebigkeit vor. Er ist 

jedoch vorwiegend als Kluftgrundwasserleiter zu betrachten, besitzt aber auch eine gewisse 

Porendurchlässigkeit. Insgesamt ist der Mittlere Buntsandstein als zusammenhängender 

Grundwasserleiter von hoher Ergiebigkeit zu betrachten. Teilweise ist er durch den Röt über-

deckt. 

Die quartären Deckschichten, die als Porengrundwasserleiter fungieren, überlagern die drei 

Hauptelemente und bilden ein oberes freies Grundwasserstockwerk. 

Aufgrund der carbonathaltigen Schichten des Keuper und des Muschelkalk ist das Grundwas-

ser im Lauterbacher Graben von harter Beschaffenheit (18°-24°dH). Das Grundwasser der 

Buntsandstein- und Basaltbereiche ist dagegen von weicher Beschaffenheit (4°-8°dH). 

3.2.2.4 Grundwasserneubildungspotenzial 

Als Grundwasserneubildung wird der Zugang von infiltriertem Wasser zum Grundwasser 

bezeichnet. Die Infiltration kann sowohl flächenhaft (Niederschlagswasser) als auch linien- und 

punkthaft (z. B. Versickerung in Flußauen) sein. 

Die Menge an Sickerwasser, die durch Tiefenversickerung bis zum Grundwasser vordringt und 

daher für die Grundwasserneubildung sorgt, wird von zwei Faktoren beeinflusst: 

 von der klima- und witterungsabhängigen Menge und Verteilung der Niederschlä-

ge und der Evapotranspiration sowie von den 

 Boden- und Gesteinseigenschaften 

Bodenhorizonte oder Gesteine mit einer hohen Wasserleitfähigkeit, in denen sich das Wasser 

frei bewegen kann, nennt man Grundwasserleiter. Je nach der Art der Wasserleitfähigkeit wer-

den sie als Poren- oder Kluftgrundwasserleiter, beziehungsweise Grundwasserhemmer und -

stauer bezeichnet. 

Nach der Hydrogeologischen Karte von Hessen (HMLFN 1990) reicht die Grundwasserergie-

bigkeit im UR von sehr gering bis mäßig. Im Bereich der Grundwasserhemmers/-stauers 

Keuper im Lauterbacher Grabens ist sie sehr gering. Das Hauptgrundwasserstockwerk liegt hier 
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unter mächtiger schwer- bis undurchlässiger Überdeckung. Gleiches gilt in den Bereichen des 

Oberen Buntsandsteins. Im Bereich des Kluftgrundwasserleiters Mittlerer Buntsandstein beläuft 

sie sich hingegen auf geringe bis mittlere Neubildungsraten. Im Bereich des Basaltes ist sie 

hingegen als mittel zu bezeichnen. Die Muschelkalkvorkommen stellen gute Kluftgrund-

wasserleiter dar, sind aber aufgrund ihrer geringen flächenmäßigen Ausprägung nicht weiter zu 

betrachten. 

Die Ergiebigkeit von Bohrungen im Hauptgrundwasserstockwerk liegen im Bereich des Lauter-

bacher Grabens (vorwiegend Ton- und Schluffstein des Keuper) aufgrund des hohen Tongehal-

tes bei sehr niedrigen < 2 l/s. Diese Gesteine sind schlechte Grundwasserleiter, zum Teil sogar 

Grundwasserstauer. In den angrenzenden Bereichen mit Oberem Buntsandstein liegt die 

Grundwasserergiebigkeit bei 5-15 l/s und in den Basalten bei 15-30 l/s, was einer großen 

Ergiebigkeit entspricht. 

3.2.2.5 Verschmutzungsempfindlichkeit 

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers wird durch die Beschaffenheit des 

Grundwasserleiters und ganz entscheidend auch durch seine Überdeckung bestimmt. Menge, 

Qualität, Fließrichtung und Fließgeschwindigkeit von Grundwasservorkommen und somit auch 

die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers sind so zum einen abhängig von der Art 

und Durchlässigkeit der Grundwasserleiter. Zum anderen bietet eine Überdeckung des Grund-

wasserkörpers durch Schichten mit einem hohen Stoffrückhaltevermögen und/oder geringer 

vertikaler Durchlässigkeit einen hohen Schutz des Grundwassers. 

Ganz allgemein gilt, dass mit zunehmender Deckschichtenmächtigkeit und abnehmender 

Durchlässigkeit die Verschmutzungsempfindlichkeit geringer wird. 

Bei fehlenden bzw. geringmächtigen schützenden Deckschichten ist die Empfindlichkeit des 

Grundwasserleiters gegenüber Schadstoffeinträgen erhöht. Weiterhin wird bei einer hohen 

Durchlässigkeit des Grundwasserleiters die Eintragung und Ausbreitung einmal eingetragener 

Schadstoffe begünstigt. Auch unter diesen Verhältnissen ist die Verschmutzungsempfindlichkeit 

erhöht. 

Die Verschmutzungsempfindlichkeit ist ebenfalls der hydrogeologischen Karte (HMLFN 1990) 

entnommen und ist aus den großflächig anstehenden Gesteinseinheiten (Grundwasserleiterty-

pen) abgeleitet, die den oberflächennahen Hauptgrundwasserleiter bilden. 

Sehr hohe Verschmutzungsempfindlichkeit zeigen die kleinflächig vorhandenen Grundwasser-

leiter des Oberen und Mittleren Muschelkalks im Nordosten von Lauterbach, da keine schützen-

de Überdeckung vorhanden ist und aufgrund der Verkarstung eine hohe Durchlässigkeit gege-

ben ist. 

Eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit ist in den Bereichen gegeben, die von den schüt-

zenden Tonschichten des Keuper (Lias) und Röt bedeckt werden, da diese sehr geringe 

Durchlässigkeiten aufweisen. Es handelt sich hierbei um weite Bereiche des Lauterbacher 

Grabens. 

Mittlere Empfindlichkeiten finden sich in den Bereichen der Kluftgrundwasserleiter Mittlerer 

Buntsandstein und Basalt. 
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3.2.2.6 Synopsis Grundwasserparameter 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über betrachtete Grundwasserparameter im UG. 

Tabelle 7: Grundwasserparameter für verschiedene geologische Einheiten des UG 

Bereich im Untersuchungskor-
ridor 

Ausgangsgestein Grundwasserer-
giebigkeit 

Verschmutzungsemp-
findlichkeit 

Agrarlandschaft zwischen Maar 
und Lauterbach 

Löss Mittel Mittel 

Agrarlandschaft zwischen Maar 
und Lauterbach 

Basalt Mittel Mittel 

Agrarlandschaft zwischen Maar 
und Lauterbach 

Muschelkalk Mittel Groß 

Lauter-Aue pleistozäne Sande und 
Kiese über Keuper 

Gering Gering bis Mittel 

Aue der Brenderwasser pleistozäne Sande und 
Kiese über Basalt 

Mittel Mittel 

Altefeld-Aue pleistozäne Sande und 
Kiese über Mittlerem 
Buntsandstein 

Mittel Mittel 

Hangbereiche nördlich des 
Lautertals 

Agrarlandschaft südöstlich 
Angersbach 

Auenbereiche von 
Hainbach/Schwindgraben 

Agrarlandschaft westlich 
Landenhausen 

Feinsand- und 
Schluffsteine des 
Keupers, Ton – und 
Mergelsteine des Lias 

Sehr gering Gering bis Mittel 

Hangbereiche nördlich des 
Lautertals 

Mittlerer Buntsandstein Mittel Mittel 

Hangbereiche nördlich des 
Lautertals 

Oberer Buntsandstein Sehr gering Gering bis Mittel 

Agrarlandschaft westlich von Müs  Mittlerer Buntsandstein Mittel Mittel 

 

3.2.3 Bestandsbewertung 

Gegenstand der Bestandsbeurteilung ist die Bedeutung/Schutzwürdigkeit der Flächen im 

Untersuchungskorridor für die Trinkwassergewinnung und -versorgung. Als wertgebende 

Kriterien werden hierbei die Nutzung des Grundwassers zur Trinkwasserversorgung, das 

rechtliche Schutzregime (Schutzzonen) sowie die Empfindlichkeit der genutzten Grundwasser-

vorkommen herangezogen. 

Besonderes Gewicht kommt dabei den per Rechtsverordnung abgesicherten Trinkwasser-

schutzzonen zu, die direkt die Bedeutung der unter Schutz stehenden Flächen für die Trink-

wassergewinnung widerspiegeln. Die Wertstufendefinition ist in der nachfolgenden Tabelle 

zusammengestellt. 
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Tabelle 8: Bedeutungseinstufung der Flächen im UR für die Grundwassergewinnung 

Bedeutungsstufe Kriterienausprägung 

sehr hoch Trinkwasserschutzzone I, Trinkwasserschutzzone II 

hoch Trinkwasserschutzzone III im Bereich von genutzten Grundwasserleitern mit 
mittlerer bis großer Verschmutzungsempfindlichkeit 

mittel Trinkwasserschutzzone III und Heilquellenschutzzone IV im Bereich von genutzten 
Grundwasserleitern mit geringer Verschmutzungsempfindlichkeit 

Gebiete mit genutzten Grundwasserleitern großer Verschmutzungsempfindlichkeit 

gering sonstige Flächen 

 

Die Keuper- und Rötschichten des Planungsraums werden aufgrund ihrer hydrogeologischen 

Charakteristik (sehr geringe Durchlässigkeiten) nicht zur Grundwassergewinnung genutzt. Ihre 

Bedeutung für die Trink- und Mineralwassergewinnung ist als gering einzustufen. 

Die Schichten des Basaltes (TB Maar) und des Mittleren Buntsandsteins (TB I & II Bad 

Salzschlirf) und Heilwasservorkommen am westlichen Ortsrand von Bad Salzschlirf werden 

hingegen intensiv zur Trink- und Mineralwassergewinnung genutzt. Der Tiefbrunnen Maar mit 

seinen Schutzzonen findet sich am westlichen Rand des Untersuchungskorridors. Der hier 

ausgewiesenen Trinkwasserschutzzone I & II wird eine sehr hohe Bedeutung zugewiesen. 

Die Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebiete Bad Salzschlirf überlagert den östlichen 

Abschnitt des Trassenkorridors vollständig auf Höhe der Ortschaft Landenhausen. Diesen 

Bereichen kommt eine hohe Bedeutung zu. 

Eine mittlere Bedeutung besitzt das quantitativ festgesetzte Heilquellenschutzgebiet der 

Gemeinde Bad Salzschlirf, welches zum Schutz der Mineralwasserförderung aus dem Bunt-

sandstein ausgewiesen wurde. 

Die verbleibenden Flächen weisen nur eine geringe Bedeutung auf, da sich keine Nutzung der 

weiteren Grundwasserleiter vorliegt. 
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3.3 SCHUTZGUT OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Im Folgenden wird das Schutzgut Oberflächengewässer abgehandelt. Es gliedert sich in Fließ- 

und Stillgewässer. Folgende allgemeine fachgesetzliche Beurteilungsgrundlagen sind zu 

benennen: 

 Im § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG heißt es u.a., dass natürliche oder naturnahe 

Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen zu be-

wahren und ihre natürliche Selbstreinigung und Dynamik zu erhalten sind. 

Das WHG schreibt die Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts vor. Sie 

sind so zu bewirtschaften, dass sie u.a. dem Wohl der Allgemeinheit nutzen, und vermeidbare 

Beeinträchtigungen unterbleiben und unvermeidbare Beeinträchitgungen so weit wie möglich 

auszugleichen sind (§ 5 WHG). Weiterhin ergibt sich aus dem WHG die allgemeine Verpflich-

tung, bei Maßnahmen, die ein Gewässer betreffen können, Verunreinigungen oder sonstige 

nachteilige Veränderungen der Eigenschaften von Gewässern zu verhüten. Dies dient u. a. dem 

Ziel, die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes zu erhalten, schadlose Abflussverhältnisse 

zu gewährleisten und durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von 

nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen. 

Ähnliche Vorgaben sind auch in der EU-WRRL enthalten. Hier wird den Mitgliedstaaten aufge-

geben, dafür Sorge zu tragen, dass der bestehende Zustand von Oberflächengewässern sich 

nicht verschlechtert und mittelfristig eine Verbesserung des Zustands der Gewässer erreicht 

wird. 

3.3.1 Methodik 

Fließgewässer 

Zunächst erfolgt eine allgemeine Beschreibung der hydrologischen und gewässertypologischen 

Situation der maßgeblichen Fließgewässer auf Grundlage der bei den zuständigen Fachbehör-

den verfügbaren Daten und allgemein zugänglicher Literatur. 

Zur Charakterisierung werden die Gewässertypologie nach EU-WRRL, die Gewässerstruktur 

und die Gewässergüte herangezogen. Die Daten wurden den folgenden Untersuchungen 

entnommen: 

 Steckbriefe der bundesdeutschen Fließgewässertypen (UBA 2006) 

 Gewässerstrukturgütekartierung (HMULF 2000): Gewässerstrukturgüte in Hessen 

 Gewässergütekartierung (HMULF 2001): Gewässergüte in Hessen 

Stillgewässer 

 Die Stillgewässer im Untersuchungskorridor sind der Vollständigkeit halber erfasst, 

werden aber, da Beeinträchtigungen beim aktuellen Trassenverlauf auszuschlie-

ßen sind, nicht bewertet. 
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3.3.2 Bestandserfassung 

Fließgewässer 

Als betrachtungsrelevant gelten diejenigen Oberflächengewässer, welche durch die Strukturgü-

tekartierung erfasst wurden, da diese als permanent wasserführend gelten können. Im Bedarfs-

falle wurden weitere Gewässer ergänzt, die einen Großteil der Zeit wasserführend sind. 

In die Fließgewässer einmündende, oftmals trockenfallende Entwässerungsgräben und -mul-

den, bzw. kleinflächige, temporär wasserführende Gräben, die über keinen Zu- oder Abfluss 

verfügen, sind generell nur von lokaler oder von noch geringerer Bedeutung. Weiterhin ist auf-

grund mangelnder Datengrundlagen zur Güte- und Strukturerfassung ihre Einbeziehung in die 

systematische Bewertung der Fließgewässer nicht möglich. Ihre systematische Abhandlung ist 

im Kapitel Oberflächengewässer daher nicht erforderlich. Hinweise auf Bestand und mögliche 

Vorhabenswirkungen werden jedoch bei Betroffenheit im Text der Wirkungsprognose gegeben. 

Als lineare Biotopstruktur werden Gräben mit ihrem Uferbewuchs jedoch als Biotoptyp beim 

Schutzgut „Tiere und Pflanzen“ berücksichtigt. 

In der folgenden Tabelle werden die Fließgewässer des UG aufgeführt: 

 

Tabelle 9: Fließgewässer im Untersuchungskorridor 

Stadt Lauterbach  

Muhrsbach Zufluss der Maar, südöstlich des Gewerbegebietes „Steinmühle“, nördlich 
der Bahntrasse 

Maar Zufluss der Brenderwasser, südöstlich des Gewerbegebietes „Steinmühle“, 
südlich der Bahntrasse 

Brenderwasser Brenderwasser mündet bei Lauterbach in die Lauter 

Lauter Kommt aus dem Hohen Vogelsberg, nimmt das Wasser zahlreicher kleiner 
und größerer Zuflüsse auf und vereinigt sich mit bei Bad Salzschlirf mit der 
Altefeld zur Schlitz 

Rodebach Zufluss der Lauter, im Bereich des Lauterbacher Bahnhofes 
  

Gemeinde Wartenberg  

FG-System der Lauter  

Lauter s. o. 

Ziegelbach Zufluss der Lauter, nordwestl. v. Angersbach 

Sassener Bach Zufluss der Lauter, im Bereich der Helmesmühle 

Mühlgraben zweigt westlich der Helmesmühle von der Lauter ab, versorgt die 
Helmesmühle mit Wasser 

Krömmelbach Zufluss der Lauter, im Bereich der Kläranlage Angersbach 

FG-System der Altefeld  

Hainbach/Schwindgraben Zufluss des Rothebachs, nordöstlich von Landenhausen (am 
Hammelsberg) 

Mühlenbach (Erlenbach) Zufluss des Rothebachs, durchfließt Landenhausen von Rudlos kommend 

Rothebach Zufluss der Altefeld, mündet nordöstlich von Landenhausen (Erlengrund) 

Altefeld Bildet zusammen mit der Lauter ab Bad Salzschlirf die Schlitz 
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Gemeinde Großenlüder  

Altefeld Fließt bei Bad Salzschlirf in die Schlitz 

Zufluss zur Altefeld Kleiner Zufluss nordwestl. Müs 

 

Hauptvorfluter im untersuchten Geländeabschnitt stellen die Lauter für den westlichen UR und 

die Altefeld für den östlichen UR dar. 

Die Lauter entspringt im Basalt des Vogelsberges und tritt in der Südwest-Ecke des Karten-

blattes TK 25 Blatt Lauterbach in das Gebiet ein. Sie nimmt im weiteren Verlauf den Eisen- und 

Asmusbach in sich auf, bevor sie Lauterbach durchfließt. Am nordöstlichen Stadtrand im 

Bereich der Schlagmühle mündet die Brenderwasser, die ebenfalls im basaltischen Vogelsberg 

entspringt, in die Lauter. Ab hier fließt die Lauter ungefähr in Nordwest-Südost-Richtung bis 

nach Angersbach. Dort fließt sie in westlicher Richtung weiter und verlässt das Blatt bei Bad 

Salzschlirf. Im weiteren Verlauf vereinigt sie sich vor Bad Salzschlirf mit der Altefeld zur Schlitz. 

Diese mündet bei Hutzdorf in die Fulda, die sich bei Hannoversch Münden mit der Werra zur 

Weser vereinigt. Das gesamte Gebiet des Blattes Lauterbach liegt somit im Einzugsge-

biet/Fließgewässersystem der Weser. 

Die Altefeld kommt von Südenwesten aus dem Hohen Vogelsberg und durchquert den östlichen 

Abschnitt des Untersuchungskorridor in Süd-Nord-Richtung zwischen Landenhausen und Müs. 

Sie vereint sich mit der Lauter bei Bad Salzschlirf und fließt von dort als Schlitz weiter (s. o.). 

Außer diesen zwei größeren, landschaftsprägenden Fließgewässern Lauter und Altefeld finden 

sich im UG noch mehrere kleinere Fließgewässer, die teilweise eine grabenähnliche Struktur 

besitzen. Die Brenderwasser im westlichen Teil des UG verläuft auf einem kurzen Abschnitt auf 

der Grenze des UG. Brenderwasser und Lauter besitzen mehrere Zuflüsse aus nördlicher 

Richtung kommend, die den Untersuchungskorridor queren. Östlich von Angersbach mündet im 

Bereich der Kläranlage Angersbach das Grabensystem des Krömmelbaches in die Lauter. 

Die Altefeld, welche im Hohen Vogelsberg entspringt, besitzt auf der kurzen Fließstrecke durch 

den UR zahlreiche Zuflüsse, das Grabensystem von Hainbach/Schwindgraben, Mühlen-

bach/Erlenbach, die alle in den Rothebach münden, der nördlich von Landenhausen im Bereich 

der Gemeinde Großenlüder in die Altefeld mündet. 

Die zahlreichen Bäche und Gräben im Untersuchungskorridor sind bedingt durch die speziellen 

tektonischen Verhältnisse im Randbereich des Lauterbacher Grabens. Hier treten aufgrund der 

Senkung vermehrt grundwasserführende Schichten als Quellaustritte zutage. 

Stillgewässer 

Die Stillgewässer im Umfeld des Vorhabens sind der Vollständigkeit halber erfasst und mit 

Hinweis auf ihren Strukturzustand tabellarisch aufgelistet (siehe nachfolgende Tabelle). 

Im UG sind keine natürlichen Stillgewässer vorhanden. Es kommen jedoch einige künstlich 

angelegte Teiche und Tümpel, einschließlich der Klärteiche, sowie einige temporäre Gewässer 

vor. Teilweise findet eine fischereiwirtschaftliche Nutzung statt. 

Im Folgenden werden die vom UG eingeschlossenen Stillgewässer, von Westen nach Osten 

verlaufend, aufgeführt. 
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Tabelle 10: Stillgewässer im UG 

Stadt Lauterbach 

Naturnaher Teich mit Erlensumpfwald südöstlich von Maar, aufgestaut durch Straßenbau 

Naturferner Kleiner Teich in einer Feuchtbrache, nördlich angrenzend der Bahntrasse am Zusammen-
fluss von Muhrsbach und Maar 

Drei Fischteiche auf einem Freizeitgrundstück an der Brenderwasser nördlich von Lauterbach 

Klärteiche der Kläranlage Lauterbach 

 

Gemeinde Wartenberg 

Naturnaher Teich nördlich der Helmesmühle in ehemaliger Tongrube, Fischteich des AnSpV – Lauter-
bach 

Temporäres Gewässer nördlich der Tongrube im Bereich des Biotops  

Naturferner Fischteich, nordöstlich der Helmsmühle im Tal des Sassener Baches 

Teich am südöstlichen Ortsrand von Angersbach mittlerweile in Bebauung integriert 

Temporäres Gewässer am südöstlichen Ortsrand von Angersbach, auf einer Ackerbrache 

Klärteiche der Kläranlage Wartenberg 

 

Gemeinde Großenlüder 

Keine Stillgewässer vorhanden 

 

3.3.2.1 Gewässertypologie 

In einem komplizierten Kräftespiel zwischen Gestein, Tektonik und Klima entsteht und verändert 

sich über die Zeit Landschaft. So auch die Fließgewässer als Teil der Landschaft, deren 

Ausprägung, abgesehen von den tektonisch vorbestimmten Reliefbedingungen, besonders 

durch die Form und die Härte der Gesteine sowie die Menge und Art der Korngrößenverteilung 

in der Gestaltung der Gewässerbetten bestimmt und die Längsprofilentwicklung entscheidend 

beeinflusst wird. 

Nach der Einteilung Deutschlands in Fließgewässerlandschaften (BRIEM 2003) mit insgesamt 

25 Fließgewässertypen (POTTGIESSER & SOMMERHÄUSER 2006) liegen die Fließgewässer des 

UG in der Haupt-Ökozone Mittelgebirge und gehören dort der regionalen Gewässerlandschaft 

des Buntsandsteins, des Keupers und der basaltischen Vulkanite an. 

Der westliche Teil des UR mit Lauter und Brenderwasser wird entsprechend der Herkunft der 

Bäche der mittelgebirgischen Fließgewässerlandschaft der basaltischen Vulkanite zugeordnet. 

Hinzu treten im weiteren Verlauf durch das UG Bäche, die der Buntsandsteintafel entspringen, 

teilweise die Maar (andere Quellbäche der Maar entstammen dem Basalt), Rodebach, Ziegel-

bach, Sassener Bach. Ein kleiner namenloser Bach entspringt im kleinflächig anstehenden 

Muschelkalk nordöstlich des Stadtteils Maar. Im mittleren Abschnitt des UG vereinigen sich 

daher die Berg- und Hügellandgewässer des Basaltes mit den Berglandgewässern des Bunt-

sandsteins. 

Im Bereich des Lauterbacher Grabens von Angersbach bis Landenhausen sich die FG-

Landschaft des Keupers mit der Lauter, dem Grabensystem des Krömmelbaches und Teilen 

des kleinen Systems von Schwindgraben/Hainbach. 
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Der östliche Teil des UG wird durch die Altefeld geprägt, die in ihrem Quellgebiet ebenfalls der 

regionalen Gewässerlandschaft der basaltischen Vulkanite zuzurechnen ist, im Trassenkorridor 

jedoch durch die Gewässerlandschaft des Buntsandsteins geprägt wird. 

Alle Fließgewässer mit Ausnahme der Altefeld besitzen einen Mittleren Niedrigwasserabfluss 

(MNQ) von < als 0,1 m³/s und gelten somit als kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche. Die Alte-

feld besitzt eine MNQ von < als 0,5 m³/s und gilt somit bereits als großer Mittelgebirgsbach. 

(HLUG 2000). 

Dementsprechend kommen die folgenden Fließgewässertypen im Untersuchungskorridor vor:  

Tabelle 11: Fließgewässertypen nach POTTGIESSER und SOMMERHÄUSER (2006) im UG 

 Hauptökozone Mittelgebirge 

R
e
g

io
n

a
le

 

G
e
w
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la
n

d
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h

a
ft

 Buntsandstein Keuper Basaltische Vulkanite 

F
li
e
ß

g
e
w

ä
s
-

s
e
rt

y
p

e
n

 5.1 

Feinmaterialreiche, 
silikatische Mittelgebirgs-
bäche 

6 

Feinmaterialreiche, karbona-
tische Mittelgebirgsbäche 

5.2 

Grobmaterialreiche, 
silikatische Mittelgebirgs-
bäche 

 

Der häufigste Fließgewässertyp des UG ist der grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgs-

bach (5.2). Dieser Typ zeichnet sich je nach Talform durch einen gestreckten, gewundenen 

oder schwach mäandrierenden Gewässerverlauf aus. Charakteristisch ist eine Abfolge von 

Schnellen und Stillen, das Profil ist in der Regel eher flach und das Substrat wird überwiegend 

aus Schotter und Steinen gebildet. Die Bäche im UG weisen teilweise Übergänge zu den 

Flachlandbächen auf, so besonders die Lauter, im Bereich westlich Bad Salzschlirf. Aufgrund 

der weiten Talform ist der Gewässerverlauf hier mäanderförmig, das Profil ist deutlich tiefer und 

weist nahezu keine Schnellen mehr auf. 

Die im Bundsandstein entspringenden kleineren Gewässerverläufe sind (5.1) hingegen besitzen 

eine ähnliche Struktur, lediglich das Substrat ist feinkörniger, es herrschen Sande und feinere 

Kiese vor. 

Im Bereich des Keupers, der im Lauterbacher Graben vorliegt, finden sich geschlängelte bis 

mäandrierend verlaufende Bäche mit einem durch Erosionstätigkeit tief eingeschnittenen, 

kastenförmigen Gewässerbett. Vorherrschende Sedimente sind Löss, Lehm und Feinsande. 

3.3.2.2 Gewässerstruktur 

Unter der Gewässerstruktur versteht man das ökologisch – morphologische Erscheinungsbild 

eines Gewässers mit seinen Ufern und Auen. Wesentliche Aspekte der Gewässerstruktur sind 

Fließverhalten, Form und Material des Gewässerbettes und Ufers, sowie Vegetation der Ufer 

und Auen. 

Die Gewässerstrukturgüte ist somit ein bewertendes Maß für die ökologische Qualität der 

Gewässerstrukturen. Die sieben Qualitätsstufen von „naturnah“ bis „vollständig verändert“ 
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zeigen an, inwieweit ein Gewässer in der Lage ist, in dynamischen Prozessen sein Bett zu 

verändern und Lebensraum für amphibische und aquatische Organismen zu bieten. 

Im Zuge der Hessischen Gewässerstrukturgütekartierung (HMULF 2000) wurden die natürli-

chen Fließgewässer des UR entsprechend der Verfahrensempfehlung der Länderarbeitsge-

meinschaft Wasser erfasst und siebenstufig bewertet. 

Tabelle 12: Strukturgüte-Bewertung nach HMULF (2000) 

Klasse der Gesamtbewertung Bewertung 

1 naturnah, unverändert 

2 gering verändert 

3 mäßig verändert 

4 deutlich verändert 

5 stark verändert 

6 sehr stark verändert 

7 vollständig verändert (hierin auch Verrohrungen) 

 

Die mit den 7 Klassen erfasste Gesamtstrukturgüte der Gewässer setzt sich aus Einzelbe-

wertungen von 6 Hauptparametern - Laufentwicklung, Längsprofil, Querprofil, Sohlenstruktur, 

Uferstruktur und Gewässerumfeld – zusammen. 

Als Sanierungszielvorgaben gelten das Erreichen der Strukturgüteklasse ≤ 3 in der freien 

Landschaft und ≤ Klasse 5 im bebauten Bereich. Diese Ziele werden landesweit erst in ca. 25 

bzw. 30 % der Fließgewässerläufe in der freien Landschaft bzw. in den Ortslagen erreicht. 

Besonders schutzwürdige Gewässerabschnitte mit Leitbildcharakter (= Strukturgüteklasse 1) 

existieren im UR nicht. Aber selbst das Sanierungsziel für Bäche in der freien Landschaft wird 

im UR nur auf kurzen Abschnitten erreicht. Die Gewässerstruktur der Gewässer im UR reicht 

insgesamt von „mäßig verändert“ (Strukturgüteklasse 3) bis „vollständig verändert“ (Strukturgü-

teklasse 7). 

Die Gewässergüteklasse 3 wird nach der Strukturgütekartierung innerhalb des UR nur in 

Teilbereichen des Altefeldverlaufs und am Hainbach kurz vor seiner Mündung in den Rothe-

bach erreicht. 

Die Lauter besitzt nach HLUG (2000) in etwa gleichen Anteilen die Strukturgüteklassen 4 und 5, 

während an den kleinen Zuflüssen und Quellbächen im Offenland die Güteklassen 6 und 7 

überwiegen. Eine Ausnahme stellt hierbei der Sassener Bach mit den Gewässerstrukturgüte-

klassen 4 und 5 dar. 

Die Brenderwasser ist nach HLUG (2000) auf dem kurzen Fließgewässerabschnitt durch das 

UG mit Gewässergüteklasse 4 deutlich verändert. 

Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Darstellung der Gewässerstruktur-

güte vieler Teilbereiche von Lauter, Brenderwasser und Altefeld auf Grundlage der Ergebnisse 

der Hessischen Gewässerstrukturgütekartierung im Widerspruch zu der Einschätzung der 

Gutachter steht, die diese Gewässerabschnitte als naturnah einstufen. 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 49 

3.3.2.3 Gewässergüte 

Als Datengrundlage für die Gewässergüte der Fließgewässer im UG dient die Karte „Biologi-

scher Gewässerzustand 2000 Hessen“ vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie 

(2000). 

Bis auf einen Abschnitt der Altefeld sind alle Fließgewässer im Planungsraum mit der Güte-

klasse II bewertet. Mäßig belastete Fließgewässer der Güteklasse II sind nur mäßig verunreinigt 

und gut mit Sauerstoff versorgt. Es herrscht eine große Artenvielfalt und Individuendichte von 

Algen, Schnecken, Insekten, etc., vor. Außerdem ist auf einen artenreichen Fischbestand und 

großflächig deckende Wasservegetation hinzuweisen. 

Die Altefeld besitzt in Teilabschnitten die Güteklasse I-II. Gewässer der Güteklasse I-II sind 

gering belastet. Sie sind meist in großer Artenvielfalt und mit hohen Individuenzahlen besiedelt, 

da die Nährstoff – und Salzbelastung gering ist und keine bedeutende Sauerstoffzehrung 

vorliegt. 

Der Saprobienindex beschreibt den Zusammenhang zwischen der Gewässerbelastung und der 

tierischen Besiedlung im Fließgewässer. Er ist das Kernstück der biologischen Gewässergüte-

bestimmung. 

3.3.2.4 Synopsis der Fließgewässereigenschaften 

Tabelle 13: Fließgewässereigenschaften im UG 

 Gewässerstruktur Gewässergüte Saprobienindex 

Lauterbach    

Brenderwasser 3 - 6  II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Muhrsbach 5 - 7  II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Maar 4 – 6  II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Rodebach 4 – 5  II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Lauter 4 – 6  II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Wartenberg    

Lauter 4 – 6  II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Ziegelbach 6 Nicht bewertet -  

Sassener Bach 4 – 5  Nicht bewertet - 

Mühlgraben 6 – 7 Nicht bewertet - 

Krömmelbach 5 – 7  Nicht bewertet - 

Hainbach/Schwindgraben 3 – 7  II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Mühlenbach (Erlenbach) 5 – 6 II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Rothebach 4 – 5 II mäßig belastet 1,8- <2,3 

Altefeld 4 – 5 I-II gering belastet 1,5- < 1,8 

Großenlüder    

Altefeld 3 – 5 I-II gering belastet 1,5- < 1,8 

Zufluss zur Altefeld 7 II mäßig belastet 1,8- < 2,3 
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3.3.3 Bestandsbewertung 

Fließgewässer 

Zur Gesamtbewertung der Bedeutung der Fließgewässer im Naturhaushalt werden die Ergeb-

nisse der Strukturgütekartierung und der saprobiologischen Gewässergüteuntersuchungen in 

einer Matrix zu einer vierstufigen Gesamtbewertung zusammengeführt. Diese ist in der nachfol-

genden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 14: Gesamtbewertungsmatrix Fließgewässer 

  Strukturgüteklasse 

  1 2 3 4 5 6 7 

  naturnah, 
unverän-

dert 

gering 
verändert 

mäßig 
verändert 

deutlich 
verändert 

stark 
verändert 

sehr stark 
verändert 

vollstän-
dig verän-

dert 

S
a
p

ro
b

io
lo

g
is

c
h

e
 G

e
w

ä
s

s
e
rg

ü
te

 

I  

unbelastet bis 
sehr gering 
belastet 

1 1 1 2 2 2 2 

I-II 

gering belastet 

 

1 1 1 2 2 2 3 

II 

mäßig belastet 

 

1 1 2 2 2 3 3 

II-III 

kritisch 
belastet 

 

1 2 2 2 3 3 3 

III 

stark ver-
schmutzt 

 

2 2 2 3 3 3 4 

III-IV 

sehr stark 
verschmutzt 

 

2 2 3 3 3 4 4 

IV 

übermäßig 
verschmutzt 

 

2 3 3 3 4 4 4 

Bewertungsstufen: 1 = sehr hohe Bedeutung, 2 = hohe Bedeutung, 3 = mäßige Bedeutung, 4 = nachrangig 

 

Die Gesamtbewertung der Bedeutung gemäß der obigen Tabelle ist für den Großteil des 

Gewässernetzes im UR anwendbar. Die räumliche Auflösung dieser Bewertung erfolgt dabei 

auf lokaler Maßstabsebene. Die in der folgenden Tabelle dargestellten Bewertungsstufen 

kommen im UG vor. 
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Tabelle 15: Bewertungsspektrum der Fließgewässer im UG 

  Strukturgüte 

  3 4 5 6 7 

  mäßig 
verändert 

deutlich 
verändert 

stark 
verändert 

sehr stark 
verändert 

vollständig 
verändert 

S
a
p

ro
b

io
lo

g
is

c
h

e
 G

e
w
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-

s
e
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I-II 

gering belastet 
1 2 2 * * 

II 

mäßig belastet 

2 2 2 3 3 

Bewertungsstufen: 1 = sehr hohe Bedeutung, 2 = hohe Bedeutung, 3 = mäßige Bedeutung, 4 = nachrangig 

 

Die Altefeld erreicht somit in einem Teilabschnitt eine sehr hohe Bedeutung, weitere Teile 

besitzen eine hohe Bedeutung für den Naturhaushalt. Ebenfalls von hoher Bedeutung sind die 

Lauter und die Brenderwasser, während die kleinen Bäche, vorwiegend aufgrund ihrer naturfer-

nen Struktur im Offenland, lediglich eine mäßige Bedeutung besitzen. 

 

Stillgewässer 

Da weder ihr Bestand noch ihr Zustand durch das Vorhaben betroffen sein wird, wird keine 

Bestandsbewertung der Stillgewässer vorgenommen. 
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3.4 SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Das Schutzgut Klima/Luft umfasst die regional- und geländeklimatischen sowie lufthygienischen 

Verhältnisse im UR. 

Das örtliche Klima gewinnt an Bedeutung, wenn bei austauscharmen Wetterlagen das Makro- 

oder Großklima an Einfluss verliert. Diese Situation tritt bei wolkenarmem, windschwachem 

Wetter auf. Bei solchen Wetterlagen kommen lokale Luftaustauschprozesse zum Tragen. Pla-

nungsrelevant ist der Luftaustausch, der durch den Kaltluft- und Frischluftaustausch stattfindet. 

Die Betrachtung zum Schutzgut Klima/Luft bezieht sich auf die Auswirkungen des Vorhabens. 

Zur Beurteilung der Situation für das Schutzgut Klima/Luft sind die folgenden fachgesetzlichen 

Anforderungen und Ziele zugrunde gelegt. Aspekte der Raumordnung und Landesplanung, die 

einen weiteren Bezug aufweisen, wurden ebenfalls geprüft und erforderlichenfalls einbezogen 

(z. B. bzgl. Leitvorstellungen des Raumordnungsgesetzes, des Landesentwicklungsplanes 

Hessen und des Regionalplanes Mittelhessen). 

Das BNatSchG fordert, Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere auch des örtlichen 

Klimas (Gebiete mit günstiger lufhygienischer oder klimatischer Funktion sowie Luftaustausch-

bahnen) zu vermeiden (§ 1 Abs. 3 Nr. 4). 

In den Raum- und Fachplänen werden diese Grundsätze mit Blick auf Eingriffssachverhalte er-

gänzt und konkretisiert. Regional ist der Landschaftsrahmenplan Mittelhessen von Bedeutung, 

der u. a. folgende Aussagen enthält: 

 Sicherung der Ausgleichsleistung der hoch aktiven Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebie-

te 

 Sicherung der Luftleitbahnen und Ventilationsflächen für den Lufttransport 

 Vermeidung und Minderung der Überwärmung im städtischen Siedlungsbereich 

3.4.1 Methodik 

Der UR Klima wurde unter Berücksichtigung des Trassenverlaufs und der klimatischen Funktion 

der umliegenden Flächen abgegrenzt. Da der Kaltluftentstehung und deren ungehindertem 

Abfluss - gerade auch zu Siedlungsbereichen - eine besondere Bedeutung zur Sicherung der 

klimatischen Funktionen von Landschaft zukommt, wurde der UR so gewählt, dass der nen-

nenswerte Kaltluftabfluss zum Trassenkorridor hin abgedeckt ist. Dies umfasst längs des 

Trassenverlaufs die Tallagen, die ansteigenden Hänge des Lauterbacher Grabens bis zu den 

Kuppenbereichen oder bis zu Bereichen mit deutlich geringerer Neigung, in denen kein nen-

nenswerter Kaltluftabfluss mehr zu erwarten ist. In diesem UR werden die klimatischen Funktio-

nen beschrieben. 

Zur Bestandsbeschreibung wurden folgende Unterlagen herangezogen und in ihrer jeweils 

gültigen Fassung berücksichtigt: 

 Klimatologisches Gutachten zum Neubau der B 254 im Bereich Lauterbach/Hessen 

(BIOPLAN 2006) 

 Klimabewertungskarte Hessen, digital (UNIVERSITÄT KASSEL 2007) 

Die Bestandsbeschreibung zum Schutzgut Klima/Luft befasst sich mit den folgenden Aspekten: 
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 Kurzbeschreibung des Regionalklimas 

 Lokalklimatisch bedeutsame Flächen 

 Lufthygienisch bedeutsame Flächen 

Die Bewertung der Bestandssituation stützt sich auf die digitale Klimabewertungskarte Hessen 

(UNIVERSITÄT KASSEL 2007) und die dort vorgenommene flächendeckende Bewertung des UG 

und seiner Umgebung. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte fünfstufige Klimabewer-

tung der Klimabewertungskarte nach Eigenschaft und Raumbezug wird übernommen. 

Tabelle 16: Beurteilungsstufen der Bedeutung von Flächenfunktionen für das Schutzgut Klima 

Bedeutungs-
stufe 

Raumbezug Eigenschaften 

sehr hoch Ausgleichsraum mit hohem 
Wirkungsgrad 

Luftleitbahnen und Kaltluftentstehung 

hoch Ausgleichsraum mit mittlerem 
Wirkungsgrad 

Luftleitbahn, Frisch- bzw. Kaltluftentstehungsbahn 

mittel Ausgleichsraum ohne wesentli-
che Außenwirkung 

Frischluft 

gering Belastungsraum im Wirkungsbe-
reich der Frischluft 

Überwärmungsraum mit Luftaustausch 

sehr gering Belastungsraum Hohe Überwärmung 

 

Tabelle 17: Beurteilungsstufen der Bedeutung von Flächenfunktionen für das Schutzgut Klima 

Bedeutung Lufthygienische Ausgleichsfunktion 

hoch Wald und flächige Gehölzbestände mit funktionalem Bezug zu belasteter Siedlung 
bzw. Wald mit faktischer Klimaschutzfunktion 

mittel Wald und flächige Gehölzbestände ohne funktionalen Bezug zu belasteter Siedlung 

gering sonstige Flächen ohne besondere lufthygienische Ausgleichsfunktion 

 

3.4.2 Bestandserfassung  

3.4.2.1 Kurzbeschreibung des Regionalklimas 

Innerhalb der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas liegt das Bundesland Hessen im Schnitt-

punkt des eher subatlantisch gefärbten Klimas Nordwestdeutschlands sowie der kontinental 

geprägten Gebiete Mittel- und Süddeutschlands. Der Untersuchungskorridor ist klimatisch 

schwach subkontinental geprägt und schließt Höhenlagen zwischen 250 bis 350 m ü. NN ein. 

Die relativ kühle Jahresmitteltemperatur liegt bei 7,5-8°C. Die geringen Niederschläge von 650-

700 mm weisen auf die Lage im Regenschatten des Vogelsberges hin, an dessen Süd-  und 

Westseiten sich die aus Westen kommenden Wolken, in Form von Steigungsregen abregnen. 

Die Vegetationsperiode dauert 227 Tage. Hierzu zählen alle Tage eines Jahres, an denen die 

Lufttemperatur mehr als 5 °C beträgt. Durchschnittlich beginnt dieser Zeitraum im UG am 

30. März und endet am 10. November. 
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Weitere klimatische Werte des Gebietes in Bezug auf ein Jahr: 

 30 – 50 Nebeltage 

 100 – 120 Frosttage (Minimum der Lufttemperatur < 0 °C) 

 30 – 40 Eistage (Maximum der Lufttemperatur < 0 °C) 

 100 – 125 Regentage (mindestens 1 mm Niederschlag) 

 20 – 30 Sommertage (Maximum der Lufttemperatur > 25 °C) 

 15 – 20 Tage mit geschlossener Schneedecke 

Die Informationen sind dem Landschaftsplan der Stadt Lauterbach und dem Landschaftsplan 

der Gemeinde Wartenberg entnommen. 

3.4.2.2 Lokalklimatisch bedeutsame Flächen 

Kaltluftbildung 

Größere, bodennahe Kaltluftmassen entstehen nach Sonnenuntergang in wolkenlosen, wind-

schwachen Nächten, sobald aufgrund einer negativen Strahlungsbilanz die Auskühlung der 

Bodenoberfläche einsetzt. Die bodennahe Luftschicht wird dabei abgekühlt. Die nächtliche Pro-

duktion von Kaltluft variiert stark mit der Art der Landnutzung. Versiegelte Flächen und größere 

Wasserflächen speichern tagsüber die von der Sonne eingestrahlte Wärmeenergie und geben 

sie auch nach Sonnenuntergang noch ab. Dies wirkt der Entstehung von Kaltluft entgegen. 

Bewuchsfreie, unversiegelte Oberflächen sind demgegenüber nicht in der Lage, Wärmeenergie 

in vergleichbarer Weise zu speichern. Dies führt dazu, dass bewuchsfreiem, unversiegeltem 

Boden die größte Bedeutung für die Kaltluftentstehung zukommt, gefolgt von Brachflächen, 

Hackfrüchten, Getreide, Grünland und Wald, gestaffelt nach ihren Verdunstungsraten. Somit 

sind prinzipiell alle unversiegelten Flächen potenzielle Kaltluftentstehungsgebiete, wobei ihre 

Wertigkeit in Abhängigkeit von der Vegetationsbedeckung gestaffelt werden kann. 

Große Teile des UG liegen nach der Klimabewertungskarte Hessen im Bereich potenziell hoch 

aktiver Kaltluftentstehungsgebiete. So der gesamte westliche Trassenkorridor bis zum Stadtge-

biet von Lauterbach. Ab hier verengt sich der hochaktive Raum langsam auf die nördlich der 

Trasse gelegenen Hangbereiche. Potenziell aktive Kaltluftentstehungsgebiete füllen den 

gesamten Osten des UR und darüber hinaus aus. 

Luftleitbahnen/Luftaustausch 

Aufgrund ihres vergleichsweise größeren Gewichtes bewegt sich Kaltluft entlang von Hängen 

und Tälern abwärts und kann sich in Senken zu einem Kaltluftsee ansammeln. Ab einer 

Hangneigung von 5 Grad können sich nennenswerte Kaltluftströme ausbilden. Besondere 

Bedeutung kommt einem Kaltluftabfluss zu, wenn er einen klimatischen Belastungsraum 

(Siedlung) erreicht und dort eine klimaökologische Ausgleichsfunktion entfaltet, indem die 

Wärmeabstrahlung der bebauten Gebiete durch die einströmende Kaltluft kompensiert wird. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn einer Siedlung dabei nicht nur Kaltluft, sondern auch Frisch-

luft aus einem oberhalb der Siedlung gelegenen Waldgebiet zugeführt wird. Für den UR ist 

nach der Klimabewertungskarte eine „potenzielle Luftleit- bzw. Luftsammelbahn“ im Bereich der 

Lauter- und der Altefeldniederung ausgewiesen. Sie führt Kaltluft der Ortslage von Bad 

Salzschlirf zu. Und ist in der Klimafunktionskarte Hessen (TARAXACUM AG 1996) als regional 

bedeutsame Luftleitbahn eingestuft. 
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Überwärmung 

In den Siedlungsgebieten liegen die Temperaturen, bedingt durch die Oberflächenversiegelung 

und die damit verbundene reduzierte Verdunstung sowie den höheren Energieausstoß deutlich 

höher als im Bereich des Offenlandes. 

Gebiete mit den entsprechenden Versiegelungsgraden stellen im Untersuchungskorridor die 

Ortslagen dar. Ein Überwärmungseffekt macht sich jedoch nur bei dem flächenmäßig Größten, 

dem Stadtgebiet von Lauterbach bemerkbar. 

3.4.2.3 Lufthygienisch bedeutsame Flächen 

Frischluftbildung 

Die lufthygienische Ausgleichsfunktion einer Fläche bezeichnet die Fähigkeit, Luftschadstoffe 

auszufiltern oder zu verdünnen (HLSV 2000). Kaltluft, die aufgrund ihres Entstehungsortes frei 

von Staub und Schadstoffen ist, bezeichnet man als Frischluft. Die Fähigkeit zur Luftregenerati-

on besitzen prinzipiell alle vegetationsbestandenen Flächen, der Bodenkörper sowie Wasserflä-

chen. Die entscheidende Luftregeneration findet jedoch aufgrund der großen inneren Ober-

fläche im Blätterdach von Wäldern und Gehölzstrukturen statt. Gleichzeitig erfolgt eine 

Anreicherung mit Sauerstoff bzw. der Verbrauch von CO2, beides als Folge der Photosynthese. 

Waldflächen können daher wertvoll für die Verbesserung der lufthygienischen Situation eines 

Raumes sein und werden in Fachplänen dementsprechend ausgewiesen. 

Sofern Frischluftentstehungsflächen über ein Zirkulationssystem oder Belüftungsschneisen mit 

Siedlungsflächen in Verbindung stehen, werden sie als Frischluftentstehungsgebiete mit luft-

hygienischer Ausgleichswirkung bezeichnet. 

Die digitale Klimabewertungskarte Hessen weist keine Frischluftentstehungsgebiete im 

Trassenkorridor aus. Die Waldgebiete im Norden (Steiner-Berg) und Süden (Hainig) stellen 

jedoch potenziell hoch aktive Frischluftentstehungsgebiete dar. 

3.4.3 Bestandsbewertung 

Die Bewertung erfolgt für den UR auf Grundlage der Klimabewertungskarte Hessen 

(UNIVERSITÄT KASSEL 2007) unter Anwendung der Kriterien aus den Tabellen 16 und 17. 

3.4.3.1 Klimatische Ausgleichsfunktion 

Den etwas stärker geneigten, offenen, nicht waldbedeckten Randbereichen des Lauterbacher 

Grabens kommt fast durchgängig eine sehr hohe Klimafunktion aufgrund ihrer Fähigkeit zur 

Kaltluftbildung in Verbindung mit deutlichem Kaltluftabfluss zu, während die schwächer geneig-

ten Bereiche weitgehend eine hohe Bedeutung besitzen, da der Kaltluftabfluss hier nicht ganz 

so effektiv ist. Eine Ausnahme bildet das Offenland zwischen Angersbach und Landenhausen, 

welches aufgrund sehr geringer Neigung keine nennenswerte Außenwirkung entfaltet und 

daher lediglich eine geringe Bedeutung besitzt. 

Den Offenlandbereichen westlich von Maar und Lauterbach kommt aufgrund ihrer Eigenschaft 

als potenziell hoch aktives Kaltluftentstehungsgebiet eine sehr hohe Bedeutung zu. Die entste-

hende Kaltluft fließt den Ortslagen von Lauterbach und Maar zu. 
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Dem Offenland östlich von Maar kommt in weiten Teilen ebenfalls eine sehr hohe Bedeutung 

für den Luftaustausch zu. In den schwächer geneigten Bereichen ist der Kaltluftabfluss gerin-

ger, die Bedeutung ist aber immer noch hoch. 

Den nördlich gelegenen Hangbereichen an Vaits-Berg, Klefferts-Berg und Fleisch-Berg kommt 

aufgrund ihrer Eigenschaft als potenziell hoch aktives Kaltluftentstehungsgebiet mit gutem 

Kaltluftabfluss eine sehr hohe Bedeutung zu. Die schwächer geneigten Bereiche Richtung 

Grabensohle besitzen auch hier eine hohe Bedeutung. 

Den offenen Hanglagen um Lauterbach herum kommt aufgrund der Luftzufuhr zur überwärmten 

Ortslage eine besonders hohe Schutzwürdigkeit zu. 

Die Offenlandbereiche vor dem Söder-Berg und der Hubertushöhe besitzen eine sehr hohe 

Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet. Die entstehenden Kaltluftströme führen der Ortschaft 

Landenhausen Frischluft zu. 

Um Angersbach herum sowie im Süden von Landenhausen finden sich weitere Flächen mit 

einer sehr hohen Bedeutung für die Kaltluftentstehung. 

Die Ortslagen von Maar, Lauterbach, Angersbach, Landenhausen und Müs besitzen als 

Belastungsräume mit gewissen Luftaustauschqualitäten eine geringe Bedeutung. Der Stadtbe-

reich von Lauterbach ist zusätzlich durch Überwärmung gekennzeichnet. 

Die Talauen von Lauter und Altefeld besitzen als wichtige Luftleitbahn zur Kalt- und Frischluft-

zuleitung nach Bad Salzschlirf eine hohe bis sehr hohe Bedeutung. 

3.4.3.2 Lufthygienische Ausgleichsfunktion 

Die in das UG „Klimafunktion“ hineinragenden Waldbereiche des Steiner-Bergs und des Hainig 

besitzen aufgrund ihrer potenziell hoch aktiven Frischluftentstehung in Verbindung mit einer 

mittleren Luftaustauschfunktion eine lufthygienisch hohe Bedeutung. 

Die im UG vorhandenen kleinflächigen Waldstücke, Feldgehölze und Gehölzstrukturen besitzen 

aufgrund ihrer Filterwirkung und Sauerstoffanreicherung eine mittlere lufthygienische Bedeu-

tung. 
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3.5 SCHUTZGUT BIOTOPTYPEN UND PFLANZEN 

In § 1 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird als Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

definiert, dass die biologische Vielfalt auf Dauer gesichert wird. In § 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG 

steht, dass die wildlebenden Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre 

Biotope und Lebensstätten als Teil des Naturhaushaltes – auch im Hinblick auf ihre Funktionen 

im Naturhaushalt – sind. 

3.5.1 Methodik 

Die grundlegende Erfassung der Realnutzung sowie von Biotoptypen und Pflanzen erfolgte in 

der Vegetationsperiode 2001. Im Frühjahr und Sommer 2001 wurde eine flächendeckende 

Kartierung der Realnutzung und der Biotoptypen durchgeführt. Teilflächen wurden im Spät-

sommer 2001 nachkartiert. Um die Daten für das weitere Verfahren zu aktualisieren, wurde 

2007 der Untersuchungskorridor noch einmal komplett bezüglich Biotoptypen und Pflanzen 

überprüft und bei veränderten Verhältnissen nachbearbeitet. Im Jahr 2014 erfolgte neben einer 

Nachkartierung, welche sich durch die neue technische Planung ergab, ebenfalls eine Überprü-

fung der im Jahr 2001 kartierten und bereits 2007 überprüften Biotoptypen. Änderungen wurden 

eingearbeitet. 

Die Erhebungen wurden durch Daten der Landschaftspläne der Stadt Lauterbach, der Gemein-

de Wartenberg und der Gemeinde Großenlüder sowie der FFH-Grunddatenerhebungen 

ergänzt. 

Über die Klassifizierung der Nutzungen hinaus wurde eine flächendeckende Einwertung zu 

Biotoptypen vorgenommen. Die hier unterschiedenen Biotoptypen richten sich in der Regel 

nach einem an die Anforderungen der vorliegenden Planung angepassten Biotoptypenschlüssel 

für die Hessische Biotopkartierung (HB) (HMILFN 1995). Da es sich bei der durchgeführten 

Biotoptypenkartierung um eine flächendeckende Kartierung handelt, existiert jedoch im Gegen-

satz zur Hessischen Biotopkartierung keine Kartierschwelle, unterhalb derer der jeweilige 

Biotoptyp nicht aufgenommen wurde. 

Wichtige Grundlage für die Unterscheidung der einzelnen Biotoptypen ist die Methodik der 

Pflanzensoziologie. Die Abgrenzung der Biotoptypen beruht demnach in vielen Fällen auf der 

Unterscheidung von Pflanzen-Lebensgemeinschaften. Diese sind insbesondere durch Standort 

und Nutzung in ihrer Ausprägung geformt. Als Literatur wurden vornehmlich ELLENBERG (1996), 

POTT (1992), WILMANNS (1984), RUNGE (1990) und OBERDORFER (1977, 1978, 1983, 1992) 

verwendet. Die Nomenklatur der Pflanzengesellschaften richtet sich in der Regel nach 

OBERDORFER (1977, 1978, 1983, 1992), die Klassifizierung der Äcker folgt HOFMEISTER & GARVE 

(1986). Die Bewertung der Biotoptypen richtete sich u.a. nach der Roten Liste der gefährdeten 

Biotoptypen (RIECKEN et al. 2006). 

Neben Realnutzung und Biotoptyp wurden der aktuelle Zustand der Biotoptypen und die 

Fundorte planungsrelevanter Pflanzenarten aufgenommen. 

In Waldbiotopen wurden zusätzlich Angaben zur Waldstruktur erhobenaufgenommen. Dabei 

wurde zwischen einschichtigem und zweischichtigem Waldaufbau sowie Übergängen zwischen 

beiden unterschieden. Totholz wurde in den Kategorien stehend oder liegend und < 40 cm 

Durchmesser oder ≥ 40 cm Durchmesser aufgenommen, wenn es in nennenswerter Menge 

vorhanden war. Ebenso wurden Baumhöhlen erfasst, wenn sie in nennenswertem Umfang 

auftraten. 

http://www.buchweltshop.de/bfn/index.jsp?seite=naturschutz/naturanz.jsp?id=326
http://www.buchweltshop.de/bfn/index.jsp?seite=naturschutz/naturanz.jsp?id=326
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Die Einstufung als planungsrelevante Arten erfolgte anhand der folgenden Vorgaben: nach den 

aktuellen Roten Listen (Stand 2015). Folgende Vorgaben wurden berücksichtigt: 

 Arten der Roten Liste von Hessen inklusive Vorwarnliste (BUTTLER et al. 1996, Neuauflage 

2008) 

 Arten der Roten Liste von Deutschland inklusive Vorwarnliste (KORNECK et al. 1996) 

 Besonders und streng geschützte Arten nach dem BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 

(Arten der Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) und Arten des An-

hangs A bzw. B der EU-ArtSchVO)  

Für die Nomenklatur der Pflanzenarten wurde die Standardartenliste (BUTTLER & SCHIPPMANN 

1993, BUTTLER et al. 2014) herangezogen. 

3.5.2 Bestandserfassung 

Im Folgenden werden die Biotoptypen und Strukturen des UG kurz dargestellt. Detaillierte 

Angaben sowie eine Übersicht der Biotoptypen und ihr Schutzstatus nach § 30 

BNatSchG/§ 31 HENatG § 13 HAGBNatSchG sind im Anhang 3 (Seite 652) enthalten. In den 

folgenden Kapiteln werden die einzelnen Biotoptypen, die im UG unterschieden wurden, kurz 

skizziert, eine Bewertung der Bestände erfolgt in Kapitel 3.5.3. 

3.5.2.1 Wald 

Als Wälder werden alle natürlichen und naturnahen Waldbestände bezeichnet. Einbezogen sind 

auch Pflanzungen, deren Baumartenzusammensetzung der potenziell natürlichen Vegetation 

weitgehend entspricht, unabhängig von den Altersklassen bzw. Waldentwicklungsphasen. 

Der Begriff Forst sollte für Bestände verwendet werden, bei denen nicht bodenständige bzw. 

nicht einheimische Gehölze mehr als ein Drittel des Baumanteils ausmachen oder Monokultu-

ren an die Stelle von Mischwäldern getreten sind (RIECKEN ET AL. 1994). 

Wald ist im UG nur sehr wenig vertreten (Flächenanteil 2,82 % inkl. Schlagflur und Waldränder). 

Größere Waldflächen kommen im UG an zwei Stellen vor, zum einen auf dem Vaits-Berg 

nordöstlich von Lauterbach und nördlich davon und zum anderen auf dem Kromberg südlich 

des sich aktuell in Betrieb befindlichen Steinbruchs. Ansonsten finden sich kleinflächig Feucht-

waldgesellschaften und ihre Fragmente in den Talauen des Trassenkorridors. 

Laubwald 

Als Laubwald werden Waldbereiche mit einem Nadelholzanteil von weniger als 25% bezeich-

net. 

Das Waldgebiet am Vaits-Berg ist die größte zusammenhängende Waldfläche im Trassenkorri-

dor. Sie ist deutlich anthropogen beeinflusst durch Hundeplatz, Steinbruch-Firmengelände und 

Bauschutt-, Erddeponie und Tierheim. Aufgrund der Kleinflächigkeit ist unter diesen Bedingun-

gen keine natürliche Waldgesellschaft ausgebildet, die Struktur ist im westlichen Anteil mäßig. 

Die bestehende Artenzusammensetzung aus Eiche (Quercus robur), Vogel-Kirsche (Prunus 

avium), Hainbuche (Carpinus betulus) und Feld-Ahorn (Acer campestre) zeigt Anklänge an die 

Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli). Aber auch Rotbuche (Fagus sylvatica) kommt vor. 

Im südlichen und östlichen Teil besitzt der Bestand ein hohes Maß an Reife. Er weist eine hohe 

Zahl an alten Bäumen auf. Besonders hervorzuheben ist der große Bestand an alten Eichen. 

Stellenweise sind Blöcke vorhanden. 
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Am Südhang des Kugel-Berges östlich der L 3140 nach Willofs stockt ein Waldmeister-

Buchenwald (Galio odorati-Fagetum). Diese natürliche und standortgerechte Waldgesellschaft 

zeichnet sich in der Baumschicht durch die Rot-Buche (Fagus sylvatica) aus. Daneben kommen 

einige Stiel-Eichen (Quercus robur) und Wald-Kiefern (Pinus sylvestris) vor. Der Unterwuchs 

wird durch den Waldmeister (Galium odoratum) charakterisiert. Nach Osten hin wandelt sich die 

Waldgesellschaft in einen Kiefernforst. 

Eichen-Hainbuchenwald 

Direkt unterhalb der Kuppe des Vaits-Berges liegt ein kleines Waldstück, welches durch 

Südhanglage und Gesteinsblöcke charakterisiert ist. Von der Artenzusammensetzung her ist 

der Wald als frischer Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) ausgeprägt. Dominierende 

Baumarten sind Eiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) und Feld-Ahorn (Acer 

campestre). Beigemischt ist die Wald-Kiefer (Pinus sylvestris). Im Unterwuchs finden sich 

Buschwindröschen (Anemone nemorosa), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) und kleinere 

Flecken mit der Großen Sternmiere (Stellaria holostea), der Kennart des Sternmieren-Eichen-

Hainbuchenwaldes. Wärmezeiger konnten nicht festgestellt werden. Seine Bestandsstruktur ist 

ebenfalls als naturnah zu bezeichnen. Außer durch die Blöcke, ist der Bestand durch Totholz-

reichtum, viele Dürrbäume, Baumhöhlen und alte Stockausschläge charakterisiert. Randlich ist 

er eutrophiert. Dort findet sich Brennnessel (Urtica dioica). Überwiegend ist ein schöner Wald-

mantel aus Schlehe (Prunus spinosa) und Pfaffenhütchen (Evonymus europaeus) ausgebildet. 

Ein weiterer kleinflächigerer Eichen-Hainbuchenwald, der aus Eichen und Buchen besteht, 

stockt entlang der Altefeld und setzt sich außerhalb des UG weiter fort. 

Weichholzauenwälder und -gebüsche 

Als Weichholzauenwald zu bezeichnende Gehölzbestände finden sich im UG lediglich kleinflä-

chig an den Ufern der Altefeld, ganz im Südosten des Untersuchungskorridors. Es handelt sich 

um zwei kleinere Bestände, die sich in direkter Nachbarschaft zu einem Altarm der Altefeld, zu 

Schwarzerlen-Bruchwald und zur B 254-alt befinden. Die Bestandsstruktur ist relativ naturnah. 

Schwarzerlen-Bruchwald 

Schwarzerlen-Bruchwald findet sich im UG an zwei Stellen. Zum einen an dem Altarm der 

Altefeld in direkter Nachbarschaft zu den Weichholzauenwaldresten, zum anderen im Osten 

von Maar im Bereich des Baches Maar, der hier durch Wegebau aufgestaut ist und einen 

naturnahen Teich mit Röhrichtgürtel bildet, in dessen Anschluss der Bruchwald stockt. Auch 

diese Waldbereiche sind relativ naturnah. 

Mischwald 

Als Mischwald werden Wälder bezeichnet, die sich aus Laub- und Nadelbäumen zusammen-

setzen. Weder Laub- noch Nadelbäume betragen weniger als 25 % des Bestandes. Die 

Baumschicht wird im Trassenkorridor im Wesentlichen von der Rotbuche und der Fichte 

geprägt. Vereinzelt sind auch Stieleichen anzutreffen. 

Mischwälder befinden sich u. a. kleinflächig westlich von Lauterbach am Mühlenberg. Dieser 

Waldbereich besitzt zudem einen recht ausgeprägten Waldrand, so dass der Waldbereich gut in 

das umgebende Offenland integriert ist. 

Weitere Mischwaldgebiete befinden sich nördlich des Vaits-Bergs, östlich des Krombergs sowie 

linienhaft und kleinflächig auch am Westhang des Kromberges entlang des Wirtschaftsweges. 
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Nadelforst 

Als Nadelwald werden Aufforstungen und Forste mit nicht standortheimischen Nadelbäumen 

bezeichnet. Es handelt sich um angepflanzte Nadelholzbestände auf meist ursprünglichen 

Laubwaldstandorten. Natürliche Nadelwälder kommen im UG nicht vor. 

Nadelforste werden im UG meist durch die standortfremde Fichte (Picea abies) geprägt. 

Daneben sind auch Flächen mit Kiefer (Pinus sylvestris) und europäischer Lärche (Larix 

decidua) vorhanden. Dieser Waldtyp ist im UG östlich des Vaits-Berges sowie kleinflächig 

nördlich des Hainbaches vertreten. Es handelt sich zumeist um monotone, weitgehend aus nur 

einer Baumart, meist Fichte, aufgebaute, gleichaltrige Bestände mit einer im Gegensatz zu 

natürlichen Verhältnissen verarmten Biozönose. 

Ein lichter Kiefernbestand stockt entlang des Wirtschaftsweges nördlich von Angersbach auf 

einem trockenen Standort. Die Bäume stehen locker gepflanzt zwischen dem bituminös 

befestigten Wirtschaftsweg und den Ackerflächen. Der Bestand ist im Gegensatz zu den 

Fichtenforsten sehr licht- und strukturreich und daher aus faunistischer Sicht deutlich höher zu 

bewerten als die Fichtenbestände. 

Nadelholzaufforstung 

Eine Aufforstung mit jungen Fichten befindet sich nördlich von Lauterbach an der L 3145. Es 

handelt sich hier um Anpflanzungen von Blaufichten einer ehemaligen Gärtnerei. 

Eine Strauch- und Krautschicht fehlt in den reinen Fichtenforsten aufgrund der dichten Baum-

deckung fast ganz. In aufgelichteten Beständen kommt vereinzelt Trauben-Holunder 

(Sambucus racemosa) vor. 

Schlagflur/Vorwald 

Insgesamt sind Schlagfluren als auch Vorwälder im UG nur wenig vorhanden, da auch größere 

zusammenhängende Waldflächen fehlen. 

Eine größere Fläche mit Schlagflur/Vorwald befindet sich im UG am Vaits-Berg. Im Bereich des 

dort stockenden Nadelforstes befindet sich eine größere Lichtung, die durch Sukzession 

gekennzeichnet ist. Durch Kahlschlag oder Windbruch konnten hier Lichtpflanzen aufkommen. 

Gleichzeitig sind auf der Fläche dennoch einige Jungbäume, Sträucher und Kräuter des 

Unterwuchses erhalten. Weiterhin finden sich innerhalb eines Mischwaldbestandes am 

Kromberg mehrere kleine Bereiche mit Schlagflur/Vorwald. 

Waldränder 

In vielen Fällen sind Waldränder aufgrund einer intensiven Nutzung der Nachbarflächen nur 

sehr fragmentarisch ausgebildet oder fehlen ganz (RIECKEN et al. 1994). Auch im Untersu-

chungskorridor geht der Wald, insbesondere in Nadelwaldbereichen, ohne Abstufung in die 

Feldflur über. Sofern ein Gebüschsaum ausgebildet ist, schließt er häufig direkt an den Hoch-

stammbestand an. Gebüschsäume beschränken sich im UG vornehmlich auf Laub- und 

Mischwaldbereiche. Unregelmäßig ausgefranste Gebüschsäume mit erhöhter Grenzliniendichte 

sind ebenfalls nur selten anzutreffen. Häufig hingegen sind ca. 5-10 m breite Gebüschsäume, 

wie z. B. im Waldbereich am Mühlberg und bei den drei Beständen am Vaits-Berg. 

Aufgrund ihrer vielfältig positiven Wirkung, die teilweise auch schon von schmalen, durch-

schnittlich 5-10 m breiten Gebüschsäumen übernommen werden kann, ist die Existenz der 

schmalen Ausbildungen im UG durchweg positiv hervorzuheben. 
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3.5.2.2 Hecken und Gehölze 

Eine charakteristische und schon von weitem sichtbare Eigenheit des Unteren Vogelsberges 

und auch der Fuldaer Senke ist das Auftreten vieler Hecken, die wie kein anderer Biotoptyp das 

Landschaftsbild prägen. 

Der westliche Teil des UG stellt dementsprechend eine reich strukturierte Kulturlandschaft dar, 

in der sich Hecken, Grünlandbereiche, Ackerflächen und Siedlungsbereiche abwechseln. Die 

Hecken und Gehölze tragen hier zum Strukturreichtum, zur Aufwertung des Landschaftsbildes 

und zur Erhöhung des Erholungswertes bei. 

Aufgrund der massiven Flurbereinigung, Entwässerung und der intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung fehlen ausgeprägte Hecken und Gehölze in der ausgeräumten Feldflur zwischen 

Angersbach und Landenhausen fast vollständig. Nur im Nordosten der Ortschaft 

Landenhausen, in der Aue des Hainbachs, stocken vereinzelt einige Gehölze. 

Im UG kommen unterschiedliche Typen von Hecken und Gehölzen vor. Zum Teil sind sie als 

Zwischenstadien auf dem natürlicherweise fortschreitenden Weg zur Waldbildung anzusehen, 

zum Teil sind sie angepflanzt. Insgesamt konnten sieben Typen von Hecken und Gehölzen 

unterschieden werden: 

Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte  

Schwerpunktbereiche für Gebüsche trockener bis frischer Standorte im UG sind die Seitenhän-

ge des Lauterbacher Grabens (Ossenberg, Vaits-Berg, Kromberg), die Offenlandbereiche 

östlich von Angersbach sowie nördlich der Lauter. 

Die im Untersuchungskorridor vorgefundenen Sträucher sind Arten, die in der Kulturlandschaft 

allgemein verbreitet sind. Eingestreut in die Hecken sind häufig Bäume als so genannte 

Überhälter, hier meist Eichen (Quercus robur), Wildkirschen (Prunus avium), Hainbuchen 

(Carpinus betulus) oder Ahornarten (Acer div. spec.). Hecken mit Überhältern sind bevorzugt im 

Bereich zwischen Maar und Lauterbach entlang der Wirtschaftswege sowie in Hanglagen 

anzutreffen. 

Auffallend ist im UG das relativ zahlreiche Vorkommen von Baumhecken, während junge 

Heckenpflanzungen nur ganz selten anzutreffen sind (z. B. südwestlich von Maar). Die Alters-

struktur der Gehölze in den Baumhecken ist in der Regel sehr vielfältig, häufig sind alle Alters-

stufen vorhanden. Die Baumschicht wird dabei im UG häufig von Stieleichen gebildet. 

Baumhecken finden sich im UG vor allem südwestlich von Maar, am Ossenberg, in der Aue des 

Rodebachs, am Vaits-Berg, am Kromberg, nordöstlich von Landenhausen sowie östlich der 

Altefeld in der Gemarkung Landenhausen. 

Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte mit Obstbäumen 

Hecken und Gehölze frischer bis trockener Standorte, die mit Obstbäumen durchsetzt sind, 

entstehen in der Mehrzahl aus brachgefallenen und nicht mehr gepflegten Streuobstwiesen 

oder Obstbaumreihen. Hecken mit Obstbäumen finden sich bevorzugt südlich von Maar um ein 

Freizeitgrundstück, westlich des Ossenbergs, am Vaits-Berg, am Hornberg entlang des Wirt-

schaftsweges sowie östlich der Altefeld nördlich der Bundesstraße B 254 in der Gemarkung 

Landenhausen. 

Feldgehölze 

Großflächige Gehölzbestände in der freien Landschaft werden als Feldgehölze bezeichnet. Sie 

weisen eine deutliche Schichtung auf und können bei ausreichender Flächengröße bereits 
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Waldcharakter besitzen. Ab einer Breite von 50 Metern und mehr werden diese Bestände den 

Waldgesellschaften zugeordnet. 

Ähnlich wie bei den Baumhecken dominieren in der Baumschicht deutlich die Eichen (Quercus 

robur und Quercus petraea), aber auch Wildkirschen (Prunus avium) und Hainbuchen 

(Carpinus betulus) sind häufig. Teilweise sind die Feldgehölze, so im Bereich von Rink-

Berggraben und Kromberggraben aus aufgelassenen Streuobstwiesen hervorgegangen.  

Gehölze feuchter bis nasser Standorte 

Als Gehölze feuchter bis nasser Standorte werden alle Ausprägungen dieser Art mit Ausnahme 

der Ufergehölzsäume verstanden, da diese eine spezielle Form darstellen, die oftmals ein 

Fragment der bachbegleitenden Auenwälder darstellen. Während Ufergehölzsäume meist noch 

recht häufig in der freien Landschaft vertreten sind, sind Gehölze feuchter bis nasser Standorte 

abseits der Bachufer aufgrund der Nivellierung der Standorte insgesamt selten geworden. 

Im UG werden die Gehölze feuchter bis nasser Standorte dementsprechend in der Regel von 

verschiedenen Weidenarten, vornehmlich der Grauweide (Salix cinerea) sowie auf bodensau-

ren Standorten dem Faulbaum gebildet und können den Grauweidengebüschen (Salicion 

cinereae) oder den Weichholzauenwaldfragmenten (Salicion albae) zugeordnet werden. In 

älteren Gebüschen sind Erlen (Alnus glutinosa) als Überhälter eingestreut. 

Bereiche mit Hecken feuchter bis nasser Standorte finden sich im Bereich der ehemaligen 

Tongrube nördlich der Teichanlage des Angelsportvereins (AnSpV) Lauterbach sowie nördlich 

davon innerhalb der Magerrasen-Ruderalflur-Steinbruch-Fläche im Gemarkungsteil „Am 

Schmalenrod“. 

Ein großflächiges Feuchtgehölz liegt in der Lauter-Aue südöstlich der Kläranlage Lauterbach 

vor dem Damm der B 254-alt sowie ein lineares Feuchtgehölz längs des Bahndamms nördlich 

der Kläranlage Lauterbach. 

Ufergehölzsäume 

Ufergehölzsäume stellen Fragmente der ehemals flächig ausgebildeten gewässerbegleitenden 

Auenwälder dar. Sie bilden den weitaus größten Teil der Gehölze feuchter bis nasser Standorte 

im UG. Auch vegetationskundlich stellen sie Fragmente der bachbegleitenden Feuchtwaldge-

sellschaften dar. Im Gebiet finden sich neben Erlen- auch vereinzelt Weidengalerien. 

Hervorzuheben sind im UG die gut ausgebildeten, oftmals beidseitigen Ufergehölzsäume an 

Lauter, Brenderwasser, Altefeld und streckenweise an den Ufern des Rothebachs. Die 

Ufergehölzsäume der übrigen Gewässer sind nur lückig ausgebildet und erfüllen daher eine nur 

untergeordnete Funktion als Lebensraum und als Vernetzungselement. 

Gebiets-/Standortfremde Gehölze 

Ziergehölze werden in der Regel von standortfremden oder nichteinheimischen Arten gebildet. 

Sie finden sich überwiegend in den Siedlungs- und Ortsrandbereichen des UG sowie entlang 

der B 254-alt bei Maar. Typische Ziergehölzarten im UG sind Liguster und Heckenrosen. Sie 

sind durch einen regelmäßigen Schnitt und eine regelmäßige Pflege gekennzeichnet. 

Auf den Freizeitgrundstücken nördlich der Helmesmühlen oder auf den Freizeitgrundstücken in 

Angersbach südlich der Kläranlage findet sich als standortfremde Art besonders häufig die 

Fichte (Picea abies). Sie ist außerhalb geschlossener Siedlungen vorwiegend zur Eingrünung 

angepflanzt worden. Auch das aufgefüllte Gelände im Auenbereich der Altefeld südöstlich von 

Landenhausen, das als Schießplatz genutzt wird, ist von standortfremden Gehölzen umrahmt. 
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Weitere standortfremde Anpflanzungen sind in den Siedlungsrandbereichen, wie um den 

Reitplatz bei Maar oder im Bereich des Friedhofs Angersbach zu finden. 

Die standortfremden Gehölze wirken sich besonders im Falle der hochwüchsigen Fichten nega-

tiv auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild aus. 

Straßenbegleitende Gehölze 

Straßenbegleitende Gehölze finden sich besonders entlang der B 254-alt zwischen Maar und 

Lauterbach, entlang der L 3140 in der Gemarkung Lauterbach, entlang der L 3145 nordöstlich 

von Landenhausen sowie südöstlich von Landenhausen wiederum entlang der B 254-alt. 

Straßenbegleitende Hecken haben vorwiegend Bedeutung als Immissionsschutzpflanzungen. 

In Bereichen, wo die Straße in einem Trog verläuft, besitzen sie gleichzeitig eine Bedeutung als 

Erosionsschutz für angrenzende Äcker. Der Hecken- und Baumbestand längs der Verkehrs-

wege des UG ist jedoch insgesamt lückig, so dass ein Schutz der angrenzenden Äcker vor 

Staub und Schadgasen nicht gewährleistet ist. 

3.5.2.3 Streuobst 

Insgesamt sind im UG nur wenige Streuobstbestände vorhanden. Auch in den Ortsrandlagen 

gibt es nur noch vereinzelte Obstbestände. In den wenigen verbliebenen Beständen werden 

hauptsächlich Apfelsorten, gelegentlich auch Birnen, Zwetschgen und Süßkirschen angepflanzt. 

Im Bereich des Vaits-Bergs (Kirschberg) wurden vorwiegend Kirschen angepflanzt. Das Spek-

trum der Ausprägung dieses Biotoptyps reicht im UG von neu angelegten Streuobstbeständen 

über Bestände mit durch Vielschnitt geprägtem Unterwuchs in Form von Zierrasen bis hin zu 

alten Streuobstbeständen auf trocken geprägtem Magergrünland. 

Am Nordhang des Vaits-Bergs, angrenzend an das „Haus am Kirschberg“ befindet sich der 

Schwerpunkt der Streuobstwiesen im Untersuchungskorridor. Es handelt sich um zwei Aus-

prägungen, die dort zu finden sind. Während beide Bestände durch trockenheitsliebende Arten 

wie den Knolligen Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) gekennzeichnet sind, ist der eine Bestand 

durch zu hohe Mahdfrequenz bereits an Kennarten verarmt. Der andere Bestand hingegen 

besitzt ein gutes Kennarteninventar. Die Streuobstbestände am Vaits-Berg setzen sich in einen 

Freizeitgarten hinein fort, der unter den Gärten (Kap. 3.5.2.10) abgehandelt wird. 

Ein weiterer Streuobstbestand auf Extensivgrünland findet sich nördlich Müs an einem Hangbe-

reich in direkter Nachbarschaft zu einem Freizeitgarten. 

Streuobstwiesenbereiche mit alten Obstbäumen auf intensiv genutztem Grünland finden sich 

vorwiegend am Westhang des Krombergs sowie kleinflächig westlich des Ossenbergs sowie 

nördlich des Friedhofs von Angersbach. 

Neu angepflanzte Streuobstbereiche befinden sich südwestlich von Maar in direkter Nachbar-

schaft zu der Magerrasenfläche Hälsberg, sowie im Anschluss an die Streuobstwiese am 

Westhang des Krombergs. Sie erfüllen noch nicht die Funktion einer ausgebildeten Streuobst-

wiese mit alten Baumbeständen. 
 

3.5.2.4 Gewässer 

Im Gebiet können 12 unterschiedliche Biotoptypen der Gewässer unterschieden werden. Eine 

Übersicht findet sich in Anhang 3. 
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3.5.2.4.1 Fließgewässer 

Nach der Einteilung durch das Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2000), welche 

sich nach den mittleren Niedrigwasserabflüssen richtet (Kap. 3.3.2.1) sind die Fließgewässer im 

Untersuchungskorridor überwiegend kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche. Lediglich bei der 

Altefeld handelt es sich bereits um einen großen Mittelgebirgsbach. Wie bereits in Kapitel 3.3 

beschrieben weisen die Bäche, besonders die Lauter und die Altefeld Übergänge zu den 

Flachlandbächen auf. In diesen Abschnitten überwiegen laminare Strömung und die Bachläufe 

verlaufen deutlich mäanderförmig. Baumweiden lösen die Schwarzerlen ab. 

Alle im UG vorkommenden Fließgewässer sind in Tabelle 9 in Kapitel 3.3.2 aufgelistet. Weiter-

hin kommen noch Wegeseitengräben und Entwässerungsgräben vor. 

Im UG kommen sowohl weitgehend naturbelassene Abschnitte mit turbulenten Strömungsver-

hältnissen, wechselnden Fließgeschwindigkeiten, Schotter- und Geröllfeldern und mäan-

drierende Bachverläufe mit Prall- und Gleithang vor, als auch relativ stark naturfern ausgebaute 

Fließgewässerabschnitte, auf denen das jeweilige Fließgewässer begradigt und verlegt wurde, 

die Gewässersohle stark erodiert ist und an denen kein naturnaher Gehölzsaum mehr existiert. 

Durch die Intensivierung der landwirtschaftlichen Flächen haben sich die im UG vorhandenen 

Bäche, besonders in der ausgeräumten Agrarlandschaft zwischen Angersbach und 

Landenhausen, zu eutrophen, artenarmen Einheitsgräben entwickelt. Dadurch ist das Angebot 

an verschiedenen Mikrohabitaten zumeist stark eingeschränkt, was negative Auswirkungen auf 

das vorhandene Arteninventar hat. Hier konnten sich entlang der kleinen Bäche in der Regel 

auch keine typischen Saumbiozönosen entwickeln. 

Die Gewässerstrukturgüte sowie die Gewässergüte der einzelnen Fließgewässer im UG wurden 

bereits in den Kapiteln 3.3.2.2 und 3.3.2.3 behandelt. Trotz der vorhandenen Mängel stellen 

weite Teile der Lauter, Brenderwasser und Altefeld aufgrund ihres recht naturnahen, ge-

schwungenen Verlaufs, der ausgeprägten Ufervegetation mit standortgerechten Gehölzen und 

der im Gesamtzusammenhang gesehenen hohen Gewässerstrukturgüte mit einer hohen 

Strömungsdiversität, einem abwechslungsreichen Sohlsubstrat und dem nur punktuell vorhan-

denen Verbau einen wichtigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. 

Quellen 

Im Gebiet finden sich im Bereich der sanft bis deutlich ansteigenden Hänge des 

Brenderwasser- und des Rodebachtals, stark quellige Bereiche, an denen das Grundwasser 

flächig austritt und so genannte Sumpfquellen (Helokrenen) bildet. Im Bereich des Grünlands 

bilden sich hier abhängig von der Nutzungsintensität Feucht- und Nasswiesen, überwiegend ist 

die quelltypische Vegetation durch die intensive Nutzung oder den Grünlandumbruch stark 

degeneriert. Stellenweise wird der Quellbereich als Intensivacker genutzt. 

Kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche, naturnah  

Naturnahe Gewässerläufe dieses Biotoptyps im Untersuchungskorridor stellen die Gewässer-

läufe von Lauter, Brenderwasser und Altefeld dar. Eine detailliertere Beschreibung der Biotop-

typen findet sich in Anhang 3. 

Große Mittelgebirgsbäche bis kleine Mittelgebirgsflüsse, naturnah 

Naturnahe Gewässerläufe dieses Biotoptyps im Untersuchungskorridor finden sich mit der 

Altefeld. Eine detailliertere Beschreibung findet sich in Anhang 3. 
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Altarme 

Ein Altarm stellt eine ehemalige Flussstrecke dar, die dauernd mindestens einseitig noch mit 

dem Fließgewässer in Verbindung steht. Altarme gehörten ursprünglich zum natürlichen 

Inventar aller größeren Fließgewässerauen. Während der Hochwasserperioden kommt es zu 

einer vollständigen Durchströmung des Altarms. 

Eine ehemalige Fließgewässerstrecke, die noch einseitig mit dem Fließgewässer in Verbindung 

steht findet sich an der Altefeld nordwestlich Müs. Der Altarm wird von Erlen-Bruchwald und 

Weichholzauenwaldfragmenten begleitet. 

Altwasser, Qualmgewässer und Totwässer 

Hierbei handelt es sich um ehemalige Fließgewässerstrecken, die nur bei Überschwemmung 

(Altarme), nur unterirdisch (Qualmgewässer) bzw. gar nicht mehr (Totwässer) mit dem Fließge-

wässer in Verbindung stehen. 

Nördlich der Kläranlage von Lauterbach, durch den Bahndamm abgeschnitten von der Aue 

findet sich in einem Feldgehölz ein temporär wasserführendes Flachgewässer, welches 

vermutlich ein Qualmgewässer der Lauter darstellt. Es ist über das Grundwasser mit der Aue 

verbunden und daher nur zu Hochwasserzeiten mit Wasser gefüllt. 

Fließgewässer, naturfern  

Alle übrigen Fließgewässer des UG sind in ihrer Struktur stark bis vollständig verändert und 

sind durch begradigte Gewässerverläufe, weitestgehend fehlende Ufergehölze und eine direkt 

angrenzende intensive Nutzung der umgebenden Flächen gekennzeichnet. Zu diesen zählen 

Maar, Muhrsbach, Rodebach (Zuflüsse der Brenderwasser), Ziegelbach, Krömmelbach (Zuflüs-

se zur Lauter), Mühlenbach (Erlenbach) (Zufluss zur Altefeld) und Rothebach, 

Hainbach/Schwindgraben (Zuflüsse zum Mühlenbach). Auch hier findet sich eine Beschreibung 

im Anhang 3. 

Gräben 

Außer den oben genannten Bächen sind im gesamten UG, bevorzugt im Auenbereich der 

Fließgewässer sowie am Grund des Lauterbacher Grabens, Gräben im Grünland sowie entlang 

von Straßen, Wegen und entlang der Bahntrasse anzutreffen. Sie sind in ihrer Funktion Ent-

wässerungsgräben und meist durch einen geradlinigen Verlauf und eine regelmäßige Räumung 

gekennzeichnet. Ihre Ufervegetation ist im Allgemeinen heterogen und stark durch die angren-

zende Nutzung beeinflusst. 

Gräben besitzen eine Bedeutung als linienförmige Feuchtbiotope im Verbundsystem und als 

Leitlinie für Amphibienwanderwege. Sie sind weiterhin für die Nutzung angrenzender Feucht-

wiesen wichtig. Innerhalb intensiv genutzter Landschaften haben sowohl Pflanzen, als auch 

Tiere die Möglichkeit, diesen Biotoptyp als Rückzugsraum zu besiedeln. 

Im UG wurde zwischen Gräben mit begleitender Hochstaudenflur und naturfernen Gräben, 

meist Straßengräben oder Wegeseitengräben unterschieden: Gräben mit gut ausgeprägten 

Krautsäumen mit Feuchte- und Nässezeigern der Nasswiesen, der Hochstaudenfluren, der 

Röhrichte und der Uferstaudengesellschaften. Sie sind im gesamten UG, vor allem entlang von 

Straßen und Wegen anzutreffen. Die naturfernen Gräben weisen keine standortgerechten 

Feuchtsäume auf, lediglich Arten angrenzender Frischwiesen treten auf. Straßengräben 

zeichnen sich zusätzlich durch eine regelmäßig stattfindende Mahd und den Eintrag von 

Salzen, Schad- und Nährstoffen aus. Typisch für Straßengräben sind daher die widerstandfähi-

geren Arten des Grünlandes. 
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Mühlgraben 

Ein Mühlgraben, der westlich der Helmesmühlen im Mündungsbereich des Ziegelbaches von 

der Lauter abzweigt, versorgt diese Anlage, die noch heute als Getreidemühle genutzt wird, mit 

Wasser. Der Graben wird auf der gesamten Länge beidseitig von einer feuchten Hochstauden-

flur (nitrophytische Mädesüß-Brennnessel-Bestände und Rohrglanzgras-Röhricht) begleitet und 

ist nur sporadisch mit Gehölzen bewachsen. Die angrenzende Nutzung besteht aus Grünland. 

Er weist einen geraden bis geschwungenen Verlauf mit einer hohen Strömungsgeschwindigkeit 

auf. Durch seinen künstlichen Verlauf und die fehlenden Ufergehölze ist der Mühlgraben als 

naturfern zu bezeichnen. 

Ein weiterer Mühlgraben zweigt südöstlich der Helmesmühlen von der Lauter ab, quert den 

Auenbereich in südlicher Richtung, verläuft im Weiteren am Ortsrand von Angersbach entlang, 

streckenweise innerhalb der Hausgärten, und mündet kurz vor der K 82 wieder in die Lauter. Im 

Bereich der Aue ist dieser Mühlgraben durch einen natürlicherweise gewundenen Verlauf und 

ein naturnahes Gewässerbett gekennzeichnet. Abschnittsweise sind hier Ufergehölze vorhan-

den. Im Bereich der Ortsrandlage verläuft er gestreckt in einer Betonrinne. An Wasserpflanzen 

treten hier der Flutende Hahnenfuß (Ranunculus fluitans) und der Sumpf-Wasserstern 

(Callitriche palustris) auf. 

3.5.2.4.2 Stillgewässer 

Vorweg bemerkt werden muss, dass es im UG keine natürlichen Stillgewässer gibt. Es handelt 

sich ausnahmslos um Abgrabungsgewässer, künstlich angelegte Teiche oder um temporäre 

Gewässer und Tümpel. Die Stillgewässer wurden entweder zur Teichwirtschaft oder als 

Klärteiche angelegt, sind auf Abbauland (Tongruben) entstanden und werden vom Grundwas-

ser gespeist oder sind nur als temporäre Gewässer vorhanden. 

Im UG kommen insgesamt vier Teiche und die Teiche der Kläranlage Angersbach sowie drei 

temporäre Gewässer vor. Unterschieden werden hierbei naturnahe und naturferne Ausprä-

gungen. Wie bereits in Kapitel 3.3 dargestellt sind die Stillgewässer im Untersuchungskorridor 

der Vollständigkeit halber erfasst, werden aber, da Beeinträchtigungen beim aktuellen 

Trassenverlauf auszuschließen sind, nicht bewertet. 

Teiche, naturnah 

Im UG befindet sich ein Stillgewässer, welches aufgrund des Vorhandenseins von Flachwas-

serzonen mit entsprechender Vegetation als naturnah klassifiziert werden kann. Es handelt sich 

hierbei um eines der wenigen, nicht fischereiwirtschaftlich genutzten Gewässer im UG. Es liegt 

in der Feldflur südöstlich von Maar in direkter Nachbarschaft zur Maar, die das Gewässer 

speist. Es handelt sich um einen kleinen Teich, dessen Flachwasserzone durch 

Röhrichtbestände charakterisiert ist. Nordöstlich des Teiches geht das Röhricht in einen 

Schwarzerlen-Bruchwald über. Trotz seiner Kleinflächigkeit ist das Gewässer durch seine 

flachen Ufer, die umgebenden Röhrichtbereiche und den angrenzenden Schwarzerlen-

Bruchwald als naturnah einzustufen. 

Teiche, naturfern 

Ein zur Fischzucht genutzter Teich befindet sich auf einem Freizeitgelände südlich des 

Kromberges am Unterlauf des Sassener Baches. Die Wasserzuleitung erfolgt über den 

Sassener Bach. Die Uferkanten sind geradlinig, die Ufer selbst steil und befestigt und durch 

einen Staudensaum umgrenzt. Der Teichanlage wird intensiv als Fischgewässer genutzt. 

Weiterhin negativ wirkt sich die hohe Frequentierung der Anlage aus. 
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Nordwestlich des Bahnhofs Lauterbach am linken Ufer der Brenderwasser befinden sich drei 

Fischteiche mit Steilufern und grünlandartig gepflegten Ufern. Auf dem umgebenden, stark 

frequentierten Gelände befinden sich Freizeithütten. Die Eingrünung des Geländes wird durch 

Birken, Weiden, Erlen und Hybridpappeln gebildet. Die Teiche selbst sind eingezäunt. 

Insgesamt beeinträchtigen Fischteiche die hydrologischen Verhältnisse der Fließgewässer. 

Problematisch ist die Eutrophierung des Fließgewässers und die Verringerung der Abflussmen-

ge. Durch Nährstoffanreicherung wird das Algenwachstum gefördert was eine Sauerstoffzeh-

rung zur Folge hat. Dadurch wird die Selbstreinigungskraft des Gewässers deutlich 

herabgesetzt was eine Verschlechterung der Gewässergüte und eine biologische Verarmung 

zur Folge hat. Der Sassener Bach ist bereits in seinem Oberlauf durch zahlreiche Stillgewässer 

beeinträchtigt. 

Ein künstlich angelegter Teich ist im südöstlichen Ortsrandbereich von Angersbach auf einem 

Betriebsgelände zu finden. Es handelt sich hier um einen kleinen Tümpel mit gepflegten 

Uferbereichen und naturfernen Ufern in Siedlungsnähe. Durch die Siedlungsnähe, die geringe 

Größe, die monotonen Ufer und die regelmäßige Pflege leistet dieser Teich einen nur geringen 

Beitrag zum Arten- und Biotopschutz. 

Abgrabungsgewässer 

Nördlich der Helmesmühlen befindet sich eine ehemalige Tongrube, die vom Angelsportverein 

Lauterbach intensiv als Fischteich genutzt wird. Das Gewässer wird durch Grund- und Oberflä-

chenwasser gespeist. Das Fischgewässer liegt in der freien Feldflur an einem westexponierten 

Hang und besteht neben einigen wenigen Böschungen am Ostrand aus einer tief eingeschnit-

tenen, kraterförmigen Mulde mit steilen, bis über 5 m hohen Seitenwänden. Die ehemalige 

Grubensohle liegt weitere 12 m tief unter der Wasseroberfläche. Das Gewässer besitzt kaum 

Flachwasserzonen, die Wasserqualität ist als eutroph zu bezeichnen und ist durch starken 

Algenbewuchs charakterisiert. 

Die Teichanlage ist dicht mit hohen Gehölzen eingegrünt. Auch die Innenhänge sind überwie-

gend mit Gehölzen bewachsen und reichen zum Teil bis ans Ufer heran. Um den Uferbereich 

führt ein unbefestigter Weg fast ganz um den Teich herum. Nur die Westseite der Anlage ist an 

einigen Abschnitten unzugänglich und bietet so Ruhezonen für die Fauna. Durch seine geringe 

Größe, die steilen Uferwände, die fehlenden Ruhezonen, die geringe Wasserqualität und die 

Nutzung als Angelgewässer wird der Beitrag zur Biotop- und Artenvielfalt des UG stark einge-

schränkt. Insgesamt stellt die Anlage jedoch eine ökologisch verträgliche Folgenutzung der 

Grube dar und fügt sich durch den dichten Gehölzbestand, der von außen gesehen eher ein 

kleines Wäldchen denn ein künstliches Gewässer vermuten lässt, harmonisch in die Landschaft 

ein. 

Klärteiche 

Weitere naturferne Teiche stellen die Klärteiche der Kläranlage von Angersbach dar. Sie 

besitzen keine Flachwasserzonen und auch keine Verlandungszone. 

Die Klärteiche in Angersbach besitzen hinsichtlich des Artenschutzes für Libellen und Vögel 

eine gewisse Bedeutung (siehe Fauna Kapitel 3.6), was besonders auf ihre Lage in der Lauter-

Aue zurückzuführen ist. 

Temporäre Gewässer, Tümpel 

Ein kleinflächiges temporäres Gewässer befindet sich in einer ehemaligen Tongrube im 

Nordwesten von Angersbach. Zur Zeit der Kartierung im Frühjahr und Sommer konnte hier 

jedoch nur feuchtigkeitsliebende Vegetation vorgefunden werden. In den Frühjahrs- und Herbst-

monaten ist hier mit Wasserflächen zu rechnen 
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Ein weiteres temporäres Gewässer befindet sich im südöstlichen Siedlungsrandbereich von 

Angersbach auf einer Ackerbrache. 

Weitere Tümpel liegen, umgeben von Ruderalfluren und Gehölzen, im Bereich einer ehemali-

gen Tongrube westlich der Ziegelei im Osten von Lauterbach und in der Aue der Altefeld 

innerhalb einer degradierten Feuchtwiese im Nordwesten von Müs. 

3.5.2.5 Röhrichte und Hochstaudenfluren 

Im UG sind Röhrichtbereiche aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft, den Entwässe-

rungsmaßnahmen sowie den Siedlungserweiterungen nur noch sehr kleinflächig vorhanden und 

spielen daher nur eine untergeordnete Rolle für den Naturhaushalt. 

Hochstaudenfluren sind hingegen durch Nutzungsaufgabe unrentabler Flächen im Zuge des 

Rückzugs der Landwirtschaft aus der Fläche nicht in ihrem Bestand bedroht, sondern in 

Zunahme begriffen. 

Folgende Biotoptypen wurden im Planungsraum kartiert: 

Röhricht (inkl. Schilfröhricht) 

Röhrichte sind von hochwüchsigen „Grasartigen“ (Süßgräser, Riedgras- und Rohrkolbenge-

wächsen) dominierte (meist einartige) Bestände mit Schwerpunkt im Sublittoral von Gewässern, 

deren Wasserstand konstant ist oder nur geringfügig schwankt. 

Große, flächenhafte Röhrichtbereiche kommen im UG nicht vor. Das Vorkommen im Planungs-

raum ist auf ein kleineres Vorkommen im Übergang vom naturnahen Teich zum Schwarzerlen-

bruch südöstlich von Maar beschränkt. 

Hochstaudenflur feuchter Standorte 

Im Gebiet finden sich Hochstaudenfluren als bach- und grabenbegleitende Saumstrukturen und 

vereinzelt auch auf Nasswiesenbrachen. Dementsprechend existieren mehrere kleine Hoch-

staudenfluren längs der Fließgewässer und in ungenutzten Bereichen der Auen. Besonders 

hervorzuheben ist hier ein Bestand an der Altefeld, der in einem Feuchtgebietskomplex mit 

einem ehemaligen Altarm der Altefeld, Weichholzauenwaldfragmenten und Schwarzerlenbruch 

liegt. Hochstaudenfluren mit Gehölzaufkommen finden sich im Westen des Untersuchungskor-

ridors, einmal in direkter Nachbarschaft zur B 254-alt an den Ufern des Muhrsbaches, zum 

andern im Mündungsbereich von Muhrsbach und Maar beidseitig des Bahndammes. 

An gefährdeten Arten wurden in den Feuchtbrachen des UG die Ufersegge (Carex riparia, RLH: 

V) und das Sumpf-Weidenröschen (Epilobium palustre, RLH: V) gefunden. 

3.5.2.6 Grünland 

Maßgeblich abhängig von der Bewirtschaftungsintensität reicht die Spanne der naturschutz-

fachlichen Wertigkeit von Grünlandbeständen im UG von sehr schutzwürdig bis zu Flächen, die 

den Landschaftshaushalt belasten. Mit zunehmender Intensität der Nutzung nimmt hierbei die 

naturschutzfachliche Bedeutung ab. 

Grünland frischer Standorte 

Der überwiegende Anteil des Grünlandes im Trassenkorridor ist der Kategorie „Grünland 

frischer Standorte“ zuzuordnen. Diese mesophilen Grünlandbestände wurden bei der Kartie-

rung, in Abhängigkeit vom Standort sowie der Ausstattung an Arten und Kennarten in elf 

Kategorien eingeteilt, eine Übersicht findet sich in Anhang 3. 
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Verbreitungsschwerpunkt der Frischwiesen im Untersuchungskorridor sind die Niederungen der 

Bäche sowie die Hangbereiche von Vaits-Berg, Rink-Berg, Kromberg und Klefferts-Berg. 

Überwiegend werden die Grünlandflächen im UG 2-3-schürig gemäht, bzw. als Mähweide 

genutzt. Eine reine Weidenutzung liegt nicht vor. Die Intensität der Nutzung schwankt stark, von 

extensiv bis sehr intensiv. Die flächenspezifische Nutzungsintensität korreliert in der Regel mit 

dem in der Bestandskarte dargestellten Artenreichtum. Eine intensive Nutzung führt zu einem 

Verschwinden von Pflanzenarten, die nur eine geringe Düngung oder nur eine herkömmliche 

Heumahd vertragen. Nimmt die Intensität der Nutzung (Vielschnitt, Überdüngung) noch weiter 

zu, verbleiben in der Regel nur noch widerstandsfähige Arten, wie sie auch auf Intensivweiden 

zu finden sind. 

Nach Abhängigkeit von Standort und Bewirtschaftung ergibt sich im Grünland eine hohe 

pflanzensoziologische Vielgestaltigkeit. Bei extensiver und mäßig extensiver Nutzung können 

mehrere Gesellschaften unterschieden werden, die häufig in enger Verzahnung vorkommen. 

Häufig anzutreffen ist die submontane Ausprägung der Glatthaferwiese, die Frauenmantel-

Glatthaferwiese (Alchemillo-Arrhenatheretum elatioris). Charakteristische Kennarten im UG sind 

montane Florenelemente. Bestände guter Ausprägung sind gekennzeichnet durch hohen 

Blütenreichtum, wobei bei frischen Wasserhaushaltsbedingungen Arten wie die Wiesen-

Margerite (Leucanthemum ircutianum), Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia) 

oder die Wiesen-Knautie (Knautia arvensis) die Hauptaspekte bilden. Leiten die Standortver-

hältnisse zu trockeneren Bedingungen über, treten Arten wie der Knollige Hahnenfuß (Ranun-

culus bulbosus) oder die Kleine Pimpinelle (Sanguisorba minor) auf. Herrschen wechselfeuchte 

Bedingungen vor, treten Arten wie der Schlangen-Knöterich (Polygonum bistorta) oder der 

Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) in den Vordergrund. Letztere Variante geht auf 

Standorten, wo die relative Feuchte mit einem kühlen Mikroklima einhergeht, häufig in Berei-

chen mit Kaltluftstau, in submontane Wiesenrispen-Goldhaferwiesen (Poo-Trisetetum) über. Mit 

zunehmender Magerkeit bei extensiver Nutzung nimmt auf den Bewirtschaftungseinheiten der 

Artenreichtum zu. Auf solchen Flächen sind mitunter seltene, gefährdete oder zurückgehende 

Gefäßpflanzenarten aufzufinden (siehe Kapitel 3.5.2.17). Ist die Nutzung dagegen intensiv 

nimmt der Artenreichtum ab und Einheitsarten bestimmen die Ausprägung. 

Artenreiches Extensivgrünland auf trockeneren Standorten findet sich im UG vorwiegend auf 

dem Ossenberg sowie an dem westexponierten Hang des Rodebachtals. 

In den artenreichen, trockenen Varianten des Grünlands frischer Standorte konnten in den 

Untersuchungszeiträumen die folgenden gefährdeten Arten festgestellt werden. Ihre Wuchsorte 

sind in der Bestandskarte dargestellt: Kugelige Teufelskralle (Phyteuma orbiculare), Männliches 

Knabenkraut (Orchis mascula), Buntes Vergissmeinnicht (Myosotis discolor), Großer Klapper-

topf (Rhinanthus angustifolius). Auf wechseltrockenen Standorten, z. B. am Ossenberg traten 

auch Zittergras (Briza media) und Heil-Ziest (Betonica officinalis) auf, die ihren Schwerpunkt 

eher auf wechselfeuchten Standorten haben. Die im UG recht häufige Wiesen-Glockenblume 

(Campanula patula) ist im UG nicht auf die extensiv genutzten Bestände der trockenen oder 

typischen Varianten beschränkt, sondern reicht bis in die wechselfeuchten Ausprägungen 

hinein. In den typischen Varianten des Frischgrünlandes, finden sich neben der Wiesen-

Glockenblume (Campanula patula) bevorzugt im Rodebachtal als bemerkenswerte und/oder 

gefährdete Arten der Große Klappertopf (Rhinanthus serotinus), die Wiesen-Schlüsselblume 

(Primula veris) und das Zittergras (Briza media). Weiterhin treten Wiesen-Silge (Silaum silaus) 

und Kugelige Teufelskralle (Phyteuma orbiculare) auf. 

Wechselfeuchte Varianten des mesophilen Grünlands sind im UG vorrangig in den Auen von 

Lauter, Brenderwasser und Rodebach oftmals in Kontakt mit Feuchtwiesen zu finden. Sie sind 

durch das Vorkommen des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) charakterisiert. 
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Dort treten als bemerkenswerte/gefährdete Arten die Wiesen-Glockenblume (Campanula 

patula) und das Zittergras (Briza media) auf. 

Im Osten des UG ist dieser Biotoptyp aufgrund des Kerbtalcharakters der Altefeld-Aue nur in 

sehr geringem Umfang anzutreffen. 

Grünlandansaat 

Grünlandansaaten können als Fragmentgesellschaft innerhalb des Grünlandes geführt und als 

Lolium-multiflorum-Gesellschaft bezeichnet werden. Es handelt sich um einartige intensiv 

genutzte Grünlandgesellschaften auf zumeist stark überdüngten und verdichteten Böden. Diese 

zeichnen sich neben dem dominierenden Vorkommen des Italienischen Raygrases mitunter 

durch einige Arten des oben beschriebenen Intensivgrünlandes und durch ruderale Elemente 

aus. Grünlandansaaten können bis zu vierschnittig bewirtschaftet werden, im Extremfall sogar 

mit noch höherer Schnittfrequenz. 

Dieser Biotoptyp findet sich im gesamten UG. Schwerpunktbereiche sind vor allem die Sied-

lungsrandbereiche der Ortschaften Maar, Lauterbach, Angersbach und Landenhausen. 

Grünland feuchter bis nasser Standorte 

Bei dieser Einheit wurden im Untersuchungskorridor 3 Biotoptypen nach Artenreichtum und 

Ausprägung differenziert, siehe Anhang 3. 

Im UR gibt es zwei Schwerpunkte der Verbreitung von Feucht- und Nasswiesen. Zum einen 

finden sie sich in den Senken der Brenderwasseraue und der Muhrsbachaue nördlich von 

Lauterbach sowie in der Lauterniederung zwischen Lauterbach und Angersbach. Zum andern 

begleiten sie die Verläufe von Hainbach/Schwindgraben und Rothebach im Norden von 

Landenhausen. Während sich nördlich von Lauterbach in der Aue der Brenderwasser neben 

einer artenarmen Ausprägung besonders auch artenreiche Feuchtwiesen finden, die sich durch 

das Auftreten der Trollblume (Trollius europaeus) auszeichnen, sind in der Aue von Lauter und 

Rodebach zwar teilweise recht großflächige, aber verarmte Varianten anzutreffen. In der Aue 

von Hainbach /Schwindgraben und Rothebach hingegen dominieren degradierte Ausprägun-

gen. Wenige weitere Einzelflächen sind entlang der übrigen Fließgewässer vorzufinden. 

Bemerkenswerterweise ist das Vorkommen der gefährdeten Sumpfsimse (Eleocharis palustris) 

auf Bestände am Hainbach beschränkt. 

Die Wuchsorte der gefährdeten Arten der Feucht- und Nasswiesen sind ebenfalls in der 

Bestandskarte dargestellt. 

3.5.2.7 Magerrasen und Heiden 

Im Trassenverlauf konnten Magerrasen, Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden unterschie-

den werden. Eine Übersicht der Biotoptypen findet sich in Anhang 3. 

Borstgrasrasen 

Borstgrasrasen sind durch Beweidung hervorgegangene sehr magere Grünlandbestände 

frischer bis (wechsel-)feuchter Standorte über basenreichem bis basenarmem Gestein. Im 

Gebiet findet sich ein heute gemähter Bestand am Häls-Berg bei Maar. Er zeichnet sich u. a. 

durch das Vorkommen von Borstgras (Nardus stricta), Hunds-Veilchen (Viola canina) und 

Dreizahn (Danthonia decumbens) aus. Es handelt sich um einen sehr gut ausgebildeten 

Bestand, der sich im Frühjahr durch das zahlreiche Auftreten der Wiesen-Schlüsselblume 

(Primula veris) auszeichnet. 
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Magerrasen saurer Standorte 

Als Magerrasen saurer Standorte werden Grünlandbestände über kalkfreien, aber häufig 

basenreichen Gesteinen (Schiefer, oberflächlich versauerter Basalt) bezeichnet. Sie kommen 

kleinflächig vor allem in Hanglagen und auf Böschungen vor. Magerrasen nehmen eine Zwi-

schenstellung zwischen Halbtrocken- und Borstgrasrasen ein. Sie vermitteln örtlich auch zu 

Felsgrusfluren und zu Frischwiesengesellschaften. 

Magerrasen finden sich im UG am Häls-Berg bei Maar, auf dem Ossenberg, auf dem Vaits-

Berg, dort konnten zwei kleine Bereiche innerhalb der Streuobstwiesen auskartiert werden, auf 

der beweideten Fläche im Süden des Kugel-Berges östlich des Vaits-Berges, ein Böschungsbe-

reich nördlich Angersbach und auf dem Horn-Berg östlich Angersbach. 

Bei den angetroffenen Magerrasen handelt es sich um Magerrasen saurer Standorte, die den 

Rotstraußgras-Enzian-Schillergrasrasen (Gentiano-Koelerietum agrostietosum) zugeordnet 

werden können. Sie zeichnen sich durch das Vorkommen von Stengelloser Kratzdistel (Cirsium 

acaule), Heide-Nelke (Dianthus deltoides) und das Auftreten von Borstgrasrasenarten, wie 

Gewöhnlichem Kreuzblümchen (Polygala vulgaris) und Dreizahn (Danthonia decumbens) aus. 

In einem guten Erhaltungszustand befinden sich innerhalb des UG aufgrund regelmäßiger 

Nutzung der Magerrasen auf dem Ossenberg sowie die kleineren Flächen auf dem Vaits-Berg. 

Der Bestand auf dem Ossenberg ist auch mit Abstand das bedeutendste Vorkommen im UG. 

Der dortige Bestand ist artenreich und bietet im Jahreszeitenverlauf unterschiedliche Blühas-

pekte. Der Ossenberg beherbergt zudem Vorkommen von einer Reihe von seltenen oder 

gefährdeten Arten. Besonders hervorzuheben ist das Vorkommen von Männlichem Knaben-

kraut (Orchis mascula) und Wiesen-Leinkraut (Thesium pyrenaicum). 

Alle weiteren Flächen sind durch Unternutzung verbracht und verbuscht. Die recht ausgedehnte 

Fläche am Hälsberg bei Maar zeichnet sich unter diesen durch das erhebliche Vorkommen von 

landschaftsbildprägendem Wacholder aus und leitet hiermit zu den Wacholderheiden über. 

Zwergstrauchheiden 

Auf stark bodensauerem, mageren Substrat, z. B. Buntsandstein, bildeten sich durch jahrzehn-

telange Beweidung sowie durch wiederkehrendes Plaggen Zwergstrauchheiden (Genisto-

Callunion) aus, von denen sich auch noch heute einige bedeutende Standorte in den Gemar-

kungen Angersbach und Landenhausen befinden. Als Zwergstrauchheide konnten drei Berei-

che am Westhang des südlichen Ausläufers des Rink-Berges kartiert werden. Diese ehemals 

zusammenhängenden Flächen sind durch Unternutzung in Sukzession begriffen und konnten in 

weiten Teilen nur noch als Schlagflur mit Tendenz zum Vorwald angesprochen werden. Der 

Erhaltungszustand der Restflächen selbst muss als schlecht bezeichnet werden. Dies äußert 

sich in einer hohen Verfilzung der Bestände mit der Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), 

welche die Heide-Vegetation zurückdrängt. 

An gefährdeten Arten konnten neben dem landschaftsbildprägenden Wacholder (Juniperus 

communis), Gemeines Katzenpfötchen (Antennaria dioica), Gewöhnliches Kreuzblümchen 

(Polygala vulgaris), Borstgras (Nardus stricta) und Besenheide (Calluna vulgaris) festgestellt 

werden. Die Wuchsorte der gefährdeten Arten der Magerrasen und Heiden sind in der Be-

standskarte dargestellt. 

3.5.2.8 Ruderalfluren 

Die Ruderalfluren im engeren Sinne kann man in zwei große Gruppen einteilen, kurzlebige 

(annuelle) und mehr oder minder ausdauernde Bestände (Ellenberg 1996). 
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Im UG wurden fünf Typen von Ruderalfluren unterschieden, siehe Anhang 3. 

Annuelle Ruderalflur 

Auf geeigneten Rohbodenstandorten bilden sich innerhalb kürzester Zeit annuelle Ruderalfluren 

aus. Es handelt es um stark gestörte Gesellschaften, die eine Bedeutung für die Tier- und 

Pflanzenwelt besitzen können. Die Wildkräuter bieten Nahrung für eine Reihe darauf speziali-

sierter Insektenarten. Aus der Sicht des Käferschutzes zählen kurzlebige Ruderalfluren zu den 

besonders schutzbedürftigen Pflanzenformationen. 

Annuelle Ruderalfluren sind im UG nur selten, meist in Siedlungsrandbereichen, auf Lagerplät-

zen sowie auf der ehemaligen Tongrube nördlich des Grundstücks des AnSpV Lauterbach 

anzutreffen. 

Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte 

Im überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten UG sind Ruderalfluren nur sehr kleinräu-

mig an Erdanrissen, Aufschüttungen und längs der Verkehrswege zu finden. Die ausdauernden 

Ruderalfluren im Gebiet sind in nennenswertem Umfang lediglich linienförmig längs von 

Bahndämmen und anderen Verkehrs- und Wirtschaftswegen, Zäunen, u. ä. sowie kleinflächig 

um Hochspannungsmasten und Lesesteinhaufen sowie an der Lauter-Aue anzutreffen. Weiter-

hin sind sie häufig in Siedlungsrandbereichen. Großflächigere Bestände finden sich auf der 

beweideten Fläche nördlich der Tongrube im Norden von Angersbach sowie in der Feldflur 

zwischen Angersbach und Landenhausen. 

Bei einigen ausdauernden Ruderalfluren ist die Sukzession der Flächen aufgrund mangelnder 

Pflege und Mahd weiter fortgeschritten und Gehölze treten zunehmend in den Vordergrund. 

Diese Bereiche befinden sich im UG vorwiegend im Siedlungsrandbereich von Lauterbach, im 

Bereich des ehemaligen Steinbruchs südlich des Vaits-Berges, im Bereich der ehemaligen 

Tongrube nördlich des Geländes des AnSpV, um die Kläranlage von Lauterbach sowie im 

Siedlungsrandbereich der Ortschaften Angersbach und Landenhausen. 

Ausdauernde Ruderalflur warm-trockener Standorte 

Ruderalfluren warm-trockener Standorte sind im UG entlang der Bahnlinie auf dem Bahndamm 

sowie auf siedlungsnahen Flächen anzutreffen. Sie haben eine relativ hohe Bedeutung für 

Ruderalpflanzen mit trockenwarmen Standortansprüchen sowie die daran angepasste Tierwelt. 

3.5.2.9 Raine 

Artenreiche Raine und Wegränder finden sich im UG vorwiegend entlang der Straßen, wie z. B. 

entlang der B 254-alt zwischen Maar und Lauterbach, entlang der L 3140 in Lauterbach und 

entlang der L 3142 in Landenhausen. Auch einige Wirtschaftswege werden von artenreichen 

Wegrändern umsäumt. Diese sind vorwiegend entlang der Wege nordöstlich und östlich von 

Angersbach, entlang des Zufahrtsweges zur Kläranlage Angersbach sowie entlang des Wirt-

schaftsweges südöstlich des Ossenbergs zu finden. 

In einigen Bereichen des UG, z. B. in der Gemarkung Angersbach, treten auf den Rainen im 

UG Magerkeitszeiger, wie z. B. Heide-Nelke (Dianthus deltoides) auf. 

Artenarme Raine befinden sich im UG meist an intensiv genutzten Ackerflächen, in Siedlungs-

randbereichen sowie entlang von Straßen, Wegen und Bahndämmen. Hier dominieren vor 

allem Stickstoffzeiger wie Brennnessel (Urtica dioica) und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) 

sowie zahlreiche Gräserarten. 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 73 

Artenarme Raine sind weiterhin an vielen Feldwegen und Straßen des UG ausgebildet. Sie wer-

den in der Regel gemäht und sind darum meist wiesenartig entwickelt. Arten der Glatthaferwie-

sen kommen dort zusammen mit Elementen der Ruderalfluren und der nitrophilen Säume vor. 

Dieser Biotoptyp ist ein von ausdauernden Kräutern, meist der Brennnessel (Urtica dioica), 

geprägter Saum, der sowohl an Nutzungsrändern, wie auch an Fließgewässern zu finden ist, im 

UG ausschließlich an den Ufern der Altefeld. Als montane Art mischt sich der Berg-Kälberkropf 

(Chaerophyllum hirsutum) in die Bestände. Typischerweise treten auch Neophyten, wie das 

Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera) in den Beständen auf. 

3.5.2.10 Äcker 

Ackerflächen stellen den häufigsten Biotoptyp im UG und nehmen den größten Flächenanteil 

ein. Sie sind in unterschiedlichen Ausprägungen über das gesamte Gebiet verteilt. Während im 

Bereich zwischen Angersbach und Landenhausen große ausgeräumte Ackerflächen typisch 

sind, findet sich besonders um Landenhausen und Angersbach herum eine von Hecken und 

kleineren Feldgehölzen durchsetzte Agrarlandschaft mit blütenreichen Ackerrändern. Auch die 

Umgebung von Maar wird durch Ackerflächen charakterisiert. Insgesamt sind Ackerflächen im 

UG außerhalb der Auen in den ebenen bis schwach geneigten Lagen zu finden.  

Äcker, intensiv genutzt 

Intensivnutzung, bedingt durch den hohen Düngemittel- und fast flächendeckenden 

Herbizideinsatz, führt jedoch dazu, dass die entsprechenden Arten der Ackerwildkrautgesell-

schaften zumeist kaum in Erscheinung treten und die Gesellschaften im UG sehr artenarm und 

nur rudimentär ausgebildet sind. 

Äcker mittlerer Standorte 

Äcker mit Wildkrautfluren sind durch die Verwendung von Wirtschaftsdünger, den Verzicht des 

Einsatzes von Bioziden und vielfältige Fruchtfolgen gekennzeichnet und weisen eine meist 

vielfältige Ackerbegleitflora auf.  

Dieser Biotoptyp ist im UG mit fünf Flächen vertreten, die im Norden und Osten der Ortschaft 

Landenhausen liegen. Auffallend ist hier das häufige Auftreten der Kornblume (Centaurea 

cyanus). Einmalig wurde noch Rauhhaariger Hahnenfuß (Ranunculus sardous) und Acker-

Hahnenfuß (Ranunculus arvensis) in diesem Biotoptyp gefunden. Beide Arten gelten als 

gefährdet. Weitere Vorkommen dieser Arten konnten in derselben Gemarkung im Südosten der 

Ortslage im Biotoptyp `Ackerbrache´ (s. u.) nachgewiesen werden. 

Ackerbrachen 

Die insgesamt acht als Ackerbrachen aufgenommenen Flächen sind im Plangebiet mosaikartig 

verstreut und nur relativ kleinflächig vorhanden, so z. B. südöstlich von Angersbach, kleinflächig 

zwischen Angersbach und Landenhausen und nördlich von Landenhausen. Besonders bemer-

kenswert ist das Auftreten der gefährdeten Arten Rauhhaariger Hahnenfuß (Ranunculus 

sardous) und Acker-Hahnenfuß (Ranunculus arvensis). 

3.5.2.11 Gärten, öffentliche und private Anlagen 

Eine Übersicht der im Trassenkorridor kartierten Biotoptypen ist in Anhang 3 enthalten. 
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Gärten 

Schwerpunktmäßig finden sich Gärten im Trassenkorridor an den Siedlungsrändern von 

Lauterbach und Angersbach, in der Lauter-Aue, am Bahndamm, auf dem Vaits-Berg, am Rink-

Berg sowie am Unterlauf des Sassener Baches. Im Osten des UG sind nur vereinzelt Gärten 

anzutreffen. Die Nutzung der Gärten reicht von Hackfrucht- über Obstanbau bis zu Freizeitanla-

gen mit Zierrasen und künstlich angelegten „Biotopen“. Folgende Biotoptypen wurden unter-

schieden 

 Nutz- oder Bauerngarten 

 Sonstige Gärten, strukturreich 

 Sonstige Gärten, strukturarm 

 Freizeitgrundstück 

 Freizeitgrundstück mit Streuobst 

Strukturreiche Gärten mit unterschiedlichen Nutzungsformen und standortgerechten Gehölzen 

und hochstämmigen Obstbäumen konnten aber nur vereinzelt, z. B. nördlich von Lauterbach 

und auf dem Vaits-Berg angetroffen werden. 

Bei den Gärten im Außenbereich handelt es sich vorwiegend um Freizeitgrundstücke, die in 

erster Linie der Erholung und Freizeitgestaltung dienen. Sie weisen i. d. R. einen hohen 

Zierrasenanteil sowie standort- und gebietsfremde Gehölze auf. Beispielhaft werden das 

Freizeitgrundstück südlich von Maar sowie das Freizeitgrundstück mit den intensiv genutzten 

Fischteichanlagen nordöstlich der Helmesmühlen genannt. 

Insgesamt wird die Nutzungsintensität der im UG liegenden Gärten als hoch eingestuft. 

Grünfläche, öffentlich, privat 

Im UG finden sich mehrere öffentliche und private Grünflächen. Es handelt sich um Zierrasen-

flächen, teilweise mit Gehölzpflanzungen im Neubaugebiet von Landenhausen, um Grünflächen 

vor dem Friedhof Angersbach, um Grünstreifen im Gewerbegebiet Lauterbach sowie eine 

Grünfläche an einer Parkbucht der B 254 westlich von Maar. 

Friedhof 

Im Norden von Angersbach nördlich der Bahnlinie liegt der Friedhof des Ortsteils Angersbach 

im Trassenkorridor. Er zählt zu den öffentlichen Grünflächen und ist insgesamt durch einen 

geringen Versiegelungsgrad, einen hohen Zierrasenanteil und Gehölzstrukturen sowie einzelne 

Bäume gekennzeichnet. Die Fläche ist nur in südlicher Richtung durch ältere Baumbestände 

gekennzeichnet. In östlicher Richtung sind Anpflanzungen von jungen Laubbäumen vorge-

nommen worden. Bei den Gehölzstrukturen handelt es sich überwiegend um Ziergehölze. 

Sportplatz 

Die Sportgelände im UG zeichnen sich in der Regel durch Intensivrasen aus. Sie befinden sich 

im nordöstlichen Siedlungsrandbereich von Angersbach sowie entlang der Bahnlinie bei 

Angersbach. 
 

Vereinsgelände 

Weitere, zur Freizeit genutzte Bereiche im Trassenkorridor sind ein Hundeplatz südlich des 

Vaits-Berges, sowie das Grundstück der Fischteichanlage des AnSpV Lauterbach auf dem 

Gelände einer ehemaligen Tongrube. Hier befinden sich Vereinshaus, Schuppen, Grillplatz, 

Garage und Spielplatz auf dem Gelände. Die Zufahrt und die Parkplätze sind befestigt. 
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Reitplatz 

Reitplätze sind im UG am westlichen Ortsrand von Maar, in der Lauter-Aue nordöstlich von 

Angersbach sowie siedlungsnah nordöstlich von Landenhausen anzutreffen. Der Boden der 

Plätze besteht entweder aus Sand oder Holzspänen. Die Bereiche sind teilweise mit standort-

fremden Gehölzen eingegrünt. 

Tierheim 

Im Norden von Lauterbach in am Südrand des Vaits-Berges liegt in direkter Nachbarschaft zu 

den Gleisanlagen und zum Gewerbegebiet ein Tierheim mit seinen Einzelgebäuden. 

Gärtnerei 

Gärtnereien und Baumschulen sind durch einen großflächig gewerbsmäßigen Anbau von 

Pflanzen auf kleinen Parzellen sowie durch Gewächshäuser gekennzeichnet. Die Nutzungsin-

tensität ist sehr hoch. Daher ist die siedlungsökologische Bedeutung dieser Flächennutzung 

gering. 

Auf dem Vaits-Berg am Haus am Kirschberg befindet sich das Gelände einer Gärtnerei. 

Kläranlage 

Im Untersuchungskorridor liegen zwei Kläranlagen unterschiedlichen Typs. Zum einen die 

herkömmliche technische Kläranlage von Lauterbach mit stark naturfernen, betonverschalten 

Wasserbassins. Zum anderen die Kläranlage Angersbach mit den nicht ganz so naturfern 

anmutenden Klärteichen. Beide liegen im Bereich der Lauter-Aue. 

Ver- und Entsorgung 

Abgesehen von den Kläranlagen existieren im UR kleinere Grundstücke, die der Ver- und 

Entsorgung dienen, z. B. Pumpwerk, Brunnen, Strom-Häuschen. 

3.5.2.12 Siedlungsbereiche 

Siedlungsbereiche des Menschen stellen ein Gemenge verschiedener Biotoptypen dar, die 

auch außerhalb der Städte und Dörfer vorkommen. Generell ist innerhalb der Siedlungsberei-

che infolge der Biotopvielfalt auf engstem Raum und der unterschiedlichen Nutzungsgradienten 

auch eine hohe Vielzahl an Tierarten zu erwarten. Dennoch ist die Tierwelt der einzelnen 

Biotoptypen gegenüber der Faunenausstattung ähnlicher Biotope außerhalb der Siedlungen im 

Allgemeinen deutlich verarmt, wobei überdies zumeist gerade die besonders schutzbedürftigen 

Arten ausfallen oder zurücktreten (BLAB 1986). 

Zu Siedlungsbereichen und Gebäude wurden im UG folgende Abgrenzungen getroffen: 

 Siedlungsflächen 

 Betriebsgelände 

 Baustelle 

 Landwirtschaftliches Betriebsgelände 

 Gebäude/Halle/Stall/Hütte 

 Kläranlage 

Geschlossene Siedlungsflächen im UG stellen die Orte Maar, Lauterbach, Angersbach und 

Landenhausen dar. 
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Bei den vom Trassenkorridor angeschnittenen Siedlungsflächen der Ortschaften Maar und Lan-

denhausen handelt es sich um neuere Wohnbebauung, meist Einfamilienhäuser mit angren-

zenden Hausgärten. In Landenhausen verläuft die Siedlungsentwicklung entlang der Talaue 

des Mühlenbaches. Entlang dieser Straßenzüge sind zahlreiche landwirtschaftlich genutzte 

Hofstellen, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe und Wohnhäuser im Wechsel vorhanden. 

Der Siedlungsbereich von Lauterbach ist im UG im Wesentlichen durch Gewerbegebiete 

charakterisiert. Eingestreut sind auch hier einige Wohnflächen. Auch hier handelt es sich meist 

um Einfamilienhäuser mit angrenzenden Hausgärten. Im Untersuchungskorridor befindet sich 

der nördliche Bereich von Lauterbach, nördlich der Bahnlinie Gießen-Fulda. 

Die Wohngebiete der Ortschaft Angersbach ragen nur randlich in den Untersuchungskorridor 

hinein. Es handelt sich um ältere Wohnbebauung mit Hausgärten. Hingegen liegen Gewerbe-

flächen von Angersbach in der Lauter-Aue und somit mitten im UG. 

Im UG befinden sich weiterhin zahlreiche Einzelgebäude oder Hütten im Außenbereich. Dabei 

handelt es sich vorwiegend um Wohngebäude, Ställe, Feldscheunen, Viehschutzhütten, Ge-

bäude für die Freizeitnutzung, wie Sport- und Vereinsheime, sowie Gebäude zur Ver- und 

Entsorgung. 

3.5.2.13 Verkehrsflächen 

Im UG wurden folgende Verkehrsflächen unterschieden: 

 Straße, überlokal 

 Weg, bituminös befestigt 

 Weg, befestigt 

 Grasweg/Erdweg, unbefestigt 

 Bahndamm 

 Schotterfläche  

Asphaltierte Straßen und Wirtschaftswege entfalten grundsätzlich negative Wirkungen im Natur-

haushalt, da sie keinen Lebensraum für Pflanzen und Tiere anbieten. Hinzu kommen Beein-

trächtigungen von Bodenfunktionen und Wasserhaushalt. Dabei sind voll versiegelte Flächen 

grundsätzlich negativer zu bewerten als Schotterflächen. Bei der Befestigung mit grobkörnigem 

Schotter bleibt die Wasserdurchlässigkeit weitgehend erhalten, bei wassergebundenen Decken 

ist die Regenwasserversickerung aufgrund eines höheren Abflussbeiwertes etwas geringer. 

Weiterhin werden asphaltierte Straßen und Wege von zahlreichen an der Bodenoberfläche 

laufenden Kleintieren gemieden, da hier andersartige Temperatur-, Belichtungs- und Feuchtig-

keitsverhältnisse vorherrschen. Zudem geht von befestigten und bituminös befestigten Wirt-

schaftswegen eine deutliche Trennwirkung (MADER & PAURITSCH 1981) für hygrophile bis 

mesophile Arten der Mikrofauna und Makrofauna aus, die weniger gut vor Austrocknung 

geschützt sind. Unbefestigte Wege (bewachsene Feld- und Waldwege) mit meist artenarmen 

Trittpflanzengesellschaften, können hingegen Rückzugsbiotope darstellen und als Grenzlinien 

zwischen zwei vorhandenen Biotoptypen fungieren. 

Befestigte Verkehrsflächen im UG sind in der Regel vegetationsfrei. Auf geschotterten Wegen 

und Flächen können sich vereinzelt Pflanzen ansiedeln, die für unbefestigte Wege typisch sind. 

Es wachsen überwiegend Pflanzen der Trittpflanzengesellschaften (Plantaginetea majoris), die 

häufiges Niedertreten oder Überfahren ertragen können. Der Bewuchs der Wege ist meist nur 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 77 

auf die Mitte bzw. die Wegränder beschränkt, da direkt auf den Fahrspuren die Belastung für 

den Pflanzenbewuchs zu hoch ist. 

Typische Pflanzenarten der Vegetation der Wege und Verkehrsflächen im UG sind Ausdauern-

des Weidelgras (Lolium perenne), Einjähriges Rispengras (Poa annua), Breitblättriger Wegerich 

(Plantago major), Strahllose Kamille (Matricaria discoidea) und Weiß-Klee (Trifolium repens). 

Diese Arten dominieren in der weit verbreiteten Vogelknöterich-Kamillengesellschaft (Polygono-

Matricarietum). Auch die Quecke, die aufgrund ihrer regenerationsfähigen Rhizome sehr 

widerstandsfähig ist, ist häufig in dieser Gesellschaft vertreten. Weiterhin treten Arten hinzu, die 

ihren Schwerpunkt im Grünland oder in Ackerunkrautfluren haben, wie z. B. Löwenzahn (Tara-

xacum officinale), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratense) und Echte Kamille (Matricaria 

chamomilla). Bei geringer Fahrbelastung und Tritt können sich auch Pflanzenarten der Wiesen 

halten. Dies sind z. B. Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Wiesen-Klee (Trifolium pratense). 

Für die Tierwelt ist der hohe Anteil an nicht asphaltierten und vor allem an noch bewachsenen 

Wirtschaftswegen in der Gemeinde Wartenberg und auch in der Gemarkung Lauterbach als 

äußerst positiv zu beurteilen. Durch ihren Bewuchs ist dieser Barriere- und Isolationseffekt von 

Populationen entscheidend vermindert (MADER et al. 1988). 

Bahndamm 

Der Bahndamm der Bahnlinie Gießen-Fulda durchzieht das UG von Westen nach Südosten 

zwischen Lauterbach und Angersbach etwa parallel zum Verlauf der Lauter. Der Bahndamm 

quert die Lauter im Nordosten von Angersbach und verlässt dann den Trassenkorridor in 

östlicher Richtung der Lauter-Aue folgend. 

Der Bahndamm besteht aus einem wasserdurchlässigen Schotterkörper, der aufgrund der 

Frequentierung und der damit zusammenhängenden Pflege im Gleisbereich nur spärlich mit 

Vegetation bewachsen ist. Die Seitenhänge hingegen sind überwiegend mit ausdauernder 

Ruderalvegetation frischer Standorte mit und ohne Gehölzaufkommen bewachsen. Im Norden 

von Lauterbach stocken Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte an den Damm-

hängen, teilweise grenzen in diesem Bereich auch Gewerbeflächen direkt an den Damm. Im 

Bereich der Lauter-Aue sind zu geringem Anteil Gehölze feuchter bis nasser Standorte im 

Bereich des Bahndamms anzutreffen. 

Im Norden von Lauterbach sind die Gleisanlagen des Bahnhofes Lauterbach im Trassenkorri-

dor enthalten sowie die Gabelung der Bahnstrecke (Strecke nach Alsfeld und Strecke nach 

Herbstein). Im Norden von Angersbach liegt der Haltepunkt Angersbach mit einem kleinen 

Bahnhofsgebäude. 

3.5.2.14 Ehemalige Abbaustätten 

Im Untersuchungskorridor finden sich mehrere ehemalige Abbaustätten, im Bereich des 

Basaltes handelt es sich um Steinbrüche, während im Bereich von Keuper und Jura Tongruben 

zu finden sind. Die Abbaustätten im Trassenkorridor sind nicht mehr im Betrieb. Ehemalige 

Abbaustätten können aufgrund ihres Strukturreichtums (perennierende Gewässer, Rohboden-

standorte, Trockenrasen, vertikale Erdaufschlüsse, Steinhaufen, Gebüschgruppen, etc.) und 

ihrer speziellen Standortbedingungen wertvolle Sekundärlebensräume für Pflanzen und Tiere 

darstellen. 

Lauterbach 

Im Bereich des Stadtgebietes Lauterbach finden sich im Bereich des anstehenden Basaltes 

zwei ehemalige Steinbrüche. 
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Ein ehemaliger Basaltsteinbruch befindet sich nördlich der Kläranlage von Lauterbach am Vaits-

Berg. Er ist inzwischen stillgelegt und besitzt sonnenexponierte Steilwände bis zu 25 m Höhe. 

Der Nordteil wird derzeit noch als Bauschuttdeponie der Stadt genutzt. Die Fläche ist weitge-

hend durch natürliche Sukzession begrünt (Hochstaudenfluren und Gehölze). 

Auf dem Ossenberg ist ebenfalls im Bereich eines ehemaligen Basaltsteinbruchs eine bis zu 

10 m hohe Steinbruchsteilwand aufgeschlossen. 

Wartenberg 

In der Gemeinde Wartenberg finden sich, bedingt durch die geologischen Gegebenheiten 

mehrere Tongruben, die ihren Betrieb eingestellt haben. Im Norden der Ortschaft Angersbach 

befinden sich zwei ehemalige Tongruben im Gemarkungsteil “Am Schmalenrod”. 

Ganz am nördlichen Rand des UR liegt eine zum Teil noch aufgelassene, ehemalige Grube, 

deren Relief von einer nur verhältnismäßig flachen, nach Norden vorangetriebenen und einer 

weiteren, muldenförmigen Abgrabung gebildet wird. Auf den ansonsten von Magerrasenvegeta-

tion und ausdauernden Ruderalfluren bedeckten Hängen sowie in den Grubensohlen wachsen 

wenige Bäume und Gebüsche. Es handelt sich dabei vornehmlich um Kiefern (Pinus sylvestris) 

und Rosensträucher (Rosa spec.). Am Grunde der Mulde hat sich wasserabhängige Vegetation 

eingestellt. Hier ist ein Tümpel vorhanden, der von Feuchtgehölzen umgeben ist. Zentral sowie 

im Norden der Fläche liegen zwei Schotterhalden, die mit spärlicher Vegetation bewachsen ist. 

Der Bereich ist mit Maschendraht eingezäunt. 

Südlich angrenzend, im gleichen Gemarkungsteil, liegt die zweite Tongrube des Planungs-

raums. Sie beherbergt ein Abgrabungsgewässer (siehe Kap. 3.5.2.4.2) sowie das Vereinsge-

lände des Angelsportvereins Lauterbach. Sie zeigt die für den Biotop- und Artenschutz 

vorteilhafte Entwicklung in Form einer weitgehend ungelenkten Sukzession. 

Eine weitere ehemalige Tongrube liegt im Nordwesten von Angersbach westlich angrenzend an 

die Ziegelei. Das Gelände ist durch den ehemaligen Tonabbau stark reliefiert. Bedingt durch 

unterschiedliche Neigungen, Niveauunterschiede und Expositionen sind unterschiedlichste 

Standortbedingungen von trocken bis feucht vorhanden. Es finden sich daher Arten trockener 

Standorte Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Mausöhrchen (Hieracium pilosella), Thymian 

(Thymus pulegioides), oder Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga) neben Arten feuchter 

Standorte wie Wald-Simse (Scirpus sylvaticus) und Sumpf-Ziest (Stachys palustris). Aufgrund 

unregelmäßiger Pflege ist das Gebiet heute durch ein Mosaik aus Ruderalfluren und Gehölzen 

geprägt. 

3.5.2.15 Sonderstrukturen 

Lesesteinhaufen 

Im Planungsraum sind einige Lesesteinwälle oder -haufen anzutreffen, so z. B. am Osthang des 

Ossenbergs am Rande eines Gehölzes und etwas weiter östlich in der freien Feldflur. Am 

Osthang des Vaits-Berg liegen zwei Lesesteinhaufen am Rande einer großen Schlagflur, sowie 

mehrfach in der Feldflur nordwestlich von Müs. 

Wie bereits in Kapitel 3.5.2.2 erwähnt, existieren im UG auch Hecken auf Lesesteinwällen. Sie 

sind in der Bestandskarte kenntlich gemacht. 

Trocken-, Natursteinmauer 

Trockenmauern sind Gesamt- oder Teillebensstätte für zahlreiche Tierarten, z. B. Nistmöglich-

keiten für wärmeliebende Insektenarten wie Wildbienen, Ameisen, Grab- und Töpferwespen in 
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den bodengefüllten Mauerspalten in sonnenexponierten Lagen, Bruthabitat für Vögel und 

Eidechsen und Nahrungsreservoir z. B. für Ameisenesser wie den Wendehals. 

In einigen wenigen Bereichen sind im UG Naturstein- und Trockenmauern vorhanden. Diese 

befinden sich in den Freizeitgärten südlich der Kläranlage von Angersbach, am Kromberg auf 

den Grünlandflächen sowie in einer Gehölzparzelle südöstlich von Maar angrenzend zum 

Erlenbruchwald, an der Zufahrt zur Helmesmühle sowie auf einem Freizeitgrundstück nordwest-

lich Müs. 

Anstehender Fels 

Bereiche mit anstehenden Felsstrukturen (Basalt) befinden sich zwischen der Bahnlinie und 

dem Ossenberg und auf dem Magerrasen angrenzend des Bahnhofs von Angersbach. 

Offener Steilhang 

Offene Steilhänge finden sich in den stillgelegten Steinbrüchen am Ossenberg und Vaits-Berg. 

Die bis zu 10 m hohe Steinbruchsteilwand am Ossenberg ist Teil- oder Gesamtlebensraum für 

zahlreiche Tierarten. Sie besitzt auch als geologischer Aufschluss Bedeutung, da hier Basalt in 

Phonolithform ansteht. 

3.5.2.16 Einzelbäume  

Folgende Einzelbäume konnten im Trassenkorridor unterschieden werden: 

 Einzelbaum trockener bis frischer Standorte, jung 

 Einzelbaum trockener bis frischer Standorte 

 Einzelbaum, landschaftsprägend 

 Alleebaum 

 Obstbaum 

 Einzelbaum feuchter bis nasser Standorte 

 Nadelbaum, standortfremd 

 Laubbaum, gebietsfremd 

Einzelbäume, Baumreihen/Alleen und Baumgruppen konzentrieren sich im UG vorwiegend auf 

Bereiche entlang von Straßen und Wegen, westlich Maar, zwischen Maar und Lauterbach und 

zwischen Lauterbach und Angersbach. In der Agrarlandschaft zwischen Angersbach und 

Landenhausen sind bis auf eine landschaftsbildprägende Linde und einen Obstbaum nahezu 

keine Gehölze anzutreffen. 

Die vorherrschenden Laubbaumarten unter den Einzelbäumen trockener bis frischer Standorte 

im UG sind Eiche (Quercus robur & Q. petraea), Linde (Tilia div. spec.) und Berg-Ahorn (Acer 

pseudoplatanus). 

Ältere Alleebäume befinden sich abschnittsweise entlang der B 254-alt westlich Maar zwischen 

Maar und Lauterbach sowie südwestlich von Maar, vereinzelt entlang der Bahnlinie, entlang der 

L 3140 nach Willofs nördlich von Lauterbach, entlang der Wirtschaftswege nördlich und östlich 

von Angersbach sowie abschnittsweise entlang der L 3142 in Landenhausen. Als Arten finden 

sich Linden (Tilia div. spec.). Zwischen Lauterbach und Angersbach finden sich an der B 254-alt 

Birken (Betula pendula) als Alleebäume beidseitig der Fahrbahn. 
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Straßenbegleitend wurden weiterhin zahlreiche junge Laubbäume gepflanzt. Sie befinden sich 

entlang der B 254-alt im Westen des Trassenkorridors, entlang der Wirtschaftswege zwischen 

Maar und Lauterbach, entlang der L 3140 als Ergänzung der alten Straßenalleebäume, entlang 

des Wirtschaftsweges nördlich von Angersbach, entlang der Wirtschaftswege östlich von 

Angersbach sowie als Straßenalleebäume entlang der L 3142 in Landenhausen. Weiterhin ist 

der Friedhof von Angersbach sowie ein Betriebsgelände im Siedlungsrandbereich von 

Angersbach von jungen Laubbäumen umpflanzt. Neu gepflanzte Laubbäume stehen auch auf 

einer landwirtschaftlich genutzten Fläche südwestlich von Maar. 

Konzentrierte Vorkommen älterer und landschaftsbildprägender Laubbäume wurden auf dem 

Ossenberg (Buchen), dem Häls-Berg (Linden) und vereinzelt auch auf dem Horn-Berg bei 

Angersbach kartiert. 

Bei den Bäumen entlang der Gewässer handelt es sich meist um Einzelbäume feuchter bis 

nasser Standorte. In der Regel sind es Weiden (Salix div. spec.) oder Schwarzerlen (Alnus 

glutinosa). 

Standortfremde Nadelbäume sind im UG im Außenbereich nur selten vorhanden. Auf dem 

Freizeitgrundstück nördlich der Helmesmühle, um das Betriebsgelände nördlich des Friedhofs 

von Angersbach sowie um den Reitplatz von Angersbach stocken Fichten (Picea abies). 

Entlang des Wirtschaftsweges südöstlich von Angersbach stockt eine Kiefer (Pinus sylvestris). 

In der Nähe der Landstraße nach Willofs sind neben einer großflächigen Nadelholzanpflanzung 

noch zwei kleinere Nadelgehölzanpflanzungen im Bereich der geplanten Trasse vorhanden. 

In Teilbereichen sind auch gebietsfremde Laubbäume im UG vorhanden. Es handelt sich dabei 

z. B. um Pappelanpflanzungen an Gewässern, wie z. B. an der Maar und entlang der Bahnlinie 

nördlich von Lauterbach. Südlich des Vereinsgeländes des AnSpV Lauterbach stocken eben-

falls Pappeln. 

3.5.2.17 Planungsrelevante Pflanzenarten  

Unter den Gefäßpflanzen sind insgesamt 30 Arten in naturschutzfachlichen Tabellenwerken 

aufgeführt, wobei folgende Werke ausgewertet wurden: 

 Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens (HEMM et al 2008) 

 Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (LUDWIG & SCHNITTLER in 

KORNECK et al. 1996)  

 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV 2005), EG-Artenschutzverordnung (EU-

ArtSchVO 2005) 

 Anhang II der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union (FFH-

Richtlinie 1992) 

 Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union (FFH-

Richtlinie 1992) 

Diese Arten sowie ihr Schutzstatus bzw. ihr Gefährdungsstatus sind in der nachfolgenden 

Tabelle aufgelistet. Die erfassten Wuchsorte wurden, sofern einzeln darstellbar, im Gelände 

aufgenommen und sind als Punktsymbole in der Bestandskarte dargestellt. Gefäßpflanzenarten 

der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie wurden im UG nicht angetroffen. 
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Tabelle 18: Geschützte und gefährdete Gefäßpflanzenarten im Untersuchungskorridor 

Wissenschaftlicher Name RL D 
(1996) 

RL H 
(2008) 

RL H (NO) 
(2008) 

BNatSchG FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Aconitum variegatum - - - - - 

Antennaria dioica 3 2 2 § - 

Betonica officinalis - V V - - 

Briza media - V V - - 

Campanula patula - V V - - 

Carex otrubae V V V - - 

Carex riparia V - - - - 

Carex vesicaria V V - - - 

Carex vulpina 3 3 V - - 

Cirsium acaule - V V - - 

Danthonia decumbens - D D - - 

Dianthus deltoides V V V § - 

Eleocharis palustris - - V - - 

Epilobium palustre - V V - - 

Gagea pratensis V V - - - 

Geum rivale - V V - - 

Iris pseudacorus - - - § - 

Juniperus communis - V V - - 

Myosotis discolor 3 V - - - 

Myosurus minimus V - - - - 

Nardus stricta - V V - - 

Orchis mascula - V V § - 

Phyteuma orbiculare 3 2 2 - - 

Polygala vulgaris V V V - - 

Primula veris V V V § - 

Ranunculus arvensis 3 2 2 - - 

Ranunculus sardous 3 - V - - 

Rhinanthus angustifolius 3 2 2 - - 

Rosa micrantha 3 3 3 - - 

Silaum silaus V - - - - 

Thesium pyrenaicum 3 3 3 - - 

Trollius europaeus 3 2 3 § - 

Viola canina - V V - - 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, D = Daten zur 
Verbreitung, Biologie und Gefährdung mangelhaft 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
Die Rote Liste Hessen macht zusätzliche Aussagen über regionale Unterschiede im Gefährdungsgrad von Pflanzen in insgesamt 
vier Regionen Hessens. Das UG ist der Region Nordosten (NO) zuzurechnen. Hier sind die hessischen Anteile des „Westhessi-
schen Berg- und Senkenlandes“, des „Osthessischen Berglandes“, des „Oberen Weserberglandes“, des „Weser-Leine-Berglandes 
und des „Thüringer Beckens“ zusammengefasst (HMULV 2008). 
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3.5.3 Bestandsbewertung 

3.5.3.1 Methodik 

Im ersten Schritt wird eine Einzelbewertung der Flächen, bezüglich der biotischen Ausstattung 

und des Erhaltungszustandes, basierend auf den naturräumlichen Gegebenheiten vorgenom-

men. Hierfür wird jede Fläche nach dem Bewertungsschema von KAULE (1991) klassifiziert. 

Für die weiterführende Bewertung der Eingriffserheblichkeit und die dafür geforderte Kompatibi-

lität mit dem Verfahren zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs in Anlehnung an den Leitfaden 

„Prozessbegleitendes Qualitätsmanagement für die Erstellung eines landschaftspflegerischen 

Begleitplanes in Hessen“ (BOSCH & PARTNER 2005) werden die Biotoptypen bezüglich ihrer 

Kriterien Naturnähe, Arten- und Strukturausstattung, Gefährdung/Seltenheit und Wiederher-

stellbarkeit bewertet, da diese Kriterien die Grundlage für den Biotopwert nach BOSCH & 

PARTNER (2005) bilden. Für die Bewertung der vier Parameter wird eine gutachterliche Einstu-

fung nach den Kriterien von BOSCH & PARTNER (2005) vorgenommen. 

3.5.3.2 Naturschutzfachliche Bewertung nach KAULE 

Besonders schutzwürdige Biotoptypen stellen das Grundgerüst für den Arten- und Biotopschutz 

dar. Dieses Netz von Lebensräumen ist jedoch ohne die Zwischenräume nicht lebensfähig. 

Eine flächendeckende Bewertung der Landschaft ist daher notwendig. 

Hierfür hat KAULE (1991) ein Verfahren entwickelt, welches sowohl die besonders schutzwürdi-

gen Biotope und Lebensräume als auch die Nutzflächen einzeln bewertet. Die Ergebnisse der 

Bewertung sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 19: Bewertungsstufen für eine flächendeckende Bewertung der Biotoptypen im UG für 

den Arten- und Biotopschutz (KAULE 1991) 

Bewertungsstufe 
Kriterien 

Erläuterung 

9  –  außerordentlich wertvoll internationale und gesamtstaatliche Bedeutung (NSG, NP, FFH) 

8  –  besonders wertvoll  Bedeutung auf Landes- und Regionalebene (NSG, ND) 

7  –  wertvoll örtliche und regionale Bedeutung (LSG, GLB) 

6  –  bedeutend örtliche Bedeutung 

5  –  potenziell bedeutend  

4  –  unbedeutend  

3  –  geringwertig  

2  –  nahezu wertlos  

1  –  wertlos  

 

Es handelt sich bei den Stufen 6 bis 9 um für den Naturschutz besonders bedeutende Flächen, 

während es sich bei den Stufen 1 bis 3 um für den Naturschutz sehr negative Flächen handelt, 

von denen eine direkte Beeinträchtigungen benachbarter Flächen und Lebensräume ausgeht. 

Hingegen handelt es sich bei den Stufen 4 und 5 um Flächen, die weder eine Bedeutung für 

den Arten- und Biotopschutz besitzen, noch einen direkten negativen Einfluss auf die Land-

schaft entfalten. 
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Im zweiten Schritt erfolgt eine Zusammenfassung von homogenen Landschaftseinheiten. Es 

lassen sich biologisch verarmte Gebiete gegenüber hochwertigen Landschaftskomplexen 

abgrenzen. Kriterien hierbei sind die Biotopdichte, der Anteil an Intensivfläche und das Vor-

kommen von Tierarten mit größerem Aktionsradius. 

Tabelle 20: Bestandsbewertung der im UR vorhandenen Biotoptypen nach KAULE (1991) 

Code 
PNL 

Biotoptyp Bewertung nach 
KAULE (1991) 

01.101 Laubwald mit Nadelholzanteil <20% 6 

01.105 Buchenwald 7 

01.106 Eichen-Hainbuchenwald 7 

01.176 Weichholzauenwälder und -gebüsche 7 

01.178 Schwarzerlen-Bruchwald 7 

01.200 Mischwald 6 

01.209 Nadelholzaufforstung 4 

01.210 Nadelwald 5 

01.401 Schlagflur 6 

01.402 Vorwald 6 

01.500 Waldränder 6 

02.100 Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte 6 

02.103 Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte mit Obstbäu-
men 

6 

02.200 Gehölze feuchter bis nasser Standorte 7 

02.300 Gebiets-/Standortfremde Gehölze 3 

02.500 Ufergehölzsaum 7 

02.600 Straßenbegleitende Gehölze 5 

02.700 Feldgehölze 7 

03.105 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, kennarten-
arm, trocken geprägt 

7 

03.110 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, kennarten-
reich, trocken geprägt 

7 

03.112 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, kennarten-
reich, typisch 

7 

03.120 Streuobst auf Grünland, intensiv 6 

03.560 Streuobst, neu angelegt 5 

04.113 Helokrenen und Quellfluren 7 

04.211 Fließgewässer, naturfern ausgebaut 5 

04.212 Kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche, naturnah 7 

04.213 Große Mittelgebirgsbäche bis kleine Mittelgebirgsflüsse, naturnah 7 

04.310 Altarme 7 

04.320 Altwasser, Qualmgewässer und Totwässer 6 

04.401 Teiche, naturnah 7 

04.402 Teiche, naturfern 5 

04.430 Abgrabungsgewässer, sich selbst überlassen 6 

04.440 Temporäre Gewässer & Tümpel 6 
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Code 
PNL 

Biotoptyp Bewertung nach 
KAULE (1991) 

04.450 Klärteich 4 

04.540 Graben mit Hochstaudenflur 6 

04.542 Graben, naturfern 4 

04.550 Mühlgraben 6 

05.110 Röhricht (inkl. Schilfröhricht) 7 

05.130 Hochstaudenflur feuchter Standorte 6 

05.135 Hochstaudenflur feuchter Standorte mit Gehölzaufkommen 6 

06.105 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, trocken 
geprägt 

6 

06.106 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, typisch 6 

06.107 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, wechsel-
feucht 

6 

06.110 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, trocken 
geprägt 

6 

06.111 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, typisch 6 

06.112 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, wechsel-
feucht 

6 

06.115 Mesophiles Grünland, artenreich, trocken geprägt 7 

06.117 Mesophiles Grünland, artenreich, wechselfeucht 7 

06.120 Grünland, intensiv genutzt 4 

06.122 Grünland, ruderalisiert 5 

06.205 Feucht- und Nasswiese, artenarm 6 

06.210 Feucht- und Nasswiese, artenreich 7 

06.230 Feucht- und Nasswiese, degradiert 5 

06.300 Sonstige Grünlandbestände 5 

06.539 Borstgrasrasen 7 

06.540 Magerrasen saurer Standorte, gute Ausprägung 8 

06.550 Magerrasen saurer Standorte, verbuscht, verbracht 6 

06.600 Zwergstrauchheide 7 

09.100 Annuelle Ruderalflur 5 

09.200 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte 6 

09.902 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte, artenarm 4 

09.205 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte mit Gehölzaufkommen 6 

09.210 Raine, Straßen- und Wegränder, artenreich 6 

09.220 Raine, Straßen- und Wegränder, artenarm 4 

09.230 Nitrophile Säume, Ufersäume 4 

09.300 Ausdauernde Ruderalflur warm-trockener Standorte 6 

10.210 Steinbruch 6 

11.000 Acker, intensiv genutzt 3 

11.100 Acker mittlerer Standorte 6 

11.200 Acker, stillgelegt 5 

11.300 Ackerbrachen 5 

12.100 Nutz- oder Bauerngarten 6 
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Code 
PNL 

Biotoptyp Bewertung nach 
KAULE (1991) 

12.200 Gärtnerei 4 

12.230 Sonstige Gärten, strukturreich 6 

12.240 Sonstige Gärten, strukturarm 5 

12.500 Freizeitgrundstück 4 

12.510 Freizeitgrundstück mit Streuobst 5 

13.100 Friedhof mit Baumbestand 6 

13.110 Friedhof ohne nennenswerten Baumbestand 5 

13.300 Grünfläche, öffentlich, privat 4 

13.400 Sportplatz, Festplatz 3 

13.450 Reitplatz 3 

13.500 Kläranlage 3 

13.600 Vereinsgelände 5 

13.700 Tierheim 4 

13.800 Ver- und Entsorgung 4 

14.100 Siedlungsfläche 3-4 

14.150 Betriebsgelände 3 

14.160 Baustelle 3 

14.161 Lagerplatz 3 

14.200 Platz, versiegelt 3 

14.201 Platz, befestigt 3 

14.250 Landwirtschaftliches Betriebsgelände 4 

14.300 Straße, überlokal 1 

14.310 Weg, bituminös befestigt 1 

14.320 Weg, befestigt 2 

14.330 Grasweg/Erdweg, unbefestigt 4 

14.500 Bahndamm 4-6 

14.510 Schotterfläche 3 

14.520 Bahnbetriebsgelände 1-3 

99.501 Ablagerung, organisch 2 

99.503 Erddeponie, Kompostierplatz 2 

42 Trockenmauer  6 

 

Im Trassenkorridor sind auf über 70 % der Flächen unbedeutende (Stufe 4) bis geringwertige 

Biotoptypen (3) vorherrschend, bedingt durch die intensive Nutzung der Grünländer und Äcker. 

Während potenziell bedeutende Biotoptypen (Stufe 5) nur in geringem Umfang vorhanden sind, 

spielen bedeutende Biotoptypen (Stufe 6) mit ca. 20% eine wesentlich größere Rolle. Es 

handelt sich hierbei um die mäßig extensiven Grünlandbestände, forstlich überformte Waldbe-

stände, Schlagfluren und Vorwälder, Hecken und Gehölze frischer Standorte sowie Kleinstruk-

turen wie Ruderalfluren frischer Standorte, artenreiche Raine sowie strukturreiche 

anthropogene Biotoptypen (Gärten, Friedhof). 

Wertvolle Biotoptypen der Stufe 7 sind auf etwa 2% der Fläche vertreten. Es handelt sich 

hierbei um die natürlichen Waldgesellschaften trockener und feuchter/nasser Standorte, 
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Gehölze feuchter/nasser Standorte, Ufergehölzsäume, Streuobstbestände über mäßig extensi-

vem und extensivem Grünland, Extensivgrünland und artenreiche Feuchtwiesen, die naturna-

hen Fließ- und Stillgewässer. Die Magerrasen und Zwergstrauchheiden gehören auch zu den 

wertvollen Biotoptypen des Gebietes, wurden aber bei schlechtem Erhaltungszustandes 

abgewertet. Die gut erhaltenen Bestände am Ossenberg stellen die wertvollsten Biotope des 

Trassenkorridors dar und vermitteln zu den besonders wertvollen Biotoptypen (Stufe 8). 

Zu wertvollen Landschaftsausschnitten lassen sich von West nach Ost der Magerrasen-Gehölz-

Komplex am Häls-Berg, der Magerrasen-Gehölz-Komplex am Ossenberg, die Brenderwasser- 

und Rodebachaue nördlich Lauterbach, die Eichen-Hainbuchenwälder und die Streuobstbe-

stände am Vaits-Berg, die Lauter-Aue zwischen Lauterbach und Angersbach, die aufgelasse-

nen Tongruben „am Schmalenrod“, die Hangbereiche an Rink- und Kromberg, der 

Auenkomplex von Hainbach/Schwindgraben/Rothebach und der Auenkomplex der Altefeld 

zusammenfassen. 

3.5.3.3 Naturnähe 

Die Naturnähe beschreibt das Ausmaß des anthropogenen Einflusses auf die Biotoptypen. 

Biotoptypen mit einem hohen Grad an Naturnähe erfüllen eine hohe Lebensraumfunktion für 

Tiere und Pflanzen. Als Maß wird die Abweichung des Biotoptyps von der potenziell natürlichen 

Vegetation (pnV) betrachtet. Biotoptypen, die der pnV entsprechen, sind somit als natürlich oder 

naturnah zu betrachten, während Biotoptypen mit zunehmender Abweichung von der pnV als 

naturfern oder gar künstlich zu bezeichnen sind. Da der menschliche Einfluss bei hoher 

Naturnähe gering bis fehlend ist, handelt es sich um naturnahe Standorte, die primär Lebens-

raumfunktion für Pflanzen und Tiere erfüllen. Oftmals handelt es sich um Sonderstandorte wie 

Feuchtgebiete und Trockenstandorte, aber auch um Nutzbiotope, die sich mit geringer 

anthropogener Einwirkung entwickeln, wie z. B. Wälder. Die folgende Tabelle erläutert die 

Einstufungskriterien: 

Tabelle 21: Bewertungsstufen für den Parameter Naturnähe nach BOSCH & PARTNER (2005) 

Bewertungskriterien Kriterien Wertstufen/Bezeichnung 

Naturnähe Anthropogen geprägte Biotoptypen 

 intensive Überprägung (z. B. Siedlungs-
flächen, Äcker) 

1 Künstlich 

Naturferne Biotoptypen 

 unter menschlichem Einfluss entstanden 
(z. B. Nadelwälder) 

2 Naturfern 

Halbnatürliche Biotoptypen 

 Naturnahe Biotoptypen, deutlich 
unterschieden von der pnV (z. B. Hei-
den, Extensivgrünland) 

3 Bedingt naturnah 

Naturnahe Biotoptypen  

 Vegetation ähnelt der pnV, Einfluss des 
Menschen noch erkennbar (z. B. Wald-
biotope) 

4 Naturnah 

Natürliche Biotoptypen 

 Vegetation entspricht nahezu der pnV 
(z. B. natürliche Felswände, Blockhal-
den) 

5 (nahezu) Natürlich 
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Insgesamt handelt es sich beim UG um einen stark anthropogen beeinflussten Bereich. Es 

finden sich daher Kulturbiotope (Vegetation ist deutlich von der pnV unterschieden) mit unter-

schiedlichem Nutzungsgrad, (Wertstufen 1-3). Hierbei dominieren mit Intensiväckern und -

grünland, Grünlandansaaten sowie Siedlungs- und Verkehrsflächen flächenmäßig deutlich die 

anthropogen geprägten (Stufe 1) und naturfernen Biotoptypen (Stufe 2). 

Naturnahe Kulturbiotope, die zu ihrer Erhaltung der ständigen Einwirkung durch den Menschen 

bedürfen (Stufe 3) sind im Gebiet in Form von Magerrasen, Zwergstrauchheide, 

Extensivgrünland, artenreichen Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Ruderalstandorten 

sowie Trockenmauern und Lesesteinhaufen vertreten. 

Natürliche (5) und naturnahe (4) Biotoptypen hingegen sind im Gebiet nur kleinflächig erhalten. 

Biotoptypen der Wertstufe 5, nahezu natürlich, sind im Untersuchungskorridor in Form eines 

Röhrichtbestandes vorhanden. Er ist jedoch im Vergleich mit ausgedehnten Schilfröhrichten, 

wie sie natürlicherweise im Verlandungsbereich von Stillgewässern vorkommen recht kleinflä-

chig ausgeprägt. 

Selbst naturnahe Biotoptypen, deren Vegetation der potenziell natürlichen Vegetation (pnV) 

noch weitgehend ähneln (Wertstufe 4), sind im UG nur in geringem Umfang vertreten. Es 

handelt sich um die natürlichen Waldgesellschaften am und um den Vaits-Berg, um die natur-

nahen Fließgewässer, ihre Altarme und Altwasser sowie ihre uferbegleitenden Feuchtwälder 

und -gehölze. Auch Feldgehölze können bei einer entsprechenden Flächenausdehnung einen 

Baumbestand beherbergen, der einer natürlichen Waldgesellschaft entspricht. 

3.5.3.4 Arten- und Strukturausstattung 

Bei diesem Kriterium wird die Intaktheit des jeweiligen Biotoptyps im Hinblick auf die naturnahe 

Ausbildung der Arten- und Strukturausstattung bewertet. Alle, die Pflanzengesellschaft charak-

terisierenden, Arten- und Biotopstrukturen werden berücksichtigt. Bei Kulturbiotopen spielt z. B. 

der Verbuschungsgrad eine Rolle, je höher er ist, desto geringer ist die Intaktheit des Biotops. 

Über diesen Parameter fließt sehr stark die Ausprägung der Biotoptypen im UR (Kap. 3.5.2 

Bestandserfassung) ein. Die folgende Tabelle erläutert die Einstufungskriterien: 

Tabelle 22: Bewertungsstufen für den Parameter Arten- und Strukturausstattung nach BOSCH & 

PARTNER (2005) 

Bewertungskriterien Kriterien Wertstufen/Bezeichnung 

Arten- und Struktur-
ausstattung 

extreme Abweichung vom Idealzustand des Bio-
toptyps, Störungen beeinträchtigen deutlich das 
Artengefüge (z. B. Straße, Friedhofsneuanlage) 

1 Intaktheit ist nicht 
gegeben 

Arteninventar und Bestandsstruktur schlecht aus-
geprägt, erhebliche Störungen erkennbar (z. B. 
strukturarme Gärten, intensiv genutzte Wiesen) 

2 Geringer  
Intaktheitsgrad 

mäßige Ausprägung des Arteninventars und der 
Bestandsstruktur, Störungseinflüsse erkennbar 
(z. B. ruderalisierte Grünlandbestände, 
Verbuschung) 

3 Mittlerer  
Intaktheitsgrad 

gute Ausprägung des Arteninventars und der Be-
standsstruktur (z. B. natürlich, naturnah ausgebil-
dete Wiesen, alte Alleen) 

4 Hoher  
Intaktheitsgrad 
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Bewertungskriterien Kriterien Wertstufen/Bezeichnung 

biotoptypisches Arteninventar und biotoptypische 
Bestandstruktur vorhanden (z. B. seit langer Zeit 
ungenutzte, totholzreiche Waldfläche, großflächi-
ge Waldbestände ohne nachweisliche Störungen, 
Trocken- und Magerrasen mit einer Vielzahl an 
repräsentativen Arten) 

5 Intaktheit sehr 
hoch (vollkommen) 

 

Auch hier herrschen parallel zu dem vorgenannten Parameter „Naturnähe“, im UR Biotoptypen 

mit fehlender (Stufe 1) und geringer Intaktheit (Stufe 2) vor. 

Unter den wertvollen Biotoptypen ist aufgrund ihrer überwiegenden Kleinflächigkeit, verbunden 

mit hierdurch bedingten starken Randeffekten, und des starken Nutzungsdrucks im UR der 

Intaktheitsgrad auch bei diesen hochwertigen Bereichen überwiegend nur mittel (Stufe 3). 

Unter den wertvollen Biotoptypen, besitzen folgende einen hohen Intaktheitsgrad (Stufe 4) mit 

guter Arten- und Strukturausstattung: Es handelt sich hierbei um diejenigen Biotoptypen, die 

auch eine hohe Naturnähe besitzen wie die natürlichen Waldgesellschaften am und um den 

Vaits-Berg, um die naturnahen Fließgewässer, ihre Altarme und Altwasser sowie ihre uferbe-

gleitenden Feuchtwälder und -gehölze. Hinzu treten die die extensiv genutzten Kulturbiotope: 

das Extensivgrünland, die artenreichen Feucht- und Nasswiesen, die Streuobstwiesen mit 

Extensivgrünland im Unterwuchs, die Zwergstrauchheide, artenreiche Ruderalstandorte sowie 

gut ausgebildete Waldränder. 

Der gut ausgebildet Magerrasen auf dem Ossenberg mit seinen zahlreichen charakteristischen 

und gefährdeten Arten und seiner biotoptypischen Bestandstruktur ist hier noch als herausra-

gend zu nennen. Er vermittelt zur Wertstufe 5. Ebenso ist der Eichen-Hainbuchenwald aufgrund 

seiner sehr guten Strukturausstattung eingestuft worden. 

Biotoptypen mit einem sehr hohen Intaktheitsgrad (Stufe 5) sind im Trassenkorridor nicht zu 

vorzufinden. 

3.5.3.5 Gefährdung/Seltenheit  

Bezugsraum nach BOSCH & PARTNER (2005) für die Gefährdung der Biotoptypen ist Hessen. 

Eine Rote Liste gefährdeter Biotoptypen existiert für Hessen allerdings nicht. Als Datengrundla-

ge für die Einstufung wurde daher die aktuelle Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutsch-

lands (RIECKEN et al. 2006) herangezogen. Diese untergliedert die Gefährdung der Biotoptypen 

nach Regionen. Hier gehört der Planungsraum zu der Region Nordwestliche Mittelgebirge. Eine 

Tabelle, mit den gefährdeten Biotoptypen des UR, aufgeteilt nach Region und Gesamtgefähr-

dung für Deutschland findet sich in Anhang 3. 

Im UR kommen zahlreiche Biotoptypen vor, die in ihrem Bestand durch Flächenrückgang 

und/oder qualitative Veränderungen bedroht sind. Besonders genutzte Magerrasen guter 

Ausprägung und Altarme sind in der Großregion vom Aussterben bedroht. Aber auch 

Zwergstrauchheiden, Weichholzauenwälder und naturnahe Fließgewässer stellen sehr stark 

gefährdete Biotoptypen dar. Insgesamt handelt es sich bei den gefährdeten Biotoptypen 

überwiegend um Biotoptypen feuchter bis nasser oder trockener Standorte. 
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Tabelle 23: Bewertungsstufen für den Parameter Gefährdung/Seltenheit nach BOSCH & PARTNER 

(2005) 

Bewertungskriterien Kriterien Wertstufen/Bezeichnung 

Seltenheit/ 
Gefährdung 

ubiquitär vorkommende, nicht gefährdete Bio-
toptypen, deren Anteil in der Landschaft eher 
zunimmt 

1 Sehr häufig/nicht 
gefährdet 

Biotoptypen, die häufig in der Landschaft an-
zutreffen sind und höchstens gering gefährdet 
sind 

2 Häufig/gering 
gefährdet 

Biotoptypen, die aktuell in der Landschaft 
noch in mittlerer Häufigkeit anzutreffen sind 
und teilweise gefährdet sind oder Biotopty-
pen, die sich am Rande ihres Verbreitungs-
gebietes befinden 

3 Zerstreut/teilweise 
gefährdet 

seltene Biotoptypen, die zumeist gefährdet 
und geschützt sind 

4 Selten/gefährdet 

geschützte bzw. stark gefährdete Biotopty-
pen, die in der Landschaft sehr selten anzu-
treffen sind und deren Bestand im Abnehmen 
begriffen ist 

5 Sehr selten/stark 
gefährdet 

3.5.3.6 Wiederherstellbarkeit (Regenerierbarkeit) 

Gerade auch im Zusammenhang mit der Frage, ob Eingriffe in Natur und Landschaft ausge-

glichen werden können, ist es wesentlich, ob und in welcher zeitlichen Dimension Biotoptypen 

regeneriert werden können. Nur so kann beurteilt werden, ob Eingriffe nachhaltige Beeinträchti-

gungen nach sich ziehen oder möglicherweise wieder ausgleichbar sind.  

Durch menschliche Nutzung, speziell Waldwirtschaft, Weide- oder Wiesennutzung, Ackerbau 

entstandene Kulturökosysteme können, insofern die Entstehungsvoraussetzungen noch 

gegeben sind und die Nutzungen durchgeführt werden, wieder entstehen. 

Primäre Ökosysteme hingegen, d. h. definitionsgemäß vom Menschen nicht oder kaum beein-

flusste, sind dementsprechend auch nicht durch ihn entwickelbar. 

Sekundäre Lebensräume (regenerierte Steinbrüche, Kies- oder Sandgruben) können bei 

Sicherung des Artenpotenzials mehr oder weniger problemlos neu entwickelt werden. 

Manche Biotope oder Lebensräume hingegen können nicht mehr neu entstehen. Dies gilt 

besonders für Biotope, die an geologisch-geomorphologische Formen gebunden sind, wie z. B. 

Moore. Aber auch unsere Hügellandauen entstanden während mittelalterlicher Rodungsperio-

den als Erosion im Einzugsgebiet und ungehemmte Dynamik in den Auen gleichzeitig gegeben 

waren. Diese Entstehungsbedingungen sind ebenfalls großräumig nicht mehr herstellbar. Ein 

begradigter Fluss- oder Bachlauf kann zwar bis zu einem gewissen Grade saniert werden, es 

können eine eingeschränkte Dynamik zugelassen und die Voraussetzungen für Sekundärbioto-

pe geschaffen werden. Ein vollwertiger Ersatz für eine bislang nicht regulierte Aue bildet dies 

allerdings nicht (KAULE 1991). 

Die Wiederherstellbarkeit unterteilt sich in eine zeitliche und standörtliche Wiederherstellbarkeit. 

Die zeitliche Wiederherstellbarkeit wird im Folgenden nun Regenerationsfähigkeit und die 

standörtliche Wiederherstellbarkeit Ersetzbarkeit genannt. 

Die Regenerationsfähigkeit eines optimal ausgeprägten Biotoptyps innerhalb eines gewissen 

Zeitraums ist u. a. abhängig vom Alter des Biotoptyps. 
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Tabelle 24: Bewertungsstufen für den Parameter Regenerierbarkeit nach BOSCH & PARTNER (2005) 

Bewertungskriterien Kriterien Wertstufen/Bezeichnung 

Regenerierbarkeit Biotoptypen, die in der Regel in sehr kurzen 
Zeiträumen herstellbar sind (bis 5 Jahre) 

1 (B) Bedingt  
regenerierbar 

Biotoptypen, die in der Regel in kurzen und 
mittleren Zeiträumen herstellbar sind (6 bis 25 
Jahre) 

2 (B) Bedingt  
regenerierbar 

Biotoptypen, die in der Regel längere Zeiträu-
me für ihre Herstellbarkeit benötigen (26 bis 
50 Jahre) 

3 (S) Schwer  
regenerierbar 

Biotoptypen, die in der Regel sehr lange 
Zeiträume für ihre Herstellung benötigen (51 
bis 120 Jahre) 

4 (S) Sehr schwer 
regenerierbar 

Biotoptypen, die auch über sehr lange Zeit-
räume nicht herstellbar sind (> 120 Jahre) 
entweder Standortbedingungen können nicht 
neu geschaffen werden oder Ausprägung des 
Biotoptyps ist nur annähernd wiederherstell-
bar  

5 (N K) Nicht oder kaum 
regenerierbar 

 

Nicht regenerierbare Biotoptypen finden sich im Trassenkorridor nicht. Zu den kaum 

regenerierbaren Biotoptypen der Stufe 5 sind die natürlichen Waldgesellschaften des UG zu 

rechnen, der Eichen-Hainbuchenwald und der Buchenwald am Vaits-Berg, die Weiden-

Weichholzauenwälder an der Altefeld sowie die Schwarzerlen-Bruchwälder an Maar und 

Altefeld. Ebenfalls in diese Kategorie gehören die naturnahen Fließgewässerabschnitte des 

Planungsraums. 

Sehr schwer regenerierbare Biotoptypen finden sich jedoch recht zahlreich. Hierzu zählen 

sowohl gewachsene Gehölzbiotope wie Feldgehölze, Ufergehölzsäume, Streuobstbestände, 

alte Baumbestände wie auch Extensivgrünland, Feucht- und Nasswiesen, Magerrasen und 

Zwergstrauchheiden. 
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3.6 SCHUTZGUT TIERE 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen wurden folgende Tiergruppen mit hoher Intensi-

tät (teilweise inkl. zusätzlichen Recherchen) bearbeitet: 

 Fledermäuse (3.6.1.1), Vögel (3.6.1.3), Amphibien (3.6.1.4), Reptilien (3.6.1.5), 

Tagfalter und Widderchen (3.6.1.7), Heuschrecken (3.6.1.8) und Libellen (3.6.1.9) 

Zusätzlich fanden Recherchen zu folgenden weiteren Tiergruppen statt bzw. wurden Zufalls-

funde mit berücksichtigt: 

 Säugetiere (ohne Fledermäuse) (3.6.1.2), Fische (3.6.1.6), Käfer (Laufkäfer, 

xylobionte Käfer) (3.6.1.10) und Sonstige Tierarten (3.6.1.11) 

Methode und Ergebnisse dieser Erhebungen werden im Folgenden getrennt für die einzelnen 

Tiergruppen wiedergegeben (Kapitel 3.6.1). Eine Bewertung der Vorkommen erfolgt in Kapi-

tel 3.6.2. 

Die Einstufung als planungsrelevante Art (innerhalb der bearbeiteten Taxa) erfolgte bei der 

Aktualisierung nach dem derzeitigen Wissensstand. Die Überarbeitung des Landschaftspflege-

rischen Begleitplans erfolgte auf Grundlage der aktuellen Rote Listen Hessens und Deutsch-

lands.  

Folgende Kriterien wurden berücksichtigt:  

 Besonders und streng geschützte Arten nach dem BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 (Arten der Anlage  1 der Bundesartenschutzverordnung (BArSchV) und 

Arten des Anhangs A bzw. B der EU-ArtSchVO (abweichend bei den Brutvögeln 

hier: nur streng geschützte Arten nach dem BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14) 

 Arten der Roten Liste von Deutschland inklusive Vorwarnliste 

 Arten der Roten Liste von Hessen inklusive Vorwarnliste 

 Arten der Anhänge II / IV der FFH-RL 

 Arten, des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

Bei den Gastvögeln werden alle regelmäßig auftretenden Gastvögel, die nicht als weit verbreitet 

und häufig einzustufen sind, als planungsrelevant eingestuft. Als Maß für die „Regelmäßigkeit“ 

gilt das üblicherweise angewendete Kriterium der Anwesenheit von mindestens drei in fünf 

Jahren (z. B. DOER et al. 2002), soweit dazu repräsentative Daten vorliegen. Fehlen solche 

Daten, erfolgt diese Einstufung an dem allgemein bekannten Auftreten in Hessen (HGON 1993-

2000). Für alle Arten, die nicht regelmäßig oder nur sehr kurzfristig im UG auftreten, handelt es 

sich grundsätzlich um keine planungsrelevanten Arten, da sie keinen besonderen Bezug zum 

UG aufweisen. 
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3.6.1 Bestandserfassung 

3.6.1.1 Fledermäuse 

Methode 

Die Fledermäuse wurden ausschließlich über eine akustische Erfassung erhoben. Die Detek-

torarbeit nimmt in der Erfassung von Fledermausvorkommen eine zentrale Rolle ein. Als 

Grundlage hierzu dient neben der exakten Beschreibung der Rufsequenzen unter bestimmten 

Verhaltenssituationen die Weiterentwicklung der Aufnahme- und Analysetechniken 

(PETTERSSON 1999) sowie die methodische Weiterentwicklung der systematischen Erfassung 

und Bewertung von Fledermausvorkommen in der Landschaft (HELMER et al. 1988; LIMPENS & 

KAPTEYN 1991; LIMPENS 1993; DIETZ & SIMON 2003b). 

Für das UG wurden sechs Transekte mit einer Länge von 0,5-1,5 km entlang bzw. quer zur 

geplanten Trasse ausgewählt und während sechs Terminen zwischen Mitte Juli und Mitte 

August 2006 (19.07., 21.07., 26.07., 01.08., 03.08. und 04.08.2006) begangen. Die Transekte 

verliefen auf Wirtschaftswegen entlang von fledermausrelevanten Strukturen (Feldgehölze, 

Hecken, Bachlauf) und verteilten sich über den gesamten Planungsraum: 

 Transekt 1: westlich Lauterbach 

 Transekt 2: Vaits-Berg – Haus am Kirschberg 

 Transekt 3: Helmesmühlen nordwestlich Angersbach 

 Transekt 4: Kromberg-Tal 

 Transekt 5: Kromberg 

 Transekt 6: Landenhausen 

Während dieser Begehungen wurde jeder mit dem Detektor wahrnehmbare Ruf protokolliert 

und in einer Karte verortet. Die Feldbestimmung erfolgte nach folgenden Kriterien: 

 Hauptfrequenz, Klang, Dauer und Pulsrate der Fledermausrufe 

 Größe und Flugverhalten der Fledermaus 

 Allgemeine Kriterien wie Habitat und Erscheinungszeitpunkt 

Verwendet wurden D 240-Detektoren (Firma Pettersson, Schweden), die sowohl als 

Mischerdetektoren als auch mit Zeitdehnung arbeiten können. Letzteres diente in Zweifelsfällen 

der Lautanalyse, indem die Fledermausrufe digital mit Hilfe eines DAT-Recorders (Firma Sony 

TCD-D100) gespeichert und mit einer speziellen Software (BatSound, Firma Pettersson, 

Schweden) ausgewertet wurden. 

Es fanden weiterhin Beobachtungen zur abendlichen Ausflugzeit an ausgewählten Punkten auf 

der geplanten Trasse statt, um ggf. regelmäßig genutzte Flugrouten aufzufinden. 

2001 wurden die Fledermäuse nur mit geringer Intensität durch punktuellen Einsatz des 

Detektors untersucht. 
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Ergebnisse 

Insgesamt konnten acht Fledermausarten im UG nachgewiesen werden (siehe nachfolgende 

Tabelle). Darunter war mit dem Großen Mausohr eine Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie. 

Alle weiteren sind in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet. Weiterhin sind alle Fledermausarten 

gemäß § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG als streng geschützte Arten definiert. Nach der Roten Liste 

Hessen (KOCK & KUGELSCHAFTER 1996) gelten drei Arten als gefährdet und vier Arten als stark 

gefährdet. Gemäß der Roten Liste Deutschlands (MEINIG et al. 2009) ist eine Art als stark 

gefährdet sowie eine Art mit anzunehmender Gefährdung einzustufen und zwei Arten befinden 

sich auf der Vorwarnliste. 

Tabelle 25: Im UG nachgewiesene Fledermausarten inkl. Schutzstatus 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2009) 

RL H 
(1996) 

BNatSchG FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 §§ IV 

Fransenfledermaus Myotis nattereri - 2 §§ IV 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 §§ IV 

Großes Mausohr Myotis myotis V 2 §§ II + IV 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D 2 §§ IV 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - 3 §§ IV 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - 3 §§ IV 

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 2 §§ IV 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste; D = Daten unzureichend 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt, II = Anhang II (Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten), IV = 
Anhang IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten), V = Anhang V (Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung) 

 

Während der sechs Begehungen konnten 191 Fledermausrufe registriert und davon 188 

eindeutig bis zur Art bestimmt werden (siehe nachfolgende Tabelle). Unbestimmt blieben drei 

Myotis-Rufe. Mit mehr als Dreiviertel aller Rufe war die Zwergfledermaus dominant, die wäh-

rend allen Untersuchungsnächten mit hoher Stetigkeit und Nachweisdichte protokolliert wurde. 

Der Große Abendsegler war mit ca. 7 % aller Rufe schon deutlich seltener als die Zwergfleder-

maus, obwohl er akustisch ebenfalls sehr auffällig ist. Mit Ausnahme einer Begehung war die 

Art stetig anzutreffen. Die weiteren Arten wurden mit einem bis vier Nachweisen aufgenommen, 

überwiegend mit mittlerer (Großes Mausohr, Wasserfledermaus, Breitflügelfledermaus, Fran-

senfledermaus) und vereinzelt mit geringer Stetigkeit (Kleiner Abendsegler). 

Tabelle 26: Ergebnisse der Detektorbegehungen Fledermäuse 2006 (Chronologie) 

Art Detektorbegehungen ∑ 

19.07. 21.07. 26.07. 01.08. 03.08. 04.08. 

Breitflügelfledermaus 1 - - - - 1 2 

Fransenfledermaus - - - 3 1 - 4 

Großer Abendsegler 3 2 3 2 - 1 11 

Großes Mausohr - 1 - 1 1 - 3 

Kleiner Abendsegler - - - 1 - - 1 

Myotis spec. - 1 2 - - - 3 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 94 

Art Detektorbegehungen ∑ 

19.07. 21.07. 26.07. 01.08. 03.08. 04.08. 

Wasserfledermaus - 2 - 1 - 1 4 

Zwergfledermaus 17 26 23 44 17 36 163 

∑ 21 32 28 52 19 39 191 

 

Auf den einzelnen Transekten wurden maximal sechs Arten (Transekt 2 und 4) (siehe nachfol-

gende Tabelle) gefunden. Je drei Arten konnten auf den Transekten 1, 5 und 6 gefunden 

werden und zwei Arten auf Transekt 3. Die meisten Rufnachweise ergaben sich für den 

Transekt 4 (n=52 Rufe) und den östlich davon gelegenen Transekt 5 (n=49 Rufe). 

Tabelle 27: Ergebnisse der Detektorbegehungen Fledermäuse 2006 (Transekte) 

Art Transekt ∑ 

1 2 3 4 5 6 

Breitflügelfledermaus - 1 - 1 - - 2 

Fransenfledermaus 1 1 - - 1 1 4 

Großer Abendsegler 1 1 3 4 2 - 11 

Großes Mausohr - 2 - 1 - - 3 

Kleiner Abendsegler - - - - - 1 1 

Myotis spec. - 1 - 1 - 1 3 

Wasserfledermaus - - - 4 - - 4 

Zwergfledermaus 26 18 11 41 46 21 163 

∑ 28 24 14 52 49 24 191 

Für das Große Mausohr ergaben sich drei Detektornachweise auf Transekt 2 (n=2) und 

Transekt 4 (n=1). Die nächste bekannte Wochenstubenkolonie befindet sich in Stockhausen, 

etwa neun Kilometer südlich des Planungsraumes. Da Große Mausohren ihre Nahrungsräume 

in Distanzen bis zu 20 km aufsuchen, liegt der Planungsraum im potenziellen Aktionsraum 

dieser Kolonie. Das reich strukturierte Offenland des Planungsraumes ist sowohl Nahrungs-

raum als auch Transferraum und hat für die Art eine hohe Bedeutung. 

Die Breitflügelfledermaus konnte insgesamt zweimal nachgewiesen werden, je einmal an 

Transekt 2 und Transekt 4. Wochenstubenvorkommen im angrenzenden Siedlungsraum 

(Lauterbach, Maar, Angersbach) sind trotz der nur geringen bis mittleren Nachweisdichte nicht 

auszuschließen. Konkrete Quartierhinweise (auf Grundlage von Recherchedaten) liegen nicht 

vor. Das reich strukturierte Offenland des Planungsraumes ist sowohl Nahrungsraum als auch 

Transferraum und hat für die Art eine hohe Bedeutung. 

Die Wasserfledermaus konnte viermal bei der Nahrungssuche über der Lauter auf Transekt 4 

beobachtet werden. Stichprobenkontrollen an anderen Abschnitten der Lauter zeigten, dass mit 

hoher Sicherheit ein größeres Vorkommen (evtl. Wochenstubenkolonie) in der Nähe des 

Planungsraumes zu erwarten ist. Um je nach Lage der potenziellen Quartierstandorte (baum-

höhlenreiche Waldgebiete) zur Lauter (Nahrungsgewässer) zu gelangen, sind die Wasserfle-

dermäuse gezwungen die geplante Trasse überqueren. 

Die Fransenfledermaus war verteilt über den Planungsraum (Transekt 1, 2 und 5) insgesamt 

viermal nachzuweisen. Sie nutzt das strukturierte Offenland als Nahrungs- und Transferraum. 

Ein Wochenstubenvorkommen ist aus Schloss Eisenach (Distanz ca. 6 km) bekannt, allerdings 
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befindet sich der Planungsraum am äußerlichen Rand des Aktionsraums dieser Kolonie. 

Weitere Kolonie- oder Quartierstandorte im angrenzenden Umfeld des Planungsraumes sind im 

Siedlungsraum oder in baumhöhlenreichen Wäldern nicht auszuschließen. 

Für den Kleinen Abendsegler ergab sich im Rahmen der Detektorbegehungen ein Rufnachweis. 

Ein stetiges Vorkommen Nahrung suchender Tiere im Planungsraum ist nicht vorhanden. 

Quartierstandorte sind dementsprechend nahezu ausschließbar. 

Große Abendsegler waren stetig im Planungsraum auf allen Transekten (außer Nr. 6) zu hören. 

Die baumhöhlenbewohnende Art nutzt in weiträumigen Nahrungsflügen die offenen, strukturier-

ten Wiesentäler. Da Große Abendsegler über Aktionsräume von > 15 km verfügen, sind 

Quartiere in den an den Planungsraum angrenzenden Waldflächen nicht mit Sicherheit auszu-

schließen. Potenziell sehr gut geeignete Waldflächen liegen auch einige Kilometer entfernt zum 

Planungsraum und sind somit für die im UG festgestellten Großen Abendsegler erreichbar. 

Die Zwergfledermaus ist die am häufigsten mit dem Detektor nachgewiesene Art. Nachweise 

verteilen sich flächendeckend über den gesamten Planungsraum. Wochenstubenkolonien im 

Siedlungsraum von Lauterbach und Angersbach sind anzunehmen. In der Kirche von 

Angersbach ist zudem eine Kolonie des Grauen Langohrs bekannt. 

Im UG kommen für alle nachgewiesenen Fledermausarten Nahrungsräume vor. Intensiv 

genutzt werden die Lauter einschließlich der Uferbereiche, das kleinstrukturierte Offenland mit 

Obstwiesen, Hecken und Feldgehölzen sowie die Waldrandbereiche von Kromberg und 

Kugelberg. Die anschließenden Waldbestände wurden nicht untersucht, sind jedoch als 

Nahrungsräume anzunehmen. Alle in Nord-Süd-Richtung ausgerichteten linienförmigen 

Heckenstrukturen sowie die zusammenhängenden Obstwiesen- und Feldgehölzkomplexe im 

Planungsraum sind intensiv beflogene Transferstrukturen zwischen dem Siedlungsraum und 

den Waldflächen bzw. zwischen den Waldflächen nördlich und südlich von Lauterbach (z. B. für 

das Große Mausohr). Potenzielle Quartiere von Fledermäusen sind angrenzend an den 

Planungsraum in den Waldgebieten und im Siedlungsraum zu erwarten. Innerhalb des Pla-

nungsraumes liegen Baumhöhlen in der Waldinsel unterhalb des Vaits-Berges (Eichen-Kiefern-

Bestand), die von den vorkommenden Baum bewohnenden Arten (v. a. Großer Abendsegler, 

Wasserfledermaus) als Zwischen- oder Männchenquartiere genutzt werden können. Für den 

Großen Abendsegler besitzen sie zudem das Potenzial als Überwinterungsstätten. 

Zurückreichende Untersuchungen aus dem Jahr 2001 stellten den Großen Abendsegler jagend 

insbesondere in den Bereichen um den Ossenberg, den Vaits-Berg und den Kromberg sowie im 

Bereich der Lauter-Aue unterhalb des Horn-Bergs fest. Hier konnten bis zu 15 Exemplare 

gleichzeitig beobachtet werden. Von der Wasserfledermaus gelangen nur wenige Nachweise im 

Bereich der Kläranlage Angersbach. Ein Einzelnachweis der Breitflügelfledermaus gelang am 

Vaits-Berg. 

3.6.1.2 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Methode 

Säugetiere (ohne Fledermäuse) wurden bei den Kartierungen anderer faunistischer Artengrup-

pen 2007 auf Basis von Zufallsbeobachtungen, (auch Berücksichtigung indirekter Spuren von 

Fußabdrücken und Kot) und durch Datenrecherche (u. a. Überprüfung der Daten aus 2001) 

erhoben. Der Verlauf regelmäßig benutzter Wildwechsel wurde bei Herrn Denstorf (Waldgesell-

schaft der Riedesel) erfragt. Die Daten wurden mittels einer Literaturrecherche überprüft. 
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Ergebnisse 

Im Erfassungszeitraum konnten im UG 18 Säugetierarten (ohne Fledermäuse) nachgewiesen 

werden (siehe Anhang 4). Neben häufigen und nahezu im ganzen UG anzutreffenden Arten wie 

Reh, Wildschwein und Fuchs wurde mit dem Feldhasen auch ein gefährdeter Vertreter vorge-

funden. Die meisten Nachweise des Feldhasen waren im Bereich der offenen Feldlandschaft 

zwischen Angersbach und Landenhausen festzustellen. Weitere vereinzelte Nachweise dieser 

Art wurden im gesamten UG erbracht, daher ist davon auszugehen, dass sie im UG erfolgreich 

reproduziert. 

Hinweise auf Vorkommen der europäisch geschützten Haselmaus (Muscardinus avellanarius), 

eine Art des Anh. IV der FFH-RL sind für das UG nicht belegt (u. a. landesweites Artgutachten 

Hessen von BITZ & THIELE 2005). 

3.6.1.3 Vögel 

Methode 

Zur Bewertung der Avifauna im Zuge des Neubaus der B 254 fand im Frühjahr und –sommer 

2009 eine Erfassung des Brutvogelbestandes statt. Diese erfolgte flächendeckend entlang 

eines 12 km langen und 200 m breiten Korridors beiderseits der geplanten Trasse (480 ha) 

zwischen Müs und Maar. Für Arten mit ungünstigem oder schlechtem Erhaltungszustand (vgl. 

VSW 2008) wurde der Untersuchungskorridor gemäß den Erfordernissen von KIFL (2010) auf 

500 m beiderseits der Trasse erweitert. Alle weiteren, häufigen Arten mit gutem Erhaltungszu-

stand wurden gemäß diesen Erfordernissen innerhalb des 200 m Korridors erfasst. 

Dazu wurden die einzelnen Arten gemäß DDA-Methodenhandbuch (SÜDBECK et al. 2005) 

erfasst und der Untersuchungsraum jeweils an fünf Tag- und zwei Nachtterminen begangen. 

Dabei wurde anhand der konkreten Lebensraumausstattung des Untersuchungsraumes eine 

durchschnittliche Erfassungsintensität von 2,5 St./100 ha zu Grunde gelegt, wobei – basierend 

auf dem Leitfaden zur Grunddatenerhebung in EU-Vogelschutzgebieten in Hessen die Erfas-

sungsintensität im Offenland bei etwa 2 St./100 ha lag und im Wald, an Gewässern und 

Verlandungszonen oder sonstigem reich strukturierten Gelände auf 3 St./100 ha erhöht wurde. 

Für die planungsrelevanten Arten liegt somit flächendeckend das räumliche Verbreitungs-

muster der Reviere vor. Dabei ist zu beachten, dass die Fundpunkte idealisierte Revierzentren 

darstellen, die anhand den vorliegenden Kartierungsergebnissen (insbesondere Gesangsnach-

weise, aber auch sonstige Beobachtung in Verbindung mit den arttypisch benötigten 

Habitatstrukturen) ermittelt wurden. Es ist im Regelfall davon auszugehen, dass der Niststand-

ort direkt oder in unmittelbarer Nähe dieses idealisierten Revierzentrums („Papierrevier“) 

lokalisiert ist und dass die Lebensraumnutzung vor allem im engeren Umfeld um dieses 

idealisierte Revierzentrum erfolgt. 

Für die häufigen Arten wurden in den artspezifisch typischen Bereichen exemplarisch quantita-

tive oder halbquantitative Zählungen durchgeführt und diese ergänzend anhand der Lebens-

raumausstattung des Untersuchungsraumes und unter Berücksichtigung von Literaturdaten zur 

Siedlungsdichte der Arten (v. a. GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1966-1997, BAUER et al. 2005, 

HGON 1993-2000, FLADE 1994) geschätzt bzw. hochgerechnet. 

Von den bereits vorliegenden Daten früherer Kartierungen und Planungsphasen (dargestellt in 

PNL 2008) wurden im konservativen Ansatz nur diejenigen Arten ergänzend betrachtet, von 

denen 2009 keine Nachweise erfolgten. Auf eine summarische Darstellung der Reviere von 

Arten, die in mehreren Jahren erfasst wurden, wurde aus methodischen Gründen verzichtet, da 
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es sich hierbei um eine akkumulierte Darstellung mehrerer Jahre handeln würde und davon 

unrealistische hohe Dichte abzuleiten wären. 

Gastvögel wurden v.a. durch Recherchen (unter besonderer Berücksichtigung von WALLUS & 

JANSEN 2003) sowie ergänzend im Rahmen der Kartierungsarbeiten zu den Brutvögeln ermit-

telt. 

Ergebnisse Brutvögel 

Im UG wurden 67 Vogelarten als Brut- oder Reviervögel nachgewiesen. Davon sind gemäß der 

Definition (siehe Absatz unter Kapitel 3.6) 25 29 Arten als planungsrelevant einzustufen. Die 

Anzahl der in der Erhebung 2009 festgestellten Reviere ist im zugehörigen avifaunistischen 

Bericht (Unterlage 12.7) beschrieben. 

Tabelle 28: Artenliste im UG nachgewiesener planungsrelevanter Brutvogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2014) 

BNat 
SchG 

EHZ Status 
im UG 

Baumfalke Falco subbuteo 3 V 3 §§ ungünstig 

schlecht 

BV 

Baumpieper Amthus trivialis V 3 § schlecht BV 

Bluthänfling Carduelis cannabina V 3 V § schlecht 

ungünstig 

BV 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 1 § schlecht BV 

Eisvogel Alcedo atthis - 3 §§ ungünstig BV 

Feldlerche Alauda arvensis 3 V § ungünstig BV 

Feldschwirl Locusta naevia V V § ungünstig 

günstig 

BV 

Feldsperling Passer montanus V V § ungünstig BV 

Gartenrotschwanz P. phoenicurus - 3 § schlecht BV 

Girlitz Serinus serinus - V § ungünstig BV 

Goldammer Emberiza citrinella - V § ungünstig 

günstig 

BV 

Grünspecht Picus viridis - - §§ günstig BV 

Haussperling Passer domesticus V V § ungünstig BV 

Kernbeißer C. coccothraustes - - V § günstig 

ungünstig 

BV 

Klappergrasmücke Sylvia curruca - V § ungünstig BV 

Kleinspecht Dryobates minor V - § ungünstig BV 

Kuckuck Cuculus canorus V 3 V § schlecht 

ungünstig 

BV 

Mäusebussard Buteo buteo - - §§ günstig BV 

Mehlschwalbe Delichon urbica V 3 § ungünstig BV 

Mittelspecht Dendrocopos medius V V §§ ungünstig BV 

Neuntöter Lanius collurio - V §  ungünstig 

günstig 

BV 

Rebhuhn Perdix perdix 2 2 § schlecht BV 

Stieglitz Carduelis carduelis - V § ungünstig BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2014) 

BNat 
SchG 

EHZ Status 
im UG 

Stockente Anas platyrhynchos - 3 V § ungünstig BV, NG 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca - V § ungünstig BV 

Turmfalke Falco tinnunculus - - §§ günstig BV 

Wachtel Coturnix coturnix - V § ungünstig BV 

Wachtelkönig Crex crex 2 1 §§ schlecht BV 

Waldohreule Asio otus - V 3 §§ ungünstig BV 

Weidenmeise Poecile montanus  - V § ungünstig 

günstig 

BV 

RL (Rote Liste): Deutschland: SÜDBECK et al. 2007, Hessen: VSW & HGON (2014): RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
EHZ: Erhaltungszustand in Hessen (gem. VSW 2008/HMULV 2009 2014) 
Status im UG: BV = Brutvogel (Paare, Reviere), Reviervogel; NG = regelmäßiger Nahrungsgast zur Brutzeit im UG; GF: 
Gefangenschaftsflüchtling (und somit keine europäische Vogelart gem. Art. 1 VRL) 

Die häufigste Brutvogelart stellt mit rund 80 Brutrevieren die Feldlerche dar. Sie repräsentiert 

die überwiegend kulturlandschaftlich genutzten Offenlandkomplexe des UG. In diesen Berei-

chen konnten auch der Wachtelkönig sowie das Rebhuhn nachgewiesen werden. Zwischen 

Angersbach und Landenhausen konnten bei Nachtbegehungen sechs Brutreviere der Wachtel 

festgestellt werden. In Bereichen von Einzelgehölzen und Gebüschen finden sich regelmäßig 

Dorngrasmücken und Goldammern, vereinzelt konnten in Abhängigkeit solcher Strukturen 

Bluthänflinge und Klappergrasmücken als Brutvögel erfasst werden. In waldähnlichen Biotop-

strukturen kommen die typischen Park- und Waldarten wie Amsel, Rotkehlchen und Singdros-

sel vor. Im Bereich des Vaits-Berges sind diese Wald- und Waldrandstrukturen besonders gut 

ausgeprägt. Hier konnten entsprechend Arten wie Kernbeißer, Gimpel, Gartenbaumläufer, 

Buntspecht und Grünspecht nachgewiesen werden und in den Randbereichen auf ehemaligen 

Kahlschlagflächen Neuntöter und Fitis. Entlang von Grabenstrukturen und Senken siedeln 

regelmäßig Sumpfrohrsänger. Bei dem überwiegenden Teil der Brutvögel handelt es sich um 

ubiquitäre und euryöke Arten, deren lokale Populationen einen günstigen Gesamterhaltungszu-

stand besitzen. Daneben konnten aber auch Arten mit einem ungünstigen oder schlechten 

Erhaltungszustand (nach VSW 2008 2014) nachgewiesen werden. 

Darüber hinaus wurden 17 weitere, außerhalb des UG brütende Arten registriert, die das UG 

während der Brutzeit regelmäßig zur Nahrungssuche bzw. Jagd nutzen. Zu den Nahrungsgäs-

ten im UG zählen Dohle, Graureiher, Habicht, Hohltaube, Kolkrabe, Mauersegler, Misteldrossel, 

Rauchschwalbe, Rotmilan, Schleiereule, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, 

Sperber, Stockente, Türkentaube und Waldkauz. Bei diesen Arten ist eine Relevanz für die 

Planung gegeben, wenn sie essenzielle Nahrungshabitate nutzen, die andernorts nicht in dieser 

Form vorkommen. Anhand der ökologischen Ansprüche der hier auftretenden Nahrungsgäste 

ist dies für den Schwarzstorch, mit dessen unter funktionalen Aspekten zu betrachtenden, 

großflächigen Lebensraumansprüchen, anzunehmen. Mehrere Brutvorkommen (zwei, ggf. drei 

Brutpaare) befinden sich in der weiteren Umgebung des UG in einer Entfernung von etwa fünf 

bis zehn Kilometern. Essenzielle Nahrungshabitate betreffen in erster Linie die Fließgewässer 

inklusive ihrer Auen unter besonderer Berücksichtigung der Lauter- und Altefeld-Aue, die 

aufgrund ihrer Größe und Ausprägung essenzielle Nahrungshabitate für die in der Umgebung 

brütenden Schwarzstörche darstellen. 

Wie aus der Gesamtartenliste (Tabelle 150 im Anhang 4) ersichtlich ist, werden 22 26 der im 

UG nachgewiesenen Brutvogelarten entweder in der bundesdeutschen oder hessischen Roten 

Liste der bestandsgefährdeten Vogelarten (SÜDBECK et al. 2007, HGON & VSW 2006) aufge-



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 99 

führt. 21 26 Arten sind in Hessen in ihrem Bestand gefährdet oder stehen auf der Vorwarnliste. 

Nach der bundesdeutschen Roten Liste sind 13 14 Brutvogelarten bestandsgefährdet oder ihr 

Bestand ist vorwarnwürdig. Acht Brutvogelarten sind gemäß § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG als streng 

geschützte Arten definiert, davon vier aufgrund ihrer Nennung im Anhang A der EU-ArtSchVO 

(Greifvögel und Eulen) und vier durch ihre Auflistung in Anhang 1 der BArtSchV. Bei den 

Nahrungsgästen sind insgesamt 13 Arten in Deutschland und/oder Hessen in Ihrem Bestand 

gefährdet oder stehen auf der Vorwarnliste. 

Ergebnisse Gastvögel 

Als regelmäßig durchziehende Gastvögel sind Bekassine, Kiebitz, Kornweihe, Kranich und 

Reiherente zu nennen (WALLUS & JANSEN 2003), wobei die beiden zuletzt genannten Arten 

durch ihre kurze Verweildauer nicht als planungsrelevanten Arten einzustufen sind. Die verblei-

ben drei Arten sind im Allgemeinen alle in unterschiedlichem Ausmaß an eine offene Land-

schaft gebunden. Der relevante Bereich für diese Arten liegt in der Agrarlandschaft zwischen 

Angersbach und Landenhausen, wo der Offenland-Charakter der Landschaft am stärksten 

ausgeprägt ist (weithin offene Landschaft mit wenigen Strukturelementen, die den Offenland-

Charakter beeinträchtigen). Dieser bedeutende und traditionell genutzte Rastbereich ist als 

„Essentieller Raum Gastvögel (Offenland)“ in Unterlage 12.1 dargestellt. In den feuchteren 

Teilbereichen dieses Gebietes, entlang des Schwindgrabens und des Hainbaches, sind 

regelmäßig rastende Bekassinen vorzufinden (>10 Individuen). Durchziehende Kornweihen (1-3 

Individuen) nutzen diesen Bereich ebenfalls bevorzugt. Weiterhin werden hier regelmäßig 

rastende Kiebitze (bis zu >200 Individuen) festgestellt. 

Alle weiteren Gastvogelarten (siehe Tabelle 151 im Anhang) sind v.a. aufgrund ihrer kurzen 

Verweildauer im UG nicht als planungsrelevante Arten einzustufen. 

3.6.1.4 Amphibien 

Methode 

Im Frühjahr und -sommer 2007 fanden im UG Begehungen zur Erfassung der Amphibienfauna 

statt. Zunächst wurden bekannte und potenzielle Laichgewässer kartiert und diese anschlie-

ßend genauer auf ihr Arteninventar und ihre Lebensraumfunktion untersucht. Dabei wurden 

sowohl Tagesbegehungen als auch abendliche Kontrollen durchgeführt, um neben direkten 

Beobachtungen (tagaktive Arten, Larvenstadien) auch nächtliche Rufaktivitäten zu erfassen, 

welche Hinweise auf Bestandsgrößen der jeweiligen Arten liefern. Bei den Tageskontrollen 

wurden die Uferbereiche der Gewässer zusätzlich mit einem methodentypischen Amphibienke-

scher und Auftauchfallen beprobt. 

Neben der Kartierung von Laichhabitaten fanden im Untersuchungszeitraum ergänzende 

Begehungen zur Datenaufnahme von Amphibien statt. Dabei wurden Landhabitate und Som-

merlebensräume von Amphibien kontrolliert sowie nach Wanderkorridoren entlang von Straßen, 

Wegen und der geplanten Trasse gesucht. Während des gesamten Erfassungszeitraums wurde 

entlang der häufiger befahrenen Feldwege und Straßen auf überfahrene Amphibien (Straßen-

verkehrsopfer) geachtet. 

Ergebnisse 

Im Allgemeinen weist das UG nur ein beschränktes Angebot von Stillgewässern und damit 

geeigneter Amphibienlaichgewässer auf. Weiterhin handelt es sich bei der Mehrzahl dieser 

Gewässer um teils intensiv betriebene Angelteiche, die nur für wenige Amphibienarten als 
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funktionaler Lebensraum in engeren Betracht zu ziehen sind. Nur der Klärteich an der Reini-

gungsanlage Angersbach und ein kleineres Feuchtbiotop bei Maar unterliegen keiner 

sportfischereilichen Nutzung. 

Tabelle 29: Amphibiengewässer/Probeflächen (PF) im UG 

PF Nr. Bezeichnung PF Beschreibung 

1 Fischteiche nördlich Lauterbach intensiv genutzte Fischteichanlage 

2 Feuchtbiotop südöstlich Lauterbach-Maar Flachwassertümpel mit Röhricht 

3 Fischteich AnSpV Lauterbach Angelteich 

4 Fischteiche an der Helmesmühle intensiv genutzte Fischteichanlage 

5 Klärteich bei Angersbach Klärteich 

 

Im UG konnten nur drei Amphibienarten (Erdkröte, Grasfrosch und Teichfrosch) in vier Laich-

gewässern nachgewiesen werden (siehe nachfolgende Tabelle). Eine der Arten wird in Hessen 

in der Roten Liste geführt bzw. ist auf der Vorwarnliste verzeichnet (AGAR & FENA 2010). Alle 

drei Arten sind in Hessen in der Roten Liste aufgeführt oder auf der Vorwarnliste verzeichnet 

(KOCK & KUGELSCHAFTER 1995). Auf der bundesdeutschen Roten Liste sind keine der nachge-

wiesenen Arten geführt (KÜHNEL et al. 2009B). 

Streng geschützte Amphibienarten des Anh. IV der FFH-Richtlinie kommen im UG nicht vor. 

Tabelle 30: Artenliste der im UG nachgewiesenen Amphibien 

Deutscher 
Name 

Wissenschaft-
licher Name 

RL D 
(2009) 

RL H 
(1995 
2010) 

BNat 
SchG 

FFH-RL Status 
im UG 

Vorkommen 
in PF 

Erdkröte Bufo bufo - V -   R 3, 4, 5 

Grasfrosch Rana 
temporaria 

- V  V R 2 

Teichfrosch Rana kl. 
esculenta 

- 3 -  V R 2, 5 

RL (Rote Liste): Deutschland: KÜHNEL et al. 2009b, Hessen: AGAR & FENA (2010): RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt, II = Anhang II (Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten), IV = 
Anhang IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten), V = Anhang V (Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung) 
Status im UG: R = Reproduktion 

Die drei genannten Arten reproduzieren erfolgreich im UG, wobei eine klare räumliche Tren-

nung nach Gewässertyp und -nutzung erkennbar ist. Von den nachgewiesenen Arten ist die 

Erdkröte als einzige in der Lage, die erwähnten Fischteiche zu besiedeln. Sie wurde am 

Fischteich des AnSpV Lauterbach (Nr. 3), an der Fischteichanlage an der Helmesmühle (Nr. 4) 

und am Klärteich Angersbach (Nr. 5) gefunden. Sichtbeobachtungen von Kaulquappen belegen 

die dortige Reproduktion. Der Teichfrosch fehlt an den Fischteichen, kommt aber an den beiden 

übrigen Gewässern bei Maar (Nr. 2) und Angersbach (Nr. 5) vor. Er nutzt diese Habitate als 

Reproduktions- und Sommerlebensraum. Allerdings muss bezweifelt werden, dass es sich 

hierbei um optimale Reproduktionsgewässer für diese Art handelt. Von den Arten des Wasser-

frosch-Komplexes (Rana ridibunda, R. lessonae und R. kl. esculenta) ist bekannt, dass größere 

und ältere Tiere einen erheblichen Prädationsdruck auf Jungtiere ausüben können. In der Regel 

verlassen Jungtiere nach der Metamorphose ihre Larvalgewässer, um sich in angrenzende und 

von Alttieren weniger dicht besiedelte Gewässer zurück zu ziehen. Bei beiden Laichgewässern 
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im UG fehlen derlei Ausweichquartiere und -potenziale. Der Grasfrosch konnte nur im aufge-

stauten Feuchtbiotop bei Maar (Nr. 2) nachgewiesen werden. Die Beobachtung juveniler und 

semiadulter Jungfrösche sprechen für die erfolgreiche Reproduktion der Art in diesem Gewäs-

ser. Es ist aber von einem nur kleinen Bestand auszugehen. In der Fischteichanlage nördlich 

von Lauterbach (Nr. 1) konnten keine Amphibien nachgewiesen werden. 

Nur an wenigen Stellen im UG wurden Hinweise auf wandernde Amphibien festgestellt. Über-

fahrene Erdkröten fanden sich entlang folgender, bituminös befestigter Landwirtschafts- oder 

Zufahrtswegen: 

 Verbindungsweg zwischen Maar und Lauterbach nordwestlich des Ossenbergs 

 Zufahrtsweg zur Helmesmühle in Höhe der Fischteichanlage 

 Zufahrtsweg zur Ruine Wartenberg in Höhe der Kläranlage Angersbach 

Weiterhin ist eine Wanderbeziehung von Amphibien (und Reptilien) zwischen der Lauter-Aue 

und dem nördlich gelegenen Tal des Sassener Baches anzunehmen. 

Als relevante Sommerlebensräume von Amphibien (v. a. für Grasfrosch und Erdkröte sind 

lediglich der Waldbestand am Vaits-Berg sowie die Lauter-Aue anzusehen. 

3.6.1.5 Reptilien 

Methode 

Reptilien wurden während der Kartierungen anderer Artengruppen 2007 auf Basis von Sichtbe-

obachtungen im ganzen UG mit erhoben. Das methodische Vorgehen beruht dabei darauf, 

dass präferierte Biotop- und Habitatstrukturen potenziell vorkommender Reptilien gezielt 

kontrolliert werden. Hierbei handelt es sich um besonnte Wegböschungen und Gehölzränder, 

sonnenexponierte Gehölzsäume entlang von Magerrasenbiotopen, Bahndämme oder schütter 

bewachsene Ruderalflächen als potenzielle Aufenthaltsorte von Zauneidechse, Schlingnatter 

und Blindschleiche (u. a. GRUSCHWITZ 200, GRODDECK 2006b). Potenzielle Ringelnatterhabitate 

sind in erster Linie in Nähe von Feuchtgebieten und Gewässern sowie an strukturreichen 

Waldrändern zu finden. Bei der Waldeidechse sind Gehölz- und Waldbiotope zu nennen. 

Die Daten wurden mittels einer Literaturrecherche und Recherche (u. a. Sichtung der in 2001 

erhobenen Daten, Daten der Artgutachten Hessen 2005, z B. ALFERMANN & NICOLAY 

2003/2005, HACHTEL 2005) erhoben. 

Ergebnisse 

Im UG gelang der Nachweis von vier Reptilienarten (vgl. nachfolgende Tabelle). Bevorzugte 

Fundorte befanden sich im Bereich wärmebegünstigter Hanglagen sowie im Fall der Zaunei-

dechse auch am Rande des Gleiskörpers der Bahnstrecken. Eine Art wird auf der Hessischen 

Roten Liste (AGAR & FENA 2010) und zwei der Arten auf der Bundesdeutschen Roten Liste 

(KÜHNEL et al. 2009A) geführt. Alle gefundenen Arten sind auf der Hessischen Roten Liste 

(KOCK & KUGELSCHAFTER 1995) und zwei der Arten auf der Bundesdeutschen Roten Liste 

(KÜHNEL et al. 2009A) geführt. 

Nachweise der Ringelnatter wurden im Bereich des Angelteiches des AnSpV Lauterbach östlich 

der Helmesmühle sowie am Rand der Wiese nördlich der Helmesmühle erbracht. Das Vorkom-

men einer weiteren Schlangenart, der Schlingnatter (Coronella austriaca), wurde insbesondere 

im Bereich potenziell geeigneter Biotope, wie der Heideflächen am Kromberg, im Bereich der 
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Magerrasen am Ossenberg sowie entlang der Bahnlinie überprüft. Hinweise auf konkrete 

Vorkommen der Art ergaben sich jedoch nicht. 

Tabelle 31: Artenliste der im UG nachgewiesenen Reptilien 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2009) 

RL H 
(1996 
2010) 

BNat 
SchG 

FFH-RL Status 
im UG 

Blindschleiche Anguis fragilis - V - § - R 

Ringelnatter Natrix natrix V V § - R 

Waldeidechse Lacerta vivipara - V - § - R 

Zauneidechse Lacerta agilis V V - §§ IV R 

RL (Rote Liste): Deutschland: KÜHNEL et al. 2009b, Hessen: AGAR & FENA (2010): RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt, II = Anhang II (Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten), IV = 
Anhang IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten), V = Anhang V (Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung) 
(1): Nachweis nur 2001, (2): Nachweis nur 2007, (3): Nachweis 2001 und 2007 
Status im UG: R: Reproduktion, ?: unklar 

3.6.1.6 Fische 

Methode 

Die Fische wurden 2007 mittels einer Literaturrecherche überprüft. 2001 wurde eine Befragung 

von Sportanglern durchgeführt (HERSCHMANN mündl.). Hierbei wurden nur die Daten zu den 

Fließgewässern verwendet. 

Ergebnisse 

Für die Fließgewässer des UG wurden sieben Fischarten angegeben. Hiervon sind nur Bachfo-

relle, Mühlkoppe, Elritze und Döbel als typische Arten von Mittelgebirgsbächen zu bezeichnen. 

Die Groppe kommt im FFH-Gebiet Talauen von Herbstein in der Altefeld vor und ist bereits 

typisch für Übergänge der Mittelgebirgsbäche zu den Flachlandbächen, die sich durch ein 

sandig-schluffiges Substrat auszeichnen. Die Zusammensetzung der Fischbestände für Lauter, 

Brenderwasser und Altefeld ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Tabelle 32: Artenliste der im UG nachgewiesenen Fische 
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- - - - R vereinzelt - - 
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Elritze Phoxinus 
phoxinus - 3 - - R 

nach 
Neuansied-
lung häufig 

nach Neu-
ansiedlung 

häufig 
- 

Groppe Cottus 
gobio - 3 - II R 

nach 
Neuansied-
lung selten 

nach 
Neuansied-
lung selten 

häufig* 

Hecht Exos lucius - 2 - - ? - - vereinzelt 

Rotauge Rutilus 
rutilus 

- - - - ? - - vereinzelt 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt, II = Anhang II (Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten), IV = 
Anhang IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten), V = Anhang V (Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung) 
Status im UG: R = Reproduktion; ? = nicht exakt bekannt 

3.6.1.7 Tagfalter und Widderchen 

Methode 

Im UG erfolgten von Mitte Juni bis Mitte September 2007 detaillierte Erfassungen der Tagfalter- 

und Widderchenfauna. Auf Grundlage der Biotopkartierung und der gebietstypischen Ausstat-

tung des Gebietes wurden 30 repräsentative Probeflächen ausgewählt (siehe Anhang 4). Diese 

Untersuchungsflächen sind identisch mit denen von der Untersuchung der Heuschreckenfauna. 

Sie wurden im Untersuchungszeitraum mindestens zweimal gezielt auf Tagfalter begangen 

sowie mehrmals ergänzend im Rahmen der Kartierung von Heuschrecken kontrolliert. Zudem 

fanden im Übrigen UG weitere, stichprobenartige Begehungen zur Erfassung von wertrelevan-

ten Arten (z. B. Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling) statt. Bereits aus dem Jahr 2001 lag 

eine umfangreiche Grunderhebung von Tagfaltern vor (30 Probeflächen plus Gesamtgebiet), 

deren Ergebnisse als ergänzende Datenrecherche einflossen. Darüber hinaus wurden sämtli-

che auch im Rahmen weiterer faunistischer Kartierungen erhobene Schmetterlingsdaten 

ausgewertet. 

In den meisten Fällen erfolgte die Erfassung der Tagfalter und Widderchenfauna einer Probe-

fläche durch Sichtbeobachtung (z. T. mit Fernglas) oder durch den Fang mit einem methoden-

typischen Insektenkescher und anschließender Bestimmung der Imagines in der Hand. Alle 

gefangenen Tiere wurden anschließend wieder in Freiheit entlassen. In geringerem Umfang 

fand die Suche nach präimaginalen Stadien (Eiern, Raupen) an Eiablageplätzen oder 

Larvalhabitaten (Futterpflanzen) statt. Bei jeder Begehung wurde die Häufigkeit der Imagines 

einer Art geschätzt und einer Abundanzklasse in einer 5-stufigen Skala zugeordnet. Die 

Nomenklatur erfolgte 2007 nach KARSHOLDT & RAZOWSKI (1996). 

Ergebnisse 

Im Erfassungszeitraum konnten im UG 32 Tagfalter- und Widderchenarten nachgewiesen 

werden (siehe nachfolgende Tabelle). Das Artenspektrum wird hauptsächlich von ubiquitären 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 104 

Arten bestimmt. Von den festgestellten Tagfalter- und Widderchenarten sind im Bundesgebiet 

(BFN 2011) sieben zwei und in Hessen (KRISTAL & BROCKMANN 1996) zehn mit unterschiedli-

chen Gefährdungskategorien in den aktuellen Roten Listen verzeichnet. Auf der Roten Liste 

Deutschlands befinden sich Magerrasen-Perlmutterfalter und der Dunkler Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling (beide gefährdet) sowie der Senfweißling Schwalbenschwanz , Mädesüß-

Perlmutterfalter, Weißbindiges Wiesenvögelchen und Rotklee-Bläuling (alle Vorwarnliste). Auf 

der Roten Liste Hessens sind Goldene Acht und Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling als 

gefährdete Arten (RL-Status 3) aufgeführt. Sechsfleck-Widderchen, Schwalbenschwanz, 

Senfweißling, Kleiner Perlmutterfalter, Magerrasen-Perlmutterfalter, Weißbindiges Wiesenvö-

gelchen, Mauerfuchs und Rotklee-Bläuling befinden sich auf der Vorwarnliste. Speziell für den 

Bereich des Regierungspräsidiums (RP) Gießen ergeben sich für drei Arten hiervon unter-

schiedliche Einstufungen: Der Magerrasen-Perlmutterfalter ist im Bereich des RP Gießen stark 

gefährdet (RL-Status 2); Senfweißling und Mauerfuchs sind im Bereich des RP Gießen gefähr-

det (RL-Status 3). 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling ist gemäß § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG als streng 

geschützte Arten definiert (durch Nennung im Anhang IV der FFH-RL). Zudem sind alle Amei-

sen-Bläulinge der Gattung Maculinea in der Anlage 1 der BArtSchV als besonders geschützte 

Arten ausgewiesen. Weiterhin ist er in der FFH-Richtlinie im Anhang II geführt. Es wurden 31 

Individuen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings in allen potenziell geeigneten Habita-

ten im UG (Feuchtwiesen mit Sanguisorba) nachgewiesen. Aufgrund länger andauernder 

ungünstiger Witterungsbedingungen mit einer daraus resultierenden geringen Flugaktivität des 

Ameisenbläulings muss der tatsächliche Bestand jedoch höher angesetzt werden und dürfte 

deutlich mehr als 100 Ind. betragen. 

Weitere zehn Tagfalter-Arten sind aufgrund Ihrer Nennung in Anlage 1 der BArtSchV gemäß 

§ 7 (2) Nr. 13 BNatSchG als besonders geschützte Arten definiert. Für alle der nachgewiesenen 

Arten mit Ausnahme des Admirals und des Distelfalters ist von einer erfolgreichen Reproduktion 

und Bodenständigkeit im UG auszugehen. 

Tabelle 33: Artenliste der im UG nachgewiesenen Tagfalter und Widderchen 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(1998 
2011) 

RL H 
(1996) 

BNat-
SchG 

FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Admiral Vanessa atalanta - - - - 

Aurorafalter Anthocharis cardamines - - - - 

Brauner Feuerfalter Lycaena tityrus - 3 - - 

Brauner Waldvogel Aphantopus hyperantus - - - - 

Braunkolbiger Braun-
Dickkopffalter 

Thymelicus sylvestris - - - - 

C-Falter Polygonia c-album - - - - 

Distelfalter Vanessa cardui - - - - 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling 

Maculinea nausithous 3 V 3 §§ II + IV 

Faulbaum-Bläuling Celastrina argiolus - - - - 

Goldene Acht Colias hyale - 3 § - 

Großer Kohl-Weißling Pieris brassicae - - - - 

Großes Ochsenauge Maniola jurtina - - - - 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus - - § - 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 105 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(1998 
2011) 

RL H 
(1996) 

BNat-
SchG 

FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas - - § - 

Kleiner Fuchs Aglais urticae - - - - 

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae - - - - 

Kleiner Perlmutterfalter Issoria lathonia - V - - 

Kleines Wiesenvögel-
chen 

Coenonympha pamphilus - - § - 

Landkärtchen Araschnia levana - - - - 

Mädesüß-
Perlmutterfalter 

Brenthis ino V - - - - 

Magerrasen-
Perlmutterfalter 

Boloria dia 3 - V § - 

Kleiner Würfel-
Dickkopffalter 

Pygrus malvae V V § - 

Mauerfuchs Lasiommata megera - V - - 

Rapsweißling Pieris napi - - - - 

Rostfarbiger Dickkopf-
falter 

Ochlodes venata 
sylvanus 

- - - - 

Rotklee-Bläuling Polyommatus semiargus V - V § - 

Schachbrettfalter Melanargia galathea - - - - 

Schwalbenschwanz Papilio machaon V - V § - 

Schwarzkolbiger 
Braun-Dickkopffalter 

Thymelicus lineola - - - - 

Sechsfleck-Widderchen Zygaena filipendulae - V § - 

Senfweißling Leptidea sinapis V D V - - 

Tagpfauenauge Inachis io - - - - 

Waldbrettspiel Pararge aegeria - - - - 

Weißbindiges Wiesen-
vögelchen 

Coenonympha arcania V -  V § - 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni - - - - 

RL (Rote Liste): Deutschland: BfN (2011), Hessen: KRISTAL & BROCKMANN (1996): RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt, II = Anhang II (Tier- und Pflanzenarten zur Ausweisung von Schutzgebieten), IV = 
Anhang IV (Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten), V = Anhang V (Tier- und Pflanzenarten unter kontrollierter Nutzung) 

Auf den Untersuchungsflächen wurden 2007 zwischen zwei und 19 Tagfalter- und 

Widderchenarten nachgewiesen. Die Probefläche mit der deutlich höchsten Artenzahl (19) ist 

der „Ossenberg“ nördlich von Lauterbach (Nr. 4). Ebenfalls hohe Artenzahlen (jeweils 15) 

weisen die Senke nordöstlich Landenhausen (Nr. 25) sowie der „Kromberg“ nördlich von 

Angersbach (Nr. 14) auf; 14 Arten konnten auf einer Rinderweide nördlich von Lauterbach 

(Nr. 7) nachgewiesen werden. Die Probefläche mit der niedrigsten Artenzahl (2) ist eine 

Silagewiese in der Aue der Altefeld nördlich Müs (Nr. 30), ebenfalls deutlich unterdurchschnittli-

che Artenzahlen (3) weist die Feldflur westlich von Maar (Nr. 2) sowie eine Mähwiese nördlich 

von Landenhausen (Nr. 23) auf (4 Arten). 
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3.6.1.8 Heuschrecken 

Methode 

Im UG erfolgten von Mai bis September 2007 detaillierte Erfassungen der Heuschreckenfauna. 

Auf Grundlage der Biotopkartierung und der gebietstypischen Ausstattung des Gebietes wurden 

30 repräsentative Probeflächen ausgewählt. Diese Untersuchungsflächen sind identisch mit 

denen der Schmetterlingsfauna und wurden daher in der Regel mehrmals im Untersuchungs-

zeitraum, mindestens einmal pro Monat begangen. Der Schwerpunkt der Heuschreckenerfas-

sung lag auf den Juli- und Augustbegehungen. Die Kartierungsdurchgänge im Mai und Juni 

dienten dazu, Daten von Arten mit frühem Imaginalstadium (z. B. Feldgrille, Waldgrille, Dorn-

schrecken) zu erheben. Zudem fanden im Übrigen UG weitere, stichprobenartige Begehungen 

zur Kartierung ausgewählter, wertbestimmender Arten (z. B. Sumpfschrecke und 

Sumpfgrashüpfer) statt. Bereits im Jahr 2001 fand eine umfangreiche Grunderhebung von 

Tagfaltern statt, deren Ergebnisse als ergänzende Datenrecherche einflossen. Darüber hinaus 

wurden sämtliche auch im Rahmen weiterer faunistischer Kartierungen erhobene Heuschre-

ckendaten ausgewertet. 

Die Erfassung der Heuschrecken erfolgte in erster Linie durch gezieltes Abkeschern der 

Vegetation mit einem methodentypischen Insektennetz und anschließender Bestimmung in der 

Hand. Darüber hinaus wurden gesangsaktive Heuschrecken durch die Ansprache ihrer artspe-

zifischen Lautäußerungen (Stridulation) oder auffällige Arten durch Sichtbeobachtung bestimmt. 

Bei jeder Begehung wurde die Häufigkeit einer Art geschätzt und einer Abundanzklasse in einer 

5-stufigen Skala zugeordnet. 

Ergebnisse 

Im UG wurden 18 19 Heuschreckenarten nachgewiesen (siehe nachfolgende Tabelle), darunter 

befinden sich sieben Heuschreckenarten der Unterordnung Ensifera (Langfühlerschrecken) und 

elf zwölf Heuschreckenarten der Unterordnung Caelifera (Kurzfühlerschrecken). 

Von den festgestellten Heuschreckenarten sind im Bundesgebiet (BFN 2011) eine und in 

Hessen (GRENZ & MALTEN 1996) fünf vier mit unterschiedlichen Gefährdungskategorien in den 

aktuellen Roten Listen verzeichnet. Auf der Roten Liste Deutschlands befindet sich der Kleine 

Heidegrashüpfer Sumpf-Grashüpfer (Vorwarnliste). In der Roten Liste Hessens sind der Kleine 

Heidegrashüpfer, die Kurzflüglige Beißschrecke, die Sumpfschrecke und der Wiesen-

Grashüpfer als gefährdete Arten aufgeführt. Sumpf-Grashüpfer und Säbel-Dornschrecke 

befinden sich in Hessen auf der Vorwarnliste. Arten, die in den Anhängen der der FFH-

Richtlinie geführt sind oder nach BNatSchG besonders oder streng geschützte Arten sind im 

UG nicht vorhanden. Bei allen nachgewiesenen Heuschrecken-Arten ist von einer erfolgreichen 

Reproduktion und Bodenständigkeit im UG auszugehen. 

Tabelle 34: Artenliste der im UG nachgewiesenen Heuschrecken 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2002 
2011) 

RL H 
(1996) 

BNatSchG FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Brauner Grashüpfer Chorthippus brunneus - - - - 

Bunter Grashüpfer Omocestus viridulus - - - - 

Gemeine Dornschrecke 

 

Tetrix undulata - - - - 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2002 
2011) 

RL H 
(1996) 

BNatSchG FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Gem. Eichenschrecke Meconema thalassinum - - - - 

Gemeiner Grashüpfer Chorthippus parallelus - - - - 

Gemeine Sichelschrecke Phaneroptera falcata - - - - 

Gewöhnliche Strauch-
schrecke 

Pholidoptera griseoaptera - - - - 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima - - - - 

Kleiner Heidegrashüpfer Sthenobothrus 
stigmaticus 

3 3 - - 

Kurzflügelige Beißschre-
cke 

Metrioptera brachyptera - 3 - - 

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus -    

Roesels Beißschrecke Metrioptera roeselii - - - - 

Säbel-Dornschrecke Tetrix subulata - V - - 

Sumpf- Grashüpfer Chorthippus montanus V V - - 

Sumpfschrecke Stethophyma grossum - 3 - - 

Waldgrille Nemobius sylvestris - - - - 

Weißrandiger Grashüp-
fer 

Chorthippus 
albomarginatus 

- - - - 

Wiesen-Grashüpfer Chorthippus dorsatus - 3 - - 

Zwitscherschrecke Tettigonia cantans - - - - 

RL (Rote Liste): Deutschland: BfN (2011), Hessen: GRENZ & MALTEN 1996:  RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben 
bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt 

Die meisten der wertgebenden Arten sind an feuchte bis nasse Bodenverhältnisse gebunden 

und kommen entsprechend vor allem in der Umgebung der Gewässer und Gräben des UG vor. 

Lediglich die Kurzflügelige Beißschrecke zählt nicht zu dieser Artengesellschaft. In regenrei-

chen Gegenden kommt diese Art bevorzugt auf trockenem, extensiv oder gar nicht genutztem 

Grünland vor (PONIATOWSKI, 2006). Im UG wurde sie am Ossenberg nördlich von Lauterbach 

(Nr. 4) nachgewiesen werden. Die zum Teil sehr individuenstarken (Meta-)Populationen der 

bundesweit stark gefährdeten Sumpfschrecke heben die Bedeutsamkeit der Auenbereiche des 

UG hervor. Die Art besiedelt nasse Wiesen und Weiden, Gewässerufer und selbst Moore. In 

Deutschland ist diese Art als Folge v. a. der Entwässerung ihrer Lebensräume selten geworden. 

Da die Sumpfschrecke an nahezu allen beprobten Auestandorten (sowie weiteren nicht 

beprobten Stellen in den Auen und an Gräben) nachgewiesen wurde, kann von einer flächen-

deckenden Besiedlung dieser Bereiche im UG ausgegangen werden. Die Qualität der jeweili-

gen Habitate (Bodenfeuchte, Nutzung) bedingt hierbei die Populationsdichte. Ähnlich wie für die 

Sumpfschrecke dargestellt, ist die Situation bezüglich des bundesweit gefährdeten Sumpf-

Grashüpfers und des in Hessen gefährdeten Wiesen-Grashüpfers. Zwar sind die Nachweise 

dieser wertgebenden Arten in den Auebereichen nicht so vollständig (und die (Meta-) Populati-

onen nicht so individuenstark) wie bei der Sumpfschrecke. Die Nachweise sind jedoch nahezu 

über das gesamte UG verteilt, sodass auch hier von einer flächendeckenden Verbreitung 

ausgegangen werden kann. Von der, zumindest ohne den Einsatz von Bodenfallen, nicht leicht 

nachzuweisenden Säbel-Dornschrecke konnte zwar nur ein Einzelexemplar gefunden werden, 

aber auch hier ist von einer deutlich weiteren Verbreitung in den Auebereichen des UG auszu-
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gehen. In den intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen des UG kommen dagegen nur 

wenige, anspruchslose und allgemein weit verbreitete Arten vor. 

Auf den Untersuchungsflächen wurden zwischen drei und zehn Heuschreckenarten nachgewie-

sen. Die Probefläche mit der höchsten Artenzahl war die Senke nordöstlich von Landenhausen 

(Nr. 25), ebenfalls hohe Artenzahlen (9) weisen das Grünland nördlich von Lauterbach (Nr. 6 

und 7) und die Lauter-Aue an der Helmesmühle (Nr. 12) auf. Die Probefläche mit der niedrigs-

ten Artenzahl war die Feldflur westlich von Maar (Nr. 2), ebenfalls unterdurchschnittliche 

Artenzahlen (4) wiesen eine Mähwiese nördlich von Landenhausen (Nr. 23) und eine 

Silagewiese in der Aue der Altefeld nördlich Müs (Nr. 30) auf. 

3.6.1.9 Libellen 

Methode 

Die Kartierungen der Libellenfauna im UG fanden von Mitte Juni bis Mitte September 2007 statt. 

Sie zielten zunächst auf die Suche nach potenziellen Libellengewässern, um dann geeignete 

Probeflächen auszuwählen. Es wurden anschließend acht stehende Gewässer und Fließge-

wässerabschnitte von mindestens 0,2 ha Größe ausgewählt (siehe Tabelle 35). Jedes der 

Gewässer wurde im Untersuchungszeitraum mindestens dreimal begangen, aufgrund von 

Begehungen des UG zur Datenerhebung anderer faunistischer Gruppen jedoch häufiger 

aufgesucht. Bereits im Jahr 2001 fand eine umfangreiche Grunderhebung von Libellen statt, 

deren Ergebnisse als ergänzende Datenrecherche einflossen. Darüber hinaus wurden sämtli-

che auch im Rahmen weiterer faunistischer Kartierungen erhobene Libellendaten ausgewertet. 

Die 2001 untersuchte Fischteichanlage oberhalb der Brenderwasser (Nr. 2, siehe Tabelle 35) 

war 2007 nicht betretbar und konnte nicht untersucht werden. Diese Probefläche bestand daher 

2007 ausschließlich aus dem Fließgewässerabschnitt der Brenderwasser. Darüber hinaus 

wurden sämtliche auch im Rahmen der Tagfalter- und Heuschreckenkartierungen im UR 

festgestellten Libellen notiert und ausgewertet. 

In den meisten Fällen erfolgte die Erfassung der Libellenfauna eines Gewässers durch Sichtbe-

obachtung (z. T. mit Fernglas) oder durch den Fang mit einem Insektenkescher und anschlie-

ßender Bestimmung der Imagines in der Hand. Außerdem fand eine qualitative Suche nach 

Exuvien (Larvenhäuten) in den Uferbereichen der Gewässer statt. Bei jeder Begehung wurde 

die Häufigkeit einer Art (Imagines) geschätzt und einer Abundanzklasse in einer 5-stufigen 

Skala zugeordnet. 

Ergebnisse 

Im Allgemeinen verfügt das UG nur über ein eingeschränktes Angebot an Stillgewässern und 

damit potenzieller geeigneter Funktionsräume für Libellen. Hinzu kommt, dass es sich bei der 

Mehrheit dieser Gewässer um intensiv genutzte Angelteiche handelt, die nur wenigen Arten 

günstige Lebensraumbedingungen (insbesondere. Reproduktionshabitate) bieten. Neben fünf 

Stillgewässern wurden zwei Fließgewässerabschnitte der Lauter sowie ein Abschnitt der 

Altefeld zwischen Landenhausen und Müs beprobt. Die Teilstücke der Fließgewässer sind als 

verhältnismäßig naturnah zu bezeichnen und repräsentieren aufgrund ihrer Charakteristik den 

gesamten Verlauf der Lauter sowie der Altefeld im UG. Auch die Lauter wird sportfischereilich 

genutzt. So finden nach Auskünften örtlicher Angler z. B. Besatzmaßnahmen der Bachforelle 

(Salmo trutta f. fario) statt. 
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Tabelle 35: Probeflächen für die Erfassung der Libellenfauna mit Beschreibung 

PF-Nr. Bezeichnung PF Beschreibung 

1 Feuchtbiotop südöstlich Lauterbach-
Maar 

ehemaliger Flachwassertümpel größtenteils 
verlandet  

2 (Fischteiche und) Brenderwasser 
nördlich Lauterbach 

(intensiv genutzte Fischteichanlage) naturnaher 
Fließgewässerabschnitt 

3 Altarm der Lauter östlich Lauterbach abgeschnittener Altarm, temporäre Wasserführung 

4 Lauter östlich Lauterbach naturnaher Fließgewässerabschnitt 

5 Fischteich AnSpV Lauterbach Angelteich, ehemalige Tongrube 

6 Lauter östlich Angersbach naturnaher Fließgewässerabschnitt 

7 Klärteich bei Angersbach Klärteiche 

8 Altefeld östlich Landenhausen naturnaher Fließgewässerabschnitt 

Im Erfassungszeitraum 2007 konnten im UG 17 Libellenarten [2001: acht Libellenarten] nach-

gewiesen werden (Tabelle 36). Die meisten der nachgewiesenen Arten zählen zu den ubiquitä-

ren und häufigen Arten stehender Gewässer. Von den festgestellten Libellenarten sind im 

Bundesgebiet (OTT & PIEPER 1998) vier und in Hessen (PATZRICH et al. 1996) drei mit unter-

schiedlichen Gefährdungskategorien in den aktuellen Roten Listen verzeichnet. Auf der Roten 

Liste Deutschlands befinden sich Kleiner Blaupfeil (stark gefährdet) Blauflügel-Prachtlibelle 

(gefährdet) sowie Gebänderte Prachtlibelle und Gemeine Smaragdlibelle (beide Vorwarnliste). 

Auf der Roten Liste Hessens sind Kleiner Blaupfeil (vom Aussterben bedroht), Blauflügel-

Prachtlibelle (gefährdet) und Gemeine Smaragdlibelle (Vorwarnliste). Arten, die in den Anhän-

gen der der FFH-Richtlinie geführt sind, wurden im UG nicht festgestellt. Alle heimischen 

Libellen sind gemäß § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG als besonders geschützte Arten definiert (auf-

grund Ihrer Nennung in Anlage 1 der BArtSchV). 

Tabelle 36: Artenliste der im UG nachgewiesenen Libellen 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(1998) 

RL H 
(1996) 

BNat 
SchG 

FFH-RL Status 
im UG 

Becher-Azurjungfer Enallagma cyathigerum - - § - R 

Blauflügel-
Prachtlibelle 

Calopteryx virgo 3 3 § - R 

Blaugrüne Mosaik-
jungfer 

Aeshna cyanea - - § - R 

Blutrote Heidelibelle Sympetrum sanguineum - - § - R 

Federlibelle Platycnemis pennipes - - § - R 

Frühe Adonislibelle Pyrrhosoma nymphula - - § - R 

Gebänderte Prachtli-
belle 

Calopteryx splendens V - § - R 

Gemeine Heidelibelle Sympetrum vulgatum - - § - R 

Gemeine Pechlibelle Ischnura elegans - - § - R 

Gemeine Smaragdli-
belle 

Cordulia aenea  V V § - R 

Große Binsenjungfer Lestes viridis - - § - R 

Große Königslibelle Anax imperator - - § - ? 

Großer Blaupfeil Orthetrum cancellatum - - § - R 

Herbst-Mosaikjungfer Aeshna mixta - - § - ? 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(1998) 

RL H 
(1996) 

BNat 
SchG 

FFH-RL Status 
im UG 

Hufeisen-Azurjungfer Coenagrion puella - - § - R 

Kleiner Blaupfeil Orthetrum coerulescens 2 1 § - ? 

Plattbauch Libellula depressa - - § - ? 

Heidelibelle Sympetrum spec.   § - R 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt 
Status im UG: R: Reproduktion, ?: unklar 

Nahezu überall im UG an der Lauter, ihren Nebenbächen und Mühlgräben konnten die beiden 

in Deutschland gefährdeten Prachtlibellenarten Gebänderte Prachtlibelle und Blauflügel-

Prachtlibelle, teilweise in hohen Abundanzen, beobachtet werden. Als weitere Fließgewässerart 

konnte an der Altefeld (Nr. 8) die Federlibelle, eine Art, die typischerweise Flusslandschaften 

von Auen und ihre Seitenarme besiedelt, nachgewiesen werden. Der Auenbereich der Altefeld 

fällt unter den näher untersuchten Fließgewässerabschnitten durch eine vergleichsweise hohe 

Artenzahl (7) an Libellen auf. Ursache hierfür ist die vergleichsweise naturnahe Struktur des 

Gewässers selbst, seiner Ufer und zum Teil auch der gewässerbegleitenden Habitate (u. a. 

Gräben, Staudenfluren, Gehölze, Tümpel). 

Bei der überwiegenden Mehrheit der vorhandenen Stillgewässer handelt es sich um intensiv 

genutzte Angelteiche, die nur wenigen Arten günstige Lebensraumbedingungen (z. B. Repro-

duktionshabitate) bieten. Mehr noch als der hohe Prädatorendruck durch Fische spielen 

fehlende Flachwasser- und Röhrichtzonen, fehlende Schwimmblattvegetation und schattige 

Lage hierbei eine entscheidende eine Rolle (LINGENFELDER 2002). Lediglich der in einer 

ehemaligen Tongrube befindliche Fischteich des AnSpV Lauterbach (Nr. 5) verfügt zumindest 

kleinflächig über solche, für verschiedene Libellenarten interessante Gewässerstrukturen. Hier 

konnte mit elf Arten auch die artenreichste Libellengemeinschaft im UG und mit der Gemeinen 

Smaragdlibelle eine in Hessen auf der Vorwarnliste der Roten Liste stehende typische Weiher-

art beobachtet werden. Nicht angelsportlich oder fischereiwirtschaftlich betrieben werden 

lediglich ein kleineres Feuchtbiotop bei Maar (Nr. 1), der voll beschattete, abgeschnittene 

Altarm der Lauter östlich von Lauterbach (Nr. 3) sowie die Klärteiche an der Reinigungsanlage 

Angersbach (Nr. 7). Im Falle der Klärteiche wird allerdings im Rahmen von Unterhaltungsmaß-

nahmen regelmäßig die Ufervegetation komplett zurückgeschnitten, was die Entwicklung einer 

besseren Habitatqualität für Libellen verhindert. Trotzdem und trotz nicht optimaler Wasserqua-

lität konnten insbesondere am mittleren Teich acht Libellenarten beobachtet werden; im Falle 

der Becher-Azurjungfer sogar in hoher Individuendichte. Das ehemals wohl als Flachwasser-

tümpel angelegte Feuchtbiotop bei Maar (Nr. 1) hat mittlerweile einen Verlandungszustand 

erreicht, der keine große Wertigkeit für Libellen mehr aufweist. Für Libellen gar nicht 

besiedelbar erscheint der tief eingeschnitten zwischen Vaits-Berg und Bahndamm gelegene, 

abgeschnittene Altarm der Lauter östlich von Lauterbach (Nr. 3) zu sein. Hier ließen sich keine 

Libellennachweise erbringen. Quelljungfern (Gattung: Cordelugaster) könnten ggf. mit den 

Bedingungen in diesem komplett beschatteten, nur periodisch wasserführenden Bereich 

zurecht kommen. Gezielte Kontrollen ergaben jedoch nur Negativnachweise. Kleinflächig 

interessant für entsprechend angepasste Arten können Entwässerungsgräben im UG sein: An 

einem kurz zuvor gemähten Wiesengraben bei Landenhausen konnten zwei Exemplare (beides 

Männchen) des in Hessen vom Aussterben bedrohten Kleinen Blaupfeils beobachtet werden. 

Die Art wurde - trotz gezielter Nachsuchen in der Folgezeit - nur an einem einzigen Tag 

(01.08.07) beobachtet. 
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Die meisten Arten konnten entweder bei Paarungsverhalten, Eiablage oder beim Schlupf 

beobachtet oder es konnten Exuvien gefunden werden (Tabelle 36: Status im UG: R). Für diese 

Arten ist von einer erfolgreichen Reproduktion und Bodenständigkeit im UG auszugehen. Bei 

der Großen Königslibelle, der Herbst-Mosaikjungfer, dem Plattbauch und dem Kleinen Blaupfeil 

konnten derartige Aktivitäten nicht beobachtet werden. Der Status dieser Arten im Gebiet ist 

daher unklar (Tabelle 36: Status im UG:?). Reproduktion und Bodenständigkeit erscheinen aber 

wahrscheinlich. 

3.6.1.10 Laufkäfer und xylobionte Käfer 

Methode 

Planungsrelevante Käferarten wurden auf Basis von Zufallsbeobachtungen während der 

Kartierungen anderer Artengruppen 2007 (und 2001) im ganzen UG, durch Literaturrecherchen 

oder durch eine aktuelle Befragung von Experten (2007) mit erhoben. 

Bezüglich der Artengruppen der Laufkäfer (Carabidae) und xylobionten Käfer sind Biologie, 

Ökologie und Verbreitung der betreffenden wertgebenden Arten ausreichend bekannt, so dass 

die Kenntnis der im UG vorgefundenen Biotoptypen bereits weitgehende Aussagen zu ihrem 

potenziellen Vorkommen erlaubt. Die Bewertung zum Vorkommen planungsrelevanter Vertreter 

wird dementsprechend durch Heranziehung allgemeiner Literatur vorgenommen, wobei die 

biotoptypische Ausstattung des UG ebenso berücksichtigt wird wie verfügbare Daten zum 

angrenzenden regionalen und überregionalen Vorkommen (Ost- und Mittelhessen). 

Ergebnisse 

Aufgrund der Recherchen (PNL 2005, PNL 2006a, PNL 2007) wird das Vorkommen von zwölf 

planungsrelevanten, nach BArtSchV besonders geschützten Laufkäferarten im UR für wahr-

scheinlich erachtet. Es sind dies Blauvioletter Wald-Laufkäfer, Feld-Sandlaufkäfer, Gekörnter 

Laufkäfer, Goldlaufkäfer, Goldleiste und Hainlaufkäfer. Darüber hinaus sind Vorkommen des 

Goldglänzenden Laufkäfers, der Körnerwarze, des Lederlaufkäfers und des Glatten Laufkäfers 

möglich (schriftl. Mitteilung, Hr. A. Schmidt). Dabei handelt es sich durchweg um Generalisten, 

die sowohl in Deutschland als auch in Hessen als weit verbreitet, häufig und ungefährdet 

eingestuft werden (GEISER 1998, MALTEN 1997). Ebenfalls mit hoher Sicherheit anzunehmen 

sind Vorkommen von Carabus ullrichi und Carabus monilis, die als bestandgefährdete Arten 

geführt werden (Tabelle 37). 

Tabelle 37: Artenliste der im UG potenziell vorkommenden Großlaufkäfer (Carabiden) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(1998) 

RL H 
(1996) 

BNat 
SchG 

FFH-RL 

Goldlaufkäfer Carabus auratus - - § - 

Goldglänzender Laufkäfer Carabus auronitens - - § - 

Körnerwarze Carabus cancellatus - - § - 

Lederlaufkäfer Carabus coriaceus - - § - 

Glatter Laufkäfer Carabus glabratus - - § - 

Gekörnter Laufkäfer Carabus granulatus - - § - 

Feingestreifter Laufkäfer Carabus monilis V V § - 

Hainlaufkäfer Carabus nemoralis - - § - 

Blauvioletter Wald-
Laufkäfer 

Carabus problematicus 
- - § - 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(1998) 

RL H 
(1996) 

BNat 
SchG 

FFH-RL 

Goldleiste Carabus purpurascens - - § - 

Ullrichs Laufkäfer Carabus ullrichi 3 3 § - 

Feld-Sandlaufkäfer Cicindela campestris - - § - 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt 
Status im UG: R: Reproduktion, ?: unklar 

Die Sichtung der hessischen Artgutachen der FFH-Anhang IV-Arten Osmoderma eremita 

(Eremit) und Cerambyx cerdo (Heldbock) im Hinblick auf Nachweise beider Arten im Naturraum 

D 47 (Osthessisches Bergland) ergab im Ergebnis keine Meldungen über rezente Vorkommen 

im UG (SCHAFFRATH 2005a, b). 

3.6.1.11 Sonstige planungsrelevante Tierartengruppen 

Methode 

Sonstige Artengruppen wurden auf Basis von Zufallsbeobachtungen während der Kartierungen 

anderer Artengruppen 2007 (und 2001) im ganzen UG, durch Literaturrecherchen oder durch 

eine aktuelle Befragung von Experten (2007) mit erhoben. 

Bezüglich der Artengruppen der Weichtiere (Mollusken), Hautflügler (Hymenoptera), Netzflügler 

und Spinnen sind Biologie, Ökologie und Verbreitung der betreffenden wertgebenden Arten 

ausreichend bekannt, so dass die Kenntnis der im UG vorgefundenen Biotoptypen bereits 

weitgehende Aussagen zu ihrem potenziellen Vorkommen erlaubt. Die Bewertung zum Vor-

kommen planungsrelevanter Vertreter wird dementsprechend durch Heranziehung allgemeiner 

Literatur vorgenommen, wobei die biotoptypische Ausstattung des UG ebenso berücksichtigt 

wird wie verfügbare Daten zum angrenzenden regionalen und überregionalen Vorkommen 

(Mittelhessen). 

Ergebnisse 

Nach Auskunft von Herrn Dr. Arno Schwarzer (mündlich) sowie nach Sichtung der hessischen 

Artgutachten existieren in den Fließgewässern des UG derzeit keine rezenten oder bekannten 

Vorkommen der Bachmuschel (Unio grassus) und der Flussperlmuschel (vgl. auch Artgutachten 

Hessen, DÜMPELMANN 2003, NAGEL 2004). Als nach BNatSchG besonders geschützte Art 

kommt die Weinbergschnecke (Helix pomatia) im Untersuchunsggebiet vor. 

Bezüglich der Hautflügler sind die in Anlage 1 der BartSchV (besonders geschützt) gelisteten 

Apideae, Bembix spp. (vgl. auch SCHMID-EGGER et al. 1995) Cimbex spp. (vgl. auch TAEGER & 

BLANK 1998), Vespa crabro (vgl. auch MAUSS & TREIBER 2004) und Formica rufa (vgl. auch 

SEIFERT 1996) im UG zu erwarten. 

3.6.1.12 Streng geschützte Arten 

Die mittels einer Daten- und Literaturrecherche (u. a. Artgutachten des Landes Hessen von 

europäisch geschützten Arten 2003/2005) vorgenommene Prüfung, ob über die in den o. g. 

Gruppen genannten Arten des Anh. IV der FFH-RL und streng geschützter Arten nach 

BArtSchV 2005 und EG-ArtASchVO 2005) weitere streng geschützte Arten anderer Gruppen 

vorkommen, ergab ein negatives Ergebnis. 
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Daher ist mit hoher Sicherheit davon auszugehen, dass über die aufgeführten Arten hinaus 

keine weiteren Arten, die § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG und der ihm zugrunde liegenden Verord-

nungen und Richtlinien unterliegen, im UG vorkommen. 

3.6.2 Bestandsbewertung 

Im Folgenden wird das UG für die nachgewiesenen Vorkommen der untersuchten Tiergruppen 

einzeln bewertet. Der Bewertung zugrunde gelegt werden die Vorkommen wertgebender Arten 

– Rote-Liste-Arten (inkl. Vorwarnliste), nach § 7 (2) Nr. 13 bzw. Nr. 14 BNatSchG besonders 

bzw. streng geschützte Arten und lebensraumtypische Arten – sowie die Vollständigkeit der 

Zoozönose (Tiergemeinschaft). Ein weiteres Kriterium sind die Lebensraumfunktionen, welche 

das UG für die vorkommenden Arten erfüllt. Deren wichtigste sind: 

 Raum mit Bedeutung für die Nahrungssuche 

 Raum der Fortpflanzung 

 Refugial- und Ruheraum (z. B. Sommerlebensraum, Winterquartier) 

 Raum mit Funktion im Biotopverbund/in der Biotopvernetzung 

 Raum mit Rastfunktion für wandernde oder vagabundierende Arten 

Die Bewertung erfolgt mit Hilfe einer neunstufigen Skala. Die folgende Tabelle zeigt die einzel-

nen Bewertungsstufen und erläutert diese (in Anlehnung an KAULE 1991). 

Tabelle 38: Bewertungsstufen für die faunistische Bewertung des UG bezüglich der einzelnen 

Tiergruppen 

Stufe Wertigkeit, Bedeutung Erläuterung 

1-3 geringe Bedeutung Unvollständige Tiergemeinschaft; keine oder nur wenige Arten der 
Roten Liste oder Vorwarnliste; wesentliche Lebensraumfunktionen 
nur für wenige, überwiegend nicht wertgebende Arten 

4 mäßige Bedeutung Unvollständige Tiergemeinschaft; wenige wertgebende Arten; 
wesentliche Lebensraumfunktionen nur für einige, überwiegend 
jedoch nicht wertgebende Arten 

5 hochwertig, lokale 
Bedeutung 

Weitgehend vollständige Tiergemeinschaft; mehrere wertgebende 
Arten und wesentliche Lebensraumfunktionen für einige wertge-
bende Arten; ähnliche bedeutsame Räume sind in der Gemeinde 
selten 

6 hochwertig, überlokale 
Bedeutung 

Weitgehend vollständige Tiergemeinschaft; mehrere wertgebende 
Arten und wesentliche Lebensraumfunktionen für einige wertge-
bende Arten; ähnlich bedeutsame Räume kommen in der Ge-
meinde und den umliegenden Gemeinden nicht oder nur verein-
zelt vor 

7 hochwertig, regionale 
Bedeutung 

Vollständige Tiergemeinschaft; etliche wertgebende Arten und 
wesentliche Lebensraumfunktionen für etliche wertgebende Arten; 
ähnlich bedeutsame Räume kommen in der Region selten vor 

8 sehr hochwertig, 
überregionale Bedeu-
tung 

Vollständige Tiergemeinschaft; etliche wertgebende Arten und 
wesentliche Lebensraumfunktionen für viele wertgebende Arten, 
unter den Arten sind mehrere von überregionaler Bedeutung (z. B. 
FFH Anhang II oder IV und VSR I); ähnlich bedeutsame Räume 
kommen in Hessen selten vor 
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Stufe Wertigkeit, Bedeutung Erläuterung 

9 sehr hochwertig, 
internationale und 
gesamtstaatliche 
Bedeutung 

Vollständige Tiergemeinschaft; etliche wertgebende Arten und 
wesentliche Lebensraumfunktionen für viele wertgebende Arten, 
unter den Arten sind mehrere von landesweiter Bedeutung (FFH 
Anhang II oder IV und VSR I); ähnlich bedeutsame Räume kom-
men in Deutschland selten vor 

 

3.6.2.1 Fledermäuse 

Das UG wird von mindestens acht Fledermausarten als Teillebensraum genutzt. Aufgrund der 

nachgewiesenen Arten und der Lebensraumfunktionen hat es eine überlokale Bedeutung und 

ist daher der Bewertungsstufe 6 zuzuordnen. Hiervon auszunehmen sind lediglich großflächige 

strukturarme Agrarbereiche, wie sie z. B. im Offenland zwischen Angersbach und 

Landenhausen vorzufinden sind. Diese Teilbereiche des UG haben für Fledermäuse lediglich 

mäßige Bedeutung und werden der Bewertungsstufe 4 zugeordnet. 

Alle Fledermausarten nutzen das UG überwiegend als Nahrungsraum. Mit Ausnahme der 

beiden Abendseglerarten, die in großer Höhe wenig Struktur gebunden fliegen, sind für alle 

Fledermausarten Transferflüge dicht an den linienförmigen oder dicht gestreut liegenden 

Landschaftsstrukturen (Hecken, Obstwiesen, Feldgehölze) zu beobachten. Ein enger Lebens-

raumkomplex aus Nahrungsräumen, Orientierungsstrukturen und potenziellen Quartierstandor-

ten (Gebäude, Baumhöhlen in angrenzenden Wäldern und Einzelbäumen im Planungsraum) ist 

sowohl für siedlungsbewohnende als auch für die überwiegend im Wald quartiersuchenden 

Arten vorhanden. Innerhalb des Planungsraumes liegen Baumhöhlen in der Waldinsel unterhalb 

des Vaits-Berges (Eichen-Kiefern-Bestand). Die vorhandenen Baumquartiere sind unter 

qualitativen Aspekten betrachtet, für höhlenbewohnende Arten als Zwischen-, Männchen- oder 

Winterquartiere geeignet. Wochenstubenkolonien sind hier mit hoher Sicherheit jedoch auszu-

schließen. Denn wald- und baumhöhlenbewohnende Arten (z. B. Bechsteinfledermäuse) 

benötigen aufgrund von regelmäßigen Quartierwechseln, die sie innerhalb Wochenstubenzeit 

vornehmen, ein ausreichend hohes Angebot an Höhlenbäumen (funktionaler Quartierverbund). 

Diese Voraussetzungen werden vom Waldbereich am Vaits-Berg nur pessimal erfüllt. 

3.6.2.2 Vögel 

Für die Avifauna lassen sich folgende unterschiedliche Funktionsräume abgrenzen: 

1. Vorwiegend landwirtschaftlich genutzter Bereich westlich und südlich von 

Maar bis zum Fließgewässer Maar 

2. Bereich zwischen dem Fließgewässer Maar und dem Vaits-Berg 

3. Bereich zwischen dem Vaits-Berg und der Lauter-Aue nordöstlich von 

Angersbach (nördlich der Bahnlinie) sowie Bereich des Hornbergs 

4. Auenbereich der Lauter 

5. Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landenhausen, inkl. Niederung 

des Hainbachs 

6. Bereich zw. der Niederung des Rothebachs und Auenbereich der Altefeld, 

inkl. Ackerflächen zwischen Rothebach und Altefeld sowie östlich der 

Altefeld 
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7. Siedlungsbereiche 

Im Folgenden werden diese Bereiche bewertet: 

Vorwiegend landwirtschaftlich genutzter Bereich westlich und südlich von Maar bis zum Fließ-

gewässer Maar: 

Diesem Bereich ist auch noch das Grünland westlich des Fließgewässers Maar (südlich des 

Wirtschaftsweges Maar-Lauterbach) zuzuordnen. Dieser zumeist flachwellige Teil des UG ist 

vorwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung der offenen und strukturarmen Agrarlandschaft 

gekennzeichnet. Grünland- und Ackerflächen sind in einem in einem Mosaik vorzufinden. 

Gehölze und Bäume sind nur entlang der Bundesstraße oder kleinflächig auf den Flächen und 

entlang des Muhrsbachs vorhanden, der den Bereich von Westen nach Osten durchzieht. 

Entlang des Muhrsbachs sind auch kleinflächig feuchtere Grünlandbereiche vorhanden. 

Der Bereich ist mit Ausnahme von Offenland-Vogelarten (sowohl Brut- als auch Gastvögel) für 

die örtliche Brutvogelfauna von untergeordneter Bedeutung. Zusammenfassend wird der 

Bereich von seiner Bedeutung für die Avifauna wie folgt eingestuft: 

Tabelle 39: Bedeutung von Funktionsraum 1 für die verschiedenen Avifauna-Gruppen 

Gruppe Bewertung 

Brutvögel (Offenland) hochwertig, lokale Bedeutung (Bewertungs-
stufe 5) 

Brutvögel (Wald/Übergang Wald-
Offenland/Halboffenland) 

mäßige Bedeutung (Bewertungsstufe 4) 

Brutvögel (Gewässer) geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

Gastvögel hochwertig, lokale Bedeutung (Bewertungs-
stufe 5) 

 

Bereich zwischen dem Fließgewässer Maar und dem Vaits-Berg: 

Bei diesem Bereich handelt es sich um strukturierte Kulturlandschaft mit unterschiedlichen 

Nutzungsformen. Das Gebiet umfasst flachwellige Bereiche aber mit Ossenberg und Vaits-Berg 

auch Bereiche mit hohem Geländerelief. Der überwiegende Teil der Flächen um den 

Ossenberg wird extensiv genutzt. Ausgedehnte Heckenzüge wechseln mit Ackerflächen, 

kleinflächigen Magerrasenflächen, Gärten, Streuobstbereichen, Einzelbäumen, verbrachten 

Flächen und verschieden ausgeprägten Grünlandbereichen miteinander ab. Die Hänge und 

Kuppen des Vaits-Bergs sind durch ein stark bis sehr stark geneigtes Gelände geprägt. Dieser 

reich gegliederte Bereich umfasst den im UG größten zusammenhängenden Waldbereich, 

eingestreute (z. T. magere) Wiesen, Streuobstwiesen, Heckenstrukturen sowie ein Mosaik aus 

Acker- und Grünlandflächen. 

Der Waldbereich am Vaits-Berg wird für Brutvögel des Waldes als hochwertig mit überlokaler 

Bedeutung bewertet (Bewertungsstufe 6). Er zeichnet sich durch das Vorkommen biotoptypi-

scher und bestandsgefährdeter Vogelarten (Höhlenbrüter, Spechte, Baumfalke usw.) aus. Die 

Waldfläche hat weiterhin einen hohen Stellenwert als Biotopverbundelement und Refugialraum 

im UG. Der „Ossenberg“ und die direkt umgebende reich strukturierte Kulturlandschaft sind 

ebenfalls als hochwertig und von überlokaler Bedeutung zu bezeichnen und werden daher 

ebenfalls der Bewertungsstufe 6 zugeordnet. Die Bereiche weisen ein gutes Artenspektrum mit 

Vorkommen von Rote-Liste- und biotoptypischer Arten auf. Die landwirtschaftlich intensiver 

genutzten Bereiche dieses Gebietes sind für Brutvogel-Arten des Offenlandes im Bereich 
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zwischen Ossenberg und Rodebach hochwertig mit lokaler Bedeutung (Bewertungsstufe 5). 

Zusammenfassend wird der Bereich von seiner Bedeutung für die Avifauna wie folgt eingestuft: 

Tabelle 40: Bedeutung von Funktionsraum 2 für die verschiedenen Avifauna-Gruppen 

Gruppe Bewertung 

Brutvögel (Offenland) Bereich zwischen Ossenberg und Rodebach: 
hochwertig, lokale Bedeutung (Bewertungs-
stufe 5) 
restliche Bereiche: geringe Bedeutung 
(Bewertungsstufe 1-3) 

Brutvögel (Wald/Übergang Wald-
Offenland/Halboffenland) 

Bereich Ossenberg und Vaits-Berg: hochwer-
tig, überlokale Bedeutung (Bewertungsstu-
fe 6) 
restliche Bereiche: geringe Bedeutung 
(Bewertungsstufe 1-3) 

Brutvögel (Gewässer) geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

Gastvögel geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

 

Bereich zwischen dem Vaits-Berg und der Lauter-Aue nordöstlich von Angersbach (nördlich der 

Bahnlinie) sowie Bereich des Hornbergs: 

Es handelt sich um einen Bereich mit reich strukturierten, mosaikartig gegliederten Biotop- und 

Nutzungstypen. Er ist durch ein hohes Geländerelief mit tiefen Einschnitten und Bachtälern und 

steilen Hangbereichen gekennzeichnet. Die Hänge werden von mosaikartig angeordneten und 

sehr strukturreichen Landschaftselementen wie Hochstaudensäumen, Brachen, großflächigen 

Gehölzstrukturen, Streuobstwiesen, Bäumen, Heideflächen, Gärten und unterschiedlich 

genutzten Grünlandflächen geprägt. Die weniger steil geneigten Flächen werden überwiegend 

von intensiv genutzten Ackerflächen eingenommen. 

Bewertungsstufe 6 erhalten die reich strukturierten Bereiche um den Kromberg und die struktur-

reichen Hangbereiche Richtung Rinkberg (bezüglich der Halboffenland-Brutvogel-Arten). Die 

Bereiche weisen ein gutes Artenspektrum mit Vorkommen von Rote-Liste- und biotoptypischer 

Arten auf. Die Biotopfunktionen sind als hochwertig und von überlokaler Bedeutung zu bewer-

ten. Die Bewertungsstufe 5 wird für diese Arten auch einer größeren Brachfläche nördlich der 

Helmesmühle bei Lauterbach sowie dem Bereich des Hornbergs zugeordnet. In diesem Bereich 

existieren Vorkommen von wertbestimmenden Arten (z. B. Neuntöter) von struktur- und nah-

rungsreichen Wiesen- und Brachflächen. Diese haben daher eine hohe lokale Bedeutung für 

die Brutvogelfauna. Die landwirtschaftlich intensiver genutzten, eher weitläufigen Bereiche 

dieses Gebietes sind für Brutvogel-Arten des Offenlandes hochwertig mit lokaler Bedeutung 

(Bewertungsstufe 5). Zusammenfassend wird der Bereich von seiner Bedeutung für die 

Avifauna wie folgt eingestuft: 

Tabelle 41: Bedeutung von Funktionsraum 3 für die verschiedenen Avifauna-Gruppen 

Gruppe Bewertung 

Brutvögel (Offenland) landwirtschaftlich genutzte, eher weitläufige 
Bereiche: hochwertig, lokale Bedeutung 
(Bewertungsstufe 5) 
restliche Bereiche: geringe Bedeutung 
(Bewertungsstufe 1-3) 
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Gruppe Bewertung 

Brutvögel (Wald/Übergang Wald-
Offenland/Halboffenland) 

Kromberg und Rinkberg: hochwertig, über 
lokale Bedeutung (Bewertungsstufe 6) 
Hornberg und Brachefläche nördlich 
Helmesmühle: hochwertig, lokale Bedeutung 
(Bewertungsstufe 5) 
restliche Bereiche: geringe Bedeutung 
(Bewertungsstufe 1-3) 

Brutvögel (Gewässer) geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

Gastvögel geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

 

Auenbereich der Lauter: 

Die Lauter und ihr Auenbereich erfüllen im Untersuchungsbereich wichtige Leitlinien- und 

Verbundfunktionen für gewässer- und auentypische Vogelarten (Eisvogel, Gebirgsstelze, 

Wasseramsel) im UR. 

Die Biotopfunktionen der Aue sind für alle Brutvogel-Gruppen (außer siedlungsgebundene 

Vogelarten) als hochwertig und von lokaler Bedeutung (Bewertungsstufe 5) einzustufen. Das 

Gebiet weist ein gutes Artenspektrum mit Vorkommen von Rote-Liste- und biotoptypischen 

Arten auf. Weiterhin ist die Lauter-Aue u. a. auch für durchziehende Kiebitze von lokaler 

Bedeutung und daher als hochwertig für Gastvögel einzuordnen (Bewertungsstufe 5). Im 

speziellen Fall des Schwarzstorches (als Nahrungsgast) stellt die Lauter-Aue ein essentielles 

Nahrungshabitat für diese Art dar und ist daher für diese Art hochwertig und von überlokaler 

Bedeutung (Bewertungsstufe 6). Zusammenfassend wird der Bereich von seiner Bedeutung für 

die Avifauna wie folgt eingestuft: 

Tabelle 42: Bedeutung von Funktionsraum 4 für die verschiedenen Avifauna-Gruppen 

Gruppe Bewertung 

Brutvögel (Offenland, eher an feuchte Lebensräume 
gebunden Arten) 

hochwertig, lokale Bedeutung (Bewertungs-
stufe 5) 

Brutvögel (Wald/Übergang Wald-
Offenland/Halboffenland) 

hochwertig, lokale Bedeutung (Bewertungs-
stufe 5) 

Brutvögel (Gewässer) hochwertig, lokale Bedeutung (Bewertungs-
stufe 5) 

Nahrungsgast Schwarzstorch hochwertig, überlokale Bedeutung (Bewer-
tungsstufe 6) 

Gastvögel hochwertig, lokale Bedeutung (Bewertungs-
stufe 5) 

 

Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landenhausen, inkl. Niederung des Hainbachs: 

Der Bereich ist durch eine ausgeräumte und damit weithin offene, flachwellige Agrarlandschaft 

mit eingestreuten Grünlandflächen gekennzeichnet. Die Ackerflächen werden vorwiegend 

intensiv genutzt. Schwindgraben und Hainbach sind insgesamt als naturfern zu bezeichnen und 

werden von meist intensiv genutzten Grünlandbereichen sowie abschnittsweise von einigen 

Gehölzen begleitet. 

Der Bereich bietet Arten der offenen Kulturlandschaft gute Bedingungen, darunter befinden sich 

typische und bestandsgefährdete Vorkommen von den wertbestimmenden Arten Rebhuhn und 

Wachtel sowie ehemals vom Kiebitz. Der Bereich ist somit für Offenland-Vogelarten als hoch-
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wertig mit einer lokalen Bedeutung für die Brutvogelfauna zu bezeichnen (Bewertungsstufe 5). 

Bezüglich der restlichen Brutvogel-Gruppen ist der Bereich von geringer bis mäßiger Bedeu-

tung. Hinsichtlich der Gastvögel ist der Bereich durch die regelmäßige Nutzung durch wertge-

bende und bestandsgefährdete biotoptypische Arten des Offenlandes (u. a. Bekassine, Kiebitz, 

Kornweihe) als hochwertig und überlokal bedeutsam (Bewertungsstufe 6) einzustufen. Zusam-

menfassend wird der Bereich von seiner Bedeutung für die Avifauna wie folgt eingestuft: 

Tabelle 43: Bedeutung von Funktionsraum 5 für die verschiedenen Avifauna-Gruppen 

Gruppe Bewertung 

Brutvögel (Offenland, eher an feuchte Lebensräume 
gebunden Arten) 

hochwertig, lokale Bedeutung (Bewertungs-
stufe 5) 

Brutvögel (Wald/Übergang Wald-
Offenland/Halboffenland) 

mäßige Bedeutung (Bewertungsstufe 4) 

Brutvögel (Gewässer) geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

Gastvögel hochwertig, überlokale Bedeutung (Bewer-
tungsstufe 6) 

 

Bereich zwischen Niederung des Rothebachs und Auenbereich der Altefeld, inkl. Ackerflächen 

zwischen Rothebach und Altefeld sowie östlich der Altefeld: 

Die Altefeld und ihr Auenbereich erfüllen im UG ebenso wie die Lauter inkl. Auenbereich 

wichtige Leitlinien- und Verbundfunktionen für gewässer- und auentypische Vogelarten. Für den 

Rothebach trifft dies nur in sehr eingeschränktem Maße zu. Die Nutzung der angrenzenden 

Flächen besteht zumeist aus intensiv genutzten Grünlandflächen und intensiv genutzten 

Ackerflächen. 

Die Biotopfunktionen der Aue der Altefeld sind für alle Brutvogel-Gruppen (außer siedlungsge-

bundene Vogelarten) als hochwertig und von lokaler Bedeutung (Bewertungsstufe 5) einzustu-

fen. Das Gebiet weist ein gutes Artenspektrum mit Vorkommen von Rote-Liste- und 

biotoptypischen Arten auf. Die intensiv genutzten Grünlandbereiche in der Niederung des 

Rothebachs sind von mäßiger Bedeutung für die Avifauna (Bewertungsstufe 4). Die Ackerberei-

che zwischen Rothebach- und Altefeld-Aue sind für Brutvogel-Arten des Offenlandes hochwer-

tig mit lokaler Bedeutung (Bewertungsstufe 5). Die Acker und Grünlandbereiche östlich der 

Altefeld unterliegen zwar generell auch einer intensiven Nutzung, weisen aber aufgrund von 

teilweise vorhandenen Gehölzgruppen und Heckenzüge auch Habitatqualitäten für wertbestim-

mende Arten (z. B. Neuntöter) von strukturreichen Flächen auf. Daher ist dieser Bereich als 

hochwertig und lokal bedeutsam (strukturierter Bereiche für Brutvögel des Halboffenlandes, 

weniger strukturierte für Brutvögel des Offenlandes) anzusehen (Bewertungsstufe 5). Im 

speziellen Fall des Schwarzstorches (als Nahrungsgast) stellt die Altefeld-Aue ein essentielles 

Nahrungshabitat für diese Art dar und ist daher für diese Art hochwertig und von überlokaler 

Bedeutung (Bewertungsstufe 6). Zusammenfassend wird der Bereich von seiner Bedeutung für 

die Avifauna wie folgt eingestuft: 
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Tabelle 44: Bedeutung von Funktionsraum 6 für die verschiedenen Avifauna-Gruppen 

Gruppe Bewertung 

Brutvögel (Offenland) Ackerbereiche zwischen Rothebach- und 
Altefeld-Aue sowie offene Bereiche östlich 
der Altefeld: hochwertig, lokale Bedeutung 
(Bewertungsstufe 5) 
restliche Bereiche: geringe bis mäßige 
Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3 und 4) 

Brutvögel (Wald/Übergang Wald-
Offenland/Halboffenland) 

Altefeld-Aue, strukturiertere Bereiche östlich 
der Altefeld: hochwertig, lokale Bedeutung 
(Bewertungsstufe 5) 
restliche Bereiche: geringe bis mäßige 
Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3 und 4) 

Brutvögel (Gewässer) Altefeld-Aue: hochwertig, lokale Bedeutung 
(Bewertungsstufe 5) 
restliche Bereiche: geringe Bedeutung 
(Bewertungsstufe 1-3) 

Nahrungsgast Schwarzstorch hochwertig, überlokale Bedeutung (Bewer-
tungsstufe 6) 

Gastvögel geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

 

Siedlungsbereiche: 

Zusammenhängende Siedlungsbereiche und Betriebsgelände werden als eigener Teilbereich 

behandelt (südlicher Ortsrand von Maar, Gewerbe- Betriebs- und Siedlungsbereiche von 

Lauterbach, östlicher Rand von Angersbach (neues Gewerbegebiet), nordöstlicher kleiner 

Teilbereich von Landenhausen). Diese Bereiche sind für die Avifauna mit Ausnahme der 

Brutvogel-Gruppe der Siedlungsbereiche von geringer Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3). 

Siedlungsbereiche mit reichhaltigen Strukturelementen sowie einzelne Gebäude im Außenbe-

reich können aber durchaus eine mäßige Bedeutung für Vogelarten der Siedlungsbereiche 

haben (z. B. Haussperling, Schwalben). Die erwähnten Gebäude sind aber nicht in den oben 

genannten zusammenhängenden Siedlungsbereichen und Betriebsgeländen zu finden. Zu-

sammenfassend wird der Bereich von seiner Bedeutung für die Avifauna wie folgt eingestuft: 

Tabelle 45: Bedeutung von Funktionsraum 7 für die verschiedenen Avifauna-Gruppen 

Gruppe Bewertung 

Brutvögel (Siedlungsbereiche) mäßige Bedeutung (Bewertungsstufe 4) 

Brutvögel (Offenland) geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

Brutvögel (Wald/Übergang Wald-
Offenland/Halboffenland) 

geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

Brutvögel (Gewässer) geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

Gastvögel geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 1-3) 

 

3.6.2.3 Amphibien 

Für Amphibien besitzt das UG insgesamt nur eine mittlere Bedeutung. Diese Bewertung kommt 

zu Stande, da das Angebot an geeigneten Amphibienlaichgewässern sehr stark eingeschränkt 

ist und die wenigen vorhandenen Stillgewässer (Tümpel, Teiche) meist intensiv angelsportlich 
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und fischereiwirtschaftlich genutzt werden. Höherwertige Amphibienlebensräume mit arten- und 

individuenreichen Vorkommen und herausragenden Biotopfunktionen, die eine Einteilung in die 

Bewertungsstufen 5-9 rechtfertigen würden, fehlen. Im UG sind lediglich 

 das Feuchtbiotop südöstlich Maar, 

 der Fischteich des AnSpV Lauterbach, 

 die Fischteichanlage an der Helmesmühle, 

 der Klärteich an der Kläranlage Angersbach, 

 die Lauter-Aue 

 sowie der Waldbestand am Vaits-Berg 

mit einer höheren Wertigkeit einzuordnen. Sie sind alle von mäßiger lokaler Bedeutung für 

Amphibien und erhalten die Bewertungsstufe 4. Das Feuchtbiotop südöstlich Maar ist eines der 

wenigen nicht fischereiwirtschaftlich genutzten Gewässer im Bearbeitungsgebiet, verfügt aber 

trotzdem nur über das Vorkommen von zwei Amphibienarten. Weiterhin verhindert die kleinflä-

chige Ausdehnung des Tümpels eine höhere Bedeutung im Biotopverbund und als 

Refugialraum. Die Untersuchungsflächen Fischteich AnSpV Lauterbach, Fischteichanlage 

Helmesmühle und der Klärteich an der Kläranlage Angersbach sind aufgrund der intensiven 

Nutzung und des geringen Arteninventars von mäßiger lokaler Bedeutung. Die Lauter-Aue und 

der Waldbestand am Vaits-Berg sind aufgrund Ihrer Bedeutung als potenzielle Sommerlebens-

räume der Bewertungsstufe 4 zuzuordnen. 

Das restliche UG sowie die Fischteiche nördlich Angersbach sind für Amphibien wenig bedeut-

sam und erhalten daher die Bewertungsstufe 1-3. 

3.6.2.4 Tagfalter und Widderchen 

Die Flächen mit der höchsten Wertigkeit für Tagfalter und Widderchen im UG sind die Auenbe-

reiche von Lauter, Brenderwasser, Altefeld sowie deren Nebengewässer mit Vorkommen des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (u. a. Nr. 1, 6, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 und 27 

sowie weitere Vorkommen außerhalb von Probeflächen). Diese Auenbereiche sind aufgrund 

ihres nahezu flächendeckenden und guten Vorkommens der am meisten wertgebenden Art – 

des streng geschützten Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings – als sehr hochwertig und 

von überregionaler Bedeutung einzustufen und erhalten die Bewertungsstufe 8. Ähnlich wie für 

die Artengruppe der Heuschrecken verleiht die enge Verzahnung dieser Flächen mit weiteren, 

potenziell besiedelbaren Wiesenbereichen zudem wichtige Funktionen im Biotopverbund und 

als Leitlinienelemente. In den zuvor beschriebenen Bereichen ist auch die Rinderweide nordöst-

lich Landenhausen (Nr. 25) enthalten, wo der Magerrasen-Perlmutterfalter – eine weitere 

wertbestimmende Art – sowie vergleichsweise viele Rote-Liste-Arten nachgewiesen werden 

konnten. Es handelt sich bei dem Biotopkomplex um Probefläche Nr. 25 um eine extensiv 

bewirtschaftete Rinderweide mit sehr heterogenen Feuchtigkeitsverhältnissen. Während es in 

der Nähe des Gewässers sehr feucht ist (Seggenried), gibt es in den Randbereichen sehr 

trockene, magere Bereiche, zudem angrenzend einen Feldweg(-rain) sowie ein lichtes Wäld-

chen. 

Ebenfalls als hochwertig und von regionaler Bedeutung (Bewertungsstufe 7) ist der Bereich um 

die arten- und individuenreichste Probefläche Ossenberg nördlich von Lauterbach (Nr. 4) zu 

bezeichnen. Durch seine reiche Ausstattung an wertvollen, mosaikartigen Biotopstrukturen (für 

das UG vergleichsweise große Halbtrockenrasenrelikte und trockene Glatthaferwiesen, Einzel-
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gehölze, Waldsäume, ein alter Steinbruch) besitzt der „Ossenberg“ im Biotopverbund eine 

wichtige Funktion als Trittsteinbiotop für wärmeliebende Insekten. Hierbei ist die offene Kuppe 

des Ossenbergs insbesondere für die lokale Population des Schwalbenschwanzes von hoher 

Bedeutung. Ohne den Ossenberg wären die ebenfalls (noch) wertvollen Insektengemeinschaf-

ten der deutlich kleinräumigeren anderen trockenen Grünlandbereiche im UG (Nr. 8, 9, 10, 13, 

14 und 19) vermutlich nicht langfristig überlebensfähig. Im Gegensatz zu den Verhältnissen 

z. B. in den Auen ist das Problem dieser Trockenstandortrelikte nicht die zu intensive landwirt-

schaftliche Nutzung, sondern die zu extensive bzw. Nicht-Nutzung. Ohne regelmäßige Bewei-

dung sind diese Bereiche nicht offen zu halten, verbuschen und verlieren ihren Wert für 

wärmeliebende Arten. Die Bereiche um die Probeflächen Halbtrockenrasenrelikte östlich 

Angersbach (Nr. 19), Kromberg (Nr. 14) sowie Grünland nördlich Angersbach III (Nr. 8) sind 

unter diesem Aspekt als hochwertig und überlokal bedeutsam einzustufen (Bewertungsstufe 6). 

Weitere trockene Grünlandbereiche (u. a. Nr. 9, 10 und 13) sind diesbezüglich als hochwertig 

und lokal bedeutend (Bewertungsstufe 5) einzuordnen. 

Frischwiesen und -weiden (u. a. Nr. 3, 5 und 28) sind aufgrund ihrer artenreicheren Ausstattung 

der Tagfalter- und Widderchenfauna und ihrer Funktion als Biotopverbundelement und 

Refugialraum als hochwertig und lokal bedeutend einzustufen. Sie erhalten die Bewertungsstu-

fe 5. Die restlichen (Offenland)Bereiche des UG mit artenarmer Tagfalter-/Widderchenfauna 

(Silagewiesen/Feldfluren; u. a. Probeflächen Nr. 2, 23 und 30) besitzen für Tagfalter und 

Widderchen eine nur geringe Bedeutung und werden daher der Bewertungsstufe 1-3 zugeord-

net. 

3.6.2.5 Heuschrecken 

Die Flächen mit der höchsten Wertigkeit für Heuschrecken im UG sind die Auenbereiche von 

Lauter, Brenderwasser, Altefeld sowie deren Nebengewässer mit Vorkommen der Sumpfschre-

cke und des Sumpf-Grashüpfers (u. a. Nr. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 

27, 28 und 29 sowie weitere Vorkommen außerhalb von Probeflächen). Diese Bereiche sind 

von regionaler Bedeutung und erhalten die Bewertungsstufe 7. Sie erhalten die hohe Bewer-

tung aufgrund ihrer guten Vorkommen der wertbestimmenden Arten Sumpfschrecke und 

Sumpf-Grashüpfer. Die enge Verzahnung der Flächen mit weiteren, potenziell besiedelbaren 

Wiesenbereichen verleihen ihnen zudem wichtige Funktionen im Biotopverbund und als 

Leitlinienelemente. 

Auch der Ossenberg (Nr. 4) ist bezüglich der Heuschreckenfauna als eines der artenreicheren 

Gebiete im UR zu bezeichnen. Begünstigt wird dies durch seine reiche Ausstattung mit wertvol-

len, mosaikartigen Biotopstrukturen (Halbtrockenrasenrelikte, Glatthaferwiesen, Gehölze und 

Waldsäume). Der Ossenberg besitzt im Biotopverbund eine wichtige Funktion als Trittsteinbio-

top für wärmeliebendere Insekten. Er ist daher überlokal bedeutend und wird der Bewertungs-

stufe 6 zugeordnet. Weitere vergleichsweise artenreiche Heuschrecken-Gemeinschaften 

insbesondere an trockenen Hangbereichen im UG können ebenso als hochwertig eingestuft 

werden (u. a. Nr. 8, 13, 14 und 19). Sie besitzen zwar nicht die Wertigkeit des Ossenbergs, sind 

aber lokal bedeutend und werden daher der Bewertungsstufe 5 zugeordnet. 

Weitere Frischwiesen und -weiden (u. a. Nr. 9, 10, 21 und 22) sind aufgrund der artenreicheren 

Ausstattung ihrer Heuschreckenfauna und ihrer Funktion als Biotopverbundelement und 

Refugialraum als mäßig bedeutend einzustufen und erhalten die Bewertungsstufe 4. Die 

restlichen Offenlandbereiche des UG mit artenarmer Heuschreckenfauna 

(Silagewiesen/Feldfluren; u. a. Probeflächen Nr. 2 und 30) besitzen für Heuschrecken eine nur 

geringe Bedeutung und werden daher der Bewertungsstufe 1-3 zugeordnet. 
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3.6.2.6 Libellen 

Die Bewertung des UG für Libellen fällt insgesamt wegen dem Mangel an geeigneten Stillge-

wässern ähnlich aus wie für die Amphibienfauna. Allerdings erfährt das Gebiet eine Aufwertung, 

da die Lauter und die Altefeld, ihre Nebenbäche und Mühlgräben sowie ihre Auenbereiche eine 

hohe Bedeutung als Reproduktionsräume, Refugialräume und Leitlinienelemente für fließge-

wässergebundene Arten (v. a. für die Prachtlibellenarten Gebänderte Prachtlibelle und Blauflü-

gel-Prachtlibelle) besitzen. Dies zeigt sich durch die flächendeckende Verbreitung der 

Blauflügel-Prachtlibelle sowie die nahezu flächendeckende Verbreitung der Schwesterart 

Gebänderte Prachtlibelle in den Auenbereichen des UG. Die Lauter und ihre Auenbereiche 

(inkl. Nebenbäche und Mühlgräben) sind als hochwertig und überlokal bedeutend (Bewertungs-

stufe 6) einzustufen (Bereich enthält Probeflächen Nr. 2, 4 und 6). Die Altefeld und deren 

Auenbereich (enthält Probefläche Nr. 8) ist aufgrund der für Libellen hochwertigen 

Umfeldstrukturen als regional bedeutsam einzuordnen (Bewertungsstufe 7). Der Fischteich des 

AnSpV Lauterbach (Nr. 5) verfügt zumindest kleinflächig über interessante Gewässerstrukturen 

für verschiedene Libellenarten und erfüllt darum eine Funktion im Biotopverbund und als 

Refugialraum. Zudem wurde mit elf Arten die artenreichste Libellengemeinschaft im UG und mit 

der Gemeinen Smaragdlibelle eine in Hessen auf der Vorwarnliste der Roten Liste stehende Art 

festgestellt. Daher wird dieser Bereich ebenfalls als hochwertig und überlokal bedeutend 

(Bewertungsstufe 6) eingestuft. Der Bereich mit der höchsten Wertigkeit (sehr hochwertig, 

überregionale Bedeutung; Bewertungsstufe 8) ist das kleinflächige Gebiet um den Wiesengra-

ben bei Landenhausen wo der Kleine Blaupfeil beobachtet werden konnte. 

Der Klärteich bei Angersbach (Nr. 7) erhält aufgrund seiner vergleichsweise artenreichen 

Libellenfauna mit z. T. hohen Individuendichten (trotz suboptimaler Habitatbedingungen) die 

Bewertungsstufe 5 (hochwertig, lokal bedeutend). Der Bereich ist im Biotopverbund und als 

Refugialraum bedeutsam. Das Feuchtbiotop südöstlich Maar (Nr. 1) besitzt aufgrund der nicht 

mehr optimalen Lebensraumbedingungen für Libellen nur noch eine mäßige Bedeutung und 

wird der Bewertungsstufe 4 zugeordnet. Keine Libellenvorkommen weist der Altarm der Lauter 

(Nr. 3) unterhalb des Vaits-Bergs bei Lauterbach auf. Er ist besitzt wie die übrigen Bereiche des 

UG (offene Feldflur, Siedlungsbereiche, etc.) für Libellen nur eine geringe Bedeutung und erhält 

daher die Bewertungsstufe 1-3. 

3.6.2.7 Sonstige Tierartengruppen 

Bezüglich der weiteren Tiergruppen (Säugetiere [ohne Fledermäuse], Fische, Reptilien, 

Laufkäfer usw.), die weniger intensiv bearbeitet wurden, als die oben behandelten Tiergruppen 

ist das UG i. d. R. maximal von mäßiger Bedeutung (Bewertungsstufe 4). Hier kommen zumeist 

Generalisten der betreffenden Artengruppen vor. 

Die offene Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landenhausen hat zwar für den Feldha-

senbestand im UG eine funktionale Bedeutung. Da es sich jedoch nicht um einen Verbreitungs-

schwerpunkt der Art handelt, ist auch hier nur von einer mäßigen Bedeutung (Bewertungsstufe 

4) auszugehen. 

Lediglich die Bereiche wärmebegünstigter Hang- und Kuppenlagen (Ossenberg, Kromberg, 

etc.) sowie auch die Randbereiche des Gleiskörpers der Bahnstrecken sind für die Artengruppe 

der Reptilien von etwas höherer Bedeutung und werden in die Bewertungsstufe 5 (hochwertig, 

lokale Bedeutung) eingestuft. 
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3.7 SCHUTZGUT LANDSCHAFTSBILD 

Der Schutz des Landschaftsbildes ist in der Naturschutzgesetzgebung sowohl des Bundes als 

auch des Landes festgeschrieben. § 1 Abs. 1 Nr. 3 des BNatSchG schreibt u. a. vor, dass 

„Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ auf Dauer 

zu sichern sind. 

Der Begriff „Landschaftsbild“ bezeichnet die gesamte vom Menschen sinnlich wahrnehmbare 

Erscheinung von Landschaft, wobei eine gewisse Großräumigkeit der Wahrnehmungsweise 

vorausgesetzt wird. Die Erscheinung einer Landschaft wird geprägt durch Landnutzungsmuster, 

Strukturmerkmale und Ausstattungselemente. Die Wahrnehmung der Landschaft erfolgt stets 

mit allen Sinnen, wenngleich auch die optischen Reize oft im Vordergrund stehen. Aber auch 

akustische und olfaktorische spielen eine Rolle. Je nach Qualität und Intensität werden sie als 

das Landschaftsbild bereichernd (Waldduft, Vogelsang) oder beeinträchtigend (Abgase, 

Industrie, Verkehrslärm) empfunden. Darüber hinaus sind auch die Zugänglichkeit und Nutzbar-

keit der Landschaftselemente von Bedeutung, und auch nicht-sinnliche Eigenwerte von Struktu-

ren, wie z. B. die geschichtliche oder ideelle Bedeutung, spielen eine Rolle beim Erleben von 

Landschaft. Das Landschaftsbild besitzt damit eine objektive und eine subjektive Komponente. 

Dennoch lassen sich einige Landschaftseigenschaften ausmachen, die allgemein als Kriterien 

zur Charakterisierung und Bewertung anerkannt sind. So die Begriffe Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit des § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Als schön werden im Allgemeinen Landschaften 

empfunden, die  

 vielfältig und landschaftstypisch sind 

 geringe Eigenartverluste aufweisen 

 als natürlich empfunden werden (RIEDEL & LANGE 2002) (Fehlen einer intensiven 

anthropogenen Überprägung). Hierbei kann es sich gleichermaßen um Natur- und 

Kulturlandschaften handeln 

Da der Parameter Schönheit somit besonders über die Parameter Vielfalt, Eigenart und 

Natürlichkeit wahrgenommen wird, von denen die beiden ersten schon einzeln abgehandelt 

werden, wird dieser durch den neu hinzutretenden Begriff Natürlichkeit ersetzt. 

3.7.1 Methodik 

Das Landschaftsbild ist eines der Schutzgüter, das von der Eingriffsregelung erfasst ist und dort 

gleichrangig neben anderen Schutzgütern steht (§ 1 BNatSchG). Bei einem Eingriff in Natur und 

Landschaft, wie es der geplante Neubau der B 254 darstellt, hat daher unter anderem eine 

Analyse der entstehenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu erfolgen. 

Die Bestandsbeschreibung und -bewertung des Landschaftsbildes sowie die spätere Ermittlung 

der nicht vermeidbaren Eingriffe in das Landschaftsbild („visuelle Beeinträchtigungen“) erfolgt in 

Anlehnung an die „Zusatzbewertung Landschaftsbild“ zur Bewertung von Eingriffen in das 

Landschaftsbild (AK Landschaftsbildbewertung beim HMdILFN 1998). Die Bewertung des 

Landschaftsbildes erfolgt zusätzlich nach den gängigen Verfahren in der Landschaftsplanung, 

auf die sich auch (BOSCH & PARTNER 2005) beziehen. 

Die Abgrenzung des UR orientiert sich hierbei an dem Raum, in dem der Eingriff voraussichtlich 

sichtbar sein wird. Die „Zusatzbewertung Landschaftsbild“ definiert hierzu für vertikal ausge-



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 124 

prägte Eingriffsobjekte bis zu drei Wirkzonen, in Abhängigkeit von der Höhe und der Breite des 

Eingriffsobjektes (Tabelle 46). 

Tabelle 46: Wirkzonen nach der „Zusatzbewertung Landschaftsbild“ 

 Höhe  
Eingriffsobjekt 

Breite  
Eingriffsobjekt 

Untersuchungsraum: 
Entfernung vom Eingriffsrand 

bzw. -mittelpunkt 

Wirkzone I < 10 m < 25 m 0 – 200 m 

Wirkzone II 10 – 30 m 25 – 50 m 200 – 1.500 m 

Wirkzone III > 30 m > 50 m 1.500 – 5.000 m 
(1.500 – 10.000 m) 

 

Wirkzonen für lineare, nicht vertikal ausgeprägte Objekte (z. B. Straßen) sollen in Anlehnung an 

die Wirkzonen für vertikal ausgeprägte Objekte im Einzelfall gutachterlich festgelegt werden. Es 

sind Wirkungsbänder um die Eingriffsränder zu legen. 

Für den Neubau der B 254, der L 3142, der L 3140, ist von maximalen Dammhöhen bzw. 

Bauwerkshöhen (Brücken) von bis zu ca. 21,8 m auszugehen (Straßendamm am Rothebach 

bei Landenhausen). Das Gutachten zum Neubau der Brücke bei Angersbach (lichte Höhe 

12,8 m), welches bereits im Zuge des Neubaus der B 254 angefertigt wurde (PNL 2006b) 

untersucht einen 5.000 m-Radius um die Brücke. Diese maximale Wirkzone III wurde in jenem 

Gutachten gewählt um der exponierten Lage in der Lauter-Aue und der hohen Empfindlichkeit 

des Landschaftsraums mit der Ruine Wartenberg Rechnung zu tragen. Im Ergebnis finden sich 

hier alle einsehbaren Bereiche nahezu vollständig im 1.500 m-Wirkungsband um die Trasse. 

Für die Abgrenzung des UR für das Schutzgut Landschaftsbild wird in dem vorliegenden Bericht 

daher die Wirkzone II gem. der „Zusatzbewertung Landschaftsbild“ zugrunde gelegt. Als UR 

wird somit ein 1.500 m-Wirkungsband um die Trassen der B 254-neu sowie der zugehörigen 

Anschlussverbindungen zur L 3142, L 3140 und weiteren Wirtschaftswegen gelegt. 

Zunächst wird die Empfindlichkeit der Landschaft gegenüber eingriffsbedingten visuellen 

Beeinträchtigungen ermittelt und bewertet. Hierbei werden, soweit möglich, die Angaben des 

Gutachtens zum Neubau der Brücke bei Angersbach, welches ebenfalls im Zuge des Neubaus 

der B 254 angefertigt wurde (PNL 2006b) übernommen und um die im Trassenverlauf hinzutre-

tenden potenziell beeinträchtigten Bereiche ergänzt. 

Zunächst wird die Empfindlichkeit der Landschaft gegenüber eingriffsbedingten visuellen 

Störungen ermittelt und bewertet. Hierbei werden, soweit möglich, die Angaben des Gutachtens 

zum Neubau der Brücke bei Angersbach, welches ebenfalls im Zuge des Neubaus der B 254 

angefertigt wurde (PNL 2006b) übernommen und um die im Trassenverlauf hinzutretenden 

potenziell beeinträchtigten Bereiche ergänzt. 

Im ersten Schritt erfolgt eine Beschreibung des Landschaftsbildes des gesamten UG „visuelle 

Beeinträchtigung“. Im nächsten Schritt werden gleichartig ausgestattete Areale zu visuell 

einheitlichen Landschaftsraumeinheiten zusammengefasst.  

Grundlage für diese Abgrenzung stellt im ersten Schritt die naturräumliche Gliederung Hessens 

(KLAUSING 1988) dar. Im zweiten Schritt wurde das Gebiet weiter in Räume mit gleicher land-

schaftlicher Struktur untergliedert. Für die Ableitung dieser Landschaftsbildeinheiten im UR 

wurden die Raumeinheiten des Gutachtens zum Neubau der Brücke Angersbach (PNL 2006b) 

weitgehend im Grundsatz übernommen, es wurden lediglich kleinere Anpassungen an die 
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aktualisierte Biotop- und Nutzungskartierung vorgenommen. Zusätzlich wurden aufgrund des 

flächenmäßig größeren UR der B 254-neu weitere Landschaftsbildeinheiten definiert.  

Die Landschaftsbildeinheiten werden anhand der folgenden Charakteristika beschrieben: 

 Relief 

 Gewässer 

 Biotop- und Nutzungsstruktur 

 Nutzungsintensität und Vorbelastungen 

Zur Bewertung der Landschaftsbildqualität wurden diese Landschaftsbildeinheiten dann, 

ebenso wie der gesamte UR, anhand der Kriterien 

 Eigenart 

 Vielfalt 

 und Natürlichkeit 

eingestuft. Die Kriterien wurden zunächst einzeln betrachtet und dann zur Gesamtbewertung 

bezüglich der Qualität der jeweiligen Landschaftsbildeinheit in einer Matrix zusammengefasst. 

Naturraumtypische Strukturen einer Landschaft sind als Träger der Funktionen und Werte des 

Landschaftsbildes anzusehen, während nicht naturraumtypische Strukturen, wie Windkraftanla-

gen, Hochspannungsleitungen oder Verkehrsstraßen als Vorbelastung gelten. 

Die optische Vorbelastung wurde allerdings nicht separat bewertet, da sich der durch die 

Vorbelastung verminderte landschaftsästhetische Wert in der Bewertung der Eigenart und 

besonders der Natürlichkeit niederschlägt.  

Für die Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes spielt auf der einen Seite die 

Landschaftsbildqualität der Raumeinheit, auf der anderen Seite spielt die optische Verletzbar-

keit durch störende Elemente eine Rolle. Im letzten Fall ist weniger die Qualität als die Einsich-

tigkeit und die Exponiertheit der Raumeinheit von Bedeutung. 

Weiterhin kann es durch Verlärmung der Landschaft durch das Verkehrsaufkommen im Bereich 

der neuen Trassenführung zu einer Beeinträchtigung des Erlebens von Landschaft durch den 

Menschen kommen und somit zur Minderung des Erholungspotenzials. 

3.7.2 Bestandserfassung 

Um das geplante Vorhaben wurde ein Wirkungsband von 1.500 m gelegt, der als potenziell 

beeinträchtigter Raum definiert ist. 

Innerhalb des oben definierten UR „visuelle Beeinträchtigung“ kann die Landschaft um Maar als 

ausgeräumte, intensiv agrarisch geprägte Beckenlandschaft charakterisiert werden. Sie erlaubt 

eine Fernsicht auf die umgebenden ansteigenden Hänge und Kuppen von Mühl-Berg, Häls-

Berg, Bählerhöhe, Wein-Berg und Bilskuppe. Im Bereich der Kuppen und Hänge dieser Erhe-

bungen wird das Offenland westlich Maar durch kulturhistorisch bedeutsame Relikte einer alten 

Hutewirtschaft, in Form von ausgedehnten Magerrasen-Grünland-Gehölzkomplexen geprägt. 

Diese landschaftlich reizvollen Bereiche sind auch als FFH-Gebiet (Magerrasen und Kalkberge 

bei Schwarz) festgesetzt und ziehen sich bis auf die Bilskuppe nördlich Maar. 

Weiterhin befinden sich im Gebiet einzelne, landschaftsbildprägende Bäume. Entlang der B 254 

gliedern gebietstypische Eschen und Linden die Feldflur. 
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Östlich von Maar ist die Landschaft schwach hügelig, geprägt durch die einzelnen Erhebungen 

von Ossenberg, Steines-Berg, Vaits-Berg und den naturnahen Fließgewässern Maar und 

Rodebach. Ossenberg, Steines-Berg und Vaits-Berg besitzen in unterschiedlichem Maße 

landschaftsgliedernde und -belebende Groß- und Kleinstrukturen wie Hecken/Feldgehölze, 

Staudenfluren, Streuobst und Kleinwälder. Der Grünlandanteil ist hier deutlich erhöht. Magerra-

sen treten auf. 

Im südlichen Bereich des westlichen Abschnittes des UR „visuelle Beeinträchtigung“ liegt der 

Siedlungsbereich von Lauterbach, dessen im besten Falle wenig eingegrünten Gewerbegebiete 

sich in die soeben beschriebenen Landschaften ausdehnen und das Landschaftsbild z. B. im 

Bereich der Brenderwasseraue und westlich des Vaits-Berges um die L 3140 herum deutlich 

beeinträchtigen. Auch der aktuelle Verlauf der B 254 und die Bahnlinie zerschneiden die 

Einheiten teilweise. Auch die fehlende Eingrünung des Ortsteiles Maar und der vorhandenen 

Außenanlagen wirken sich stark negativ auf das Landschaftsbild aus. 

Folgt man dem UR in östlicher Richtung findet man nördlich der Lauter-Aue eine abwechslungs-

reiche Kulturlandschaft, die ein Teil der Grabenlandschaft zwischen Kugel-Berg, Klefferts-Berg 

und Fleisch-Berg ist. Tiefe Einschnitte und Bachtäler mit typischer Vegetation sind hier ebenso 

prägend wie steile Hangbereiche mit Magerrasen/Zwergstrauchheiden, Hecken und Feldgehöl-

ze, Streuobst, Nutzgärten und vielfältige, kleinräumige Biotopstrukturen. Jenseits des recht 

naturnahen Lautertals mit seinem durch Ufergehölze geprägten Bachlaufs der Lauter setzen 

sich im Norden des UR diese Strukturen mit dem Birkich fort, auf dessen Ausläufer sehr 

landschaftsbildwirksam in das Lautertal hineinragend die Ruine Wartenberg steht. 

Zerschnitten wird dieser ansonsten relativ unbelastete Teilraum durch die Trasse der Bahnlinie. 

Beeinträchtigend wirkt sich weiterhin die 110-kV-Hochspannungsleitung Petersberg-Lauterbach 

der E.ON aus, die den gesamten Untersuchungskorridor durchzieht. Aufgrund der langen 

Leitungslänge, der Höhe und Konstruktion der Masten und der Lage im Offenland ist die 

Leitung gut einsehbar. Es kommt daher zu erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des. 

Weiter südlich in der Nähe des Trassenkorridors im Bereich der Grabensohle des Lauterbacher 

Grabens wandelt sich die Landschaft zwischen Angersbach und Landenhausen in eine 

schwach wellige, offen-ausgeräumte Landschaft, die sich vor Landenhausen weit bis in den 

Süden die Grabenhänge hinaufzieht. Die übrigen Hangbereiche an den Grabenrändern hinge-

gen sind deutlich strukturiert. So finden sich vor Hubertushöhe und Söderberg einige Hecken-

strukturen in der Landschaft, südöstlich Angersbach ist die Landschaft durch Gehölze, 

Streuobstwiesen reich strukturiert. 

Östlich von Landenhausen wird der UR durch mäßig strukturierte Agrarräume bestimmt. 

Unterbrochen wird das recht homogene Landschaftsbild durch die Bachtäler der Fließgewässer 

Rothebach und Altefeld und die L 3142 nach Bad Salzschlirf. Die Landesstraße nach Bad 

Salzschlirf wird durch einzelne junge und ältere Laubbäume gesäumt. In den Bachtälern wird 

das Landschaftsbild durch einen hohen Grünlandanteil und die weitgehend geschlossenen 

Ufergehölzsäume geprägt. 

Auch in diesem Abschnitt des Trassenkorridors wirken sich die Hochspannungsleitung sowie 

die fehlende Ortsrandeingrünung von Landenhausen negativ auf das Landschaftsbild aus. 

Folgende landschaftlich einheitlichen Gebiete lassen sich im Wirkungsband „visuelle Beein-

trächtigung“ differenzieren. 
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Forst, Laubwald vorherrschend 

 Wald-Offenland-Bereiche am Alten-Berg westlich Lauterbach 

 Waldgebiet „Lehchen“ zwischen Lauterbach und Angersbach 

 Waldgebiet „Söderberg und Hubertushöhe“ 

 Waldgebiet um den Stein-Berg 

Forst, Nadelwald vorherrschend 

 Waldgebiet am Häls-Berg 

 Waldgebiet bei Angersbach und Landenhausen 

Kleinräumig strukturierte, überwiegend grünlandgeprägte Talräume 

 Niederungsbereich der Brenderwasser 

 Niederungsbereich des Rodebachs 

 Niederungsbereich der Lauter 

 Niederungsbereich des Mühlenbachs 

 Niederungsbereich der Altefeld 

Strukturreiches Offenland, Grünland und Hecken geprägt 

 Strukturreiches Offenland westlich Maar 

 Ossenberg 

 Vaits-Berg 

 Offenlandbereich „Birkich“ mit der Ruine Wartenberg  

 Offenland östlich der Stadt Lauterbach  

 Offenland westlich Angersbach 

 Offenland südöstlich Angersbach 

 Offenland am Klefferts-Berg 

 Offenland/Wald am Fleisch-Berg 

Offene Agrarlandschaften, mittel strukturiert 

 Agrarlandschaft am Alten-Berg westlich Lauterbach 

 Offenland östlich Maar 

 Agrarlandschaft nordöstlich der Stadt Lauterbach  

 Agrarlandschaft westlich Angersbach 

 Agrarlandschaft nördlich Angersbach 

 Agrarlandschaft östlich Landenhausen 

 Agrarlandschaft am Söder-Berg  

 Agrarlandschaft um die „Koppe“ westlich Bad Salzschlirf 

 Agrarlandschaft nordöstlich Müs 
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 Agrarlandschaft südlich Müs 

Offene Agrarlandschaft, ausgeräumt 

 Ausgeräumte Beckenlandschaft um Maar 

 Offene Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landenhausen 

Siedlungen 

 Siedlungsbereich Maar 

 Siedlungsbereich Heblos 

 Siedlungsbereich Rimlos 

 Siedlungsbereich Stadt Lauterbach 

 Siedlungsbereich Angersbach 

 Siedlungsbereich Landenhausen 

 Siedlungsbereich Bad Salzschlirf 

 Siedlungsbereich Müs 

Die ausführliche Beschreibung der Raumeinheiten des UG anhand der Charakteristika Relief, 

Gewässer, Biotop- und Nutzungsstruktur, Nutzungsintensität und Vorbelastungen findet sich in 

Anhang 5 (s. Kap. 8.5). 

3.7.3 Bestandsbewertung  

3.7.3.1 Vielfalt 

Die Vielfalt (das objektive Erscheinungsbild) einer Landschaft wird durch eine Reihe von 

Eigenschaften bestimmt, die sich durch die folgenden Parameter beschreiben lassen: Grob- 

und Feinrelief, Vegetation, Biotopstrukturen, Nutzungen, Gebäude und sonstige Baustrukturen 

(RIEDEL & LANGE 2002). 

Tabelle 47: Einstufung des Kriteriums Vielfalt 

Merkmale für die Beurteilung der Vielfalt Einstufung/Punktwert 

Sehr viele visuell unterscheidbare Elemente und Strukturen: 

 Oberflächengestalt: sehr deutliche Reliefänderungen: z. B. landschafts-
prägende Kuppen, stark geneigte Hänge 

 Gewässer: natürliche bzw. naturnahe, mäandrierende Flussverläufe in 
natürlich bzw. naturnah ausgeprägter Aue 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: kleinräumiger Wechsel vieler verschiede-
ner Biotoptypen und Nutzungsarten 

sehr hoch / 4 

Viele visuell unterscheidbare Elemente und Strukturen: 

 Oberflächengestalt: deutliche Reliefänderungen: z. B. stärker geneigte 
Hanglagen der die Talbecken umrahmenden Bergketten 

 Gewässer: überwiegend naturnahe Flussverläufe und Auelandschaft 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Wechsel mehrerer verschiedener Biotop-
typen und Nutzungsarten 

hoch / 3 
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Merkmale für die Beurteilung der Vielfalt Einstufung/Punktwert 

Mehrere visuell unterscheidbare Elemente und Strukturen: 

 Oberflächengestalt: mäßig geneigtes Relief z. B. schwächer geneigte 
Hanglagen und Höhenrücken 

 Gewässer: begradigte Fließgewässer mit deutlichen Relikten auentypi-
scher Strukturen 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Wechsel einiger Biotoptypen und Nut-
zungsarten 

mäßig / 2 

Nur wenige visuell unterscheidbare Elemente und Strukturen: 

 Oberflächengestalt: flaches Relief: z. B. aufgeweitete Talräume, Be-
ckenlagen 

 Gewässer: Begradigte Entwässerungsgräben ohne Uferbewuchs 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Überwiegend ausgeräumte Agrarland-
schaft 

gering / 1 

 

Tabelle 48: Bewertung der Vielfalt der einsehbaren Landschaftsraumeinheiten im Trassenkorridor 

Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Wald-/Offenland am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

3 Die Einheit ist in Teilen strukturreich und weist eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Biotop- und Nutzungstypen 
auf. 

Waldgebiet „Lehchen“ zwischen 
Lauterbach und Angersbach 

2 Das Gebiet ist mäßig strukturreich, das Relief ist mäßig 
geneigt 

Waldgebiet „Söderberg und 
Hubertushöhe“ 

2 Die Landschaftsbildeinheit besitzt ein ausgeprägtes Re-
lief, die Nutzungs- und Biotopstruktur ist monoton. 

Waldgebiet um den Stein-Berg 1-2 Die Landschaftsbildeinheit besitzt ein ausgeprägtes Re-
lief, die Nutzungs- und Biotopstruktur ist mäßig  

Waldgebiet am Häls-Berg 1 Monotone Biotopstruktur, schwaches Relief. 

Waldgebiet bei Angersbach und 
Landenhausen 

1-2 Mäßige bis hohe Reliefenergie, geringe Vielfalt der Bio-
top- und Nutzungstypen. 

Niederung der Brenderwasser 3 Strukturvielfalt mäßig, Reliefenergie gering, naturnahes 
Fließgewässer mit begleitender Auenlandschaft 

Niederung des Rodebachs 2-3 Deutlich geneigte Talhänge, mittlere Vielfalt an Biotopen 
und Nutzungen, Fließgewässer in Teilen naturnah 

Niederung der Lauter 2 Der Niederungsbereich der Lauter besitzt zwar einen 
stark mäandrierenden Gewässerverlauf, weist aber nur 
einen schmalen Bestand uferbegleitender Gehölze auf. 
Der Wechsel der Biotoptypen und Nutzungsarten ist als 
mäßig einzustufen. 

Niederung des Mühlenbachs 2 In Teilen naturnaher Bachverlauf, Auenbereich eher in-
tensiv und mit geringer Vielfalt an Biotop- und Nutzungs-
typen, im Unterlauf besser 

Niederung der Altefeld 3 Naturnaher Gewässerverlauf durchgehendem Uferge-
hölzbestand. 

Strukturreiches Offenland 
westlich Maar 

4 Sehr hoher Strukturreichtum, landschaftsprägende Kup-
pen, stärker geneigte Hanglagen 
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Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Ossenberg 4 Der Ossenberg zeichnet sich durch ein stark ausge-
prägtes Relief und durch einen hohen Strukturreichtum 
aus.  

Vaits-Berg 4 Der Vaits-Berg besitzt eine hohe Grenzliniendichte und 
einen sehr hohen Anteil unterschiedlicher Biotoptypen. 

Offenlandbereich „Birkich“ mit 
Ruine Wartenberg 

4 Das Relief in diesem Bereich ist sehr abwechslungs-
reich. Der Bergsporn weist eine hohe auf, die Hanglagen 
des Hornbergs eine mäßige bis hohe Strukturvielfalt. Ins-
gesamt weist das Gebiet eine große Vielfalt an Biotopty-
pen und Nutzungsarten auf. 

Offenland östlich der Stadt 
Lauterbach  

3 Ausgeprägtes Relief und hoher Strukturierungsgrad. 

Offenland westlich Angersbach 3-4 Ausgeprägtes Relief und in Teilen hoher Strukturie-
rungsgrad, Gehölze, Hecken, Waldstücke. 

Offenland südöstlich 
Angersbach 

4 Auf dem stark reliefierten Gelände findet ein kleinräumi-
ger Wechsel von Acker und Grünlandflächen mit z. T. 
extensiver Nutzung und verschiedenen Hecken und Ge-
hölzelementen statt.  

Offenland am Klefferts-Berg 4 Die Landschaftsraumeinheit weist einen sehr hohen An-
teil an gliedernden Strukturen und starke Reliefverände-
rungen auf. 

Offenland/Wald am Fleisch-
Berg 

4 Parallel zum Klefferts-Berg weist diese Raumeinheit 
einen sehr hohen Anteil an gliedernden Strukturen und 
starke Reliefveränderungen auf.  

Agrarlandschaft am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

2 Mäßige Strukturvielfalt, monotone Nutzungsstruktur 

Offenland östlich Maar 2-3 Ausgeprägtes Relief, mäßige bis hohe Strukturierung, 
gewisser Wechsel an Biotoptypen und Nutzungen 

Agrarlandschaft nordöstlich der 
Stadt Lauterbach 

2 Mäßige bis hohe Reliefenergie und geringe Strukturie-
rung, im östlichen Abschnitt etwas höher aufgrund der 
Tongruben. 

Agrarlandschaft westl. 
Angersbach 

2-3 Ausgeprägtes Relief und mäßige bis hohe Strukturierung 

Agrarlandschaft nördl. 
Angersbach  

1-2 Mäßige Reliefenergie und ausgeräumte Agrarlandschaft 

Agrarlandschaft östl 
Landenhausen 

1-2 Mäßige Reliefenergie und ausgeräumte Agrarlandschaft 

Agrarlandschaft am Söder-Berg  2 Deutliche Reliefenergie und mäßiger Strukturierungsgrad 

Agrarlandschaft um die „Koppe“ 
westlich Bad Salzschlirf 

3 Ausgeprägtes Relief und hoher Strukturierungsgrad 

Agrarlandschaft nordöstlich Müs 2-3 Deutliche Reliefänderungen, mäßiger bis mittlerer Struk-
turreichtum 

Agrarlandschaft südlich Müs 2-3 Hohe Reliefenergie, mittlere Strukturierung 

Ausgeräumte Beckenlandschaft 
um Maar  

1 Geringe Reliefenergie und Strukturarmut 
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Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Offene Agrarlandschaft 
zwischen Angersbach und 
Landenhausen 

1 Der betroffene Bereich stellt sich, wie die gesamte Land-
schaftsbildeinheit, als strukturarme, ausgeräumte Agrar-
landschaft dar. Das überwiegend schwach ausgeprägte 
Relief weist nur zu den südlich angrenzenden Waldflä-
chen steilere Flächen auf. Hecken und Gehölze befinden 
sich fast ausschließlich entlang der B 254, die den beein-
trächtigten Raum von Nordwest nach Südost durch-
schneidet. 

Siedlungsbereich Maar 3 Hoher Wechsel vieler verschiedener Biotop- und 
Nutzungstypen, ausgeprägte Reliefenergie 

Siedlungsbereich Heblos 3-4 Hoher Wechsel vieler verschiedener Biotop- und 
Nutzungstypen, ausgeprägte Reliefenergie 

Siedlungsbereich Rimlos 3 Schwache Reliefenergie, deutlicher Wechsel von Biotop- 
und Nutzungstypen 

Siedlungsbereich Stadt 
Lauterbach 

3 Schwache Reliefenergie, deutlicher Wechsel von Biotop- 
und Nutzungstypen 

Siedlungsbereich Angersbach 3 Die betroffenen Bereiche der Ortslage Angersbach 
zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Nutzungs-
strukturen aus. 

Siedlungsbereich 
Landenhausen 

3 Schwache Reliefenergie, deutlicher Wechsel von Biotop- 
und Nutzungstypen. 

Siedlungsbereich Bad 
Salzschlirf 

3-4 Schwache Reliefenergie, hoher Wechsel vieler verschie-
dener Biotop- und Nutzungstypen 

Siedlungsbereich Müs 3-4 Hohe bis sehr hohe Reliefenergie und hoher Wechsel 
vieler verschiedener Biotop- und Nutzungstypen 

3.7.3.2 Eigenart 

Das Kriterium Eigenart kann im Sinne von Unverwechselbarkeit interpretiert werden. Die 

Eigenart einer Landschaft wird durch die Anordnung, Anteile und Ausprägung der darin enthal-

tenen Landschaftselemente (strukturelle Charakteristik) bestimmt. Eigenart umfasst nicht nur 

natürliche, vom Menschen unbeeinflusste Strukturen, sondern auch die im Laufe längerer 

geschichtlicher Entwicklung entstandenen Kulturlandschaften. 

Tabelle 49: Einstufung des Kriteriums Eigenart 

Merkmale für die Beurteilung der Eigenart Einstu-
fung/Punktzahl 

Sehr geringes Ausmaß an Eigenartverlust: 

Ungestörte Erlebbarkeit einer natur- bzw. nutzungsgeschichtlich charakteristischen 
Landschaft, z. B. kulturhistorisch geprägte Landschaftsräume 

sehr hoch / 4 

Geringes Ausmaß an Eigenartverlust: 

Deutlich unterscheidbare, natur- bzw. nutzungsgeschichtlich charakteristische 
Landschaft, z. B. gut ausgeprägter Übergang von Siedlungsrand zu freier Land-
schaft (Gärten, Streuobst) 

hoch / 3 

Mittleres Ausmaß an Eigenartverlust: 

Noch vorhandene und erlebbare charakteristische Elemente trotz Vorkommens 
neu eingeführter Elemente 

mäßig / 2 
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Merkmale für die Beurteilung der Eigenart Einstu-
fung/Punktzahl 

Hohes Ausmaß an Eigenartverlust: 

Fehlen bzw. geringe Erlebbarkeit charakteristischer Elemente 

Stark umgestaltete, durch neu eingeführte Elemente überprägte Landschaft 

gering / 1 

 

Tabelle 50: Bewertung der Eigenart der einsehbaren Landschaftsraumeinheiten im Trassen-

korridor 

Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Wald-/Offenland am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

2-3 Geringes bis mittleres Ausmaß an Eigenartsverlust 
durch Nadelholzanbau, intensive Nutzung des 
Offenlandes und Steinbruchbetrieb,  

Waldgebiet „Lehchen“ zwischen 
Lauterbach und Angersbach 

2 Geringes (naturnah Laubwaldbestände) bis hohes 
(Fichtenforste) Maß an Eigenartverlust 

Waldgebiet „Söderberg und 
Hubertushöhe“ 

2 Geringes (naturnah Laubwaldbestände) bis hohes 
(Fichtenforste) Maß an Eigenartverlust 

Waldgebiet um den Stein-Berg 2 Geringes (naturnah Laubwaldbestände) bis hohes 
(Fichtenforste) Maß an Eigenartverlust 

Waldgebiet am Häls-Berg 1 Hohe Eigenartverluste durch überwiegende Fichten-
monokultur 

Waldgebiet bei Angersbach und 
Landenhausen 

1-2 Geringes (naturnah Laubwaldbestände) bis überwie-
gend hohes (Fichtenforste) Maß an Eigenartverlust 

Niederung der Brenderwasser 2-3 Trotz der "neueingeführten" Elemente wie Bahntrasse, 
Kläranlage und Gewerbegebiet erfährt das Gebiet 
einen nur mäßigen Eigenartsverlust. Er ist vorwiegend 
in dem naturnahen Gewässerverlauf begründet. 

Niederung des Rodebachs 2-3 Noch vorhandene Strukturen wie Hecken, Quellen und 
Feuchtwiesen erhalten ein gewisses Maß an Eigenart, 
welches durch die intensive Nutzung und die Hoch-
spannungsleitung deutliche Abwertungen erfahren hat. 

Niederung der Lauter 2-3 Ähnlich wie bei der Brenderwasser erfährt das Gebiet 
trotz der "neueingeführten" Elemente wie Bahntrasse, 
Kläranlage und Grünabfall-Zwischendeponie einen nur 
mäßigen Eigenartsverlust. Er ist vorwiegend in dem 
naturnahen Gewässerverlauf begründet. 

Niederung des Mühlenbachs 2 Überwiegend mittlere Überprägung durch intensive 
Nutzung, Fehlen von Ufergehölzen und Siedlungsrand 

Niederung der Altefeld 3 Naturnaher Bachverlauf ist prägend 

Strukturreiches Offenland westlich 
Maar 

3-4 Die gut einsehbaren Hänge besitzen einen sehr ge-
ringen Verlust an Eigenart. Die B 254-alt sorgt aller-
dings für einen geringen Verlust. 

Ossenberg 4 Der Ossenberg besitzt keinerlei Eigenartsverlust. Er ist 
ein Relikt einer historischen Kulturlandschaft. 

Vaits-Berg 3 Der Vaits-Berg besitzt überwiegend ein geringes Aus-
maß an Eigenartsverlust durch das Vorhandensein 
von Gebäuden, Kleingärten, Vereinsgelände. Im Be-
reich der Erddeponie ist der Verlust jedoch hoch. 
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Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Offenlandbereich „Birkich“ mit 
Ruine Wartenberg 

3 Der betroffene Teil des Gebietes erhält durch die 
Burgruine, den Altbaumbestand und die kleinparzellige 
Nutzung am Nordhang des Hornberges ein sehr ho-
hes Maß an Eigenart. Die Erlebbarkeit der natur- und 
nutzungsgeschichtlich charakteristischen Landschaft 
wird allerdings durch die Bahntrasse und die Hoch-
spannungsleitung eingeschränkt.  

Offenland östlich der Stadt 
Lauterbach 

3 Geringer Eigenartsverlust aufgrund der intensiv land-
wirtschaftlichen Nutzung und fehlende Ortsrandein-
grünung, bzw. -einbindung 

Offenland westlich Angersbach 3-4 Geringer Eigenartsverlust aufgrund der intensiv land-
wirtschaftlichen Nutzung, hohe Eigenart durch Bilskup-
pe mit Gehölz-Grünland-Komplex und den Sonn-Berg, 
eine charakteristische Kuppe mit ehemaliger Burg  

Offenland südöstlich Angersbach 3 Das Gebiet verfügt über ein mäßiges Ausmaß an 
Eigenartsverlust durch die nutzungsgeschichtlich cha-
rakteristischen Gehölze, Hecken und kleinparzelligen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Einschränkun-
gen sind durch die begradigten und vegetationslosen 
Bäche zu machen. 

Offenland am Klefferts-Berg 2-3 Das Gebiet weist mit seinen steilen 
gehölzbestandenen Böschungen und Hanglagen eine 
natur- und nutzungsgeschichtlich charakteristische 
Landschaft auf. Deutlich davon unterscheidbar stellen 
sich die etwas größeren Agrarflächen und die 
Gartenbereiche dar. Das Gebiet weist damit ein nur 
geringes bis mittleres Ausmaß an Eigenartsverlust auf 

Offenland/Wald am Fleisch-Berg 3 Ähnlich wie beim Klefferts-Berg weist das Gebiet mit 
seinen steilen gehölzbestandenen Böschungen und 
Hanglagen eine natur- und nutzungsgeschichtlich cha-
rakteristische Landschaft auf. Deutlich davon unter-
scheidbar stellen sich die etwas größeren Agrarflä-
chen im nördlichen Teil des beeinträchtigten Raumes 
dar. Das Gebiet weist damit ein nur geringes Ausmaß 
an Eigenartsverlust auf. 

Agrarlandschaft am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

2 Mittlere Überprägung durch intensive landwirtschaftli-
che Nutzung 

Offenland östlich Maar 3-4 Geringer Eigenartsverlust aufgrund der intensiv 
landwirtschaftlichen Nutzung, reizvolle Landschaft mit 
Kuppen 

Agrarlandschaft nordöstlich der 
Stadt Lauterbach 

2 Mittlere Überprägung durch intensive landwirtschaftli-
che Nutzung 

Agrarlandschaft westl. 
Angersbach 

3 Geringer Eigenartsverlust aufgrund intensiv landwirt-
schaftlicher Nutzung 

Agrarlandschaft nördl. Angersbach  1 Der beeinträchtigte Raum der Landschaftsbildeinheit 
zeichnet sich durch die Ackerflächen und den gering-
en Anteil charakteristischer Gehölze und Hecken aus. 
Ein weiteres prägendes Element ist die Hochspan-
nungsleitung, die durch das Gebiet verläuft. Die Eigen-
art der Landschaftsbildeinheit ist daher als „gering“ 
einzustufen. 

Agrarlandschaft östl 
Landenhausen 

2-3 Geringer bis mittlerer Eigenartsverlust aufgrund der 
intensiv landwirtschaftlichen Nutzung 
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Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Agrarlandschaft am Söder-Berg  2 Mittlere Überprägung durch intensive landwirtschaftli-
che Nutzung 

Agrarlandschaft um die „Koppe“ 
westlich Bad Salzschlirf 

3 Geringer Eigenartsverlust aufgrund intensiv landwirt-
schaftlicher Nutzung 

Agrarlandschaft nordöstlich Müs 2-3 Geringer bis mittlerer Eigenartsverlust aufgrund der 
intensiv landwirtschaftlichen Nutzung 

Agrarlandschaft südlich Müs 2-3 Geringer bis mittlerer Eigenartsverlust aufgrund der 
intensiv landwirtschaftlichen Nutzung 

Ausgeräumte Beckenlandschaft 
um Maar 

2 Starke Überprägung durch intensive landwirtschaftli-
che Nutzung und eingeführte Elemente (B 254 und 
einzelne Bauwerke)  

Offene Agrarlandschaft zwischen 
Angersbach und Landenhausen 

1 Der beeinträchtigte Teil des Landschaftsbildraumes 
verfügt über keine natur- und nutzungsgeschichtlich 
charakteristischen Elemente. Das Gebiet ist durch die 
zusammenhängenden Ackerflächen und die quer 
durch das Gebiet verlaufende Bundesstraße geprägt. 
Die Einstufung des Kriteriums der Eigenart ist daher 
als „gering“ einzustufen. 

Siedlungsbereich Maar 2 Starker (Neubaugebiete) bis geringer (Fachwerkdorf-
kern) Eigenartsverlust 

Siedlungsbereich Heblos 2-3 Teilweise ausgesprochen geringer Eigenartsverlust, 
im Bereich der Neubaugebiete jedoch auch hier hoch. 

Siedlungsbereich Rimlos 1-2 Hoher Eigenartsverlust durch ausgedehnte Neubau-
gebiete 

Siedlungsbereich Stadt Lauter-
bach 

1-2 Im Gebiet hoher Eigenartsverlust durch Gewerbeflä-
chen 

Siedlungsbereich Angersbach 2 Die nördlich Ortsrandbereiche des ehemaligen Orts-
kerns weisen eine nutzungsgeschichtlich charakteris-
tische Struktur auf. Die südlichen und östlichen Orts-
ränder sind durch große Hallen und Gebäude des Ge-
werbegebietes geprägt. Das Ortsbild erfährt dadurch 
ein mittleres Ausmaß an Eigenartsverlust. 

Siedlungsbereich Landenhausen 2 Deutlicher Eigenartsverlust durch Neubaugebiete und 
fehlende Einbindung der Siedlung in die umgebende 
Landschaft. 

Siedlungsbereich Bad Salzschlirf 2-3 Mittlerer bis geringer Eigenartsverlust durch Vorhan-
densein charakteristischer Elemente 

Siedlungsbereich Müs 2-3 Eigenart durch Relief und Fachwerkkern erhalten, 
deutlich überprägt im Bereich der Neubaugebiete. 

 

3.7.3.3 Natürlichkeit 

Das dritte Kriterium, welches der Gesetzgeber bei der Beurteilung des Landschaftsbildes 

vorgibt, ist die Schönheit einer Landschaft. Der Betrachter erlebt eine Landschaft mit einem 

bestimmten Ausmaß an Vielfalt oder Eigenart im Regelfall als umso schöner, je natürlicher er 

sie empfindet. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob es sich um naturnahe Biotope im Sinne des 

Kap. 3.5.3.3 handelt, sondern eher, ob sie als natürlich in einem romantischen Sinne erlebt 

werden. Daher werden störungsarme historische Kulturlandschaften (Heide- und Magerrasen-

landschaften) oftmals als ebenso schön wie Naturlandschaften (Moore, Wasserfälle, Küsten) 
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oder gar als schöner erlebt. In jedem Fall wird eine intensive Nutzung durch den Menschen als 

negativ empfunden, so dass sich das Kriterium zusammenfassend auch als Fehlen einer 

intensiven Nutzung durch den Menschen beschreiben lässt. 

Tabelle 51: Einstufung des Kriteriums Natürlichkeit. 

Merkmale für die Beurteilung der Natürlichkeit Einstu-
fung/Punktzahl 

Ursprüngliche, vom Menschen nicht beeinflusste Landschaft (Naturlandschaft):  
 oder 
Extensiv genutzte Kulturlandschaften sehr guter Ausprägung 

sehr hoch / 4 

Vom Menschen nur wenig beeinflusste Landschaft:  
 oder 
Extensiv genutzte Kulturlandschaften guter Ausprägung  

hoch / 3 

Nebeneinander von ursprünglichen und anthropogenen Strukturen 
 oder 
Nebeneinander von natürlichen/extensiven Kulturlandschaftselementen und 
naturfernen anthropogenen Elementen 

mäßig / 2 

Ursprüngliche Landschaftselemente/extensive Kulturlandschaftselemente treten in 
den Hintergrund bzw. nur naturfern geprägte Flächen 

gering / 1 

Tabelle 52: Bewertung der Naturnähe der einsehbaren Landschaftsraumeinheiten im Trassen-

korridor 

Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Wald-/Offenland am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

2 Nebeneinander von naturnahen und naturfernen 
Elementen 

Waldgebiet „Lehchen“ zwischen 
Lauterbach und Angersbach 

2 Nebeneinander von naturnahen (Laubwald und 
naturfernen (Nadelforst) Elementen 

Waldgebiet „Söderberg und 
Hubertushöhe“ 

2 Nebeneinander von naturnahen (Laubwald und 
naturfernen (Nadelforst) Elementen 

Waldgebiet um den Stein-Berg 1 Überwiegend naturfern ausgeprägte Flächen (Nadel-
forst) 

Waldgebiet am Häls-Berg 1 Überwiegend naturfern ausgeprägte Flächen (Nadel-
forst) 

Waldgebiet bei Angersbach und 
Landenhausen 

1 Überwiegend naturfern ausgeprägte Flächen (Nadel-
forst) 

Niederung der Brenderwasser 2-3 Naturnahe Elemente (Bachlauf mit Ufergehölzen) und 
naturferne Elemente (Intensivgrünland) existieren 
nebeneinander 

Niederung des Rodebachs 2 Nebeneinander von naturnahen und naturfernen 
Elementen 

Niederung der Lauter 2 Naturnahe Elemente (Bachlauf mit Ufergehölzen) und 
naturferne Elemente (Intensivgrünland) existieren ne-
beneinander. In dieser Raumeinheit existieren zahl-
reiche Vorbelastungen. 

Niederung des Mühlenbachs 1-2 Noch wenige naturnahe oder extensiv genutzte 
Elemente 

Niederung der Altefeld 2-3 Naturnahe Elemente (Bachlauf mit Ufergehölzen) und 
naturferne Elemente (Intensivgrünland) existieren 
nebeneinander 
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Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Strukturreiches Offenland westlich 
Maar 

2-3 Hoher Anteil extensiv genutzter Kulturlandschaft guter 
Ausprägung, Vorbelastungen vorhanden 

Ossenberg 3 Historische Kulturlandschaft guter Ausprägung 

Vaits-Berg 2-3 Historische Kulturlandschaftselemente überwiegen, 
naturferne anthropogene Elemente sind eingestreut 

Offenlandbereich „Birkich“ mit 
Ruine Wartenberg 

2 Überwiegend Elemente historischer Kulturlandschaft, 
naturferne anthropogene Elemente vorhanden, diese 
teilweise stark landschaftsbildwirksam (Bahntrasse, 
Hochspannungsleitung) 

Offenland östlich der Stadt 
Lauterbach 

2 Nebeneinander von Elementen extensiver Kulturland-
schaft und intensiver Landwirtschaft 

Offenland westlich Angersbach 2-3 Hoher Anteil extensiv genutzter Kulturlandschaft guter 
Ausprägung, Vorbelastung durch teilweise intensive 
Nutzung 

Offenland südöstlich Angersbach 2 Nebeneinander von Elementen extensiver Kulturland-
schaft und intensiver Landwirtschaft 

Offenland am Klefferts-Berg 2 Kleinere Restflächen extensiver Kulturlandschaft, mit 
deutlichen naturfernen anthropogenen Elementen 

Offenland/Wald am Fleisch-Berg 2 Kleinere Restflächen extensiver Kulturlandschaft, mit 
deutlichen naturfernen anthropogenen Elementen 

Agrarlandschaft am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

1-2 Noch wenige naturnahe oder extensiv genutzte 
Elemente 

Offenland östlich Maar 2 Nebeneinander von Elementen extensiver Kulturland-
schaft und intensiver Landwirtschaft  

Agrarlandschaft nordöstlich der 
Stadt Lauterbach 

1-2 Noch wenige naturnahe oder extensiv genutzte 
Elemente 

Agrarlandschaft westl. 
Angersbach 

2 Nebeneinander von Elementen extensiver Kulturland-
schaft und intensiver Landwirtschaft 

Agrarlandschaft nördl. 
Angersbach  

1 In dem beeinträchtigten Raum der Landschaftsbildein-
heit herrscht ackerbauliche Nutzung vor. Gehölze tre-
ten fast nur als wegbegleitende Gehölze auf. Durch 
das Gebiet verläuft in Südost-Nordwest-Richtung eine 
Hochspannungsleitung. Das Gebiet ist ausschließlich 
anthropogen geprägt.  

Agrarlandschaft östl 
Landenhausen 

1 Überwiegend naturferne Elemente (Intensiväcker) 

Agrarlandschaft am Söder-Berg  1-2 Noch wenige naturnahe oder extensiv genutzte 
Elemente, naturferne Elemente (Intensiväcker) 
dominieren 

Agrarlandschaft um die „Koppe“ 
westlich Bad Salzschlirf 

2 Nebeneinander von Elementen extensiver Kulturland-
schaft und intensiver Landwirtschaft 

Agrarlandschaft nordöstlich Müs 1-2 Noch wenige naturnahe oder extensiv genutzte 
Elemente 

Agrarlandschaft südlich Müs 1-2 Noch wenige naturnahe oder extensiv genutzte 
Elemente 

Ausgeräumte Beckenlandschaft 
um Maar  

1 Überwiegend naturferne Elemente (Intensiväcker) 

Offene Agrarlandschaft zwischen 
Angersbach und Landenhausen 

1 Überwiegend naturferne Elemente (Intensiväcker) 
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Raumeinheit Punkt- 
wert 

Erläuterung 

Siedlungsbereich Maar 1-2 Nebeneinander von historischer Bausubstanz und 
Neubaugebieten, naturferne Elemente überwiegen 

Siedlungsbereich Heblos 2 Nebeneinader von historischer Bausubstanz und 
naturnahen Biotoptypen auf der einen Seite, naturfer-
ne Neubaugebiete auf der anderen 

Siedlungsbereich Rimlos 1-2 Nebeneinander von historischer Bausubstanz und 
Neubaugebieten, naturferne Elemente überwiegen 

Siedlungsbereich Stadt Lauter-
bach 

1 Gewerbegebiete und naturferne Siedlungsbereiche 

Siedlungsbereich Angersbach 1-2 Nebeneinander von historischer Bausubstanz und 
Neubaugebieten, naturferne Elemente überwiegen 

Siedlungsbereich Landenhausen 1-2 Nebeneinander von historischer Bausubstanz und 
Neubaugebieten, naturferne Elemente überwiegen 

Siedlungsbereich Bad Salzschlirf 2 Nebeneinader von historischer Bausubstanz und 
naturnahen Biotoptypen auf der einen Seite, naturfer-
ne Neubaugebiete auf der anderen 

Siedlungsbereich Müs 1-2 Nebeneinander von historischer Bausubstanz und 
Neubaugebieten, naturferne Elemente überwiegen 

 

3.7.3.4 Synopsis der Landschaftsbildqualität 

Tabelle 53: Landschaftsbildeinheiten – Gesamteinstufung der Landschaftsbildqualität. 

Einzelkriterien zur Bewertung der Landschaftsbildeinheiten: Gesamt-
punktzahl 

(V+E+N) 

Einstufung 

Vielfalt (V) Eigenart (E) Natürlichkeit (N) 

Bewertung zwischen: 

4 = sehr hoch 

3 = hoch 

2 = mäßig 

1 = gering 

Bewertung zwischen: 

4 = sehr hoch 

3 = hoch 

2 = mäßig 

1 = gering 

Bewertung zwischen: 

4 = sehr hoch 

3 = hoch 

2 = mäßig 

1 = gering 

11-12 sehr hoch 

8-10,5 hoch 

5-7,5 mäßig 

≤ 4,5 gering 

 

Tabelle 54: Landschaftsbildeinheiten – Gesamteinstufung der Landschaftsbildqualität im Tras-

senkorridor 

Raumeinheit V E N ∑ Einstufung 

Wald-/Offenland am Alten-Berg westlich 
Lauterbach 

3 2-3 2 7,5 mäßig 

Waldgebiet „Lehchen“ zwischen 
Lauterbach und Angersbach 

2 2 2 6 mäßig 

Waldgebiet „Söderberg und Hubertus-
höhe“ 

2 2 2 6 mäßig 

Waldgebiet um den Stein-Berg 1-2 2 1 4,5 gering 

Waldgebiet am Häls-Berg 1 1 1 3 gering 

Waldgebiet bei Angersbach und 
Landenhausen 

1-2 1-2 1 4 gering 
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Raumeinheit V E N ∑ Einstufung 

Niederung der Brenderwasser 2-3 2-3 2-3 7,5 mäßig 

Niederung des Rodebachs 2-3 2-3 2 7 mäßig 

Niederung der Lauter 2 2-3 2 6,5 mäßig 

Niederung des Mühlenbachs 2 2 1-2 5,5 mäßig 

Niederung der Altefeld 3 3 2-3 8,5 hoch 

Strukturreiches Offenland westlich Maar 4 3-4 2-3 10 hoch 

Ossenberg 4 4 3 11 sehr hoch 

Vaits-Berg 4 3 2-3 9,5 hoch 

Offenlandbereich „Birkich“ mit Ruine 
Wartenberg 

4 3 2 10 hoch 

Offenland östlich der Stadt Lauterbach 3 3 2 8 hoch 

Offenland westlich Angersbach 3-4 3-4 2-3 10 hoch 

Offenland südöstlich Angersbach 4 3 2 9 hoch 

Offenland am Klefferts-Berg 4 2-3 2 8,5 hoch 

Offenland/Wald am Fleisch-Berg 4 3 2 9 hoch 

Agrarlandschaft am Alten-Berg westlich 
Lauterbach 

2 2 1-2 5,5 mäßig 

Offenland östlich Maar 2-3 3-4 2 8 hoch 

Agrarlandschaft nordöstlich der Stadt 
Lauterbach 

2 2 1-2 5,5 mäßig 

Agrarlandschaft westl. Angersbach 2-3 3 2 7,5 mäßig 

Agrarlandschaft nördl. Angersbach  1-2 1 1 3,5 gering 

Agrarlandschaft östl Landenhausen 1-2 2-3 1 5 mäßig 

Agrarlandschaft am Söder-Berg  2 2 1-2 5,5 mäßig 

Agrarlandschaft um die „Koppe“ 
westlich Bad Salzschlirf 

3 3 2 8 hoch 

Agrarlandschaft nordöstlich Müs 2-3 2-3 1-2 6,5 mäßig 

Agrarlandschaft südlich Müs 2-3 2-3 1-2 6,5 mäßig 

Ausgeräumte Beckenlandschaft um 
Maar  

1 2 1 4 gering 

Offene Agrarlandschaft zwischen 
Angersbach und Landenhausen 

1 1 1 3 gering 

Siedlungsbereich Maar 3 2 1-2 6,5 mäßig 

Siedlungsbereich Heblos 3-4 2-3 2 8 hoch 

Siedlungsbereich Rimlos 3 1-2 1-2 6 mäßig 

Siedlungsbereich Stadt Lauterbach 3 1-2 1 5,5 mäßig 

Siedlungsbereich Angersbach 3 2 1-2 6,5 mäßig 

Siedlungsbereich Landenhausen 3 2 1-2 6,5 mäßig 

Siedlungsbereich Bad Salzschlirf 3-4 2-3 2 8 hoch 

Siedlungsbereich Müs 3-4 2-3 1-2 7,5 mäßig 

 

Die Landschaftsbildqualität ist im UR „visuelle Beeinträchtigung“ überwiegend von mäßiger 

Qualität, im Bereich von Misch- und Nadelforsten und ausgeräumten Ackerlandschaften gering. 
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Bereiche mit einer hohen Landschaftsbildqualität stellen neben der Altefeld-Aue besonders die 

reich strukturierten Hangbereiche am Rande des Lauterbacher Grabens dar. Hinzu tritt der 

Birkich mit der Burgruine Wartenberg und die Erhebungen von Vaits-Berg und Ossenberg, von 

denen letzterer aufgrund exponierter Lage und weitgehendem Fehlen von Vorbelastungen 

sogar eine sehr hohe Landschaftsbildqualität besitzt.  

3.7.3.5 Optische Verletzbarkeit 

Je verletzlicher eine Landschaftsbildeinheit ist, desto schneller kommt es zu negativen Verän-

derungen des optischen Erscheinungsbildes und somit zu erheblichen Beeinträchtigungen. 

Besonders verletzlich sind generell Landschaftsbildeinheiten mit einer hohen Landschaftsbild-

qualität (s. o.) und solche mit weiträumigen Sichtbeziehungen, einer hohen Einsichtigkeit und 

einer geringen Ausstattung an Strukturen. Somit sind auf der einen Seite offene Natur- und 

Kulturlandschaften sowie auf der anderen Seite strukturarme, weitläufige Landschaften beson-

ders verletzlich, da hinzugefügte Elemente eine immense Fernwirkung erfahren können. 

Für die negativen Veränderungen des Landschaftsbildes von betroffenen Landschafts-

bildeinheiten lassen sich drei Gruppen bilden (JESSEL et al. 2003): 

 Veränderung oder Beseitigung vorhandener Landschaftselemente, so dass 

Vielfalt, Eigenart oder Schönheit gegenüber dem früheren Zustand gemindert sind 

 Hinzufügen neuer Elemente, die als störend empfunden werden (Dämme, Ein-

schnitte, Brücken, Hanganschnitte) 

 Störung von Sichtbeziehungen 

Bei indirekt von einem Eingriffsvorhaben betroffenen Landschaftsbildeinheiten sind im Wesent-

lichen die folgenden Veränderungen von Belang: 

 Veränderungen von einzelnen Sichtbeziehungen 

 Veränderungen von weitläufig wahrnehmbaren Gestaltformen (Relief-, Gewässer-, 

Siedlungsformen, Horizontlinie) 

 Veränderungen des ganzheitlichen Wahrnehmungseindrucks 

In der folgenden Tabelle wird die besondere Empfindlichkeit der Landschaftsbildeinheiten 

gegenüber negativen Landschaftsbildveränderungen benannt und dreistufig bewertet (gering-

mittel-hoch).  

Tabelle 55: Bewertung der optischen Verletzbarkeit der Landschaftsraumeinheiten im Trassen-

korridor  

Raumeinheit Erläuterung Einstufung 

Wald-/Offenland am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

Einheit gut strukturiert und nicht direkt betroffen  gering 

Waldgebiet „Lehchen“ zwischen 
Lauterbach und Angersbach 

Einheit nicht direkt betroffen, Fernsicht nur gering 
möglich 

gering 

Waldgebiet „Söderberg und 
Hubertushöhe“ 

Einheit nicht direkt betroffen, Sichtbeziehungen 
nach Süden über das Altefeldtal 

gering 

Waldgebiet um den Stein-Berg Einheit nicht direkt betroffen, Sichtbeziehungen nur 
in geringem Umfang möglich 

gering 

Waldgebiet am Häls-Berg Einheit nicht direkt betroffen Sichtbeziehungen nur 
in geringem Umfang möglich 

gering 
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Raumeinheit Erläuterung Einstufung 

Waldgebiet bei Angersbach und 
Landenhausen 

Einheit nicht direkt betroffen Sichtbeziehungen nur 
in geringem Umfang möglich 

gering 

Niederung der Brenderwasser Einheit nicht direkt betroffen, offene Landschaft, 
Vorbelastungen 

hoch 

Niederung des Rodebachs Einheit direkt im südlichen, tiefer gelegenen 
Abschnitt betroffen  

mittel 

Niederung der Lauter Einheit sehr gut einsehbar auch über weite Entfer-
nungen, Einheit direkt betroffen durch Dammque-
rung, Sichtbeziehungen eingeschränkt 

hoch 

Niederung des Mühlenbachs Einheit gut einsehbar, Vorkommen von strukturie-
renden Elementen, direkte Querung 

mittel 

Niederung der Altefeld Einheit gut einsehbar, Vorkommen von strukturie-
renden Elementen, direkte Querung, hohe Land-
schaftsbildqualität 

mittel-hoch 

Strukturreiches Offenland 
westlich Maar 

Optische Verletzbarkeit sehr hoch aufgrund guter 
Einsehbarkeit der Hanglagen von der Beckenland-
schaft um Maar herum und der hohen Landschafts-
bildqualität. Bestehende Vorbelastung durch B 254 

sehr hoch 

Ossenberg Einheit marginär betroffen, optische Verletzbarkeit 
der Einheit aufgrund der hohen Landschaftsbild-
qualität sehr hoch, Störung der Sichtbeziehungen 
zu dieser Einheit. 

sehr hoch 

Vaits-Berg Einheit direkt betroffen, Strukturreichtum hoch und 
Einsichtigkeit gering, Vorbelastungen vorhanden 

mittel 

Offenlandbereich „Birkich“ mit 
Ruine Wartenberg 

Einheit marginär im Bereich des Horn-Berges be-
troffen, Störung von Sichtbeziehungen von dieser 
Einheit aus, hohe optische Verletzbarkeit aufgrund 
der hohen Landschaftsbildqualität und der touristi-
schen Bedeutung des Ausblicks auf das Lautertal 

Sehr hoch 

Offenland südöstlich 
Angersbach 

Einheit nicht direkt betroffen, Störung der von 
weitläufigen Sichtbeziehungen ins Tal hinein 

mittel 

Offenland westlich Angersbach Einheit nicht direkt betroffen, Störung von weitläufi-
gen Sichtbeziehungen ins Tal hinein 

mittel 

Offenland östlich der Stadt 
Lauterbach  

Einheit nicht direkt betroffen, sehr gute Strukturie-
rung und geringe Einsehbarkeit der Trasse von 
dieser Einheit aus 

gering 

Offenland am Klefferts-Berg Einheit marginär im südlichen Bereich betroffen, 
Störung der Sichtbeziehungen ins Tal hinein 

mittel 

Offenland/Wald am Fleisch-Berg Einheit nicht direkt betroffen, Störung der Sichtbe-
ziehungen ins Tal hinein 

mittel 

Agrarlandschaft am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

Einheit nicht direkt betroffen, geringe bis keine 
Einsehbarkeit der Trasse von dieser Einheit aus. 

gering 

Offenland östlich Maar Einheit marginär im südlichen Bereich betroffen, 
Störung der prägenden Reliefbedingungen und von 
Sichtbeziehungen 

mittel-hoch 

Offenland nordöstlich der Stadt 
Lauterbach 

Einheit direkt betroffen, offener Charakter und 
relative Armut an Strukturen, mäßige Landschafts-
bildqualität 

mittel 

Agrarlandschaft westl. 
Angersbach 

Einheit nicht direkt betroffen, Beeinträchtigung weit-
räumiger Sichtbeziehungen ins Lautertal möglich 

gering-mittel 
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Raumeinheit Erläuterung Einstufung 

Agrarlandschaft nördl. 
Angersbach  

Einheit direkt betroffen, offener Charakter und 
relative Armut an Strukturen, geringe Landschafts-
bildqualität, gute Einsehbarkeit durch Hanglage 

hoch 

Agrarlandschaft östl 
Landenhausen 

Einheit direkt betroffen, relative Armut an Struktu-
ren, mäßige Landschaftsbildqualität 

mittel 

Agrarlandschaft am Söder-Berg  Einheit marginär im südlichen Bereich betroffen, 
Störung der Sichtbeziehungen 

mittel 

Agrarlandschaft um die „Koppe“ 
westlich Bad Salzschlirf 

Einheit nicht direkt betroffen, Hanglage und gute 
Strukturierung geringe bis keine Einsehbarkeit der 
Trasse von dieser Einheit aus. 

gering-mittel 

Agrarlandschaft nordöstlich Müs Einheit direkt in unterer Hanglage betroffen, insge-
samt eher gute Einsichtigkeit bei mäßiger Land-
schaftsbildqualität 

mittel 

Agrarlandschaft südlich Müs Einheit nicht direkt betroffen, geringe bis keine 
Einsehbarkeit der Trasse von dieser Einheit aus 

gering-mittel 

Ausgeräumte Beckenlandschaft 
um Maar  

Sehr einsichtige Beckenlage, Beeinträchtigungen 
sehr weit sichtbar 

hoch 

Offene Agrarlandschaft 
zwischen Angersbach und 
Landenhausen 

Sehr einsichtige offene Agrarlandschaft, Beein-
trächtigungen sehr weit sichtbar 

hoch 

Siedlungsbereich Maar Einheit nicht direkt betroffen, einsichtige Hanglage mittel 

Siedlungsbereich Heblos Einheit nicht direkt betroffen, teilweise hohe 
Landschaftsbildqualität 

mittel 

Siedlungsbereich Rimlos Einheit nicht direkt betroffen, offener Charakter gering 

Siedlungsbereich Stadt 
Lauterbach 

Einheit nicht direkt betroffen, im Norden Vorbelas-
tungen vorhanden 

gering 

Siedlungsbereich Angersbach Einheit nicht direkt betroffen, deutliche Vorbelas-
tungen am östlichen Ortsrand 

gering 

Siedlungsbereich 
Landenhausen 

Einheit nicht direkt betroffen, Neubaugebiete in 
Nachbarschaft zur Trasse, Sichtbeziehungen 
durchs Tal werden gestört 

gering-mittel 

Siedlungsbereich Bad 
Salzschlirf 

Einheit nicht direkt betroffen, schmale Tallage im 
UR Sichtbeziehungen zur Trasse bestehen nur in 
geringem Umfang 

gering-mittel 

Siedlungsbereich Müs Einheit nicht direkt betroffen, Hanglage zur Altefeld mittel 

 

Optisch besonders verletzliche Bereiche im Planungsraum stellen die weitläufigen Auenberei-

che von Lauter, Brenderwasser und Altefeld, die exponierten kulturhistorisch wertvollen Land-

schaftsbestandteile (strukturreiches Offenland westlich Maar, Ossenberg, Birkich mit Ruine 

Wartenberg) und die ausgeräumten Agrarlandschaften (Beckenlandschaft um Maar, offene 

Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landenhausen, Agrarlandschaft nördlich 

Angersbach) dar. 
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3.8 ERHOLUNGSPOTENZIAL 

Der Schutz des Erholungswertes der Landschaft ist in der Naturschutzgesetzgebung sowohl 

des Bundes als auch des Landes festgeschrieben. § 1 Abs. 1 Nr. 3 des BNatSchG schreibt vor, 

dass „Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ auf 

Dauer zu sichern sind. In § 1 (4) BNatSchG wird auf das Landschaftsbild in seiner Bedeutung 

für die Nutzung der Landschaft durch den Menschen als Erholungsraum eingegangen. Beein-

trächtigungen des Erholungswertes der Landschaft sollen vermieden werden. 

Das Erholungspotenzial einer Landschaft wird zum einen durch sein Landschaftsbild (natürliche 

Erholungseignung) bestimmt, zum anderen durch seine Erholungs-Infrastruktur. Hierzu zählen 

z. B. der Ausbaugrad der Wege, das Vorhandensein von Rad- und Wanderwegen, Ausflugszie-

len, besondere Spiel- und Erholungseinrichtungen wie Spielplätze, Ruhebänke, Grillhütten, die 

Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung etc. Des Weiteren gibt auch der Grad der aktuellen 

Erholungsnutzung Aufschluss über die Erholungseignung einer Landschaft (BASTIAN & 

SCHREIBER 1999). 

3.8.1 Methodik 

Die Beschreibung des Landschaftsbildes erfolgte im vorangegangenen Kapitel. Im Folgenden 

werden nun die für die Erholungseignung relevanten Infrastrukturen des UG, zunächst allge-

mein und dann bezogen auf die Landschaftsbildeinheiten, sowie die aktuelle Erholungsnutzung 

beschrieben.  

Eine Bewertung der Erholungseignung erfolgt dann in Kapitel 3.8.3. Hierfür wird im Wesentli-

chen auf eine auf den natürlichen Landschaftselementen basierende Erholungsfunktion im 

Sinne einer stillen Erholung zurückgegriffen, die sich vorwiegend durch ruhige Erholungsaktivi-

täten wie Wandern/Spazieren gehen, Radfahren, etc. erschließen lässt. 

An für die Erholung geeigneten Infrastrukturen sind insbesondere folgende Einrichtungen zu 

nennen: 

 Wander- und Radwege 

 Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

 Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte, etc. 

Bewertet wird zum einen das Vorhandensein einer Erholungsinfrastruktur und zum andern die 

Erholungsnutzung der jeweiligen Landschaftsbildeinheit. Ziel der Abhandlung des Schutzgutes 

ist es, die für die Erholung aktuell wertvollen Bereiche zu ermitteln und Beeinträchtigungen 

dieser zu vermeiden.  

3.8.2  Bestandserfassung 

Der geologisch interessante Lauterbacher Graben, in dem der Untersuchungskorridor liegt, wird 

im Südwesten vom Naturpark „Hoher Vogelsberg“ begrenzt, im Nordosten beginnt das Schlitzer 

Land und noch weiter im Osten liegt die Rhön mit der Wasserkuppe. Der UR verbindet die 

Wander- und Radwegenetze der beiden Einheiten miteinander. 
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Wander- und Radwege 

Im UR existieren einige Wander- und Radwege, die der Erholung dienen.  

Im Gebiet besteht ein Wanderwegenetz, welches mit den Wanderwegen im Hohen Vogelsberg 

und im Schlitzer Land in Verbindung steht. Ein überregionaler Hauptwanderweg ist im Waldbe-

reich des Kugelberges vorhanden. Auch von Lauterbach über den Alten-Berg in Richtung 

Dirlammen führt ein Wanderweg. Ein weiterer überregionaler Hauptwanderweg führt von 

Südwest nach Nordost durch Landenhausen, quert den Hainbach und führt weiter in Richtung 

Hubertushöhe (außerhalb des UR) (Rundweg vom Vogelsberg zur Rhön). Der Wirtschaftsweg 

von Angersbach über den Fleischberg in Richtung Bad Salzschlirf stellt einen regionalen 

Verbindungsweg für Wanderer dar. Weitere regionale Verbindungswege bestehen zwischen 

Angersbach und Bad Salzschlirf über die Ruine Wartenberg nördlich und südlich der Bahnlinie, 

von Angersbach über den Horn-Berg an der Kläranlage von Angersbach vorbei nach Bad 

Salzschlirf sowie von Angersbach über die Gewann „Huhnrod“ und den Söder-Berg nach Bad 

Salzschlirf an markanten Einzelbäumen vorbei. Vom Söderberg (außerhalb des UR) zweigt ein 

weiterer regionaler Verbindungsweg nach Süden in Richtung Landenhausen ab. I 

Zwei Radfernwege, R2 und R7 laufen durch das Gebiet. Großräumig verbinden sie, auf 

unterschiedlichen Strecken, die beiden Dome von Fulda und Limburg miteinander. Der R2 

verbindet innerhalb des Vogelsbergkreises die Fachwerkstädte Lauterbach und Alsfeld mitei-

nander. Der R7 kommt von aus Richtung Norden über Maar über den Ossenbergweg auf die 

B 254-alt und trifft dort mit dem R2 zusammen. Dort verlaufen sie entlang der B 254-alt zwi-

schen Lauterbach und Landenhausen bis nach Wartenberg und verlaufen dann nördlich des 

Lautertals nach Bad Salzschlirf. In diesem Bereich ist der Radweg auch für Skater ausgewiesen 

(R7a). In Bad Salzschlirf zweigt der R7 nun nach und der R7a nach Norden ab, während der 

und von Angersbach nach Bad Salzschlirf (R7). Auch das Feldwegenetz ist im UG zum Radfah-

ren und Wandern geeignet und wird teilweise lebhaft genutzt. Stark frequentiert ist der asphal-

tierte Wirtschaftsweg zwischen Maar und Lauterbach, der am westlichen und südlichen Rand 

des Ossenberges entlangführt. Weiterer bedeutender Radweg ist der asphaltierte Wirtschafts-

weg durch die Feldflur zwischen Angersbach und Landenhausen, der das Gewann „Riegel-

äcker“ durchquert. 

Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

Im Stadtgebiet Lauterbach sind u. a. die im Gewerbegebiet „Steinmühle“ angesiedelte Gastro-

nomie und der Hundedressurplatz östlich von Lauterbach von Bedeutung. Außerhalb des 

Trassenkorridors, gibt es im Gemarkungsgebiet von Lauterbach eine Schießsportanlage am 

Kugelberg in einer ehemaligen Abgrabung. Am Waldrand des Kugel-Berges liegt die Jugend-

herberge von Lauterbach. Im Offenland östlich Maar nördlich des Ossenberges liegt auf dem 

Steines-Berg ein Modellflugplatz. Nordwestlich des Bahnhofs Lauterbach am linken Ufer der 

Brenderwasser befinden sich Fischteiche auf einem privaten Freizeitgelände. 

Im UR im Bereich der Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach sind am östlichen 

Ortsrand Tennis – und Sportplatz vorhanden. In Landenhausen liegt östlich des Ortes, an der 

Altefeld ein Schießplatz. In der offenen Feldflur zwischen Angersbach und Landenhausen ist 

der touristischen Karte zum Naturpark „Hoher Vogelsberg“ (1:50.000) eine Erholungsstätte 

markiert. Weiterhin sind hier einige Fischteichanlagen vorhanden, die ebenfalls der Erholung 

dienen. Der größte Angelteich befindet sich nördlich der Helmesmühlen in einer ehemaligen 

Tongrube. Dieser Teich wird vom Angelsportverein Lauterbach als Fischgewässer genutzt. Das 

Gelände um die Tongrube mit einem Vereinsheim und einer Grillhütte wird als Freizeitgelände 
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genutzt. Ein zur Fischzucht genutzter Teich befindet sich auf dem Freizeitgelände südlich des 

Kromberges am Unterlauf des Sassener Baches. 

Im Bereich der Gemeinde Großenlüder befindet sich östlich der Altefeld ein Spiel- und Grillplatz. 

Sehenswürdigkeiten, Aussichtpunkte, etc. 

Die Burgruine Wartenberg stellt als Sehenswürdigkeit ein beliebtes Ausflugsziel dar. Sie ist 

durch mehrere Wander- und Radwege angebunden. Auch ein Parkplatz findet sich dort.  

Auch der Altstadtkern von Lauterbach besitzt überregionale Bedeutung, ebenso wie das 

Heilbad Bad Salzschlirf. 

Ein wichtiges Ausflugsziel, welches südlich des UR „visuelle Beeinträchtigung“ liegt, ist der 

Hainig südöstlich Lauterbach, ein über 400 Jahre alter Huteeichenwald auf der Kuppe des 

Hainig. Hier befindet sich ein Aussichtsturm. 

Aussichtspunkte finden sich auf der Ruine Wartenberg, am Söder-Berg, am Lärchen-Berg 

südwestlich Landenhausen, auf dem Ossenberg, dem Vaits-Berg und auf dem Häls-Berg. 

3.8.3 Bestandsbewertung  

Für die Erholung wertvolle Bereiche stellen neben den Raumeinheiten mit einer hohen und sehr 

hohen Landschaftsbildqualität (s. Kap. 3.7.3.4) Bereiche dar, die aktuell zur Erholung genutzt 

werden oder eine Erholungsinfrastruktur besitzen. 

Das Erholungspotenzial der Landschaftsbildeinheiten wird verbal-argumentativ in drei Wertstu-

fen unterteilt. Als Maßstab wird dabei nicht ein Idealzustand, sondern das UG herangezogen. 

Die Erholungsnutzung des UG ist einerseits geprägt von der Nah- und Feierabenderholung der 

Wohnbevölkerung der Ortsteile sowie andererseits einen überregionalen Tourismus durch 

Besucher der Fachwerkstadt Lauterbach und durch Kurgäste des Heilbades Bad Salzschlirf 

sowie einer überlokalen vorwiegend radtouristischen Nutzung. 

In der folgenden Tabelle wird die Erholungseignung der Raumeinheiten im Planungsraum 

aufgegliedert nach den in die Bewertung einfließenden Parametern dargestellt. 

Tabelle 56: Bewertung der Erholungseignung der Landschaftsraumeinheiten im UR „visuelle 

Beeinträchtigung“ 

Raumeinheit 

Land-
schafts

bild-
qualität 

Erholungs-
infrastruktur 

Erholungsnutzung 
Erho-
lungs-
wert 

Wald-/Offenland am 
Alten-Berg westlich 
Lauterbach 

mäßig Wanderweg Spaziergänger, Bewohner 
der Stadt Lauterbach 

hoch 

Waldgebiet „Lehchen“ 
zwischen Lauterbach und 
Angersbach 

mäßig - wenig mittel 

Waldgebiet „Söderberg 
und Hubertushöhe“ 

mäßig Wanderwege, 
Aussichtspunkt 

Lokale und überlokale Wan-
dernutzung, Bedeutung für 
Kurgäste Bad Salzschlirfs, 
touristische Bedeutung 

hoch 

Waldgebiet um den Stein-
Berg 

gering Wanderwege Spaziergänger  mittel 
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Raumeinheit 

Land-
schafts

bild-
qualität 

Erholungs-
infrastruktur 

Erholungsnutzung 
Erho-
lungs-
wert 

Waldgebiet am Häls-Berg gering - - gering 

Waldgebiet bei 
Angersbach und 
Landenhausen 

gering - Spaziergänger mittel 

Niederung der 
Brenderwasser 

mäßig - Spaziergänger gering-
mittel 

Niederung des 
Rodebachs 

mäßig Wander-Radweg im 
Süden 

Spaziergänger, Radfahrer mittel 

Niederung der Lauter mäßig Nördlich 
Angersbach, 
überregionale 
Wander- und 
Radwege (R2; R7) 

Spaziergänger, Touristen 
der Ruine Wartenberg 

hoch 

Niederung des Mühlen-
bachs 

mäßig Radweg Radfahrer mittel 

Niederung der Altefeld hoch Spiel- und Grillplatz Spaziergänger in geringem 
Umfang, Besucher des 
Grillplatzes 

mittel 

Strukturreiches Offenland 
westlich Maar 

hoch Wanderweg, 
Schießanlage 

Spaziergänger in geringem 
Umfang, Schützenverein 

mittel 

Ossenberg sehr 
hoch 

Wander- und Rad-
weg (R7), Aussichts-
punkt, Basaltsäulen 
im Steinbruch 

Spaziergänger, Radfahrer, 
Nah- und Feierabenderho-
lung der umliegenden OT 

hoch 

Vaits-Berg hoch Aussichtspunkt, Spa-
ziergänger, Rad- und 
Wanderweg, Hunde-
platz, Kleingärten 

Spaziergänger, Radfahrer, 
Nah- und Feierabenderho-
lung der umliegenden OT, 
Hundehalter 

hoch 

Offenlandbereich 
„Birkich“ mit Ruine 
Wartenberg 

hoch Aussichtspunkt, 
Sehenswürdigkeit, 
Besucherparkplatz, 
Rad- und Wander-
wege 

Überlokale, regionale Be-
deutung, Touristen der Rui-
ne Wartenberg, Kurgäste 
aus Bad Salzschlirf, lokale 
Nah- und Feierabenderho-
lung 

sehr 
hoch 

Offenland östlich der 
Stadt Lauterbach  

hoch Rad- und Wander-
weg, oberhalb 
Aussichtspunkt auf 
dem Hainig 

Radfahrer, Wanderer von 
Lauterbach aus 

hoch 

Offenland westlich 
Angersbach 

hoch - Spaziergänger mittel 

Offenland südöstlich 
Angersbach 

hoch - Spaziergänger, Bewohner 
von Angersbach 

mittel 

Offenland am Klefferts-
Berg 

hoch Wanderweg, 
Kleingärten 

Spaziergänger, ortsgebun-
dene Naherholung 

mittel 

Offenland am Fleisch-
Berg 

hoch Wanderweg Wanderer, Radfahrer teils mittel 

Agrarlandschaft am 
Alten-Berg westlich 
Lauterbach 

mäßig - Spaziergänger, Radfahrer mittel 
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Raumeinheit 

Land-
schafts

bild-
qualität 

Erholungs-
infrastruktur 

Erholungsnutzung 
Erho-
lungs-
wert 

Offenland östlich Maar hoch Modellflugplatz, 
Überregionaler 
Radweg (R7) 

Spaziergänger, Radfahrer hoch 

Agrarlandschaft nordöst-
lich der Stadt Lauterbach 

mäßig Jugendherberge Besucher der Jugendher-
berge 

mittel 

Agrarlandschaft westl. 
Angersbach 

mäßig Wanderweg Spaziergänger mittel 

Agrarlandschaft nördl. 
Angersbach  

gering Wanderwege, 
Radweg 

Wanderer, Radfahrer, 
bedeutende Routen am 
Südrand 

mittel 

Agrarlandschaft östl 
Landenhausen 

mäßig - Spaziergänger gering 

Agrarlandschaft am 
Söder-Berg  

mäßig Wanderweg Wanderer mittel 

Agrarlandschaft um die 
„Koppe“ westlich Bad 
Salzschlirf 

hoch Überregionaler Rad- 
(R7) und Skaterweg 
(R7a), Wanderweg 

Radfahrer, Wanderer, 
Kurgäste und Touristen 

hoch 

Agrarlandschaft nordöst-
lich Müs 

mäßig Überregionaler Rad-
weg (R2), Spielplatz 
und Grillhütte 

Radfahrer randlich, 
Besucher der Grillhütte 

mittel 

Agrarlandschaft südlich 
Müs 

mäßig Radweg Spaziergänger, Anwohner 
von Müs 

mittel 

Ausgeräumte Becken-
landschaft westlich Maar  

gering Wanderweg, 
Radweg 

Bedeutung als  gering-
mittel 

Offene Agrarlandschaft 
zwischen Angersbach 
und Landenhausen 

gering Wanderweg, Ver-
bindung vom Hohen 
Vogelsberg in das 
Schlitzer Land 

Wanderer mittel 

Siedlungsbereich Maar mäßig Überregionaler 
Radweg (R7) 

Radfahrer gering-
mittel 

Siedlungsbereich Heblos hoch Wanderweg, 
Überregionaler 
Radweg (R2) 

Spaziergänger, Radfahrer mittel 

Siedlungsbereich Rimlos mäßig Ausflugsziel Tagestouristen mittel 

Siedlungsbereich Stadt 
Lauterbach 

mäßig Wander- und Rad-
wege, sehenswerter 
Altstadtkern, deut-
sche Fachwerkstra-
ße (B 254) 

Wanderer und Radfahrer, 
touristische Bedeutung 

hoch 

Siedlungsbereich 
Angersbach 

mäßig Wander- und Rad-
wege, bedeutender 
Kirchturm, deutsche 
Fachwerkstraße 
(B 254) 

Wanderer und Radfahrer, 
Tagestouristen 

mittel 

Siedlungsbereich 
Landenhausen 

mäßig Wander- und 
Radweg, deutsche 
Fachwerkstraße 
(B 254) 

Wanderweg, Radweg gering 
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Raumeinheit 

Land-
schafts

bild-
qualität 

Erholungs-
infrastruktur 

Erholungsnutzung 
Erho-
lungs-
wert 

Siedlungsbereich Bad 
Salzschlirf 

hoch Wander- und 
Radwege, Kurbetrieb 

regionale Bedeutung für 
Wanderer und Radfahrer, 
überregional für Kurgäste 
und Touristen 

sehr 
hoch 

Siedlungsbereich Müs mäßig Radweg, deutsche 
Fachwerkstraße 
(B 254) 

 mittel 

 

Ein Gebiet mit sehr hoher Erholungseignung im UR stellt der Birkich mit der Ruine Wartenberg 

dar. Die hohe Landschaftsbildqualität geht hier mit einer überlokalen bis überregionalen 

Erholungsnutzung einher. 

Flächen mit hoher Bedeutung für die Erholung sind Ossenberg und Vaits-Berg, die Lauterniede-

rung, besonders im Bereich westlich Angersbach bis nach Bad Salzschlirf. Eine ebenfalls noch 

hohe Erholungseignung besitzen die Offenlandbereiche östlich Maar, westlich und östlich der 

Stadt Lauterbach und an der „Koppe“ westlich Bad Salzschlirf. Es handelt sich hierbei um 

Bereiche mit einer hohen Landschaftsbildqualität, die eine Infrastruktur an Erholungseinrichtun-

gen und eine aktuelle Erholungsnutzung besitzen.  

Auch der Wald auf dem Söder-Berg und der Hubertushöhe besitzt eine hohe Erholungseignung 

durch das Vorhandensein von Wanderwegen, Aussichtspunkt und der Nähe zum Kurort Bad 

Salzschlirf. 

Bereiche mit einer hohen Landschaftsbildqualität, die aktuell nur punktuell oder wenig genutzt 

werden, wie das strukturreiche Offenland westlich Maar oder die Altefeld-Aue, sowie die 

Grabenlandschaft nördlich des Lautertals, sind aufgrund ihrer Lage abseits der Siedlungen, 

jenseits großer Ackerschläge und stark befahrener Straßen nur mittelmäßig für die Erholung 

geeignet. 

Ob die ausgeräumten Agrarlandschaften oder Nadel- und Mischwälder von geringer oder 

mittlere Bedeutung für die Erholung sind, hängt von ihrer Umgebung und ihrer Verbindungs-

funktion für Raumeinheiten mit hoher Erholungseignung ab. So besitzt die offene Agrarland-

schaft zwischen Angersbach und Landenhausen trotz ihrer geringen Landschaftsbildqualitäten 

eine Verbindungsfunktion für das Schlitzer Land, speziell Bad Salzschlirf und dem Naturpark 

„Hoher Vogelsberg“ auf der anderen Seite des Lauterbacher Grabens. 
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3.9 VORHANDENE BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Verkehr 

Das UG weist eine starke Vorbelastung durch das hohe Verkehrsaufkommen der bestehenden 

B 254 sowie in geringerem Umfang auch durch die beiden Landstraßen L 3140 und L 3142 auf. 

Durch die Gleisanlage der Bahnstrecke Fulda – Alsfeld besteht eine sehr deutliche Trennwir-

kung im Bereich zwischen Lauterbach und Angersbach. 

Die Lärmwirkung der B 254 entfaltet sich im gesamten Gebiet und beeinträchtigt dort die 

Erholungsnutzung in sämtlichen Landschaftsbildeinheiten. Zudem wirkt die Bahnlinie durch ihre 

Dämme als Fremdkörper auf das Landschaftsbild. Die optische Vorbelastung durch die aktuelle 

B 254 ist hingegen relativ gering, da sie sich weitgehend den Reliefbedingungen anpasst. 

Schadstoffemissionen belasten weiterhin die Schutzgüter Wasser, Boden und Luft/Klima, Flora 

und Fauna. 

Gewerbenutzung 

Intensive Gewerbenutzung im Norden von Lauterbach belastet den Boden, Wasserhaushalt, 

Flora/Fauna, Lokalklima sowie Landschaftsbild/Erholungseignung. 

Ver- und Entsorgung 

Freileitungen (110 kV, 220 kV) überspannen das Gebiet und belasten Landschaftsbild und 

Vogelwelt. Mit Hausmüll und Bauschutt verfüllte Abgrabungen belasten Boden, Grundwasser, 

Flora/Fauna und Landschaftsbild/Erholungspotenzial. 

Intensive landwirtschaftliche Nutzung 

Weite Teile des UG sind durch eine intensive ackerbauliche Nutzung gekennzeichnet. Die 

ackerbauliche Nutzung findet dabei teilweise in Überschwemmungs-gebieten statt. Dies lässt 

auf hohe Pestizid- und Nährstoffeinträge in Boden und Gewässer sowie eine mögliche Aus-

waschung ins Grundwasser schließen. Überschwemmungsereignisse auf Ackerflächen führen 

weiterhin zu Bodenerosion. 

Die ackerbauliche Nutzung reicht in einigen Fällen, besonders an Muhrsbach und Maar, aber 

auch am Krömmelbach bis an die Böschungsoberkante der Gewässer oder an die Wege heran. 

Saumstrukturen sind daher kaum vorhanden bzw. nur artenarm ausgebildet. 

Die im UG flächenmäßig überwiegende intensive Grünlandnutzung führt zu einer Artenverar-

mung der Grünlandbestände. 

Nutzungsaufgabe 

Neben der Verschlechterung der Biotopqualität durch zu intensive Nutzung ist im UG auch eine 

Beeinträchtigung durch Unternutzung oder Nutzungsaufgabe zu beobachten. Diese ist im 

Bereich hochwertiger als FFH-Gebiete sichergestellter Bereiche an Häls-Berg, Ossenberg und 

Kromberg zu finden und bezieht sich auf Magerrasen- und Grünlandbestände. Fehlende 

Nutzung des Grünlandes führt zu Verbrachung, einer Verschiebung im Artenspektrum und einer 

Reduktion der Artenzahlen der Pflanzen, was in der Folge auch Auswirkungen auf die Fauna 

hat. Die Unternutzung von Streuobstbeständen führt über Brachestadien zur Ausbildung von 

Gebüschen und Gehölzen. Die extensiv genutzten Biotoptypen sind in der Regel seltener und 

daher wertvoller als ihre durch Nutzungsaufgabe entstehenden Folgebiotope. 
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Gewässerausbau, Grundwasserabsenkung 

Besonders die kleineren Fließgewässer im UG sind teilweise durch wasserbauliche Maßnah-

men, besonders infolge Begradigung und Gewässerfestlegung in ihrer Struktur als naturfern zu 

bezeichnen. Die Maßnahmen haben u. a. dazu geführt, dass die Bäche stark eingetieft sind. Er 

besitzt hierdurch eine entwässernde Wirkung auf die umgebenden Flächen, d. h. die Eintiefung 

bewirkt eine Absenkung des Grundwasserspiegels in der Aue. Dadurch werden die Standortbe-

dingungen für auentypische Pflanzengesellschaften negativ verändert, in der Regel macht sich 

stattdessen auch hier eine intensive landwirtschaftliche Nutzung breit. In der Folge geht auch 

die an diese Biotoptypen gebundene Fauna zurück. 

Gebietsfremde Arten 

Südöstlich des Ortsteils Maar, in der Aue des Fließgewässers Maar, stocken einige großkronige 

Hybridpappeln, die das Landschaftsbild dieses Bereiches durch ihren geraden Wuchs optisch 

naturfern überprägen. 
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4 Konfliktanalyse 

4.1 AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS 

4.1.1 Beschreibung der Baumaßnahme 

Das Planungsziel ist im Wesentlichen die Beseitigung der verkehrlichen Mängelsituation in den 

Ortsdurchfahrten Wartenberg/Angersbach und Wartenberg/Landenhausen wie auch in Lauter-

bach/Maar und Lauterbach selbst. Diese wird in erster Linie durch die Verbindungsfunktion der 

B 254 zwischen den Mittelzentren Lauterbach und Alsfeld und dem Oberzentrum Fulda hervor-

gerufen. Beide Tatsachen produzieren ein hohes Verkehrsaufkommen von derzeit ca. 12.200 

Kfz/24h. Eine prognostizierte Steigerung der Verkehrsbelastung (Planfall Null 2020) für das 

klassifizierte Straßennetz verschärft die Situation zusätzlich. 

Die geplante Trasse verläuft von dem nordwestlich gelegenen Maar nach Landenhausen im 

Südosten. Sie beginnt ausgehend von der heutigen B 254 südwestlich von Maar und sieht eine 

südliche Umgehung von Maar vor. Lauterbach wird nördlich des Gewerbegebietes an der 

heutigen B 254 und dem an der L 3140 Richtung Willofs gelegenen Gewerbegebiet umgangen. 

Sie verläuft etwa in südöstlicher Richtung weiter und umgeht dabei die Ortschaften Angersbach 

und Landenhausen nordöstlich, bevor sie nördlich Müs wieder auf die alte B 254 trifft. Die 

geplante Trasse betrifft somit eine Strecke von etwa 12 km Länge. 

Auffahrten sind westlich, nördlich und östlich von Lauterbach sowie jeweils östlich Angersbach 

und nördlich Landenhausen geplant. Aufgrund des hügeligen Landschaftscharakters müssen 

an einigen Stellen Böschungen oder Dämme aufgeschüttet werden bzw. Einschnitte erfolgen. 

Fahrbahnen 

Die Baustrecke der geplanten Umgehungsstraße besitzt eine Länge von rund 11,945 m und 

wird als sogenannte freie Strecke mit einem Querschnitt “RQ 10,5“ ausgebaut. Weitere Neuver-

siegelungen ergeben sich durch den Anschluss der B 254 an das vorhandene Verkehrsnetz. 

Die Fahrstreifenbreite beträgt 3,50 m und die Randstreifenbreite, da der Schwerverkehrsanteil 

höher liegt als 900 Kfz/24h, ist mit einer Breite von 0,5 m auszuführen. Somit ergibt sich eine 

Gesamtbreite des Fahrstreifens von 4,0 m. Die Breite der Bankette beträgt 1,50 m. Daraus 

ergibt sich eine Gesamtbreite des Straßenquerschnittes von 11,0 m. 

Im Zuge der geplanten Ortsumgehung sind fünf Knotenpunkte geplant. Ergänzend zu den bei 

der Linienbestimmung berücksichtigten drei Anschlüssen werden zusätzlich die LandesStraßen 

L 3140 und L 3142 an die Ortsumgehung angeschlossen. Die Anschlussrampen an den fünf 

Knotenpunkten werden mit dem Querschnitt “RQ 9,5“ ausgebaut. Die Fahrstreifenbreite beträgt 

bei diesem Querschnitt 3,00 m und die Randstreifenbreite 0,25 m. Die Bankettbreite beläuft sich 

auf 1,50 m. Die Gesamtbreite des Straßenquerschnittes beträgt somit 9,50 m. 

 Anschluss Lauterbach/Maar und Lauterbach: Knoten 1. An diesem Knoten entste-

hen zwei Kreisverkehrsplätze mit einem Außendurchmesser von 45 m. Die Breite 

der Kreisfahrbahn beträgt 9 m. Die Knotenpunktszufahrt hat einen Radius von 

14 m und eine Fahrstreifenbreite von 4 m. Bei der Knotenpunktsausfahrt ist der 

Radius 16 m und die Fahrstreifenbreite beträgt 4,25 m. Die Kreisfahrbahn hat eine 
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Querneigung von 2,5 % nach außen. Die Fahrbahnteiler, in den Zu- und Ausfahr-

ten, haben eine Breite von 2,5 m. 

 Anschluss L 3140: Knoten 2 Anschluss der Landesstraße L 3140 (Fritz-Ebel-Allee) 

nach Schlitz an die B 254 neu. Die Einmündung in die L 3140 ist mittels einer 

Standardeinmündung mit Tropfen und Linksabbiegestreifen und die Einmündung 

in die B 254 neu mit Tropfen, Dreiecksinsel, Rechtseinbieger mit Beschleuni-

gungsstreifen und einem Ausfahrkeil für Rechtsabbieger geplant. Die B 254-neu 

erhält hier einen Linksabbiegestreifen aus Richtung Alsfeld. Zur Hebung der Leis-

tungsfähigkeit des KP ist es erforderlich im südöstlichen Quadranten ein Bypass 

mit Beschleunigungsstreifen für die von Lauterbach nach Fulda fahrenden PKW 

anzuordnen. Dadurch werden Linksabbieger in die B 254-neu nur auf die von 

Schlitz kommenden Kfz reduziert, ansonsten wäre eine LSA notwendig. Der Be-

schleunigungsstreifen für den Rechtseinbieger hat eine Länge von 150 m. Der ge-

samte Bypass mit Beschleunigungsstreifen hat eine Länge von ca. 510 m, wobei 

der Beschleunigungsstreifen 150 m lang ist. Der Bypass hat eine Fahrbahnbreite 

von 5,5 m. 

 Verbindungsspange der B 254-alt und B 254-neu zwischen Lauterbach und 

Wartenberg/Angersbach: Knoten 3. Knoten 3 ist als Einmündung geplant. Er bildet 

die Verbindungsspange der B 254-alt und B 254-neu zwischen Lauterbach und 

Angersbach in Höhe der Kläranlage. Der auf der alten B 254 in Höhe der Kläranla-

ge liegende neue Kreisverkehr ist Ausgangspunkt für die Verbindungsspange. 

Dieser Kreisverkehrsplatz hat einen Außendurchmesser von 40 m. Die Breite der 

Kreisfahrbahn beträgt 9 m. Die Knotenpunktszufahrt hat einen Radius von 14 m 

und eine Fahrstreifenbreite von 4 m. Bei der Knotenpunktsausfahrt ist der Radius 

16 m und die Fahrstreifenbreite beträgt 4,25 m. Die Verbindungsspange wird als 

Direktanschluss an die B 254-neu angeschlossen. Die Einmündung der Spange in 

die B 254-neu mit Tropfen, Dreiecksinsel, Rechtseinbieger mit Beschleunigungs-

streifen und einem Ausfahrkeil für Rechtsabbieger geplant.  

 Anschluss des Gewerbegebiets in Wartenberg/Angersbach: Knoten 4: neue 

Anbindung, zwischen B 254-alt und B 254-neu bei Angersbach (rechtsliegende 

Trompete mit zwei Bypässen). Einmündung der Querspange in die B 254-neu mit 

Tropfen, Rechtseinbieger mit Beschleunigungsstreifen und Rechtsabbieger mit 

Verzögerungsstreifen. An dem Knoten 4 entstehen drei Brückenbauwerke (BW 15, 

16 u. 23 s. u.) Bau-km 7+566,300. 

 Anschluss der L 3142 zwischen Wartenberg/Landenhausen und Bad Salzschlirf. 

Knoten 5: (unsymmetrisches Kleeblatt). Die Einmündungen werden mit Tropfen, 

Rechtseinbieger mit Beschleunigungsstreifen (150 m) und Rechtsabbieger mit 

Verzögerungsstreifen (50 m) also ohne Linksabbiegestreifen in der B 254-neu, ge-

plant. Bau-km 10+335,100 

 

Die Trasse der Umgehungsstraße wird teilweise in Dammlage und teilweise in Einschnittslage 

geführt. Der tiefste Einschnitt der Ortsumgehung findet sich am Vaits-Berg. Dieser Einschnitt 

hat eine Höhe von ca. 17,6 m. Nach dem Vaits-Berg verläuft die Ortsumgehung auf einem ca. 

13,2 m hohen Damm. Auf diesem Damm liegt auch der Knoten 3. Hinter dem Knoten 3 verläuft 

die Ortsumgehung weiter auf einem Damm bis zum Sässergrund, wobei dieser Damm eine 

minimale Höhe von ca. 1,6 m und eine maximale Höhe von ca. 17 m aufweist. Im Folgenden 

wechselt die Trasse des Öfteren zwischen Dammlage und Einschnittslage, im Bereich des 
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„Finsterngraben“ kann die Einschnitttiefe noch einmal 12,7 m betragen, ansonsten variiert die 

Höhe der Einschnitte und Dämme ebenfalls sehr stark. Am Rothebach bei Landenhausen 

beträgt die maximale Höhe des Dammes ca. 21,8 m. Nach dem Damm verläuft die Ortsumge-

hung, wieder in einem Einschnitt, der eine maximale Tiefe von ca. 7,9 m aufweist oder gelän-

degleich bis zum Ende der Trasse. 

Bauwerke 

Mit dem Bau der Ortsumgehung ist die Errichtung folgender Bauwerke verbunden: 

 Radfahrer/Fußgängerführung: zusätzliche WW-Brücke zwischen Bau-km 0+300 

und 0+400 

 Bauwerk 1 (Bw 1): Brückenbauwerk der L 3161 über die Ortsumgehung mit einer 

lichten Weite von 24 m und einer lichten Höhe von ca. 5,2 m, Bau-km 0+785,500. 

 Bauwerk 2 (Bw 2): Die Verbindung zwischen den beiden Kreisverkehrsplätzen wird 

über die Ortsumgehung geführt. Hier entsteht ein Brückenbauwerk, mit einer lich-

ten Weite von 35 m und einer lichten Höhe von ca. 6,3 m, Bau-km 1+408,000. 

 Bauwerk 3 (Bw 3): Der asphaltierte Verbindungsweg zwischen Maar (Steinweg) 

und Lauterbach (Simsonsweg) bleibt bestehen und wird mit einem Bauwerk über 

die Ortsumgehung geführt. Bw 3 hat eine lichte Weite von 35 m und eine lichte 

Höhe von ca. 6,3 m, Bau-km 2+260,000. 

 Bauwerk 4 (Bw 4): Der zweite Wirtschaftsweg wird mittels eines Bauwerks über 

die Ortsumgehung geführt. Bw 4 hat eine lichte Weite von 25 m und eine lichte 

Höhe von ca. 5,2 m, Bau-km 2+801,800. 

 Verlegung des Bauerwerk 4, jetzt Bauwerk 4n (Bw 4n): Wirtschaftsweg wird mittels 

eines Bauwerks über die Ortsumgehung geführt. Bw 4n hat eine lichte Weite von 

25 m und eine lichte Höhe von ca. 4,7 m, Bau-km 2+720,000. 

 Bauwerk 24 (Bw 24): Überführung Rad-/Gehweg, im Zusammenhang mit der 

Umgestaltung des Knoten 2 hinsichtlich der Wegeführung zur Jugendherberge zu 

sehen, Bw24 hat eine lichte Weite von 34 m und eine lichte Höhe von ca. 4,7 m, 

Bau-km 3+010,000. 

 Bauwerk 5 (Bw 5): Brückenbauwerk: Die L 3140 wird über die B 254-neu geführt. 

Dieses Brückenbauwerk hat eine lichte Weite von 40 m und eine lichte Höhe von 

ca. 6,5 m, Bau-km 3+212,500. 

 Bauwerk 6 (Bw 6): Vor dem Vaits-Berg wird die Ortsumgehung mittels eines 

Wirtschaftsweges überquert, hier entsteht ein Brückenbauwerk. Dieses Brücken-

bauwerk hat eine lichte Weite von 35 m und eine lichte Höhe von ca. 5,4 m. 

 Bauwerk 7 (Bw 7): Brückenbauwerk über das Lautertal: Verbindungsspange der 

B 254-alt und B 254-neu zwischen Lauterbach und Angersbach in Höhe der Klär-

anlage. Die Verbindungsspange wird mittels eines Bauwerks über das Lautertal 

geführt, Bw 7 hat eine lichte Weite von 254 m und eine lichte Höhe von ca. 13,4 m, 

Bau-km 4+449,500. 

 Wirtschaftsweg-Unterführung (Bw 8): Der Wirtschaftsweg wird mittels Brücken-

bauwerk unter der Ortsumgehung geführt, Bw 8 hat eine lichte Weite von 10 m 

und eine lichte Höhe von ca. 5,2 m, Bau-km 4+650,000.  
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 Bauwerk 9 (Bw 9): Brückenbauwerk über den neuen „Sasser Weg“ und den 

Sässergrund. Dieses Bauwerk hat eine lichte Weite von 65 m und eine lichte Höhe 

von ca. 16,8 m. 

 Bauwerk 10 (Bw 10): Brückenbauwerk des „Rinkbergsweg“ über die B 254: Der 

„Rinkbergsweg“ wird mit einem Brückenbauwerk über die B 254 geführt. Das 

Bauwerk hat eine lichte Weite von 27 m und eine lichte Höhe von ca. 9,4 m, Bau-

km 5+425,300. 

 Bauwerk 11 (Bw 11): Brückenbauwerk über den „Finsterngrabenweg“. Der parallel 

zum „Rinkbergsweg“ verlaufende „Finsterngrabenweg“ bleibt in seiner jetzigen La-

ge erhalten und wird unter der Ortsumgehung hindurch geführt. Das Brückenbau-

werk hat eine lichte Weite von 52 m und eine lichte Höhe von ca. 4,5 m, Bau-km 

5+566,000. 

 Bauwerk 12 (Bw 12): Brückenbauwerk zur Überführung des „Krombergsweg“ über 

die B 254. Die Brücke hat eine lichte Weite von 30 m und eine lichte Höhe von ca. 

5,2 m, Bau-km 6+343,000. 

 Bauwerk 13 (Bw 13): Brückenbauwerk über den „Salzschlirfer Weg“. Hier entsteht 

das Brückenbauwerk mit der lichten Weite von 10 m und der lichten Höhe von ca. 

6,5 m, Bau-km 6+792,000. 

 Bauwerk 14 (Bw 14): Brückenbauwerk über die DB-Strecke und das Lautertal. Das 

Brückenbauwerk (Bw 14) hat eine lichte Weite von 240 m und eine lichte Höhe bis 

zu ca. 8,6 m, Bau-km 7+060,000. 

 Bauwerk 15 (Bw 15): Brückenbauwerk um den Verbindungsweg (“Huhnröder 

Weg”) zwischen Angersbach und Landenhausen unter der Ortsumgehung 

hindurchzuführen. Das Brückenbauwerk hat eine lichte Weite von 10 m und eine 

lichte Höhe von ca. 7,5 m, Bau-km 7+485,600. 

 Bauwerk 16 (Bw 16): Brückenbauwerk um die Querspange zwischen Angersbach 

und Landenhausen unter der Ortsumgehung hindurchzuführen. Das Brückenbau-

werk hat eine lichte Weite von 20 m und eine lichte Höhe von ca. 6,2 m, Bau-km 

7+566,300. 

 Bauwerk 17 (Bw 17): Der Verbindungsweg von Angersbach nach Landenhausen 

quert die Ortsumgehung mit einer Brücke. Es hat eine lichte Weite von 30 m und 

eine lichte Höhe von ca. 5,3 m, Bau-km 8+336,500. 

 Bauwerk 18 (Bw 18): Der „Steinweg“ zwischen Angersbach und Landenhausen 

wird mit einem Brückenbauwerk über die OU Lauterbach und Wartenberg geführt. 

Es hat eine lichte Weite von 22 m und eine lichte Höhe von ca. 5,7 m, Bau-km 

9+550,000. 

 Bauwerk 19 (Bw 19): Im Kreuzungspunkt der Ortsumgehung mit der L 3142 

entsteht ein Brückenbauwerk. Dort wird die Ortsumgehung über die vorhandene 

L 3142 geführt. Es hat eine lichte Weite von 25 m und eine lichte Höhe von ca. 

10,8 m. 

 Bauwerk 20 (Bw 20): Mit einem Brückenbauwerk überquert ein Wirtschaftsweg die 

Ortsumgehung. Bw 20 hat eine lichte Weite von 40 m und eine lichte Höhe von ca. 

5,8 m, Bau-km 10+826,100. 
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 Bauwerk 21 (Bw 21): Überführung der Ortsumgehung über die Altefeld. Hier 

entsteht eine Überführung mit einer lichten Weite von ca. 74,5 m und einer lichten 

Höhe von ca. 11,5 m, Bau-km 11+203,800. 

 Bauwerk 22 (Bw 22): Hier entsteht eine Unterführung für einen vorhandenen 

Wirtschaftsweg. Die Unterführung hat eine lichte Weite von 14 m und eine lichte 

Höhe von ca. 6,2 m, Bau-km 11+349,800. 

 Bauwerk 23 (Bw 23): Brückenbauwerk um den Verbindungsweg (“Huhnröder 

Weg”) zwischen Angersbach und Landenhausen unter der Ortsumgehung 

hindurchzuführen. Das Brückenbauwerk hat eine lichte Weite von 10 m und eine 

lichte Höhe von ca. 5,3 m, Bau-km 7+485,600. 

Radwege, Wirtschaftswege 

Durch die Trasse der Umgehungsstraße werden teilweise, dort wo keine Brückenbauwerke 

errichtet werden, Radwegeverbindungen und Wirtschaftswege durchschnitten. Dies macht die 

Verlegung bzw. Neuanlage von Wegen notwendig: 

 Radweg Lauterbach/Maar: Der aus Richtung Lauterbach kommende Rad- und 

Gehweg wird auf der östlichen Seite, über den am Kreisverkehr liegenden An-

schluss (Gewerbegebiet Industriestr.), bis zum Kreisverkehr bei Maar geführt, am 

zweiten Kreisverkehr wird der Rad- und Gehweg über den Anschluss zur B 254-

neu und dann in Richtung Maar geleitet. Der Rad- und Gehweg erhält eine Breite 

von 2,50 m.  

 Rad-/Gehweg Lauterbach /Jugendherberge: Der bestehende Fußweg zwischen 

Lauterbach und der Jugendherberge entfällt, die neue Verbindung erfolgt über das 

Bw 24 5. Der gemeinsame Rad- und Gehweg wird auf der westlichen Seite des 

Bw 5 geführt, verläuft dann mit einem ca. 9,5 m Abstand parallel zur L 3140 bis zur 

neuen Einmündung der Ortsumgehung und der L 3140. Der Rad- und Gehweg hat 

eine Breite von 2,25 m. Im Bereich der Einmündung wird der Rad- und Gehweg 

über den Fahrbahnteiler auf die andere Straßenseite geleitet, wo er von dort aus 

parallel zur Rampe, mit einem Abstand von ca. 10 m, bis zum alten Verbindungs-

weg geführt wird. Aufgrund der aktuellen Anpassungen der technischen Planung 

sind Änderungen der Wegeführung vorgesehen.  

 Der „Sasser Weg“ wurde, um ein Brückenbauwerk einzusparen in seiner Lage, am 

Kreuzungspunkt „Sasser Weg“ und B 254-neu, um ca. 106 m nach Südosten ver-

schoben. Der neue „Sasser Weg“ und der Sässergrund werden gemeinsam durch 

ein Brückenbauwerk überspannt. 

 Auch Der „Rinkbergsweg“ bleibt mit nur kleinen Modifikationen in seiner jetzigen 

Lage erhalten und wird unter der Ortsumgehung hindurch geführt. wird um ca. 

108 m nach Nordwesten verschoben. Er wird mit einem Brückenbauwerk über die 

B 254-neu geführt. 

 Der parallel zum „Rinkbergsweg“ verlaufende „Finsterngrabenweg“ bleibt in seiner 

jetzigen Lage erhalten und wird unter der Ortsumgehung hindurch geführt. 

 Der entlang der L 3142 geführte Rad-/Gehweg in seiner Lage und Breite etwas 

verändert. Der Rad-/Gehweg wird auf einer Länge von ca. 400 m neu gebaut, da-

bei erhält er eine Breite von 2,25 m und Bankette mit einer Breite von 0,25 m. Der 

Rad-/Gehweg wird durch ein 2,00 m breites Muldenbankett von der L 3142 ge-

trennt und rückt dadurch etwas näher an die L 3142 heran. 
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 Zur Durchführung der Bauarbeiten für die beiden Brückenbauwerke über die 

Lauter werden zwei Wege angelegt bzw. bestehende Wege ertüchtigt (wasserge-

bunden): ein Weg mit ca. 700 m Länge von der Helmesmühle entlang der Bahnli-

nie Richtung Westen bis an das Brückenbauwerk (Verbindungsspange der B 254-

alt und B 254-neu) und ein Weg von der Querung der K 82 mit der Bahnlinie ent-

lang dieser bis zum geplanten Brückenbauwerk über die Lauter (ca. 500 m). Beide 

Wege werden als Zufahrten für Brückenwartungsarbeiten über die Bauzeit hinaus 

dauerhaft erhalten. 

Grabendurchlässe 

 Zwischen Knoten 1 und Knoten 2 überquert die Ortsumgehung den Muhrsbach 

und die Maar. Diese beiden Bäche werden durch eine Verrohrung unter der neuen 

B 254 hindurchgeführt. 

 Im Bereich des Knoten 5 kreuzt der Hainbach die Ortsumgehung bei Bau-km 

10+282,500, und die Nordwestliche Rampe sowie der Rothebach die Ortsumge-

hung bei Bau-km 10+526,000. Für die Durchgängigkeit der beiden Bäche werden 

Wellstahlelemente als Maulprofil eingebaut. Um die Bäche auf kürzestem Weg un-

ter der Ortsumgehung hindurch zuführen, müssen die Wellstahlelemente für den 

Hainbach und den Rothebach ca. 120 m und für die Querung der Rampe ca. 30 m 

lang sein. Das Wellstahlelement erhält eine min. lichte Höhe von 2,50 m. 

Versorgungsleitungen 

 Bau-km 9+403,000: Hier kreuzt die neue Ortsumgehung eine 110 kV-Leitung. Die 

Ortsumgehung liegt im Bereich der 110 kV-Leitung geländegleich. 

 Bau-km 9+446,000: Hier kreuzt die neue Ortsumgehung die Gashochdruckleitung 

von Fulda nach Homberg/Ohm. Die Ortsumgehung liegt im Bereich der Gashoch-

druckleitung auf einem kleinen, ca. 0,3 m hohen Damm. 

 Die Führung des Wirtschaftsweges (Steinweg) wurde so gewählt, dass im 

Querungsbereich der 110 kV-Leitung der Wirtschaftsweg geländegleich verläuft, 

danach im weiteren Verlauf ansteigt, um bei Bau-km 9+550,000 über die Ortsum-

gehung geführt werden kann. Somit kann gewährleistet werden, dass weder an 

der 110 kV-Leitung noch an der Gashochdruckleitung bauliche Veränderungen 

vorgenommen werden müssen. 

Baustelleneinrichtungen, Baustraßen 

Zur Errichtung der Umgehungsstraße ist entlang der gesamten Trasse die Anlage von mehre-

ren größeren Baustelleneinrichtungsflächen vorgesehen. Diese liegen v. a. im Bereich der 

großen Einschnitte/Dammschüttungen, da hier während der Bauzeit Lagerflächen für Aus-

hub/Baumaterial benötigt werden. 

Darüber hinaus ist beidseitig der geplanten Trasse die Anlage von Baustraßen vorgesehen. 

Diese besitzen in den meisten Bereichen eine Breite von 10 m und werden – wo dies notwendig 

ist – als Wege mit wassergebundener Befestigung ausgeführt, die während der gesamten 

Bauzeit unterhalten und nach Abschluss der Bauarbeiten zurückgebaut werden. Teilweise 

werden diese Bereiche aber nur als Lagerflächen (s.o.) genutzt. In Bereichen, wo Wirtschafts-

wege hergestellt werden, ist die Breite der Baustraßen teilweise auf 5 m reduziert. Auch einige 

sensible Biotopbereiche kommen mit einer in der Breite reduzierten Baustraße aus (siehe 

hierzu auch Kapitel 4.2.1.2). 
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Sonstiges 

Zum Schutz der Ortslage von Angersbach vor Hochwasserereignissen und in Zusammenhang 

mit den geplanten Renaturierungsmaßnahmen an der Lauter (siehe Kapitel 5.3.3.3) wird die 

Anlage eines Dammes zum Hochwasserschutz in die Gesamtplanung integriert. Der Damm ist 

auf einer Länge von insgesamt 590 m beidseitig der K 82 geplant. 

4.1.2 Beschreibung der Wirkfaktoren der Baumaßnahme 

Die durch den geplanten Bau der B 254-neu zu erwartenden Auswirkungen lassen sich in drei 

Gruppen einteilen: anlagebedingte, baubedingte und betriebsbedingte Auswirkungen. Sie 

werden im Folgenden getrennt beschrieben. 

4.1.2.1 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächenversiegelung und Flächenbeanspruchung 

Die eingriffsrelevantesten Auswirkungen des geplanten Projektes sind durch die nötigen 

Neuversiegelungen von Flächen (Straßenkörper, Bankette, etc.) zu erwarten. Die Versiegelun-

gen führen zu einem Totalverlust aller Funktionen des Naturhaushalts auf diesen Flächen. Auch 

die Flächenbeanspruchung für Straßennebenanlagen (Böschungen (Aufschüttun-

gen/Abgrabungen), Mulden, teilversiegelte Flächen, etc.) wird verschiedenste Funktionen des 

Naturhaushaltes in unterschiedlichem Ausmaß beeinträchtigen. Trotz vorhabensbedingter 

Beeinträchtigungen können bestimmte Schutzgüter in Abhängigkeit von den späteren Nutzun-

gen und Belastungen sowie je nach Schutzgut zumindest Teilfunktionen wahrnehmen. Bei 

diesen ist ein Totalverlust der Funktionen nicht zwingend. 

Boden 

Hinsichtlich dieses Schutzgutes bewirkt die Flächenversiegelung bzw. die Flächenbeanspru-

chung einen Verlust bzw. eine Funktionsbeeinträchtigung aller Bodenfunktionen (Lebensraum-, 

Filter- und Puffer-, Regelungs- und Speicher-, Ertrags- und Archivfunktion). Hierbei sind u. a. 

die massiven Einschnittsböschungen sowie Dammlagen der Trasse von Bedeutung. 

Veränderungen in der Wasserversorgung (Entwässerung durch Anschnitt von grundwasserfüh-

renden Schichten in Einschnittsbereichen/Vernässung durch Hemmung oder Umleitung des 

Grundwasserablusses im Bereich von tief gründenden Bauwerken) können zunächst Beein-

trächtigungen im Bodenwasserhaushalt bewirken. Dies ist v. a. im Bereich massiver Einschnitte 

der Trasse bzw. im Bereich von Brückenfundamenten in Auenbereichen zu beachten. 

Die geplanten Einschnitte sind zwischen 4 m und 18,5 m tief und reichen 2-8 m und in Aus-

nahmefällen bis zu 15 m unterhalb des Grundwasserspiegels. 

 Zwischen Bau-km 1+760 und 2+040 (Einschnitttiefe 4,5 m) 

 Zwischen Bau-km 2+140 und 2+920 (Einschnitttiefe 8 m) 

 Zwischen Bau-km 2+960 und 3+300 (Einschnitttiefe 10 m) 

 Zwischen Bau-km 3+720 und 4+120 (Einschnitttiefe 18,5 m) 

 Zwischen Bau-km 5+980 und 6+440 (Einschnitttiefe 6 m) 

 Zwischen Bau-km 7+820 und 8+520 (Einschnitttiefe 5-6 m) 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 157 

Ein Anschnitt grundwasserführender Schichten im Bereich der Einschnitte wird jedoch tech-

nisch durch Verschluss soweit behandelt (projektimmanente Vermeidung), dass erhebliche 

Veränderungungen des Bodenwasserhaushaltes ausgeschlossen werden können.  

Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes durch Aufstau allerdings können im Bereich von 

tief gründenden Bauwerken, wie der Brückenpfeiler in der Lauteraue auftreten und sind zu 

beachten. 

Grundwasser 

Bezüglich dieses Schutzgutes bewirkt die Versiegelung von Flächen den Verlust von Infiltrati-

onsfläche und damit eine Reduktion der Grundwasserneubildung, da Versickerungsmöglichkei-

ten für Niederschlagswasser auf den versiegelten Flächen nicht mehr gegeben sind. 

Anschnitt von grundwasserführenden Schichten und Grundwasserleitern (Aquiferen) in 

Einschnittsbereichen und Hemmung oder Umleitung des Grundwasserabflusses im Bereich von 

tief gründenden Bauwerken können zunächst Beeinträchtigungen in der (oberflächennahen) 

Grundwasserdynamik und -situation bewirken (z. B. Grundwasserabsenkung).  

Ein Anschnitt grundwasserführender Schichten im Bereich der Einschnitte wird jedoch tech-

nisch durch Verschluss soweit behandelt (projektimmanente Vermeidung), dass erhebliche 

Veränderungungen des Grundwasserhaushaltes ausgeschlossen werden können.  

Veränderungen des Grundwasserhaushaltes durch Aufstau allerdings können im Bereich von 

tief gründenden Bauwerken, wie der Brückenpfeiler in der Lauteraue auftreten und sind zu 

beachten. 

Dies ist wiederum im Bereich massiver Trasseneinschnitte bzw. im Bereich von Brückenfunda-

menten in Auenbereichen zu beachten. 

Oberflächengewässer 

Gewässerquerung, -verbauung, -verlegung und –ausbau durch die Errichtung der geplanten 

Ortsumgehung und den dazugehörigen Straßennebenanlagen bewirken einen (Teil-)Verlust von 

Oberflächengewässern und/oder Beeinträchtigungen der Oberflächengewässerstruktur. Durch 

die Bodenversiegelung ergeben sich zudem nachteilige Auswirkungen auf die Puffer- und 

Filterfunktionen des Bodens hinsichtlich von Schadstoffen und organischen Verbindungen. 

Hierdurch kommt es auch zu einem Anstieg von mit Schadstoffen des Straßenbetriebes 

belastetem Oberflächenwasser. Die Sammlung und schnelle Ableitung des anfallenden Ober-

flächenwassers verstärkt diesen Effekt. 

Durch die Errichtung von Bauwerken in ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten kann es 

weiterhin zu einem Verlust von Retentionsraum kommen. Im vorliegenden Fall der Ortsumge-

hung Lauterbach-Wartenberg ist dies im Bereich der Lauter- und Altefeld-Querung abzuprüfen. 

Klima und Luft 

Hinsichtlich dieses Schutzgutes bewirkt die Flächenversiegelung bzw. die Flächenbeanspru-

chung einen Verlust der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen von Frischluft- 

und Kaltluftentstehungsflächen. 

Weiterhin ist durch die Anlage von Dammbereichen entlang der Trasse von Zerschneidungen 

der klimatischen bzw. lufthygienischen Leitbahnen und damit von Beeinträchtigungen klima- 

und lufthygienischer Ausgleichsfunktionen auszugehen. Dies geschieht, wenn der Kalt- bzw. 

Frischluftabfluss gehemmt, umgeleitet oder abgeriegelt wird. 
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Biotoptypen/Pflanzen und Tiere 

Hinsichtlich dieses Schutzgutes bewirkt die Flächenversiegelung und Flächenbeanspruchung 

einen Verlust von Biotopen und damit von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren sowie den 

Verlust von faunistischen Funktionsräumen. 

Weiterhin sind durch die Errichtung der geplanten Ortsumgehung und den dazugehörigen 

Straßennebenanlagen Beeinträchtigungen durch Zerschneidung von Lebensräumen zu 

erwarten. Zerschneidungseffekte sind zum einen auf die technischen Bauwerke selbst 

zurückzuführen, zum anderen auf die Veränderung standörtlicher und struktureller Bedingungen 

(z. B. Dammlage/Einschnittlage der Trasse, Unterbrechung von gewässerbegleitender Vegeta-

tion). Sie wirken sich in erster Linie auf bodengebundene und wenig mobile Kleintiere aus. Sie 

können aber auch für mobilere und auch für flugfähige Tiere eine Relevanz besitzen, z. B. wenn 

es durch die Querung der Trasse zu vermehrten Tierverlusten kommen kann (s. betriebsbe-

dingte Auswirkungen). Zerschneidungseffekte können sich auf verschiedenen Ebenen auf 

Tierlebensräume auswirken. Eine Barriere kann verschiedene Teil-Lebensräume voneinander 

trennen (z. B. Tagesquartier und Jagdhabitat, Sommer- und Winterlebensraum) oder homogene 

Lebensräume zerschneiden und damit kleine Habitatteile mit gleicher Funktion entstehen 

lassen. Barrieren können auch die Ausbreitung und Wanderung von Individuen (Dispersion, 

Migration)  sowie den Individuenaustausch zwischen Lebensräumen und Populationen verhin-

dern. Ein Barriereeffekt ist v. a. bei der Querung linearer Strukturen, die als Ausbreitungswege 

oder -korridore fungieren, zu erwarten. 

Durch die Errichtung der geplanten Ortsumgehung und der Straßennebenanlagen kann es 

außerdem zur Entwertung von Lebensräumen durch Veränderungen der Habitat- und 

Standortbedingungen kommen. Hier sind Veränderungen der Standortbedingungen im 

Zusammenhang mit potenziellen Veränderungen in der Wasserversorgung (Entwässerung 

durch Anschnitt von grundwasserführenden Schichten in Einschnittsbereichen bzw. Vernässung 

durch Hemmung oder Umleitung des Grundwasserabflusses im Bereich von tief gründenden 

Bauwerken) für Biotoptypen/Pflanzen und damit auch für Lebensräume von spezieller, meist 

anspruchsvoller Tierarten zu betrachten. Weiterhin sind Beeinträchtigungen faunistischer 

Funktionsräume durch Störreize möglich. Aufgrund summarischer Effekte lassen sich jedoch 

die Auswirkungen von Lärm (akustische Komponente; betriebsbedingt), Störungen (betriebsbe-

dingt) und Kulissenwirkungen (optische Effekte, anlagebedingt) kaum voneinander trennen, so 

dass sie gemäß den Vorgaben von KIFL (2010) in Kapitel 4.1.2.3 (Betriebsbedingte Wirkfakto-

ren) als funktionale Einheit betrachtet werden. 

Landschaftsbild und Erholungseignung 

Bezüglich dieses Schutzgutes bewirkt die Flächenversiegelung bzw. die Flächenbeanspru-

chung einen Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen und somit einen 

Verlust von Landschaftsbildqualität. Als landschaftsprägend werden hier insbesondere vertikale, 

strukturierende Elemente (Gehölze, Wald, Gebäude) sowie auch Gewässer verstanden, sofern 

sie nicht naturfern ausgebildet sind (Ausnahme Gehölze/Wald) oder allgemein als störend 

wahrgenommen werden. 

Die Beeinträchtigung der Landschaftsbildqualität ist auf die (technische) Überformung der 

Landschaft durch die Dammlagen der Trasse und durch die großen Brückenbauwerke v. a. im 

Bereich der landschaftsprägenden Gewässer Lauter und Altefeld zurück zu führen, von der eine 

starke Veränderung der Oberflächengestalt und eine Störung weiträumiger Sichtbeziehungen 

ausgeht. 
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Diese visuellen Beeinträchtigungen führen in Verbindung mit betriebsbedingten Beeinträchti-

gungen (Lärm, Fahrzeugbewegungen, s. u.) zu einer bleibenden Minderung der Erholungseig-

nung der betroffenen Flächen. 

4.1.2.2 Baubedingte Wirkfaktoren 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme 

Durch Flächeninanspruchnahme für den Baubetrieb (Baustraßen, Baustelleneinrichtungen, 

Lagerflächen) kommt es zu einem vorübergehenden (bis anhaltenden) Verlust von Biotopen 

und Lebensräumen, von Lebensraumfunktionen für Fauna und Flora und von weiteren Funktio-

nen des Naturhaushaltes. Die Beeinträchtigungen der Schutzgüter geschehen in ähnlicher 

Form wie im Falle der dauerhaften Flächeninanspruchnahme (s. anlagebedingte Wirkfaktoren) 

– mit dem Unterschied, dass die Inanspruchnahme nur vorübergehend (temporär) ist. 

Boden 

Durch den Baubetrieb mit schweren Baumaschinen und Lastwagen auf Baustraßen und 

Baustelleneinrichtungen sowie durch die vorübergehende Lagerung großer Erdmassen kommt 

es in den betroffenen Bereichen während der Bauzeit zur Verdichtung des Bodens. Die Ver-

dichtung bewirkt eine Veränderung des Aggregatgefüges und des Wasserhaushaltes und stört 

damit langfristig die Bodenfunktion. Bei sehr starker Bodenverdichtung kann auch nach Rekulti-

vierung der Flächen das landwirtschaftliche Ertragspotenzial vermindert sein. 

Grundwasser 

Der bauzeitliche Anschnitt von grundwasserführenden Schichten in Einschnittsbereichen kann 

kurzfristig Beeinträchtigungen in der (oberflächennahen) Grundwasserdynamik und -situation 

bewirken (z. B. Grundwasserabsenkung). Da diese Anschnitte zeitnah technisch verschlossen 

werden, sind keine weitergehenden Auswirkungen zu erwarten. 

Oberflächengewässer 

Bauzeitliche Gewässerquerung, -verbauung, -verlegung und –ausbau durch die Errichtung der 

geplanten Ortsumgehung und den dazugehörigen Straßennebenanlagen können eine temporä-

re Strukturbeeinträchtigung der vorhandenen Oberflächengewässer bewirken. 

Klima und Luft 

Bauzeitliche Einrichtungen können Zerschneidungen von klimatischen bzw. lufthygienischen 

Leitbahnen und somit Beeinträchtigungen der klima- und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen 

bewirken. Dies geschieht, wenn Kalt- bzw. Frischluftabfluss gehemmt, umgeleitet oder abgerie-

gelt wird. 

Biotoptypen/Pflanzen und Tiere 

Hinsichtlich dieses Schutzgutes bewirkt die bauzeitliche Flächenbeanspruchung ein Verlust von 

Biotopen und damit von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren sowie den Verlust von 

faunistischen Funktionsräumen. 

Durch die Errichtung der geplanten Ortsumgehung und den dazugehörigen Straßennebenanal-

gen kann es außerdem zu Beeinträchtigungen durch temporäre Veränderungen der Stand-

ortbedingungen kommen. Beispielsweise sind Veränderungen der Standortbedingungen im 

Zusammenhang mit potenziellen Veränderungen in der Wasserversorgung für Biotopty-

pen/Pflanzen und damit auch auf Lebensräume von Tieren zu betrachten. 
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Landschaftsbild und Erholungseignung 

Bezüglich dieses Schutzgutes bewirkt die bauzeitliche Flächenbeanspruchung einen zumindest 

temporären Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen und somit einen 

vorübergehenden Verlust von Landschaftsbildqualität. 

Schad- und Fremdstoffeinträge 

Das Betreiben von Baumaschinen und -fahrzeugen während der Bauzeit führt zu Abgas-, 

Betriebsstoff- und evtl. Staubemissionen. Außerdem können Abfallstoffe und Abwässer anfal-

len. Diese können zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Grund- und Oberflächenwas-

ser, Fauna, Flora und Landschaftsbild führen. Während der Lagerung von Erde und 

Baumaterialien können durch Wind und Regen Stoffe ausgeweht bzw. ausgespült werden, die 

Boden und Gewässer belasten. 

Störungen 

Der Verkehr der Baustellenfahrzeuge auf den beiderseits der Trasse einzurichtenden Baustra-

ßen sowie zur Errichtung der Bauwerke verursacht visuelle, akustische und olfaktorische 

Beeinträchtigungen. Diese Beeinträchtigungen betreffen zum Teil Gebiete, die zuvor relativ 

ungestört waren bzw. lediglich durch Freizeitnutzung einer Störung unterlagen. Für die Fauna, 

insbesondere für Vögel, stellt der Baubetrieb eine neue Störquelle dar. In für die Erholung 

stärker genutzten Gebieten (z. B. Lauter-Aue mit Ruine Wartenberg) führt der Baubetrieb zur 

Störung der Erholungseignung. 

4.1.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkungen umfassen alle Beeinträchtigungen, welche nach Fertigstellung der 

Baumaßnahme durch den Straßenverkehr entstehen. Hierzu gehören die Emissionen der 

Kraftfahrzeuge, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Straße (z. B. Streusalzeinsatz), 

Tierverluste und Funktionsbeeinträchtigungen von Tierlebensräumen sowie Auswirkungen, die 

durch die vom motorisierten Straßenverkehr induzierten Lärmimmissionen entstehen. 

Tierverluste 

Durch den Verkehr auf der neu errichteten OU kann es zu Tierverlusten durch Überfahren von 

Tieren bzw. durch Kollision fliegender Tiere mit Fahrzeugen kommen. Mit diesen Tierverlusten 

ist in erster Linie dort zu rechnen, wo bestehende Wanderwege und regelmäßig genutzte 

Flugrouten gequert werden. 

Schadstoffemissionen 

Durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen werden verschiedene Schadstoffe freigesetzt, welche 

sich in Boden, Wasser und Luft anreichern. Hierzu gehören in erster Linie Stoffe, die durch die 

Verbrennungsprozesse in Motoren entstehen (Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Benzol, 

Stickstoffverbindungen, Schwefeldioxid, Blei, Rußpartikel), Fahrbahn-, Bremsbelag- und 

Reifenabrieb sowie Tropfverluste (z. B. Öl und Benzin). Besonders Emissionen von Stickstoff-

verbindungen eutrophieren oligotrophe Biotope und Lebensräume. Weiterhin entstehen 

stoffliche Belastungen durch den Einsatz von Streusalz oder Herbiziden bei der Straßenunter-

haltung. Eine weitere Quelle für Emissionen sind Unfälle, bei denen Chemikalien freigesetzt 

werden. Hierdurch können Funktionsbeeinträchtigungen aller Schutzgüter entstehen. 
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Störungen – Lärm, optische und sonstige Störreize 

Durch den Straßenverkehr kommt es zu akustischen, visuellen und olfaktorischen Beeinträchti-

gungen in vorher wenig belasteten Gebieten. 

Beeinträchtigungen durch Lärm alleine können bei einigen Vogelarten aufgrund ihrer intensiven 

akustischen Kommunikation entstehen (KIfL 2007). Bezüglich der Avifauna gilt dies jedoch nur 

unter der Voraussetzung, dass es sich um Dauerlärm handelt, in dessen Folge eine „Maskie-

rung von Information“ entstehen kann (Reck et al. 2001, Lambrecht et al. 2004). In einem 

konservativen Ansatz wird im vorliegenden Fall (bei einer Fahrzeugmenge von voraussichtlich 

bis zu 13.500 Kfz/24h, Planfall Null 2020 16.300 Kfz/24h, Planfall 1) tagsüber von Dauerlärm 

ausgegangen. Neuere Untersuchungen (KIfL 2007) zeigen dass viele Vogelarten wesentlich 

lärmunempfindlicher sind, als bislang angenommen und dass die Situation immer artspezifisch 

analysiert werden muss. 

Aufgrund summarischer Effekte lassen sich die Auswirkungen von Lärm (akustische Kompo-

nente; betriebsbedingt), Störungen (betriebsbedingt) und Kulissenwirkungen (optische Effekte; 

anlagebedingt) kaum voneinander trennen, so dass sie gemäß den Vorgaben von KIFL (2010) 

als funktionale Einheit betrachtet und analysiert werden. Dabei werden für jede relevante Art die 

entsprechende Lärmisophone und/oder eine artspezifische Effektdistanz zu Grunde gelegt. 

Für die Verlärmung des Landschaftsbildes wird der Wirkraum, in dem potenzielle Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes durch Lärm überprüft werden, durch die Umhüllende der 

Isophonen 50 dB(A) tags für den Straßenlärm nachgezeichnet. Mit der Prüfung der Verlärmung 

der Landschaft wird der Tatsache Rechnung getragen, dass neben der meist im Vordergrund 

stehenden visuellen Komponente auch alle anderen mit den menschlichen Sinnen wahrnehm-

bare Eindrücke für die Beurteilung der Auswirkungen eines Vorhabens herangezogen werden 

sollen. Da geruchliche Wirkungen bei diesem Vorhaben ausgeschlossen werden können, 

verbleibt die Prüfung der akustischen Auswirkungen. Visuelle Störungen des Landschaftsbildes 

können im vorliegenden Fall durch Fahrzeugbewegungen hervorgerufen werden, sofern die 

Trasse aufgrund ihres Gradienten sowie ihrer Lage im Raum (Geländemorphologie, Vegetation, 

vorhandene Bebauung) gut einsehbar ist. Die Einsehbarkeit ist besonders groß bei 

Trassenabschnitten in Dammlage in offenem, wenig strukturiertem Gelände. Geruchliche 

Wirkungen können bei diesem Vorhaben hingegen ausgeschlossen werden. 
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4.2 KONFLIKTMINDERUNG 

Gemäß § 15 (1) BNatSchG ist der Vorhabensträger als Eingriffsverursacher zur Unterlassung 

vermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verpflichtet. Das naturschutzrecht-

liche Vermeidungsgebot ist striktes Recht und unterliegt nicht der Abwägung (BATTEFELD et al. 

2004). Das Vermeidungsgebot beinhaltet die Verpflichtung zur technischen Optimierung des 

Vorhabens, um Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft möglichst gering zu halten. Dies 

umfasst auch die so genannten Minimierungsmaßnahmen, die lediglich eine Teilvermeidung 

von Eingriffen zum Ziel haben. Gemäß § 17 (4) BNatSchG ist im LBP der Umfang der Maß-

nahmen zur Verminderung und Vermeidung von Beeinträchtigungen darzustellen. 

In der Regel kann durch folgende Instrumente eine Vermeidung bzw. Minimierung von 

vorhabensbedingten Eingriffen erreicht werden: 

 Entwurfsoptimierung und Planungsvarianten 

 Schutzmaßnahmen 

 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

 Gestaltungsmaßnahmen 

Nachfolgend werden diese dargestellt. Dabei werden auch Maßnahmen berücksichtigt und 

beschrieben, die sich aus anderen naturschutzrechtlichen Fachplanungen (z. B. der arten-

schutzrechtlichen Prüfung) ergeben. 

4.2.1 Entwurfsoptimierung und Planungsvarianten 

4.2.1.1 Planungsvarianten 

Grundlage der Entwurfsoptimierung bildet die in der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 

durchgeführte Raumanalyse (C+S-CONSULT 1996b). Auf Basis der Ergebnisse der Raumanaly-

se wurden für die geplante B 254 verschiedene Varianten entwickelt. Alle Varianten verlaufen 

nordöstlich der bestehenden B 254, die Möglichkeit einer südwestlichen Trassenführung wurde 

aus naturschutzfachlichen Gründen bereits in der Raumanalyse verworfen. Fünf Varianten 

wurden einer näheren Prüfung unterzogen. Die Varianten verlaufen zunächst bis auf Höhe des 

Ossenberges nördlich Lauterbach auf der gleichen Trasse. Hier trennen sich die Varianten 1 

und 1a von den Varianten 2 und 2b. Die Varianten 2/2b verlaufen weiter nördlich, um östlich 

des Vaits-Berges wieder mit den Varianten 1/1a zusammenzutreffen. Dort verlaufen sie wieder 

auf gemeinsamer Trasse bis zur Querung der Bahnlinie östlich Angersbach. Dort splitten sich 

die Varianten 1, 1a, 2, 2b in vier unterschiedliche Trassenverläufe auf, die sich im Falle der 

Varianten 1 und 1a nördlich von Landenhausen wieder vereinigen und dann im Bogen auf die 

B 254-alt treffen. Im Falle der Varianten 2 und 2b bilden diese östlich Landenhausen wieder 

eine gemeinsame Trasse, die gegenüber den Varianten 1/1a etwas nach Südwesten versetzt, 

wieder auf die bestehende B 254 trifft. Die ebenfalls untersuchte und schließlich priorisierte 

Variante K stellte eine Kombinationslösung der Varianten 1 und 2 dar. Während sie im nördli-

chen Abschnitt voll und ganz dem Verlauf der Variante 1/1a folgt, folgt sie im Südteil zunächst 

dem Verlauf der Trasse 1 bis nördlich Landenhausen, um hier mit einem ca. 750 m langen 

Verbindungsstück auf den Verlauf der Varianten 2/2b zu schwenken. Eine detaillierte Beschrei-

bung aller genauer untersuchten Varianten ist dem Erläuterungsbericht zur technischen 
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Planung Unterlage 1 sowie den Unterlagen des Raumordnungsverfahrens (ROV) zu entneh-

men. 

2008 erfolgte zusätzlich eine artenschutzrechtliche Überprüfung der Varianten, die bestätigte, 

dass auch hinsichtlich artenschutzrechtlicher Aspekte keine verträglichere Variante als die 

gewählte Variante vorliegt. 

4.2.1.2 Entwurfsoptimierung 

Gegenstand des Landschaftspflegerischen Planungsbeitrages ist die oben beschriebene 

Vorzugsvariante. Diese wurde im Laufe des Planungsprozesses im Bereich des Muhrsbaches 

und des Vaits-Berges weiter optimiert. Weiterhin wurde das Brückenbauwerk über die Lauter 

und die DB-Strecke optimiert. Hier standen vier Varianten zur Diskussion, die sich vor allem in 

der Anzahl, der lichten Weite und der Anordnung der einzelnen Brückenelemente unterschie-

den. 

Einen letzten Planungsschritt bildete die Anpassung und Optimierung der für die bauzeitliche 

Inanspruchnahme vorgesehenen Flächen. Hier konnte eine deutliche Reduzierung der Bauflä-

chen in empfindlichen Bereichen (insbesondere in der Lauter-Aue) auf das notwenige Mindest-

maß erzielt werden. 

4.2.2 Schutzmaßnahmen 

Schutzmaßnahmen sind bau- oder vegetationstechnische Maßnahmen oder Auflagen, die dazu 

geeignet sind, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Dies 

sind im Regelfall Maßnahmen zum Schutz vor temporären Gefährdungen von Natur und 

Landschaft während der Bauphase (RAS-LP 4). Insbesondere sollen naturschutzfachlich und 

wasserwirtschaftlich sensible Gebiete mit den dort vorkommenden teils geschützten oder 

gefährdeten Tier- und Pflanzenarten durch die geplante Baumaßnahme nicht oder möglichst 

wenig beansprucht werden. Schutzmaßnahmen werden dort vorgesehen wo durch unbeabsich-

tigtes oder vorsätzliches Überfahren, Ablagern, Überschütten, etc. empfindliche Biotope 

beeinträchtigt werden können. 

S1 – Maßnahmen zum Schutz wertvoller Vegetationsbestände (Tabuzonen/Schutzzäune) 

Tabuzonen: 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 103, 110/4, 110/5, 110/6, 111/1, 112/1, 114 

– 117, 141, 144/1, 151/1, 158/113, 184/153 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 169, 170, 177 – 179, 180/3, 180/4, 

181, 182/1, 182/2, 183 – 188, 189/1, 191 – 196, 217/1, 218 – 221, 222/1, 224, 225, 226/3, 229, 235, 236; 

Flur 2, Flurstück/e 38 – 41, 189, 198 – 200; Flur 4, Flurstück/e 32/3, 33, 34/1, 34/2, 35 – 41, 45, 46, 57/3, 

171 – 174, 217/1, 218, 219, 230; Flur 10, Flurstück/e 117, 118/1 – 118/11, 119, 120 ,134/1, 202, 203; Flur 

12, Flur-stück/e 10, 13/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 72/1, 76, 78 – 83, 116, 117, 119, 

127; Flur 5, Flurstück/e 32, 74, 81; Flur 6, Flurstück/e 1 – 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 – 12, 14, 15, 16/1, 17/3, 

17/4, 18/1, 19/1, 20/1, 23 – 25/1, 26/1, 27, 28/2, 30 – 33, 34/5, 126 – 144, 151/1, 151/5, 154, 159/4, 160, 

161, 162/3, 163/1, 181/1, 183, 185/2, 188 – 192, 194/1, 199, 200/2, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 2/3, 3, 54, 

60/1, 60/2, 61, 142/8, 143/1, 149, 167/6; Flur 9, Flurstück/e 65 – 67, 69/1, 70 – 89, 90/1, 92/1, 93, 94/1, 

96/1, 97, 98, 100/1, 101/1, 101/2, 112 – 116, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119 – 121, 139 – 141, 143/1, 

144, 145/1, 146; Flur 10, Flurstück/e 135 
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Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 42 – 44, 60/3, 61/1, 61/7, 62/1, 88/4, 134, 

135/1, 136, 137, 165/1; Flur 5, Flurstück/e 141/1, 252, 261 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 5/1, 5/2, 6 – 11, 12/1, 12/2, 13, 83, 85, 88, 93 

Schutzzäune: 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 111/1, 112/1, 114, 115, 144/1, 151/1, 

158/113, 184/153 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 176, 177, 185 – 188, 189/1, 192 – 

195, 221, 222/1, 228, 229, 235, 236; Flur 2, Flurstück/e 38, 39, 198, 199; Flur 3, Flurstück/e 66, 103 – 

105, 162, 192/1, 193/1, 210/1, 211; Flur 4, Flurstück/e 32/3, 33, 35 – 38, 41 – 46, 48, 49, 171 – 173, 175, 

218, 230, 231; Flur 10, Flurstück/e 118/6, 118/7, 118/8, 118/9 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 78 – 83, 119, 127; Flur 6, 

Flurstück/e 1, 3, 4, 5/1, 6/2, 7, 11, 12, 14, 17/3, 17/4, 18/1, 19/1, 20/1, 23 – 25, 32, 33, 34/5, 159/4, 160, 

161, 162/3, 163/1, 190, 191, 194/1; Flur 7, Flurstück/e 2/3, 142/8, 167/6; Flur 9, Flurstück/e 65 – 67, 78 – 

86, 98, 139, 144, 145/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 42, 60/3, 61/1, 61/7, 62/1, 88/4, 135/1, 

165/1; Flur 5, Flurstück/e 141/1, 252 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 9 – 11, 85, 93 

Naturschutzfachlich hochwertige und sensible Flächen sind vor bauzeitigen Beeinträchtigungen 

zu schützen und werden zu diesem Zweck als Tabuzonen ausgewiesen. In diesen Bereichen 

sind Befahren und Betreten, Lagern von Baumaterialien sowie Abstellen von Baumaschinen 

und -fahrzeugen zu unterlassen. Hierzu ist in den meisten Bereichen eine Abgrenzung mit für 

den genannten Zweck geeigneten Zaunanlagen (Länge insgesamt 6.209 m) vorgesehen, 

welche während der gesamten Bauzeit zu unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten 

vollständig zu entfernen sind. Über die korrekte Abgrenzung, Markierung und Einhaltung der 

Tabuzonen wacht die Ökologische Baubegleitung (V 1). Die Ausweisung von Tabuzonen ist an 

folgenden Standorten vorgesehen: 

 am Ossenberg (Bau-km 2+100 – 2+700, nördlich B 254-neu) 

 im Bereich des Rodebachs (Bau-km 2+820 – 2+980, südlich B 254-neu) 

 in der Lauter-Aue östlich von Lauterbach (Bau-km 4+240 – 4+560, westlich und 

östlich B 254-neu) 

 in der Lauter-Aue östlich von Angersbach (Bau-km 6+800 – 7+200, westlich und 

östlich B 254-neu) 

 westlich und nördlich von Landenhausen (Bau-km 8+800 – 10+300, südlich B 254-

neu) 

 am Rothebach (Bau-km 10+400 – 10+650, südwestlich und nordöstlich B 254-neu) 

 an der Altefeld (Bau-km 11+100 – 11+400, westlich und östlich B 254-neu) 

Die Abgrenzungen der Tabuzonen und Schutzzäune sind den Maßnahmenplänen zum Land-

schaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.2) zu entnehmen. 

S2 – Schutz von Einzelbäumen und -gehölzen 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 95, 134/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 185, 186, 217/1, 234; Flur 2, 

Flurstück/e 23, 263/1; Flur 3, Flurstück/e 181; Flur 4, Flurstück/e 22, 78, 146, 168, 177, 222; Flur 5, 

Flurstück/e 2; Flur 6, Flurstück/e 1, 2; Flur 12, Flurstück/e 13/1, 39, 82, 192/13; Flur 18, Flurstück/e 3/17 
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Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 29, 154, 187/17, 189 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 3/5, 3/8, 40, 61/7, 98/9, 122, 123, 135/1; 

Flur 5, Flurstück/e 40, 60/1, 99, 101 – 103, 106, 121, 123 – 125, 128 – 132, 210, 223, 235/3, 236, 238, 

239, 243, 244, 250, 268 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 49/1; Flur 6, Flurstück/e 68/4, 69/2; Flur 23, 

Flurstück/e 24, 25/1, 46, 95 

Im Bereich der bauzeitlich beanspruchten Flächen vorhandene Einzelbäume sind zu erhalten. 

Zum Schutz vor Bodenverdichtung im Wurzelbereich und vor Stammverletzungen sind geeigne-

te Schutzmaßnahmen gemäß RAS-LP 4 zu ergreifen. Insgesamt sind 36 Einzelbäume und an 

elf Standorten Hecken und Gehölze (auf einer Länge von insgesamt 1.187 m) zu schützen. Die 

Lage der zu schützenden Bäume und Gehölze ist dem Maßnahmenplan (Unterlage 12.2) zu 

entnehmen. 

Zum Schutz der Bäume und Gehölze sind die Wurzelbereiche (= übertraufte Fläche zuzüglich 

1,5 m) mit stabilen, ortsfesten Schutzzäunen abzuzäunen. Dabei handelt es sich um für den 

genannten Zweck geeignete Zaunanlagen von 2 m Höhe ohne Fundamentierung, die während 

der gesamten Bauzeit zu unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten vollständig zu entfernen 

sind. Lässt sich in begründeten Ausnahmefällen das Befahren oder eine sonstige Belastung 

des Wurzelbereichs nicht vermeiden, so kann in Abstimmung mit der ökologischen Baubeglei-

tung auch eine kleinere Fläche abgezäunt werden. In diesem Fall sind die Wurzelbereiche 

außerhalb des Schutzzaunes mit einer druckmindernden Auflage abzudecken. Als druckmin-

dernde Auflage ist ein Trennvlies aus Geotextil mit einer mindestens 20 cm dicken Schicht aus 

Rindenmulch zu überdecken. Ggf. ist zusätzlich ein Stammschutz vorzusehen. Die druckmin-

dernde Schicht ist unmittelbar nach den Bauarbeiten im betreffenden Abschnitt vollständig 

rückzubauen. 

4.2.3  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind Vorkehrungen, durch die mögliche Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft dauerhaft ganz oder zumindest teilweise (Minimierung) 

vermieden werden können (Bundesministerium für Verkehr 1998). 

Nachfolgend werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für den Neubau der 

B 254 OU Lauterbach – Wartenberg dargestellt. Konfliktmindernde Maßnahmen, die bereits in 

den vorliegenden Straßenentwurf eingeflossen sind, wurden bereits im Kapitel 4.2.1 dargestellt 

und an dieser Stelle nicht weiter betrachtet. 

V1 – Ökologische Baubegleitung 

Gesamte Trasse 

Das Neubauvorhaben ist durch eine Ökologische Baubegleitung (ÖB) zu begleiten. Aufgabe der 

ÖB ist es, über die Umsetzung und Einhaltung der festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- 

und Schutzmaßnahmen zu wachen und ggf. deren Einhaltung durchzusetzen. Hierzu gehören 

insbesondere die: 

 Überprüfung der zeitlichen Koordination, z. B. Berücksichtigung der landschafts-

pflegerischen Maßnahmen im Bauzeitplan; 

 Kennzeichnung von Flächen, die für Bauarbeiten (auch) nicht (vorübergehend) in 

Anspruch genommen werden dürfen; 
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 Kontrolle der Einhaltung von naturschutzfachlichen Vermeidungs-, Minimierungs- 

und Schutzmaßnahmen im Zuge der Bauarbeiten; 

 Überwachung des Verschlusses von angeschnittenen Grundwasserleitern durch 

technische Maßnahmen 

 regelmäßige Teilnahme an den Bauberatungen und Aufklärung der Bauleitung 

sowie der am Bau Beschäftigten über die Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Schutzmaßnahmen; 

 Einflussnahme auf die Vorbereitung der landschaftspflegerischen Gestaltungs-, 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; 

 Beweissicherung im Schadensfall; 

 Nachbilanzierung von Eingriffen, die im PFV noch nicht absehbar waren bzw. die 

infolge von bauzeitlichen Havariefällen oder der Nichtbeachtung von landschafts-

pflegerischen Auflagen (Schutz- Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen) 

entstanden sind. 

V2 – Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

Gesamte Trasse 

Der Beginn der Bautätigkeit ist in den Zeitraum von Mitte August bis Mitte März zu legen. Die 

baubedingten Eingriffe (Abschieben des Oberbodens, Rodungsarbeiten, etc.) haben vor 

Brutbeginn (bis 15. März) oder nach dem Ende der Brutperiode (nach dem 15. August) zu 

erfolgen. Offenlandflächen im Baustellenbereich mit potenziellem Vorkommen von Bodenbrü-

tern (v.a. Feldlerche) sind (in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung V1) entspre-

chend ab vor dem Beginn der Brutperiode (01. März) regelmäßig zu mulchen, um ein Ansiedeln 

potenzieller Brutpaare im Baustellenbereich zu vermeiden. Dies ist in drei- bis vierwöchigem 

Abstand oder auch bei Wiederaufkommen von Vegetation (sodass die Fläche ohne Vegetation 

bleibt) während der Brutperiode aufrecht zu erhalten. Mit der Durchführung dieser Maßnahme 

kann der individuelle Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (für nistende Brutvögel 

einschließlich deren Gelege und Jungvögel) in Verbindung mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 

ausgeschlossen sowie der Verbotstatbestand § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot 

während der Brut- und Aufzuchtszeit (an der Fortpflanzungsstätte) minimiert werden. 

V3 – Minimierung von Bodenschäden 

Gesamte Trasse 

Der verlagerte Oberboden ist unter Beachtung der Vorschriften in DIN 18915 Bodenarbeiten, 

DIN 18300 Erdarbeiten, ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-

nien für Erdarbeiten im Straßenbau sowie ZTVLa-StB - Zusätzliche Technische Ver-

tragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau zu behandeln. 

Hierzu gehören z. B. der Schutz des Oberbodens vor Austrocknung, Auswaschung und Aus-

hagerung bei längerer Lagerung. Zum Schutz sind die Oberbodenmieten mit einer vorüber-

gehenden Vegetationsdecke (Regelsaatgutmischung RSM 7.2.1 Landschaftsrasen – Trocken-

lage ohne Kräuter) einzusäen. Bei einer Mietenhöhe über 3 m sind zusätzlich Drainagerohre zur 

Durchlüftung des gelagerten Oberbodens einzubauen. 

Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen sind nach Abschluss der Baumaßnahmen so 

herzurichten, dass der ursprüngliche Zustand der Böden möglichst wieder hergestellt wird. 

Sicherzustellen sind insbesondere eine ausreichende Oberbodenmächtigkeit und ein verdich-

tungsfreies Bodengefüge, das eine ausreichende Versickerung und Durchwurzelung ermöglicht. 
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Soweit sichtbare Beeinträchtigungen durch Verdichtungen oder Fahrspuren erkennbar sind, 

sind zur Behebung von Strukturschäden des Bodens bodenlockernde Meliorationsmaßnahmen 

durchzuführen. 

Um zu gewährleisten, dass die im Bereich von Böschungen etc. herzustellenden, anthropo-

genen Böden Bodenfunktionen erfüllen können, ist sicherzustellen, dass die Böden sachgerecht 

wieder hergestellt werden. Neben der Standfestigkeit ist eine ausreichende Versickerungs- und 

Durchwurzelungsfähigkeit zu gewährleisten. Durch Begrünung ist das Risiko der Bodenerosion 

zu minimieren. 

V4 – Geordnete Lagerhaltung zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen 

Gesamte Trasse 

Die Lagerung von und der Umgang mit umweltgefährdeten Bau- und Betriebsstoffen, wie 

Säuren, Laugen, Farben, Lösemitteln, Schmier- und Treibstoffen, haben so zu erfolgen, dass 

Schädigungen des Bodens, des Wassers sowie von Vegetation und Lebensräumen von Tieren 

ausgeschlossen sind (vgl. RAS-LP 4). Hierzu sind Auffangwannen, Folienabdichtungen, 

abgedichtete Betankungsbereiche etc. vorzusehen. Die Lagerung von umweltgefährdenden 

Stoffen im Baustellenbereich ist zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

Hierzu ist eine entsprechende Planung notwendig, die eine termingenaue Lieferung dieser 

Stoffe vorsieht. Die Planung und Maßnahmen sind mit der ökologischen Baubegleitung ab-

zustimmen. 

V5 – Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den Abend- und 

Nachtstunden 

Gesamte Trasse 

Zum jetzigen Planungszeitpunkt ist noch nicht abschließend abzusehen, inwiefern eine Bautä-

tigkeit in den Abend- und Nachtstunden zur termingerechten Fertigstellung des Vorhabens 

notwendig wird. Unter Normalbedingungen ist von einer nicht gegebenen Notwendigkeit von 

Nachtarbeit auszugehen. Eine Ausnahme bilden nach Auskunft von Hessen Mobil die Bauwer-

ke 7 und 14. Diese führen über die Bahn, deren Schienenverkehr nicht umgeleitet werden kann. 

Da es längere Sperrpausen nur nachts gibt, ist hier je Bauwerk von 15 Tagen Nachtarbeit, 

allerdings beschränkt auf das jeweilige Brückenfeld, das über die Bahn führt, auszugehen. 

Grundsätzlich sind daher für die Beleuchtung der Baustelle in den Abend- und Nachtstunden 

folgende Vorgaben zu berücksichtigen: 

 Beschränkung der Beleuchtung auf die unmittelbaren Arbeits- und Lagerbereiche 

 Einsatz von Natriumdampf-Niederdrucklampen zur Ausleuchtung der Arbeits- und 

Lagerbereiche. Natriumdampf-Niederdrucklampen sind optimal aus der Sicht des 

Artenschutzes, haben aber Nachteile für die Farberkennung nachts. In Arbeitsbe-

reichen, wo Farberkennung notwendig ist, können in Abstimmung mit der ÖB (sie-

he V1) auch Natriumdampf-Hochdrucklampen eingesetzt werden. 

V6 – Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) und 

allgemeine Rekultivierung 

Gesamte Trasse 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 2/1, 45/2, 109/3, 109/9 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 163/2, 164 – 168, 171 – 175, 203/26, 

204/7, 217/1, 228; Flur 2, Flurstück/e 34, 189, 190/2, 196/1, 200, 263/1, 268; Flur 3, Flurstück/e 63/1, 

65/1, 105, 106/1, 107/1, 118, 119, 151, 179, 181, 192/1, 210/1; Flur 4, Flurstück/e 78, 152/1, 162/1, 171, 
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177, 213/1, 214; Flur 5, Flurstück/e 24 – 27, 62, 74, 77, 99, 105; Flur 6, Flurstück/e 24, 125, 137; Flur 10, 

Flurstück/e 134/1, 203; Flur 12, Flurstück/e 35, 37, 39, 185/3, 188/12, 188/13, 195/26, 197/12, 204, 205, 

227, 228, 230, 232, 243, 255/1; Flur 18, Flurstück/e 3/17, 6/12 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 125; Flur 5, Flurstück/e 66, Flur 6, 

Flurstück/e 35/4, 156/4, 157/31, 164/13, 181/1, 187/17, 189; Flur 7, Flurstück/e 142/8, 145/8, 156 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 61/7, 61/8, 62/1, 65, 107/7, 108/2, 123, 130 

– 132, 135/1, 152/1, 160/5; Flur 5, Flurstück/e 62/2, 77/1, 224/4, 235/3, 250; Flur 15, Flurstück/e 201, 220 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 49/1, 92/7, 94/4, 96/7, 107/2, 156/1; Flur 6, 

Flurstück/e 4/3, 65/1, 65/5, 66, 67/1, 80/1; Flur 23, Flurstück/e 11, 47/17, 58/9, 58/10, 58/19, 68/9, 68/27, 

68/28, 93, 105/3; Flur 24, Flurstück/e 1/1 

Die Einrichtung und Aufrechterhaltung von Baustelleneinrichtungsflächen (bauzeitlich bean-

spruchten Flächen) ist zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (gemäß 

§ 15 (1) BNatSchG). Insbesondere an Gewässerläufen, im Grünland und in Waldbereichen sind 

die bauzeitlich beanspruchten Flächen unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten im betreffen-

den Abschnitt zu rekultivieren. Sofern keine gesonderten Auflagen gemacht werden (siehe V7 – 

V12) ist der Voreingriffszustand wieder herzustellen. 

V7 – Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

Gesamte Trasse 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 1/1, 1/2, 2/1, 39/1, 39/2, 40/1, 41/1, 42/1, 

45/2, 45/3, 47/1, 109/3, 109/9, 119/1; Flur 3, Flurstück/e 83/1, 85/3, 86/1, 86/2, 90/1, 91/1, 92/3, 93/1, 

94/1, 95, 96, 97/1, 108/1, 109/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 137/1, 143/1, 144/1, 156/107, 160/142, 

193/105 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 15 – 20, 22, 24/1, 28 – 32, 35 – 39, 

176 – 182, 194/1, 198 – 201, 265, 266, 268; Flur 3, Flurstück/e 1, 2, 3, 5, 21, 31/1, 32, 33, 34, 36 – 41, 

46, 151, 152, 154, 169, 172; Flur 4, Flurstück/e 41 – 44, 46, 48, 49, 72 – 76, 79, 80, 82, 105, 143, 144/1, 

145/2, 149/2, 149/3, 182; Flur 5, Flurstück/e 3/1, 3/2, 4, 5, 47 – 56, 58, 60, 61, 99, 104; Flur 6, Flurstück/e 

3, 13, 24, 135; Flur 12, Flurstück/e 58, 59, 64, 85 – 89, 93, 95 – 103, 110 – 112, 120 – 128, 136 – 139, 

192/13, 195/24, 195/26, 197/6, 212, 214, 243 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 79, 80 ,83 – 92, 93/2, 93/3, 100; 

Flur 5, Flurstück/e 1 – 8, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17 – 22, 23/1, 23/2, 44, 45, 46/1, 48, 49/1, 51, 53/1, 

53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 66, 67, 69, 73; Flur 6, Flurstück/e 34/4, 34/5, 149/3, 150/4, 157/31; Flur 7, 

Flurstück/e 18/1, 51/1, 51/2, 52, 54 – 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 150, 156, 169; Flur 8, Flurstück/e 30; Flur 9, 

Flurstück/e 13 – 19, 23/2, 24, 28, 57, 58, 59/1, 65, 79 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 3/1, 29 – 34, 36 – 39, 42, 57/1, 57/2, 59, 

126/2; Flur 5, Flurstück/e 59/2, 60/1, 61/1, 62/2,63 – 66, 68, 83 -85, 93, 223, 224/4, 227/1, 229/2; Flur 15, 

Flurstück/e 192 – 198, 267, 268 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 47, 48, 49/1, 52, 53/1, 61/4, 70, 71, 74/1, 75/1, 

76/1, 77/1; Flur 6, Flurstück/e 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 12, 21 – 24, 25/2, 27/2, 28/2 29/2, 30/2, 65/1, 

65/5, 69/2, 73; Flur 23, Flurstück/e 11, 24, 50, 51, 53/8, 66, 68/9, 68/10, 104; Flur 24, Flurstück/e 1/1, 3, 

4, 6 – 10, 11/1, 25, 33, 56, 61/1, 78/2 

Zur Verminderung der Bodenverdichtung auf vorübergehend in Anspruch genommenen 

Ackerflächen (Baustraßen, Bodenlager etc.) erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Bauar-

beiten in den entsprechenden Abschnitten eine Tiefenlockerung des Bodens (z. B. mit Auf-

reißhaken). Hiermit werden erste Voraussetzungen (Bodengefüge, Bodenbelüftung, Boden-

belebung für eine Regeneration des Bodens geschaffen. Sofern die Flächen nicht unmittelbar 

nach dem Ende der Tiefenlockerung wieder landwirtschaftlich genutzt werden können, ist eine 

Einsaat mit Leguminosen als Voranbau vorzunehmen. In kleinen Teilbereichen verbleiben 

Reststücke nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Wege (wassergebunden und Graswege) 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 169 

in vorübergehend in Anspruch genommenen Ackerbereichen, diese werden rückgebaut und wie 

oben beschrieben mit rekultiviert. 

V8 – Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

Gesamte Trasse 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstücke 112/1, 151/1, 158/113 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 121/2, 169, 170, 176, 177, 185 – 

188, 189/1, 192, 193, 227/1, 227/2, 229, 234 – 236; Flur 2, Flurstück/e 22, 23, 34, 176, 189, 190/2, 198, 

199, 263/1, 265; Flur 3, Flurstück/e 7, 21, 45, 66, 103 – 105, 107/1, 153/1, 154, 162, 178, 210/1, 211; Flur 

4, Flurstück/e 32/3, 33, 35 – 38, 45, 71, 139, 171 – 173, 230; Flur 5, Flurstück/e 1, 28, 49; Flur 6, 

Flurstück/e 1 – 3, 25; Flur 10, Flurstück/e 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 134/1; Flur 12, Flurstück/e 33, 34, 

36 – 38, 43 – 46, 49 – 52, 58, 59, 82, 84, 90 – 92, 204, 206, 212, 213, 232, 254 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 78, 81, 125; Flur 6, Flurstück/e 1, 

3, 4, 5/1, 6/2, 7, 11 – 14, 17/3, 17/4, 18/1, 19/1, 20/1, 23 – 25, 32, 33, 42, 48, 49, 131 –139, 151/1, 154, 

156/4, 157/31, 160, 161, 163/1, 164/12, 166/1, 167, 168, 181/1, 182, 185/2, 186/3, 189 – 191,194/1, 

200/2; Flur 7, Flurstück/e 2/3, 62, 76 – 84, 151, 170; Flur 9, Flurstück/e 25 – 27, 54 – 58, 59/1, 64 – 66, 

78 – 89, 98, 134, 142 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 2/3, 3/6, 3/7, 21, 25, 35, 39 – 41, 58, 60/3, 

61/1, 61/7, 62/1, 63, 64, 67, 68, 102/2, 103, 107/7, 108/1, 108/2, 108/3, 130, 135/1, 139, 142, 146/1, 

147/2, 152/1, 164; Flur 5, Flurstück/e 62/1, 63, 67 – 76, 99, 100, 102, 103, 106 – 109, 121, 123 – 125, 

128, 129, 133, 141/1, 226, 227/1, 229/2, 235/3, 236, 252; Flur 15, Flurstück/e 201 – 206 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 15, 46/4, 46/6, 47, 49/1, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 

54, 55, 61/4, 62/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 69/2, 71, 73/1, 74/1, 78/1, 80, 89/1, 94/4, 107/2, 114/2, 

115/1, 116/1, 156/1, 167/1; Flur 23, Flurstück/e 25, 46, 47/10, 47/18, 48/1, 48/2, 49, 54 – 56, 58/9, 58/10, 

58/11, 65/2, 66, 85, 95, 100/1; Flur 24, Flurstück/e 5/1, 5/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 

34/1, 34/2, 35, 36/1, 63/2 

Zur Verminderung der Bodenverdichtung auf vorübergehend in Anspruch genommenen 

Grünland (Baustraßen, Bodenlager etc.) erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Bauarbeiten 

in den entsprechenden Abschnitten eine Tiefenlockerung des Bodens (z. B. mit Aufreißhaken). 

Hiermit werden erste, für eine Regeneration des Bodens (Bodengefüge, Bodenbelüftung, 

Bodenbelebung) erforderliche Voraussetzungen geschaffen. Die Flächen sind anschließend mit 

Saatgut mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an der RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches 

Extensivgrünland)“ (siehe GI) einzusäen. Als Saatgut sind Mischungen aus Samen gebietshei-

mischer Wildgräser und Wildblumen gesicherter Herkunft zu verwenden. Ein entsprechender 

Nachweis ist vor der Aussaat zu erbringen und der ÖB (siehe V1) zur Freigabe vorzulegen. In 

kleinen Teilbereichen verbleiben Reststücke nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Wege 

(wassergebunden und Graswege) in vorübergehend in Anspruch genommenen Grünlandberei-

chen, diese werden rückgebaut und wie oben beschrieben mit eingesät und rekultiviert. 

V10 – Rekultivierung der vorübergehen in Anspruch genommenen Flächen am Knoten-

punkt 3 (Baustraße) 

Bau-km 4+240 – 4+560 (Anschlussspange) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 18, Flurstück/e 3/17 

Während der Errichtung des Knotenpunktes an der B 254-alt östlich Lauterbach ist die Er-

richtung einer Baustraße geplant, um den Verkehr auf der B 254-alt möglichst reibungslos um 

die Baustelle zu leiten. Hierfür müssen 0,121 ha Mischwald (Biotoptyp 01.200) sowie 0,274 ha 

Gehölze gerodet werden. Die Baustraße ist unmittelbar nach dem Abschluss der Bautätigkeit 

und der Freigabe des Knotens für den Verkehr vollständig rückzubauen. Zur Vorbereitung der 

Pflanzung erfolgt eine Tiefenlockerung. Die Flächen werden anschließend mit der RSM 8.1 
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„Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. Nachdem die Rasendecke fest 

verwurzelt ist erfolgt die Pflanzung der standortgerechten Laubgehölze, die zur Rekultivierung 

dieser Bereich unmittelbar nach Abschluss der Bautätigkeit vorgesehen ist (Maßnahme K0.14). 

V11 – Bauzeitlicher Schutz und Wiederherstellung von Fließgewässern 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 217/1, 234, 235; Flur 3, Flurstück/e 

66, 192/1; Flur 4, Flurstück/e 218, 231, 232; Flur 5, Flurstück/e 106; Flur 12, Flurstück/e 38, 39, 195/24, 

204, 253, 255/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 3, 11, 12, 14, 42, 48, 190, 191, 

195, 197, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 167/6; Flur 9, Flurstück/e 144, 1455/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 58, 59, 60/3, 61/1, 61/7, 62/1, 160/5, 165/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 116/1, 117/1; Flur 23, Flurstück/e 24, 106/3, 

107/1, 107/2, 107/5; Flur 24, Flurstück/e 89 

Gewässer im Baustellenbereich sind grundsätzlich mit stabilen Zäunen vor Stoffeinträgen 

(Sediment-/Schadstoffeintrag) zu schützen (siehe S 2). Die Entwässerung von Bauflächen darf 

nicht unmittelbar in die Vorfluter erfolgen. Eine angepasste Vorbehandlung, z. B. Sandfang, 

Ölabscheider, ist vorzusehen. Sofern technisch machbar sind hierfür die Rückhaltebecken 

vorab herzustellen und die Baustellenentwässerung an diese anzuschließen. Sofern dies nicht 

möglich ist, sind Absetzbecken gemäß RAS-LP 4 vorzusehen bis ein Anschluss an die Regen-

rückhaltebecken bzw. die Straßenentwässerung erfolgen kann. 

Die bauzeitlich beanspruchten Fließgewässerbereiche werden nach Abschluss der Bauarbeiten 

inklusive ihrer begleitenden Uferbereiche (i.d.R. Ruderalfluren) wieder hergestellt. Dabei sollen 

die Böschungen naturnah gestaltet werden. 

V12 – Wiederherstellung von Wirtschaftswegen und Gräben in bauzeitlich in Anspruch 

genommenen Bereichen 

Gesamte Trasse 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 1/1, 39/1, 39/2, 41/1, 45/2, 45/3, 47/1, 

109/3, 109/4, 109/9, 118/1, 119/1; Flur 3, Flurstück/e 86/2, 92/3, 96, 97/1, 108/1, 109/1, 111/1, 112/1, 

131/1, 132/1, 133/1, 137/1, 143/1, 144/1, 151/1, 156/107, 157/107, 158/113, 160/142, 193/105 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 97, 121/2, 165 – 176, 188, 217/1, 

218, 222/1, 223, 227/1, 228, 234; Flur 2, Flurstück/e 22, 24/1, 32, 176, 179 – 181, 187, 189, 190/2, 193/1, 

194/1, 195, 200 – 202, 266, 268; Flur 3, Flurstück/e 1, 4, 21, 31/1, 32, 39 – 41, 45, 46, 151, 154, 171, 175 

– 177, 179, 180, 181; Flur 4, Flurstück/e 41 – 46, 71, 139, 143, 152/1, 175, 176, 179, 180, 183/1, 210, 

211, 212/1, 214, 230; Flur 5, Flurstück/e 1, 26, 27, 50, 51, 58, 75, 77, 78, 99, 104; Flur 6, Flurstück/e 24, 

25, 125, 128, 130, 136; Flur 12, Flurstück/e 37, 38, 84, 99, 103, 188/12, 188/13, 192/13, 195/26, 204, 

205, 212, 213, 221, 227, 228, 231, 232, 237 – 242, 244, 245, 254; Flur 18, Flurstück/e 3/17, 6/12 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82, 119, 120; Flur 5, Flurstück/e 

65 – 67, 69, 72, 73; Flur 6, Flurstück/e 23, 42, 151/1, 151/5, 157/31, 159/4, 162/3, 166/1, 168, 185/2, 

186/3, 187/17, 189; Flur 7, Flurstück/e 57/2, 58, 79, 146/3, 149 – 156, 170; Flur 8, Flurstück/e 74; Flur 9, 

Flurstück/e 54, 132 – 134, 138, 139, 142, 145/2 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 3/1, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 25, 39, 40, 59, 62/1, 

98/9, 101/1, 102/2, 103, 107/7, 122, 123, 126//2, 130, 132, 134, 135/1, 136, 138, 139, 142, 146/1, 147/2, 

152/1; Flur 5, Flurstück/e 60/1, 74 – 76, 77/1, 210, 225, 227/1, 229/2, 234, 235/3, 239, 243, 244; Flur 15, 

Flurstück/e 198, 268, 269, 270/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 92/7, 93/10, 94/4, 96/7, 106/4, 110, 111, 113/1, 

114/2; Flur 6, Flurstück/e 4/3, 8/23, 9, 33/3, 33/4, 33/5, 65/1, 65/5, 66, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69/2, 80/1; 

Flur 23, Flurstück/e 11, 24, 68/9, 68/10, 68/28, 77/1, 85, 93, 94/3, 98, 100/1, 103/5, 104, 105/3; Flur 24, 

Flurstück/e 1/1, 5/1, 56, 61/1, 62, 65, 66, 70/1, 78/2 
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Einige unbefestigte landwirtschaftliche Wege (Graswege) und wassergebunden befestigte 

Wege inklusive deren begleitenden Gräben werden durch das Vorhaben durchtrennt oder 

bauzeitlich in Anspruch genommen. Es ist geplant, die Neuordnung des landwirtschaftlichen 

Wegenetzes sowie der Flurstücke in einem Flurneuordnungsverfahren nach Realisierung des 

Vorhabens durchzuführen. Im vorliegenden Straßenentwurf ist, vorbehaltlich der zukünftigen 

Reglungen im Flurneuordnungsverfahren, ein Anschluss der vorhandenen Wirtschaftswege an 

die parallel zur B 254-neu verlaufenden Wirtschaftswege vorgesehen. 

In Abschnitten wo dies nicht möglich ist wird im Bereich der bauzeitlichen Inanspruchnahme 

eine Wiederherstellung der vorhandenen Wege (ohne Anschluss an die B 254-neu) inkl. ihrer 

begleitenden Gräben und/oder Ruderalfluren vorgesehen.1 

Ebenso ist eine Wiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen Gräben (wenn 

vorhanden, inkl. begleitender vorhandener Ruderalfluren) vorzunehmen. Bei der Profilierung der 

Gräben ist auf eine naturnahe Ausgestaltung zu achten. 

V13 – Verschluss von Baumhöhlen 

Bau-km 3+750 – 3+920, Bau-km 4+080 – 4+270, 4+320 – 4+440 (Anschlussspange), Bau-km 10+040 – 

10+100 (flächige Maßnahmenbereiche, Einzelbäume: gesamte Trasse) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 193; Flur 2, Flurstück/e 34, 190/2; 
Flur 3, Flurstück/e 179; Flur 4, Flurstück/e 145/2, 230; Flur 6, Flurstück/e 125; Flur 12, Flurstück/e 36, 52, 
58, 89; Flur 18, Flurstück/e 3/17, 6/12 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82; Flur 6, Flurstück/e 155/1, 
157/31; Flur 7, Flurstück/e 60/1, 60/2, 61 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 64, 101/1, 102/2, 103, 104/1, 122, 146/1; 
Flur 5, Flurstück/e 62/2, 101, 126, 129 – 132, 236 – 238, 247, 249 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 94/4; Flur 6, Flurstück/e 65/1, 66, 67/1, 68/3; Flur 

23, Flurstück/e 11, 68/9; Flur 24, Flurstück/e 56 

Für die Errichtung der B 254-neu ist bau- und anlagebedingt die Rodung von 2,122 ha Wald 

und die Entfernung von 91 älteren Einzelbäumen erforderlich. Bei der Rodung und der Entfer-

nung der Einzelbäume besteht die Gefahr, dass in einem Baumhöhlen-Zwischenquartier 

befindliche Fledermäuse (oder andere Baumhöhlen bewohnende Tierarten) verletzt oder 

getötet werden. 

Zur Vermeidung von Individuenverlusten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und Art. 12 lit. a) sind in 

den relevanten Rodungsbereichen (insgesamt 1,866 ha2) sowie an den Einzelbäumen alle 

Baumhöhlen zu kontrollieren und nach dem Ausfliegen der Tiere zu verschließen3. Die Höhlen-

bäume und die darin vorhandenen Baumhöhlen werden im Frühjahr und Sommer exakt kartiert 

und markiert. Nach dem Ende der Wochenstubenzeit werden die Baumhöhlen im Zeitraum 

September/Oktober auf Fledermäuse kontrolliert. Leer stehende Baumhöhlen werden sofort 

verschlossen. Bei Baumhöhlen die zum Zeitpunkt der Kontrolle noch als Zwischenquartier 

genutzt erfolgt eine weitere Kontrolle nach dem abendlichen Ausflug der Tiere, um sicher zu 

stellen, dass tatsächlich alle Individuen ausgeflogen sind. Anschließend wird die Baumhöhle 

                                                

1
 Diese Vorgehensweise wurde in Abstimmung mit Hessen Mobil, Standort Schotten festgelegt. 

2
 Einige Bereiche der insgesamt 2,833 ha Rodungsfläche bestehen aus jungen Beständen, in denen keine 

Baumhöhlen anzunehmen sind. Diese sind daher aus der Maßnahme V13 ausgenommen. Somit verbleiben für V13 
1,866 ha, die kontrolliert werden müssen. 

3
 Im September/Oktober sind die meisten der bei uns heimischen Fledermausarten bereits auf dem Weg in ihre 

Winterquartiere und nutzen einen Verbund verschiedener Quartiere. Der Wegfall eines Zwischenquartiers (durch 
Verschluss der Höhle) wird von den Tieren durch Wechsel in ein anderes Quartier kompensiert. 
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ebenfalls verschlossen. Zur Kontrolle der Höhlenbäume stehen inzwischen mehrere, in der 

Praxis erprobte Verfahren (Endoskopie etc.) zur Verfügung. 

Dadurch wird verhindert, dass potenziell vorhandene, in einem Baumhöhlen-Zwischenquartier 

befindliche Fledermäuse gefährdet werden. Mit dieser Maßnahme wird dem direkten 

Individuenverlust vorgebeugt (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und Art. 12 lit. a). Sie dient nicht, wie 

fälschlicherweise oft verstanden, zur Vermeidung von Habitat- oder Lebensraumverlusten. Der 

Habitatverlust ist durch geeignete Kompensationsmaßnahmen zu ersetzen. 

V14 – Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für Fledermäuse 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 18, 19, 20, 22, 176, 177, 178, 194, 
263, 268; Flur 3, Flurstück/e 4, 6, 7, 152 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 61/7, 62/1, 135/1, 146/1; Flur 5, Flur-
stück/e 126, 129, 247, 249 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 10, 11, 24, 85, 93, 94 

Die geplante Trasse der B 254-neu quert zwischen Lauterbach und Angersbach mehrfach 

häufig genutzte Flugrouten von Fledermäusen. Wie die spezifische Analyse der Situation vor 

Ort zeigt, werden diese Flugrouten entweder durch ausreichend groß dimensionierte Brücken-

bauwerke unter der B 254-neu hindurchgeführt oder im Einschnitt gequert, sodass mögliche 

Beeinträchtigungen eher gering sind (siehe hierzu im Detail Kapitel 4.3.6.1). Daher werden zur 

vorsorglichen Minimierung der Zerschneidungswirkung sowie zur vorsorglichen Vermeidung 

verkehrsbedingter Mortalität an den Querungsstellen durch die Anpflanzung von Gehölzen 

Überflughilfen geschaffen. Abbildung 1 zeigt schematisch den Aufbau eine Querungshilfe. Die 

Querungshilfen werden angelegt, wo die geplante Trasse der B 254 Strukturen quert, die 

Fledermäusen als Leitlinien dienen. Dies können z. B. Heckenzüge, Baumreihen oder Gewäs-

ser sein. Die Querungshilfen bestehen aus Strauch- und Baumpflanzungen, die in Verlängerung 

der vorhandenen Leitlinien zur Straße hin angelegt werden. Am Straßenrand erfolgt parallel zur 

Straße eine dichte Gehölzpflanzung, in die Bäume gepflanzt werden. Die Bäume sollten bereits 

bei der Pflanzung eine Höhe von 3,5 bis 4 m aufweisen und im Unterbau durch dichte Gehölze 

ergänzt werden. Bis zur Entfaltung der vollen Wirksamkeit der Maßnahme (Bäume ausreichend 

hoch gewachsen) ist eine Zeitverzögerung („time-lag“) anzunehmen. Da aber die Baumpflan-

zungen hier in einem konservativen Ansatz zusätzlich geplant wurden und die relevanten 

Bereiche – wie erwähnt –im Einschnitt gequert werden, spielt diese Zeitverzögerung keine 

Rolle. Daher sind auch keine baulichen Maßnahmen (bis zur Erreichung der vollen Wirksam-

keit) notwendig. 

Die Fledermäuse orientieren sich im Flug an der Vegetation und werden so in Straßennähe auf 

eine höhere Flughöhe – über dem fließenden Verkehr – abgelenkt. Querungshilfen sind in 

folgenden Abschnitten vorgesehen: 

 im Bereich der Wirtschaftswegquerung bei Bau-km 2+150 

 im Bereich der Rodebachquerung (Bau-km 2+900 – 2+970) 

 nördlich der Kläranlage Lauterbach (Bau-km 4+150 – 4+180) 

 im Bereich des Krombergwegs (Bau-km 6+300 – 6+440) 

Die genaue Maßnahmenbeschreibung dieser Pflanzungen ist im Kapitel 5.3.3 näher erläutert. 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 173 

 

Abbildung 1: Beispiel für eine Überflughilfe mittels dichter Bepflanzung (aus LIMPENS & TWISK, 

2004) 

 

V15 – Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild 

Gesamte Trasse 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 86/1, 86/2, 90/1, 91/1, 92/3, 93/1, 94/1, 

132/1, 133/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach; Flur 2, Flurstück/e 17 – 20, 22, 176 – 178, 194/1, 

263/1, 268; Flur 3, Flurstück/e 3 – 5, 32, 36 – 38, 45, 152, 154, 169, 172, 175, 177, 178; Flur 5, Flur-

stück/e 28, 49, 51 – 56, 62, 78, 99; Flur 12, Flurstück/e 33, 34, 37, 59, 86, 87, 95- 101, 111, 123 – 127, 

136 – 139, 206, 212, 237, 238, 242 – 245 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen; Flur 9, Flurstück/e 18, 19, 132 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach; Flur 4, Flurstück/e 34 -39, 41, 42, 61/7, 62/1, 63 – 68, 98/9, 

101/1, 102/2, 103, 122, 123, 133, 134, 135/1, 146/1, 147/2; Flur 5, Flurstück/e 59/2, 61/1, 62/2, 63 – 67, 

83, 93 – 103, 106, 107, 121, 123 – 126, 129- 133, 223, 225, 229/2, 232/1, 234, 235/3, 236 – 239, 243, 

244, 247, 249 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar; Flur 5, Flurstück/e 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 

73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 93/10, 94/4, 111, 114/2, 117/1; Flur 6, Flurstück/e 25/2, 33/4, 66, 67/1, 

68/2, 68/3, 68/4, 73, 75/4, 80/1; Flur 23, Flurstück/e 9 – 11, 85, 93; Flur 24, Flurstück/e 1/1, 3, 4, 5/1, 5/2, 

6 – 8, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25, 61/1, 63/2, 64/1, 65 

Zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild werden entlang der oberen Kante von 

Eingriffsböschungen Pflanzstreifen mit einer Mindestbreite von 5 m angelegt. 
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Mit dieser Maßnahme soll vermieden werden, dass im Zuge einer nachfolgenden Flurbereini-

gung, neue Wirtschaftswege4 unmittelbar entlang der Böschungsoberkanten angelegt werden. 

Aufgrund der z. T. hohen Einschnittstiefen wäre in diesem Fall das Anbringen von zusätzlichen 

Schutzplanken an den Böschungsoberkanten erforderlich, was wiederum als Eingriff in das 

Landschaftsbild gewertet werden müsste. Durch die Anlage von ausreichend breiten und 

entsprechend bepflanzten Pflanzstreifen kann die Errichtung von Schutzplanken vermieden 

werden. Zusätzlich ermöglichen die Pflanzstreifen eine bessere Einbindung der Trasse in das 

Landschaftsbild. 

Die vorgesehene landschaftspflegerische Gestaltung der Pflanzstreifen wird je nach vorgese-

hener Funktion im Abschnitt Gestaltungsmaßnahmen (Kap. 4.2.4) bzw. im Abschnitt Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kap. 5.3) beschrieben. 

 

V16 – Gestaltung der Zaunanlagen der Regenrückhaltebecken 

Bau-km 1+500, Bau-km 2+150, Bau-km 4+500, Bau-km 5+100, Bau-km 5+200, Bau-km 6+850, Bau-km 

7+300, Bau-km 9+000, Bau-km 10+300, Bau-km 11+100, Bau-km 11+200 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück 68/10, 104, Flur 5, Flurstück 48, 49/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück 2/3 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück 37, Flur 4, Flurstück 75+76, 149/3, 

Flur 5, Flurstück 1, Flur 12, Flurstücke 34+39 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 5, Flurstück 83+84, Flur 6, Flurstück 155/1, 

156/4, Flur 7, Flurstück 59, Flur 9, Flurstücke 65+66,144 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück 114,116,152 

Die geplanten Regenrückhaltebecken können, bei entsprechender naturnaher Gestaltung und 

bei Dauerstau des Wassers in den Becken Habitat(teil)funktionen für Fauna erfüllen. In der 

Regel werden Regenrückhaltebecken an Straßen jedoch meist mit Viereckgeflecht eingezäunt. 

Dies ist für viele Tierarten jedoch nicht passierbar. Die RRB an der B 254-neu sollen daher nur 

eingezäunt werden, wenn dies aus Haftungs- und Sicherheitsgründen ratsam erscheint. Dies ist 

bei folgenden, in Ortsnähe gelegenen Rückhaltebecken der Fall: 

- nördlich Lauterbach bei Bau-km 2+150 (südlich B 254-neu) 

- nördlich der Helmesmühle bei Bau-km 5+100 (nördlich B 254-neu, Kleingärten und Ver-

einsgelände in unmittelbarer Nachbarschaft) 

- östlich von Angersbach bei Bau-km 7+250 (südwestlich B 254-neu) 

- an der L 3142 bei Bau-km 10+300 (nördlich B 254-neu) 

Bei diesen Becken ist eine kleintiergängige Zaunanlage vorzusehen. Hierzu sind Zäune mit 

einer Maschenweite von ca. 15 x 15 cm (z. B. Knotengeflecht) zu verwenden und die Unterkan-

te des Zaunes sollte ca. 15 cm über der Geländeoberkante abschließen. Bei allen übrigen 

Becken ist auf eine Zaunanlage zu verzichten. Durch diese Maßnahmen werden auch Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes gemindert, da die RRB weniger als technische Bauwerke 

in Erscheinung treten. 

 

                                                

4
 Vorhabensbedingt werden entlang der B 254 vorhanden Wirtschaftswege unterbrochen. Eine Neuordnung des 

Wirtschaftswegenetzes erfolgt nicht im PFV sondern ist einem nachfolgendem Flurneuordnungsverfahren 
vorbehalten. 
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Die geplanten Regenrückhaltebecken gelten als technische Bauwerke und werden aus Haf-

tungs- und Sicherungsgründen mit Viereckgeflecht eingezäunt. Dies ist für viele Tierarten 

jedoch nicht passierbar. Um eine Durchgängigkeit für Kleintiere zu gewährleisten ist eine 

kleintiergängige Zaunanlage vorzusehen. Hierzu sind Zäune mit einer Maschenweite von ca. 15 

x 15 cm (z. B. Knotengeflecht) zu verwenden und die Unterkante des Zaunes sollte ca. 15 cm 

über der Geländeoberkante abschließen.  

V17 – Überwachung des Verschluss von Böschungsbereichen mit Grundwasseraustritt 

durch die Ökologische Baubegleitung 

Bau-km 1+760 – 2+040, Bau-km 2+140 – 2+920, Bau-km 2+960 – 3+300, Bau-km 3+720 – 4+120, Bau-

km 5+980 – 6+440, Bau-km 7+820 – 8+520 

Der Verschluss von Einschnittsbereichen mit Grundwasseraustritt durch die technischen 

Maßnahmen wird unter dem Gesichtspunkt seiner Wirksamkeit von der ÖB (siehe V1) über-

wacht. Durch diese Maßnahme wird der Gefahr von dauerhafter Grundwasserabsenkung bei 

Anschnitt von schwebenden Grundwasserleitern entgegengewirkt. 

Einschnittsbereiche mit Grundwasseraustritt werden nach Absprache mit der ÖB (siehe V1) 

durch geeignete technische Maßnahmen verschlossen. Durch diese Maßnahmen wird der 

Gefahr von dauerhafter Grundwasserabsenkung bei Anschnitt von schwebenden Grundwasser-

leitern entgegengewirkt. 

V18 – Ausgestaltung der Durchlässe am Hainbach und Rothebach 

Bau-km 10+280 und Bau-km 10+620 

Für die Durchführungen der beiden Fließgewässer Hainbach und Rothebach (Erlenbach) mit 

ca. 120 bzw. 116 m werden Wellstahlrohre der Fa.Hamco mit einer Breite von ca. 4,5 m und 

einer Höhe von ca. 3,65 m verwendet. Lt. Angaben der Herstellerfirma können (und sollen) die 

Durchlässe so eingebaut werden, dass natürliches Sohlsubstrat aufgebracht werden kann. Um 

die Durchgängigkeit der Durchlässe wenigstens für bodengebunden Kleinstlebenwesen 

(Makrozoobenthos) zu gewährleisten sind die Durchlässe derart zu gestalten. Weiterhin sind die 

Durchlässe so einzubauen, dass bei den Übergängen zum natürlichen Gewässer kein Sohlab-

sturz entsteht. Für Fische ist trotz dieser Maßnahmen aber keine Durchgängigkeit der Durch-

lässe zu erwarten, da die zu überwindende Strecke zu lang ist. 

4.2.4 Gestaltungsmaßnahmen 

Gestaltungsmaßnahmen sind Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die 

zu einer Begrünung und landschaftsgerechten Einbindung der neuen Straße führen 

(BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR 1998). Böschungen von Dämmen und Einschnitten außer-

halb des Intensivbereiches sowie Alleen o. ä. können zudem als Ausgleich oder Ersatz dienen 

sofern die beeinträchtigten Funktionen kompensiert werden (BOSCH & PARTNER GMBH 2005). 

Dies ist insbesondere dann möglich, wenn bei der Planung der Gestaltungsmaßnahmen eine 

naturnahe und ökologisch funktionale Gestaltung im Vordergrund steht. 

So erfüllt die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern, insbesondere entlang von Straßen, eine 

wichtige Funktion als Lärm- und Immissionsschutz, indem sie Straßenstaub und Abgase filtert 

und die von der Straße ausgehende Lärmbelastung reduziert. Zudem erfüllen straßenbeglei-

tende Gehölze eine optische Leitlinienfunktion, schaffen für den Kraftfahrer eine bessere 

Wahrnehmbarkeit der eigenen Geschwindigkeit und tragen so zu einer höheren Verkehrssi-

cherheit bei (FGSV 1996). Im Bereich der Straßenanlagen sind wiederum die entsprechenden 
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Regelwerke zur Gestaltung und Anlage von Grünflächen im Straßenbau (FGSV 1983, 1993a, 

1993b, 1996) zu berücksichtigen.  

Für die Anlage und Pflege der vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen gelten im Allgemeinen 

die in der Maßnahmenbeschreibung GI - GIII genannten Vorgaben. 

4.2.4.1 Konzeption der Gestaltungsmaßnahmen 

Die Planung und Konzeption der Maßnahmen zur Gestaltung und Eingrünung der B 254 OU 

Lauterbach und Wartenberg sowie deren Nebenflächen orientiert sich an folgenden Vorgaben, 

die – sofern notwendig – bei der jeweiligen Maßnahmenbeschreibung weiter erläutert werden: 

 Berücksichtigung naturschutzfachlicher Rahmenbedingungen (z. B. Vogelrastge-

biet zwischen Angersbach und Landenhausen) 

 Landschaftsbildgerechte Eingrünung der Straßendämme und - einschnitte 

 Technische Regelwerke zur Gestaltung und Anlage von Grünflächen im Straßen-

bau 

4.2.4.2 Allgemeine Gestaltungsmaßnahmen 

Im Folgenden werden Beschreibungen von allgemeinen Gestaltungsmaßnahmen gegeben (GI - 

GIII), die zum einen die Grundlage für die entlang der Trasse geplanten Gestaltungsmaßnah-

men bilden, zum anderen aber auch für die Ausführung von Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen 

gültig sind, soweit bei der Beschreibung dieser Maßnahmen nicht abweichende Angaben 

gemacht werden. 

GI – Ansaat von Landschaftsrasen 

Auf den Flächen der künftigen Bankette, Mulden, Damm- und Einschnittsböschungen, der 

zusätzlichen Pflanzstreifen (für Gestaltungsmaßnahmen, die über das technische Bauwerk 

hinausragen) sowie auf den Flächen der geplanten Regenrückhaltebecken wird Landschaftsra-

sen angelegt. 

Ziel der Maßnahme ist der Schutz der Erdbauwerke vor erosionsbedingten Schäden, der 

Schutz des Oberbodens vor Abschwemmung, die Begrünung der Straßenanlage und die 

Schaffung neuer Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Durch den Wechsel der Rasenflächen 

mit Baumhecken (Maßnahme GIII) und mit Einzelbäumen und Baumgruppen (Maßnahme GII) 

werden die straßenbegleitenden Flächen abwechslungsreich gestaltet und die Straßenanlage in 

die Landschaft eingebunden. 

Von der Ansaat mit Landschaftsrasen ausgenommen sind bauzeitlich in Anspruch genommene 

Flächen bei denen einen Ansaat der Rekultivierung bzw. Wiederherstellung des ursprünglichen 

Biotop- oder Nutzungstyps entgegenstehen würde. Hierzu gehören z. B. Ackerflächen, oder 

Fließgewässer inklusive ihrer Uferbereiche. Für diese Flächen werden gesonderte Maßnahmen 

zur Renaturierung und Wiederherstellung festgesetzt. Insgesamt ist eine Fläche von ca. 69,4 ha 

mit Landschaftsrasen zu begrünen. Ein Teil dieser Fläche wird anschließend zusätzlich mit 

Bäumen oder Sträuchern bepflanzt. 

Anlage 

Die Aussaat der Gräsermischungen erfolgt im Anschluss an das Feinplanum der offenen 

Flächen. Die Einsaat der Grünlandflächen ist mit standortgerechtem Saatgut gesicherter, 
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regionaler Herkunft (Herkunftsgebiet „Westdeutsche Bergland“) durchzuführen. Zu verwenden 

sind Wildformen (keine Sorten) oder Heumulch bzw. Wiesendrusch. Ein entsprechender 

Nachweis ist vor der Aussaat zu erbringen und der Ökologischen Baubegleitung (siehe V1) zur 

Freigabe vorzulegen. Ausnahmen hiervon sind lediglich im Intensivbereich (Bankett, Mulden) 

der Straßenunterhaltung möglich. 

Verwendet werden soll, je nach vorgesehener Nutzung, Saatgut mit einer Artenzusammenset-

zung in Anlehnung an die Regelsaatgutmischungen (siehe FLL 2007): 

 RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ 

 RSM 7.1.1 „Landschaftsrasen ohne Kräuter“ 

 RSM 7.3 „Landschaftsrasen Feuchtlagen“ 

 RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ 

Das jeweilig zu verwendende Saatgut ist Beschreibung der jeweiligen Gestaltungsmaßnahmen 

zu entnehmen. Die ausgebrachte Menge sollte bei erosionsgefährdeten Standorten ca. 20 g/m² 

betragen, auf nicht erosionsgefährdeten Flächen entsprechend weniger. 

Pflege 

Nach einjähriger Fertigstellungspflege erfolgt eine zeitlich unbegrenzte, extensive Unterhal-

tungspflege der Rasenflächen im Rahmen der Pflege des Straßenseitenraumes. Die Flächen 

sollen extensiv gepflegt und nur einmal jährlich im Juli gemäht werden, um für möglichst viele 

Tiere und Pflanzen als Lebensraum nutzbar zu sein. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzen-

schutzmitteln ist unzulässig. Die Pflege der Rasenflächen auf Anlagebestandteilen ist beizube-

halten solange die Ortsumfahrung existiert. Die Pflege der eingesäten bauzeitlich in Anspruch 

genommenen (Wiesen-) Flächen erfolgt durch den jeweiligen Eigentümer und unterliegt nicht 

den nachfolgenden Pflegeauflagen.  

GII – Pflanzung von Einzelbäumen 

Eine Anpflanzung von Einzelbäumen bzw. Baumreihen oder -gruppen ist abschnittsweise 

entlang der B 254, entlang der L 3161 sowie der L 3140 vorgesehen. 

Die Bäume und Baumgruppen erhöhen die strukturelle, landschaftliche und ökologische 

Vielgestaltigkeit, verbessern das Mikroklima der straßenbegleitenden Flächen und wirken min-

dernd hinsichtlich Staub- und Lärmemissionen. Darüber hinaus übernehmen sie eine optische 

Leitlinienfunktion für den Straßenverkehr. 

Insgesamt sind im Rahmen der landschaftspflegerischen Maßnahmen 249 hochstämmige, 

standortgerechte Laubbäume zu pflanzen. 

Anlage 

Die Pflanzung soll an den im Maßnahmenplan dargestellten Punkten erfolgen, sobald die 

Rasendecke der angesäten Nebenanlagen fest verwurzelt ist. Dabei ist ein Mindestabstand von 

4,5 m zur Fahrbahn einzuhalten (RAS-Q 96). Weiterhin sind die Sichtweiten zu beachten. Für 

die Pflanzung sind Hochstämme (4 x v, Stammumfang 18-20 cm, Höhe mind. 4 m) vorzusehen. 

Dabei können folgende Arten verwendet werden: 

 Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

 Carpinus betula   Hainbuche 

 Fraxinus excelsior  Gemeine Esche 
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 Quercus robur   Stiel-Eiche 

 Quercus petraea  Trauben-Eiche 

 Tilia cordata  Winter-Linde 

 Tilia platyphyllos  Sommer-Linde 

Das Pflanzmaterial ist so zu wählen, dass möglichst frühzeitig eine raumbildende Wirkung 

erzielt wird. Um eine schnelle Auffassbarkeit zu gewährleisten, müssen Baumqualitäten 

gepflanzt werden, die bei einem Kronenansatz ab 2,50 m einen möglichst vollholzigen Leittrieb 

mit untergeordneten Seitenästen bis zum späteren Endkronenansatz aufweisen (Alleebaum-

qualität). Die Bäume werden bis fünf Jahre nach der Pflanzung mit Dreiböcken gesichert und 

durch Schilfrohrhosen vor Rindenschäden und Wildverbiss geschützt. 

Pflege 

Zu Beginn der einjährigen Fertigstellungspflege wird ein Pflanzschnitt durchgeführt. Die Kro-

nenerziehung setzt während der anschließenden zweijährigen Entwicklungspflege ein. Wäh-

rend der Unterhaltungspflege wird alle fünf Jahre im Sommer eine Zustandskontrolle 

vorgenommen. Erforderliche Pflegemaßnahmen werden im Herbst durchgeführt und ausgefal-

lene Bäume nach beschriebener Art und Qualität ersetzt. Die Einzelbäume und Baumgruppen 

werden nicht auf den Stock gesetzt. Die Unterhaltungspflege wird durchgeführt, solange die 

B 254 existiert. Dadurch werden der Bestand und die Funktionen der Einzelbäume und Baum-

gruppen dauerhaft gewährleistet. Die Funktionen der Maßnahme für das Landschaftsbild, den 

Naturhaushalt und die optische Führung des Verkehrs sind durch eine zeitlich unbefristete 

Unterhaltungspflege zu sichern. 

GIII – Anpflanzung von Sträuchern und Gehölzen 

Auf einem Teil der straßenbegleitenden Flächen werden Einzelsträucher sowie Baumhecken 

aus einheimischen Laubgehölzarten gepflanzt. Ziel der Maßnahme ist die Einbindung der 

Straßenanlage in die Landschaft und die Schaffung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. 

Bei der Anpflanzung von Sträuchern und Gehölzen ist grundsätzlich zwischen der Pflanzung 

von Einzelgehölzen und Sträuchern, einer lockeren Bepflanzung sowie einer dichten Bepflan-

zung zu unterscheiden. 

Anlage 

Die Anpflanzung der Gehölze erfolgt, nachdem die Rasendecke der angesäten Nebenanlagen 

fest verwurzelt ist. Dabei ist bei Hochstämmen ein Mindestabstand von 4,5 m zur Fahrbahn 

einzuhalten (RAS-Q 96). Weiterhin, sind insbesondere bei der Pflanzung von dichten 

Gehölzpflanzungen die Sichtweiten einzuhalten. 

Einzelsträucher 

Die Anordnung der Einzelsträucher hat unregelmäßig zu erfolgen und ist so zu wählen, so dass 

die Kammlinie der Böschungen aufgelöst wird bzw. halboffene Strukturen entstehen. Ein 

flächiges Auswachsen der Einzelsträucher ist zu unterbinden. 

Insgesamt sind auf einer Fläche von ca. 10,2 ha Einzelsträucher zu pflanzen. 

Lockere Gehölzpflanzung 

Die Pflanzdichte der lockeren Gehölzgruppen soll jeweils zwei Gehölze auf 5 m² betragen. 

Hierbei sollen überwiegend strauchartig wachsende Gehölze verwendet werden. Bei der Anlage 

der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Bei 
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der lockeren Pflanzung sollen sich kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge mit Grünflächen 

(Flächenverhältnis 1:1) abwechseln.  

Insgesamt sind auf einer Fläche von ca. 24,1 ha lockere Gehölzpflanzungen vorzunehmen. 

Für die Anlage dichter Gehölzflächen sind Pflanz- und Reihenabstände von jeweils 1,5 m 

vorgesehen. Auch bei dichten Gehölzpflanzungen ist auf eine geschwungen Grenzlinie zu 

achten. Die Pflanzung erfolgt flächig auf der gesamten Maßnahmenfläche. Ein Wechsel 

zwischen Pflanzung und Grünflächen (wie bei der lockern Gehölzpflanzung) erfolgt nicht. 

Insgesamt sind auf einer Fläche von ca. 10 ha dichte Gehölzpflanzungen vorzunehmen. 

Als Pflanzgut sind Heister und Sträucher zu verwenden. Dabei können folgende Arten verwen-

det werden: 

Strauchartig wachsende Gehölze 

 Berberis vulgaris   Berberize 

 Cornus mas    Kornelkirsche 

 Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 

 Corylus avellana    Hasel 

 Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 

 Crataegus laevigata   Zweigriffliger Weißdorn 

 Ligustrum vulgare   Liguster 

 Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 

 Prunus spinosa    Schlehe 

 Rosa canina    Hunds-Rose 

 Rosa corymbifera   Busch-Rose 

 Rosa micrantha    Kleinblütige Rose 

 Salix alba    Silber-Weide 

 Salix caprea   Sal-Weide 

 Salix fragilis   Bruch-Weide 

 Sambucus racemosa   Trauben-Holunder 

 Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 

 Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball 

 Juniperus communis  Wacholder 

Heister 

 Acer campestre    Feld-Ahorn 

 Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 

 Fagus sylvatica    Rotbuche 

 Prunus avium    Vogel-Kirsche 

 Quercus robur    Stiel-Eiche 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 180 

 Quercus petraea   Trauben-Eiche 

 Sorbus aucuparia   Eberesche 

 Tilia cordata    Winter-Linde 

Pflege 

Der einjährigen Fertigstellungspflege schließt sich eine zweijährige Entwicklungspflege an. 

Ausgefallene Gehölze werden dabei jeweils im Herbst ersetzt. Als Unterhaltungspflege sind die 

Baumhecken in Zeiträumen von 12 bis 17 Jahren jeweils abschnittsweise (pro Jahr max. 20 % 

der Fläche zwischen 1. September und 15. März) auf den Stock zu setzen, um die Gehölze 

zum Neuaustrieb zu veranlassen, eine Verkahlung von Teilflächen zu verhindern und die 

Biotop- und Landschaftsfunktionen dauerhaft zu sichern. Dabei sollen baumartig wachsende 

Gehölze in den Kernzonen der Hecken als Überhälter erhalten bleiben. Anfallendes Holz und 

Astwerk ist vollständig zu entfernt, um eine verstärkte Ausbreitung Stickstoff liebender Rude-

ralpflanzen auszuschließen. Das vielfach praktizierte Schreddern des Strauchschnitts an Ort 

und Stelle und Ausbringen des Häckselguts auf den Böschungsflächen widerspricht der 

Funktion der Flächen als Kompensationsmaßnahmen und ist nicht zulässig. Bei Flächen mit 

Einzelsträuchern ist ein flächiges Auswachens der Gehölze zu unterbinden. Ebenso soll 

lockeren Gehölzpflanzungen darauf geachtet werden, dass keine vollflächige Verbuschung der 

Flächen erfolgt. 

Die Unterhaltungspflege wird durchgeführt, solange die B 254-neu existiert. Dadurch werden 

der Bestand und die Funktionen der Baumhecken dauerhaft gewährleistet. 

4.2.4.3 Spezielle Gestaltungsmaßnahmen 

Die speziellen Gestaltungsmaßnahmen besitzen lediglich die Funktion der Gestaltung und 

Einbindung der Trasse in das Landschaftsbild (Minimierung von Eingriffen) und haben darüber 

hinaus keine weitere kompensatorische Funktion. Maßnahmen, die über die Funktion der 

Gestaltung und Einbindung der Trasse in das Landschaftsbild hinaus als Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahme für Funktionen des Naturhaushaltes erfüllen, sind im Kapitel 5.3.3 beschrie-

ben. 

G1 – Ansaat von Landschaftsrasen auf Intensivflächen 

Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs; Flur 2, Flurstück/e 39/1, 39/2, 40/1, 41/1, 109/3, 109/9, 118/1, 

119/1; Flur 3, Flurstück/e 83/1, 85/3, 86/1, 86/2, 90/1, 92/3, 93/1, 94/1, 95, 96, 97/1, 108/1, 132/1, 133/1, 

134/1, 137/1, 143/1, 144/1, 151/1, 152, 156/107, 157/107, 158/113, 159/113, 160/142, 193/105 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach; Flur 1, Flurstück/e 163/2, 164 – 176, 187, 188, 203/26, 

204/7, 217/1, 227/1, 227/2, 228, 235; Flur 2, Flurstück/e 15 – 20, 22, 23, 24/1, 29 – 32, 34 – 37, 176 – 

180, 187, 190/2, 194/1, 195, 196/1, 199 – 202, 263/1, 265, 266, 268; Flur 3, Flurstück/e 4 – 7, 21, 22, 

31/1, 31/2, 32, 34, 35, 38 – 40, 45, 63/1, 66, 104, 105, 119, 151, 152, 153/1, 154, 162, 169, 172, 177, 

179, 181, 192/1, 193/1, 210/1, 211; Flur 4, Flurstück/e 35, 36, 71 – 76, 78 – 80, 82, 105, 139, 143, 144/1, 

145/2, 147/4, 149/2, 149/3, 162/1, 172, 173, 176 – 180, 183/1, 210, 211, 212/1, 214, 230, 232; Flur 5, 

Flurstück/e 1, 3/1, 3/2, 4, 25, 26, 47 – 56, 61, 62, 75, 78, 99, 103, 104; Flur 6, Flurstück/e 24, 136; Flur 

10, Flurstück/e 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 203; Flur 12, Flurstück/e 34 – 38, 43 - 52, 58, 59, 64, 83 - 89, 

96 – 101, 103, 110 – 112, 120 – 125, 127, 136, 137, 185/3, 188/12, 188/13, 192/13, 195/24, 195/26, 204 

– 206, 212 – 214, 221, 227 – 229, 231, 232, 237 – 245, 253, 254, 255/1; Flur 18, Flurstück/e 3/17, 6/12 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen; Flur 4, Flurstück/e 79 – 92, 93/2, 93/3, 119, 120, 

125; Flur 5, Flurstück/e 3 – 8, 14, 15, 16/1; 16/2, 16/3, 17 – 22, 23/1, 23/2, 44, 45, 46/1, 48, 49/1, 51, 52, 

53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 65 – 67, 69, 72, 73; Flur 6, Flurstück/e 1, 4, 5/1, 7, 8, 11 – 14, 19/1, 20/1, 
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21/1, 22, 23, 27, 28/2, 32, 33, 34/5, 42, 48, 49, 131 – 139, 151/1, 151/5, 152/1, 153/1, 154, 155/1, 156/4, 

157/31, 160, 161, 162/3, 163/1, 164/13, 166/1, 167, 168, 181/1, 182, 185/2, 187/15, 187/17, 189 – 192, 

194/1, 195, 197, 200/2, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 51/1, 51/2, 52 – 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 

62, 77 – 84, 147, 149 – 156, 169, 170; Flur 8, Flurstück/e 30, 74; Flur 9, Flurstück/e 14 – 18, 24 – 28, 54 

– 58, 59/1, 65, 66, 79 - 89, 132 – 134, 138, 139, 142, 144, 145/2 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach; Flur 4, Flurstück/e 3/5, 3/6, 3/7, 29 - 42, 57/1, 57/2, 58, 59, 

60/3, 61/1, 61/7, 62/1, 63 – 68, 103, 104/1, 104/3, 105/1, 106, 107/7, 108/2, 108/3, 122, 123, 130, 132 – 

134, 135/1, 136, 138, 139, 142, 146/1, 147/2, 151, 152/1, 164, 165/1; Flur 5, Flurstück/e 40, 60/1, 61/1, 

62/1, 63 – 68, 71, 74, 75, 83 – 85, 93 – 103, 106 – 109, 121, 124 – 126, 128, 129, 131 – 133, 141/1, 210, 

223, 224/4, 226, 227/1, 229/2, 232/1, 234, 235/3, 236 – 239, 243, 244, 246, 247, 249, 250, 252, 268; Flur 

15, Flurstück/e 192, 193, 195 – 198, 201 – 206, 220, 267 – 269, 270/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 46/4, 46/6, 47, 48, 49/1, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 

53/2, 54, 55, 61/4, 62/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 89/1, 92/7, 93/10, 94/4, 96/7, 

106/4, 107/2, 110, 111, 113/1, 115/1, 116/1, 117/1; Flur 6, Flurstück/e 22 – 24, 25/2, 65/1, 65/5, 66, 67/1, 

68/2, 68/3, 68/4, 69/2, 73, 75/4, 80/1; Flur 23, Flurstück/e 9 – 11, 24, 25, 46, 47/10, 47/18, 48/1, 48/2, 49 

– 51, 54 – 56, 58/9, 58/10, 58/11, 66, 67, 68/9, 68/10, 68/27, 68/28, 77/1, 93, 95, 98, 100/1, 103/5, 104, 

105/2, 105/3, 106/3, 107/1, 107/2; Flur 24, Flurstück/e 1/1, 3, 4, 5/1, 5/2, 6 – 10, 11/1, 19, 20/1, 20/2, 21, 

22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25, 33, 56, 61/1, 62, 63/2, 64/1, 65, 66, 70/1, 78/2, 89 

Auf den Straßenbanketten, den begrünten Dreiecksflächen-Inseln an den Knotenpunkten sowie 

den Entwässerungsmulden wird Landschaftsrasen angelegt. Diese Bereiche werden, aus 

Gründen der Verkehrssicherheit (z. B. Freihalten der Leitpfosten, Schutzplanken etc.) regelmä-

ßig gemäht. Auf den Banketten entlang der neuen Trasse sowie den begrünten Dreiecksflä-

chen-Inseln an den Knotenpunkten wird eine Saatmischung mit einer Artenzusammensetzung 

in Anlehnung an die RSM 7.1.1 „Landschaftsrasen ohne Kräuter“ (FLL 2007) eingesät. Die 

Gräben sind mit einer Saatmischung mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 7.3 

„Landschaftsrasen Feuchtlagen“ (FLL 2007) einzusäen. Die eingesäten Flächen werden im 

Rahmen der Straßenunterhaltung bewirtschaftet. 

G2 – Gestaltung der Kreisinseln (Kreisverkehrsplätze) 

Bau-km 1+400 (nördlich und südlich B 254-neu) 

Bau-km 4+400 (südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 4, Flurstück/e 172, 230 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 141/1, 252; Flur 15, Flurstück/e 206 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 47, 48; Flur 23, Flurstück/e 68/9, 77/1 

Die Kreisinseln werden mit einer Saatmischung mit einer Artenzusammensetzung in Anlehnung 

an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. Die Pflege der 

Flächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus GI. 

G3 – Gestaltung der Innenflächen der Knotenpunkte 

Bau-km 1+300 – 1+400 (südlich B 254-neu) 

Bau-km 3+100 – 3+200 (nördlich B 254-neu) 

Bau-km 7+500 – 7+800 (nördlich B 254-neu) 

Bau-km 10+150 – 10+300 (nördlich B 254-neu) 

Bau-km 10+340 – 10+400 (südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach; Flur 12, Flurstück/e 44 – 52, 58, 59, 83 – 89, 91, 92, 98, 

99, 188/12, 188/14, 195/24, 212 – 214, 221, 228, 229, 231, 232, 237, 254, 255/1 
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Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen; Flur 6, Flurstück/e 21/1, 22, 33, 34/5, 152/1, 153/1, 

154, 155/1, 157/31, 163/1, 164/12, 189, 194/1, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 57/2, 58, 59, 60/1, 60/2, 147 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach; Flur 4, Flurstück/e 63 – 65, 104/1, 104/3, 105/1, 106, 107/7, 

123, 151, 152/1; Flur 15, Flurstück/e 205, 206, 270/1 

Die Innenflächen der Knotenpunkte sind vollständig von Straßen umschlossen 

(Barrierewirkung). Daher besitzen sie in der Regel nur eine geringe naturschutzfachliche 

Wertigkeit. Durch eine unregelmäßige Bepflanzung mit Einzelsträuchern und kleinen 

Gehölzgruppen, sowie bei größeren Flächen teilweise auch mit Einzelbäumen, sollen die 

Innenflächen für Singvögel attraktiv gestaltet werden, die halboffene, Gehölz bestandene 

Flächen als Brutrevier bevorzugen. Einschränkend ist anzumerken, dass es, je nach Flächen-

größe und Verkehrsaufkommen, die Habitateignung aufgrund des Verkehrslärms eingeschränkt 

ist. Die Flächen werden mit Landschaftsrasen mit einer Artenzusammensetzung in Anlehnung 

an RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. Die Pflanzung der 

Sträucher und Hecken erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. Ausgenommen 

hiervon wird der Bereich der östlichen Anschlussschleife B 254-neu/L 3142. Hier wird aus 

Gründen der Einsehbarkeit auf eine Bepflanzung mit Sträuchern/Bäumen verzichtet. 

Baumpflanzungen sind innerhalb folgender Anschlussbereiche vorgesehen: 

 Anschlussschleife B 254-neu/L 3140 (20 Stück, siehe Maßnahme K0.11) 

 Anschlussbereich B 254-neu/Gewerbegebiet Angersbach (Ost) (neun Stück, siehe 

Maßnahme K0.18) 

 Westliche Anschlussschleife B 254-neu/L 3142 (elf Stück, siehe Maßnahme 

K0.22) 

Die Pflege aller Flächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben von GI bis GIII. 

G 4 – Gestaltung der Rückhaltebecken und ihrer Nebenflächen 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs; Flur 3, Flurstück/e 114, 158/113 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 234; Flur 2, Flurstück/e 35 – 37, 

199, 200; Flur 3, Flurstück/e 45, 179; Flur 4, Flurstück/e 74 – 76, 101, 149/3, 179, 180, 213/1, 214, 232; 

Flur 5, Flurstück/e 1, 2, 3/1, 56 – 58, 78, 105; Flur 12, Flurstück/e 37 – 39, 204, 205 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82 – 87, 119; Flur 5, Flurstück/e 

20 – 22, 73; Flur 6, Flurstück/e 153/1, 155/1, 156/4, 189, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 59; Flur 9, Flurstück/e 

66, 67, 79, 80, 134, 144 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 2/2, 2/3, 126/2, 160/5 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 48, 49/1, 116/1; Flur 23, Flurstück/e 67, 68/10, 

94/3, 103/5, 104 

Die Regenrückhaltebecken sind, soweit dies bei technischen Bauwerken möglich ist, naturnah 

zu gestalten. Hierzu werden die Wartungswege um die Rückhaltebecken als Schotterrasen 

angelegt und mit einer Saatmischung in Anlehnung an die RSM 5.1 „Schotterrasen“ eingesät. 

Die Innenböschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an 

die RSM 7.1.2 „Landschaftsrasen Standard mit Kräutern“ einzusäen. Die verbleibenden 

Flächen um die RRB ist mit einer Saatmischung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen und wird bei einigen Becken anschließend mit 

Gehölzen in lockerer Pflanzweise bepflanzt (siehe Unterlage 12.2). Dabei sollen sich 

Gehölzflächen und Grünland im Verhältnis 1:1 abwechseln. Die Pflege der Flächen erfolgt 

extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus GI und GIII. 
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Ausnahmen bilden das RRB in der Nähe des Hainbaches bei Bau-km 9+000 sowie das RRB 

östlich der Altefeld bei Bau-km 11-220. Bei Bau-km 9+000 wird aufgrund des besonderen 

Standortes (potenzielle Habitateignung für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling) eine 

gesonderte Gestaltung des RRB festgesetzt (Maßnahme K0.21, siehe Kapitel 5.3.3.1). Ebenso 

wird für das RRB östlich der Altefeld eine gesonderte Maßnahme festgesetzt (Maßnahme 

K0.27, siehe Kapitel 5.3.3.1) 
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4.3 ERMITTLUNG DER VERBLEIBENDEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Im Folgenden wird der Umfang der verbleibenden Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft ermittelt, welche durch die unter Kapitel 4.1 beschriebenen Auswirkungen des Vorha-

bens entstehen. Dabei wird die konfliktmildernde Wirkung der unter Kapitel 4.2 genannten 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen und Gestaltungsmaßnahmen 

berücksichtigt. Die Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigungen erfolgt getrennt nach 

Schutzgütern. 

Im Anschluss folgt eine zusammenfassende Auflistung der Beeinträchtigungen, die als Konflikte 

im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 12.1) dargestellt sind. Die verwendeten Abkürzungen 

der Konfliktbezeichnungen haben folgende Bedeutung: 

 Bo  Boden 

 W  Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) 

 K  Klima und Luft 

 B  Biotoptypen und Pflanzen 

 F  Fauna (Tiere) 

 L  Landschaftsbild 

 KF Flächen mit rechtlichen Bindungen aufgrund der Eingriffsregelung 

4.3.1 Schutzgut Boden 

Für das Schutzgut Boden werden die folgenden vorhabensbedingten Beeinträchtigungen 

untersucht: 

 vollständiger Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung 

 Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbean-

spruchung und Verdichtung 

 Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Vernässung und Entwässe-

rung 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

 Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch bauzeitliche Inanspruchnahme 

In Bezug auf das Schutzgut Boden lässt sich das geplante Vorhaben wie folgt beschreiben: 

Die geplante Ortsumgehung verläuft fast vollständig auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, 

Äckern und Grünland. Es handelt sich im westlichen Teil überwiegend um Braunerden und 

Pseudogley-Parabraunerden vorhanden. Nach Osten hin werden die Braunerden im Bereich 

der Grabenzone tonhaltiger, hier sind Übergänge zu Pelosol-Braunerden ausgebildet. Im 

Bereich der Südhänge von Rink-Berg, Kromberg, Klefferts-Berg und auch Söder-Berg werden 

sie flachgründiger. Hier finden sich Übergänge zu den Regosolen. Östlich Landenhausen bis 

nach Müs werden die Böden saurer aufgrund des dort anstehenden sauren Gesteins. Es sind 

Braunerden mit Übergängen zu den Podsol-Braunerden ausgebildet. Die Nutzungsfunktion der 

Braunerden ist von Natur aus eher gering und verschlechtert sich durch vermehrte Tonanteile, 

Flachgründigkeit oder saure Bodenreaktion noch einmal. Die Filter- und Pufferfunktion nimmt 
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sie in mittlerem bis geringerem Umfang war. Je schlechter die Nutzungsfunktion der Brauner-

den wird, desto mehr steigt ihre Lebensraumfunktion, besonders im Flachgründigen. 

In natürlichem Zustand ist ihr Ertagspotenzial aufgrund des hoch anstehenden Grundwasser-

spiegels gering, die Filter- und Pufferfunktion mittel und die Lebensraumfunktion hoch. 

Im Bereich von Altefeld und Rothebach ist die Bodenform Vega mit Gley-Vega vorhanden, die 

im natürlichen Zustand aufgrund des hohen Grundwasserstandes ein geringes Ertragspotenzi-

al, eine mittlere Regelungsfunktion und eine sehr hohe Lebensraumfunktion besitzt, im drainier-

ten Zustand allerdings ein sehr hohes Ertragspotenzial und eine hohe Bedeutung hinsichtlich 

der Filter- und Pufferfunktion. Die Verdichtungsempfindlichkeit ist im feuchten Zustand als hoch 

einzuschätzen. 

Dort, wo die Trasse den Rodebach sowie den Muhrsbach quert, in dessen Umgebung die 

Bodenform Auengley mit Nassgleyen und Pseudogley-Gleyen vorkommt. Dieser Bodentyp 

besitzt unter natürlichen Standortbedingungen nur ein geringes Ertragspotenzial durch den 

hoch anstehenden Grundwasserspiegel, eine mittlere Bedeutung hinsichtlich der Filter- und 

Pufferfunktion, aber eine sehr hohe Lebensraumfunktion. Unter drainierten Bedingungen besitzt 

er ein mittleres (für Acker) bis hohes Ertragspotenzial (für Grünland) und eine hohe Bedeutung 

hinsichtlich der Filter- und Pufferfunktion. Allerdings ist die Lebensraumfunktion unter diesen 

Umständen nur noch mittel bis gering. Die Verdichtungsempfindlichkeit dieser Bodenform ist im 

unveränderten Zustand als hoch einzustufen, da sie teils hohe Tongehalte aufweist und 

grundwasserbeeinflusst ist. Unter drainierten Bedingungen ist sie deutlich geringer. 

Hinsichtlich der Naturnähe der Böden sind die Äcker, welche hauptsächlich von der geplanten 

Trasse in Anspruch genommen werden, von mittlerem Wert. Kleinflächig werden Grünland, 

Gärten und Gehölze gequert, deren Böden eine hohe Naturnähe besitzen. Bei der Querung des 

Vaits-Berges werden Böden in Anspruch genommen, die von Eichen-Hainbuchenwald einge-

nommen sind. Diese besitzen eine sehr hohe Naturnähe. 

Im Folgenden wird zunächst definiert, welche der Beeinträchtigungen als erheblich im Sinne 

des § 14 BNatSchG eingestuft werden und damit einen Ausgleichsbedarf nach sich ziehen. Im 

Anschluss erfolgt die Ermittlung und Darstellung der beeinträchtigten Flächengrößen. 

4.3.1.1 Vollständiger Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung 

Ein vollständiger Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung entsteht durch die Inan-

spruchnahme für  

 Fahrbahn der Trasse und Anschlüsse an den 5 Knoten 

 Radwege, Wirtschaftswege und sonstige Wege/-anschlüsse (bituminös befestigt 

oder wassergebunden) 

 Bankett 

 Brücken- und sonstige Bauwerke 

 Befestigte Mulden 

Durch die Flächeninanspruchnahme – im Bereich der Fahrbahnen mit vollständiger Versiege-

lung – kommt es zum dauerhaften Verlust aller Funktionen des Bodens (Speicher- und Rege-

lungsfunktion, Lebensraumfunktion, etc.) auf den jeweiligen Flächen. 
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Vollversiegelte Böden gehen als Pflanzenstandort und Lebensraum für die Bodenorganismen 

vollständig verloren. Hier können weder Niederschläge, Luft, Nährstoffe noch Vegetationsreste, 

von denen die Existenz des Edaphons abhängt, eindringen bzw. aufgenommen werden. 

Die Böden im UG besitzen in weiten Bereichen ein hohes Ertragspotenzial (vgl. Kapitel 3.1.3.6). 

Diese Böden verlieren durch den Bau der Ortsumgehung ihre Funktion als Produktionsstandor-

te. 

Im Falle der Versiegelung wird eine erhebliche Beeinträchtigung für alle davon betroffenen 

Böden angenommen, unabhängig von der Bewertung ihrer Bedeutung in Bezug auf die unter-

schiedlichen Bodenfunktionen. Ausgenommen sind lediglich Flächen, die schon eine Totalver-

siegelung aufweisen (z. B. asphaltierte Wirtschaftswege, Gebäudeflächen etc.). 

Von einer erheblichen Beeinträchtigung durch den vollständigen Verlust von Bodenfunktionen 

durch Versiegelung aufgrund des geplanten Baus der OU ist eine Fläche von 23,814 ha 

22,944 ha betroffen (Konflikt Bo1). 

4.3.1.2 Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flä-

chenbeanspruchung und Verdichtung 

Eine Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung 

und Verdichtung entsteht durch die Inanspruchnahme für 

 Damm- und Einschnittsböschungen 

 Mulden 

 unbefestigte (Gras-)Wege 

Durch die genannten Straßennebenanlagen werden die betroffenen Böden anthropogen über-

formt und in Teilbereichen ihrer Funktionen beeinträchtigt. So führen Abgrabungen oder Auf-

schüttungen zu einer Veränderung, Vermischung oder Überlagerung der natürlichen Boden-

schichtung und Bodenstruktur und damit zu einer Beeinträchtigung der natürlichen Bodenpro-

zesse. Böden unter Aufschüttungen unterliegen außerdem einer erhöhten Verdichtung. Oftmals 

werden bei Straßenbauvorhaben die Innenbereiche der Anschlüsse dazu benutzt, überschüssi-

ge – während des Neubaus anfallende – Bodenmassen aufzubringen, womit dann ebenfalls 

anthropogen überformte Böden entstehen. Dies ist beim Neubau der B 254 nur im Bereich des 

Knotens 5 (südlicher Bereich des Anschlusses der L 3142) der Fall. 

Durch entsprechende Rekultivierungs- und Gestaltungsmaßnahmen können die Böden einige 

Teilfunktionen wieder in eingeschränktem Ausmaß ausüben, so z. B. die Lebensraumfunktion 

oder die Speicher- und Reglerfunktion. Vollständig verloren geht jedoch die Natürlichkeit der 

Böden. Als erheblich wird dieser Verlust für Böden mit einer mittleren bis sehr hohen Naturnähe 

eingestuft (vgl. Kapitel 3.1.3.1). 

Durch Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung 

und Verdichtung aufgrund des geplanten Baus der Ortsumgehung wird eine Fläche von 

43,651 ha erheblich beeinträchtigt (Konflikt Bo2). 

4.3.1.3 Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Vernässung und 

Entwässerung 

Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes können durch Bauwerke und Einschnitte zu 

erwarten entstehen.  
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Anschnitte grundwasserführender Schichten werden verschlossen und technisch soweit 

behandelt, dass keine erheblichen Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwarten sind. 

Im Bereich der Einschnitte kommt es zu einer Entwässerung der angrenzenden Flächen, wenn 

der Einschnitt bis unterhalb des Grundwasserspiegels hinabreicht. Dies ist in mehreren Berei-

chen des Trassenverlaufs der Fall. Die Einschnitte sind zwischen 4 m und 18,5 m tief und 

reichen 2-8 m und in Ausnahmefällen bis zu 15 m unterhalb des Grundwassersiegels. 

 Zwischen Bau-km 1+760 und 2+040 (Einschnitttiefe 4,5 m) 

 Zwischen Bau-km 2+140 und 2+920 (Einschnitttiefe 8 m) 

 Zwischen Bau-km 2+960 und 3+300 (Einschnitttiefe 10 m) 

 Zwischen Bau-km 3+720 und 4+120 (Einschnitttiefe 18,5 m) 

 Zwischen Bau-km 5+980 und 6+440 (Einschnitttiefe 6 m) 

 Zwischen Bau-km 7+820 und 8+520 (Einschnitttiefe 5-6 m) 

Nach RASMUS ET AL (2003) kann es zu einer Veränderung der Bodenstruktur grundwasserbe-

einflusster Böden im 50 Meter-Bereich beiderseits der Einschnitte kommen. Aufgrund kommt es 

zu einer Veränderung der Bodenstruktur grundwasserbeeinflusster Böden im 50 Meter-Bereich 

beiderseits der Einschnitte. Innerhalb dieses Wirkraums werden grundwasserbeeinflusste 

Böden auf einer Fläche von 0,284 ha erheblich durch Entwässerung beeinträchtigt (Konflikt 

Bo3). 

Im Bereich der Bauwerke kann es jedoch zu einem Aufstau der Fließgewässer und somit zu 

einer Erhöhung der Wasserspiegellage kommen, welche eine Vernässung angrenzender 

Flächen zur Folge hat. Durch das Brückenbauwerk über die Lauter kommt es bei der geplanten 

lichten Weite von 240 m allerdings zu keinem Aufstau im Auenbereich der Lauter. Beeinträchti-

gungen durch Vernässung sind hier somit auszuschließen. 

Durch den Neubau der Straßenbrücke über die Altefeld ergibt sich ein Aufstau der Wasserspie-

gellage im Oberwasser der Altefeld, der sich nach Oberstrom bis zur Brücke der bestehenden 

B 254-alt abbaut. Auch hier wird nach konservativem Ansatz ein 50-m-Wirkraum (RASMUS et al. 

2003) angenommen. Durch diesen Aufstau werden keine Böden trockener Standorte durch 

Vernässung beeinträchtigt. 

Es verbleiben daher insgesamt keine Beeinträchtigungen des Bodens durch Grundwasserab-

senkung oder Aufstau. 

4.3.1.4 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

Eine Beeinträchtigung von Böden durch bau- und betriebsbedingte Schadstoffeinträge wird in 

einem Wirkband von 25 m Breite beiderseits des Fahrbahnrandes der geplanten Ortsumgehung 

betrachtet (nach BOSCH & PARTNER 2005). Es wird ein Verkehrsaufkommen von bis zu 

16.300 Kfz/24h (Planfall Null 2025) zugrunde gelegt. Baubedingte Schadstoffeinträge werden 

nicht gesondert betrachtet, da sie in der Regel im betriebsbedingten Belastungsbereich liegen. 

Erhebliche Auswirkungen durch Schadstoffeinträge sind für Böden zu erwarten, die eine hohe 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffbelastungen und eine nur geringe Vorbelastung besitzen. 

Diese Eigenschaften treffen für Böden mit hoher bis sehr hoher Naturnähe zu. (vgl. Kapi-

tel 3.1.3.1). 

Durch Schadstoffeinträge aufgrund des geplanten Baus der Ortsumgehung wird demnach eine 

Fläche von 3,551 ha erheblich beeinträchtigt (Konflikt Bo4). 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 188 

4.3.1.5 Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Inanspruchnahme 

Beeinträchtigungen von Böden durch (temporäre) bauzeitliche Inanspruchnahme entstehen in 

folgenden Bereichen: 

 Baustraßen 

 Baustelleneinrichtungen (inkl. Materiallagerplätze, Erddeponien) 

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Böden führt in erster Linie zu Beeinträchtigungen durch 

Bodenverdichtung. Der Schadstoffeintrag durch Baufahrzeuge liegt in der Regel in den Grenzen 

der betriebsbedingten Belastung und wird nicht gesondert betrachtet. 

Mit Bodenverdichtungen durch Befahren mit schweren Baufahrzeugen ist in besonderem Maße 

im Bereich der Baustraßen und der Baustelleneinrichtungsflächen zu rechnen. Durch die 

Verdichtung des Bodens erfolgt eine Verringerung des Porenvolumens, die Anzahl der Grob- 

und Mittelporen nimmt zugunsten der Feinporen ab, so dass das Wasserrückhalte- und Was-

seraufnahmevermögen des Bodens sinkt. Damit wird die Speicher- und Regelungsfunktion des 

Bodens gestört. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung durch Bodenverdichtung ist bei Böden mit hoher Verdich-

tungsempfindlichkeit zu erwarten. Dazu zählen die im Eingriffsbereich vorkommenden ver-

schiedenen Ausprägungen der Bodenformen Vega (in vernässtem Zustand), Auengley, 

Pseudo-Gley und Parabraunerde (in vernässtem Zustand), Übergänge zwischen den letzten 

beiden Bodentypen sowie Kolluvisole, wenn sie sich aus Materialen vorgenannter Böden 

zusammensetzen (vgl. Kapitel 3.1.3.5). 

Berücksichtigt werden muss jedoch auch die Vorbelastung dieser Böden. Betriebsflächen, 

Verkehrswege und Ackerflächen sind bereits hinsichtlich Bodenverdichtung vorbelastet, so dass 

durch die bauzeitliche Inanspruchnahme keine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung zu 

erwarten ist. 

Von erheblichen Beeinträchtigungen durch Bodenverdichtung infolge bauzeitlicher Flächenin-

anspruchnahme für den Bau der B 254-neu ist demnach eine Fläche von 13,994 ha 12,165 ha 

betroffen (Konflikt Bo5). 
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4.3.2 Schutzgut Grundwasser 

Für das Schutzgut Grundwasser werden die folgenden vorhabensbedingten Beeinträchtigungen 

untersucht: 

 Verlust von Infiltrationsfläche durch Versiegelung von Flächen mit großer Grund-

wasserergiebigkeit bei Ableitung des Niederschlagswassers und Einleitung in Vor-

fluter (anlagebedingt) 

 Beeinträchtigung des Grundwassers durch Anschnitt, Stau, Umleitung oder 

Absenkung der Grundwasservorkommen (bau- und anlagebedingt) 

 Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge (bau- und 

betriebsbedingt) 

Im Hinblick auf das Schutzgut Grundwasser kann der geplante Bau der Ortsumgehung wie folgt 

beschrieben werden: 

Die geplante Ortsumgehung verläuft annähernd im gesamten Verlauf über Flächen, die eine nur 

geringe bis mäßige Grundwasserergiebigkeit aufweisen. Im Bereich der Grundwasserhem-

mers/-stauers Keuper im Lauterbacher Graben ist sie sogar sehr gering. Die Muschelkalkvor-

kommen am Rand des UG nordöstlich von Lauterbach stellen gute Kluftgrundwasserleiter dar, 

werden aber von der Trasse nicht gequert und sind daher nicht weiter zu betrachten. 

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist für die Flächen, die von der Trasse 

der geplanten Ortsumgehung gequert werden, im Bereich der Kluftgrundwasserleiter Mittlerer 

Buntsandstein und Basalt als mittel zu bewerten. Eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit 

ist in weiten Teilen des Lauterbacher Grabens durch die schützenden Tonschichten des Keuper 

und Röt gegeben. 

Im westlichen Abschnitt werden die Zone II und III des Trinkwasserschutzgebietes Maar durch 

die Trasse gequert. Östlich Landenhausen verläuft die Trasse dann durch die Zone III / III A des 

Trinkwasserschutzgebietes Bad Salzschlirf sowie das Heilquellenschutzgebiet Bad Salzschlirf. 

Im Folgenden wird zunächst definiert, welche der Beeinträchtigungen als erheblich im Sinne 

des § 14 BNatSchG eingestuft werden und damit einen Ausgleichsbedarf nach sich ziehen. Im 

Anschluss erfolgt die Ermittlung und Darstellung der beeinträchtigten Flächengrößen. 

4.3.2.1 Verlust von Infiltrationsfläche durch Versiegelung 

Die Versiegelung des Bodens in Verbindung mit einer Ableitung des anfallenden Nieder-

schlagswassers über Vorfluter oder Kanalisation führt zu einer Verringerung der Grundwasser-

neubildungsrate. Diese Beeinträchtigung wird durch folgende Straßenanlagen verursacht: 

 Fahrbahn der Trasse und Anschlüsse an den 5 Knoten 

 Radwege, Wirtschaftswege und sonstige Wege/-anschlüsse (bituminös befestigt 

oder wassergebunden) 

 Bankett 

 Brücken- und sonstige Bauwerke 

 Befestigte Mulden 
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Von einer erheblichen Beeinträchtigung wird ausgegangen, wenn diese Anlagen auf Flächen 

mit einer hohen oder sehr hohen Grundwasserergiebigkeit oder auf Flächen mit einer hohen 

Bedeutung für die Grundwassergewinnung (Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebie-

te) errichtet werden. Dies ist beim Bau der geplanten Ortsumgehung im Bereich westlich Maar 

und nordöstlich von Landenhausen auf einer Fläche von 6,494 ha der Fall (Konflikt W1). 

4.3.2.2 Beeinträchtigung des Grundwassers durch Anschnitt, Stau, Umleitung 

oder Absenkung der Grundwasservorkommen 

Durch grundwasserbeeinflussende Bauwerke bzw. Maßnahmen während der Bauzeit kann es 

zu Beeinträchtigungen des Grundwassers kommen. 

Tiefgründende Bauwerke können einen Grundwasserstau und damit eine Störung der Grund-

wasserdynamik bewirken. Derartige grundwasserbeeinflussende Bauwerke können auch die 

Grundwasserströmung hemmen oder umleiten. Die geplanten Bauwerke im Rahmen des 

Neubaus der B 254 reichen mit ihren Gründungen teilweise in grundwasserführende Schichten. 

Durch deren geringe Ausmaße (z. B. Brückenpfeiler) sind aber keine der oben beschriebenen 

Auswirkungen auf das Grundwasser und somit keine erheblichen Beeinträchtigungen anzu-

nehmen. Weiterhin besteht die Gefahr von Grundwasserabsenkungen entweder durch absicht-

liches Absenken des Grundwassers während der Bauphase oder durch Anschnitte von 

grundwasserführenden Schichten in Einschnittsbereichen (Grundwasseraustritt).  

Auswirkungen durch die teilweise beachtlichen Einschnittshöhen von bis zu 17,6 m können 

jedoch ausgeschlossen werden, da im Bedarfsfall Einschnittsbereiche mit Grundwasseraustritt 

durch geeignete technische Maßnahmen (projektimmanente Vermeidung) verschlossen 

werden. Diese Effizienz der technischen Maßnahmen wird durch die Ökologische Baubeglei-

tung (siehe Maßnahme V1, Kapitel 4.2.3) überwacht. 

Dies ist beim Neubau der B 254 zu betrachten: 

Eine bauzeitliche Absenkung des Grundwasserspiegels wird zur Anlage der Bauwerke in 

Bereichen mit hoch anstehendem Grundwasserspiegel notwendig. Tiefenentwässerung bis in 

eine Tiefe von 1,5 m wird hier teilweise notwendig (Orientierende Baugrunduntersuchung 

2007). Dauerhafte Veränderungen des Grundwasserspiegels sind in Bereichen mit Einschnitten 

unterhalb des Grundwasserspiegels zu erwarten (Anschnitt von schwebenden Grundwasserlei-

tern). Dies ist in mehreren Bereichen des Trassenverlaufs zu erwarten (siehe Kapitel 4.3.1.3). 

Eventuell mögliche bauzeitliche Absenkungen des Grundwassers werden als nicht erheblich 

eingestuft, da beim Grundwasser auch unter natürlichen Bedingungen große Schwankungen 

vorkommen können. Einschnittsbereiche mit Grundwasseraustritt sollen durch geeignete 

technische Maßnahmen verschlossen werden (siehe Maßnahme V17, Kapitel 4.2.3). Durch 

diese Vermeidungsmaßnahme sind erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser durch 

Absenkung des Grundwasserspiegels nicht anzunehmen. 

Auswirkungen durch diesen Wirkfaktor können daher insgesamt ausgeschlossen werden.  

4.3.2.3 Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge 

Die bau- und betriebsbedingt anfallenden Schadstoffe können zu Verunreinigungen des 

Grundwassers, besonders in den Bereichen mit geringerem Grundwasserschutzvermögen der 

Deckschichten, führen. In Bereichen, in denen ein Bodenabtrag oder ein Anschnitt grundwas-

serführender Schichten erfolgt, ist die Gefahr des Schadstoffeintrages in das Grundwasser 
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zusätzlich erhöht, da die Bodenfilterfunktion beeinträchtigt wird oder im zweiten Falle vollständig 

ausfällt. 

Die Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge wird in einem Band von 25 m Breite entlang der 

geplanten Trasse ermittelt. Baubedingte Schadstoffeinträge liegen in der Regel im Rahmen der 

betriebsbedingten Belastung und werden nicht gesondert betrachtet. Eine erhebliche Beein-

trächtigung durch Schadstoffeinträge wird für Flächen innerhalb dieses 25 m-Korridors ange-

nommen, die eine hohe bis sehr hohe Verschmutzungsempfindlichkeit für das Grundwasser 

besitzen. Durch das geplante Vorhaben werden jedoch keine Flächen mit hoher oder sehr 

hoher Verschmutzungsempfindlichkeit für das Grundwasser durch Schadstoffeinträge belastet.  

Eine Beeinträchtigung kann sich potenziell ergeben, wenn die Dicke der Deckschichten über 

dem Grundwasserspiegel durch Abgrabungen wesentlich verringert wird, bzw. die grundwas-

serführenden Schichten direkt angeschnitten werden. Abgrabungen, die die Deckschichten 

erheblich verringern, sind für das Vorhaben in folgenden Bereichen geplant: 

 Zwischen Bau-km 1+140 und 1+520 

 Zwischen Bau-km 1+760 und 2+040  

 Zwischen Bau-km 2+140 und 2+920  

 Zwischen Bau-km 2+960 und 3+300  

 Zwischen Bau-km 3+720 und 4+120  

 Zwischen Bau-km 5+360 und 5+550 

 Zwischen Bau-km 5+980 und 6+440  

 Zwischen Bau-km 7+820 und 8+520  

 Zwischen Bau-km 10+740 und 11+020 

Durch die starke Verringerung der Deckschichten müssen die Bereiche als Flächen mit einer 

hohen bis sehr hohen Verschmutzungsempfindlichkeit für das Grundwasser angesehen 

werden. Sie werden im 25 m-Korridor als beeinträchtigte Flächen berücksichtigt. In anderen 

Bereichen werden die Grundwasser-Deckschichten nur geringfügig abgetragen, so dass hier 

keine Gefährdung des Grundwassers anzunehmen ist. 

Durch vermehrten Eintrag von Schadstoffen ins Grundwasser aufgrund von Abtrag von Deck-

schichten sind 20,832 ha Fläche betroffen, was als erhebliche Beeinträchtigung gewertet wird 

(Konflikt W2). 

Weitere sensible Bereiche bezüglich von Schadstoffeinträgen ins Grundwasser sind die 

Trinkwasserschutzgebiete und das Heilquellenschutzgebiet von Bad Salzschlirf. Aufgrund der 

nur mittleren bis geringen Verschmutzungsempfindlichkeit der Grundwasservorkommen im 

Plangebiet ist jedoch hier nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. 
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4.3.3 Schutzgut Oberflächengewässer 

Für das Schutzgut Oberflächengewässer werden die folgenden vorhabensbedingten Beein- 

trächtigungen untersucht: 

 Verlust/Beeinträchtigung des Gewässers und seiner angrenzenden Funktionsberei-

che (Auen, Niederungen, Uferbereiche) sowie von Quellbereichen durch Querung 

(Überbauung) und Ausbau (anlage- oder baubedingt) 

 Beeinträchtigung der Retentionsfunktion durch Einengung des Fließgewässerquer-

schnittes und der Überschwemmungsbereiche (anlage- oder baubedingt) 

 Beeinträchtigung der Wasserqualität durch Schadstoffeinträge (bau- und betriebs-

bedingt) 

An 13 Stellen werden Fließgewässer durch die Trasse und ihre Nebenanlagen auf unterschied-

liche Art und Weise gequert (siehe Kapitel 4.3.3.1) und bauzeitlich in Anspruch genommen. 

Dies betrifft (von West nach Ost) die Gewässer Muhrsbach, Maar, Rodebach, Lauter, Ziegel-

bach, Sassener Bach, Krömmelbach, Hainbach, Rothebach (Erlenbach) sowie Altefeld. 

Weiterhin werden von der Trasse 14 Gräben unterschiedlicher Ausprägung gequert bzw. 

bauzeitlich in Anspruch genommen. 

Im Folgenden wird zunächst definiert, welche der Beeinträchtigungen als erheblich im Sinne 

des § 14 BNatSchG eingestuft werden und damit einen Ausgleichsbedarf nach sich ziehen. Im 

Anschluss erfolgt die Ermittlung und Darstellung der beeinträchtigten Flächengrößen. 

4.3.3.1 Verlust/Beeinträchtigung des Gewässers durch Querung (Überbauung) 

und Ausbau 

Eine Beeinträchtigung der im UG vorhandenen Fließgewässer durch Querung (Überbauung) 

und Ausbau erfolgt in dem in der folgenden Tabelle dargestellten Ausmaß. 

Tabelle 57: Verlust/Beeinträchtigung von Fließgewässern durch den Neubau der B 254 (fett 

dargestellt: erhebliche Beeinträchtigungen) 

Gewässer Querung durch B 254-neu:  
Überbauung und/oder 
Verrohrung und/oder 
Ausbau (lfm) 

bauzeitliche 
Inanspruch-
nahme (lfm) 

Verlegung (lfm) 

Muhrsbach (südwestl. Maar) 57 21 - 

Muhrsbach (südl. Maar, 
Knoten 1) 

349 113 138 273 (siehe Maßnahme 
K0.7, Kap. 5.3.3.1) 

Muhrsbach (südl. Maar) 52 10 - 

Muhrsbach (WW-Anschluss 
Gewerbegebiet Lauterbach) 

21 11 17  

Maar 73 60 - 

Rodebach 141 37 50 (siehe Maßnahme 
K0.9, Kap. 5.3.3.1) 

Ziegelbach 96 167 30 35 - 

Sassener Bach - 40 59 - 
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Gewässer Querung durch B 254-neu:  
Überbauung und/oder 
Verrohrung und/oder 
Ausbau (lfm) 

bauzeitliche 
Inanspruch-
nahme (lfm) 

Verlegung (lfm) 

Krömmelbach (südl. 
Brückenwiderlager Lauter-
brücke) 

190 35 68 162 (siehe Maßnahme 
K0.18, Kap. 5.3.3.1) 

Krömmelbach (Anschluss 
Gewerbegebiet Angersbach 

128 5 11 - 

Hainbach 154 (unter Dammbauwerk; 
Ausbau westl. Damm) 
135 (Anschlussbereich 
L 3142) 

5  

Rothebach (Erlenbach) 161 (unter Dammbauwerk; 
Ausbau nordöstl. Damm) 
150 (Anpassung südwestl. 
Damm) 

55 83 128 (siehe Maßnahme 
K0.24, Kap. 5.3.3.1) 

Länge erhebliche Beeinträch-
tigung (lfm) 

1.707 1.778 544  

 

Die Überbauung und Verrohrung sowie der Ausbau (Befestigung des Ein- und Auslaufes mit 

Wasserbausteinen) auf einer Länge von 1.707 m 1.778 m führen zu einem Verlust relevanter 

Funktionen dieser Fließgewässer, was als erheblich im Sinne der Eingriffsregelung eingestuft 

wird. 

Die in Tabelle 57 aufgeführten Gewässer sind im Eingriffsbereich in ihrer Struktur als naturfern 

(stark verändert, begradigt und weitestgehend ohne Ufergehölze) zu bezeichnen. Durch die 

festgesetzte Wiederherstellung der betroffenen Bereiche (siehe V11, Kapitel 4.2.3) werden die 

im Rahmen des Neubaus der B 254 bauzeitlich beanspruchten Bereiche dieser eher naturfer-

nen Fließgewässer auf einer Länge von 422 m 544 m nicht als erheblicher Eingriff im Sinne des 

§ 14 BNatSchG gewertet. 

Teilweise wird zwar der Gewässerlauf überbaut, aber durch die Verlegung des Bachlaufes wird 

eine ansonsten notwendige Verrohrung verhindert. Dies ist beim Muhrsbach (südl. Maar, 

Knoten 1) und beim Krömmelbach der Fall. Die Bereiche werden teilweise innerhalb der 

landschaftspflegerischen Maßnahmen naturnah gestaltet (z. B. Maßnahme K0.7 am verlegten 

Muhrsbach). Der Bereich, in dem der Rothebach angepasst wird, wird ebenfalls anschließend 

naturnah gestaltet. Zum Teil können diese landschaftspflegerischen Maßnahmen als Kompen-

sation dem Konflikt gegenübergestellt werden (siehe Kapitel 5.4) 

Die Fließgewässerabschnitte von Lauter und Altefeld im Trassenkorridor werden mit entspre-

chend groß dimensionierten Brückenbauwerken überspannt (siehe Kapitel 4.1.1) und erfahren 

in diesem Falle keine erheblichen Beeinträchtigungen. Ebenso wird der Sassener Bach durch 

ein Brückenbauwerk unter der B 254-neu hindurchgeführt (hier nur bauzeitliche Inanspruch-

nahme, siehe Tabelle 57). 

Der Verlust und die Beeinträchtigung (anlagebedingt) von Fließgewässern auf einer Gesamt-

länge von 1.707 m 1.778 m wird als erheblicher Eingriff gewertet (Konflikt W3). 

Bezüglich der Gräben, die vom Vorhaben beeinträchtigt werden, wird hinsichtlich der Einschät-

zung der Erheblichkeit wie folgt vorgegangen: Gräben, die als Wegeseitengräben, Straßengrä-

ben oder als Dränagegräben in Ackerland angelegt wurden, sind in ihrer Struktur sehr naturfern 
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und lediglich periodisch wasserführend. Aufgrund ihrer sehr geringen Funktion im natürlichen 

Netz der Fließgewässer werden sie im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Gräben mit einer hohen ökologischen Funktion, die vom Trassenverlauf überplant werden, 

werden unter dem Schutzgut Oberflächengewässer mit betrachtet und -bilanziert. Eine Beein-

trächtigung der im UG vorhandenen ökologisch wertvollen Gräben durch Querung (Überbau-

ung) und Ausbau erfolgt in dem in der folgenden Tabelle dargestellten Ausmaß. 

Tabelle 58: Verlust/Beeinträchtigung von ökologisch wertvollen Gräben durch den Neubau der 

B 254 (fett dargestellt: erhebliche Beeinträchtigungen) 

Gewässer Querung durch 
B 254-neu: Überbau-
ung und/oder 
Verrohrung und/oder 
Ausbau(lfm) 

bauzeitliche 
Inanspruch-
nahme (lfm) 

Verle-
gung/Neugestaltun
g (lfm) 

Mühlgraben östlich Lauterbach 
parallel zu B 254-alt 

100 150 - 

neu angelegter Billgraben - - 685 (siehe Maßnah-
me K0.17, 
Kap. 5.3.3.1) 

Vier Gräben mit Hochstaudenflur 
östlich Angersbach 
(Krömmelbachsystem) 

1.286 90 390 (siehe Maßnah-
me K0.19, 
Kap. 5.3.3.1) 

Graben zum Hainbach 6 21 - 

Entwässerungsgräben mit Hochstau-
denflur zur Altefeld nördlich Müs 

82 47 109 (siehe Maßnah-
me K0.26, 
Kap. 5.3.3.1) 

Länge erhebliche Beeinträchtigung 1.474 - - 

Die Überbauung und Verrohrung sowie der Ausbau (Befestigung des Ein- und Auslaufes mit 

Wasserbausteinen) ökologisch hochwertiger Gräben auf einer Länge von 1.474 m führen zu 

einem Totalverlust der Gräben, was als erheblich eingestuft wird. Durch die festgesetzte 

Wiederherstellung betroffener Grabenabschnitte (siehe V12, Kapitel 4.2.3) werden die im 

Rahmen des Neubaus der B 254 bauzeitlich beanspruchten ökologisch hochwertigen Gräben 

nicht als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG gewertet, da sie sich innerhalb 

kürzerer Zeiträume wieder einstellen werden. 

An zwei Stellen im Planungsbereich werden Gräben auf großer Länge neu gestaltet und verlegt 

(siehe Tabelle 58). Durch entsprechende Gestaltung der neu modellierten Gräben im Zusam-

menhang mit den im direkten Umfeld geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen (K0.17 

und K0.19, Kap. 5.3.3.1) können diese Verlegungen dem Eingriff als Kompensation gegenüber 

gestellt werden (siehe Kapitel 5.4). 

Der Verlust und die Beeinträchtigung (bau- und anlagebedingt) von Gräben mit ökologischer 

Wertigkeit auf einer Gesamtlänge von 1.474 m wird als erheblicher Eingriff gewertet (Konflikt 

W4). 

Durch den Trassenverlauf werden im Bereich des Rodebachtals Quellbereiche überbaut, bzw. 

bauzeitlich in Anspruch genommen. 
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Tabelle 59: Verlust/Beeinträchtigung von Quellbereichen durch den Neubau der B 254 

Gewässer Überbauung (ha) bauzeitliche 
Inanspruch-
nahme (ha) 

Gesamt 

Quellbereiche 0,119 0,050 0,169 

 

Der Verlust und die Beeinträchtigung (bau- und anlagebedingt) von Quellbereichen auf einer 

Gesamtfläche von 0,169 ha wird als erheblicher Eingriff gewertet (Konflikt W5). 

4.3.3.2 Beeinträchtigung der Retentionsfunktion durch Inanspruchnahme von 

Überschwemmungsbereichen 

Eine Beeinträchtigung der Retentionsfunktion kann durch folgende Anlagen und Maßnahmen 

verursacht werden: 

 bauliche Anlagen (Straßen- und Brückendämme, Brückenpfeiler, Bauwerke) in 

Überschwemmungsgebieten und Hochwasserabflussgebieten von Lauter und 

Altefeld 

 Verlust von Ufervegetation mit Retentionswirkung an Gewässerquerungen 

Die geplante Ortsumgehung quert an drei Stellen Bereiche, die als Überschwemmungsgebiete 

(von Lauter oder Altefeld) ausgewiesen sind. 

Zum einen handelt es sich um das Überschwemmungsgebiet der Lauter, welches durch die 

Verbindungsspange zur B 254-alt östlich von Lauterbach mit einem 254 m langen Brückenbau-

werk gequert wird. Das Überschwemmungsgebiet besitzt in diesem Bereich eine Breite von 

max. 110 m. Drei der Brückenpfeiler befinden sich aber innerhalb des Überschwemmungsge-

bietes. 

Weiter östlich quert die geplante Trasse die Lauter im Nordosten von Angersbach. Das Über-

schwemmungsgebiet besitzt in diesem Abschnitt eine Breite von ca. 290 m, während das 

Brückenbauwerk eine lichte Weite von 240 m besitzt. Die Dammbauwerke des südlichen 

Brückenwiderlagers ragen ca. 85 m in das Überschwemmungsgebiet hinein. Drei Brückenpfei-

ler fussen auch hier im Retentionsraum der Lauter. 

Im Südosten des Trassenverlaufs wird das Überschwemmungsgebiet der Altefeld, welches in 

diesem Bereich 40 m breit ist, mit einer Brücke mit einer lichten Weite von 75 m gequert. Es 

werden zwei Brückenpfeiler im Überschwemmungsgebiet errichtet. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bauliche Anlagen im Überschwemmungsbereich errichtet 

werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Retentionsfunktion der Auen ist anzunehmen 

(Konflikt W6). Dieser Beeinträchtigung stehen landschaftspflegerische Maßnahmen in der 

Lauter-Aue (MK3) gegenüber innerhalb derer neuer Retensionsraum im Überschwemmungs-

gebiet geschaffen wird (wesentlich sind v.a. Maßnahmen K3.13, K3.14 und K3.11, siehe hierzu 

Kapitel 5.3.3.3). 

Der Verlust an Ufervegetation mit Retentionsfunktion wird im Kapitel 4.3.5 beim Schutzgut Tiere 

und Pflanzen ermittelt und bilanziert. 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 196 

4.3.3.3 Beeinträchtigung der Wasserqualität durch Schadstoffeinträge 

Zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität durch Schadstoffe kann es über folgende Wirk-

pfade kommen: 

 Schadstoffeintrag über Einleitung von Straßenabwasser in Vorfluter  

 Eintrag von Stoffen in Gewässer während der Baumaßnahmen (Erde, Baustoffe 

etc.) 

Als Folge der Entwässerung der neu versiegelten Straßenflächen sowie durch die Beseitigung 

von Vegetation, insbesondere von Gehölzen, kommt es zu einem erhöhten Oberflächenwas-

serabfluss. Durch die Sammlung des Oberflächenwassers der neu versiegelten Straßenflächen 

in RRB und die zeitlich versetzte Einleitung in Vorfluter ist mit keiner erheblichen Schadstoffbe-

lastung dieser Gewässer zu rechnen. Durch die RRB sind auch hydraulische Belastungen der 

entsprechenden Gewässerabschnitte nicht anzunehmen. 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen durch erhöhte Fest- und Schwebstoffbelastung im Bereich der 

Fließgewässerquerungen werden mit geeigneten Maßnahmen (siehe Maßnahme V11, Kapi-

tel 4.2.3) vermieden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Wasserqualität von Fließgewässern und ökologisch wertvol-

len Gräben sind somit nicht zu erwarten. 

 

4.3.4 Schutzgut Klima und Luft 

Für das Schutzgut Klima und Luft werden die folgenden vorhabensbedingten Beeinträchtigun-

gen untersucht: 

 Verlust von Waldflächen mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion 

(bau- und anlagebedingt) 

 Beeinträchtigung von Waldflächen mit lufthygienischer und klimatischer Aus-

gleichsfunktion durch Änderung des Bestandsklimas (Anschnitt von Waldflächen; 

bau- und anlagebedingt) 

 Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen 

 Zerschneidung von Kaltluft- und Frischluft-Leitbahnen 

 Beeinträchtigung von Flächen mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichs-

funktion durch Schadstoffeintrag (bau- und betriebsbedingt) 

Aus Sicht des Schutzgutes Klima und Luft stellt sich das geplante Straßenbauvorhaben wie 

folgt dar: 

Die Trasse der geplanten Ortsumgehung verläuft mit Ausnahme des Stadtgebietes von Lauter-

bach auf weiten Strecken durch Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion. Es handelt sich 

bei den Offenlandflächen im Westen des Korridors um potenziell hoch aktive Kaltluftentste-

hungsgebiete und im Osten des Gebietes um potenziell aktive Kaltluftentstehungsgebiete. Sie 

stehen in Verbindung mit den potenziellen Luftleit- bzw. Sammelbahnen, die Kaltluft entlang der 

Lauter und der Altefeld in Richtung Bad Salzschlirf transportieren. Durch den Verlauf der Trasse 

innerhalb dieser Kaltluftabflussbahn ist weiterhin mit einer Belastung der Kaltluft durch Eintrag 

von Schadstoffen zu rechnen. Ein Verlust oder eine Beeinträchtigung von Flächen mit lufthygie-

nischer Ausgleichsfunktion durch Flächeninanspruchnahme bzw. Waldrodung ist durch die 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 197 

geplante Ortsumgehung nicht gegeben. Durch die Trasse wird im Bereich des Lautertals und 

des Altefeldtals die nach Osten, bzw. Norden gerichtete Kaltluftabflussbahn entlang der 

Talräume gequert. Diese Kaltluftabflussbahnen stehen in Zusammenhang mit der Kaltluftver-

sorgung der Ortslagen von Lauterbach und Bad Salzschlirf. Erstere ist klimatisch durch eine 

Überwärmung der Ortslage deutlich belastet. 

Im Folgenden wird zunächst definiert, welche der Beeinträchtigungen als erheblich im Sinne 

des § 14 BNatSchG eingestuft werden und damit einen Ausgleichsbedarf nach sich ziehen. Im 

Anschluss erfolgt die Ermittlung und Darstellung der beeinträchtigten Flächengrößen. 

4.3.4.1 Verlust von Waldflächen mit lufthygienischer und klimatischer Aus-

gleichsfunktion (bau- und anlagebedingt) 

Die im Norden und Süden des Trassenkorridors liegenden Waldflächen mit hoher lufthygieni-

scher und klimatischer Ausgleichsfunktion (Steiner-Berg; Hainig) werden durch den 

Trassenneubau nicht beansprucht. 

4.3.4.2 Beeinträchtigung von Waldflächen mit lufthygienischer und klimatischer 

Ausgleichsfunktion durch Änderung des Bestandsklimas (Anschnitt von 

Waldflächen; bau- und anlagebedingt) 

Waldflächen mit hoher lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion (Steiner-Berg; 

Hainig) werden durch den Trassenneubau nicht beansprucht. 

4.3.4.3 Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belas-

tungsräumen 

Ein Verlust von Kaltluftentstehungsflächen wird durch folgende Straßenanlagen verursacht: 

 Fahrbahn und ihre zugehörigen Nebenanlagen (Bankette, Mulden, Böschungen, 

Regenrückhalteflächen) 

 Aufschüttungen und Abgrabungen 

 Radweg und sonstige Wege/-anschlüsse (bituminös befestigt oder wassergebun-

den) 

Durch die Versiegelung für die Fahrbahn und die Überbauung von Flächen mit Böschungen und 

anderen Straßennebenanlagen wird die Kaltluftbildung auf diesen Flächen verhindert bzw. 

vermindert. Weiterhin bewirkt die Flächenversiegelung eine lokale Abnahme der Luftfeuchtigkeit 

durch geringere Verdunstung (schnell abgeführtes Oberflächenwasser) sowie einen Tempera-

turanstieg. Die Asphaltdecke der Straße heizt sich bei Sonneneinstrahlung tagsüber auf und 

führt durch Wärmeabgabe überwiegend nachts zu einer lokalen Erwärmung der Luft. Die 

Beseitigung der Vegetation führt zu einem Wegfall der Verdunstungskälte, die bei der Wasser-

verdunstung der Pflanzen entsteht, deshalb ist die Aufheizung bei versiegelten Flächen größer 

als bei Bewachsenen.  

Als erheblich wird die Beeinträchtigung von Flächen mit hohem und sehr hohem klimatischen 

Schutzwert (UNIVERSITÄT KASSEL 2007, s. Kapitel 3.4) angesehen. Insgesamt gehen im 

Trassenkorridor 55,474 ha mit hohem und sehr hohem klimatischen Schutzwert dauerhaft durch 

Überbauung verloren (Konflikt K1). 
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4.3.4.4 Zerschneidung von Kaltluft- und Frischluft-Leitbahnen 

Durch Dammquerungen der Luftleit- und Sammelbahnen können Kaltluftströme beeinflusst 

werden. Oberhalb der Dämme staut sich der Kaltluftabfluss und die Temperatur sinkt ab. 

Dämme im Bereich der Lauter-Aue sind in der Lage, Auswirkungen bis in den besiedelten 

Bereich hin zu entwickeln. Die Luftleit- und Luftsammelbahnen im Lauter- und Altefeldtal 

besitzen klimatologisch einen hohen Schutzwert (UNIVERSITÄT KASSEL 2007, s. Kapitel 3.4) und 

sind als regional bedeutsam eingestuft (TARAXACUM 1996). 

Durch eine entsprechend große Dimensionierung der lichten Weite (254 m, 240 m) der Brü-

ckenbauwerke über die Lauter wird die Zerschneidungswirkung der Straße für die Luftleitbahn 

minimiert und ein weitgehend ungehinderter Luftabfluss gewährleistet. Es kommt durch den 

Straßendamm nicht zu einer neuen Einengung der Kaltluftbahn, so dass in der Summe nicht mit 

erheblichen Auswirkungen auf die klimatische Ausgleichsfunktion der Kaltluft-Leitbahn zu 

rechnen ist. 

Für den Standort Altefeld gilt Vergleichbares. Auch hier kommt es durch die Dammschüttung zu 

einem Kaltluftstau und somit zu einer Beeinträchtigung der Luftleitbahn. Diese Beeinträchtigung 

ist jedoch laut klimatologischem Gutachten (2006) für den Standort Altefeld als nicht erheblich 

eingestuft. 

4.3.4.5 Beeinträchtigung von Flächen mit lufthygienischer und klimatischer 

Ausgleichsfunktion durch Schadstoffeintrag 

Beim Verlauf der geplanten Ortsumgehung werden entlang der Trasse Kaltluftentstehungsflä-

chen mit hoher und sehr hoher Bedeutung für die klimatische Ausgleichsfunktion potenziell mit 

Schadstoffen belastet, die zurzeit keiner Schadstoffbelastung durch die bestehende Bundes-

straße unterliegen. Als belasteter Bereich wird ein Wirkband von 25 m Breite entlang der 

geplanten Trasse gewertet, unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die bestehende 

Bundesstraße am Beginn und am Ende der Neubaustrecke. Eine genaue Quantifizierung der 

Schadstoffbelastung der klimarelevanten Kaltluftentstehungsflächen ist mit den vorliegenden 

Unterlagen nicht möglich.  

Aufgrund der Filterwirkung der trassenbegleitenden Gehölzpflanzungen im Rahmen der 

landschaftpflegerischen Maßnahmen (K0.3, K0.5, K0.6, K0.7, 0.8, K0.9, K0.12, K0.13, K0.14, 

K0.16, K0.18, K0.20, K0.22, K0.23, K0.25, K0.26) ist jedoch keine erhebliche Beeinträchtigung 

der Kaltluftentstehungsflächen durch Schadstoffe absehbar. 
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4.3.5 Schutzgut Biotoptypen und Pflanzen 

Bei der Ermittlung des Eingriffsumfangs in das Schutzgut Biotoptypen und Pflanzen werden 

folgende Eingriffsarten, die zu unterschiedlich großen Wertminderungen der betroffenen Biotop-

typen führen, unterschieden: 

 vollständiger Verlust bzw. Funktionsverlust des Biotoptyps durch Versiegelung und 

Flächeninanspruchnahme (bau- und anlagebedingt) 

 Funktionsbeeinträchtigung des Biotoptyps durch Veränderung des Bestandsinnen-

klimas (bei Wald und Feldgehölzen; bau- und anlagebedingt) 

 Funktionsbeeinträchtigung des Biotoptyps durch Schadstoffeintrag, Stickstoffein-

trag oder Änderung von Standortbedingungen (bau- und betriebsbedingt) 

Durch Überplanung der Landschaft mit Straße und Nebenanlagen kommt es zu einem vollstän-

digen Verlust der ursprünglichen Biotoptypen. Auch eine bauzeitliche Beanspruchung bewirkt in 

der Regel einen Totalverlust der vorhandenen Biotoptypen. 

Die Inanspruchnahme von Waldflächen oder von Teilen größerer Feldgehölze wirkt sich auch 

über den bebauten Bereich hinaus aus, indem das Bestandsinnenklima durch den Anschnitt 

verändert wird. Diese Beeinträchtigung wird in einem Wirkraum von 50 m Breite ab neuem 

Wald-/Gehölzrand als erhebliche Auswirkung gewertet. 

Bei Biotoptypen, die empfindlich gegenüber Schadstoffeinträgen sind, wird darüber hinaus ein 

Belastungsband von 25 m ab Fahrbahnrand als Beeinträchtigungszone gewertet, wobei die 

Vorbelastung durch bestehende Straßenabschnitte mit berücksichtigt wird. Die Empfindlichkeit 

der Biotoptypen gegenüber Schadstoffen ist in Tabelle 76 im Kapitel 5.2.5.1 angegeben. 

Im Folgenden wird zunächst definiert, welche der Beeinträchtigungen als erheblich im Sinne 

des § 14 BNatSchG eingestuft werden und damit einen Ausgleichsbedarf nach sich ziehen. Im 

Anschluss erfolgt die Ermittlung und Darstellung der beeinträchtigten Flächengrößen. 

4.3.5.1 Vollständiger Verlust bzw. Funktionsverlust des Biotoptyps durch Versie-

gelung und Flächeninanspruchnahme (bau- und anlagebedingt) 

Ein vollständiger Verlust bzw. Funktionsverlust von Biotoptypen entsteht bei der Versiegelung 

von Flächen im Zuge des Trassenneubaus (Fahrbahn, Bankette, Parkstreifen, Verkehrsinseln, 

Bauwerke, befestigte Mulden, etc.) und der Errichtung der Rad- und Wirtschaftswege. Ausnah-

men bilden hier lediglich Flächen, die schon einen hohen Versiegelungsgrad besitzen. Mit 

einem vollständigen Verlust bzw. Funktionsverlust ist auch die Überbauung von Flächen mit 

Straßennebenanlagen (Dämme, Einschnitte, Mulden, Regenrückhaltebecken) verbunden. 

Diese werden nach Beendigung der Bauarbeiten zwar teilweise eingesät oder bepflanzt, die 

zuvor vorhandenen Biotoptypen gehen dabei jedoch in der Regel verloren. Die geschilderten 

anlagebedingten Verluste von Biotoptypen werden als erheblicher Eingriff gemäß § 14 

BNatSchG eingestuft. 

Die vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen für Baustraßen und Baustelleneinrichtun-

gen sowie Erddeponien oder Materiallagerflächen geht für die meisten Biotoptypen mit einem 

Verlust dieser Biotoptypen einher. Eine Wiederherstellung der zuvor vorhandenen Biotoptypen 

ohne nennenswerten Qualitätsverlust durch Rekultivierung der Flächen ist nur bei geringwerti-

gen Biotopen mit geringer Entwicklungszeit (im vorliegenden Fall Grünland geringer Bedeutung 

(Intensivgrünland), Nadelholzaufforstung, Schlagfluren geringer Bedeutung, Streuobst (neu 

angelegt), naturferne Fließgewässer, artenarme Raine, Straßen- und Wegränder, nitrophiler 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL - Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 200 

Saum, Äcker, Betriebsflächen, strukturarme Gärten, Freizeitgärten, öffentliche Grünflächen, 

Baustellen, landwirtschaftliche Betriebsgelände, Graswegen, Ablagerungen (organisch) und 

Gräben geringer und mittlerer Bedeutung) möglich. Im Zusammenhang mit den festgesetzen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (siehe Kapitel 4.2) wird die bauzeitliche Inan-

spruchnahme dieser Biotoptypen nicht als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG 

eingestuft. 

Durch die Trasse der Umgehungsstraße wird anlage- und baubedingt in zahlreiche Biotoptypen 

eingegriffen, was nach oben ausgeführten Maßgaben als Konflikt gewertet wird. Die Konflikte 

sind in der folgenden Tabelle aufgeführt unter Angabe der Konfliktnummer und der betroffenen 

Fläche. 

Tabelle 60: Konflikte durch vollständigen Verlust von Biotoptypen durch Versiegelung und 

Flächeninanspruchnahme 

Kon-
flikt-
Nr. 

Konflikt-Bezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche (ha)/ 
Länge/ Stück 

B1 Verlust und Beeinträchtigung von 
Laubwald mit hoher und sehr hoher 
Bedeutung 

01.106 Eichen-Hainbuchenwald 1,330 

B2 Anlage- und baubedingter Verlust 
von Mischwald mit mittlerer Bedeu-
tung 

01.200 Mischwald 0,121 

B3 Verlust und Beeinträchtigung von 
Nadelwald mit mittlerer Bedeutung 

01.210 Nadelwald 0,155 0,162 

B4 Verlust und Beeinträchtigung von 
Schlagfluren mit geringer Bedeutung 

01.401 Blöße, Schlagflur 0,373 

B5 Verlust und Beeinträchtigung von 
Waldrand mit hoher Bedeutung 

01.500 Waldränder 0,253 

B6 Verlust und Beeinträchtigung von 
Hecken/Gehölzen trockener bis 
frischer Standorte mit hoher 
Bedeutung 

02.100 
 
02.103 
 
 
02.700 

Hecken und Gehölze trocke-
ner bis frischer Standorte 
Hecken und Gehölze trocke-
ner bis frischer Standorte mit 
Obstbäumen 
Feldgehölz/Baumhecke 

3,076 3,348 
 

0,065 
 
 

1,657 1,736 

5,149 

B7 Anlage- und baubedingter Verlust 
von Gehölzen mit geringer Bedeu-
tung 

02.300
02.600 

Gebietsfremde Gehölze 
Straßenbegleitende Gehölze 

0,123 0,103 
0,404 

0,527 0,507 

B8 Verlust und Beeinträchtigung von 
Hecken/Gehölzen feuchter und 
nasser Standorte mit hoher Bedeu-
tung 

02.200 
 
02.500 

Hecken und Gehölze feuchter 
bis nasser Standorte 
Ufergehölzsaum 

0,326 0,333 
 

0,225 0,338 

0,551 0,671 

B9 Anlage- und baubedingter Verlust 
von Streuobstbeständen mittlerer 
und hoher Bedeutung 

03.120 Streuobst über Grünland, 
intensiv 

0,052 0,110 

B10 Verlust und Beeinträchtigung von 
Sumpfquellen hoher Bedeutung 

04.113 Helokrenen und Quellfluren 0,169 

B11 Anlagebedingter Verlust von 
Fließgewässern mittlerer Bedeutung 

04.211 
04.212 

Fließgewässer, naturfern 
Kleine bis mittlere 
Mittelgebirgsbäch, naturnah 

1707 1.778m 
21m 

 
1.799 m 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Konflikt-Bezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche (ha)/ 
Länge/ Stück 

B12 Anlagebedingter Verlust von Gräben 
mittlerer Bedeutung 

04.540
04.550 

Graben mit Hochstaudenflur  
Mühlgraben 

1374 1.081 m 
10 m 

1474 1.091 m 

B13 Anlage- und baubedingter Verlust 
von Hochstaudenfluren hoher 
Bedeutung 

05.130 

 

05.135 

Hochstaudenflur feuchter 
Standorte 

Hochstaudenflur feuchter 
Standorte mit 
Gehölzaufkommen 

 

0,019 

 

0,083 

 

0,102 

B14 Verlust und Beeinträchtigung von 
Grünland mittlerer und hoher 
Bedeutung 

06.105 
 
 
06.106 
 
 
06.107 
 
 
06.110 
 
 
06.111 
 
 
06.112 
 
 
06.115 

Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenarm, 
trocken geprägt 
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenarm, 
typisch 
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenarm, 
wechselfeuchte Ausprägung 
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
trocken geprägt 
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
typisch 
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
wechselfeucht 
Mesophiles Grünland, 
artenreich, trocken geprägt 

0,526 0,427 
 
 

8,662 7,898 
 
 

1,764 
 
 

0,134 
 
 

0,332 0,861 
 
 

0,030 
 
 

0,209 
 

11,657 11,323 

B15 Anlagebedingter Verlust von 
Grünland geringer Bedeutung 

06.120 

 

06.122 

 

06.300 

Grünland, intensiv genutzt 
 

Grünland, ruderalisiert 

 

Übrige Grünlandbestände 

17,126 18,093 
 

0,368 

 

0,013 

 

17,147 18,474 

B16 Verlust und Beeinträchtigung von 
Feuchtgrünland hoher und mittlerer 
Bedeutung 

06.205 
 
06.230 

Feucht- oder Nasswiese, 
artenarm 
Feucht- oder Nasswiese, 
degra diert 

0,069 0,101 
 

0,197 0,223 

0,266 0,324 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Konflikt-Bezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche (ha)/ 
Länge/ Stück 

B17 Verlust und Beeinträchtigung von 
Ruderalfluren und Rainen mittlerer 
Bedeutung 

09.200 
 

09.202 
 

 

09.205 
 
 

09.210 
 
 

09.300 

Ausdauernde Ruderalflur 
frischer Standorte 

Ausdauernde Ruderalflur 
frischer Standorte, artenarm 
 
Ausdauernde Ruderalflur 
frischer Standorte mit 
Gehölzaufkommen 

 
Raine, Straßen, Wegränder, 
artenreich 
 

Ausdauernde Ruderalflur 
warm-trockener Standorte 
 

 

0,719 0,745 

 

0,014 
 

 

0,515 0,531 
 
 

0,339 0,363 

 

0,132 

 

1,573 1,785 

B18 Anlage- und baubedingter Verlust 
von Gärten und Freizeitgrundstücken 
mit mittlerer Bedeutung 

12.100
12.230 
12.510 

Nutz- und Bauerngarten 
Sonstige Gärten, strukturreich 
Freizeitgrundstück mit 
Streuobst 

0,105 
0,296 0,142 

0,037 

0,438 0,284 

B19 Verlust und Beeinträchtigung von 
Äckern mittl. Standorte mit mittlerer 
Bedeutung 

11.100 Acker mittlerer Standorte 0,102 

B20 Verlust und Beeinträchtigung von 
Biotoptypen geringer Bedeutung 

01.209 

03.560 

09.220 
 
09.230 
11.000 
11.200
11.300 
12.240 
12.500 
13.300
14.150
14.160
14.250 
 
14.33 
99.501 

Nadelholzaufforstung 

Streuobst, neu angelegt 

Raine, Straßen, Wegränder, 
artenarm 
Nitrophiler Saum 
Intensivacker 
Acker, stillgelegt 
Ackerbrache  
Sonstige Gärten, strukturarm 
Freizeitgrundstück 
Öffentliche Grünfläche  
Betriebsfläche 
Baustelle 
Landwirtschaftliches Betriebs-
gelände 
Grasweg/Erdweg, unbefestigt 
Ablagerung organisch 

0,403 

0,048 

1,082 1,106 
 

0,006 0,005 
 29,539 
30,565 

2,950 1,451 
0,177 0,058 

0,016 
0,120 0,148 

0,008 
0,439 0,449 
0,123 0,019 

0,006 
 

1,900 1,711 
0,054 

36,871 36,047 

B21 Anlagebedingter Verlust von Gräben 
geringer Bedeutung 

04.540 
04.542 

 

Graben mit Hochstaudenflur 
Graben, naturfern 

658 540 m 
244 m 

902 784 m 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Konflikt-Bezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche (ha)/ 
Länge/ Stück 

B22 Anlage- und baubedingter Verlust 
von Einzelbäumen mit sehr hoher 
Bedeutung 

Anlage- und baubedingter Verlust 
von Einzelbäumen mit hoher 
Bedeutung 

Anlage- und baubedingter Verlust 
von Einzelbäumen mit mittlerer 
Bedeutung 

Anlage- und baubedingter Verlust 
von Einzelbäumen mit geringer 
Bedeutung  

33 
 
 

39 
 
 

32 
 
30 

27 
35 
36 

Einzelbaum, landschaftsprä-
gend 
 
 

Alleebaum 
 
 

Einzelbaum trockener bis 
frischer Standorte 
Obstbaum 

Einzelbaum, jung 
Nadelbaum, gebietsfremd 
Laubbaum, gebietsfremd 

5 Stk. 
 
 

10 Stk. 
 
 

45 Stk. 
 

15 Stk. 

106 Stk. 
14 Stk. 
2 Stk. 

 

Neben Biotoptypen sehr geringer und geringer Bedeutung, sind zahlreiche Biotoptypen mittle-

rer, hoher und im Einzelfall sehr hoher Bedeutung von der Trasse betroffen. Bei den überplan-

ten Biotoptypen sehr hoher Bedeutung handelt es sich um einen natürlichen Waldbestand (gut 

strukturierter Eichen-Hainbuchenwaldbestand auf dem Vaits-Berg, der bis auf kleine Restflä-

chen fast komplett von der Trasse eingenommen wird). Die betroffenen Fließgewässer sind 

naturferner Ausprägung und daher nur von mittlerer Bedeutung. Überplante Biotoptypen hoher 

Bedeutung sind vorwiegend Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte, in geringe-

rem Umfang auch Gehölze feuchter bis nasser Standorte, Ufergehölze und Feldgehölze sowie 

Waldrand. Aber auch extensiv genutzte Grünlandbestände trockener und wechselfeuchter 

Ausprägung, Feuchtgrünland sowie Hochstaudenfluren feuchter Standorte schlecht ausgebilde-

te Sumpfquellensind betroffen. Unter den betroffenen Biotoptypen mittlerer Bedeutung überwie-

gen flächenmäßig die mäßig extensiven Grünlandbestände, eine großflächige Schlagflur am 

Vaits-Berg sowie Ruderalfluren und Raine. Biotoptypen geringer Bedeutung stellen den 

Hauptanteil der überplanten Biotoptypen dar. Intensiväcker und Intensivgrünlandbestände 

dominieren hier. 

Insgesamt werden für den Bau der Ortsumgehung 197 Einzelbäume gerodet (Konflikt B22). 

Hierunter befinden sich fünf landschaftsprägende Bäume, 86 Bäume verschiedener Ausprä-

gung und 106 junge Laubbäume. Die landschaftsprägenden Bäume finden sich südwestlich des 

Ossenbergs, im Bereich der Querung der Lauter und im Trassenverlauf südwestlich des Horn-

Bergs. 

4.3.5.2 Funktionsbeeinträchtigung des Biotoptyps durch Veränderung des 

Bestandsinnenklimas (bei Wald- und Feldgehölzen; bau- und anlagebe-

dingt) 

In Waldbestände wird durch das geplante Vorhaben im Bereich des Vaits-Berges, im Erlen-

grund nordöstlich Landenhausen sowie im Bereich der ehemaligen Ziegelei östlich Lauterbach 

(südlich B 254-alt) eingegriffen. 

Der Eichen-Hainbuchenwald auf dem Vaits-Berg wird bis auf kleine Restbestände nördlich der 

Trasse gerodet. In den Restflächen kann sich aufgrund der Kleinflächigkeit kein Bestandsin-

nenklima mehr ausbilden, so dass auch diese Bereiche stark durch den Eingriff in ihrer Bedeu-

tung vermindert werden. Auch südlich der Trasse kommt es zur Rodung kleinerer Flächen von 

Eichen-Hainbuchenwald, diese Bereiche wirken sich jedoch in Relation zur Größe des Waldbe-
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standes nicht auf das Waldinnenklima aus. Gleiches gilt für den Mischwaldbestand im Bereich 

der ehemaligen Ziegelei östlich Lauterbach. 

Bei dem Waldbestand im Erlengrund nordöstlich Landenhausen handelt es sich um einen 

kleinen Nadelholzbestand, der in seiner Ausdehnung durch die anlage- und baubedingte 

Flächeninanspruchnahme stark vermindert wird. Bis auf einen Gehölzstreifen von ca. 12-15 m 

wird der Bestand gerodet. In dem schmalen Restbestand kommt es zu einer starken Funktions-

beeinträchtigung, da sich kein Waldinnenklima mehr ausbildet. Benachbart findet sich ein 

Feldgehölz, welches ebenfalls auf einer Länge von 60 m ein Waldinnenklima ausbildet. Auch 

dieses Wäldchen wird auf einen Gehölzstreifen von 6-18 m Breite reduziert und kann so keine 

Waldfunktion mehr übernehmen. 

Die Waldränder bilden mit den jeweils angrenzenden Waldbeständen eine funktionelle Einheit 

und werden daher in diesem Falle mit den Waldbiotoptypen gemeinsam betrachtet. 

Erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen von Biotoptypen durch Veränderungen des Bestands-

innenklimas sind in der folgenden Tabelle aufgeführt und den jeweiligen Konflikten zugeordnet. 

Tabelle 61: Konflikte durch Funktionsbeeinträchtigung von Biotoptypen durch Veränderung des 

Bestandsinnenklimas 

Kon-
flikt-
Nr. 

Konfliktbezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche 
(ha) 

B1 Verlust und Beeinträchtigung von 
Laubwald mit hoher und sehr hoher 
Bedeutung 

01.106 Eichen-Hainbuchenwald 0,100 

B3 Verlust und Beeinträchtigung von 
Nadelwald mit mittlerer Bedeutung 

01.210 Nadelwald 0,071 

B5 Verlust und Beeinträchtigung von 
Waldrand mit hoher Bedeutung 

01.500 Waldränder 0,119 

B6 Verlust und Beeinträchtigung von 
Hecken/Gehölzen trockener bis fri-
scher Standorte mit hoher Bedeu-
tung 

02.700 Feldgehölz/Baumhecke 0,075 

4.3.5.3 Funktionsbeeinträchtigung des Biotoptyps durch Schadstoffeintrag, 

Stickstoffeintrag oder Änderung von Standortbedingungen (bau- und be-

triebsbedingt) 

Für Biotoptypen, die empfindlich gegenüber Schadstoffeinträgen sind, wird darüber hinaus ein 

Belastungsband von 25 m ab Fahrbahnrand als Beeinträchtigungszone gewertet, wobei die 

Vorbelastung durch bestehende Straßenabschnitte mitberücksichtigt wird. Die Empfindlichkeit 

der Biotoptypen (nach BOSCH & PARTNER 2005) gegenüber Schadstoffen ist in Tabelle 76 in 

Kapitel 5.2.5.1 angegeben. 

Erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen von Biotoptypen durch Schadstoffeintrag sind in der 

folgenden Tabelle aufgeführt und den jeweiligen Konflikten zugeordnet. 
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Tabelle 62: Konflikte durch Funktionsbeeinträchtigung von Biotoptypen durch Schadstoffeintrag 

Kon-
flikt-
Nr. 

Konfliktbezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche 
(ha) 

B1 Verlust und Beeinträchtigung von 
Laubwald mit hoher und sehr hoher 
Bedeutung 

01.106 Eichen-Hainbuchenwald 0,048 

B4 Verlust und Beeinträchtigung von 
Schlagfluren mit geringer Bedeutung 

01.401 Blöße, Schlagflur 0,026 

B6 Verlust und Beeinträchtigung von 
Hecken/Gehölzen trockener bis fri-
scher Standorte mit hoher Bedeutung 

02.100 
 
02.700 

Hecken und Gehölze trockener 
bis frischer Standorte 
Feldgehölz/Baumhecke 

0,118 
 

0,016 

0,134 

B8 Verlust und Beeinträchtigung von 
Hecken/Gehölzen feuchter und nas-
ser Standorte mit hoher Bedeutung 

02.500 Ufergehölzsaum 0,156 

B10 Verlust und Beeinträchtigung von 
Sumpfquellen hoher Bedeutung 

04.113 Helokrenen und Quellfluren 0,001 

B14 Verlust und Beeinträchtigung von 
Grünland mittlerer und hoher 
Bedeutung 

06.105 
 
 
06.106 
 
 
06.107 
 
 
06.110 
 
 
06.111 
 
 
06.115 

Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenarm, 
trocken geprägt  
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenarm, 
typisch  
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenarm, 
wechselfeuchte Ausprägung 
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
trocken geprägt  
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
typisch  
Mesophiles Grünland, arten-
reich, trocken geprägt 

0,045 
 
 

0,166 
 
 

0,470 
 
 

0,001 
 
 

0,010 
 
 

0,007 
 

0,699 

B16 Verlust und Beeinträchtigung von 
Feuchtgrünland mittlerer Bedeutung 

06.230 Feucht- oder Nasswiese, degra 
diert 

0,040 

B17 Verlust und Beeinträchtigung von 
Ruderalfluren und Rainen mittlerer 
Bedeutung 

09.200 
 
09.205 
 
 
09.210 

Ausdauernde Ruderalflur 
frischer Standorte 
Ausdauernde Ruderalflur 
frischer Standorte mit 
Gehölzaufkommen 
Raine, Straßen, Wegränder, 
artenreich 

0,044 
 

0,142 
 
 

0,001 

0,187 

B19 Verlust und Beeinträchtigung von 
Äckern mittl. Standorte mit mittlerer 
Bedeutung 

11.100 Acker mittlerer Standorte 0,019 

B20 Verlust und Beeinträchtigung von 
Biotoptypen geringer Bedeutung 

03.560 Streuobst, neu angelegt 0,017 
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Funktionsbeeinträchtigungen durch Schadstoffeintrag entstehen in größerem Umfang im mäßig 

extensiven Grünland wechselfeuchter Ausprägung, bei Hecken und Gehölzen trockener bis 

frischer Standorte sowie bei den Ufergehölzsäumen. 

Weiterhin kommt es durch den Verkehr betriebsbedingt zu einer Immission von Stickstoffver-

bindungen in die umliegenden Ökosysteme und Biotoptypen. Hierdurch kommt es zu einer 

Eutrophierung der Standorte, die mit einem Verschwinden von Pflanzenarten nährstoffarmer 

Standorte und somit zu einer Veränderung der Vegetationseinheiten hin zu naturschutzfachlich 

weniger wertvollen Einheiten führen. Auf diesen Wirkpfad und seine Auswirkungen auf Lebens-

raumtypen von FFH-Gebieten im Umfeld der Trasse wird ausführlich in der FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung zur B 254 Lauterbach-Wartenberg (Unterlage 12.5) eingegangen. 

Für stickstoffempfindliche Biotoptypen wird daher gemäß den Ergebnissen der FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung ein Wirkraum von 275 m zugrunde gelegt. Als Wirkraum für den 

Eintrag von eutrophierenden Stickstoffverbindungen wird derjenige Raum definiert, der von 

vorhabensbedingten Einträgen oberhalb des Abschneidekriteriums von über 0,3 kg/ha*a 

(BALLA et al. 2013) betroffen ist. Unterhalb der Schwelle von 0,3kgN/ha*a bleibt der zusätzliche 

Stickstoffeintrag weder messtechnisch nachweisbar noch auf der Wirkungsseite relevant, so 

dass nach den Maßstäben der Vernunft und der Verhältnismäßigkeit der darunter liegende 

Stickstoffeintrag als irrelevant bezeichnet werden kann. 

Hiervon wird für die Bearbeitung im Rahmen des LBP in Anlehnung an das Stickstoffgutachten 

von LOHMEYER (2014) pragmatisch ein Wirkraum von ca. 50 Metern abgetrennt, der durch einen 

höheren Funktionsverlust (s.u.) durch vorhabensbedingten Stickstoffeintrag gekennzeichnet ist. 

Folgende der dort vorkommenden oligotrophen Biotoptypen werden relevant beeinträchtigt: 

Tabelle 63: Konflikte durch Funktionsbeeinträchtigung von Biotoptypen durch Stickstoffeintrag, 

50 m-Korridor 

Kon-
flikt-
Nr. 

Konfliktbezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche 
(ha) 

B1 Verlust und Beeinträchtigung von 
Laubwald mit hoher und sehr hoher 
Bedeutung 

01.106 Eichen-Hainbuchenwald 0,298 

B10 Verlust und Beeinträchtigung von 
Sumpfquellen hoher Bedeutung 

04.113 Helokrenen und Quellfluren 0,007 

B14 Verlust und Beeinträchtigung von 
Grünland mittlerer und hoher 
Bedeutung 

06.110 
 
 
06.111 
 
 
06.112 
 
 
06.115 

Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
trocken geprägt  
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
typisch  
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
wechselfeucht 
Mesophiles Grünland, arten-
reich, trocken geprägt 

0,149 
 
 

0,273 
 
 

0,060 
 
 

0,090 
 
 

0,572 

 

Innerhalb von 50 m Entfernung zum Emissionsort werden nährstoffarme Grünlandbestände und 

Teilbereiche eines Eichen-Hainbuchenwaldes relevant durch Stickstoffeintrag beeinträchtigt. 
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Da das Stickstoffgutachten von LOHMEYER (2014) lediglich die Auswirkungen auf die betroffe-

nen FFH-Gebiete untersucht, kann nur näherungsweise ein Wirkraum für den relevanten 

Stickstoffeintrag oberhalb des Abschneidekriteriums von 0,3 kgN/ha*a abgeleitet werden. Die 

Entfernung für zusätzlichen N-Eintrag oberhalb 0,3 kgN/ha*a schwankt laut Gutachten zwischen 

etwa 10 m und 210 m längs des neuen Trassenverlaufs. In einem konservativen Ansatz soll 

eine Entfernung von 50 m bis 210 m als Wirkraum für eine geringfügige Funktionsbeeinträchti-

gung durch N-Eintrag angenommen werden. 

Folgende der dort vorkommenden oligotrophen Biotoptypen werden relevant beeinträchtigt:  

Tabelle 64: Konflikte durch Funktionsbeeinträchtigung von Biotoptypen durch Stickstoffeintrag, 

50 m bis 210 m-Korridor 

Kon-
flikt-
Nr. 

Konfliktbezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche 
(ha) 

B1 Verlust und Beeinträchtigung von 
Laubwald mit hoher und sehr hoher 
Bedeutung 

01.106 
 
 
 
01.178 

Eichen-Hainbuchenwald 
 
 
 
Schwarzerlen-Bruchwald 

4,519 
2,187  

 
 

0,019 

2,206 

B9 Verlust und Beeinträchtigung von 
Streuobstbeständen mit mittlerer und 
hoher Bedeutung 

3.110 

 
 
3.112 

Streuobst auf mesophilem 
Grünland, mäßig artenreich, 
kennartenreich, trocken geprägt 

Streuobst auf mesophilem 
Grünland, mäßig artenreich, 
kennartenreich, typisch 

0,451 
0,192 

 
0,115 

 
 

0,566 

0,307 

B10 Beeinträchtigung von Sumpfquellen 
hoher Bedeutung 

04.113 Helokrenen und Quellfluren 0,395 
0,263 

B14 Verlust und Beeinträchtigung von 
Grünland mittlerer und hoher 
Bedeutung 

06.110 
 
 
06.111 
 
 
06.112 
 
 
06.115 
 

 

06.117 

Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
trocken geprägt  
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
typisch  
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
wechselfeucht 
Mesophiles Grünland, arten-
reich, trocken geprägt 

 

Mesophiles Grünland, arten-
reich, wechselfeucht 

1,753 
 
 

1,970 
 
 

4,355 
 
 

1,665 
0,874 

 
0,921 
0,581 

 
10,664 
1,455 

B16 Verlust und Beeinträchtigung von 
Feuchtgrünland hoher und mittlerer 
Bedeutung 

06.210 Feucht- oder Nasswiese, 
artenreich 

0,319 

0,07 
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Kon-
flikt-
Nr. 

Konfliktbezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche 
(ha) 

B23 Beeinträchtigung von Magerrasen, 
Borstgrasrasen und 
Zwergstrauchheiden hoher und sehr 
hoher Bedeutung 

06.539 
 

06.540 
 
 

06.550 
 
 

06.600 

Borstgrasrasen 
 

Magerrasen saurer Standorte, 
gute Ausprägung 
 

Magerrasen saurer Standorte, 
verbuscht, verbracht 
 

Zwergstrauchheiden 

0,352 
0,155 
0,705 
0,336 

 
1,970 
1,441 

 
0,043 
0,014 

3,07 

1,946 

Innerhalb einer Entfernung von 210 m werden über den 50 m-Wirkraum hinaus vorwiegend 

nährstoffarme Grünlandbestände, Eichen-Hainbuchenwald, Schwarzerlen-Bruchwald, aber 

auch Magerrasen, Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden durch Stickstoffeintrag beeinträch-

tigt. 

Weiterhin werden im Zuge des Trassenneubaus an mehreren Stellen Einschnitte notwendig. In 

diesen Bereichen kommt es zur Entwässerung angrenzender Bereiche und somit zur Änderung 

von Standortbedingungen, die sich auf den Grundwasser- und Bodenwasserhaushalt und in der 

Folge auf die dort vorhandenen feuchtegebundenen Biotoptypen auswirken. Die in der nachfol-

genden Tabelle aufgeführten Biotoptypen sind von Entwässerung durch den Trassenneubau 

betroffen. 

Konflikte durch Vernässung von Biotoptypen im Zuge der Wasserspiegelanhebung der Altefeld 

entstehen nicht. Es sind keine Biotoptypen trockener Standorte in diesem Bereich vorhanden. 

Erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen von Biotoptypen durch Änderungen der Standortbe-

dingungen (Entwässerung) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt und den jeweiligen Konflik-

ten zugeordnet. 

Tabelle 65: Konflikte durch Funktionsbeeinträchtigung von Biotoptypen durch Änderung von 

Standortbedingungen, hier Entwässerung 

Kon-
flikt-
Nr. 

Konfliktbezeichnung Code 
PNL 

Biotoptyp Fläche 
[ha] 

B10 Verlust und Beeinträchtigung von 
Sumpfquellen hoher Bedeutung 

04.113 Helokrenen und Quellfluren 0,007 

B14 Verlust und Beeinträchtigung von 
Grünland mittlerer und hoher 
Bedeutung 

06,107 
 
 
06.112 
 

Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenarm, 
wechselfeuchte Ausprägung 
Mesophiles Grünland, mäßig 
artenreich, kennartenreich, 
wechselfeucht  

0,132 
 
 

0,60 
 

0,192 

B16 Verlust und Beeinträchtigung von 
Feuchtgrünland hoher und mittlerer 
Bedeutung 

06.205 
 
06.230 

Feucht- oder Nasswiese, arten 
arm 
Feucht- oder Nasswiese, 
degradiert 

0,011 
 

0,010 
 

0,021 

Durch die Errichtung der Dämme kann es zu einem Kaltluftstau kommen, der sich auf die 

mikroklimatischen Bedingungen auswirkt. Innerhalb des Wirkungsbereichs von potenziellen 
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Kaltluftstaus im Plangebiet liegen jedoch keine Vorkommen wärmeliebender Biotoptypen oder 

Pflanzenarten, so dass keine negativen Veränderungen des Schutzgutes Biotoptypen und 

Pflanzen und damit keine erheblichen Eingriffe diesbezüglich absehbar sind. 
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4.3.6 Schutzgut Tiere 

Zusätzlich zu ihrem Wert als Lebensraum für Pflanzen besitzen die im UG vorkommenden 

Biotope einen Wert als Lebensraum (Habitat) für planungsrelevante Tierarten. Die Lebensräu-

me der planungsrelevanten Arten können folgenden vorhabensbedingten Beeinträchtigungen 

unterliegen: 

 Verlust von faunistischen Funktionsräumen durch Flächeninanspruchnahme 

(anlage- oder baubedingt) 

 Verlust oder Beeinträchtigung von Teilfunktionen eines Lebensraumes durch 

Veränderung der Standortbedingungen 

 Verlust oder Beeinträchtigung von Habitatkomplexen durch Zerschneidung und 

Isolation 

 andauernde Qualitätsminderung von faunistischen Funktionsräumen durch opti-

sche und akustische Störungen (anlage- und betriebsbedingt) 

 temporäre Qualitätsminderung von faunistischen Funktionsräumen durch optische, 

akustische und andere Störwirkungen (baubedingt) 

Die anlage- oder baubedingte Flächeninanspruchnahme (Flächenverbrauch), die durch den 

Bau der Ortsumgehung verursacht wird, führt zu einem temporären bis bleibenden Verlust von 

Habitaten und Lebensräumen von Tieren. Diese Auswirkung ist grundsätzlich für alle Tiergrup-

pen zu betrachten. Im Hinblick auf den Straßenbau ist diese Auswirkung besonders relevant, 

wenn große Teile eines wichtigen Lebensraums wertgebender Arten verloren gehen oder stark 

entwertet werden und damit die Flächenansprüche dieser Arten nicht mehr erfüllt werden. Als 

erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG, der die Notwendigkeit eines Ausgleichs nach 

sich zieht, wird der bleibende Verlust (Versiegelung und Flächenbeanspruchung) von faunisti-

schen Funktionsräumen besonderer Bedeutung (Bewertungsstufe nach KAULE 1991 mindes-

tens 5/lokal bedeutsam, vgl. Kapitel 3.6.2) gewertet. Bei den meisten Artengruppen werden 

Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme nicht als Eingriff gemäß § 14 

BNatSchG gewertet. Für diese stellt die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme eine temporäre 

Beeinträchtigung dar, die durch entsprechende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

kurzfristig kompensiert werden können. Lediglich bei Inanspruchnahme von Wald und Gehölzen 

ist kurz- bis mittelfristig keine Wiederherstellbarkeit der ehemals vorhandenen Habitatstrukturen 

gegeben. Daher werden Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme in 

diesen Bereichen für Vertreter u. a. folgender Gruppen als erheblich bewertet (sofern Einstu-

fung des betreffenden Bereiches als mindestens lokal bedeutsam, s. o.): Amphibien, Fleder-

mäuse und Brutvögel. 

Der Verlust oder die Beeinträchtigung von Teilfunktionen eines Lebensraumes können auch 

durch Veränderungen der Standortbedingungen verursacht werden. Relevante Veränderungen 

von Standortbedingungen können im Rahmen des geplanten Vorhabens durch das anlagebe-

dingte Absenken des Grundwasserstandes hervorgerufen werden, diese werden in der Betrach-

tung der Artgruppen spezifisch abgeprüft. 

Je nach Straßenbreite und Verkehrsaufkommen sowie der örtlichen Straßenlage (Damm, 

Einschnitt etc.) entfalten Straßen unterschiedlich starke Barriere- und Zerschneidungswirkun-

gen für tierische Organismen. Besonders betroffen sind bodengebundene und wenig mobile 

Tierarten wie Säuger, Amphibien, Reptilien, Laufkäfer und Heuschrecken, aber auch Vögel und 

Schmetterlinge. Hierbei spielen sowohl strukturelle als auch mikroklimatische Unterschiede eine 
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Rolle (s. auch MADER 1979, GEIßLER-STROBEL et al. 2000). Darüber hinaus können durch die 

Barrierewirkung der Trasse verschiedene Teillebensräume einer Art voneinander isoliert und 

somit popualtionsökologische Wechselbeziehungen unterbunden werden. Zu betrachten ist 

hierbei auch, ob durch die Fragmentierung des Lebensraumes bei den entstehenden Restflä-

chen die nötigen Minimumareale bestimmter Arten unterschritten werden und damit ein dauer-

haftes Überleben in diesem Biotop gefährdet ist. Relevant ist dies vor allem bei 

bodengebundenen sowie sehr ortstreuen Arten (vor allem Amphibien, Heuschrecken, Tagfal-

ter). Bei manchen Artengruppen, die regelmäßig genutzte Wanderrouten oder Flugwege 

zwischen ihren verschiedenen Teilhabitaten besitzen (insbesondere Amphibien, Fledermäuse), 

wird die Straßentrasse weiterhin gequert, sofern sie wichtige Wanderkorridore bzw. Flugrouten 

schneidet, wodurch es zu einer Erhöhung der verkehrsbedingten Mortalität (Kollisionsrisiko) 

kommen kann. Im Falle der B 254-neu ist diese Situation bei der Artengruppe der Fledermäuse 

und Vögel gegeben. Bei Vögeln gilt dies insbesondere, wenn Gehölzbereiche zerschnitten 

werden oder Arten betroffen sind, die regelmäßig an Straßen Nahrung suchen bzw. jagen 

(Aasfresser, Mäusejäger). Hier müssen ggf. geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen ergriffen werden, die die Auswirkungen der Zerschneidung verringern. Sie werden bei 

der betroffenen Tiergruppe erläutert. 

Zu einer Qualitätsminderung von faunistischen Funktionsräumen kann es durch optische und 

akustische Störungen kommen, die bau-, anlage- und betriebsbedingt sein können. Hierzu 

zählen Lärm- und Lichtemissionen, optische Störungen durch Fahrzeuge sowie Veränderungen 

der Landschaftsstruktur durch Bauwerke. Betroffen von diesen Auswirkungen sind aufgrund 

ihrer Verhaltensökologie und Lebensraumnutzung in erster Linie empfindliche Arten und der 

Gruppen der Vögel und (größeren) Säuger. Bei den anderen Tiergruppen sind diese üblicher-

weise vernachlässigbar bzw. werden bei Tieren mit geringem Aktionsradius durch die anderen 

Wirkfaktoren (vor allem Landschaftsverbrauch) überlagert. Zu den baubedingten Auswirkungen 

ist folgendes auszuführen: Eine Vielzahl störungsökologischer Untersuchungen an Vögeln 

zeigt, dass die Reaktion art- und situationsabhängig sehr unterschiedlich ausfallen kann (für 

verschiedene Arten bzw. Artengruppen z. B. SCHNEIDER 1986, SPILLING et al. 1999, GÄDTGENS 

& FRENZEL 1997, SCHELLER et al. 2001, WILLE & BERGMANN 2002). In den meisten Fällen (vor 

allem im Offenland oder an Gewässern) kommt es bis zu einer Entfernung von 200 bis 300 m 

zu deutlichen Reaktionen. Nur in extremen Fällen (vor allem bei Bejagung) kann sich die 

Fluchtdistanz auf mehr als 500 m bis maximal 1.000 m erhöhen (z. B. SCHNEIDER 1986, 

SCHNEIDER-JACOBY et al.1993). Innerhalb von Ortschaften oder im siedlungsnahen Bereich, 

aber auch in Wäldern zeigen viele Vögel jedoch üblicherweise deutlich niedrigere Fluchtdistan-

zen (etwa 50-100 m). Häufig können sich Vögel auch schnell an die Anwesenheit von Men-

schen gewöhnen, sobald sie gemerkt haben, dass von ihnen keine Gefahr droht. Dies gilt vor 

allem für Brutvögel. Zu den anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen ist folgendes auszu-

führen: Beeinträchtigungen durch Lärm alleine können bei einigen Vogelarten aufgrund ihrer 

intensiven akustischen Kommunikation entstehen (KIfL 2007). Auswirkungen auf andere 

Tiergruppen können nach zusammenfassenden Studien (MANCI et al. 1988, KEMPF & HÜPPOP 

1998, RECK et al. 2001) ausgeschlossen werden. Bezüglich der Avifauna gilt die Empfindlichkeit 

Lärm gegenüber jedoch nur unter der Voraussetzung, dass es sich um Dauerlärm handelt, in 

dessen Folge eine „Maskierung von Information“ entstehen kann (RECK et al. 2001, LAMBRECHt 

et al. 2004). In einem konservativen Ansatz wird im vorliegenden Fall (bei einer Fahrzeugmen-

ge von voraussichtlich bis zu 13.500 Kfz/24h, Planfall Null 2020 bis zu 16.300 Kfz/24h im Jahr 

2025 tagsüber von Dauerlärm ausgegangen. Neuere Untersuchungen (KIFL 2007) zeigen dass 

viele Vogelarten wesentlich lärmunempfindlicher sind, als bislang angenommen und dass die 

Situation immer artspezifisch analysiert werden muss. Weiterhin zeigen KIFL (2010), dass sich 

aufgrund summarischer Effekte die Auswirkungen von Lärm (akustische Komponente; betriebs-
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bedingt), Störungen (betriebsbedingt) und Kulissenwirkungen (optische Effekte; anlagebedingt) 

kaum voneinander trennen lassen. Daher werden sie gemäß den Vorgaben von KIFL (2010) als 

funktionale Einheit betrachtet. Dabei werden für jede relevante Art die entsprechende Lärmiso-

phone und/oder eine artspezifische Effektdistanz sowie eine artspezifische Wertminderung der 

Habitateignung zu Grunde gelegt. Eine Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen ist 

denkbar durch die Störung der nachtaktiven Fledermäuse im Jagdgebiet. 

In den folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen des geplanten Straßenbauvorhabens auf 

die untersuchten Tiergruppen – unter Berücksichtigung der spezifischen Empfindlichkeit der 

Tiergruppen und der in den Wirkräumen vorkommenden Arten gegenüber den oben beschrie-

benen projektbedingten Auswirkungen – ermittelt und soweit möglich quantifiziert sowie 

hinsichtlich ihrer Erheblichkeit bewertet. 

4.3.6.1 Fledermäuse 

Verlust von Jagdgebieten sowie von potenziellen Zwischen- und Winterquartieren 

Alle in Nord-Süd-Richtung ausgerichteten linienförmigen Heckenstrukturen, die zusammenhän-

genden Obstwiesen-Feldgehölzkomplexe und extensiv genutzte Bereiche sind intensiv befloge-

ne Transferstrukturen und Nahrungsräume von überlokaler Bedeutung für die 

Fledermausfauna. Während die spezifischen Voraussetzungen für Wochenstubenquartiere 

fehlen, können potenzielle Quartiere von baumbewohnenden Fledermausarten in Baumhöhlen 

des Waldbereiches am Vaits-Berg nicht ausgeschlossen werden. Dabei handelt es sich um 

einen konservativen (vorsorglichen) Ansatz, da ein Zwischenquartierpotenzial für die Wasser-

fledermaus und den Großen Abendsegler sowie ein Winterquartierpotenzial für den Großen 

Abendsegler nicht gänzlich auszuschließen ist. 

Anlagebedingt gehen durch Versiegelung und Flächenbeanspruchung ca. 10,94 ha der oben 

genannten Strukturen, wie Nahrungsräume (ca. 9,84 ha) und Bereiche mit potenziellen Zwi-

schen- und Winterquartieren geschützter Arten (Großer Abendsegler, Wasserfledermaus) im 

Eichen- und Hainbuchenwald am Vaits-Berg (ca. 1,1 ha) verloren. Baubedingt werden Wald- 

und Gehölzbiotope im Umfang von ca. 3,23 ha gerodet. Davon betreffen 0,23 ha Waldbereiche, 

die potenzielle Zwischen- und Winterquartiere geschützter Arten (Großer Abendsegler, Wasser-

fledermaus) darstellen. 

Damit gehen für die Artengruppe der Fledermäuse Habitate im Umfang von ca. 14,17 ha 

dauerhaft verloren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG zu werten ist 

(Konflikt F1). 

Zerschneidungswirkungen 

Fledermäuse können – je nach den vorliegenden Bedingungen – eine Empfindlichkeit gegen-

über der Zerschneidung ihrer Lebensräume durch Verkehrstrassen besitzen ( Kollisionswir-

kung). Sie sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht in der Lage, mit Hilfe ihres 

Echoortungssystems sich bewegende Fahrzeuge bezüglich des Ortes und der Geschwindigkeit 

exakt einzuschätzen und entsprechend zu reagieren. Kommt es zu Kollisionen, führt dies für die 

kleinen Tiere vermutlich immer zum Tode. 

Datensammlungen zu Fledermäusen als Opfer im Straßenverkehr sind mehrfach veröffentlicht 

(u. a. MERZ 1993; KIEFER et al. 1995; HÄNSEL & RACKOW 1996, RUDOLPH 2004). Danach 

wurden bislang Individuen weitgehend aller einheimischen Fledermausarten an Straßen tot 

aufgefunden. Betroffen sind nicht nur tief und oftmals eng an Strukturen fliegende Arten wie das 

Große Mausohr und das Braune Langohr, sondern auch üblicherweise hoch fliegende Arten wie 
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die Breitflügelfledermaus und der Große Abendsegler. Letztere verunfallen oftmals aufgrund der 

Beleuchtung von Straßen, da die Tiere im Lichtschein von Straßenlaternen nach Insekten jagen 

und dabei häufig in die Bereiche der Fahrzeuge fliegen. In allen Publikationen wird die Zwerg-

fledermaus, vermutlich im Zusammenhang mit ihrer flächendeckenden Verbreitung, als häufigs-

tes Todesopfer aufgeführt (VIERHAUS 1984). 

Eine verkehrsbedingt erhöhte Mortalität aufgrund von Kollisionen ist auch für das geplante 

Vorhaben zu erwarten u.a. da maßgebliche Teile der geplanten Trasse im bisher nicht betroffe-

nen Offenland liegen. Zerschneidungswirkungen der Trasse sind zu betrachten, wenn Flugwe-

ge durchschnitten werden, die regelmäßig, d. h. täglich, von zahlreichen Tieren als 

Verbindungsweg zwischen ihren Quartiergebieten und ihren Nahrungsräumen beflogen werden. 

Im Falle der B 254-neu ist diese Situation an folgenden Stellen gegeben: 

1. Wirtschaftsweg zwischen Maar und Lauterbauch südwestlich des 

Ossenbergs (Bau-km 2+150) 

2. Rodebach (Bau-km 2+940 – 2+980) 

3. Im Bereich des Vaits-Berges 

4. Sassener Bach (Bau-km 5+240 – 5+300) 

5. Im Bereich des Finsterngrabenweg (Bau-km 5+540 – 5+600) 

6. Wirtschaftsweg zum Kromberg (Bau-km 6+320) 

7. Lauter (Bau-km 7+080) 

8. Altefeld (Bau-km 11+160 – 11+220) 

Die Verbindungswege unter den Punkten 4., 5., 7. und 8. werden durch ausreichend groß 

dimensionierte Brückenbauwerke unter der B 254-neu hindurchgeführt, so dass das Kollisions-

risiko hier stark vermindert ist und diese Querungen nicht als erhebliche Beeinträchtigung 

gewertet werden. 

Die Verbindungswege unter Punkt 1.-3. sowie 6. werden von der B 254-neu im Einschnitt 

gequert. Einschnitte sind bezüglich ihrer Zerschneidungswirkung gegenüber Dämmen als 

weniger relevant zu bewerten. Zusätzlich sind in diesen Bereichen Baumpflanzungen als 

Überflughilfen (siehe Maßnahmen V14 in Kapitel 4.2.3 bzw. K0.10 in Kapitel 5.3.3.1) geplant. 

Die Einschnitte sind im Bereich der Verbindungswege 1.-3. ca. 2-4 m tief, im Bereich von 

Verbindungsweg 6. ca. 5,5 m. Dies zeigt, dass selbst bei einer anfänglichen Höhe der zu 

pflanzenden Bäume von ca. 4 m diese Höhe generell ausreichend ist, um die Tiere auf einer 

Flughöhe mit geringem Kollisionsrisiko zu halten5. Bis zur Entfaltung der vollen Wirksamkeit der 

Maßnahme (Bäume ausreichend hoch gewachsen) ist eine Zeitverzögerung („time-lag“) 

anzunehmen, da die Baumpflanzungen hier in einem konservativen Ansatz zusätzlich geplant 

wurden und die relevanten Bereiche – wie erwähnt – im Einschnitt gequert werden, spielt diese 

Zeitverzögerung keine Rolle. 

Die nach Durchführung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibenden 

Auswirkungen durch Zerschneidung werden als nicht erheblich eingestuft (kein Eingriff gemäß 

§ 14 BNatSchG). 

                                                

5
 Dies gilt auf jeden Fall für PKW. Für LKW besteht in den kleinen Teilbereichen, wo die Einschnitte unter ca. 4 m tief 

sind ein geringes Restrisiko. Der Anteil des Schwerlastverkehrs beträgt im Bereich der OU max. ca. 15%. Die 
verbleibende Beeinträchtigung stellt aufgrund ihrer Geringfügigkeit und aufgrund ihres temporären Charakters keine 
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos dar und ist daher als nicht erheblich einzustufen. 
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Störung von Jagdgebieten 

Neben dem unmittelbaren Verlust von bislang unversiegelten Nahrungsräumen entsteht eine 

Entwertung von Nahrungsräumen, die sich zukünftig unmittelbar im Bereich der Ortsumgehung 

befinden. Neben der Zerschneidungswirkung durch die Lage der Trasse kann die zunehmende 

Lichtemission in die Jagdgebiete durch die Scheinwerfer der Fahrzeuge eine Qualitätsminde-

rung für einige Arten nach sich ziehen. Weitgehend alle nachgewiesenen Arten reagieren auf 

Lichtkegel durch Ausweichflüge, ein Gewöhnungseffekt ist nach dem bisherigen Kenntnisstand 

nicht anzunehmen. 

Auch wenn die genannten betriebsbedingten Störungen der Jagdhabitate von Fledermäusen 

als nicht erheblich im Sinne des § 14 BNatSchG eingestuft werden, wird darüber hinaus in 

einem konservativen Ansatz präventiv eine Minimierung dieser Auswirkungen durch die 

Bepflanzung der Straßenböschungen im Rahmen der vorgesehenen Gestaltungs- und Kom-

pensationsmaßnahmen (vgl. Kapitel 5.3.3.1) erreicht. 

4.3.6.2 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Für die Artengruppe der Säugetiere (ohne Fledermäuse) wurden keine mindestens lokal 

bedeutsamen Habitatbereiche im UG festgestellt. Durch den Neubau der B 254 kommt es 

demnach für diese Artengruppe zu keinem Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG. 

4.3.6.3 Brutvögel 

Analog zur Bewertung des UG für die Avifauna (siehe Kapitel 3.6.2.2), wird auch die Konflikt-

analyse für die aufgrund Ihrer Habitatansprüche zusammengefassten Avifauna-Gruppen 

 Brutvögel (Offenland) 

 Brutvögel (Wald/Übergang Wald-Offenland/Halboffenland) 

 Brutvögel (Gewässer) 

 Brutvögel (Siedlungsbereiche) 

getrennt vorgenommen. Dabei ist vorweg zu nehmen, dass für die Brutvögel der Gewässer und 

Siedlungsbereiche keine erheblichen Eingriffe im Sinne des § 14 BNatSchG zu erwarten sind, 

weil für diese Arten relevante Bereiche entweder von der Planung nicht direkt beansprucht 

werden oder entsprechende Bereiche zukünftig deutlich entlastet und damit aufgewertet werden 

(siehe hierzu auch Unterlage 12.3 – Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

Im Folgenden wird daher die Situation für die beiden Avifauna-Gruppen „Brutvögel (Offenland)“ 

und „Brutvögel (Wald/Halboffenland)“ bewertet. 

Verlust von Habitaten durch Flächeninanspruchnahme 

Durch den Bau der B 254-neu kommt es zum bleibenden Verlust von Habitaten für Brutvögel 

des Offenlandes durch Versiegelung und Flächenbeanspruchung (anlagebedingt) auf einer 

Fläche von ca. 36,57 35,7 ha, die aufgrund der vorkommenden Arten als mindestens lokal 

bedeutend eingestuft wurden. Ein Großteil dieser Verluste ist im Bereich des Offenlandes 

südlich Maar, um den Ossenberg, auf den flacheren Hügelrücken Richtung Kronberg und 

Fleisch-Berg sowie im Offenland zwischen Angersbach und Landenhausen und weiter Richtung 

Müs lokalisiert. Wertgebend sind hier beispielsweise typische Arten wie v.a. Feldlerche, aber 

auch Rebhuhn, Wachtel und Wachtelkönig. 
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Damit gehen für die Artengruppe der Brutvögel (Offenland) Habitate im Umfang von ca. 35,7 ha 

dauerhaft verloren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG zu werten ist 

(Konflikt F2). 

Für Brutvögel des Waldes/Halboffenlandes kommt es durch das Vorhaben zu einem bleibenden 

Verlust von Habitaten durch Versiegelung und Flächenbeanspruchung (anlagebedingt) auf 

einer Fläche von ca. 10,08 ha, die aufgrund der vorkommenden Arten als mindestens lokal 

bedeutend eingestuft wurden. Baubedingt werden mindestens lokal bedeutsame Wald- und 

Gehölzbiotope im Umfang von ca. 1,86 ha gerodet. Ein Großteil der Verluste an Habitaten ist in 

Bereich des Vaits-Berges, des Ossenbergs, des Horn-Bergs, im reich strukturierten Talbereich 

Richtung Kleffertsberg sowie in der Altefeld-Aue lokalisiert. Wertgebend sind hier typische Arten 

wie Kernbeißer, Kleinspecht, Mittelspecht, Baumfalke, Baumpieper, Feldsperling, Gartenrot-

schwanz, Kuckuck, Wacholderdrossel und Waldohreule. 

Damit gehen für die Artengruppe der Brutvögel (Wald/Halboffenland) Habitate im Umfang von 

ca. 11,93 ha dauerhaft verloren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG zu 

werten ist (Konflikt F3). 

Zerschneidungswirkungen – Kollisionsrisiko 

Durch das Vorkommen planungsrelevanter Arten, die regelmäßig an Straßen Nahrung suchen 

bzw. jagen (Aasfresser, Mäusejäger) im UG (Mäusebussard, Turmfalke, Waldohreule) ist dieser 

Punkt zu prüfen. Zur Beurteilung des zu erwartenden Kollisionsrisikos müssen aus dem 

Blickwinkel des Revierzentrums Angaben zur Aktionsraumgröße und der vorhandenen Lebens-

raumstruktur in Beziehung zur Lage der geplanten Straße gesetzt werden. Für alle relevanten 

Arten verläuft auch die bereits bestehende B 254-alt im Aktionsraum. Daher kommt es durch 

die B 254-neu in erster Linie nur zu einer Verlagerung, jedoch zu keiner Erhöhung des Kollisi-

onsrisikos. Durch den Neubau der B 254 kommt es demnach diesbezüglich zu keinem Eingriff 

im Sinne des § 14 BNatSchG. 

Störungen von Habitaten 

Zu einer Qualitätsminderung von Brutvogel-Funktionsräumen kommt es durch optische und 

akustische Störungen kommen, die bau-, anlage- und betriebsbedingt sein können. Bezüglich 

den anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen ist folgendes auszuführen: Wie im einleiten-

den Absatz unter Kapitel 4.3.6 dargestellt, zeigen neuere Untersuchungen (KIFL 2007) dass die 

Auswirkungen immer artspezifisch analysiert werden müssen. Weiterhin zeigen KIFL (2010), 

dass sich aufgrund summarischer Effekte die Auswirkungen von Lärm (akustische Komponen-

te; betriebsbedingt), Störungen (betriebsbedingt) und Kulissenwirkungen (optische Effekte; 

anlagebedingt) kaum voneinander trennen lassen. Daher werden sie gemäß den Vorgaben von 

KIFL (2010) als funktionale Einheit betrachtet werden. Dabei werden für jede relevante Art die 

entsprechende Lärmisophone und/oder eine artspezifische Effektdistanz sowie eine artspezifi-

sche Wertminderung der Habitateignung zu Grunde gelegt. In der Artenschutzprüfug Im 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu diesem Vorhaben (Unterlage 12.3) sowie in der Unterla-

ge 12.7 (Brutvogeluntersuchung als Grundlage zur Ermittlung anlage- und betriebsbedingter 

Beeinträchtigungen) werden die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens 

auf Brutvögel detailliert analysiert. Die Ergebnisse dieser Unterlagen werden an dieser Stelle 

übernommen. Dabei wird im LBP für die beiden Avifauna-Gruppen „Brutvögel (Offenland)“ und 

„Brutvögel (Wald/Halboffenland)“ jeweils exemplarisch die Art(en) mit den größten Verlusten an 

Revieren dargestellt. Die Sicherstellung ausreichender Kompensation für die Art mit dem 

größten Verlust an Revieren stellt dann auch die ausreichende Kompensation für Arten mit 

geringeren Verlusten sicher, da die geplanten Maßnahmen auch unter funktionalen Aspekten 

für die anderen Arten geeignet sind. Diese Bilanzierung ist in den artspezifischen Prüfprotokol-
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len im Anhang zur Artenschutzprüfung zum Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Unterlage 12.3) 

dokumentiert. Baubedingte Auswirkungen werden im vorliegenden Fall bezüglich der Brutvögel 

als nicht erheblich im Sinne des § 14 BNatSchG gewertet, da entweder in entsprechenden 

Bereichen keine Vorkommen festgestellt wurden, Arten im Rahmen einer Empfindlichkeitsein-

stufung als nicht relevant oder in der folgenden Konfliktanalyse zumindest als nicht erheblich 

beeinträchtigt eingestuft wurden (siehe hierzu auch Unterlage 12.3). Eine Ausnahme hiervon 

stellt der Schwarzstorch dar, der nachfolgend noch einer gesonderten Betrachtung unterzogen 

wird. 

Für die Artengruppe der Brutvögel (Offenland) ist stellvertretend die Feldlerche als die Art mit 

den größten Verlusten an Revieren (14 Stück 8 Stück) zu nennen. Für eine weitere Art des 

Offenlandes (Wachtelkönig) konnte der Verlust eines Revieres festgestellt werden, welcher ggf. 

zu Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG führen kann. Bei allen weiteren planungsrelevan-

ten Arten dieser Gruppe (Bluthänfling (1 Rev.), Feldschwirl (1 Rev.), Goldammer (10 Rev.), 

Klappergrasmücke (2 Rev.), Neuntöter (1 Rev.), Rebhuhn (1 Rev.), Stieglitz (1 Rev.), Wachtel 

(1 Rev.), Wachtelkönig (1 Rev.)) sind weit meist geringere Revierverluste Verluste durch 

Störungen zu verzeichnen, welche somit auch nicht zu Verbotstatbeständen gem. § 44 

BNatSchG führen. Für diese Arten ist zudem meist ein und/oder geringerer Flächenbedarf für 

die Kapazitätssteigerung in der Kompensationsfläche zu verzeichnen (siehe hierzu Unterlage 

12.3). Die Qualitätsminderung von Brutvogel-Funktionsräumen für Offenlandarten wird als 

erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG gewertet (Konflikt F2). 

Für die Artengruppe der Brutvögel (Wald/Halboffenland) sind hier mit den größten Verlusten an 

Revieren stellvertretend als Wald-Arten die beiden Spechtarten Klein- und Mittelspecht (Verlust 

jeweils eines Revieres) sowie der Baumfalke, die Waldohreule und der Feldsperling als Halbof-

fenland-Arten (Verlust von je 1 bzw. 2 Revieren beim Feldsperling) zu nennen. Gemäß der 

Artenschutzprüfung dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (siehe Unterlage 12.3) kommt es 

beim Verlust dieser eines Reviers bzw. zweier Reviere nicht zum Eintritt der Verbotstatbestände 

gem. § 44 BNatSchG. Bei allen weiteren planungsrelevanten Arten dieser Gruppe (Baumpieper 

(1 Rev.), Gartenrotschwanz (1 Rev.), Kernbeißer (1 Rev.), Kuckuck (1 Rev.), Wachholderdros-

sel (2 Rev.), Weidenmeise (1 Rev.)) sind z.T. geringere Verluste oder geringerer Flächenbedarf 

für die Kapazitätssteigerung in der Kompensationsfläche zu verzeichnen (siehe hierzu Unterla-

ge 12.3). Auch der Verlust dieser Reviere ist nicht als Verbotstatbestand gem. § 44 BNatSchG 

zu werten (siehe Unterlage 12.3). Die Qualitätsminderung von Brutvogel-Funktionsräumen für 

Wald/Halboffenlandarten wird als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG gewertet 

(Konflikt F3). 

Sonderfall Schwarzstorch 

Durch anlage- und betriebsbedingte sowie bauzeitliche Störungen verändert sich die 

Habitatstruktur und damit die potenzielle Nutzbarkeit für Arten, die Bereiche der geplanten 

Straße als regelmäßiges Requisit in ihrem Habitat aufweisen und es somit als Teilhabitat 

nutzen. Bei den Brutvogelarten sind nur störungsempfindliche Arten zu betrachten, die auf 

Großlebensräume angewiesen sind, im konkreten Fall der B 254-neu ist dies nur der Schwarz-

storch, der daher einen Sonderfall darstellt und somit zu betrachten ist (obwohl kein unmittelba-

rer Brutvogel im UG). 

Für den Schwarzstorch besteht eine überdurchschnittliche hohe, sowohl räumliche als auch 

zeitliche Verzahnung von Brut- und Nahrungsräumen im UG und in den angrenzenden Such-
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räumen6. Diese basiert darauf, dass die von Schwarzstörchen während der Fortpflanzungsperi-

ode (Brut- und Jungenaufzuchtszeit) schwerpunktmäßig genutzten Nahrungsgebiete im 

Untersuchungsgebiet liegen. Dadurch bedingt handelt es sich um essentielle Nahrungsräume 

von hoher funktionaler Bedeutung für die zu betrachtende Teilpopulation des Schwarzstorchs 

im Naturraum. Essenzielle Nahrungshabitate betreffen in erster Linie die Fließgewässer 

inklusive ihrer Auen unter besonderer Berücksichtigung der Lauter- und Altefeld-Aue. 

Dieser direkte funktionale Zusammenhang zwischen Niststätten und Nahrungsgebieten stellt 

sich als charakteristische Lebensraumkomponente von hoher natur- und artenschutzfachlicher 

Bedeutung für den Bruterfolg und Fortbestand der Teilpopulation des Schwarzstorchs im 

Naturraum Vogelsberg dar. Für diesen Fall ist davon auszugehen, dass der funktionale Ver-

bundraum aus tradierten Niststätten und (in der Brutzeit) und regelmäßig genutzten Nahrungs-

habitaten als „Wohnstätte“ (= Fortpflanzungsstätte, vgl. LOUIS 20087) des Schwarzstorchs zu 

bezeichnen ist. 

Da durch die Baumaßnahmen – wie geschildert – essenzielle Nahrungshabitate betroffen sind, 

kommt es zu relevanten Störungen, die eine reduzierte Flächennutzung bedingen. Da im 

Wesentlichen dieselben Auswirkungen wie bei den anlage- und betriebsbedingten Störungen zu 

betrachten sind, erfolgt die Betrachtung zusammen mit den betriebsbedingten Störungen. Nach 

KIFL (2010) ist für diese Art der Gruppe 5 (Arten ohne spezifisches Abstandsverhalten und 

ohne Lärmempfindlichkeit) bezüglich der Beurteilung von anlage- und betriebsbedingten 

Auswirkungen eine Effektdistanz von 500 m (Fluchtdistanz infolge optischer Signale) zu 

berücksichtigen. Dieser Wert ist jedoch nur im Zusammenhang mit der Lage des Nistplatzes zu 

sehen; bezüglich der Nahrungshabitate ist eine geringere Empfindlichkeit – und somit eine 

geringere Fluchtdistanz – anzunehmen. Für den vorliegenden Fall wird eine Wirkweite von 

300 m angenommen (siehe hierzu auch Unterlage 12.3). 

Durch den Neubau der B 254 kommt es demnach für den Schwarzstorch zu einem Eingriff im 

Sinne des § 14 BNatSchG. Es findet eine Beeinträchtigung der Nahrungshabitate in der Lauter- 

und Altefeld-Aue in einer Größenordnung von 35,8 ha statt, der als 100%iger Lebensraumver-

lust für die Art eingeht und als 

Konflikt F4 – Verlust von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbin-

dung zu Brutstandorten (Schwarzstorch) 

ausgewiesen wird. 

4.3.6.4 Rastvögel 

Habitatverluste durch Störwirkungen 

Im UG sind Bereiche mit mindestens lokaler Bedeutung für Rastvögel des Offenlandes vorhan-

den (siehe Kapitel 3.6.2). Zu einer Qualitätsminderung von Rastvogel-Funktionsräumen kann es 

durch optische und akustische Störungen kommen, die bau-, anlage- und betriebsbedingt sein 

können. Es ist aber davon auszugehen, dass bei Rastvögeln in erster Linie optische Störreize 

für die Meidung von straßennahen Bereichen verantwortlich sind (KIFL 2010): Durch die 

                                                

6
 Suchräume, die in ihrer Ausdehnung über den Bereich des UG hinausgehen, werden in der Karte aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nicht explizit dargestellt. 

7
 Nahrungsstätten sind zwar prinzipiell nicht als Zufluchts- oder Wohnstätten einer Art geschützt. Hängt der 

Fortpflanzungserfolg jedoch unmittelbar von der Existenz [und der Funktion] der Nahrungsstätte ab, ist das 
Nahrungshabitat als Teil der Fortpflanzungsstätte anzusehen (LOUIS 2008). 
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Brückenbauwerke sowie die Dammschüttungen verändert sich das ökologische Raumpotenzial 

der umgebenden Flächen für diese Arten. 

Erhebliche Auswirkungen sind aber nur im Bereich regelmäßig genutzter Schlafplätze oder 

traditionell genutzter Nahrungs- und Rastplätze störungsempfindlicher Arten (Bekassine, Kiebitz 

und Kornweihe) zu erwarten. Dies trifft nur auf den Offenlandbereich zwischen Angersbach und 

Landenhausen zu. Die Dämme mit bis zu ca. 9 m in diesem Bereich werden in Abwägung 

gegen das Schutzgut Landschaftsbild im Bereich mit größtem Offenlandcharakter nur locker mit 

Einzelsträuchern bepflanzt (siehe Maßnahme K0.20, Kapitel 5.3.3.1), um die Kulissenwirkung 

nicht noch durch die Dämme überragendende Bepflanzung zu erhöhen. 

Insgesamt ist in dem genannten Bereich eine Beeinträchtigung der Habitatqualität auf 

ca. 86,2 ha zu konstatieren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG zu werten 

ist (Konflikt F5). Es wird eine 25%ige Wertminderung für die Fläche angesetzt, die wie folgt 

hergeleitet wird (siehe hierzu Unterlage 12.3 – Artenschutzprüfung Artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag): Unter Beachtung der naturräumlichen Gegebenheiten sind essenzielle Teilhabita-

te für die betroffenen Arten auf max. einem Viertel der betroffenen Fläche gegeben (für die 

beiden betroffenen Arten mit den größten Auswirkungen: Kiebitz und Kornweihe, siehe Unterla-

ge 12.3). 

4.3.6.5 Amphibien 

Durch den Bau der Ortsumgehung werden keine für die Amphibienfauna bedeutsamen Teille-

bensräume – Laichgewässer oder Sommer-/Jahreslebensräume – beeinträchtigt (kein Verlust 

von bedeutsamen Habitaten). 

Die im UR festgestellten Wanderbewegungen von Amphibien lassen den Schluss zu, dass im 

UG keine lokal bedeutsamen Wanderkorridore existieren ( keine Zerschneidungswirkungen). 

Die festgestellten Wanderbewegungen kleineren Ausmaßes zwischen dem Tal des Sassener 

Baches und der Lauter-Aue sind durch den ausreichend groß dimensionierten Durchlass des 

Brückenbauwerkes über den Sassener Bach weiterhin möglich. Es ist anzunehmen, dass auch 

die Verbindung des Fischteiches des AnSpV Lauterbach mit der Lauter-Aue über den Sassener 

Bach aufrechterhalten werden kann. Die Zerschneidungswirkungen durch die B 254-neu stellen 

somit keinen erheblichen Eingriff dar. 

Für die Artengruppe der Amphibien ist demnach durch das geplante Vorhaben kein Eingriff im 

Sinne des § 14 BNatSchG zu erwarten. 

4.3.6.6 Reptilien 

Die für Reptilien wichtigen Bereiche mit hochwertiger, lokaler Bedeutung sind die wärmebe-

günstigten Hang- und Kuppenlangen (z. B. Ossenberg) sowie Randbereiche des Gleiskörpers 

der Bahnstrecke. Da diese Bereiche von der Planung nicht in Anspruch genommen werden ist 

kein Verlust von Habitaten für die Artengruppe der Reptilien festzustellen. Auch mit relevanten 

Zerschneidungswirkungen ist nicht zu rechnen. In Teilbereichen verläuft zwar die B 254-neu 

nun zwischen dem Bahndamm und den oben erwähnten Hang- und Kuppenlagen, aber durch 

die Ortstreue der betreffenden wertgebenden Arten (z. B. Zauneidechse) sind Ausbreitungsbe-

wegungen eher entlang des Bahndamms und seiner Begleitstrukturen – die im Gegensatz zu 

den landwirtschaftlich genutzten Bereichen abseits davon - über eine reptilienspezifische 

Habitatausstattung verfügen, zu erwarten. Somit sind keine erheblichen Zerschneidungswirkun-

gen gegeben. 
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Durch den Neubau der B 254 kommt es demnach für die Artengruppe der Reptilien zu keinem 

Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG. 

4.3.6.7 Fische 

Für die Artengruppe der Fische wurden keine mindestens lokal bedeutsamen Habitatbereiche 

im UG festgestellt. Die geplanten Verrohrungen des Hainbachs sowie des Rothenbachs (mit 

120 bzw. 116 m) stellen zwar Wanderhindernisse für Fische dar, sind aber aufgrund der 

geringen Bedeutung dieser Gewässer für die Fischfauna als nicht erheblich einzustufen. 

Durch den Neubau der B 254 kommt es demnach für die Artengruppe der Fische zu keinem 

Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG. 

4.3.6.8 Tagfalter und Widderchen 

Verlust von Habitaten 

Der Verlust von Habitaten für die Artengruppe der Tagfalter und Widderchen betrifft grundsätz-

lich sehr ähnliche Bereiche wie die der Artengruppe der Heuschrecken, da die betreffenden 

wertgebenden Arten ähnliche Lebensraumansprüche besitzen. Durch den Bau der B 254-neu 

kommt es durch Versiegelung und dauerhafte Flächenbeanspruchung zum Verlust von Habita-

ten in einerseits feuchten und wechselfeuchten Grünlandbereichen (ca. 11,24 ha). Wertgeben-

de Art ist hier v. a. der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling. Andererseits sind 

Habitatverluste in trockeneren Bereichen sowie in anderen extensiv genutzten Bereichen (z. B. 

Ruderalfluren, trockene extensive Grünlandbestände, Ackerbrachen, etc.) mit überlokaler 

Bedeutsamkeit zu verzeichnen (ca. 4,04 ha). Insgesamt kommt es so im Umfang von 

ca. 15,28 ha zu einem Verlust von Habitaten von Tagfaltern und Widderchen, die aufgrund des 

Vorkommens wertgebender Arten als überlokal bedeutend eingestuft werden. 

Weiterhin verursachen Einschnittbereiche mit Grundwasseranschnitt eine Entwässerung 

angrenzender Bereiche und führen somit zur Änderung von Standortbedingungen, die die dort 

vorhandenen feuchtegebundenen Biotoptypen beeinträchtigen (siehe Kapitel 4.3.5.2). Hier-

durch kommt es – wie für die Heuschreckenfauna – zu einem Verlust der betreffenden Habitate 

für wertgebende Arten, die an feuchte-nasse Bodenverhältnisse gebunden sind in einer 

Größenordnung von 0,21 ha. 

Damit gehen für die Artengruppe der Tagfalter und Widderchen insgesamt Habitate im Umfang 

von ca. 15,49 ha 15,28 ha dauerhaft verloren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 

BNatSchG zu werten ist (Konflikt F6). 

Zerschneidungswirkungen 

Erhebliche Zerschneidungswirkungen entstehen für die Artengruppe der Tagfalter – ebenso wie 

bei den Heuschrecken – in Bereichen, wo die B 254-neu bisher homogene Lebensräume 

zerschneidet und damit kleine Habitatteile mit gleicher Funktion – aber verminderter 

Habitatqualität – entstehen lässt. Dies betrifft im vorliegenden Fall die Niederungsbereiche von 

Rothebach (Erlenbach) und Altefeld. Der Rothebach wird mit einem massiven Dammbauwerk 

gequert (Höhe max. ca. 22 m). Die Altefeld wird zwar durch eine Brücke gequert, aber der 

eigentliche Auen(grünland)bereich ist zu ca. zwei Dritteln durch das Dammbauwerk der Brücke 

verbaut. In Verbindung mit dem anschließenden RRB ist damit die Aue der Altefeld für Tagfalter 

als zerschnitten anzusehen. 
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Insgesamt ist in den genannten Bereichen eine Beeinträchtigung der Habitatqualität auf 

ca. 13,85 ha zu konstatieren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG zu 

werten ist (Konflikt F6). Da der Lebensraum für die betroffenen Arten aber nicht komplett 

verloren geht (wie dies z. B. bei Versiegelung der Fall ist), wird eine 25%ige Wertminderung für 

die Fläche angesetzt. 

4.3.6.9 Heuschrecken 

Verlust von Habitaten 

Durch den Bau der B 254-neu kommt es durch Versiegelung und dauerhafte Flächenbeanspru-

chung auf ca. 15,28 ha zum Verlust von Habitaten von Heuschrecken, die aufgrund des 

Vorkommens wertgebender Arten als überlokal bedeutend eingestuft werden. Diese sind 

einerseits in feuchten und wechselfeuchten Grünlandbereichen (u. a. Sumpfschrecke, 

Sumpfgrashüpfer) und andererseits in trockeneren Bereichen (Kurzflügelige Beißschrecke) 

sowie in anderen extensiv genutzten Bereichen (z. B. Ruderalfluren, trockene extensive 

Grünlandbestände, Ackerbrachen, etc) zu finden. 

Weiterhin verursachen Einschnittbereiche mit Grundwasseranschnitt eine Entwässerung 

angrenzender Bereiche und führen somit zur Änderung von Standortbedingungen, die die dort 

vorhandenen feuchtegebundenen Biotoptypen beeinträchtigen (siehe Kapitel 4.3.5.2). Hier-

durch kommt es zu einem Verlust der betreffenden Habitate für wertgebende Heuschreckenar-

ten, die an feuchte-nasse Bodenverhältnisse gebunden sind (z. B. Sumpfschrecke) in einer 

Größenordnung von ca. 0,21 ha. 

Damit gehen für die Artengruppe der Heuschrecken insgesamt Habitate im Umfang von 

ca. 15,49 ha 15,28 ha dauerhaft verloren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 

BNatSchG zu werten ist (Konflikt F7). 

Zerschneidungswirkungen 

Erhebliche Zerschneidungswirkungen für die Artengruppe der Heuschrecken entstehen in 

Bereichen, wo die B 254-neu bisher homogene Lebensräume zerschneidet und damit kleine 

Habitatteile mit gleicher Funktion – aber verminderter Habitatqualität – entstehen lässt (Frag-

mentierung). Dies betrifft im vorliegenden Fall die Niederungsbereiche von Rothebach (Erlen-

bach) und Altefeld. Der Rothebach wird mit einem massiven Dammbauwerk gequert (Höhe 

max. ca. 22 m). Die Altefeld wird zwar durch eine Brücke gequert, aber der eigentliche Au-

en(grünland)bereich ist zu ca. zwei Dritteln durch das Dammbauwerk der Brücke verbaut. In 

Verbindung mit dem anschließenden RRB ist damit die Aue der Altefeld für Heuschrecken als 

zerschnitten anzusehen. 

Insgesamt ist in den genannten Bereichen eine Beeinträchtigung der Habitatqualität auf 

ca. 13,85 ha zu konstatieren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG zu 

werten ist (Konflikt F7). Da der Lebensraum für die betroffenen Arten aber nicht komplett 

verloren geht (wie dies z. B. bei Versiegelung der Fall ist), wird eine 25%ige Wertminderung für 

die Fläche angesetzt. 

4.3.6.10 Libellen 

Verlust von Habitaten 

Stillgewässer werden durch den Bau der Ortsumgehung nicht in Anspruch genommen. Aber 

auch die Fließgewässer und in zweiter Linie auch höherwertige Gräben sind für die lokale 
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Libellenfauna bedeutsam, v. a. für die wertgebenden Fließgewässerarten Gebänderte Prachtli-

belle und Blauflügel-Prachtlibelle. Insgesamt gehen 1.707 lfm 1.778 lfm Fließgewässer anlage-

bedingt durch Versiegelung und Flächeninanspruchnahme verloren (Konflikt W3). Weitere 

1.474 lfm höherwertige und für Libellen bedeutsame Gräben (Mühlgräben und Gräben mit 

Hochstaudenflur) werden versiegelt und/oder überbaut (Konflikt W4). 

Damit gehen für die Artengruppe der Libellen insgesamt Habitate im Umfang von 3.181 lfm 

3.252 lfm dauerhaft verloren, was als erheblicher Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG zu 

werten ist (Konflikt F8). 

Im Bereich der beiden Lauterquerungen und der Altefeldquerung führt die bau- und anlagebe-

dingte Flächeninanspruchnahme in kleinen Teilbereichen zur Rodung von Bachauenwald, 

weiterhin werden jeweils ca. 11 m Fließgewässerstrecke mit den geplanten Brücken über-

spannt. Insgesamt sind diese Eingriffe in Libellenhabitate jedoch nicht als erheblich anzusehen. 

Die Rodung des Uferbewuchses führt zu einer Besonnung eines kleinen Uferabschnittes des 

ansonsten stark beschatteten Gewässers. Dies ist für die hier vorkommenden wertgebenden 

Arten nicht als nachteilig anzusehen und wird keine negativen Folgen für den Libellenbestand 

haben. Besonnte Fließgewässerabschnitte an ansonsten beschatteten, stark fließenden und 

damit sauerstoffreichen Gewässern gehören zu den natürlichen Lebensraumansprüchen dieser 

Art. 

Mit Zerschneidungswirkungen für die Libellenfauna durch das geplante Vorhaben ist nicht zu 

rechnen. 

4.3.6.11 Sonstige Tierarten 

Für die weiteren Artengruppen (Hautflügler, Laufkäfer) wurden keine mindestens lokal bedeut-

samen Habitatbereiche im UG festgestellt. Durch den Neubau der B 254 kommt es demnach für 

diese Artengruppen zu keinem Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG. 
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4.3.7 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungspotenzial 

Für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholungspotenzial werden die folgenden 

vorhabensbedingten Beeinträchtigungen untersucht: 

 anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme und der damit einhergehende 

Verlust von Landschaftsbildqualitäten und von prägenden Vegetations- und Struk-

turelementen 

 Überformung der Landschaft durch Dammlage der Trasse und durch die großen 

Brückenbauwerke, dadurch Veränderung der Oberflächengestalt, Störung weit-

räumiger Sichtbeziehungen und Beeinträchtigung der Landschaftsbildqualität 

 betriebsbedingte Verlärmung und visuelle und olfaktorische Störung, dadurch 

Beeinträchtigung der landschaftsästhetischen Funktion 

Im Folgenden wird zunächst definiert, welche der Beeinträchtigungen als erheblich im Sinne 

des § 14 BNatSchG eingestuft werden und damit einen Ausgleichsbedarf nach sich ziehen. Im 

Anschluss erfolgt die Ermittlung und Darstellung der beeinträchtigten Flächengrößen. 

4.3.7.1 Verlust von Landschaftsbildqualitäten und von prägenden Vegetations- 

und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme 

Ein Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen kann durch Überbauung mit 

sämtlichen zur Straße gehörenden Anlagen sowie durch die vorübergehende bauzeitliche 

Inanspruchnahme von Flächen verursacht werden. Die folgende gibt einen Überblick über den 

anlage- und baubedingten Verlust an Landschaftsbild prägenden Strukturen. 

Nahezu ein Drittel des gesamten Verlustes entfällt mit rund 3,413 ha auf standortgerechte 

Hecken, die sich über den gesamten Trassenverlauf verteilen. Den nächst größeren Anteil 

machen Feldgehölze und Baumhecken (1,657 ha 1,736 ha) vor allem am Ossenberg und im 

Bereich des Knotens 5 sowie Eichen-Hainbuchenwald (1,330 ha) mit einem größeren Bestand 

im Bereich des Vaits-Bergs aus. Durch Überbauung (z. B. bei Dämmen, Einschnitten und RRB) 

verschwinden an prägenden Strukturen: Eichen-Buchenwald, standortgerechte Hecken sowie 

Feldgehölze und Baumhecken. Die bauzeitliche, d. h. in der Regel temporäre Inanspruchnahme 

von landschaftsbildprägenden Strukturen nimmt gut ein Drittel der Fläche des Gesamtverlustes 

ein. Hierbei entfällt ein Großteil auf standortgerechte Hecken. 

Insgesamt gehen durch anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme auf einer Fläche 

von 8,984 ha 8,925 ha landschaftsbildprägende Vegetations- und Strukturelemente verloren. An 

landschaftsbildwirksamen Gewässern geht der Mühlgraben östlich Lauterbach auf einer Länge 

von 100250 m verloren. Es werden 91 Stk. landschaftsbildwirksame Einzelbäume durch die 

Maßnahme beansprucht. 

Tabelle 66: Verlust von landschaftsbildprägenden Vegetations- und Strukturelementen durch 

anlage- und baubedingte Flächenbeanspruchung 

Code PNL Biotoptyp Summe (ha/lfm/Stk.) 

01.106 Eichen-Hainbuchenwald 1,330 

01.200 Mischwald (Laub/Nadel) 0,121 

01.209 Nadelholzaufforstung 0,403 

01.210 Nadelwald 0,162 
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Code PNL Biotoptyp Summe (ha/lfm/Stk.) 

01.500 Waldränder, funktionsgerecht 0,253 

02.100 Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte 3,076 3,348 

02.103 Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte mit 
Obstbäumen 0,065 

02.200 Hecken und Gehölze feuchter bis nasser Standorte 0,326 0,333 

02.300 Gebietsfremde Gehölze 0,123 0,103 

02.500 Ufergehölzsaum 0,225 0,338 

02.600 Straßenbegleitende Gehölze 0,404 

02.700 Feldgehölz/Baumhecke 1,657 1,736 

03.120 Streuobst über Grünland, intensiv genutzt 0,052 0,110 

03.560 Streuobst, neu angelegt 0,048 

12.230 Hausgarten, Kleingarten, Nutzgarten, strukturreich 0,142 

12.510 Freizeitgrundstück mit Streuobst 0,037 

13.300 Öffentliche Grünfläche 0,008 

14.100 Siedlungsfläche 0,016 

14.500 Bahndamm 0,016 

 Summe (ha) 8,984 8,925 ha 

04.550 Mühlgraben 250 

 Summe (lfm) 250 

33 Einzelbaum, landschaftsprägend 5 

39 Alleebaum 10 

32 Einzelbaum trockener bis frischer Standorte 45 

30 Obstbaum 15 

35 Nadelbaum, gebietsfremd 14 

36 Laubbaum, gebietsfremd 2 

 Summe (Stk.) 91 

 

Der Verlust von landschaftsbildprägenden Vegetations- und Strukturelementen durch anlage- 

und baubedingte Flächenbeanspruchung wird als erheblich eingestuft und zu dem Konflikt L1 

zusammengefasst. 

4.3.7.2 Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken 

Von einer potenziellen Beeinträchtigung durch Überformung der Landschaft sind alle 40 

Raumeinheiten mehr oder weniger betroffen. In der nachfolgenden Tabelle 67 wird die Schwere 

einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie des Erholungspotenzials durch Überfor-

mung und die häufig damit einhergehende Unterbrechung von Sichtbeziehungen bewertet. 

Hierbei sind mittlere, hohe und sehr hohe Beeinträchtigungen erheblich und stellen somit einen 

Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG dar. Eine mögliche Erheblichkeit begründet sich in erster 

Linie aus der optischen Verletzbarkeit der Raumeinheit (Kapitel 3.7) und aus der technischen 

Planung (Brückenbauwerke, Tiefe der Einschnitte, Höhe der Dämme, Kapitel 4.1.1), sowie in 

gewissem Maß auch aus dem Erholungswert der Raumeinheit (Kapitel 3.8). Bestehende 

visuelle Vorbelastungen u. a. durch die B 254-alt, die Bahnlinie Fulda – Alsfeld oder durch 

Hochspannungsleitungen wurden ebenfalls betrachtet. Diese Vorbelastungen stellen allerdings 
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aufgrund ihrer Dimensionierung, ihrer transparenten Bauweise im Falle von Hochspannungslei-

tungen und z. T. durch ihre Lage gegenüber den relevanten Abschnitten der B 254-neu mit 

ihren teilweise massiven Dämmen, Einschnitten und Brückenbauwerken eine vergleichsweise 

geringe Überformung der Landschaft dar. 

Gut einsehbare Trassenabschnitte in Dammlage in offenem, wenig strukturiertem Gelände 

befinden sich vor allem östlich des Vaits-Bergs, im Bereich des Sässergrunds sowie am 

Rothebach bei Landenhausen. Von den insgesamt 23 geplanten Brückenbauwerken führen vor 

allem die vier großen Brücken (Bw 7 – Brückenbauwerk über das Lautertal, Bw 9 – Brücken-

bauwerk über den neuen „Sasser Weg“ und den Sässergrund, Bw 14 – Brückenbauwerk über 

die DB-Strecke und das Lautertal und Bw 21 – Überführung der Ortsumgehung über die 

Altefeld) zu einer Überformung der Landschaft. Hierbei gilt besonders das landschaftliche 

Umfeld von Bw 14 mit der Lauterniederung und der Burgruine Wartenberg als empfindlich 

gegenüber einer Überformung der Landschaft. Die Sichtbeziehungen sind in diesem Fall 

besonders zu beachten, da die Burgruine Wartenberg, die sich in exponierter Lage in der 

überwiegend offenen Lauterniederung befindet, insbesondere für die Gemeinde Wartenberg 

von besonderer Bedeutung ist und auch touristisch genutzt wird. Durch das geplante Querungs-

bauwerk werden die Sichtbeziehungen zwischen der Ortslage Angersbach und der Burgruine 

beeinträchtigt (vgl. PNL 2006b). Größere Trasseneinschnitte, wie sie am Vaits-Bergs und 

nördlich von Angersbach vorkommen, können sich vor allem in deren Nahbereich negativ auf 

das Landschaftsbild auswirken, während sie aus größerer Entfernung in der Regel kaum 

wahrnehmbar sind bzw. die Straße selbst optisch kaschieren. Weiterhin optisch sehr empfind-

lich bezüglich einer Errichtung von Bauwerken sind die offenen Landschaften „Beckenland-

schaft um Maar“ und „Offene Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landenhausen“. 

Selbst kleinere Bauwerke entfalten hier bereits eine erhebliche Fernwirkung. 

Die verschiedenen Gestaltungsmaßnahmen (Pflanzung von Gehölzen und Bäumen, siehe 

Kapitel 4.2.4 und 5.3.3.1) sowie Vermeidungsmaßnahme V15 sorgen weitestgehend für eine 

landschaftsbildgerechte Einpassung der Trasse, so dass nur in wenigen Fällen – vor allem im 

Bereich der großen Brückenbauwerke – eine Erheblichkeit gegeben ist. 

Tabelle 67: Beeinträchtigung der Raumeinheiten durch Überformung der Landschaft mit Straßen-

anlagen und Bauwerken 

Raumeinheit Visuelle Vorbelastungen Beeinträchtigung 
durch Überformung 
der Landschaft 

Agrarlandschaft am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

Bahn/Stall gering 

Agrarlandschaft am Söder-Berg - gering 

Agrarlandschaft nördlich 
Angersbach 

Hochspannungsleitung/Bahn hoch 

Agrarlandschaft nordöstlich der 
Stadt Lauterbach 

L 3140 mit Gewer-
be/Hochspannungsleitung/Bahn 

mittel 

Agrarlandschaft nordöstlich 
Müs 

Hochspannungsleitung/B 254 gering 

Agrarlandschaft östlich 
Landenhausen 

B 254 gering 

Agrarlandschaft südlich Müs - gering 

Agrarlandschaft um die "Koppe" 
westlich Bad Salzschlirf 

- gering 
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Raumeinheit Visuelle Vorbelastungen Beeinträchtigung 
durch Überformung 
der Landschaft 

Agrarlandschaft westl. 
Angersbach 

B 254 mittel 

Ausgeräumte Beckenlandschaft 
um Maar 

B 254/L 3161/L 3165/Pumpwerk/Silo/moderne 
Stall- und Firmengebäude 

hoch 

Niederungsbereich der Altefeld B 254 mittel 

Niederungsbereich der 
Brenderwasser 

Bahn/B 254/Hochspannungsleitung gering 

Niederungsbereich der Lauter Bahn/B 254/2 Kläran-
lagen/Hochspannungsleitung 

sehr hoch 

Niederungsbereich des 
Mühlenbachs 

L 3142/Gewerbe mittel 

Niederungsbereich des 
Rodebaches 

Hochspannungsleitung gering 

Offene Agrarlandschaft zw. 
Angersbach und Landenhausen 

B 254 hoch 

Offenland am Fleisch-Berg - gering 

Offenland am Klefferts-Berg - gering 

Offenland östlich der Stadt 
Lauterbach 

- gering 

Offenland östlich Maar Hochspannungsleitung gering 

Offenland südöstlich 
Angersbach 

Abbaugebiet gering 

Offenland westlich Angersbach Abbaugebiet gering 

Offenlandbereich Birkich mit 
der Burgruine Wartenberg 

Bahn/Hochspannungsleitung sehr hoch 

Ossenberg - hoch 

Siedlungsbereich Angersbach Gewerbe/B 254 gering 

Siedlungsbereich Bad 
Salzschlirf 

Kläranlage/Brücken über die 
Altefeld/L 3141/L 3142 

gering 

Siedlungsbereich Heblos - gering 

Siedlungsbereich 
Landenhausen 

B 254/L 3142 gering 

Siedlungsbereich Maar B 254/L 3161 gering 

Siedlungsbereich Müs B 254 gering 

Siedlungsbereich Rimlos Bahn/Firmengelände gering 

Siedlungsbereich Stadt 
Lauterbach 

B 254/Bahn/Gewerbe gering 

Strukturreiches Offenland 
westlich Maar 

B 254 gering 

Vaits-Berg B 254/Bahn/Erddeponie hoch 

Wald-/Offenland am Alten-Berg 
westlich Lauterbach 

Steinbruch gering 

Waldgebiet Lehchen zwischen 
Lauterbach und Angersbach 

B 254/Ziegelei + Abbaugebiet gering 

Waldgebiet "Söderberg und 
Hubertushöhe" 

- gering 
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Raumeinheit Visuelle Vorbelastungen Beeinträchtigung 
durch Überformung 
der Landschaft 

Waldgebiet am Häls-Berg - gering 

Waldgebiet bei Angersbach und 
Landenhausen 

- gering 

Waldgebiet um den Stein-Berg Abbaugebiet gering 

 

Sehr hohe Beeinträchtigungen sind im „Niederungsbereich der Lauter“ sowie im „Offenlandbe-

reich Birkich mit der Burgruine Wartenberg“ zu erwarten, da innerhalb bzw. in Sichtweite dieser 

Raumeinheiten mit einer hohen bis sehr hohen optischen Verletzbarkeit sowie großer Bedeu-

tung für die Erholung und den Tourismus die Errichtung von groß dimensionierten Brückenbau-

werken mit teils massiven Dämmen vorgesehen ist. Hohe Beeinträchtigungen liegen in den 

sehr offenen Landschaften (Beckenlandschaft um Maar“ und „Offene Agrarlandschaft zwischen 

Angersbach und Landenhausen“), in sehr landschaftsbildwirksamen Raumeinheiten 

(Ossenberg, Vaits-Berg) sowie im gut einsehbaren Bereich der größeren Brückenbauwerke, 

hohen Dämme und tiefen Einschnitte vor (Agrarlandschaft nördlich Angersbach). Eine mittlere 

Beeinträchtigung ist noch in vier weiteren Raumeinheiten zu erwarten. In 29 Raumeinheiten 

hingegen werden die Beeinträchtigungen durch eine Überformung der Landschaft unter 

Berücksichtigung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Gestaltungsmaßnahmen unerheblich 

sein. 

Die erheblichen Beeinträchtigungen in elf Raumeinheiten des UR Landschaftsbild durch 

Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken werden zu dem Konflikt L 2 

zusammengefasst.  

4.3.7.3 Verlärmung 

Von einer potenziellen Beeinträchtigung durch Verlärmung sind 6 Raumeinheiten betroffen. In 

der nachfolgenden Tabelle 68 wird der Grad der Erheblichkeit der akustischen Beeinträchtigun-

gen für jede betroffene Raumeinheit beurteilt. Hierbei stellen nur mittlere, hohe und sehr hohe 

Beeinträchtigungen einen Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG dar. Aufgrund bestehender 

akustischer Vorbelastungen insbesondere durch die B 254-alt aber auch durch die Landesstra-

ßen (L 3140, L 3142, L 3161, L 3165), die Bahnlinie Fulda – Alsfeld sowie durch Gewerbegebie-

te an den Ortsrändern sind die zusätzlichen Lärmbeeinträchtigungen durch die B 254-neu in 

vielen Raumeinheiten nicht als erheblich anzusehen. Eine mögliche Erheblichkeit liegt außer-

dem nur in den Raumeinheiten vor, deren Erholungswert mindestens als „hoch“ gewertet wurde 

(vgl. Kap. 3.7, 3.8), sofern dort eine relevante zusätzliche Lärmbeeinträchtigung zu erwarten ist. 

Tabelle 68: Ermittlung der Erheblichkeit der Verlärmung auf die einzelnen Raumeinheiten mit 

hohem und sehr hohem Erholungswert 

Raumeinheit Akustische Vorbe-
lastungen 

Lärm-
beeinträchtigung 

Niederungsbereich der Lauter B 254/Bahn mittel 

Offenland östlich Maar - hoch 

Offenlandbereich Birkich mit der Burgruine Wartenberg Bahn hoch 

Ossenberg (Bahn, 300 m entfernt) sehr hoch 

Siedlungsbereich Stadt Lauterbach B 254/Gewerbe/Bahn gering 
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Raumeinheit Akustische Vorbe-
lastungen 

Lärm-
beeinträchtigung 

Vaits-Berg B 254/Bahn hoch 

 

Eine sehr hohe Beeinträchtigung liegt in der Raumeinheit „Ossenberg“ vor, in der bisher nur 

sehr wenige akustische Vorbelastungen (lediglich durch die etwa 300 m entfernte Bahnlinie) zu 

verzeichnen sind und deren Erholungswert von hoher Qualität ist. Hohe akustische Beeinträch-

tigungen betreffen die Raumeinheiten „Offenland östlich Maar“ und „Offenlandbereich Birkich 

mit der Burgruine Wartenberg“, die sich durch das weitgehende Fehlen an Vorbelastungen 

auszeichnen. Eine mittlere Beeinträchtigung liegt für den „Niederungsbereich der Lauter“ sowie 

für den „Vaits-Berg“ vor. Für den „Siedlungsbereich Stadt Lauterbach“ wird die zusätzliche 

Verlärmung der B 254-neu aufgrund der bestehenden Vorbelastungen durch die B 254-alt, die 

Gewerbebetriebe im Norden und die Bahnlinie als gering gewertet. 

Die erheblichen Beeinträchtigungen durch Verlärmung werden zu dem Konflikt L 3 zusammen-

gefasst. 

4.3.7.4 Visuelle Störung durch Fahrzeugbewegungen 

Durch die vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen (siehe Kapitel 4.2.4 und 5.3.3.1) können 

derartige visuelle Störungen auf weiten Teilen des Trassenverlaufs stark vermindert werden, 

sodass keine Erheblichkeit vorliegt. Auf den gut einsehbaren Brückenbauwerken, wo keine 

Gestaltungsmaßnahmen in Form von Gehölzpflanzung stattfinden werden, muss jedoch mit 

visuellen Störungen durch Fahrzeugbewegungen gerechnet werden. Hier wird allerdings der 

Überprägung der Landschaft durch diese Bauwerke (s. o.) eine wesentlich größere Bedeutung 

als den Fahrzeugbewegungen beigemessen, sodass diese in den Hintergrund treten. Insge-

samt führen visuelle Störungen also zu keiner zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigung für die 

Schutzgüter Landschaftsbild und Erholungspotenzial und stellen somit keinen Eingriff im Sinne 

des § 14 BNatSchG dar. 

4.3.7.5 Beeinträchtigung des Erholungspotenzials 

Das Erholungspotenzial ist unmittelbar mit dem Landschaftsbild verknüpft und stellt das Erleben 

von Landschaft durch den Menschen in den Vordergrund. Es zählt jedoch an sich in der 

Eingriffsregelung gemäß dem Naturschutzrecht nicht zu den zu betrachtenden Schutzgütern. 

Beeinträchtigungen des Erholungspotenzials stellen daher keine Eingriffe gemäß § 14 

BNatSchG dar und sind somit nicht ausgleichspflichtig. Im Folgenden soll diesem Landschafts-

potenzial Rechnung getragen werden, indem die Auswirkungen des Vorhabens auf das 

Erholungspotenzial dargestellt werden. 

Beeinträchtigungen des Erholungspotenzials entstehen durch den Trassenneubau in Bereichen 

mit einer hohen und sehr hohen Erholungseignung bei geringer Vorbelastung. Die Beeinträchti-

gungen begründen sich zum einen auf der Verlärmung der Bereiche (siehe Kapitel 4.3.7.3), 

zum anderen auf optischen Beeinträchtigungen durch die Überprägung der Einheit mit Bauwer-

ken selbst oder der Störung von Sichtbeziehungen dieser Einheit zu außerhalb liegenden 

Bereichen (siehe Kapitel 4.3.7.1 und 4.3.7.2. 
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Tabelle 69: Ermittlung von Beeinträchtigungen des Erholungspotenzials von Raumeinheiten mit 

hohem und sehr hohem Erholungspotenzial 

Raumeinheit Beeinträchtigte Erholungsnutzung 
bzw. Erholungsinfrastruktur 

Beeinträchtigung durch 
Trassenbau 

Beein-
trächtigu

ng 

Wald-/Offenland 
am Alten-Berg 
westlich Lauter-
bach 

Wanderweg: Spaziergänger, Bewohner 
der Stadt Lauterbach 

Vorbelastung hoch, 
Sichtbeziehungen nur in 
Teilen möglich 

gering 

Waldgebiet 
„Söderberg und 
Hubertushöhe“ 

Wanderwege, Aussichtspunkt: Lokale 
und überlokale Wandernutzung, Be-
deutung für Kurgäste Bad Salzschlirfs, 
touristische Bedeutung 

Störung von Sichtbeziehun-
gen vom Waldrand aus  

mittel 

Niederung der 
Lauter 

Überregionale Wander- und Radwege 
(R2; R7): Spaziergänger, Touristen der 
Ruine Wartenberg 

Hohe Einsichtigkeit, starke 
Überformung durch Brü-
ckenbau und Dämme im 
Bereich zwischen 
Angersbach und Bad 
Salzschlirf 

hoch 

Ossenberg Wander- und Radweg (R7), Aussichts-
punkt, Basaltsäulen im Steinbruch: 
Spaziergänger, Radfahrer, Nah- und 
Feierabenderholung der umliegenden 
OT 

Verlärmung, Störung 
wichtiger Sichtbeziehungen, 
direkte Überbauung 
randlicher Abschnitte  

sehr hoch 

Vaits-Berg Aussichtspunkt, Spaziergänger, Rad- 
und Wanderweg, Hundeplatz, Kleingär-
ten: Spaziergänger, Radfahrer, Nah- 
und Feierabenderholung der umliegen-
den OT, Hundehalter 

Verlärmung, Störung 
wichtiger Sichtbeziehungen, 
direkte Überbauung 
zentraler Abschnitte 

sehr hoch 

Offenlandbereich 
„Birkich“ mit 
Ruine Warten-
berg 

Aussichtspunkt, Sehenswürdigkeit, 
Besucherparkplatz, Rad- und Wander-
wege: Überlokale, regionale Bedeu-
tung, Touristen der Ruine Wartenberg, 
Kurgäste aus Bad Salzschlirf, lokale 
Nah- und Feierabenderholung 

Verlärmung, Störung 
wichtiger Sichtbeziehungen, 
Störung durch Fahrzeugbe-
wegung 

sehr hoch 

Offenland östlich 
der Stadt 
Lauterbach  

Rad- und Wanderweg, oberhalb Aus-
sichtspunkt auf dem Hainig: Radfahrer, 
Wanderer von Lauterbach aus 

Weite Entfernung der Tras-
se, anthropogene Strukturen 
liegen dazwischen, geringe 
Einsehbarkeit der Trasse 

gering 

Offenland östlich 
Maar 

Modellflugplatz, Überregionaler Rad-
weg (R7):Spaziergänger, Radfahrer 

Vorbelastung hoch, gute 
Einsehbarkeit der Trasse 

mittel 

Agrarlandschaft 
um die „Koppe“ 
westlich Bad 
Salzschlirf 

Überregionaler Rad- (R7) und Skater-
weg (R7a), Wanderweg: Radfahrer, 
Wanderer, Kurgäste und Touristen 

Geringe Sichtbeziehungen gering 

Siedlungsbereich 
Stadt Lauterbach 

Wander- und Radwege, sehenswerter 
Altstadtkern, deutsche Fachwerkstraße 
(B 254): Wanderer und Radfahrer, 
touristische Bedeutung 

Geringe Sichtbeziehungen, 
starke Vorbelastung durch 
Verlärmung 

gering 

Siedlungsbereich 
Bad Salzschlirf 

Wander- und Radwege, Kurbetrieb: 
regionale Bedeutung für Wanderer und 
Radfahrer, überregional für Kurgäste 
und Touristen 

Geringe Sichtbeziehungen gering 
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Insgesamt kommt es durch den Trassenneubau in vier Raumeinheiten zu hohen oder sehr 

hohen Beeinträchtigungen des Erholungspotenzials. Sehr hoch beeinträchtigt werden beson-

ders die Bereiche „Ossenberg“, „Vaits-Berg“ und „Offenlandbereich Birkich mit Ruine Warten-

berg“, die entweder wie im Falle der Raumeinheiten „Ossenberg“ und „Vaits-Berg“ eine lokale 

Bedeutung für die Erholungsnutzung besitzen und direkt überbaut werden oder aber das 

überlokale bis regionale Erholungspotenzial im Falle der Ruine Wartenberg so empfindlich 

gestört wird, dass es zu einer sehr deutlichen Beeinträchtigung kommt. Weiterhin wird das 

Erholungspotenzial der „Niederung der Lauter“ im Bereich zwischen Angersbach und Bad 

Salzschlirf stark beeinträchtigt, was ebenfalls durch die starken optischen und akustischen 

Beeinträchtigungen in den trassennahen Bereichen zustande kommt. 

4.3.8 Eingriffe in Flächen mit rechtlichen Bindungen aufgrund der 
Eingriffsregelung 

Durch den Bau der B 254-neu werden Flächen mit rechtlichen Bindungen aufgrund der Ein-

griffsregelung (Ausgleichs- und Kompensationsflächen nach § 15 BNatSchG) direkt überplant 

und damit in Anspruch genommen. Die betreffenden Bereiche und ihre Entwicklungszie-

le/Maßnahmen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. 

Bei den zuständigen Behörden wurde eine Aktualisierung der Flächen mit rechtlichen Bindun-

gen angefragt. Eine Rückmeldung der Behörden erfolgte dahingehend nicht. Daher werden im 

Folgenden die Flächen aus 2009 betrachtet.  

Tabelle 70: Flächen mit rechtlichen Bindungen aufgrund der Eingriffsregelung im direkt überplan-

ten Bereich der B 254-neu 

Entwicklungsziele/Maßnahmen Lage 

Stadt/Gemeinde 

Träger bean-
spruchte 
Fläche 

(ha) 

Ge-
samt-
fläche 
(ha) 

Sukzession Großenlüder, 
Gem. Müs, Flur 3, 
Flst. 114 

Privatperson 0,136 0,151 

Erhalt und Pflege des Grabens: 
Bepflanzung Uferränder beidseitig des 
Grabens mit Schwarz-Erlen (Alnus 
glutinosa). Bepflanzung mit heimischen 
Laubgehölzen in unregelmäßiger Anord-
nung, je 100 m 5 Heister (150 – 175) und 
40 Sträucher (je nach Art 60 – 80, 80 – 
100, 100 – 150). Pflegemaßnahmen 
abschnittsweise von 01.11. – 15.03. 

Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, Flur 
1, Flst. 234 

Gemeinde 
Wartenberg 

0,022 0,060 

Bepflanzung des Uferbereichs mit 
standorttypischen Auegehölzen: Schwarz-
Erlen (Alnus glutinosa) und Weidensteck-
lingen von den vorhandenen Weiden (u. a. 
Salix viminalis, Salix fragilis, Salix x 
rubens), Pflanzung oberhalb der Niedrig-
wasserlinie. Gehölzpflege abschnittsweise 
alle 10 Jahre. 

Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, Flur 
3, Flst. 192/1 

Gemeinde 
Wartenberg 

 

 

 

0,082 0,149 
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Entwicklungsziele/Maßnahmen Lage 

Stadt/Gemeinde 

Träger bean-
spruchte 
Fläche 

(ha) 

Ge-
samt-
fläche 
(ha) 

Fließgewässerrenaturierung: Renaturie-
rung des Krömmelsbaches, Maßnahmen 
zur Regenrückhaltung: 
Naturnahe Gestaltung des Verlaufes des 
Krömmelsbaches, Gewässerbett durch 
Brechen der Böschungskanten aufweiten 
und in Teilbereichen verzweigen. Auf den 
angrenzenden Grünlandflöchen durch 
entsprechende Aufweitungen, 
Muldenvertiefungen und Gumpen Tiefauen 
ausbilden. Vereinzelt natürliche Strukturen 
wie Totholz, Steine und standortsgerechte 
Gehölze. 

Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, Flur 
12, Flst. 39 

Gemeinde 
Wartenberg 

0,042 0,352 

Grünlandextensivierung Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, Flur 
12, Flst. 43 

Gemeinde 
Wartenberg 

0,023 0,135 

Grünlandextensivierung Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, Flur 
12, Flst. 44 

Gemeinde 
Wartenberg 

0,232 0,392 

Ufergehölz Neuanlage Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, Flur 
12, Flst. 188/13 

Gemeinde 
Wartenberg 

0,126 0,429 

Ufergehölz Neuanlage Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, Flur 
12, Flst. 195/24 

Gemeinde 
Wartenberg 

0,086 0,398 

Ufergehölzpflege Lauterbach, Gem. 
Lauterbach, Flur 
4, Flst. 2/3 

Stadt 
Lauterbach 

ca. 140 
lfm 

ca. 
140 lf

m 

Entwicklung von Saumstrukturen durch 
natürliche Sukzession, Pflegemahd alle 4-
5 Jahre. Ergänzend Pflanzung von Weiden 
(Salix fragilis) als Heister (150-175 cm 
hoch) entlang des Rothebaches im 
Abstand von 5 m 

Wartenberg, 
Gem. 
Landenhausen, 
Flur 6, Flst. 4 

Gemeinde 
Wartenberg 

0,100 0,102 

Grünlandextensivierung Lauterbach, Gem. 
Maar, Flur 23, 
Flst. 9 

Stadt 
Lauterbach 

0,100 0,597 

Streuobst Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, 
Flst. 62 

Straßenbau-
verwaltung 

0,11 0,11 

Grünland Neueinsaat Wartenberg, 
Gem. 
Angersbach, Flur 
12, Flst. 188/14 

Gemeinde 
Wartenberg 

0,052 0,404 
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Der Verlust von Flächen mit rechtlichen Bindungen aufgrund der Eingriffsregelung durch 

vorhabensbedingte anlage- und baubedingte Flächenbeanspruchung wird zu dem Konflikt KF1 

zusammengefasst. 

4.3.9 Eingriffe nach Hessichem Forstgesetz (HFG) Hessischem 
Waldgesetz (HWaldG) (Waldbilanz) 

Eingriffe in Waldbiotoptypen im Sinne des § 14 BNatSchG sind im Kapitel 4.3.5 (Schutzgut 

Biotoptypen/Pflanzen) bilanziert, wobei sowohl anlagebedingte als auch baubedingte Verluste 

von Waldbiotoptypen als erheblich eingestuft wurden. 

Eingriffe in den Wald gemäß HFG HWaldG werden an dieser Stelle nochmals gesondert 

betrachtet. Hierbei werden nur von dem Vorhaben dauerhaft beanspruchte Flächen gewertet, 

bauzeitlich in Anspruch genommene Waldbereiche werden nach Beendigung der Bauarbeiten 

im Rahmen der Gestaltungs- und Kompensationsmaßnahmen wieder aufgeforstet und daher 

nicht als Eingriff im Sinne des HFG HWaldG gewertet. 

Insgesamt geht Wald gemäß HFG HWaldG in einem Umfang von 2,19 ha verloren (siehe 

Tabelle 71). 

Tabelle 71: Verlust an Waldflächen im Sinne des HWaldG (dauerhaft beanspruchte Flächen) 

Code PNL Biotoptyp Fläche (ha) 

01.106 Eichen-Hainbuchenwald 1,10 

01.200 Mischwald 0,01 

01.209 Nadelholzaufforstung 0,40 

01.210 Nadelwald 0,11 

01.401 Blöße, Schlagflur 0,37 

01.500 Waldränder 0,20 

 Summe 2,19 

 

Betroffen hiervon sind die folgenden Flurstücke: 

 Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 7, Flurstück/e 60/1, 60/2, 

61 

 Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 18, Flurstück/e 3/17 

 Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 62/1, 101, 126, 129-

132, 236-238, 247, 249 
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4.4 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER ENTSTEHENDEN KON-

FLIKTE 

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die im Bestands- und Konfliktplan dargestellten 

Konflikte. Die verwendeten Abkürzungen der Konfliktbezeichnungen haben folgende Bedeu-

tung: 

B1 

Verlust und Beeinträchtigung von Laubwald mit hoher und sehr hoher Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 anlage- und baubedingte Funktionsbeeinträchtigung durch Veränderung des 

Bestandsinnenklimas 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B2 

Baubedingter Verlust von Mischwald mit mittlerer Bedeutung 

B3 

Verlust und Beeinträchtigung von Nadelwald mit mittlerer Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 anlage- und baubedingte Funktionsbeeinträchtigung durch Veränderung des 

Bestandsinnenklimas 

B4 

Verlust und Beeinträchtigung von Schlagfluren geringer Bedeutung 

 anlagebedingter Verlust 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B5 

Verlust und Beeinträchtigung von Waldrand mit hoher Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 anlage- und baubedingte Funktionsbeeinträchtigung durch Veränderung des 

Bestandsinnenklimas 

B6 

Verlust und Beeinträchtigung von Hecken und Gehölzen trockener bis frischer Standorte 

mit hoher Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 anlage- und baubedingte Funktionsbeeinträchtigung durch Veränderung des 

Bestandsinnenklimas 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 
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B7 

Anlage- und baubedingter Verlust von Gehölzen mit geringer Bedeutung 

B8 

Verlust und Beeinträchtigung von Hecken und Gehölzen feuchter und nasser Standorte 

mit hoher Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B9 

Anlage- und baubedingter Verlust von Streuobstbeständen mit mittlerer Bedeutung 

B10 

Verlust und Beeinträchtigung von Sumpfquellen mit hoher Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 anlagebedingte Funktionsbeeinträchtigung durch Veränderung von Standortbedin-

gungen 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B11 

Anlagebedingter Verlust von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

B12 

Anlagebedingter Verlust von Gräben mit mittlerer Bedeutung 

B13 

Anlage- und baubedingter Verlust von Hochstaudenfluren feuchter Standorte mit hoher 

Bedeutung 

B14 

Verlust und Beeinträchtigung von Grünlandbeständen mit mittlerer und hoher Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 anlagebedingte Funktionsbeeinträchtigung durch Veränderung von Standortbedin-

gungen 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B15 

Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

B16 

Verlust und Beeinträchtigung von Feuchtgrünlandbeständen mit hoher und mittlerer 

Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 
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 anlagebedingte Funktionsbeeinträchtigung durch Veränderung von Standortbedin-

gungen 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B17 

Verlust und Beeinträchtigung von ausdauernden Ruderalfluren und Rainen mit mittlerer 

Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B18 

Anlage- und baubedingter Verlust von Gärten und Freizeitgrundstücken mit mittlerer 

Bedeutung 

B19 

Verlust und Beeinträchtigung von Äckern mittlerer Standorte mit mittlerer Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B20 

Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer und sehr geringer Bedeutung 

 anlage- und baubedingter Verlust 

 Beeinträchtigung durch Schadstoffeinträge 

B21 

Anlagebedingter Verlust von Gräben mit geringer Bedeutung 

B22 

Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen 

B23 

Beeinträchtigung von Magerrasen, Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden hoher und 

sehr hoher Bedeutung 

 

F1 

Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2 

Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offen-

land) 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten 

 Beeinträchtigung von Habitaten durch anlage- und betriebsbedingte Störungen 

(akkustisch/optisch) 
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F3 

Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel 

(Wald/Halboffenland) 

 anlage- und baubedingter Verlust von Habitaten  

 Beeinträchtigung von Habitaten durch anlage- und betriebsbedingte Störungen 

(akkustisch/optisch) 

F4 

Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler 

Verbindung zu Brutstandorten (Schwarzstorch) 

 Beeinträchtigung von Habitaten durch anlage-und betriebsbedingte sowie bauzeit-

liche Störungen 

F5 

Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und 

betriebsbedingte sowie bauzeitliche Störungen 

F6 

Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten 

 anlagebedingte Funktionsbeeinträchtigung von Habitaten durch Veränderung von 

Standortbedingungen 

 Beeinträchtigung von Habitaten durch Zerschneidung 

F7 

Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten 

 anlagebedingte Funktionsbeeinträchtigung von Habitaten durch Veränderung von 

Standortbedingungen 

 Beeinträchtigung von Habitaten durch Zerschneidung 

F8 

Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

 

Bo1 

Verlust von Böden durch Versiegelung 

Bo2 

Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung 

und Verdichtung 

Bo3 

Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Vernässung und Entwässerung 
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Bo4 

Beeinträchtigung von Böden durch betriebsbedingten Schadstoffeintrag 

Bo5 

Beeinträchtigungen von Böden durch bauzeitliche Inanspruchnahme 

 

W1 

Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W2 

Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge 

W3 

Anlagebedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/ Verrohrung/ 

Ausbau 

W4 

Anlagebedingte Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Gräben durch Überbauung/ 

Verrohrung/ Ausbau 

W5 

Anlage- und baubedingte Beeinträchtigung von Quellbereichen 

W6 

Beeinträchtigung der Retentionsfunktion durch Inanspruchnahme von Überschwem-

mungsbereichen 

 

K1 

Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belas-

tungsräumen 

 

L1 

Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch anlage- und baube-

dingte Flächeninanspruchnahme 

L2 

Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken 

L3 

Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 

KF1 

Verlust und Beeinträchtigung von Kompensationsflächen 
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5 Planung der landschaftspflegerischen Maß-

nahmen 

5.1 METHODIK DER EINGRIFFS-/AUSGLEICHSBILANZIERUNG 

Die im vorliegenden landschaftspflegerischen Begleitplan angewandte Methodik der Eingriffs-

/Ausgleichsbilanzierung orientiert sich an den Vorgaben des Leitfadens „Prozessbegleitendes 

Qualitätsmanagement für die Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes in 

Hessen“ (BOSCH & PARTNER 2005). Der Leitfaden wurde im Auftrag des Hessischen Landesam-

tes für Straßen- und Verkehrswesen erstellt. 

Das in diesem Leitfaden dargestellte Konzept der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung gliedert sich 

in drei Stufen: 

 Erfassung der erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (Ermitt-

lung des Wertverlustes/der Wertminderung) 

 Bestimmung des Aufwertungspotenzials durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

(Ermittlung der Wertsteigerung) 

 Ableitung von Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Gegen-

überstellung von Wertverlust/Wertminderung und Wertsteigerung) 

 

Bei der Ermittlung des Wertverlustes/der Wertminderung des Eingriffsbereiches werden alle 

Schutzgüter betrachtet (Boden, Grundwasser, Oberflächengewässer, Klima/Luft, Biotopty-

pen/Pflanzen, Tiere, Landschaftsbild/Erholungspotenzial). Es wird – soweit möglich – ein 

Ausgleichsbedarf in Form von Wertpunkten ermittelt, der sich – in Abhängigkeit von den 

beeinträchtigten Schutzgütern – aus Beträgen unterschiedlicher Dimensionen (ha, lfdm., Stück) 

zusammensetzen kann. Die Höhe dieser Wertpunkte wird von der Größe/dem Umfang des 

beeinträchtigten Schutzgutes, seiner naturschutzfachlichen Bedeutung (im Falle des Schutzgu-

tes Biotoptypen/Pflanzen) sowie von Art und Ausmaß der Beeinträchtigung beeinflusst. Bei der 

Bilanzierung des Wertverlustes mit der Wertsteigerung (vgl. Kapitel 5.3.1.2) werden nur Wert-

punkte gegeneinander aufgerechnet, die aus Größen derselben Dimension errechnet wurden. 

Bei der Bestimmung des Aufwertungspotenzials durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men wird analog verfahren wie bei der Ermittlung des Wertverlustes durch den Eingriff. Die 

Kompensationsmaßnahmen werden über einen biotoptypenorientierten Ansatz ermittelt, der 

einen größtmöglichen multifunktionalen Ausgleich/Ersatz von verschiedenen Funktionen der 

Naturgüter über die Aufwertung von Biotopen anstrebt. 

Hierfür wird dem Bestandswert der zur Kompensation vorgesehenen Flächen der Wert eines 

prognostizierten angestrebten Zielzustandes gegenübergestellt. Die Differenz ergibt die 

Wertsteigerung, die hier ebenfalls in Form von Wertpunkten unterschiedlicher Dimension 

ausgedrückt wird. Im Falle des Schutzgutes Biotoptypen/Pflanzen wird neben der naturschutz-

fachlichen Wertigkeit der Biotoptypen vor und nach der Maßnahmendurchführung auch noch 

ein Zeitfaktor berücksichtigt. Als Ausgleich für eine lange Entwicklungsdauer eines Zielbiotop-

typs wird die entsprechende Maßnahmenfläche verdoppelt oder verdreifacht. 
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Im letzten Schritt erfolgt eine vergleichende Gegenüberstellung der durch den Eingriff 

verursachten Wertverluste und Wertminderungen und der durch die geplanten Kompensati-

onsmaßnahmen angestrebten Wertsteigerungen. Dadurch wird zum einen die Funktionalität der 

geplanten Maßnahmen dokumentiert und zum anderen überprüfbar dargelegt, dass die geplan-

ten Maßnahmen in ihrem Umfang ausreichend sind. 

Zu beachten ist bei dieser vergleichenden Gegenüberstellung, dass 

 mehrere Maßnahmen nötig sein können, um einen Eingriff auszugleichen 

 eine Maßnahme als Kompensation für mehrere Eingriffe in dasselbe Schutzgut 

dienen kann 

 eine Maßnahme als Kompensation für Eingriffe in verschiedene Schutzgüter 

dienen kann (multifunktionale Kompensation) 

Im folgenden Kapitel 5.2 wird, getrennt für die einzelnen Schutzgüter, zunächst die Vorgehens-

weise der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erläutert. Dann erfolgt, auf der Grundlage der 

schutzgutbezogenen Eingriffsermittlung in Kapitel 4.3, die Berechnung des Ausgleichsbedarfs 

für jedes Schutzgut. 
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5.2 SCHUTZGUTBEZOGENE ERMITTLUNG DES AUSGLEICHSBEDARFS 

5.2.1 Boden 

In Kapitel 4.3.1 wurden die erheblichen Beeinträchtigungen ermittelt, die für das Schutzgut 

Boden durch den Bau der B 254-neu zu erwarten sind. Die jeweils betroffenen Flächengrößen 

sind in der folgenden Tabelle für die unterschiedlichen Beeinträchtigungspfade aufgeführt. Der 

zur Kompensation dieser Beeinträchtigung erforderliche Ausgleich wird nach den folgenden 

Vorgaben ermittelt: 

Eine Kompensation der anlagebedingten Bodenversiegelung erfolgt durch Entsiegelungsmaß-

nahmen im Verhältnis 1:1, alternativ durch Extensivierung der Bodennutzung im Verhältnis 

1:1,5 der versiegelten Fläche. Als Kompensationsmaßnahmen mit positiver Wirkung auf den 

Boden gelten z. B. die Extensivierung von Grünlandnutzungen, die Etablierung bodenschonen-

der Bewirtschaftungsverfahren oder die Entwicklung von Auwald auf Ackerflächen. Die Kom-

pensation der Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächeninan-

spruchnahme erfolgt ebenfalls durch Extensivierungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 der 

beanspruchten Fläche. Bei Entwässerung grundwasserbeeinflusster Bodentypen erfolgt die 

Kompensation ebenfalls im Flächenverhältnis 1:1 der von Entwässerung betroffenen Bodenty-

pen. Bei Bodentypen ohne relevante Schadstoff-Vorbelastung erfolgt die Kompensation für 

Schadstoffeinträge durch Extensivierung im Verhältnis 1:0,5 der belasteten Fläche. Für erhebli-

che Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Inanspruchnahmen erfolgt der Ausgleich im Verhält-

nis 1:1 der beanspruchten Fläche. Als Ausgleich ist auch hier eine Extensivierung von 

Flächennutzungen in Land- und Forstwirtschaft anrechenbar. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der beeinträchtigten Bodenfunktio-

nen, die zugehörigen Kompensationsfaktoren und den entstehenden Ausgleichsbedarf. 

Tabelle 72: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Boden 

Wirkpfad mit erheblichen Beeinträchtigun-
gen 

Eingriffsflä-
che [ha] 

Kompensa-
tionsfaktor/ 

Wertab-
schlag 

Ausgleichs-
bedarf [WP] 

Versiegelung (Gesamteingriff = 23,814 ha; auf 
0,483 ha sind Entsiegelungsmaßnahmen 
geplant) 

0,483 1:1* 100% 0,483 

23,331 

22,944 

 

1:1,5** 

 

150% 

34,997 

34,416 

Minderung von Teilfunktionen durch Flächen-
beanspruchung 

41,257  1:1 100% 41,257  

Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes 
durch Vernässung und Entwässerung 

0,284 1:1 100% 0,284 

Schadstoffeintrag 3,471 1:0,5 50% 1,736 

bauzeitliche Inanspruchnahme 14,138 1:1 100% 14,138 

Summe Kompensationsbedarf Boden [ha] 

   92,751 

92,314 

* gilt für Entsiegelungsmaßnahmen siehe 5.3.1.3. 
**: gilt für Nutzungsextensivierung, siehe 5.3.1.3. 
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5.2.2 Grundwasser 

In Kapitel 4.3.2 wurden die erheblichen Beeinträchtigungen ermittelt, die nach der Berücksichti-

gung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Grundwasser durch 

den Bau der B 254-neu zu erwarten sind. Die jeweils betroffenen Flächengrößen sind in der 

folgenden Tabelle für die unterschiedlichen Beeinträchtigungspfade aufgeführt. Der zur Kom-

pensation dieser Beeinträchtigung erforderliche Ausgleich wird nach den folgenden Vorgaben 

ermittelt: 

Eine Kompensation der Versiegelung von Infiltrationsflächen mit hoher Grundwasserergiebig-

keit erfolgt durch Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1. Für Schadstoffeinträge ins 

Grundwasser infolge des Abtrags von Deckschichten erfolgt die Kompensation durch Extensi-

vierung im Verhältnis 1:0,5 der belasteten Fläche. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Grundwasser und die zugehörigen Kompensationsfaktoren: 

Tabelle 73: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Grundwasser 

Wirkpfad mit erheblichen Beeinträchtigungen Eingriffsflä-
che [ha] 

Kompensati-
onsfaktor 

Ausgleichs-
bedarf [ha] 

Versiegelung von Infiltrationsflächen zur Grundwas-
serneubildung in Trinkwasser- und Heilquellenschutz-
gebieten  

6,494 1:1* 6,494 

Schadstoffeintrag 20,832 1:0,5 10,416 

Summe Kompensationsbedarf Grundwasser [ha]   16,91 

* bei Entsiegelungsmaßnahmen 

5.2.3 Oberflächengewässer 

In Kapitel 4.3.3 wurden die erheblichen Beeinträchtigungen ermittelt, die für das Schutzgut 

Oberflächengewässer durch den Bau der B 254-neu zu erwarten sind. Die jeweils betroffenen 

Flächengrößen sind in der folgenden Tabelle für die unterschiedlichen Beeinträchtigungspfade 

aufgeführt. Der zur Kompensation dieser Beeinträchtigung erforderliche Ausgleich wird nach 

den folgenden Vorgaben ermittelt: 

Die physischen Eingriffe in die Gewässer können exakt als Fließgewässerlänge angegeben 

werden. Eine Kompensation ist über die naturnahe Anlage zu verlegender Fließgewässerab-

schnitte oder die Renaturierung naturfern überprägter Fließgewässerabschnitte in gleicher 

Dimension am selben oder einem anderen Gewässer möglich. Ebensolches gilt für die Über-

planung der ökologisch wertvollen Gräben. Der Ausgleich für den Verlust von Quellbereichen 

erfolgt im Verhältnis 1:1 durch Wiedervernässungsmaßnahmen. 

Der Verlust an Retentionsraum kann durch landschaftspflegerische Maßnahmen, innerhalb 

derer neuer Retensionsraum im Überschwemmungsgebiet geschaffen wird, kompensiert 

werden. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Oberflächengewässer und den resultierenden Kompensationsbedarf: 
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Tabelle 74: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Oberflächengewässer 

Wirkpfad mit erheblichen Beeinträch-
tigungen 

Eingriffs-
umfang [m] 

Wertminde-
rung 

Kompen-
sationsfaktor 

Ausgleichs-
bedarf 

[m] 

Verlust und Beeinträchtigung von 
Fließgewässern durch Überbau-
ung/Verrohrung 

1.707 m 

1.778 m 

 

100 % 

 

1:1 

1.707 m 

1.778 m 

Verlust und Beeinträchtigung von 
ökologisch wertvollen Gräben 

1.474 m 100 % 1:1 1.474 m 

Verlust und Beeinträchtigung von 
Quellbereichen 

 anlagebedingt 

 bauzeitlich 

 
 

0,119 

0,050 

 
 

100 % 

100 % 

 
 

1:1 

1:1 

 
 

0,119 ha 

0,050 ha 

Verlust von Retentionsraum n.q. - - n.q. 

Summe Kompensationsbedarf Oberflächenwasser [m] [ha] 3.181 m 3.252 m, 0,169 ha  

 

5.2.4 Klima und Luft 

In Kapitel 4.3.4 wurden die erheblichen Beeinträchtigungen ermittelt, die für das Schutzgut 

Klima und Luft durch den Bau der Ortsumgehung zu erwarten sind. Die jeweils betroffenen 

Flächengrößen sind in der folgenden Tabelle für die unterschiedlichen Beeinträchtigungspfade 

aufgeführt. Der zur Kompensation dieser Beeinträchtigung erforderliche Ausgleich wird nach 

den folgenden Vorgaben ermittelt: 

Eine flächenbezogene Bilanzierung der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft ist 

möglich für den Verlust von Flächen mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion 

(im vorliegenden Fall nicht gegeben). Dieser ist kompensierbar über die Neuanlage von 

Biotopen mit gleichartigen Funktionen in gleicher Dimension. 

Der Verlust von Kaltluftentstehungsflächen kann zwar exakt als Flächengröße angegeben 

werden, eine Kompensation über Ausgleichsmaßnahmen ist aber in der Regel nicht möglich, da 

es sich bei den beeinträchtigten Flächen um Acker- und Grünlandflächen handelt. Diese 

werden lediglich bei Entsiegelungsmaßnahmen wiederhergestellt. Die Kompensation muss 

daher über Ersatzmaßnahmen erfolgen, die eine positive Wirkung auf das Klima und die 

Luftqualität entfalten, wie z. B. die Neuanlage von Wald oder Gehölzen. Der Kompensationsum-

fang wird verbal-argumentativ begründet. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Klima und Luft und den resultierenden Kompensationsbedarf: 
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Tabelle 75: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Klima und Luft 

Wirkpfad mit erheblichen Beeinträchtigungen Eingriffsflä-
che [ha] 

Kompensati-
onsfaktor/We
rtminderung 

Ausgleichs-
bedarf [ha] 

Verlust von bedeutenden Kaltluftentstehungsflächen 
durch Versiegelung und Flächeninanspruchnahme 

55,474 1:1  
bei Entsiege-

lung 

55,474 

  verbal-argumentativ 

Summe Kompensationsbedarf Klima/Luft [ha]   55,474 

 

5.2.5 Biotoptypen und Pflanzen 

5.2.5.1 Methodische Grundlagen 

Bei der Ermittlung des Eingriffsumfangs in das Schutzgut Biotoptypen und Pflanzen wurden in 

Kapitel 4.3.5 verschiedene Eingriffsarten unterschieden, die zu unterschiedlich großen Wert-

minderungen der Biotoptypen führen: 

 vollständiger Verlust bzw. Funktionsverlust des Biotoptyps (Wertminderung 100 %) 

durch Versiegelung und Flächeninanspruchnahme (bau- und anlagebedingt) 

 Funktionsbeeinträchtigung des Biotoptyps durch Veränderung des Bestandsinnen-

klimas (bei Wald und Feldgehölzen; Wertminderung 25 % bei Waldrandunterpflan-

zung, ohne Minimierungsmaßnahme 50 %; bau- und anlagebedingt) 

 Funktionsbeeinträchtigung des Biotoptyps durch Schadstoffeintrag oder Änderung 

von Standortbedingungen (Wertminderung 25 % bzw. einzelfallbezogene Prüfung 

der Wertminderung; bau- und betriebsbedingt) 

Die Höhe der Wertminderung bei Funktionsbeeinträchtigung leitet sich ab aus der Empfindlich-

keit des entsprechenden Biotoptyps gegenüber 

 Änderungen des Kleinklimas/Waldinnenklimas 

 Schadstoffeintrag 

 Veränderungen im Wasserhaushalt 

Auf die Höhe des Ausgleichsbedarfs hat außerdem der Biotopwert (Bedeutungsstufe) des 

betroffenen Biotoptyps einen Einfluss, der nachfolgender Tabelle 76 dargestellt ist. 

Der Eingriffsumfang und damit der Ausgleichsbedarf (ausgedrückt in Wertpunkten) ergibt sich 

aus der Multiplikation der betroffenen Fläche (bzw. Biotoplänge bei Gewässern, Stückzahl bei 

Einzelbäumen) mit der Bedeutungsstufe und der Wertminderung: 

 

tBiotoptwer[%]derungminWert]ha[Fläche]WP[Eingriff ××=  

Da im vorliegenden Gutachten für die Erfassung der Biotoptypen ein von der Biotoptypenliste 

des Leitfadens (BOSCH & PARTNER 2005) abweichender Schlüssel für die Kartierung verwendet 

wurde, werden in der folgenden Tabelle die verwendeten Biotoptypenkategorien den Kategorien 
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des Leitfadens zugeordnet und die zugehörige Bedeutungsstufe festgelegt. In der Tabelle ist 

außerdem die Empfindlichkeit der Biotoptypen dargestellt, die als Grundlage zur Beurteilung 

vorhabensbedingter Funktionsbeeinträchtigungen dient. 
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Tabelle 76: Einordnung des verwendeten Biotoptypenschlüssels zum LBP OU Lauterbach-Wartenberg (abgeleitet von der Hessischen Biotopkartierung) 

in das System des Leitfadens von BOSCH & PARTNER (2005) 

Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Wert-
stufe 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden (LF) (Anm.: Erläuterungen PNL bezüglich Situation 
hinsichtlich B 245-neu) 

 S W K 

01.101 Laubwald mit Nadelholzanteil <20% 01.116 Buchenmischwald (forstlich überformt) 4 x x x 

01.105 Buchenwald 01.111 Waldmeister-Buchenwald 5 x x x 

01.106 Eichen-Hainbuchenwald 01.122 Sonstiger Eichen-Hainbuchenwald 5 x x x 

01.176 Weichholzauenwälder und -gebüsche 01.141 Weichholzauenwälder und -gebüsche (Anm.: kleinflächig) 4 x x x 

01.178 Schwarzerlen-Bruchwald 01.144 Erlensumpf- und Erlenbruchwald (Anm.: lineare Bestände) 

Erlensumpf- und Erlenbruchwald 

4 

5 

x x x 

01.200 Mischwald 01.251 sonstige Mischwälder 3 3 x x x 

01.209 Nadelholzaufforstung 01.253 Sonstige Erstaufforstung 2 -- -- -- 

01.210 Nadelwald 01.221 Fichtenbestände 3 x x -- 

01.401 Blöße, Schlagflur 01.254 Schlagflur (Anm.: am Vaits-Berg) 

Schlagflur (Anm.: andere Bestände) 

2 

3 

x x -- 

01.402 Vorwald 01.255 Pionierwald (Anm.: kleinflächig) 3 x x -- 

01.500 Waldränder 01.256 Gestufter Waldrand (Anm.: wenig ausgeprägte Stufung) 4 x x -- 

02.100 Hecken und Gehölze frischer bis trockener Standorte 02.120 

02.130 

Gebüsche/Hecken trockener bis frischer Standorte 

Gebüsche/Hecken mäßig frischer bis feuchter Standorte 

4 

4 

x 

x 

x 

x 

-- 

-- 

02.103 Hecken und Gehölze frischer bis trockener Standorte 
mit Obstbäumen 

02.130 Gebüsche/Hecken mäßig frischer bis feuchter Standorte 4 x x -- 

02.200 Hecken und Gehölze feuchter bis nasser Standorte 02.140 Gebüsche nasser Standorte 4 x x -- 

02.300 Gebietsfremde Gehölze 02.170 Gehölz-/Hecken-/Gebüschpflanzung (standortfremd, Ziergehölze) 2 -- -- -- 

02.500 Ufergehölzsaum 02.150 Ufergehölzsaum heimisch, standortgerecht 4 x x -- 
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Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Wert-
stufe 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden (LF) (Anm.: Erläuterungen PNL bezüglich Situation 
hinsichtlich B 245-neu) 

 S W K 

02.600 Straßengbegleitende Gehölze 02.180 Gehölz-/Hecken-/Gebüschpflanzung (straßenbegleitend etc.) 2 -- -- -- 

02.700 Feldgehölz/Baumhecke 02.110 Feldgehölz (Baumhecke), einheimisch, großflächig 4 x x -- 

03.105 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, 
kennartenarm, trocken 

06.220 Streuobstwiese extensiv bewirtschaftet (LRT: magere Flachland-Mäh-
wiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-
Verbandes)  

3 x x -- 

03.110 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, 
kennartenreich, trocken geprägt 

06.220 Streuobstwiese extensiv bewirtschaftet (LRT: magere Flachland-Mäh-
wiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-
Verbandes) 

4 x x -- 

03.112 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, 
kennartenreich 

06.220 Streuobstwiese extensiv bewirtschaftet (LRT: magere Flachland-Mäh-
wiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-
Verbandes) 

4 x x -- 

03.120 Streuobst auf Grünland, intensiv 06.210 Streuobstwiese intensiv bewirtschaftet 3 x x -- 

03.560 Streuobst, neu angelegt 06.210 Streuobstwiese intensiv bewirtschaftet 2 x x -- 

04.113 Helokrenen und Quellfluren 03.113 Helokrenen (Sickerquellen) und Quellfluren (Anm.: keine gute Ausprä-
gung) 

4 xx x -- 

04.211 Fließgewässer, naturfern  03.214 begradigte und naturnah ausgebaute Bäche und Flüsse (Sohl- oder 
Uferbefestigung aus Steinschüttungen oder Faschinen) (LRT: Vege-
tation des Ranunculion fluitantis, des Callitricho-Batrachion oder 
flutende Wassermoose) 

3 x x -- 

04.212 Kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche, naturnah 03.211 Kleine bis mittlere Bäche der Mittelgebirge oder des Flachlandes (LRT: 
Vegetation des Ranunculion fluitantis, des Callitricho-Batrachion oder 
flutende Wassermoose) 

5 xx X x 

04.213 Große Mittelgebirgsbäche bis kleine Mittelgebirgsflüsse, 
naturnah 

03.212 Große Bäche bis kleine Flüsse der Mittelgebirge oder des Flachlan-
des(LRT: Vegetation des Ranunculion fluitantis, des Callitricho-
Batrachion oder flutende Wassermoose) 

5 xx -- x 

04.310 Altarme 03.231 Altarme (LRT: amphibische/submerse Strandlingsgesellschaften 
und/oder einjährige Zwergbinsengesellschaften;…) 

5 xx x x 
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Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Wert-
stufe 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden (LF) (Anm.: Erläuterungen PNL bezüglich Situation 
hinsichtlich B 245-neu) 

 S W K 

04.320 Altwasser, Qualmgewässer und Totwässer 03.232 Altwasser (einschließlich Qualmgewässer oder Totwässer) (LRT: 
amphibische/submerse Strandlingsgesellschaften und/oder einjährige 
Zwergbinsengesellschaften;…) (Anm.: keine gute Ausprägung) 

4 xx x x 

04.401 Teich, naturnah 03.313 eutrophe Gewässer < 5 m tief (LRT: Vegetation vom Typ 
Magnopotamion oder Hydrocharition) 

3 -- -- -- 

04.402 Teich, naturfern 03.322 Kleinspeicher, Fischteiche sowie neu angelegte Teiche 2 -- -- -- 

04.430 Abgrabungsgewässer 03.323 Bagger- und Abgrabungsgewässer (LRT: amphibische/submerse 
Strandlingsgesellschaften und/oder einjährige Zwergbinsengesellschaf-
ten) (Anm.: Steilwände, intensive Fischteichnutzung) 

2 -- -- -- 

04.440 Temporäres Gewässer, Tümpel 03.317 Temporäre Kleingewässer (Anm.: Gewerbegebiet Angersbach) 

Temporäre Kleingewässer (Anm.: restliche Vorkommen) 

2 

3 

x x -- 

04.450 Klärteich 03.322 Kleinspeicher, Fischteiche sowie neu angelegte Teiche 2 -- -- -- 

04.540 Graben mit Hochstaudenflur 03.222 naturnah angelegte Gräben 2 -- -- -- 

04.542 Graben, naturfern 03.222 naturfern ausgebaute Gräben 2 -- -- -- 

04.550 Mühlgraben 03.222 naturnah angelegte Gräben 2 -- -- -- 

05.110 Röhricht (inkl. Schilfröhricht) 04.200 Röhrichte (Sekundärstandort) (Anm.: kleiner untypischer Standort) 3 x x -- 

05.130 Hochstaudenflur feuchter Standorte 04.300 Hochstaudenfluren (LRT: Pflanzengesellschaften der uferbegleitenden 
feuchten Hochstaudenfluren und Waldsäume) 

4 x x -- 

05.135 Hochstaudenflur feuchter Standorte mit 
Gehölzaufkommen 

04.300 Hochstaudenfluren (LRT: Pflanzengesellschaften der uferbegleitenden 
feuchten Hochstaudenfluren und Waldsäume) 

4 x x -- 

06.105 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, 
trocken geprägt 

06.110 extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des 
Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

3 x x x 
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Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Wert-
stufe 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden (LF) (Anm.: Erläuterungen PNL bezüglich Situation 
hinsichtlich B 245-neu) 

 S W K 

06.106 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, 
typisch 

06.110 extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des 
Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen)  

3 x x x 

06.107 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, 
wechselfeuchte Ausprägung 

06.110 extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des 
Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen)  

3 x x x 

06.110 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, 
trocken geprägt 

06.110 extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des 
Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

4 x x x 

06.111 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, 
typisch 

06.110 extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des 
Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

3 x x x 

06.112 Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, 
wechselfeuchte Ausprägung 

06.110 extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des 
Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

4 x x x 

06.115 Mesophiles Grünland, artenreich, trocken geprägt 06.110 extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des 
Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

4 x x x 

06.117 Mesophiles Grünland, artenreich, wechselfeuchte 
Ausprägung 

06.110 extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-Mähwiese des 
Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

4 x x x 

06.120 Grünland, intensiv genutzt 06.120 

06.190 

intensiv genutzte Frischwiesen 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

06.122 Grünland, ruderalisiert 07.700 Grünlandbrachen, ruderalisierte Grünlandbestände 2 -- -- -- 

06.205 Feucht- oder Nasswiese, artenarm 06.160 Nährstoffreiche Feuchtwiesen 3 x x x 

06.210 Feucht- oder Nasswiese, artenreich  06.150 Nährstoffarme Feuchtwiesen 4 x x x 

06.230 Feucht- oder Nasswiese, degradiert 06.160 Nährstoffreiche Feuchtwiesen 3 x x x 
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Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Wert-
stufe 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden (LF) (Anm.: Erläuterungen PNL bezüglich Situation 
hinsichtlich B 245-neu) 

 S W K 

06.300 Sonstige Grünlandbestände 07.700 Grünlandbrachen, ruderalisierte Grünlandbestände 2 -- -- -- 

06.539 Borstgrasrasen 06.340 Borstgrasrasen (LRT: artenreiche Borstgrasrasen) 5 xx x x 

06.540 Magerrasen saurer Standorte, gute Ausprägung 06.330 Magerrasen saurer Standorte 5 xx x x 

06.550 Magerrasen saurer Standorte, verbuscht, verbracht 06.330 Magerrasen saurer Standorte (Anm.: verbracht) 3 xx x x 

06.600 Zwergstrauchheide 06.410 Calluna-Heiden 4 x x x 

09.100 Annuelle Ruderalflur  07.100 Kurzlebige Ruderalflur 2 x -- -- 

09.200 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte 07.200 ausdauernde Ruderalfluren meist frischer Standorte 3 x -- -- 

09.202 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte, artenarm 07.200 ausdauernde Ruderalfluren meist frischer Standorte (Anm.: artenarm) 2 x -- -- 

09.205 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte mit 
Gehölzaufkommen 

07.200 ausdauernde Ruderalfluren meist frischer Standorte 3 x -- -- 

09.210 Raine, Straßen- und Wegränder, artenreich 07.800 Feldraine, Wiesenraine, linear 3 x -- -- 

09.220 Raine, Straßen- und Wegränder, artenarm 07.900 Straßenränder (mit Entwässerungsmulde, Mittelstreifen) intensiv 
gepflegt, artenarm 

1 -- -- -- 

09.230 Nitrophiler Saum 07.200 ausdauernde Ruderalfluren meist frischer Standorte 2 -- -- -- 

09.300 Ausdauernde Ruderalflur warm-trockener Standorte 07.300 wärmeliebende ausdauernde Ruderalfluren meist trockener Standorte 3 x x x 

10.210 Steinbruch 08.500 Rohstoffabbau (ehemaliger Abbau ohne Schutthalde) (Anm.: Nähe 
Vaits-Berg) 

Rohstoffabbau (ehemaliger Abbau ohne Schutthalde) (Anm.: andere 
Bereiche) 

2 
 

3 

x x -- 

11.000 Intensivacker 09.200 Intensiväcker 1 -- -- -- 

11.100 Acker mittlerer Standorte 09.100 Äcker, extensiv genutzt mit artenreicher Wildkrautflora 3 x -- -- 

11.200 Acker, stillgelegt 07.400 

07.500 

Ackerbrachen, weniger als ein Jahr nicht bewirtschaftet  

Ackerbrachen, mehr als ein Jahr nicht bewirtschaftet 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 
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Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Wert-
stufe 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden (LF) (Anm.: Erläuterungen PNL bezüglich Situation 
hinsichtlich B 245-neu) 

 S W K 

11.300 Ackerbrache  07.500 Ackerbrachen, mehr als ein Jahr nicht bewirtschaftet 2 -- -- -- 

12.100 Nutz- und Bauerngarten 10.130 arten- und strukturreiche Hausgärten 3 -- -- -- 

12.200 Gärtnerei, Baumschule 10.150 Erwerbsgartenbau/Sonderkulturen (überwiegend Monokultur; intensive 
Bewirtschaftung, Zierpflanzen-, Gemüse- und Beerenobstbau) 

1 -- -- -- 

12.230 Sonstige Gärten, strukturreich 10.130 arten- und strukturreiche Hausgärten 3 -- -- -- 

12.240 Sonstige Gärten, strukturarm 10.120 Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 
strukturarme Hausgärten 

2 -- -- -- 

12.500 Freizeitgrundstück  10.120 gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 
strukturarme Hausgärten 

2 -- -- -- 

12.510 Freizeitgrundstück mit Streuobst 10.120 gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 
strukturarme Hausgärten 

3 -- -- -- 

13.100 Friedhof mit Baumbestand 10.210 Park- und Waldfriedhöfe, Waldsiedlungen, Parks, Villensiedlungen mit 
Großbaumbestand 

3 -- x -- 

13.110 Friedhof ohne nennenswerten Baumbestand 10.220 Friedhofsneuanlagen, neu angelegte Grabfelder ohne nennenswerten 
Baumbestand 

1 -- -- -- 

13.300 Öffentliche Grünfläche 10.120 gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 
strukturarme Hausgärten 

2 -- -- -- 

13.400 Sportplatz, Festplatz 11.200 Schotter-, Kies u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasser-
durchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss versickert wird 

1 -- -- -- 

13.450 Reitplatz 11.200 Schotter-, Kies u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasser-
durchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss versickert wird 

1 -- -- -- 

13.500 Kläranlage - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

13.600 Vereinsgelände - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 
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Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Wert-
stufe 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden (LF) (Anm.: Erläuterungen PNL bezüglich Situation 
hinsichtlich B 245-neu) 

 S W K 

13.700 Tierheim - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

13.800 Ver- und Entsorgung - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

14.100 Siedlungsfläche - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

14.150 Betriebsgelände - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

14.160 Baustelle - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

14.161 Lagerplatz - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

14.200 Platz, versiegelt 11.100 Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Asphalt, Verbund-
pflaster) 

1 -- -- -- 

14.201 Platz, befestigt 11.200 Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasser-
durchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss versickert wird 

1 -- -- -- 

14.250 Landwirtschaftliches Betriebsgelände . (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

14.300 Straße, überlokal 11.100 sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Asphalt, Verbund-
pflaster) 

1 -- -- -- 

14.310 Weg, bituminös befestigt 11.100 sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Asphalt, Verbund-
pflaster) 

1 -- -- -- 

14.320 Weg, befestigt 11.200 Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasser-
durchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss versickert wird 

1 -- -- -- 

14.330 Grasweg/Erdweg unbefestigt 11.300 bewachsene Wege 2 -- -- -- 

14.500 Bahndamm 11.200 Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasser-
durchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss versickert wird 

1 -- -- -- 

14.510 Schotterfläche 11.200 Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasser-
durchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss versickert wird 

1 -- -- -- 
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Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Wert-
stufe 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden (LF) (Anm.: Erläuterungen PNL bezüglich Situation 
hinsichtlich B 245-neu) 

 S W K 

14.520 Bahnbetriebsgelände - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

99.501 Ablagerung, organisch - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

99.503 Erddeponie, Kompostierplatz - (keine passende Entsprechung) 1 -- -- -- 

42 Trocken-, Natursteinmauer 08.600 Alte Trockenmauern, Steinriegel, etc. in freier Landschaft 3 x x -- 

 

Punktuell auftretende Biotoptypen: 

 

Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Bedeu-
tung 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden ∑ S W K 

27 Einzelbaum trockener bis frischer Standorte, jung 02.210 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht 2    

32 Einzelbaum trockener bis frischer Standorte 02.210 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht 3    

33 Einzelbaum, landschaftsbildprägender 02.210 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht 5    

39 Alleebaum 02.210 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht 4    

30 Obstbaum 02.210 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht 3    

29 Halbstamm-Obstbaum 02.220 Einzelbaum, nichtheimisch, nicht standortgerecht 2    

38 Einzelbaum feuchter bis nasser Standorte 02.220 Einzelbaum, nichtheimisch, nicht standortgerecht 3    

28 Kopfweide 02.250 Kopfweide 4    

35 Nadelbaum, gebietsfremder 02.220 Einzelbaum, nichtheimisch, nicht standortgerecht 2    

36 Laubbaum, gebietsfremder 02.220 Einzelbaum, nichtheimisch, nicht standortgerecht 2    

41 Lesesteinhaufen 08.600 Alte Trockenmauern, Steinriegel, etc. in freier Landschaft 3 X X -- 
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Code Biotoptypen-Bezeichnung Code Biotoptypen-Bezeichnung Bedeu-
tung 

Empfindlichkeit 

PNL PNL Leitfaden Leitfaden ∑ S W K 

44 Anstehender Fels - - (keine passende Entsprechung) 3 -- -- -- 

43 Offener Steilhang 08.100  Felswände (natürlich) , Klippen (LRT: submediterrane Halbtrockenrasen 
(Mesobromion), besonders orchideenreiche Bestände; Kalkfelsen und 
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation) 

5 X -- X 

1
 unter den Biotoptyp fallen Wälder mit 50-75 % Eiche und einem Anteil von 25-50 % Bäumen, die nicht der aus der dominierenden Hauptbaumart abgeleiteten Pflanzengesellschaft angehören 

2
 unter den Biotoptyp fallen Wälder mit < 50 % nicht einheimische Baumarten 

3
 unter den Biotoptyp fallen Wälder mit 25-50 % nicht zur potenziellen natürlichen Vegetation gehörender Baumarten, sofern sie nicht den beiden Laubmischwald-Biotoptypen zugeordnet werden können 

S Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag 
W Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen im Wasserhaushalt 
K Empfindlichkeit gegenüber Änderungen des Waldinnenklimas/Kleinklimas 
xx sehr hohe Empfindlichkeiten (erhebliche Beeinträchtigung über einen Beeinträchtigungsbereich von 25 m hinaus ist im Einzelfall zu prüfen) 
x hohe und mittlere Empfindlichkeiten (erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten) 
-- geringe und keine Empfindlichkeiten (in der Regel keine erhebliche Beeinträchtigungen) 
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5.2.5.2 Ausgleichsbedarf 

Die Ermittlung des Wertverlustes in Wertpunkten erfolgt nach der in Kapitel 5.2.5.1 genannten 

Formel. Hierzu wird für jeden Biotoptyp, der von erheblichen Beeinträchtigungen betroffen ist, 

die Flächengröße mit der jeweiligen Wertstufe und dem Wertminderungsfaktor multipliziert. Die 

Berechnung des Wertverlustes wird in der vergleichenden Gegenüberstellung der Konflikte und 

Kompensationsmaßnahmen (Tabelle 144) vorgenommen, getrennt nach den in Kapitel 4.4 

dargestellten Konflikten B1-B23. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Flächeninanspruchnahme der verschiedenen 

Biotoptypen für das geplante Straßenbauvorhaben, die die Grundlage für die Ermittlung des 

Wertverlustes und damit des Ausgleichsbedarfs bilden. Der für den entsprechenden Konflikt in 

Tabelle 144 ermittelte Wertverlust ist hinter der Konfliktnummer angegeben. 

 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 254 

 

Tabelle 77: Beeinträchtigte Flächengrößen der Biotoptypen (WM = Wertminderung) 

Konflikt-Nr. (Wertverlust insgesamt8) 
Biotoptyp/en (Code – Bezeichnung) 

Wertstu-
fe 

Eingriffsfläche [ha] [m] [Stk.] 

Verlust 
 

WM = 100 % 

Funktions-
beeinträchtigung 

WM = 50 % 

Beeinträchtigung 
d. Schadstoffe 

WM = 25 % 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 30% 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 10% 

B1 (Wertverlust insgesamt 9,667 Wertpunkte) 

01.106 - Eichen-Hainbuchenwald 5 1,330 ha 0,1 ha 0,048 ha 0,298 ha 4,519 ha 

B2 (Wertverlust insgesamt 0,363 Wertpunkte) 

01.200 - Mischwald 3 0,121 ha - -   

B3 (Wertverlust insgesamt  0,571 0,593 Wertpunkte) 

01.210 - Nadelwald 

 

3 

0,155 ha 

0,162 ha 

 

0,071 ha 

- - - 

B4 (Wertverlust insgesamt 0,759 Wertpunkte)       

01.401 - Blöße, Schlagflur 2 0,373 ha - 0,026 ha - - 

B5 (Wertverlust insgesamt 1,250 Wertpunkte) 

01.500 - Waldränder 4 0,253 ha 0,119 ha - - - 

B6 (Wertverlust insgesamt 19,476 20,880 Wertpunkte) 

02.100 - Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte  

 

4 

3,076 ha 

3,348 ha 

 

- 

 

0,118 ha 

 

- 

 

- 

02.103 - Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte mit 
Obstbäumen 

4 0,065 ha - - - - 

02.700 - Feldgehölz/Baumhecke 

 

4 

1,657 ha 

1,736 ha 

 

0,075 ha 

 

0,016 ha 

- - 

 

B7 (Wertverlust insgesamt 1,054 1,014 Wertpunkte) 

                                                

8
 Der Wertverlust (in WP) errechnet sich aus Ausgangsgrößen verschiedener Dimensionen (ha, lfm und Stk.). Methodisch bedingt entstehen daher große (Zahlen-

)Unterschiede im Ausmaß der Wertverluste. Es werden aber in der vergleichenden Gegenüberstellung von Konflikten und Kompensationsmaßnahmen nur Wertpunkte, die aus 
der gleichen Dimension errechnet wurden, gegenübergestellt. 
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Konflikt-Nr. (Wertverlust insgesamt8) 
Biotoptyp/en (Code – Bezeichnung) 

Wertstu-
fe 

Eingriffsfläche [ha] [m] [Stk.] 

Verlust 
 

WM = 100 % 

Funktions-
beeinträchtigung 

WM = 50 % 

Beeinträchtigung 
d. Schadstoffe 

WM = 25 % 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 30% 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 10% 

02.300 Gebietsfremde Gehölze 

 

2 

0,123 ha 

0,103 ha 

- - - - 

02.600 - Straßenbegleitende Gehölze 2 0,404 ha - - - - 

B8 (Wertverlust insgesamt 2,360 2,840 Wertpunkte) 

02.200 - Hecken und Gehölze feuchter bis nasser Standorte 

 

4 

0,326 ha 

0,333 ha 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

02.500 Ufergehölzsaum 4 
0,225 ha 

0,338 ha 
- 0,156 ha - 

- 
 

B9 (Wertverlust insgesamt 0,382 0,556 Wertpunkte) 

03.110 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, 
kennartenarm, trocken geprägt 

4 - - - - 0,451 ha 

03.112 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, 
kennartenarm, typisch 

4 - - - - 0,115 ha 

03.120 Streuobst über Grünland, intensiv 

 

3 

0,052 ha 

0,110 ha 

- - - - 

B10 (Wertverlust insgesamt 0,857 Wertpunkte)       

04.113 Helokrenen und Quellfluren 4 0,169 ha 0,007 ha 0,001 ha 0,007 ha 0,395 ha 

B13 (Wertverlust insgesamt 0,076 0,408 Wertpunkte) 

05.130 Hochstaudenfluren feuchter Standorte 4 0,019 ha - -   

05.135 Hochstaudenflur feuchter Standorte mit Gehölzaufkommen 4 0,083 ha - - - - 

B14 (Wertverlust insgesamt  41,942 40,941 Wertpunkte) 

 

06.105 – Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, trocken 
geprägt 

 

3 

0,526 ha 

0,427 ha 

 

- 

 

0,045 ha 

 

- 

 

- 

06.106 – Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, typisch 

 

3 

8,662 ha 

7,989 ha 

- 0,166 ha - - 
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Konflikt-Nr. (Wertverlust insgesamt8) 
Biotoptyp/en (Code – Bezeichnung) 

Wertstu-
fe 

Eingriffsfläche [ha] [m] [Stk.] 

Verlust 
 

WM = 100 % 

Funktions-
beeinträchtigung 

WM = 50 % 

Beeinträchtigung 
d. Schadstoffe 

WM = 25 % 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 30% 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 10% 

06.107 – Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, 
wechselfeuchte Ausprägung 

3 1,764 ha 0,132 ha- 0,470 ha - - 

06.110 – Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, trocken 
geprägt 

4 0,134 ha - 0,001 ha 0,149 ha 1,753 ha 

06.111 – Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, typisch 

 

3 

0,332 ha 

0,861 ha 

- 0,010 ha 0,273 ha 1,970 ha 

06.112 – Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, 
wechselfeuchte Ausprägung 

4 0,030 ha 0,60 ha- - 0,060 ha 4,355 ha 

06.115 – Mesophiles Grünland, artenreich, trocken geprägt 4 0,209 ha - 0,007 ha 0,090 ha 1,665 ha 

06.117 – Mesophiles Grünland, artenreich, wechselfeuchte Ausprägung 4 - - - - 0,921 ha 

B15 (Wertverlust insgesamt  34,294 36,948 Wertpunkte) 

06.120 – Intensivgrünland  

 

2 

17,126 ha 

18,093 ha 

- - - - 

06.122 - Grünland, ruderalisiert 2 0,368 ha - - - - 

06.300 – Sonstige Grünlandbestände 2 
0,021 ha 

0,013 ha 
- - - 

- 
 

B16 (Wertverlust insgesamt  0,987 1,162 Wertpunkte) 

06.205 – Feucht- oder Nasswiese, artenarm  

 

3 

0,069 ha 

0,101 ha 

 

0,011 ha- 

- - - 

06.210 – Feucht- oder Nasswiese, artenreich 4 - - - - 0,319 ha 

06.230 – Feucht- oder Nasswiese, degradiert  

 

3 

0,197 ha 

0,223 ha 

 

0,010 ha- 

 

0,040 ha 

- - 

B17 (Wertverlust insgesamt 4,859 5,779 Wertpunkte) 

09.200 – ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte 

 

3 

0,719 ha 

0,745 ha 

-  

0,044 ha 

- - 

09.202 - Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte, artenarm 2 0,014 ha - - - - 
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Konflikt-Nr. (Wertverlust insgesamt8) 
Biotoptyp/en (Code – Bezeichnung) 

Wertstu-
fe 

Eingriffsfläche [ha] [m] [Stk.] 

Verlust 
 

WM = 100 % 

Funktions-
beeinträchtigung 

WM = 50 % 

Beeinträchtigung 
d. Schadstoffe 

WM = 25 % 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 30% 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 10% 

09.205 – ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte mit 
Gehölzaufkommen 

 

3 

0,515 ha 

0,531 ha 

- 0,142 ha - - 

09.210 – Raine, Straßen- und Wegränder, artenreich  

 

3 

0,339 ha 

0,363 ha 

-  

0,001 ha 

- - 

09.300 - Ausdauernde Ruderalflur warm-trockener Standorte 3 0,132 ha - - - - 

B18 (Wertverlust insgesamt 0,852 Wertpunkte) 

12.100 – Nutz- und Bauerngarten 3 0,105 ha - -   

12.230 – Sonstige Gärten, strukturreich 3 0,142 ha - -   

12.510 – Freizeitgrundstück mit Streuobst 3 0,037 ha - -   

B19 (Wertverlust insgesamt 0,32 Wertpunkte) 

11.100 – Äcker mittlerer Standorte 3 0,102 ha - 0,019 ha   

B20 (Wertverlust insgesamt 42,508 39,713 Wertpunkte) 

01.209 - Nadelholzaufforstung 2 0,403 ha - -   

03.560 - Streuobst, neu angelegt 2 0,048 ha - 0,017 ha   

09.220 – Raine, Straßen- und Wegränder, artenarm 

 

1 

1,082 ha 

1,106 ha 

- -   

09.230 – Nitrophiler Saum 2 0,005 ha - -   

11.000 – Intensivacker 

 

1 

29,539 ha 

30,565 ha 

- -   

11.200 – Acker, stillgelegt 

 

2 

2,950 ha 

1,451 ha 

- -   

11.300– Ackerbrache 

 

2 

0,177 ha 

0,058 ha 

- -   

12.240 – Sonstige Gärten, strukturarm 2 0,016 ha - -   

12.500 – Freizeitgrundstück 

 

2 

0,120 ha 

0,148 ha 

- -   
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Konflikt-Nr. (Wertverlust insgesamt8) 
Biotoptyp/en (Code – Bezeichnung) 

Wertstu-
fe 

Eingriffsfläche [ha] [m] [Stk.] 

Verlust 
 

WM = 100 % 

Funktions-
beeinträchtigung 

WM = 50 % 

Beeinträchtigung 
d. Schadstoffe 

WM = 25 % 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 30% 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 10% 

13.300 – öffentliche Grünfläche 2 0,008 ha - -   

14.150 – Betriebsfläche 

 

1 

0,439 ha 

0,449ha 

- -   

14.160 – Baustelle 

 

1 

0,123 ha 

0,019 ha 

- -   

14.330 – Grasweg/Erdweg unbefestigt 

 

2 

1,900 ha 

1,711 ha 

- -   

99.501 – Ablagerung, organisch 1 0,054 ha - -   

B23 (Wertverlust insgesamt 1,137 Wertpunkte) 

06.539 - Borstgrasrasen 5 - - - - 0,352 ha 

06.540 – Magerrasen saurer Standorte, gute Ausprägung 5 - - - - 0,705 ha 

06.550 – Magerrasen saurer Standorte, verbuscht, verbracht 3 - - - - 1,970 ha 

12.510 – Freizeitgrundstück mit Streuobst 4 - - - - 0,043 ha 

B11 (Wertverlust insgesamt 5.121 5.439 Wertpunkte) 

04.211 Fließgewässer, naturfern 

 

3 

1.707 m 

1.778 m 

- -   

B12 (Wertverlust insgesamt 4.422 Wertpunkte) 

04.540 - Graben mit Hochstaudenflur 3 1.374 m - -   

04.550 - Mühlgraben 3 100 m - -   

B21 (Wertverlust insgesamt 1.804 2.488 Wertpunkte) 

04.540 - Graben mit Hochstaudenflur 2 658 m - -   

04.542 – Graben, naturfern  

 

2 

244 m 

586 m 

- -   

Beeinträchtigung  

Einzelbäume sehr hoher Bedeutung 5 5 Stk. - -   
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Konflikt-Nr. (Wertverlust insgesamt8) 
Biotoptyp/en (Code – Bezeichnung) 

Wertstu-
fe 

Eingriffsfläche [ha] [m] [Stk.] 

Verlust 
 

WM = 100 % 

Funktions-
beeinträchtigung 

WM = 50 % 

Beeinträchtigung 
d. Schadstoffe 

WM = 25 % 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 30% 

Beeinträchtigung 
durch N-Eintrag 

WM= 10% 

Einzelbäume hoher Bedeutung 4 10 Stk. - -   

Einzelbäume mittlerer Bedeutung 3 60 Stk. - -   

Bäume geringer Bedeutung 2 - 122 Stk. -   
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Insgesamt führt das geplante Vorhaben für das Schutzgut Biotoptypen und Pflanzen zu folgen-

dem Wertverlust: 

Tabelle 78: Ausgleichsbedarf für erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Biotoptypen 

und Pflanzen 

Biotoptypen-Gruppe Dimension für die 
Berechnung der 

Wertpunkte 

Summe Kompensa-
tionsbedarf [Wert-

punkte] 

flächenhafte Biotoptypen (Konflikte B1-B23) 

 

ha 

 164,178 

 161,92 

Einzelbäume (Konflikte B22) Stk. 367 

Fließgewässer (Konflikte B11, B12, B21) 

 

lfm 

11.347 

12.349 

 

5.2.6 Tiere 

In Kapitel 4.3.6 wurden die erheblichen Auswirkungen auf die untersuchten Tiergruppen 

ermittelt, die mit dem Bau der B 254 verbunden sind. Der zur Kompensation dieser Beeinträch-

tigung erforderliche Ausgleich wird nach den folgenden Vorgaben ermittelt: 

Funktionsverluste von Habitatkomplexen führen zu einer 100 %igen Wertminderung und 

werden im Verhältnis 1:1 ausgeglichen. 

Bei Funktionsbeeinträchtigungen muss die vorhabensbedingte Wertminderung im Einzelfall 

abgeschätzt werden. Dabei müssen Art und Bedeutung der betroffenen Habitatkomplexe sowie 

die spezifische Empfindlichkeit und die spezifischen Habitatansprüche der betroffenen Arten 

berücksichtigt werden. Die beeinträchtigten Flächenanteile der Habitatkomplexe werden mit 

dem entsprechenden Wertminderungsfaktor multipliziert und die errechneten Wertminderungs-

punkte im Verhältnis von 1:1 ausgeglichen. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Inanspruchnahme verschiedener bedeuten-

der faunistischer Funktionsräume für das geplante Straßenbauvorhaben und den sich daraus 

ergebenden Kompensationsbedarf. 
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Tabelle 79: Ermittlung des Kompensationsbedarfs für erhebliche Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Fauna 

Konflikt-Nr. mit betroffener Artengruppe (Wertverlust 
insgesamt9) 
Wirkpfad mit erheblichen Beeinträchtigungen 

Eingriffsfläche 
[ha] [m] 
[Anzahl 

Revierpaare] 

Kompensations-
faktor 

Kompensations-
bedarf [WP] 

F1 – Fledermäuse (Wertverlust insgesamt 14,17 Wertpunkte) 

Verlust von Jagdgebieten sowie von potenziellen Zwischen- 
und Winterquartieren durch Flächeninanspruchnahme 

14,17 1:1 14,17 

F2 – Brutvögel [Offenland] (Wertverlust insgesamt 35,7 Wertpunkte und Fläche für 14 8 Revierpaare) 

Verlust von Habitaten durch Flächeninanspruchnahme 35,7 1:1 35,7 

Beeinträchtigung von Habitaten durch Störungen 14 Revierpaare* 

8 Revierpaare 

- Fläche für 14 8 
Revierpaare 

F3 – Brutvögel [Wald/Halboffenland] (Wertverlust insgesamt 11,93 Wertpunkte und Fläche für 2 bzw. 1 Revierpaar(e)) 

Verlust von Habitaten durch Flächeninanspruchnahme 11,93 1:1 11,93 

Beeinträchtigung von Habitaten durch Störungen 2 bzw. 1 
Revierpaar(e)* 

- Fläche für 2 bzw. 1 
Revierpaar(e) 

F4 – Vögel mit funktionaler Verbindung zu Brutstandorten [Schwarzstorch] (Wertverlust insgesamt 35,8 Wertpunkte) 

Verlust von essentiellen Nahrungshabitaten 35,8 1:1 35,8 

F5 – Rastvögel (Wertverlust insgesamt 21,6 Wertpunkte) 

Verlust von Habitaten durch Störwirkungen 86,2 1:0,25 21,55 

F6 – Tagfalter (Wertverlust insgesamt 18,74 Wertpunkte) 

Verlust von Habitaten durch Flächeninanspruchnahme 15,28 1:1 15,28 

Beeinträchtigung von Habitaten durch Veränderung von 
Standortbedingungen 

0,21 1:1 0,21 

Beeinträchtigung von Habitaten durch Zerschneidung 13,85 1:0,25 3,46 

F7 – Heuschrecken (Wertverlust insgesamt 18,74 Wertpunkte) 

Verlust von Habitaten durch Flächeninanspruchnahme 15,28 1:1 15,28 

Beeinträchtigung von Habitaten durch Veränderung von 
Standortbedingungen 

0,21 1:1 0,21 

Beeinträchtigung von Habitaten durch Zerschneidung 13,85 1:0,25 3,46 

F8 – Libellen (Wertverlust insgesamt 3.252 Wertpunkte) 

Verlust von Habitaten durch Flächeninanspruchnahme 

3.181 m 

3.252 m 

 

1:1 

3.181 

3.252 

* siehe Kapitel 4.3.6.3 

Für Beeinträchtigungen von Habitaten von Rastvögeln (F5) wird eine 25%ige Wertminderung 

für die Fläche angesetzt, da essenzielle Teilhabitate für die betroffenen Arten auf max. einem 

Viertel der betroffenen Fläche gegeben (für die beiden betroffenen Arten mit den größten 

Auswirkungen: Kiebitz und Kornweihe, siehe Unterlage 12.3) sind. 

Für die Beeinträchtigung von Habitaten von Tagfaltern und Heuschrecken durch Zerschnei-

dungswirkungen wird eine 25%ige Wertminderung für die Fläche angesetzt, da der Lebensraum 

für die betroffenen Arten nicht komplett verloren geht (wie dies z. B. bei Versiegelung der Fall 

ist). 

                                                

9
 Der Wertverlust (in WP) entspricht hier dem Ausgleichsbedarf in ha. 
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Insgesamt führt das geplante Vorhaben für das Schutzgut Tiere zu folgendem Wertverlust: 

Tabelle 80: Ausgleichsbedarf für erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere 

Biotoptypen-Gruppe Dimension für die 
Berechnung der Wert-

punkte 

Summe Kompensati-
onsbedarf [Wertpunkte] 

Verlust flächenhafter Habitate (Konflikte F1-F7) ha 156,68 

Verlust an Revierpaaren (Konflikte F2 und F3) Revierpaare -* 

 

Verlust linienhafter Habitate (Konflikte F8) 

 

lfm 

 3.181 

 3.252 

* Der Kompensationsbedarf für den Verlust an Revierpaaren lässt sich nicht in Wertpunkten ausdrücken 
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5.2.7 Landschaftsbild und Erholungspotenzial 

Eine exakte Quantifizierung des Eingriffsumfangs ist für das Schutzgut Landschaftsbild und 

Erholungspotenzial nur für die Auswirkungen möglich, die die Inanspruchnahme von prägenden 

Vegetations- und Strukturelementen betreffen (vgl. Kapitel 4.3.7.1). Für diese kann die Flä-

chengröße bzw. Länge (Fließgewässer) angegeben werden. Der Verlust von prägenden 

Vegetations- und Strukturelementen kann durch die Neuanlage solcher Komponenten im 

Verhältnis 1:1 kompensiert werden, sofern sie geeignet sind, dieselben Funktionen im Umfeld 

der Trasse zu erfüllen. 

Für die übrigen Beeinträchtigungen des Schutzgutes lassen sich in der Regel keine Dimensio-

nen angeben. Hier muss eine „Bilanzierung“ verbal-argumentativ vorgenommen werden, wobei 

die Beurteilungsgrundlage die Funktion der beeinträchtigten Landschaftsbildeinheiten und 

Erholungsräume bildet. Der Kompensationsumfang ergibt sich aus der Wertminderung der 

beeinträchtigten Funktionen. Eine Kompensation ist dabei oft nur über Vermeidungsmaßnah-

men (landschaftstypische Bauwerke etc.), Schutzmaßnahmen (Lärmschutz) oder über Gestal-

tungsmaßnahmen (Einbindung der Trasse durch Anpflanzungen) möglich. Sie kann aber auch 

dadurch erreicht werden, dass benachbarte Landschaftsbildeinheiten und Erholungsräume 

aufgewertet werden. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Beeinträchtigungen der betroffenen Land-

schaftsbildeinheiten: 

Tabelle 81: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Landschaftsbild und Erholungspotenzial 

Wirkpfad mit erheblichen Beeinträchtigungen Eingriffsumfang 
[ha] [m] [Stk.] 

Kompensations-
faktor 

Ausgleichs-
bedarf 

[ha] [m] [Stk.] 

L1 - Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen 

Verlust flächiger Biotoptypen 

8,984 ha 

8,925 ha 

 

1:1 

8,984 ha 

8,925 ha 

Verlust landschaftsbildwirksamer Gewässerstrukturen  250 m 1:1 250 m 

Verlust von landschaftsbildprägenden Einzelbäumen 5 Stk. 1:1 5 Stk. 

Verlust von Einzelbäumen 86 Stk. 1:1 86 Stk. 

L2 - Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken 

 Sehr hohe Beeinträchtigung der Raumeinheiten „Offenland-

bereich Birkich mit Burgruine Wartenberg“ und „Niederungs-

bereich der Lauter“.  

 Hohe Beeinträchtigung der Raumeinheiten „Ossenberg“, 

„Vaits-Berg“, „Beckenlandschaft um Maar“, „Agrarlandschaft 

nördlich Angersbach“, „Agrarlandschaft zwischen 

Angersbach und Landenhausen“, 

 Mittlere Beeinträchtigung der Raumeinheiten „Niederungsbe-

reich der Altefeld“, „Agrarlandschaft nordöstlich der Stadt 

Lauterbach“, „Agrarlandschaft westlich Angersbach“, „Niede-

rungsbereich des Mühlenbachs“. 

n. q. 
 
 

n. q. 
 
 

 

n. q. 

verbal-argumentativ 
 
 

verbal-argumentativ 
 
 

 

verbal-argumentativ 

L3 – Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 
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Wirkpfad mit erheblichen Beeinträchtigungen Eingriffsumfang 
[ha] [m] [Stk.] 

Kompensations-
faktor 

Ausgleichs-
bedarf 

[ha] [m] [Stk.] 

 Sehr hohe Beeinträchtigung der Raumeinheit „Ossenberg“ 

 Hohe Beeinträchtigung der Raumeinheiten „Offenlandbe-

reich Birkich mit Burgruine Wartenberg“, „Vaits-Berg“ und 

„Offenland östlich Maar“ 

 Mittlere Beeinträchtigung der Raumeinheit „Niederungsbe-

reich der Lauter“ 

n. q. 

 
n. q. 

 

n. q. 

verbal-argumentativ 

 
verbal-argumentativ 

 

verbal-argumentativ 

 

5.2.8 Eingriffe in Flächen mit rechtlichen Bindungen aufgrund der 
Eingriffsregelung 

Eine Kompensation von Eingriffen in insgesamt dreizehn bestehende Ausgleichs- und Ersatz-

flächen (siehe Kapitel 4.3.8) erfolgt durch Anlage neuer Ausgleichs- und Ersatzflächen.  

Vollständiger Verlust bzw. Funktionsverlust der Kompensationsflächen durch Versiegelung und 

Flächeninanspruchnahme (bau- und anlagebedingt) wird hierbei im Verhältnis 1:1 ersetzt. Der 

Funktionsverlust auf den verbleibenden Restflächen durch die störungsintensive trassennahe 

Lage der zuvor meist ungestörten Bereiche wird durch eine Neuanlage von Kompensationsflä-

chen im Flächenverhältnis 1:0,5 ersetzt. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Flächeninanspruchnahme von Kompensati-

onsflächen im Rahmen des geplanten Straßenbauvorhabens, welche die Grundlage für die 

Ermittlung der beeinträchtigten Fläche und damit des Ausgleichsbedarfs bildet. 

Tabelle 82: Ermittlung des Flächenbedarfs für den Ersatz überplanter Kompensationsflächen 

 

Eingriffsflä-
che [ha] [lfm] 

Kompensations-
faktor 

Ausgleichsbe-
darf [ha] [lfm] 

KF1 – Verlust und Beeinträchtigung von Kompensationsflächen 

Anlage- und baubedingter Verlust 
 
Funktionsbeeinträchtigung durch nun trassen-
nahe Lage 

1,111 
140 lfm 

2,168 

1:1 
1:1 

1:0,5 

1,111 
140 lfm 

1,084 

Summe Flächenbedarf Kompensationsflächen [ha] [lfm] 2,195 ha; 
140 lfm 

5.3 AUSGLEICHS- UND ERSATZMAßNAHMEN 

5.3.1 Methodik 

5.3.1.1 Multifunktionale Kompensation 

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dienen zur Kompensation der durch den Bau der OU 

verursachten und nach Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
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verbleibenden Eingriffe in die Schutzgüter. Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgte nach 

der in Kapitel 5.1 dargestellten Vorgehensweise. 

Bei der Entwicklung von geeigneten Kompensationsmaßnahmen wird das im Leitfaden „Pro-

zessbegleitendes Qualitätsmanagement für die Erstellung eines landschaftspflegerischen 

Begleitplanes in Hessen“ (BOSCH & PARTNER 2005) beschriebene Prinzip der multifunktionalen 

Kompensation verfolgt. Hierbei werden zunächst Maßnahmen entwickelt, die geeignet sind, 

Eingriffe in die Biotoptypen in Funktion und Umfang vollständig auszugleichen. Beim Ansatz der 

multifunktionalen Kompensation wird sodann geprüft, ob mit diesen zum Ausgleich von Eingrif-

fen in Biotoptypen entwickelten Kompensationsmaßnahmen weitere beeinträchtigte Funktionen 

des Naturhaushaltes wiederhergestellt werden können. Die Schutzgüter finden dabei in der 

folgenden Reihenfolge Berücksichtigung: 

1. Biotoptypen und Biotoptypenkomplexe 

2. Faunistische Funktionsräume, -beziehungen 

3. Landschaftsbild 

4. Boden 

5. Wasser 

6. Klima/Luft 

Nur wenn erhebliche Beeinträchtigungen dieser Schutzgüter verbleiben, die nicht oder nicht 

vollständig über eine multifunktionale Kompensation ausgeglichen werden können, müssen 

zusätzliche Maßnahmen entwickelt werden. 

5.3.1.2 Ermittlung der Wertsteigerung durch die Kompensationsmaßnahmen für 

das Schutzgut Biotoptypen 

Bei der Bestimmung der Wertsteigerung durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird 

analog verfahren wie bei der Ermittlung des Wertverlustes des Schutzgutes Biotopty-

pen/Pflanzen durch den Eingriff. 

Dem Bestandswert (B) der zur Kompensation vorgesehenen Flächen wird der Wert eines 

prognostizierten angestrebten Zielzustandes (Z) gegenübergestellt. Die Differenz ergibt das 

Aufwertungspotenzial (AP) der Kompensationsmaßnahme. Im Falle des Schutzgutes Biotopty-

pen/Pflanzen wird neben der naturschutzfachlichen Wertigkeit der Biotoptypen vor und nach der 

Maßnahmendurchführung auch noch ein Zeitfaktor (ZF) berücksichtigt. Dabei werden in 

Abhängigkeit der Entwicklungsdauer des Zielbiotoptyps drei Kategorien unterschieden: 

 Entwicklungsdauer < 30 Jahre → Kompensationsverhältnis 1:1 → ZF = 1 

 Entwicklungsdauer 30-100 Jahre → Kompensationsverhältnis 1:2 → ZF = 2 

 Entwicklungsdauer > 100 Jahre → Kompensationsverhältnis 1:3 → ZF = 3 

Das Kompensationsverhältnis geht als Zeitfaktor in die Berechnung der erwarteten Wertsteige-

rung ein. Die Berechnung der Wertsteigerung durch eine geplante Kompensationsmaßnahme 

erfolgt nach folgender Formel: 

 

)ZF(Zeitfakor

B)-Z t(entsprich AP[ha] onsflächeKompensati derGröße
]WP[rungWertsteige

×
=  
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Die geplanten Kompensationsmaßnahmen sind nach diesem Verfahren berechnet (siehe 

Kapitel 5.3.3). Eine Ausnahme stellen die Maßnahmen an Gewässern (Lauter, Mühlgraben und 

Gräben) in der Lauter-Aue dar. Bezüglich der Aufwertung der Gewässer-Biotoptypen kommt die 

obige Verfahrensweise zu keinem Ergebnis, welches die reale ökologische Situation nach 

Aufwertung vor Ort abbilden würde. Dies ist in der Tatsache begründet, dass durch die Maß-

nahmen bereits hochwertigere Gewässer-Biotoptypen in erheblichem Maße großräumig 

aufgewertet werden und diese dann Konflikten gegenübergestellt werden, die aus der Inan-

spruchnahme von geringerwertigen Gewässer-Biotoptypen (meist naturfern) entstehen. Da-

durch ist es gerechtfertigt, die Maßnahmen an der Lauter um den Faktor drei und die 

Maßnahmen am Mühlgraben und den anderen Gräben in der Lauter-Aue um den Faktor zwei 

zu erhöhen. 

5.3.1.3 Ermittlung der Wertsteigerung durch die Kompensationsmaßnahmen für 

die verbleibenden Naturgüter 

Für die verbleibenden Naturgüter (Boden, Grundwasser, Oberflächengewässer, Klima/Luft, 

Tiere sowie Landschaftsbild/Erholungspotenzial) entspricht i. d. R die Wertsteigerung (in 

Wertpunkten) einer Kompensationsmaßnahme ihrer Flächengröße (ha), Länge (lfm) oder 

Anzahl (Stück). 

Ausnahmen hiervon betreffen folgende Maßnahmen (jeweils nur in Bezug auf die Kompensati-

on bestimmter Konflikte, siehe nachfolgende Erläuterungen): 

 Maßnahmen zur Kompensation des Konfliktes Bo1, die keine Entsiegelungsmaß-

nahmen sind: Gemäß Bosch & Partner (2005) kann die Kompensation von anla-

gebedingter Bodenversiegelung im Verhältnis 1:1 nur durch 

Entsiegelungsmaßnahmen erfolgen. Da im Rahmen des Neubaus der OU nur in 

geringem Umfang Flächen entsiegelt werden (0,483 ha), muss dieser Konflikt zum 

größten Teil durch Extensivierung der Bodennutzung kompensiert werden. Dies 

kann nach BOSCH & PARTNER (2005) nur im Verhältnis 1:1,5 erfolgen (KF = 1,5). 

 Maßnahmen zur Kompensation des Konfliktes W1, die keine Entsiegelungsmaß-

nahmen sind: Gemäß BOSCH & PARTNER (2005) kann die Kompensation von anla-

gebedingter Versiegelung von Infiltrationsfläche zu Grundwasserneubildung im 

Verhältnis 1:1 nur durch Entsiegelungsmaßnahmen erfolgen. Da im Rahmen des 

Neubaus der OU nur in geringem Umfang Flächen entsiegelt werden (0,483 ha), 

muss dieser Konflikt zum größten Teil durch Extensivierungsmaßnahmen kom-

pensiert werden. Dies wird im vorliegenden Fall in einem konservativen Ansatz im 

Verhältnis 1:2 angesetzt (KF = 2). 

 MK3 (Maßnahmen Lauter-Aue) hinsichtlich der Kompensation der Brutvogel-

Konflikte F2 und F3. Der Bereich des MK 3 wird im östlichen Randbereich von der 

B 254-neu (mit einem Brückenbauwerk) gequert. Daher wirken sich anlage- und 

betriebsbedingte Störungen auf die Qualität der Kompensationsmaßnahme aus. 

Gemäß KIFL (2010) ist der Bereich vom Fahrbahnrand bis 100 m für die Entwick-

lung hochwertiger Kompensationsmaßnahmen für Vögel nicht geeignet. Bezüglich 

der Avifauna ist dieser Bereich dementsprechend aus der Kompensation heraus-

genommen. Der Bereich von 100 m bis zur kritischen Effektdistanz bzw. zur kriti-

schen Isophone (d.h. im Wirkraum des Vorhabens) der jeweiligen Zielart innerhalb 

des MK 3 unterliegt der gleichen Werteinschränkung, wie sie auch der Eingriffser-
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mittlung zugrunde gelegt wird (KIFL 2010, Abnahme der Habitateignung, siehe 

Kap. 4.3.6.3). Daher variiert die Größe der anrechenbaren Fläche des MK 3 – je 

nach Zielart – zwischen 24,34 ha (Wachtelkönig) und 27,58 ha (volle Fläche ab-

züglich Bereich Fahrbahnrand bis 100 m für Zielarten Feldsperling, Gartenrot-

schwanz, Klappergrasmücke, Stieglitz; siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3). 

 MK3 (Maßnahmen Lauter-Aue) hinsichtlich der Kompensation des Konfliktes F4 

(Schwarzstorch). Der Bereich des MK 3 wird im östlichen Randbereich von der 

B 254-neu (mit einem Brückenbauwerk) gequert. Daher wirken sich anlage- und 

betriebsbedingte Störungen auf die Qualität der Kompensationsmaßnahme aus. 

Berücksichtigt wird dies indem die gleiche Werteinschränkung, wie sie auch der 

Eingriffsermittlung für den Schwarzstorch zugrunde gelegt wird (Abnahme der 

Habitateignung, siehe Kap. 4.3.6.3) bei der Fläche angerechnet wird (100%iger 

Verlust der Habitateignung im Bereich Fahrbahnrand bis 300 m). Die Größe der 

anrechenbaren Fläche von MK3 beläuft sich daher auf 21,1 ha. 

 MK3 (Maßnahmen Lauter-Aue) sowie K0.28 (Maßnahme Altefeld-Aue) hinsichtlich 

der Kompensation des Konfliktes F5 (Rastvögel): Beide Maßnahmen erfüllen die 

Anforderungen der multifunktionalen Kompensation. die Maßnahme an der Lauter 

verbessert zusätzlich den Hochwasserschutz von Angersbach. Lediglich bezüglich 

des Konfliktes F5 sind beide Maßnahmen aufgrund der speziellen 

Habitatansprüche der betroffen Offenland-Vogelarten als nicht optimal zu bezeich-

nen. Die Maßnahmenfläche in der Lauter-Aue wird im östlichen Randbereich von 

der B 254-neu mit einem Brückenbauwerk gequert. Dies wirkt sich mindernd auf 

die Qualität bezüglich der Eignung der Maßnahme für Rastvögel aus. Berücksich-

tigt wird dies indem die gleiche Werteinschränkung, wie sie auch der Eingriffser-

mittlung für die Rastvögel zugrunde gelegt wird (KIFL 2010, Abnahme der 

Habitateignung, siehe Kap. 4.3.6.4) bei der Fläche angerechnet wird (100%iger 

Verlust der Habitateignung im Bereich Fahrbahnrand bis 200 m). Die Größe der 

anrechenbaren Fläche von MK3 beläuft sich daher auf 24,34 ha. Für die Maßnah-

me an der Altefeld-Aue wird aufgrund ihrer eingeschränkten Weitläufigkeit eine 

Wertminderung von 50% (KF = 2) angesetzt. 

 MK3 (Maßnahmen Lauter-Aue) hinsichtlich der Kompensation der Boden-

Konflikte: In der Lauter-Aue sind Nutzungsextensivierungen (v. a. K3.1, K3.9, 

K3.17, K3.18) sowie Maßnahmen zur Wiedervernässung (v. a. K3.15, K3.16), aber 

auch Maßnahmen an der Lauter (K3.2-K3.8, K3.19) geplant. Gemäß BOSCH & 

PARTNER (2005) können sowohl Nutzungsextensivierungen als auch 

Wiedervernässungsmaßnahmen zur Kompensation der meisten Boden-Eingriffe 

herangezogen werden. Im vorliegenden Fall sind beide Maßnahmentypen gleich-

zeitig geplant und somit eine für das Schutzgut Boden hochwirksame Gesamt-

maßnahme angedacht. Dadurch ist es gerechtfertigt, die Bodenaufwertung im 

direkten Einflussbereich von K3.16 (östlicher Teilbereich, nördlich der Lauter) um 

den Faktor zwei und die Bodenaufwertung im direkten Einflussbereich von K3.15 

(westlicher Teilbereich, südlich der Lauter) um den Faktor 1,5 zu erhöhen. Für 

K3.15 wird der Faktor 1,5 angesetzt, weil die Wiedervernässung im Zeitraum 1. 

September bis 31. Mai gegeben ist und der Wasserspiegel zwischen dem 1. April 

und 31. August abgesenkt werden kann (bei Mahdnutzung der Flächen, siehe Ka-

pitel 5.3.3.3). 
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5.3.2 Ausgleichskonzept 

Durch den Bau der B 254 OU Lauterbach-Wartenberg kommt es zu unvermeidbaren Eingriffen 

in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Im Wesentlichen sind zu nennen: 

 Verlust und Beeinträchtigungen von Funktionen mehrerer Schutzgüter (v. a. 

Biotoptypen/Pflanzen, Tiere, Landschaftsbild) in einer offen geprägten, überwie-

gend als Grünland und ackerbaulich genutzten Kulturlandschaft (Feldflur zwischen 

Angersbach und Landenhausen; Vogelrastraum) 

 Verlust und Beeinträchtigungen von Funktionen mehrerer Schutzgüter (v. a. 

Biotoptypen/Pflanzen, Tiere) in einer reliefgeprägten, überwiegend als Grünland 

und ackerbaulich genutzten Kulturlandschaft (restliche Bereiche) 

 Verlust und Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen 

 Verlust und Beeinträchtigungen von Funktionen naturnaher Laubwaldbestände 

und Gehölze 

 Verlust und Beeinträchtigungen von Funktionen kleinerer Fließgewässer 

 Beeinträchtigungen faunistischer Funktionsräume durch Zerschneidungswirkungen 

 Beeinträchtigungen des Gebietswasserhaushalts 

Der Verlust und die Beeinträchtigungen dieser Funktionen werden durch den nachfolgend 

erläuterten landschaftspflegerischen Maßnahmenplan funktional in einem multifunktionalen 

Ansatz (siehe hierzu Kapitel 5.3.1.1) kompensiert. Wesentliche Ziele/Vorgaben bei der Konzep-

tion waren: 

 Nachbildung einer traditionell genutzten Kulturlandschaft durch Extensivierung 

landwirtschaftlich intensiv genutzter Flächen (z. T. nach Möglichkeit mit Wieder-

herstellung natürlicher Verhältnisse beim Bodenwasserhaushalt) 

 Verbesserung der Bodenfunktionen ohne weitere Inanspruchnahmen von landwirt-

schaftlichen Nutzflächen 

 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange (§ 44 BNatSchG) 

 Aufwertung im Bereich potenzieller Vogelrasträume 

 Verbesserung von Fließgewässerfunktionen 

Die Verfügbarkeit von Flächen der öffentlichen Hand für die Umsetzung der geplanten Kom-

pensationsmaßnahmen wurde durch Anfrage bei den umliegenden Kommunen und der Hessi-

schen Landgesellschaft (Staatliche Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung) sowie Abfrage 

der Flächen im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland bzw. des Landes Hessen intensiv 

geprüft. Allerdings stellte sich heraus, dass mit den verfügbaren Flächen keine geeigneten 

Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe durch den Neubau der B 254 entwickelt werden 

können. 

5.3.2.1 Konzeption der Kompensationsmaßnahmen gemäß Naturschutzrecht 

Die Planung der Maßnahmen orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben, in denen an erster 

Stelle die Vermeidung von Beeinträchtigungen steht (siehe Kapitel 4.2). Erst im zweiten Schritt 

werden Ausgleich und Ersatz von unvermeidbaren Beeinträchtigungen gefordert. Folgende 

Grundsätze wurden bei der Maßnahmenplanung zugrunde gelegt: 
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 die Maßnahmen orientieren sich in Art und Umfang an den durch den Eingriff 

hervorgerufenen Beeinträchtigungen 

 die Maßnahmenräume stehen im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum 

Eingriff 

 die Maßnahmenräume weisen ein überdurchschnittlich hohes Aufwertungspoten-

zial auf 

 die Maßnahmen sollen auf außerhalb des Waldes gelegenen Maßnahmenflächen 

weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung gewährleisten 

Der Ansatz der vorliegenden Maßnahmenplanung ist, die erheblichen vorhabensbedingten 

Beeinträchtigungen durch die Ausweisung geeigneter Maßnahmenräume mit effizienter Maß-

nahmengestaltung in Bereichen mit einem hohen standörtlichen Aufwertungspotenzial optimal 

zu kompensieren. Nachfolgend sind die wesentlichen durch das Vorhaben erheblichen beein-

trächtigten Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die zur Kompen-

sation geplanten Maßnahmen gegenübergestellt: 

Verlust und Beeinträchtigungen von Funktionen mehrerer Schutzgüter in überwiegend 

als Grünland und ackerbaulich genutzten Kulturlandschaften. 

Hierunter können v. a. Beeinträchtigungen der Schutzgüter Biotoptypen/Pflanzen, Tiere und 

Landschaftsbild zusammengefasst werden. Ein Teil der Eingriffe des Vorhabens findet in dem 

weitgehend offenen, überwiegend als Grünland und ackerbaulich intensiv genutzten Bereich 

zwischen Angersbach und Landenhausen statt, ein weiterer Teil in den restlichen eher reliefge-

prägten Bereichen mit ähnlicher Nutzung. 

In den eher offen geprägten Bereichen ist neben den Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

einer offen geprägten Agrarlandschaft und der Talräume von Lauter und Altefeld insbesondere 

der Verlust von Habitaten typischer Tierarten des landwirtschaftlich genutzten Offenlandes 

festzustellen. Hier sind neben dem Feldhasen typische Brutvögel offener Agrarlandschaften und 

der v. a. in den wechselfeuchten und extensiver bewirtschafteten Grünlandbereichen vorkom-

mende Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling als Beispiel zu nennen. Weiterhin wird der bedeutende 

und traditionell genutzte Vogel-Rastbereich zwischen Angersbach und Landenhausen durch die 

Kulissenwirkung der Trasse (Dammlagen) in seiner Funktion beeinträchtigt. In den eher 

reliefgeprägten Bereichen sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes geringer, da hier 

durch Gestaltungsmaßnahmen die Trasse vergleichsweise gut in die Landschaft eingebunden 

werden kann. Hier sind eher der Verlust und Beeinträchtigungen von Biotoptypen/Pflanzen 

sowie typischer Tierarten einer teilweise mosaikartigen Kulturlandschaft zu konstatieren Ein 

typischer Fauna-Vertreter ist beispielsweise der Neuntöter. 

Zur Kompensation dieser Eingriffe werden auf großer Fläche landwirtschaftlich intensiv genutzte 

Flächen, z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort gelegen, extensiviert. Die Bereiche 

umfassen u. a. Flächen im Bereich des FFH-Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und 

Kalkberg bei Schwarz“ (MK1, MK2), in der Lauter-Aue (MK3) und in der Altefeld-Aue (K0.28). 

Hier werden durch Etablierung einer extensiven Grünlandbewirtschaftung sowie der teilweisen 

Wiederherstellung natürlicher Verhältnisse beim Bodenwasserhaushalt die Bedingungen einer 

traditionell genutzten Kulturlandschaft nachgebildet. Dies bedingt Verbesserungen zahlreicher 

Funktionen nahezu aller relevanten Schutzgüter. Von der Extensivierung landwirtschaftlich 

intensiv genutzter Flächen profitieren viele typische Pflanzen- und Tierarten, welche offene und 

lichte Verhältnisse bzw. ein warm-trockenes Bestandsklima innerhalb ihrer Habitate benötigen. 

Solche Bedingungen, die einstmals für Kulturlandlebensräume typisch waren, finden sich in 

intensiv genutzten Flächen aktuell nicht mehr, da hier die bestandsbildende Vegetation in Folge 
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der Aufdüngung geschlossen ist und ein feucht-kühles Bestandsklima aufweist. Als Nutznießer 

dieser Maßnahmen unter der Fauna seien hier exemplarisch Feldhase, Rebhuhn und Wachtel, 

aber beispielsweise auch viele Insektenarten genannt. Maßnahmen zur Kompensation des 

Konfliktes für Offenland-Rastvogelarten, die durch die Beeinträchtigungen des traditionell 

genutzten Vogel-Rastbereichs zwischen Angersbach und Landenhausen entstehen, werden 

durch die Maßnahmen in der Lauter-Aue (MK3) und in der Altefeld-Aue (K0.28) kompensiert. 

Für die hier relevanten Arten (z. B. Kiebitz, Bekassine) werden sich auch durch das Entstehen 

von offenlandtypischen Strukturelementen und Feuchtbereichen die Bedingungen in den 

Maßnahmenflächen wesentlich verbessern. 

Durch den Bau der geplanten Ortsumgehung ist auch die Feldlerche mit dem Verlust von 8 

Revieren betroffen. Zum Ausgleich werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Lebens-

raumkapazität zu steigern. Hierzu zählt die Anlage von Buntbrachestreifen auf derzeit intensiv 

genutzten landwirtschaftlichen Flächen (siehe K0.33).  

Zur Kompensation der Eingriffe in das Landschaftsbild trägt einerseits die Gestaltung der 

Kulturlandschaft in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich bei, die zu einer Anreicherung der 

Landschaftsraumeinheiten mit strukturierenden, prägenden und landschaftsraumtypischen 

Elementen führt. Aufgewertet werden hierdurch die Auenlandschaft der Lauter (MK3) und die 

Hutelandschaft im und um das die Teilbereiche des FFH-Gebiets (MK1und MK2). Derartige 

Landschaften haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, 

da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in 

solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von Eingriffen in das 

Landschaftsbild an anderer Stelle. Zum Anderen werden Eingriffe in das Landschaftsbild durch 

Gestaltung der Trasse vermieden und kompensiert (Maßnahmen K0.2 bis K0.27). 

Verlust und Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen 

An dieser Stelle ist v. a. die (als erheblich gewertete) Inanspruchnahme von Böden auf einer 

Fläche von knapp über 41 ha für Damm- und Einschnittsböschungen zu nennen. Außerdem 

werden mit knapp 23 ha in großem Umfang Böden versiegelt. Durch die im UG großflächig 

vorhandenen verdichtungsempfindlichen Böden sind auch erhebliche Beeinträchtigungen von 

Böden durch bauzeitliche Inanspruchnahme mit ca. 14 ha zu verzeichnen. 

Zur Kompensation dieser Eingriffe werden auf großer Fläche landwirtschaftlich intensiv genutzte 

Flächen extensiviert (MK1, MK2), in Teilbereichen werden zusätzlich die natürlichen Verhältnis-

se beim Bodenwasserhaushalt wieder hergestellt (MK3). Für den MK3 (Maßnahmen an und im 

Umfeld der Lauter bei Wartenberg) ist somit eine für das Schutzgut Boden hochwirksame 

Gesamtmaßnahme geplant. Um für darüber hinaus notwendige Kompensationsflächen für das 

Schutzgut Boden nicht noch mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch zu nehmen, 

wurden weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenfunktionen in den Wald verlegt 

(Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen, Maßnahmen K0.29-K0.32) 

Verlust und Beeinträchtigungen von Funktionen naturnaher Laubwaldbestände und 

Gehölze 

Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen von Waldbeständen sind weitgehend minimiert (siehe 

Kapitel 4.2), verbleibende Eingriffe sind v. a. auf die Inanspruchnahme von Waldflächen im 

Bereich des Vaits-Berges zurückzuführen. Dieser Waldbereich ist überwiegend mit Laubholzbe-

ständen älteren und z. T. mittleren Alters bestockt. Kleinflächig und über das UG verteilt sind 

auch Bereiche mit naturnahem Bachauwald sowie Feldgehölze und Heckenstrukturen vorhan-

den, die in Teilen ebenfalls von dem Vorhaben beeinträchtigt werden. Hier sind v. a. Beein-

trächtigungen von Klimafunktionen sowie die Verluste von Habitaten typischer Pflanzen- und 
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Tierarten dieser Lebensräume zu nennen. Die beeinträchtigten Waldbereiche besitzen derzeit 

ein hohes Potenzial für mehrere Fauna-Artengruppen (z. B. Fledermäuse, Vögel). 

Zur Kompensation dieser Eingriffe sollen mehrere hochwertige Waldbereiche aus der forstwirt-

schaftlichen Nutzung herausgenommen werden, so dass hier zukünftig ökosystemtypische 

Prozesse ablaufen können. Hierdurch sind Verbesserungen zahlreicher Funktionen verschie-

dener Schutzgüter gegeben. Die Flächenverluste des Waldes werden im Rahmen der Maß-

nahmenkonzeption gemäß HWaldG (siehe Kapitel 5.3.2.2) in den Gemarkungen Angersbach 

und Romrod-Strebendorf kompensiert. 

Verlust und Beeinträchtigungen von Funktionen kleinerer Fließgewässer 

Vorhabensbedingt werden die Bachläufe von Muhrsbach, Maar, Rodebach, Sassener Bach, 

Ziegelbach, Krömmelbach, Hainbach und Rothebach (Erlenbach) sowie an mehreren Stellen 

ökologisch wertvolle Gräben in erheblichem Maße beeinträchtigt. 

Die Kompensation dieser Eingriffe erfolgt v. a. im Rahmen der Maßnahmen, die Renaturierun-

gen an der Lauter und von Gräben in der Lauter-Aue bei Wartenberg vorsehen (MK3). Durch 

diese Maßnahmen werden die betreffenden Gewässerbereiche auch in ihren 

Habitateigenschaften für Tiere und Pflanzen in erheblichem Maße großräumig aufgewertet. 

Weiterhin werden teilweise vom Vorhaben betroffene Fließgewässer verlegt und damit eine 

ansonsten notwendige Überbauung verhindert (z. B. bei einem Abschnitt des Muhrsbaches). 

Damit entstehen in einigen Bereichen wieder Gewässer mit Anschluss an die Landschaft. 

Beeinträchtigungen faunistischer Funktionsräume durch Zerschneidungswirkungen 

Derartige Beeinträchtigungen sind für die beiden Artengruppen Tagfalter und Heuschrecken im 

Bereich der Rothebach- und Altefeld-Aue gegeben (durch ein Dammbauwerk bzw. eine erhebli-

che Einengung des Auenbereichs).  

Die Kompensation dieser Eingriffe erfolgt v. a. im Rahmen der Maßnahmen in der Lauter-Aue 

(MK3), durch welche die Lebensraumbedingungen für die betroffenen Arten in großem Umfang 

ausgedehnt und qualitativ verbessert werden. Gleiches gilt für die geplanten Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem FFH-Gebiet „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ 

(MK1 und MK2). Durch die Anlage von Verbundkorridoren zur Vernetzung von verstreut 

liegenden Teilgebieten des FFH-Gebiets werden Bereiche mit derzeit intensiver landwirtschaftli-

cher Nutzung einer deutlich extensiveren Nutzung unterworfen. Die beplanten Bereiche werden 

daher eine hohe Bedeutung als Rückzugs- und Trittsteinbiotope erreichen. 

Beeinträchtigungen des Gebietswasserhaushalts 

Der Gebietswasserhaushalt wird zum Einen von der Versiegelung von Böden in Verbindung mit 

einer Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers über Vorfluter oder Kanalisation (Verrin-

gerung der Grundwasserneubildungsrate) und zum Anderen durch Veränderungen des Boden-

wasserhaushaltes durch die geplanten Einschnitte unterhalb des Grundwasserspiegels 

(Entwässerung) der B 254-neu beeinträchtigt. Die Entwässerung führt dann zur Änderung von 

Standortbedingungen für feuchtegebundenen Biotoptypen und weiterhin zu einem Verlust der 

betreffenden Habitate für wertgebende Fauna-Arten, die an feuchte-nasse Bodenverhältnisse 

gebunden sind. 

Zur Kompensation dieser Eingriffe wird auf großer Fläche ein landwirtschaftlich größtenteils 

intensiv genutzter Auenbereich an der Lauter bei Wartenberg extensiviert (MK3). In Teilberei-

chen werden zusätzlich die natürlichen Verhältnisse beim Bodenwasserhaushalt wieder 

hergestellt, was sich besonders auf den Gebietswasserhaushalt großflächig positiv auswirkt. 
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Von den anderen geplanten Maßnahmen entwickelt v. a. die Umwandlung von Acker in Grün-

land (K1.1) einen positiven Einfluss auf den Wasserhaushalt. 

5.3.2.2 Konzeption der Kompensationsmaßnahmen gemäß Hessischem Forstge-

setz (HFG) Hessischem Waldgesetz (HWaldG) 

Die Konzeption der Maßnahmen orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben, in denen in § 10 

des HFG § 7 des HWaldG eine Wiederaufforstung verloren gegangener Waldflächen gefordert 

wird. Folgende Schwerpunkte dienten als Grundlage für die Maßnahmenplanung: 

 die Maßnahme orientiert sich in Art und Umfang an den durch den Eingriff hervor-

gerufenen Beeinträchtigungen 

 der Maßnahmenraum steht im räumlich funktionalen Zusammenhang zum Eingriff 

 der Maßnahmenraum weist hinsichtlich des Standortes ähnliche Verhältnisse auf 

wie der Rodungsbereich 

 der Maßnahmenraum weist keine hochwertigen Biotopstrukturen auf, die durch die 

Aufforstung beeinträchtigt werden 

 der Maßnahmenraum weist Gehölzanschluss auf 

Die forstrechtliche Kompensation der Waldinanspruchnahme erfolgt im Verhältnis gerodete 

Flächen zu Ersatzaufforstung im Verhältnis 1:1. Hierbei werden nur von dem Vorhaben dauer-

haft beanspruchte Flächen gewertet, bauzeitlich in Anspruch genommene Waldbereiche 

werden nach Beendigung der Bauarbeiten wieder aufgeforstet und daher nicht als Eingriff im 

Sinne des HFG HWaldG gewertet. Insgesamt werden Ersatzaufforstungen in einer Größenord-

nung von 2,19 ha notwendig. 

Zur Kompensation der Eingriffe wurden im Bereich der Gemarkung Angersbach und Romrod-

Strebendorf zwei Flächen ausgewählt. Hinsichtlich der genannten Auswahlschwerpunkte 

erfüllen sie alle geforderten Kriterien. Die Beeinträchtigungen weiterer Waldfunktionen werden 

im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG im Rahmen der Maßnahmenplanung für 

die naturschutzrechtliche Kompensation an anderer Stelle ausgeglichen oder ersetzt (siehe 

Kapitel 5.3.2.1). 

5.3.3 Beschreibung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Im Folgenden werden die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beschrieben. Die 

Maßnahmenbezeichnung „K“ steht dabei für „Kompensationsmaßnahme“. Durch diese Be-

zeichnung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es aufgrund des angewandten Prinzips 

der multifunktionalen Kompensation zu Überschneidungen in der Funktion der Maßnahmen 

kommen kann: Eine Maßnahme kann – für verschiedene Schutzgüter – gleichzeitig als Aus-

gleichsmaßnahme oder als Ersatzmaßnahme angerechnet werden, teilweise auch als Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahme. 

Maßnahmen, die funktional zusammengehören (z. B. die Einzelmaßnahmen zur Renaturierung 

der Lauter-Aue bei Wartenberg) werden zum besseren Verständnis in einem Maßnahmenkom-

plex (Abkürzung „MK“) zusammengefasst und erläutert. Die folgende Tabelle gibt eine Über-

sicht über die geplanten Kompensationsmaßnahmen und nennt ihre Flächengröße und das 

Aufwertungspotenzial. Die Eingangsgrößen zur Berechnung der Aufwertung sind detailliert 

unter der im Anschluss folgenden Beschreibung der Maßnahmen angegeben. 
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Tabelle 83: Übersicht der geplanten Kompensationsmaßnahmen. 

Maßnahme Flä-
che/Länge/A

nzahl 

Aufwer-
tungs-

potenzial 
[WP] 

Boden-
kompensa-
tion [WP] 

Länge 
Gewässer-
kompensa-

tion [m] 

Maßnahmen außerhalb von Maßnahmenkomplexen 

K0.1 Entsiegelung und Rückbau von nicht mehr 
benötigten Straßen- und Wirtschaftswegabschnit-
ten 

0,483 ha - 0,483 - 

K0.2 Pflanzung einer Baumreihe entlang der B 254 
westlich Maar 

9 Stk. 13,5 - - 

K0.3 Anlage von Gehölzen auf der Straßenböschung 
westlich Maar 

0,403 ha 0,507 - - 

K0.4 Anlage von Einzelbäumen auf Straßenböschun-
gen südlich Maar 

35 Stk. 52,5 - - 

K0.5 Pflanzung von Baumhecken und Einzelgehölzen 
entlang der L 3161 

0,902 ha 
13 Stk. 

1,436 
19,5 

- - 

K0.6 Pflanzung von Gehölzen im Bereich des 
Knotenpunktes B 254-neu / B 254-alt westlich 
von Lauterbach 

1,189 ha 2,257 - - 

K0.7 Entwicklung von standortgerechten Gehölzen 
durch Sukzession im Bereich des verlegten 
Muhrsbaches 

0,615 ha 
280 m 

1,233 
560 

- 280 

K0.8 Pflanzung eines Gehölzsaumes entlang der 
B 254 nördlich von Lauterbach 

0,941 ha 1,727 - - 

K0.9 Pflanzung eines Gehölzsaumes entlang der 
B 254 südlich des Ossenberg 

5,114 ha 
50 m 

8,968 
100 

- - 

K0.10 Pflanzung von Bäumen als 
Fledermausquerungshilfen 

37 Stk. 55,5 - - 

K0.11 Pflanzung von Baumreihen am Knotenpunkt 
B 254-neu / L 3140 

74 Stk. 111 - - 

K0.12 Gestaltung der Böschungen am Vaits-Berg 3,304 ha 5,781 - - 

K0.13 Gehölzpflanzung an der B 254 zwischen dem 
Vaits-Berg und der Helmesmühle 

3,777 ha 7,156 - - 

K0.14 Gehölzpflanzungen am südlichen Widerlager des 
Brückenbauwerkes (Bw7) sowie im Bereich des 
Knotens 3 

0,867 ha 1,078 
 

- - 

K0.15 Entwicklung einer Sukzessionsfläche auf den 
Böschungsflächen der B 254-neu südlich des 
Krombergs 

4,964 ha 8,909 - - 

K0.16  Gehölzpflanzung an der B 254 nordwestlich 
Angersbach 

1,061 ha 
14 Stk. 

2,09 
21 

- - 

K0.17 Entwicklung einer Ruderalflur durch Sukzession 
und Initialpflanzung mit Weidenstecklingen im 
Bereich des neu angelegten Billgrabens 

1,129 ha 
685 m 

3,229 
1.370 

- 685 

K0.18 Gehölzpflanzungen am östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im Bereich Hornberg 

0,735 ha 
21 Stk. 
162 m 

1,283 
31,5 
324 

- - 

K0.19 Entwicklung einer Ruderalflur durch Sukzession 
im Bereich des neu angelegten Grabens am 
Knoten 4 

0,58 ha 
390 m 

1,311 
780 

- 390 
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Maßnahme Flä-
che/Länge/A

nzahl 

Aufwer-
tungs-

potenzial 
[WP] 

Boden-
kompensa-
tion [WP] 

Länge 
Gewässer-
kompensa-

tion [m] 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 
im Bereich des Vogelrastplatzes zwischen 
Angersbach und Landenhausen 

3,687ha 6,216 - - 

K0.21 Gestaltung des RRB in der Nähe des Hainba-
ches bei Bau-km 9+000 

0,229 ha 

0,308 ha 

0,469 

0,627 

- - 

K0.22 Anlange eines Gehölzsaumes an der B 254-neu 
nördlich Landenhausen 

2,398 ha 
11 Stk. 

4,548 
16,5 

- - 

K0.23 Anlage von Gehölzen an der B 254-neu im 
Bereich der Rothebachaue 

1,804 ha 3,586 - - 

K0.24 Neuanlage von Gehölzen feuchter Standorte am 
Rothebach 

0,204 ha 
128 m 

0,766 
256 

- - 

K0.25 Anlage eines Gehölzsaumes entlang der B 254-
neu zwischen Rothebach und Altefeld 

1,26 ha 2,35 - - 

K0.26 Gehölz- und Baumpflanzungen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

1,379 ha 
35 Stk. 
109 m 

2,415 
218 

- - 

K0.27 Gestaltung des RRB östlich der Altefeld bei Bau-
km 11+220 

0,203 ha 

0,362 ha 

0,609 

1,086 

- - 

K0.28 Grünlandextensivierung in der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

6,575 ha 6,113 5,702 - 

K0.29 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Lehnchen“ zwischen 
Ehringshausen und Romrod) 

5,33 ha 10,66 5,33 - 

K0.30 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Eichköpfel“ westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 

2,99 ha* 5,58 (auf 
2,79 ha)* 

2,79 - 

K0.31 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Am Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen) 

4,011 ha 8,022 4,011 - 

K0.32 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Birken“ nordöstlich 
Gonterskirchen) 

13,0 ha 26 13 - 

K0.33 Anlage von Buntbrachestreifen südöstl. von 
Hungen i. Rahmen d. Ökokontos „Grasser Steg" 

2,709 ha 
(820 m)10 

7,388 2,709 - 

Maßnahmen innerhalb von Maßnahmenkomplexen 

MK1 Umwandlung von Acker in extensives Grünland und Grünlandextensivierung innerhalb und angrenzend des 
FFH-Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ 

K1.1 Umwandlung von Acker in Extensivgrünland 5,258 ha 15,774 5,258 - 

K1.2 Grünlandextensivierung 10,403 ha* 9,505 (auf 
7,81 ha)* 

7,81 - 

 

MK2 Anlage von Verbundkorridoren zur Vernetzung von Teilgebieten des FFH-Gebietes „Magerrasen bei 
Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ 

K2.1 Umwandlung von Acker in Extensivgrünland 2,592 ha 7,601 2,592 - 

                                                

10
 bezüglich Kompensation Feldlerche 
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Maßnahme Flä-
che/Länge/A

nzahl 

Aufwer-
tungs-

potenzial 
[WP] 

Boden-
kompensa-
tion [WP] 

Länge 
Gewässer-
kompensa-

tion [m] 

K2.2 Grünlandextensivierung 2,041 ha 3,657 2,004 - 

K2.3 Begrenzungspfosten am Rand der Verbindungs-
korridore 

- - - - 

MK3 Renaturierungen und Hochwasserschutz an der Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

K3.1 Anlage von Uferstreifen an der Lauter  3,49 ha 
1,788 ha 

2,386   
0,174 

2,348 
0,153 

- 

K3.2 
 
K3.3 
K3.4 
K3.5 
K3.6 
K3.7 
K3.8 
K3.19 

Einstellung der Gewässerunterhaltung an der 
Lauter 
Entfernung bestehender Uferbefestigungen 
Aufweitungen an der Lauter 
Anlage von Leitwerken 
Erleichterter Hochwasserübertritt 
Anlage von Grundschwellen 
Umbau der Wehranlage 
Entfernung von Querbefestigungen im Gewässer 

1.894 m 5.682 - 1.894 

K3.9 Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern  4,308 ha 
2,265 ha 

7,13 
4,057 

6,179 
3,114 

- 

K3.10 
  
K3.11 

Entfernung der Verrohrung am Abzweig des 
Mühlgrabens und Bau einer Furt 
Entfernung und Verlegung des Mühlgrabens 

1.475 m 2.950 - 1.475 

K3.12 Umgestaltung der Gräben 805 m* 1.330 (auf 
665 m)* 

- 665 

K3.13 Anlage von Flachwasserbereichen 0,431 ha 0,431 0,862 - 

K3.14 Anlage einer Flutrinne als Zuleitung 260 m - - 260 

K3.15 Einbau eines Regulierungswehrs zur Steuerung 
des Wasserhaushaltes der Aue 

Aufwertungen durch die Maßnahme bilanziert unter K3.1, K3.9, 
K3.18 

K3.16 Rücknahme von Drainagen Aufwertungen durch die Maßnahme bilanziert unter K3.1, 
K3.13, K3.18, K3.20, 

K3.17 Rückbau der Wege Aufwertungen durch die Maßnahme bilanziert unter K3.9, 
K3.11, K3.12, K3.18 

K3.18 Großflächige und extensive Bewirtschaftung der 
entstehenden Grünlandbereiche 

23,921 ha 
26,751 ha 

35,745 
40,130 

32,486 
40,01 

- 

K3.20 Entwicklung bestehender Ruderalfluren 0,099 ha - 0,055  

K3.21 Graswege zum Zwecke der Erreichbarkeit von 
Flurstücken durch Bewirtschafter 

bilanziert unter K3.1, K3.9 und K3.18 

 

MK4 Ersatzaufforstung zwischen Angersbach und Landenhausen 

K4.1 Aufforstung mit Laubgehölzen 1,25 ha 0,58 0,489  

K4.2 Waldrandaufbau 0,341 ha 0,259 0,177  

 

MK5 Ersatzaufforstung nordöstlich Romrod-Strebendorf 

K5.1 Aufforstung mit Laubgehölzen 1,384 ha 1,415 1,384  

K5.2 Waldrandaufbau 0,331 ha 0,542 0,331  

*: Aufteilung der Maßnahmenflächen im Detail siehe Text, Kap. 5.3.3.2 
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Flächen außerhalb des intensiv gepflegten Bereichs entlang von Straßen können als Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen dienen, sofern hierdurch beeinträchtigte Funktionen ausgegli-

chen oder ersetzt werden können (BOSCH & PARTNER GMBH 2005). Die Maßnahmen K0.2 bis 

K0.27 dienen neben der Gestaltung des Vorhabens auch zur Kompensation der 

vorhabensbedingten Eingriffe in die Schutzgüter Landschaftsbild, Klima und Oberflächenge-

wässer (Gräben) sowie zur Kompensation von Eingriffen hinsichtlich des Schutzgutes Biotopty-

pen/Pflanzen. 

5.3.3.1 Maßnahmen außerhalb von Maßnahmenkomplexen 

K0.1 Entsiegelung und Rückbau von nicht mehr benötigten Straßen- und Wirtschafts-

wegabschnitten 

Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 109/9, Gemeinde Wartenberg, Gemarkung 

Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 217/1; Flur 2, Flurstück/e 263/1, 268; Flur 4, Flurstück/e 214; Flur 12, 

Flurstück/e 204, 228, 232, 243, Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 

181/1; Flur 7, Flurstück/e 154, Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 135/1, Stadt 

Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 94/4; Flur 6, Flurstück/e 65/1, 65/5, 66, 80/1; Flur 23, 

Flurstück/e 93 

Als Ausgleich für die Neuversiegelung durch den Bau der B 254-neu und anderen bituminös 

befestigten Vorhabensbestandteile werden entlang der gesamten Trasse nicht mehr benötigte 

Teilbereiche der B 254-alt sowie befestigte Wirtschaftswege entsiegelt. 

Dabei werden bituminöse Befestigungen in einem Umfang von 0,483 ha entfernt. Die entsiegel-

ten Flächen werden anschließend rekultiviert und in Gestaltungs- und Kompensationsmaßnah-

men integriert oder nach erfolgter Rekultivierung einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. 

Die Maßnahme dient zum Ausgleich von Eingriffen in die Schutzgüter Boden (Konflikt Bo1), 

Wasserhaushalt (Konflikt W1) und Klima (Konflikt K1). 

K0.2 Pflanzung einer Baumreihe entlang der B 254 westlich Maar 

Bau-km 0+000 – 0+120 (südlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 6, Flurstück/e 33/4, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4 

Entlang der B 254 besteht derzeit im Bereich des Baubeginns südlich der Trasse eine Baumrei-

he aus jungen, standortgerechten Laubbäumen. Weiterhin wird der nahe angrenzende Park-

platz von großen Bäumen flankiert. Dieses Erscheinungsbild aufgreifend sind entlang des 

Böschungsfuß insgesamt neun standortgerechte, hochstämmige Laubbäume zu pflanzen. Der 

Pflanzabstand soll entsprechend der vorhandenen Baumreihe ca. 10 m betragen. Es sind Arten 

und Pflanzqualitäten gemäß den Vorgaben der allgemeinen Vorgaben für Gestaltungsmaß-

nahmen GII zu verwenden. Die Böschung sowie die zusätzlichen Pflanzflächen sind zuvor mit 

Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Baumpflanzung erfolgt, sobald die Rasende-

cke fest verwurzelt ist. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den 

Pflegevorgaben aus GI und GII. 

Entlang der B 254 besteht derzeit im Bereich des Baubeginns südlich der Trasse eine Baumrei-

he aus Laubbäumen. Ein Teil der Bäume muss anlage- bzw. baubedingt gerodet werden. Die 

Maßnahme dient daher als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Weiterhin 

dient sie zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes 
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(Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft 

(Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt 

L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,084 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 84: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.2 

Biotoptyp Code 

LF 

Wert-
stufe 

Zeit-
faktor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 

Zielbiotop 

Einzelbaum, straßenbegleitend - 3 1:2 9 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.2 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 13,5 Wertpunkten. 

K0.3 Anlage von Gehölzen auf der Straßenböschung westlich Maar 

Bau-km 0+000 – 0+290 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 6, Flurstück/e 24, 25/2, 31/4, 32/3, 33/6, 42/3, 68/2, 68/3, 68/4, 

73, 75/4, 80/1 

Im Bereich des Baubeginns wird die B 254 derzeit auf der Nordseite von einem dichten 

Gehölzsaum begleitet. Dieses Erscheinungsbild aufgreifend ist entlang der Böschung sowie auf 

dem angrenzenden Pflanzstreifen (5 m) ein neuer Gehölzsaum aus standortgerechten, heimi-

schen Laubgehölzen anzulegen. Im Bereich der Dammböschung (0+000 – 0+200 links) werden 

auf der Böschung sowie auf dem Pflanzstreifen Gehölze in dichter Pflanzweise (vgl. G III) 

angelegt. Im weiteren Verlauf erfolgt eine lockere Gehölzpflanzung. Abschnitte mit 

Gehölzbewuchs und offene Böschungsflächen wechseln sich hier ab. In beiden Fällen ist auf 

eine unregelmäßige Grenzlinie der Gehölze zu achten. Für die Pflanzung sind die unter G III 

genannten Arten zu verwenden. Auf eine gesicherte regionale Herkunft der Gehölze ist zu 

achten. Die Böschung sowie die zusätzlichen Pflanzflächen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit 

Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches 

Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Baumpflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwur-

zelt ist. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Pflegevorgaben 

aus G I und G III. 

Im Bereich des Baubeginns wird die B 254 derzeit auf der Nordseite von einem dichten 

Gehölzsaum begleitet. Diese Gehölze müssen baubedingt z. T. gerodet werden. Die Maßnah-

me dient daher zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbil-

des (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft 

(Konflikt L2) und auch durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als 

Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 

Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die 

Maßnahme als Minderung zu sehen. 
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Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,403 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 85: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.3 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeit-
faktor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,295 

entsiegelte Flächen - 1 - 0,004 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,104 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht 

02.180 2 1:1 0,335 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50 %)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50 %) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 0,068 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.3 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 0,507 Wertpunkten. 

K0.4 Anlage von Einzelbäumen auf Straßenböschungen südlich Maar 

Bau-km 0+120 – 1+050 (südlich B 254-neu), Bau-km 0+300 – 1+050 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 66/2, 67/1, 67/2, 68, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 117/1; 

Flur 6, Flurstück/e 23, 24, 33/4, 66, 67/1, 68/3, 73; Flur 24, Flurstück/e 3, 4, 5/1, 5/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 

22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25, 56, 61/1, 62, 63/1, 63/2, 65, 78/2 

Entlang der B 254-neu sind zwischen im Bereich der oben aufgeführten Bau-km insgesamt 35 

standortgerechte, hochstämmige Laubbäume heimischer Herkunft in Gruppen von je 2-3 

Bäumen zu pflanzen. In einigen Abschnitten ist hierzu ein Pflanzstreifen von 5 m Breite vorge-

sehen. Es sind Arten und Pflanzqualitäten gemäß den Vorgaben der allgemeinen Vorgaben für 

Gestaltungsmaßnahmen GII zu verwenden. Die Lage der Pflanzpunkte ist dem Maßnahmen-

plan (Unterlage 12.2) zu entnehmen. Die Böschung sowie die zusätzlichen Pflanzflächen sind 

zuvor mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotop-

flächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Baumpflanzung erfolgt, sobald die 

Rasendecke fest verwurzelt ist. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich 

nach den Pflegevorgaben aus GI und GII. 

Entlang der B 254 besteht derzeit im Bereich des Baubeginns südlich der Trasse eine Baumrei-

he aus Laubbäumen. Die Maßnahme führt diese Landschaftsstruktur nach Osten fort. Die 

Maßnahme dient daher zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des 

Landschaftsbildes (Konflikt L1). Weiterhin dient sie als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen 

(Konflikt B22). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft 

(Konflikt L2) und auch durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,389 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 86: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.4 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeit-
faktor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 

Zielbiotop 

Einzelbaum, Baumgruppe, straßenbegleitend - 3 1:2 35 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.4 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 52,5 Wertpunkten. 

K0.5 Pflanzung von Baumhecken und Einzelgehölzen entlang der L 3161 

Bau-km 0+800 (südlich und nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 62/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 93/10, 96/7, 

114/2, 115/1, 117/1; Flur 24, Flurstück/e 1/1, 5/1, 5/2, 6 – 10, 11/1, 33, 63/2, 64/1, 66, 70/1, 89 

Bei Bau-km 0+800 südlich von Maar wird die L 3161 ohne Knotenpunkt über die B 254-neu 

geführt. Die Gestaltung der Böschungen und Nebenflächen in diesem Abschnitt erfolgt mit 

standortgerechten Laubgehölzen in unterschiedlicher Pflanzdichte. Im Bereich der Rampe und 

des Brückenbauwerkes erfolgt eine dichte Bepflanzung mit Gehölzen, in die einzelne standort-

gerechte, hochstämmige Laubbäume eingestreut werden (insgesamt 13 Stück). Im weiteren 

Verlauf in Richtung Süden gehen die Gehölzpflanzungen in eine lockere Bepflanzung über bzw. 

werden mit Landschaftsrasen eingesät (siehe Darstellung im Maßnahmenplan). Die Böschung 

sowie die zusätzlichen Pflanzflächen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit Artenzusammenset-

zung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

Die Gehölzpflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. Die Pflege der Neben-

flächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Pflegevorgaben aus G I bis G III. 

Zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild (Überformung der Landschaft, Konflikt L2) 

erfolgt eine Gestaltung der Böschungen und Nebenflächen der L 3161 mit standortgerechten 

Laubgehölzen in unterschiedlicher Pflanzdichte sowie mit Baumpflanzungen. Die Maßnahme 

dient damit auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschafts-

bildes (Konflikt L1), der Minderung der Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Verlärmung 

erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) und als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen 

(Konflikt B22). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen 

(Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotop-

typen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichs-

funktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,93 ha. Auf 0,902 ha werden 

Gehölzpflanzungen vorgenommen (s. nachfolgende Tabelle), die in die Berechnung des 

Aufwertungspotenzials der Maßnahme eingehen: 
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Tabelle 87: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.5 

(Gehölzpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeit-
faktor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,368 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,534 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht 

02.180 2 1:1 0,587 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50 %)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50 %) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 0,175 

Pflanzung von straßenbegleitenden Einzelgehölzen 
(einheimisch, standortgerecht) (10 %)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (90 %) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 0,140 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.5 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1,436 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Pflanzung von Einzelbäumen ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 88: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.5 

(Baumpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeit-
faktor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 

Zielbiotop 

Einzelbaum, Baumgruppe, straßenbegleitend - 3 1:2 13 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die Pflanzung von Einzelgehölzen nach der in 

Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel im Rahmen der Maßnahme K0.5 ergibt eine Aufwertung von 

19,5 Wertpunkten. 

K0.6 Pflanzung von Gehölzen im Bereich des Knotenpunktes B 254-neu / B 254-alt 

westlich von Lauterbach 

Bau-km 1+050 – 1+700 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 15, Flurstück/e 195, 201 – 203, 205, 206, 220, 268, 269, 

270/1, Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 49/1, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 54, 68, 

69/1, 69/2, 94/4, 110, 111; Flur 23, Flurstück/e 66, 68/10, 103/5, 104 

Zwischen Bau-km 1+050 und 1+700 kreuzt die B 254-neu die ehemalige Bundesstraße B 254-

alt. Die Anbindung erfolgt über einen planfreien Knotenpunkt mit jeweils einem Kreisverkehr 
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nördlich und südlich der B 254-neu, die in diesem Abschnitt in einem Einschnitt verläuft. Teile 

der ehemaligen Bundesstraße werden dabei rückgebaut (siehe Maßnahme K.0.1). 

Die Straßenböschungen inkl. der teilweise angrenzenden Pflanzstreifen (5 m) sind in diesem 

Abschnitt mit standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen. Die Pflanzung soll als lockere 

Gehölzpflanzung gemäß G III erfolgen. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge 

anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Die Gehölzgruppen sind so 

anzuordnen, dass die Böschungslinien optisch aufgehoben werden. Bei der Anlage der Ränder 

der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Die Böschungen 

und Pflanzflächen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die 

RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflege der Nebenflä-

chen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als 

Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 

Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die 

Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,189 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 89: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.6 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeit-
faktor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,116 

entsiegelte Flächen - 1 - 0,005 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 1,068 

Zielbiotop 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,189 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.6 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 2,257 Wertpunkten. 

K0.7 Entwicklung von standortgerechten Gehölzen durch Sukzession im Bereich des 

verlegten Muhrsbaches 

Bau-km 1+250 – 1+600 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 47, 48, 49/1, 107/2, 116/1; Flur 23, Flurstück/e 

54, 55, 66, 67, 104, 107/1 

Zwischen Bau-km 1+250 und 1+600 wird der Muhrsbach auf einer Länge von 280 m verlegt. 

Die neu profilierten Böschungen des Muhrsbaches sollten möglichst naturnah gestaltet werden. 

Dazu sollten die Böschungen flacher profiliert werden und anschließend mit Landschaftsrasen 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 282 

mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 7.3 „Landschaftsrasen Feuchtlagen“ 

einzusäen und dann der Sukzession zu überlassen. Dabei entsteht ein Fließgewässer mit 

Anschluss an die Landschaft von 280 m Länge. 

Auf den umgebenden Flächen sollen sich standortgerechte Gehölze durch Sukzession entwi-

ckeln. Diese Entwicklung soll durch eine Initialbepflanzung mit Steckholzbesatz unterstützt 

werden. Als Steckhölzer sind Ruten einheimischer regionaltypischer Weidenarten (Bruchweide 

Salix fragilis, Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. cinerea, Korbweide S. viminalis) zu verwen-

den. Die Ruten sollten aus dem Ufersaum der Lauter oder anderer Fließgewässer der Region 

gewonnen werden. Die 25-40 cm langen Steckhölzer sollen in Gruppen im unregelmäßigen 

Verband im Abstand von 10-20 m gepflanzt werden. Hierzu sind die Stecklinge so tief in den 

Boden einzustecken, dass sie mit einer bis vier Knospen aus dem Boden herausragen. Die 

Ansiedlung von weiteren standorttypischen Baumarten und Gehölzen (z. B. Erlen) soll durch 

natürliche Ausbreitung aus der Umgebung erfolgen.  

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter 

Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient 

sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflä-

chen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die 

Maßnahme als Minderung zu sehen. Die Neuanlage des Muhrsbaches in diesem Bereich dient 

außerdem als Kompensation für die Eingriffe in ökologisch wertvollere Gräben (Konflikte W4 

und B12). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,738 ha. Auf 0,615 ha werden 

Gehölzpflanzungen vorgenommen (s. nachfolgende Tabelle), die in die Berechnung des 

Aufwertungspotenzials der Maßnahme eingehen: 

Tabelle 90: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.7 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeit-
faktor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,612 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,003 

Zielbiotop 

Weidengebüsche mäßig frischer bis feuchter Standorte 
(heimisch, standortgerecht) mit Hilfe von Weidenstecklin-
gen, in Straßennähe 

02.130 3 1:1 0,615 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.7 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1,233 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Gestaltung des Muhrsbaches ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 91: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.7 

(Bachgestaltung) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeit-
faktor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

neu angelegte Bachböschungen - 0 - 280 

Zielbiotop 

Begradigte und naturnah ausgebaute Bäche und Flüsse, 
straßennah 

03.214 2 1:1 280 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung für Biotoptypen durch die geplante Maßnahme K0.7 nach 

der in Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 560 Wertpunkten. Bezüg-

lich der Kompensation von Gewässerkonflikten ist die komplette Länge von 280 m anrechen-

bar. 

K0.8 Pflanzung eines Gehölzsaumes entlang der B 254 nördlich von Lauterbach 

Bau-km 1+700 – 2+100 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 24, 25, 46, 47/10, 47/18, 48/1, 48/2, 49 – 51, 

95,100/1, 106/3 

Von Bau-km 1+700 – 2+100 verläuft die B 254-neu überwiegend im Geländeeinschnitt. Die 

Böschungen werden in diesem Abschnitt in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten Gehöl-

zen regionaler Herkunft bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzule-

gen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Die Gehölzgruppen sind so 

anzuordnen, dass die Böschungslinien optisch aufgehoben werden. Bei der Anlage der Ränder 

der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. In diesem Bereich 

befinden sich Gehölzbestände, die bauzeitlich beansprucht werden. Auf diesen Flächen erfolgt 

eine Wiederherstellung der Gehölzbestände in dichter Pflanzweise. Die Böschungen sind mit 

Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und 

richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als 

Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 

Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die 

Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,941 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 92: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.8 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,155 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,786 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht 

02.180 2 1:1 0,031 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 0,910 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.8 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1,727 Wertpunkten. 

K0.9 Pflanzung eines Gehölzsaumes entlang der B 254 südlich des Ossenberg 

Bau-km 2+100 – 3+180 (südlich B 254-neu), Bau-km 2+100 – 3+340 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 25, 29 – 42, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/3, 61/1, 

61/7, 61/8, 62/1, 63 – 68, 88/4, 103, 107/7, 123, 130, 133, 134, 135/1, 136, 138, 139, 142, 146/1, 147/2, 

152/1, 164, 165/1; Flur 5, Flurstück/e 59/2, 61/1, 62/1, 62/2, 63, 64, 223, 225, Stadt Lauterbach, Gemar-

kung Maar, Flur 23, Flurstück/e 9 – 11, 24, 25, 85, 93, 94/3, 106/3 

Im Abschnitt südlich des Ossenberges verläuft die B 254-neu in einem bis zu ca. 16 m tiefen 

Einschnitt. Im Bereich der Wirtschaftswegeüberführung erfolgt in der oberen Hälfte der 

Einschnittsböschungen sowie auf dem angrenzenden Pflanzstreifen die Anlage von Gehölzen 

in überwiegend dichter Pflanzweise. Ebenso soll der Bereich der Rodebachquerung mit dichten 

Gehölzen bepflanzt werden (siehe Unterlage 12.1). 

Der Rodebach wird in dem Bereich geringfügig verlegt (Länge ca. 50 m). Die Profilierung sollte 

möglichst naturnah gestaltet werden. Dazu sollten die Böschungen flacher gestaltet werden. In 

diesen Bereichen erfolgt eine Initialbepflanzung der neuen Böschung mit Steckholzbesatz. Als 

Steckhölzer sind Ruten einheimischer regionaltypischer Weidenarten (Bruchweide Salix fragilis, 

Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. cinerea, Korbweide S. viminalis) zu verwenden. Dabei 

sollten die Ruten aus dem Ufersaum der Lauter oder anderer Fließgewässer der Region 

gewonnen werden. Die 25 bis 40 cm langen Steckhölzer sind so tief in den Boden einzuste-

cken, dass sie mit einer bis vier Knospen aus dem Boden herausragen. 

Die übrigen Böschungsflächen werden in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten Gehölzen 

regionaler Herkunft bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, 

die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der 

Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Die Böschungen sind 

mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und 

richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

Im Bereich der Feldwegquerung (Bau-km 2+150) sowie der Rodebachquerung (Bau-km 2+900-

2+970) sind zusätzlich Baumpflanzungen als Überflughilfe für Fledermäuse anzulegen (siehe 

V14, beschrieben als Einzelmaßnahme K0.10). 
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Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter 

Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient 

sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflä-

chen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die 

Maßnahme als Minderung zu sehen. Die Neuanlage des Rodebachs in diesem Bereich dient 

außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in ökologisch weniger bedeutende Gräben (Konflikt 

B21). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 5,114 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 93: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.9 

(Gehölzpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 1,208 

entsiegelte Flächen - 1 - 0,028 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 3,878 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht 

02.180 2 1:1 1,265 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 3,805 

Entwicklung eines Ufergehölzsaums (heimisch, standort-
gerecht) mit Hilfe von Weidenstecklingen 

02.150 4 1:1 0,016 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.9 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 8,968 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Gestaltung des Rodebachs ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 94: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.9 

(Bachgestaltung) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

neu angelegte Bachböschungen - 0 - 50 

Zielbiotop 

Begradigte und naturnah ausgebaute Bäche und Flüsse, 
straßennah 

03.214 2 1:1 50 
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Die Berechnung der Wertsteigerung für Biotoptypen durch die geplante Maßnahme K0.9 nach 

der in Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 100 Wertpunkten. Bezüg-

lich der Kompensation von Gewässerkonflikten ist diese Maßnahme nicht anrechenbar. 

K0.10 Pflanzung von Bäumen als Fledermausquerungshilfen 

Bau-km 2+150 (nördlich und südlich B 254-neu), Bau-km 2+900 – 2+970 (nördlich und südlich B 254-

neu), Bau-km 4+150 – 4+180 (nördlich und südlich B 254-neu), Bau-km 6+300 – 6+420 (nördlich und 

südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 22, 176, 177, 268; Flur 3, Flurstück/e 

4, Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 61/7, 62/1, 135/1; Flur 5, Flurstück/e 

126, 129, 247, 249, Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 24, 93 

Die geplante Trasse der B 254-neu quert mehrfach häufig genutzte Flugrouten von Fledermäu-

sen. Zur Minimierung der Zerschneidungswirkung werden an den Querungsstellen Überflughil-

fen geschaffen. Zur Ergänzung der dichten Gehölzpflanzungen in den betreffenden Bereichen 

der Maßnahmen K0.9, K0.12, K0.13 und K0.15, werden in diesen Bereichen zusätzlich Einzel-

bäume in die Gehölze gepflanzt (insgesamt 37 Stück). Sie sollen die Fledermäuse auf eine 

höhere Flughöhe – über dem fließenden Verkehr – ablenken. Es sind Arten und Pflanzqualitä-

ten gemäß den Vorgaben der allgemeinen Vorgaben für Gestaltungsmaßnahmen G II zu 

verwenden. Bei Bau-km 2+900 – 2+970 nördlich der B 254-neu sind abweichend von den 

Vorgaben aus G II entsprechend dem feuchten Standort Bruchweiden (Salix fragilis; Hoch-

stämme, 4 x v, Stammumfang 20-25 cm, Höhe mind. 4 m, heimische Herkunft) zur Pflanzung zu 

verwenden. Die Lage der Pflanzpunkte ist dem Maßnahmenplan (Unterlage 12.2) zu entneh-

men. Die Pflege richtet sich nach den Pflegevorgaben aus G II. 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Weiterhin dient sie als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen 

(Konflikt B22). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft 

(Konflikt L2) und auch durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Bezüglich der Arten-

gruppe der Fledermäuse sind die Baumpflanzungen als vorsorgliche Vermeidungsmaßnahme 

zur Minimierung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen mit Kfz zu sehen. 

In die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 95: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.10 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 

Zielbiotop 

Einzelbaum, Baumgruppe, straßenbegleitend - 3 1:2 37 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.10 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 55,5 Wertpunkten. 

K0.11 Pflanzung von Baumreihen am Knotenpunkt B 254-neu / L 3140 

Bau-km 3+180 – 3+650 (südlich B 254-neu), Bau-km 3+340 – 3+650 (nördlich B 254-neu) 
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Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 64, 65, 98/9, 102/2, 103, 104/1, 104/3, 

105/1, 106, 122, 147/2, 152/1; Flur 5, Flurstück/e 62/1, 63 – 67, 83 – 85, 93, 226, 229/2, 232/1 

Zwischen Bau-km 3+180 und dem Beginn des Einschnittes südlich des Vaits-Berges (Bau-km 

3+650) sowie entlang der L 3140 sind insgesamt 54 hochstämmige, standortgerechte Laub-

bäume zu pflanzen. Die Baumreihe bindet hier an die bestehenden Baumgruppen entlang der 

L 3140 an und führt diese fort. Der Pflanzabstand der einzelnen Bäume soll ca. 15-20 m 

betragen. Im Innenbereich des Knotens sind weitere 20 Baumpflanzungen geplant, die z.T. 

ebenfalls die Baumreihe an der L 3140 fortführen. 

Im Bereich von Straßen- und Wegeeinmündungen sind die Anhalte- und Anfahrsichtweiten 

gemäß RAS-Q 96 einzuhalten. Die Böschungsflächen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit 

Artenzusammensetzung in Anlehnung an RSM 8.1 einzusäen. Die Baumpflanzung erfolgt, 

sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und 

richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G II. 

Durch die Maßnahme soll eine landschaftsbildgerechte Einbindung des hohen Straßendamms 

erzielt werden. Gleichzeitig bindet die Baumreihe an die bestehenden Baumgruppen entlang 

der L 3140 an und führt diese fort. Die Maßnahme dient daher zur Kompensation des Verlustes 

von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konflikt L1), außerdem werden Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und auch in 

gewissem Maße durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) 

gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,924 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 96: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.11 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 

Zielbiotop 

Einzelbaum, Baumgruppe, straßenbegleitend - 3 1:2 74 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.11 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 111 Wertpunkten. 

K0.12 Gestaltung der Böschungen am Vaits-Berg 

Bau-km 3+650 – 4+140 

Stadt Lauterbach Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 40, 83, 84, 93 – 103, 106, 107, 121, 123 – 

126, 129 – 133, 210, 232/1, 234, 235/3, 236 – 239, 243, 244, 247, 249 

Unterhalb des Vaits-Berges verläuft die B 254-neu in einem tiefen Einschnitt. In diesem Ab-

schnitt werden Böschungshöhen von bis zum ca. 27 m erreicht. Die Böschungsflächen sollen in 

diesem Abschnitt zu magerem, halboffenem Grünland entwickelt werden. Zur Auflockerung 

erfolgt vereinzelt die Pflanzung von Einzelgehölzen und -sträuchern. Die Böschungsflächen 

werden mit der Regelsaatgutmischung RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches 

Extensivgrünland)“ eingesät. Um eine rasche Ausmagerung zu erreichen wird auf den Auftrag 

von Oberboden verzichtet. Es ist zu erwarten, dass beim Abgraben der Böschungen stellenwei-

se auch der anstehende Fels zutage tritt. Diese Felsformationen sollen möglichst erhalten 
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werden (keine Befestigung durch Spritzbeton o. ä., allenfalls Sicherung durch Stahlnetzen oder 

Schutzwände am Böschungsfuß). Sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist erfolgt die Pflan-

zung von Einzelgehölze und Sträucher. Der Pflanzabstand sollte 20 bis 50 m nicht unterschrei-

ten. Auf eine unregelmäßig verteilte Anordnung der einzelnen ist zu achten. Ein flächiges 

Ausbreiten der Gehölze ist im Zuge der Pflege zu unterbinden, um den halboffenen Charakter 

der Maßnahmenfläche zu erhalten. 

Im Bereich der Böschungsoberkante und der angrenzenden Pflanzstreifen erfolgt eine Anpflan-

zung mit standortgerechten Gehölzen regionaler Herkunft. Dabei soll an der Oberkante der 

nördlichen Böschung ein dichter Gehölzsaum geschaffen werden. Dieser dient auch als Leitlinie 

zur Querungshilfe für Fledermäuse bei Bau-km 4+150 – 4+200. Auf der Südseite soll an der 

Böschungsoberkante zwischen Bau-km 3+650 und 4+000 ein lockerer Gehölzsaum angelegt 

werden. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflä-

chen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell 

auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten, die Böschungskante sollte dabei optisch aufge-

löst werden. Zwischen Bau-km 3+960 und der Querungshilfe bei Bau-km 4+150 soll als Leitlinie 

wieder ein dichter Gehölzsaum angelegt werden. Die Pflege der Böschungsflächen erfolgt 

extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als 

Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 

Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Grünland-Biotoptypen (Konflikt B15), da hier in 

großem Maße Grünlandbereiche auf den großen Böschungen entstehen werden. Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die 

Maßnahme als Minderung zu sehen. Durch die dichten Gehölzpflanzungen in ausgewählten 

Bereichen werden die in diesem Bereich angeschnittenen Waldbereiche wieder mit einem 

Waldrand versehen, der Beeinträchtigungen des Waldinnenklimas mindert. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 3,304 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 97: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.12 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,827 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 2,477 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) 

02.180 2 1:1 1,255 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 0,335 
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Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Pflanzung von straßenbegleitenden Einzelgehölzen 
(einheimisch, standortgerecht) (10%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (90%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,714 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.12 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 5,781 Wertpunkten. 

K0.13 Gehölzpflanzung an der B 254 zwischen dem Vaits-Berg und der Helmesmühle 

Bau-km 4+140 – 5+300 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 4, Flurstück/e 71 – 76, 78 – 80, 82, 105, 143, 

144/1, 145/2, 147/4, 149/2, 149/3, 152/1, 162/1, 176 – 179, 183/1, 211, 212/1, 214, 232; Flur 5, Flur-

stück/e 1, 3/1, 3/2, 4, 24, 25, 28, 75, 77, Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 

125, 126, 128, 129, 246, 247, 249, 250, 268 

In diesem Abschnitt verläuft die B 254 auf Dammböschungen nördlich der DB-Strecke. U.a zur 

Einbindung der Böschungen in das Landschaftsbild werden auf diese standortgerechte 

Gehölzpflanzungen in unterschiedlicher Pflanzdichte angelegt. Die Nordseite der Böschungen 

ist in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten Gehölzen regionaler Herkunft zu bepflanzen. 

Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im 

Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine 

geschwungene Grenzlinie zu achten. Die Südseite der Böschungen wird im oberen Drittel dicht 

mit einem Gehölzsaum bepflanzt. Zum Böschungsfuß hin soll die Grenzlinie des Gehölzsaums 

unregelmäßig verlaufen. Daran anschließend erfolgt die Anlage von magerem Grünland mit 

vereinzelten Einzelsträuchern. Der Pflanzabstand sollte hier 20 bis 50 m nicht unterschreiten. 

Auf eine unregelmäßig verteilte Anordnung der einzelnen Sträucher ist zu achten. Die Bö-

schungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 

„Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt 

extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

Im Bereich der Bau-km 4+150 – 4+180 sind zusätzlich Baumpflanzungen als Überflughilfe für 

Fledermäuse anzulegen (siehe V14, beschrieben als Einzelmaßnahme K0.10). 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Durch die dichten 

Gehölze entlang der Trasse wird der Verkehr auf dem Damm abgeschirmt und damit weniger 

einsehbar. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust 

von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen 

(Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion 

durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 3,777 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 98: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.13 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,398 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 3,379 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht 

02.180 2 1:1 1,157 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,445 

Pflanzung von straßenbegleitenden Einzelgehölzen 
(einheimisch, standortgerecht) (10%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (90%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,175 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.13 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 7,156 Wertpunkten. 

K0.14 Gehölzpflanzungen am südlichen Widerlager des Brückenbauwerkes (Bw7) sowie 

im Bereich des Knotens 3 

Bau-km 4+350 – 4+500 (südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 4, Flurstück/e 35, 36, 38, 45, 172, 173, 218, 230; 

Flur 18, Flurstück/e 3/11, 3/17, 6/12, Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 141/1, 

252 

Das südliche Widerlager des Brückenbauwerks (Bw7) sowie die anschließenden Rampe ragt 

vom Knotenpunkt 3 an der B 254-alt aus ca. 80 m weit in die Lauter-Aue hinein. Die Lauter-Aue 

ist in diesem Abschnitt durch den geschlossenen Ufergehölzsaum sowie den nur abschnittwei-

se unterbrochenen straßenbegleitenden Gehölzsaum entlang der B 254-alt geprägt. Hier ist die 

Anlage von dichten Gehölzpflanzungen auf den Böschungsflächen sowie in den Bereichen von 

bauzeitlich gerodeten Gehölzen vorgesehen. Weiterhin wird der bauzeitlich in Anspruch 

genommene Ufergehölsaum an der Lauter in dichter Pflanzweise wieder hergestellt. Abwei-

chend von der Vorgaben aus G II sollen in den feuchten Bereichen des Gehölzsaumes vor 

allem die Baumarten Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und Silber-Weide (Salix alba) verwendet 

werden. 

Südlich des Knotens 3 erfolgt auf der der Straße zugewandten Hälfte der Fläche die Anlage von 

Gehölzen in lockerer Pflanzweise. Hierzu werden überwiegend strauchartig wachsenden 

Gehölze verwendet. Daran schließt sich (südlich) ein Bereich mit dichter Gehölzpflanzung an, 

der den Übergang zum angrenzenden Wald bzw. den angrenzenden Gehölzflächen bildet. Hier 

sind bevorzugt baumartig wachsende Gehölze zu verwenden. Die Böschungen sind mit 

Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflanzung der Gehölze erfolgt sobald die 

Rasendecke fest verwurzelt ist. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich 

nach den Vorgaben aus G I und G III. 
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Zur Einbindung des Bauwerkes in das Landschaftsbild ist die Anlage von dichten 

Gehölzpflanzungen auf den Böschungsflächen vorgesehen. Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch betriebsbedingte 

Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden daher durch diese Maßnahme 

gemindert. Die Maßnahme dient auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden Struktu-

ren des Landschaftsbildes (Konflikt L1). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen 

von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in 

geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit 

klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Durch die dichten Gehölzpflanzungen wird der angeschnittene Waldbereich in der Nähe der 

alten Ziegelei (östlich Angersbach) wieder mit einem Waldrand versehen, der Beeinträchtigun-

gen des Waldinnenklimas mindert. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,867 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 99: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.14. 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,656 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,211 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht 

02.180 2 1:1 0,636 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 0,231 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.14 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1,078 Wertpunkten. 

K0.15 Entwicklung einer Sukzessionsfläche auf den Böschungsflächen der B 254-neu 

südlich des Krombergs  

Bau km 5+300 – 6+500 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 17 – 20, 22, 176 – 180, 187, 194/1, 

263/1, 266, 268; Flur 3, Flurstück/e 3 – 7, 21, 22, 31/1, 31/2, 32, 34 – 38, 45, 152, 153/1, 154, 169, 172, 

175, 177 – 179, 181; Flur 5, Flurstück/e 28, 49, 51 – 56, 61, 62, 78, 99, 103, 104; Flur 6, Flurstück/e 1 

Zwischen Bau-km 5+300 bis 6+500 verläuft die Trasse der B 254-neu überwiegend in bis zu ca. 

17 m tiefen Einschnitten Die Böschungsflächen sollen in diesem Abschnitt (nach der Erstein-

saat, s.u.) der Sukzession überlassen werden. Zur Auflockerung erfolgt vereinzelt die Pflanzung 

von Einzelgehölzen und -sträuchern. Die Böschungsflächen werden anfänglich mit der Regel-

saatgutmischung RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. Um eine 

rasche Ausmagerung zu erreichen, wird auf einen Auftrag von Oberboden verzichtet. Sobald 

die Rasendecke fest verwurzelt ist erfolgt die Pflanzung von Einzelgehölze und Sträucher. Der 

Pflanzabstand sollte 20 bis 50 m nicht unterschreiten. Auf eine unregelmäßig verteilte Anord-

nung der einzelnen ist zu achten. Im Bereich der Böschungsoberkante und der angrenzenden 
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Pflanzstreifen erfolgt eine Anpflanzung mit standortgerechten Gehölzen regionaler Herkunft in 

lockerer Pflanzweise. bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10 – 20 m Länge anzule-

gen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der 

Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten, die Böschungskante 

sollte dabei optisch aufgelöst werden. 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter 

Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient 

sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflä-

chen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Grünland-Biotoptypen (Konflikt B15), da 

hier in großem Maße Grünlandbereiche auf den großen Böschungen entstehen werden. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 4,964 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 100: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.15 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 1,010 

entsiegelte Flächen - 1 - 0,009 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 3,945 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) 

02.180 2 1:1 0,420 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,298 

Pflanzung von straßenbegleitenden Einzelgehölzen 
(einheimisch, standortgerecht) (10%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (90%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 3,246 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.15 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 8,909 Wertpunkten. 

K0.16 – Gehölzpflanzung an der B 254 nordwestlich Angersbach 

Bau-km 6+500 – 6+940 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 193, 222/1; Flur 2, Flurstück/e 15 – 

20, 24/1, 30 – 32, 34 – 37, 189, 195, 198 – 202 

Die Böschungen dieses Bereichs werden in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten 

Gehölzen regionaler Herkunft bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge 

anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder 

der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Weiterhin ist am 
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Böschungsfuß im südwestlichen Abschnitt – das dortige Nutzungsmuster aufgreifend – die 

Pflanzung von 14 Obstbäumen vorgesehen. 

Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die 

RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflege der Nebenflä-

chen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I bis G III. 

Zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild (Überformung der Landschaft, Konflikt L2) 

erfolgt eine Gestaltung der Böschungen mit standortgerechten Laubgehölzen sowie mit Obst-

baumpflanzungen. Die Maßnahme dient damit auch zur Kompensation des Verlustes von 

prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konflikt L1), zur Minderung der Beeinträchtigun-

gen durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) und als 

Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Weiterhin dient sie als Ersatz für 

Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) 

sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung 

von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als 

Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,061 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 101: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.16 

(Gehölzpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,032 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 1,029 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) 

02.180 2 1:1 0,029 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,032 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.16 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 2,09 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Pflanzung von Einzelbäumen ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 102: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.16 

(Baumpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 
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Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Stück 

Zielbiotop 

Einzelbaum, Baumgruppe, straßenbegleitend - 3 1:2 14 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die Pflanzung von Einzelgehölzen nach der in 

Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel im Rahmen der Maßnahme K0.16 ergibt eine Aufwertung von 

21 Wertpunkten. 

K0.17 Entwicklung einer Ruderalflur durch Sukzession und Initialpflanzung mit Weiden-

stecklingen im Bereich des neu angelegten Billgrabens 

Bau-km 6+400 – 6+950 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 17 – 20, 22, 23, 24/1, 29 – 31, 36 – 

38, 194/1, 195, 199 – 202, 263/1; Flur 10, Flurstück/e 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 134/1, 203 

Auf den neu profilierten Böschungsrändern des Billgrabens bis Bau-km 6+800 sowie im Bereich 

zwischen dem Billgraben und dem Böschungsfuß (Bau-km 6+500 – 6+800) wird die Entwick-

lung einer standortgereichten Ruderalflur durch Sukzession angestrebt. Die Böschungsflächen 

des Billgrabens werden wechselseitig im jährlichen Rhythmus gemäht (Mahdzeitpunkt Herbst). 

Ebenso wird die Fläche zwischen Billgraben und Böschungsfuß jeweils zur Hälfte wechselseitig 

im Jahresrhythmus gemäht. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. 

Im weiteren Verlauf des neu profilierten Billgrabens ab Bau-km6+800 erfolgt eine Initialbepflan-

zung der Böschung mit Steckholzbesatz. Als Steckhölzer sind Ruten einheimischer regionalty-

pischer Weidenarten (Bruchweide Salix fragilis, Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. cinerea, 

Korbweide S. viminalis) zu verwenden. Dabei sollten die Ruten aus dem Ufersaum der Lauter 

oder anderer Fließgewässer der Region gewonnen werden. Die 25 bis 40 cm langen Steckhöl-

zer sind im unregelmäßigen Verband in Abständen von 40 – 50 cm so tief in den Boden 

einzustecken, dass sie mit einer bis vier Knospen aus dem Boden herausragen. Die Ansiedlung 

von Erlen, Eschen und weiteren standorttypischen Baumarten soll durch natürliche Ausbreitung 

aus dem nahen Ufergehölzsaum der Lauter erfolgen. 

Der neu profilierte Graben sollte möglichst naturnah gestaltet werden. Dazu sollten die Bö-

schungen flacher profiliert werden. Dabei entsteht ein Graben mit Anschluss an die Landschaft 

von 685 m Länge. 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme in Trassennähe gemindert. Weiterhin dient sie als 

Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 

Konflikt K1) sowie als Ausgleich für Eingriffe in Ruderalfluren (Konflikt B17). Die Neuanlage des 

Grabens in diesem Bereich dient außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in Gräben (Konflikte 

W4 und B21). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,129 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 103: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.17 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,440 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,689 

Zielbiotop 

ausdauernde Ruderalflur meist frischer Standorte 07.200 3 1:1 0,848 

Entwicklung eines Ufergehölzsaums (heimisch, standort-
gerecht) mit Hilfe von Weidenstecklingen 

02.150 4 1:1 0,281 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.17 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 3,229 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Gestaltung des Grabens ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 104: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.17 

(Grabengestaltung) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

neu angelegte Mulden - 0 - 685 

Zielbiotop 

naturnah angelegte Gräben, straßennah 03.222 2 1:1 685 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung für Biotoptypen durch die geplante Maßnahme K0.17 nach 

der in Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1.370 Wertpunkten. 

Bezüglich der Kompensation von Gewässerkonflikten ist die komplette Länge von 685 m 

anrechenbar. 

K0.18 Gehölzpflanzungen am östlichen Widerlager des Brückenbauwerks (Bw14) im 

Bereich Hornberg 

Bau-km 7+150 – 7+480 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 186 – 188, 189/1, 217/1, 235, 236; 

Flur 12, Flurstück/e 33 – 38, 46, 47, 58, 59, 188/14, 204 – 207, 212, 232, 254 

Das östliche Widerlager des Brückenbauwerkes über die DB-Strecke und die Lauter (Bw14) 

und die Rampe sowie die Böschungen der verlegten Wirtschaftsweges inkl. der der Zwischen-

flächen werden dicht mit standortgerechten Gehölzen heimischer Herkunft bepflanzt. Weiterhin 

ist am Böschungsfuß des Widerlagers die Pflanzung von sieben Einzelbäumen vorgesehen. 

Weitere Baumpflanzungen sind im Bereich des angrenzenden RRB (fünf Stück) sowie im 

Bereich des Knotens 4 (neun Stück) geplant. 

Im Bereich des Widerlagers wird der Krömmelbach als Entwässerungsmulde neu profiliert (auf 

einer Länge von ca. 162 m) und in der Lauter-Aue wieder an seinen alten Verlauf angeschlos-

sen. Die Profilierung sollte möglichst naturnah gestaltet werden, da der Krömmelbach an dieser 
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Stelle von dem Damm überbaut wird. Dazu sollten die Böschungen flacher gestaltet werden. 

Anschließend werden die Bereiche mit RSM 7.3 „Landschaftsrasen Feuchtlagen“ eingesät. 

Die anderen Böschungen sind vor der Pflanzung mit Landschaftsrasen mit Artenzusammenset-

zung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I bis 

G III. 

Zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild (Überformung der Landschaft, Konflikt L2) 

erfolgt eine Gestaltung der Böschungen und Nebenflächen mit standortgerechten Laubgehöl-

zen sowie mit Baumpflanzungen. Die Maßnahme dient damit auch zur Kompensation des 

Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konflikt L1) und als Ersatz für den 

Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen 

von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in 

geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit 

klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Weiterhin dient sie der Minderung der Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Verlärmung 

erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3). Die Neuanlage des Krömmelbaches in diesem 

Bereich dient außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in ökologisch weniger bedeutende 

Gräben (Konflikt B21). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,915 ha. Auf 0,735 ha werden 

Gehölzpflanzungen vorgenommen (s. nachfolgende Tabelle), die in die Berechnung des 

Aufwertungspotenzials der Maßnahme eingehen: 

Tabelle 105: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.18 

(Gehölzpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,177 

entsiegelte Flächen - 1 - 0,010 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,548 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) 

02.180 2 1:1 0,735 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.18 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1,283 Wertpunkten.  

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Pflanzung von Einzelbäumen ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 106: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.18 

(Baumpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 
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Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Stück 

Zielbiotop 

Einzelbaum, Baumgruppe, straßenbegleitend - 3 1:2 21 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die Pflanzung von Einzelgehölzen nach der in 

Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 31,5 Wertpunkten.  

Tabelle 107: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.18 

(Bachgestaltung) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

neu angelegte Mulden - 0 - 162 

Zielbiotop 

Begradigte und naturnah ausgebaute Bäche und Flüsse, 
straßennah 

03.214 2 1:1 162 

Die Berechnung der Wertsteigerung für Biotoptypen durch die geplante Maßnahme nach der in 

Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 324 Wertpunkten. Bezüglich der 

Kompensation von Gewässerkonflikten ist diese Maßnahme nicht anrechenbar. 

K0.19 Entwicklung einer Ruderalflur durch Sukzession im Bereich des neu angelegten 

Grabens am Knoten 4 

Bau-km 7+400 – 7+700 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 12, Flurstück/e 47 – 52, 58, 59, 64, 82, 213, 214, 

221, 228, 254 

Auf den neu profilierten Böschungsrändern des Grabens am Knoten 4 sowie im Bereich 

zwischen dem Graben und der Böschungskante des südlich gelegenen neuen Wirtschaftswe-

ges wird die Entwicklung einer standortgereichten Ruderalflur durch Sukzession angestrebt. Die 

Böschungsflächen des Grabens werden wechselseitig im jährlichen Rhythmus gemäht 

(Mahdzeitpunkt Herbst). Ebenso wird die Fläche zwischen dem Graben und der Böschungskan-

te jeweils zur Hälfte wechselseitig im Jahresrhythmus gemäht. Das Mahdgut ist von der Fläche 

zu entfernen. 

Der neu profilierte Graben sollte möglichst naturnah gestaltet werden, da in diesem Bereich 

ökologisch hochwertige Graben überbaut werden. Dazu sollten die Böschungen flacher profiliert 

werden. Dabei entsteht ein Graben mit Anschluss an die Landschaft von 390 m Länge. 

Die Maßnahme dient als Ausgleich für Eingriffe in Ruderalfluren (Konflikt B17). Die Neuanlage 

des Grabens in diesem Bereich dient außerdem als Kompensation für Eingriffe in ökologisch 

wertvollere Gräben (Konflikte W4 und B12). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,58 ha. In die Berechnung des Aufwertungs-

potenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 108: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.19 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,429 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,151 

Zielbiotop 

ausdauernde Ruderalflur meist frischer Standorte 07.200 3 1:1 0,580 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.19 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1,311 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Gestaltung des Grabens ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 109: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.19 

(Grabengestaltung) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

neu angelegte Mulden - 0 - 390 

Zielbiotop 

naturnah angelegte Gräben, straßennah 03.222 2 1:1 390 

Die Berechnung der Wertsteigerung für Biotoptypen durch die geplante Maßnahme K0.19  nach 

der in Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 780 Wertpunkten. Bezüg-

lich der Kompensation von Gewässerkonflikten ist die komplette Länge von 390 m anrechen-

bar. 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogelrastplatzes 

zwischen Angersbach und Landenhausen 

Bau-km 7+800 – 9+500 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 12, Flurstück/e 86, 87, 95 – 101, 111, 112, 121 – 

127, 136 – 139, 237, 238, 241 – 245 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 131, 132, 181/1, 182; Flur 7, 

Flurstück/e 79 – 83, 154; Flur 8, Flurstück/e 74; Flur 9, Flurstück/e 15 – 19, 24 – 28, 55 – 58, 59/1, 65, 66, 

79 – 89, 132 – 134, 139, 142, 145/2 

Ab Bau-km 7+800 verläuft die B 254-neu durch einen großflächigen Offenlandbereich mit 

bedeutsamen Funktionen für Rastvögel bzw. im Offenland brütende Vogelarten. Die geplante 

Trasse verläuft teilweise auf Dammböschungen, teilweise in Einschnitten. Zur Vermeidung einer 

zusätzlichen Kulissenwirkung sind die Böschungsflächen in diesem Abschnitt (bis Bau-km 

6+500) lediglich unregelmäßig mit Einzelsträuchern bzw. strauchartig wachsenden Gehölzen zu 

bepflanzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gehölze bei erreichen ihrer endgültigen 

Wuchshöhe nicht mehr als 2 m über die Böschungsoberkante hinausragen. Die Böschungsflä-

chen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an RSM 8.1. 

einzusäen. Die Pflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. Die Pflege erfolgt 

extensiv und richtet sich nach den Vorgaben von G I und G III. 
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Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und in gewissem Maße der Minderung der Beeinträchtigungen durch 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese 

Maßnahme an der Trasse auch gemindert. Von einer dichteren Bepflanzung der Dämme wurde 

hier aber aufgrund des Vogelrastraumes in diesem Bereich abgesehen, um den Konflikt für die 

Avifauna durch Kulissenwirkung (F5) nicht weiter zu vergrößern. Die Maßnahme ist daher 

bezüglich des Konfliktes F5 als eingriffsmindernd zu sehen. Weiterhin dient sie als Ersatz für 

Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) 

sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung 

von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als 

Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 3,687 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 110: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.20 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 1,141 

entsiegelte Flächen - 1 - 0,017 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 2,529 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht 

02.180 
 

2 
 

1:1 0,012 

Pflanzung von straßenbegleitenden Einzelgehölzen 
(einheimisch, standortgerecht) (10%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (90%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 3,675 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.20 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 6,216 Wertpunkten. 

K0.21 Gestaltung des RRB in der Nähe des Hainbaches bei Bau-km 9+000 

Bau-km 9+000 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 9, Flurstück/e 65 – 67, 79, 80, 134, 144 

Die umgebenden (bauzeitlich in Anspruch genommenen) Flächen des RRB in der Nähe des 

Hainbaches werden aufgrund des besonderen Standortes (potenzielle Habitateignung für den 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling) speziell gestaltet/rekultiviert. Der Bereich soll als 

dauerhafte Ruderalflur entwickelt werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine Tiefen-

lockerung. Die Fläche wird mit einer Mischung aus gebietsheimischem Saatgut gesicherter 

Herkunft eingesät. In der Saatgutmischung sollen folgende Arten enthalten sein: 

 Agrostis capillaris 

 Ajuga reptans 

 Anthoxanthum odoratum 
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 Carex disticha 

 Festuca rubra 

 Poa pratensis 

 Centaurea jacea 

 Cirsium oleraceum 

 Crepis paludosa 

 Filipendula ulmaria 

 Galium verum 

 Geranium palustre 

 Lychnis flos-cuculi 

 Plantago lanceolata 

 Sanguisorba officinalis 

 Symphytum officinale 

Alternativ zu der Einsaat der Flächen kann eine Heumulchansaat durchgeführt werden. Dabei 

ist Schnittgut von artenreichen Feuchtwiesen zu verwenden, die in regionalem Kontext zu der 

einzusäenden Fläche stehen. Die Fläche wird extensiv gepflegt, es erfolgt hierzu eine jährliche 

Mahd der Fläche im Oktober. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. 

Die Maßnahme dient als Ausgleich für Eingriffe in feuchte Hochstaudenfluren (Konflikt B13). 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist dies eine wichtige Maßnahme bezüglich des Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (siehe Unterlage 12.3) und dient somit auch zum Ausgleich 

des Konfliktes F6 (Tagfalter). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,229 ha 0,308 ha. In die Berechnung des 

Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 111: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.21 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 

 

- 

 

1 

 

- 

0,218 

0,297 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,011 

Zielbiotop 

 

ausdauernde Ruderalflur meist frischer Standorte 

 

07.200 

 

3 

 

1:1 

0,229 

0,308 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.21 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 0,627 Wertpunkten. 

K0.22 Anlange eines Gehölzsaumes an der B 254-neu nördlich Landenhausen 

Bau-km 9+500 – 10+330 
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Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 17/3, 34/4, 132 – 138, 151/1, 

151/5, 152/1, 153/1, 154, 157/31, 162/3, 182, 186/3, 187/15, 187/17, 189, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 2/3, 

51/2, 52 – 56, 57/1, 60/1, 60/2, 61, 62, 77 – 83, 142/8, 147, 149 – 154, 167/6, 169, 170 

Nördlich von Landenhausen verläuft die B 254-neu auf einem Straßendamm. Dieser steigt zur 

L 3142 hin an und erreicht eine Höhen von bis zu ca. 23 m. In diesem Bereich ist eine überwie-

gend dichte Gehölzbepflanzung des Straßendammes geplant. Auf der oberen Böschungshälfte 

erfolgt die Pflanzung eines dichten Gehölzsaumes aus standortgerechten heimischen Sträu-

chern und Heistern. Der Böschungsfuß sowie der Übergang zur Maßnahmenfläche K0.20 wird 

durch eine lockere Gehölzpflanzung gestaltet. Hier sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m 

Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der 

Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Im 

Innenbereich des Knotens an der L 3142 sind im Bereich des verlegten Hainbaches insgesamt 

elf Baumpflanzungen geplant. 

Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die 

RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflege der Nebenflä-

chen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I bis G III. 

Da der Offenlandcharakter der Landschaft nach Osten hin zur L 3142 abnimmt, erfolgt zur 

Einbindung des Dammes in das Landschaftsbild (Minderung der Überformung der Landschaft, 

Konflikt L2) sowie zur Minimierung von verkehrsbedingten Staub-, Lärm- und Schadstoffemissi-

onen nach Osten hin eine zunehmend dichte Gehölzbepflanzung des Straßendammes mit 

Baumpflanzungen im Bereich des Knotens 5. Die Maßnahme dient damit auch zur Kompensa-

tion des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konflikt L1) und als Ersatz 

für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Durch die dichten Gehölze entlang der Trasse 

wird der Verkehr auf dem Damm abgeschirmt und damit weniger einsehbar. Weiterhin dient sie 

als Minderung für die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) 

und als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflä-

chen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die 

Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 2,398 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 112: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.22 

(Gehölzpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wertstu-
fe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,248 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 2,150 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) 

02.180 2 1:1 0,996 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,402 

 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 302 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.22 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 4,548 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Pflanzung von Einzelbäumen ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 113: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.22 

(Baumpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 

Zielbiotop 

Einzelbaum, Baumgruppe, straßenbegleitend - 3 1:2 11 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die Pflanzung von Einzelgehölzen nach der in 

Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 16,5 Wertpunkten. 

K0.23 Anlage von Gehölzen an der B 254-neu im Bereich der Rothebachaue 

Bau-km 10+340 – 10+720 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 5, Flurstück/e 3 – 6, 48, 49/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 

53/3, 53/4, 53/5, 65, 67; Flur 6, Flurstück/e 1, 3, 4, 5/1, 13, 14, 19/1, 20/1, 21/1, 22, 23, 32, 33, 34/5, 

157/31, 160, 162/3, 163/1, 164/12, 191, 194/1 

Den Beginn dieses Abschnitts bildet das östliche Widerlager der Überführung der B 254-neu 

über die L 3142. Die Rothebachaue wird hier durch ein massives Dammbauwerk unterbrochen. 

Auf den Dammböschungen werden standortgerechte Gehölzpflanzungen in unterschiedlicher 

Pflanzdichte angelegt. Die Böschung wird im oberen Drittel dicht mit einem durchgehenden 

Gehölzsaum bepflanzt. Zum Böschungsfuß hin soll die Grenzlinie des Gehölzsaums unregel-

mäßig verlaufen und in eine lockere Pflanzweise übergehen. Hier sind kleinere Gehölzgruppen 

von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der 

Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu 

achten. Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung 

an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflege der 

Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

Zur Einbindung der Dammböschungen in das Landschaftsbild (Minderung der Überformung der 

Landschaft, Konflikt L2) werden auf dieser standortgerechte Gehölzpflanzungen in unterschied-

licher Pflanzdichte angelegt. Die Maßnahme dient damit auch zur Kompensation des Verlustes 

von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konflikt L1). Durch die dichten Gehölze 

entlang der Trasse wird der Verkehr auf dem Damm abgeschirmt und damit weniger einsehbar. 

Weiterhin dient sie der Minderung der betriebsbedingten Verlärmung erholungsrelevanter 

Bereiche (Konflikt L3) und dem Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von 

Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt 

B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch 

Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,804 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 114: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.23 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,022 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 1,782 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht 

02.180 2 1:1 0,754 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,050 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.23 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 3,586 Wertpunkten. 

K0.24 Neuanlage von Gehölzen feuchter Standorte am Rothebach 

Bau-km 10+520 – 10+640 (südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 5/1, 7, 11, 12, 23, 24, 161, 190, 

191 

Im Bereich zwischen Bau-km 10+520 und 10+640 wird südlich der B 254-neu der Rothebach 

teilweise neu profiliert (auf einer Länge von ca. 128 m) und zum geplanten Durchlass des 

Rothebaches unter dem Straßendamm hin geführt. Die Profilierung sollte möglichst naturnah 

gestaltet werden. Dazu sollten die Böschungen flacher gestaltet werden. 

Auf den neu profilierten Böschungsrändern erfolgt eine Initialbepflanzung mit Steckholzbesatz. 

Als Steckhölzer sind Ruten einheimischer regionaltypischer Weidenarten (Bruchweide Salix 

fragilis, Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. cinerea, Korbweide S. viminalis) zu verwenden. 

Bevorzugt sollten die Ruten aus dem Ufersaum der Lauter oder anderer Fließgewässer der 

Region gewonnen werden. Die 25 bis 40 cm langen Steckhölzer sind im unregelmäßigen 

Verband in Abständen von 40 – 50 cm so tief in den Boden einzustecken, dass sie mit einer bis 

vier Knospen aus dem Boden herausragen. Die Ansiedlung von Erlen, Eschen und weiteren 

standorttypischen Baumarten soll durch natürliche Ausbreitung aus dem vorhandenen 

Ufergehölzsaum erfolgen. 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter 

Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient 

sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflä-

chen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Die Neuanlage 

des Rothebachs in diesem Bereich dient außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in ökologisch 

weniger bedeutende Gräben (Konflikt B21). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,204 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 115: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.24 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,050 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 0,154 

Zielbiotop 

Entwicklung eines Ufergehölzsaums (heimisch, standort-
gerecht) mit Hilfe von Weidenstecklingen 

02.150 4 1:1 0,204 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.24 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 0,766 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Gestaltung des Rothebachs ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 116: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.24 

(Bachgestaltung) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

neu angelegte Bachböschungen - 0 - 128 

Zielbiotop 

Begradigte und naturnah ausgebaute Bäche und Flüsse, 
straßennah 

03.214 2 1:1 128 

Die Berechnung der Wertsteigerung für Biotoptypen durch die geplante Maßnahme K0.24 nach 

der in Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 256 Wertpunkten. Bezüg-

lich der Kompensation von Gewässerkonflikten ist diese Maßnahme nicht anrechenbar. 

K0.25 Anlage eines Gehölzsaumes entlang der B 254-neu zwischen Rothebach und 

Altefeld 

Bau-km 10+720 – 11+050 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82 – 90, 119, 120; Flur 5, 

Flurstück/e 4 – 8, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17 – 22, 48, 67, 69, 73 

Die Böschungen sowie alle Nebenflächen der B 254-neu werden in lockerer Pflanzweise mit 

standortgerechten Gehölzen regionaler Herkunft bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 

10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der 

Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu 

achten. Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung 

an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflege der 

Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

Zur Einbindung der Dammböschungen in das Landschaftsbild (Minderung der Überformung der 

Landschaft, Konflikt L2) werden auf dieser standortgerechte Gehölzpflanzungen angelegt. Die 

Maßnahme dient damit auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des 

Landschaftsbildes (Konflikt L1). Weiterhin dient sie der Minderung der betriebsbedingten 
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Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3), dem Ersatz für Beeinträchtigungen von 

Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in 

geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit 

klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,26 ha. In die Berechnung des Aufwertungs-

potenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 117: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.25 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,170 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 1,090 

Zielbiotop 

lockere straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) (50%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (50%) 

02.180 
 
- 

2 
 
2 

1:1 1,260 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.25 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 2,35 Wertpunkten. 

 

K0.26 Gehölz- und Baumpflanzungen an der B 254-neu östlich der Altefeld 

Bau-km 11+050 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 1/1, 1/2, 2/1, 39/2, 40/1, 45/2, 109/3, 109/9; 

Flur 3, Flurstück/e 83/1, 85/3, 86/1, 86/2, 90/1, 91/1, 92/3, 93/1, 94/1, 95, 96, 108/1, 109/1, 112/1, 131/1, 

132/1, 133/1, 134/1, 137/1, 143/1, 144/1, 151/1, 152, 156/107, 157/107, 158/113, 159/113, 160/142, 

184/153, 193/105, Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82 – 85, 119, 

120, 127 

Die Widerlager und Böschungsflächen der Brücke über die Altefeld sowie der Unterführung 

eines Wirtschaftsweges werden dicht mit Gehölzen bepflanzt. Weiterhin werden die bauzeitlich 

in Anspruch genommenen Gehölzbestände (inkl. Ufergehölsaum) an der Altefeld in dichter 

Pflanzweise wieder hergestellt. Abweichend von den Vorgaben aus G II sollen in den feuchten 

Bereichen des Gehölzsaumes der Altefeld vor allem die Baumarten Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) und Silber-Weide (Salix alba) verwendet werden. 

Ab Bau-km 11+500 erfolgt die Pflanzung von insgesamt 20 Einzelbäumen in Baumgruppen mit 

je zwei bis drei Bäumen. Zwischen dem parallel verlaufenden Wirtschaftsweg und B 254 

werden Einzelgehölze gepflanzt. Zwischen der alten Brücke über die Altefeld und dem Neubau-

ende der B 254-neu wird die bestehende Bundesstraße auf eine Länge von ca. 315 m teilweise 

(ein Fahrstreifen) rückgebaut (siehe Maßnahme K0.1). Auf der entsiegelten Fläche erfolgt eine 

Tiefenlockerung und anschließend der Auftrag einer ausreichenden Oberbodenschicht. Auf die 

Fläche werden insgesamt 15 hochstämmige Obstbäume gepflanzt. Der Pflanzabstand beträgt 

20 m. Die Pflanzung soll am nördlichen Rand der Fläche erfolgen, damit ein möglichst großer 

Abstand zum Wirtschaftsweg verbleibt. 
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Der Entwässerungsgraben am westlichen Böschungsfuß des südlichen Brückenwiderlagers 

sollte möglichst naturnah gestaltet werden, da an dieser Stelle ein ökologisch hochwertiger 

Graben überbaut wird. Dazu sollten die Böschungen flacher profiliert werden. Anschließend 

werden die Bereiche mit RSM 7.3 „Landschaftsrasen Feuchtlagen“ eingesät. Dabei entsteht ein 

Graben von 109 m Länge. 

Alle Böschungen, Neben- und Entsiegelungsflächen werden zuvor mit einer Saatmischung in 

Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. Die 

Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I bis G III. 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Land-

schaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter 

Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient 

sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflä-

chen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20) und als Ersatz 

für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Die Neuanlage des Entwässerungsgrabens in 

diesem Bereich dient außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in ökologisch weniger bedeuten-

de Gräben (Konflikt B21). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,916 ha. Auf 1,379 ha werden 

Gehölzpflanzungen vorgenommen (s. nachfolgende Tabelle), die in die Berechnung des 

Aufwertungspotenzials der Maßnahme eingehen: 

Tabelle 118: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.26 

(Gehölzpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,343 

neu angelegte Damm- und Einschnittsböschungen - 0 - 1,036 

Zielbiotop 

dichte straßenbegleitende Gehölzpflanzungen (einhei-
misch, standortgerecht) 

02.180 
 

2 1:1 1,128 

Pflanzung von straßenbegleitenden Einzelgehölzen 
(einheimisch, standortgerecht) (10%)  
inkl. dazwischenliegende Grünland- oder Ruderalflächen 
auf Böschungsbereichen außerhalb des Intensivbereichs 
der Straßenpflege (90%) 

02.180 
 
- 

2 1:1 0,251 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.26 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 2,415 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Pflanzung von Einzelbäumen ist in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 119: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.26 

(Baumpflanzungen) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Stück 

Ausgangsbiotop/e 

baumfreie Straßenränder, teilweise neu angelegte 
Böschungen 

- 0 - - 

Zielbiotop 

Einzelbaum, Baumgruppe, straßenbegleitend - 3 1:2 20 

Hochstamm-Obstbaum - 3 1:2 15 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Baumpflanzung nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 52,5 Wertpunkten. 

Die Berechnung des Aufwertungspotenzials durch die Gestaltung des Grabens am westlichen 

Böschungsfuß des südlichen Brückenwiderlagers ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 120: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.26 

(Grabengestaltung) 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

neu angelegte Mulden - 0 - 109 

Zielbiotop 

naturnah angelegte Gräben, straßennah 03.222 2 1:1 109 

Die Berechnung der Wertsteigerung für Biotoptypen durch die geplante Maßnahme nach der in 

Kapitel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 218 Wertpunkten. Bezüglich der 

Kompensation von Gewässerkonflikten ist diese Maßnahme nicht anrechenbar. 

K0.27 Gestaltung des RRB östlich der Altefeld bei Bau-km 11+220 

Bau-km 11+220 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 114, 144/1, 152, 158/113, 184/153, 193/105 

Auf den das RRB umgebenden (z. T. bauzeitlich in Anspruch genommenen) Flächen sollen sich 

standortgerechte Gehölze durch Sukzession entwickeln. Diese Entwicklung soll durch eine 

Initialbepflanzung mit Steckholzbesatz unterstützt werden. Als Steckhölzer sind Ruten einheimi-

scher regionaltypischer Weidenarten (Bruchweide Salix fragilis, Sal-Weide S. caprea, Grauwei-

de S. cinerea, Korbweide S. viminalis) zu verwenden. Die Ruten sollten aus dem Ufersaum der 

Lauter oder Altefeld gewonnen werden. Die 25-40 cm langen Steckhölzer sollen in Gruppen im 

unregelmäßigen Verband im Abstand von ca. 10 m gepflanzt werden. Hierzu sind die Stecklin-

ge so tief in den Boden einzustecken, dass sie mit einer bis vier Knospen aus dem Boden 

herausragen. Die Ansiedlung von weiteren standorttypischen Baumarten und Gehölzen (z. B. 

Erlen) soll durch natürliche Ausbreitung aus der Umgebung erfolgen.  

Durch die Maßnahme soll eine landschaftsbildgerechte Einbindung des RRB (Minderung der 

Überformung der Landschaft, Konflikt L2) erreicht werden. Die Maßnahme dient auch zur 

Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konflikt L1) und 

der Minderung der betriebsbedingten Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3). 
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Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluft-

entstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,203 ha 0,362 ha. In die Berechnung des 

Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 121: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.27 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 

 

- 

 

1 

 

- 

0,203 

0,362 

Zielbiotop 

 

Gebüsche/Hecken mäßig frischer bis feuchter Standorte 

 

02.130 

 

4 

 

1:1 

0,203 

0,362 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.27 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1,086 Wertpunkten. 

K0.28 Grünlandextensivierung in der Altefeldaue östlich Stockhausen 

Stadt Herbstein, Gemarkung Stockhausen, Flur 10, Flurstück/e 1, 2, 3, 4, 8 

Die Maßnahmenfläche liegt in der Altefeld-Aue, ca. 2,5 km nordöstlich Stockhausen und 

westlich der K 88/K 112 (Stockhausen – Müs) und ist insgesamt 6,575 ha groß (Grünlandberei-

che ohne in der Fläche liegende Gewässerbereiche). 

Der Regionalplan Mittelhessen (2001) stellt die Maßnahmenfläche als Bereich für die Landwirt-

schaft dar. Im Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) ist der Bereich außerdem als 

Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz gekennzeichnet. Der Landschafts-

rahmenplan (1998) charakterisiert die betroffene Fläche lediglich als Grünlandfläche. Der 

Vorentwurf des Landschaftsplans der Stadt Herbstein (Planungsgruppe Prof. Seifert, Linden 

2001) befindet sich derzeit in der Aufstellung und ist daher derzeit noch nicht rechtskräftig. Er 

kennzeichnet den betroffenen Bereich als Überschwemmungsgebiet mit hoher Retentionsfunk-

tion für Niederschlagswasser und als Kernzone des übergeordneten Biotopverbundes. Außer-

dem ist die Maßnahmenfläche als primäre Schutz- und Pflegefläche dargestellt, die zum Erhalt 

und zur Entwicklung potenzieller Feuchtwiesenarten dient. Dafür sieht der Landschaftsplan eine 

extensive Grünlandnutzung als Heuwiese mit extensiver Nachbeweidung und den Rückbau von 

Drainagen Maßnahmen zur Wiedervernässung vor. Nach den Angaben des Landschafsplanes 

unterliegt dieser Bereich bereits einem Vertragsnaturschutzprogramm. Die Ziele des Land-

schaftsplans sind für diesen Bereich: 

 Sicherung und Entwicklung arten- und strukturreicher Verlandungszonen an den 

Flachufern der Stillgewässer (ggf. Fischbesatz entfernen).  

 Entwicklung flächenhafter Bestände von Großseggenrieden der großen Talauen.  

 Zurückdrängung von Neophyten und hypotrophen Ruderalfluren mit großer 

Brennnessel in seggen- und binsenreichen Nasswiesen. Potenzielle Rückführung 

in Wiesennutzung (Heuwiesen). Förderung von Sumpfdotterblumenwiesen, Pfei-

fengraswiesen und Waldbinsenwiesen.  

 Erhalt und Entwicklung artenreicher Stillgewässer 
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 Sicherung von Quellbereichen, Schaffung von Pufferzonen ohne Nutzung und 

Eutrophierung 

 Naturnahe Bach- und Flussabschnitte (prioritär Verbesserung der Durchgängigkeit 

sowie der Gewässerstruktur) 

 Erhalt und Pflege von Ufergehölzen als Einzelstrukturen im Vorland mit Einzel-

bäumen und Grünland/Weidenutzung 

Bei der Maßnahmenfläche handelt es sich um einen Grünlandkomplex an der Altefeld im 

Bereich des Altarmes nördlich von Niedendorf. Die vernässten Bereiche entlang des Altarmes 

sind mit Röhricht und feuchten Hochstaudenfluren bestanden. Im direkten Umfeld des Altarmes 

befinden sich Feuchtwiesen verschiedener Ausprägung, die in wechselfeuchtes und mesophiles 

Grünland übergehen. Der südliche Teil der Fläche wird derzeit als Weide genutzt und nach 

Angaben des Bewirtschafters durch den Schatten in Mittagssonne optimal als Weide geeignet. 

Am westlichen Rand befindet sich ein schmaler, stillgelegter Acker. Nach Norden und Osten hin 

wird die Fläche von der Altefeld begrenzt, in deren Uferstreifen ein lückiger Ufergehölzsaum mit 

Gehölzen nasser und feuchter Standorte und feuchten Hochstaudenfluren vorkommen. 

Die Maßnahmenplanung sieht eine dauerhafte Nutzung des Grünlands als extensive Weide 

oder extensive Mähweide vor, ein Umbruch der Flächen ist nicht gestattet. Am westlichen Rand 

befindet sich eine stillgelegte Ackerfläche. Diese ist wie die umliegenden Flächen zu bewirt-

schaften. Durch den Anflug von Samen aus den umgebenden Grünlandbereichen und dem 

bereits vorhandenen Samenpotenzial im Boden gleicht sich diese den benachbarten Grünland-

beständen an. Der im Gebiet vorhandene Grasweg soll außer Funktion gesetzt werden und wie 

das umliegende Grünland bewirtschaftet werden. 

Bei der Beweidung ist auf Zufütterung und Düngung ebenso wie auf den Einsatz von Pestiziden 

zu verzichten. Das Abschleifen ist nur von Mitte August bis Mitte März zulässig. Die extensive 

Weidenutzung findet von Mitte April bis Mitte Juli mit max. 1 GVE und von Mitte Juli bis Mitte 

November Beweidung mit max. 2 GVE statt. Zwischen Mitte November und Mitte April herrscht 

Weideruhe. 

Bei der Nutzung als Mähweide darf der erste Schnitt nicht vor Ende Juni, der zweite Schnitt 

bzw. Nachbeweidung nicht vor dem 1. September beginnen. Die Feuchtbereiche sind bei 

feuchten Witterungsbedingungen aus der Mahd herauszunehmen, um Bodenschäden zu 

vermeiden. Bei Beweidung darf die gesamte Maßnahmenfläche beweidet werden. 

Die Gewässerbereiche sind aus der Maßnahmenplanung ausgenommen. 

Zeitliche Realisierung der Maßnahme: Die Maßnahme wird auch als CEF-Maßnahme herange-

zogen. Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbeding-

ten Störungen der entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-

Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit 

Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkennt-

nisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu begrün-

den ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf 

der Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die 

Besiedelung gewährleistet ist. Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt 

unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, wodurch eine positive Entwicklung dieser 

Artvorkommen angestoßen wird. Somit ist gewährleistet, dass die ökologische Funktion im 

räumlichen Zusammenhang für diese Arten im Sinne des § 44 (5) BNatSchG gewahrt bleibt. 

Als Pflege- und Funktionskontrolle und um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte 

ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird auf der Fläche ein 
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vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten 

nach BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von 

drei Dauerquadraten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 

Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel 

mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn 

Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings direkt 

nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

Werden die angestrebten Zielzustände nicht erreicht, ist die Nutzung anzupassen und/oder zu 

variieren. 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: 

Durch diese Maßnahme im Auenbereich der Altefeld werden Eingriffe in Feuchtgrünland (Kon-

flikt B16) kompensiert, bestehende Quellbereiche in Feuchtgrünlandbereichen werden optimiert. 

Weiterhin dient sie aufgrund der Extensivierung der Nutzung als Ausgleich für Eingriffe in 

Böden (Konflikt Bo2) und als Kompensation für Beeinträchtigungen von oligotrophen Biotopty-

pen durch Stickstoffeintrag (Konflikt B23). Bezüglich der Kompensation von Fauna-Konflikten ist 

die Maßnahme für die Artengruppen Brutvögel (Offenland) (F2), Brutvögel (Halboffenland/Wald) 

(F3), Schwarzstorch (F4), Rastvögel (Konflikt F5), Tagfalter (Konflikt F6) und Heuschrecken 

(Konflikt F7) anzurechnen. Die großflächige Nutzungsextensivierung mit den entstehenden 

Feuchtlebensräumen sowie offenlandtypischen Strukturen (z. B. durch Beweidung) bieten 

hervorragende Habitateigenschaften für die betroffenen Arten. Die Lebensraumkapazität für 

diese Arten erhöht sich hierdurch deutlich. Die Maßnahme stellt auch eine CEF-Maßnahme dar, 

deren Notwendigkeit sich aus der Artenschutzprüfung zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

In die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 122: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.28 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

6.110 3 - 4,349 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 - 0,873 

Ackerbrache, mehr als ein Jahr nicht bewirtschaftet 07.500 2 - 0,159 

Grünlandbrachen, ruderalisierte Grünlandbestände 07.700 2 - 0,124 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 06.160 3 - 0,942 

Bewachsene Wege 11.300 2  0,128 

Zielbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 5,633 

Nährstoffarme Feuchtwiesen 06.150 4 1:1 0,942 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.28 nach der in 

Kap. 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 6,113 Wertpunkten. Eine Aufwer-

tung des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzung erfolgt auf einer Fläche von 

5,702 ha. 
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K0.29 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehnchen“ zwi-

schen Ehringshausen und Romrod) 

Stadt Romrod, Gemarkung Zell, Flur 30, Flurstück 3/2 

Die Maßnahme umfasst eine Flächengröße von 5,33 ha. Sie liegt zwischen der Autobahn A5 

und der Bahnlinie nach Fulda, die in einem großen Bogen um die Maßnahmenfläche führt. Die 

Maßnahmenfläche grenzt östlich an diese Bahnlinie an (innerhalb der Abt. 893 A der Forstein-

richtung). Die Abgrenzung dieser Maßnahme wird nach Westen, Norden und Osten durch 

Waldwege, zum Süden hin durch den nördlichen Rand einer Fichten-Windwurffläche begrenzt, 

die sich deutlich im Gelände abhebt. Aktuell stocken auf dieser Maßnahmenfläche hauptsäch-

lich mittlere bis starke Buchen, in denen kleinere Laubwaldbestände z. B. aus Erle eingestreut 

sind. U. a. aufgrund des hohen Bestandsalters und des Vorhandenseins eines Schwarzstorch-

Horstes ist diese Fläche von hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit. 

Der Regionalplan Mittelhessen (2001) stellt den Bereich als „Waldbereich-Bestand“ dar. Der 

Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) stellt diese Fläche als „Vorranggebiet für 

Forstwirtschaft“ dar und trifft somit ähnliche Aussagen. 

Der Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) stellt den Bereich als „Laub- /Mischwaldfläche 

mit besonderer Biotopfunktion“ dar. Die Entwicklungskarte des Landschaftsrahmenplanes zeigt 

hier ein „Gebiet für landschaftsverbessernde Waldmehrung“ und ein „Schwerpunktgebiet für die 

Sicherung des regionalen Biotopverbundes“ dar. 

Im Landschaftsplan der Stadt Romrod (2003) sind keine besonderen Entwicklungsmaßnahmen 

für diesen Bereich dargestellt. 

Die Maßnahmenplanung sieht vor, dass auf der Kompensationsfläche zukünftig unter dem 

Vorzeichen des Prozessschutzes jegliche Form der forstwirtschaftlichen Holznutzung unter-

bleibt. Es wird unter anderem auch auf Pflege und Auslese von Bäumen verzichtet. Die Bestän-

de sind der unbeeinflussten natürlichen Sukzession zu überlassen. Es finden keine 

Verkehrssicherungsmaßnahmen statt. Weiterhin werden keine Waldschutzmaßnahmen gegen 

Wild ergriffen. Es wird auf jegliche Pflanzenschutzmittel- und Düngemittelverwendung sowie auf 

die Durchführung meliorierender Maßnahmen verzichtet. Weiterhin findet ein Verzicht auf 

Jagdausübung in der Zeit vom 01.03. bis zum 31.07. statt. 

Das eigendynamische Ablaufen der natürlichen Prozesse im Wald soll zugelassen werden. Die 

Tier- und Pflanzenwelt und ihre unbelebte Umwelt werden der natürlichen Entwicklung überlas-

sen. Über die Jahre wird es zu einer Anreicherung mit liegendem und stehendem Totholz und 

folglich mit Baumhöhlen kommen. Bereits nach 5 bis 10 Jahren11 kommt es durch das Ausblei-

ben von Pflege- und Nutzungshieben zu einer beachtlichen Erhöhung des Totholzanteils im 

Wald, wie an der Erhöhung der Anzahl der Baumhöhlen pro Hektar in Naturwaldzellen nach der 

Herausnahme aus der Nutzung zu erkennen ist: In sich selbst überlassenen, naturnahen 

Wäldern ist ein Anteil von 60 Festmetern Totholz pro Hektar mittelfristig anzustreben. Nach 

HESSEN-FORST (2001) besitzt der Bayrische Staatswald – als Beispiel für einen Wirtschaftswald 

– 3,3 fm Totholz pro Hektar. Naturwaldreservate besitzen, je nach dem Zeitraum, in dem keine 

forstliche Nutzung mehr stattgefunden hat, einen Totholzanteil von 12 fm bis 90 fm/ha. 

Zur Veranschaulichung kann die Anzahl von Baumhöhlen pro Hektar Buchenwaldbeständen 

herangezogen werden. Bereits nach zehn Jahren kommt es bei über 120 Jahre alten Bestän-

den dadurch, dass verletzte und absterbende Bäume nicht entnommen werden, zu einer 

Verdoppelung bis Verdreifachung der Baumhöhlenbestände. So kommt es einerseits zu 

                                                

11
 Im Fall von strukturell geeigneten Beständen schon nach 2-3 Jahren. 
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Astabbrüchen, Faulstellen und Pilzinfektionen, die entweder direkt zu Baumhöhlen führen, oder 

aber dadurch, dass sie von Spechten für die Anlage von Wohnhöhlen genutzt werden. ZAHNER 

(2001) gibt für bewirtschaftete Buchenwälder Dichtewerte von 4-11,2 pro Hektar gegenüber 

15,2 pro Hektar und 34,6 pro Hektar in Buchenreservaten an. Für den Philosophenwald in 

Gießen, der 1987 als Bannwald ausgewiesen wurde und seit 1980 nur noch im Rahmen der 

Verkehrssicherung bewirtschaftet wird, konnte FRANK (1997) eine Höhlendichte von 21 pro 

Hektar ermitteln. Insgesamt ergibt sich so in etwa zehn Jahren eine Erhöhung der Baumhöh-

lendichte von 5,7-7,1 Höhlen pro Hektar auf über 15,7 Baumhöhlen pro Hektar. Dies bedeutet, 

dass sich die Anzahl der Höhlenbäume etwa verdoppelt bis verdreifacht hat. Baumhöhlen sind 

als Schlafplatz, als Unterschlupf bei schlechten Witterungsbedingungen im Winter, als Nah-

rungsdepot und während der Fortpflanzungsperiode für höhlenbewohnende Vögel und Fleder-

mäuse von großer ökologischer Bedeutung. 

Darüber hinaus stellt die dauerhafte Sicherung der Fläche eine deutliche Erhöhung der 

Habitatqualität dar: In nicht derartig dauerhaft gesicherten Beständen stellt die Holzentnahme in 

wiederkehrender Folge einen Habitatverlust dar, der der altersbedingten Kumulation von 

Totholz und anderen Strukturen typischer reifer Laubwälder entgegenwirkt. 

Weiterhin wird sich langfristig die Schichtung im Wald auflösen und es werden Bäume jeden 

Alters nebeneinander vorkommen. Es entsteht ein sekundärer Urwald. 

Nach Maßgaben des RP Darmstadt ist ein Nutzungsverzicht lediglich in naturschutzfachlich 

bereits sehr hochwertigen Waldbeständen als Kompensationsmaßnahme anerkennungsfähig 

(RP DARMSTADT 2005). Da dieser Fall bei BOSCH & PARTNER (2005) nicht vorgesehen ist, wird 

für diesen Fall der Entwicklung eines naturnahen Laubwaldbestandes durch Nutzungsverzicht 

zu einem sekundären Urwald, für das Zielbiotop aufgrund der zeitnahen Effekte eine Aufwer-

tung um zwei Wertstufen ohne Vergabe eines Zeitfaktors vorgenommen. 

Zeitliche Realisierung der Maßnahme: Die Maßnahme soll mit Baubeginn der B 254-neu 

durchgeführt werden, da unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse davon auszuge-

hen ist, dass die Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet. 

Als Pflege- und Funktionskontrolle und um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte 

ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird auf der Fläche ein 

vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 

zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotop-

kartierung) inkl. Strukturkartierung direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 

10 Jahren vorgeschlagen. Des Weiteren wird ein faunistisches Monitoring von Schwarzstorch 

und Spechten mittels Revierkartierung sowie der Fledermäuse mittels Detektorbegehung im 

zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren festgesetzt. 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: Die 

Maßnahme wurde v. a. zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden und unter 

artenschutzrechtlichen Aspekten bezüglich der Artengruppe der Fledermäuse sowie des 

Schwarzstorchs konzipiert. Durch die Extensivierung der Nutzung lässt sich der Konflikt Bo2 

hier ohne weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgleichen. 

Hinsichtlich der Fauna wird mit der Maßnahme der Verlust von Nahrungshabitaten des 

Schwarzstorchs (Konflikt F4) ausgeglichen, sie erhöht die Lebensraumkapazität für die lokale 

Population des Schwarzstorchs. Die Art ist hinsichtlich des Standorts ihres Nistplatzes in hohem 

Maße ortstreu und hat zunehmend große Schwierigkeiten, geeignete Waldbestände zur 

Horstanlage zu finden. Aber auch für die Artengruppen Fledermäuse (Konflikt F1) und Brutvögel 

(Wald/Halboffenland)(Konflikt F3) handelt sich es um eine hochwertige Maßnahme, die als 

Ausgleich für die beiden Gruppen gewertet wird. Die Maßnahme stellt auch eine CEF-
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Maßnahme dar, deren Notwendigkeit sich aus der Artenschutzprüfung dem Artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrag zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

Für Eingriffe in Biotoptypen dient die Maßnahme als Kompensation von Wald- und 

Gehölzbiotopen (Konflikte B1, B3 und B8). Mit zunehmender Dauer des Prozessschutzes 

werden in den Bereichen auf Freiflächen (z. B. durch Windwurf) – zumindest temporär – auch 

Gehölzbereiche entstehen. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunk-

tionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in das Land-

schaftsbild (Konflikt L3, Verlärmung). Die Nutzungsaufgabe umfasst die Aufgabe jeglicher 

forstwirtschaftlichen Nutzung, womit auch hierdurch entstehende Lärmemissionen zukünftig 

völlig unterbleiben. 

In die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter 

(Erläuterungen, s. o. „Maßnahmenplanung“) ein: 

Tabelle 123: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.29 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e (5,33 ha) 

Buchenwald 01.110 5 - 5,33 

Zielbiotop (5,33 ha) 

Entwicklungsstadium zum sekundären Urwald 01.110 7 1:1 5,33 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.29 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 10,66 Wertpunkten. Eine Aufwertung 

des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzung erfolgt auf der vollen Fläche von 

5,33 ha. 

K0.30 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eichköpfel“ 

westlich Krankenhaus Lauterbach) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 13, Flurstück 260/4 

Die Maßnahme umfasst eine Größe von 2,99 ha. Sie liegt am südlichen Ortsrand von Lauter-

bach, westlich des Krankenhauses (innerhalb der Abt. 33.1 der Forsteinrichtung). Die Abgren-

zung dieser Maßnahmenfläche wird gebildet von einem Fußweg, der um die Fläche herum 

führt. Nach Westen bildet außerdem ein Fichtenforst die Abgrenzung. Dieser lockere Waldbe-

stand mit einzelnen Lücken und Löchern besteht hauptsächlich aus Buche, Kiefer und Hainbu-

che. Vereinzelt ist Eiche und Linde eingestreut. Als alter, naturnaher Buchen- und 

Buchenmischwaldbestand ist diese Fläche von hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit, u. a. 

auch durch die zahlreich vorhandenen Höhlenbäume. 

Der Regionalplan Mittelhessen (2001) stellt diesen Bereich als „Waldbereich- Bestand“ und als 

„Bereich für die Grundwassersicherung dar. Außerdem zeigt die Karte des Regionalplanes hier 

einen Erholungsschwerpunkt. Der Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) stellt diese 

Fläche als „Vorranggebiet für Forstwirtschaft“ und als „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasser-

schutz“ dar und entspricht damit weitgehend dem derzeit noch gültigem Regionalplan von 2001. 

Zusätzlich zu dem derzeitig gültigen Regionalplan, ist in dem Entwurf noch ein „Vorbehaltsge-

biet für besondere Klimafunktionen“ dargestellt. 

Die Bestands- und Bewertungskarte des Landschaftsrahmenplanes Mittelhessen (1998) stellt 

den Bereich als „Laub-/und Mischwaldfläche“ dar. Die Entwicklungskarte des Landschaftsrah-

menplanes zeigt das gleiche. 
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Der Landschaftsplan der Kreisstadt Lauterbach (2001) zeigt für diesen Bereich die Erhaltung 

von Laub-/Mischwald. 

Die Maßnahmenplanung sieht vor, dass auf der Kompensationsfläche zukünftig unter dem 

Vorzeichen des Prozessschutzes jegliche Form der forstwirtschaftlichen Holznutzung unter-

bleibt. Es wird unter anderem auch auf Pflege und Auslese von Bäumen verzichtet. Es finden 

keine Pflanzmaßnahmen statt. Die Bestände sind der unbeeinflussten natürlichen Sukzession 

zu überlassen. Es wird auf jegliche Pflanzenschutzmittel- und Düngemittelverwendung sowie 

auf die Durchführung meliorierdender Maßnahmen verzichtet. Sämtliche Wege mit Ausnahme 

des die Fläche umrundenden Weges werden außer Funktion gesetzt. Da der Bereich von 

Erholungssuchenden stark frequentiert wird, ist es notwendig, Verkehrssicherungsmaßnahmen 

innerhalb der Maßnahmenfläche durchzuführen. Für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht 

wird ein Bereich von 30 m (eine Baumlänge) entlang des Weges angesetzt. Das im Rahmen 

der Verkehrssicherungspflicht zurückgeschnittene Holz verbleibt auf der Fläche. Auf den 

restlichen Bereichen finden keine Verkehrssicherungsmaßnahmen statt. 

Wie bei Maßnahme K0.29 soll das eigendynamische Ablaufen der natürlichen Prozesse im 

Wald zugelassen werden. Zielbiotop ist auch hier ein Entwicklungsstadium zum sekundären 

Urwald, siehe hierzu Ausführungen unter K0.29. 

Zeitliche Realisierung der Maßnahme: Die Maßnahme soll mit Baubeginn der B 254-neu 

durchgeführt werden, da unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse davon auszuge-

hen ist, dass die Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet (siehe hierzu Ausführungen unter 

K0.29). 

Als Pflege- und Funktionskontrolle und um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte 

ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird auf der Fläche ein 

vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 

zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotop-

kartierung) inkl. Strukturkartierung direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 

10 Jahren vorgeschlagen. Des Weiteren wird ein faunistisches Monitoring von Spechten mittels 

Revierkartierung sowie der Fledermäuse mittels Detektorbegehung im zwei-jährlichen Untersu-

chungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren festgesetzt. 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: Die 

Maßnahme wurde v. a. zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden konzipiert. 

Durch die Extensivierung der Nutzung lässt sich der Konflikt Bo2 hier ohne weitere Inanspruch-

nahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgleichen. Hinsichtlich der Fauna handelt es 

sich für die Artengruppen Fledermäuse (Konflikt F1) und Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

(Konflikt F3) um eine hochwertige Maßnahme, die als Ausgleich für die beiden Gruppen dient. 

Die Maßnahme stellt auch eine CEF-Maßnahme dar, deren Notwendigkeit sich aus der Arten-

schutzprüfung dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

Für Eingriffe in Biotoptypen dient die Maßnahme als Ersatz für Eingriffe in Streuobstbestände 

und geringwertige Biotoptypen (Konflikte B9 und B20). Weiterhin dient sie als Ersatz für 

Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) 

sowie für Eingriffe in das Landschaftsbild (Konflikt L3, Verlärmung). Die Nutzungsaufgabe 

umfasst die Aufgabe jeglicher forstwirtschaftlichen Nutzung, womit auch hierdurch entstehende 

Lärmemissionen zukünftig völlig unterbleiben. Ein kleiner Teilbereich der Maßnahme (0,2 ha) 

wird außerdem für die Kompensation von Eingriffen in bestehende Ausgleichs- und Ersatzflä-

chen (Konflikt KF1) herangezogen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 2,99 ha. Für die Kompensation des Eingriffs in 

bestehende Ausgleichs- und Ersatzflächen (KF1) werden 0,2 ha dieser Maßnahme verwendet, 
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die aus der Berechnung des Aufwertungspotenzials zur Kompensation der anderen Eingriffe 

durch die B 254-neu herausgenommen werden. Es handelt sich hierbei nur um eine kleine 

Teilfläche des oben genannten Flurstücks. Die Flächengröße nach Herausnahme der 0,2 ha 

beträgt 2,79 ha. In die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen damit 

folgende Parameter ein: 

Tabelle 124: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.30 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e (2,79 ha) 

Buchenwald 01.110 5 - 2,79 

Zielbiotop (2,79 ha) 

Entwicklungsstadium zum sekundären Urwald 01.110 7 1:1 2,79 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.30 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 5,58 Wertpunkten. Eine Aufwertung 

des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzung erfolgt auf der Fläche von 2,79 ha. 

K0.31 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am Ziegenberg“ 

östlich Dirlammen 

Gemeinde Lautertal, Gemarkung Hopfmannsfeld, Flur 5, Flurstück 2 

Diese Maßnahmenfläche umfasst eine Größe von 4,011 ha. Sie befindet sich östlich von 

Dirlammen und östlich des „Ziegenberges“ innerhalb des EU-VSG „Vogelsberg“ (innerhalb der 

Abt. 398 B 0 der Forsteinrichtung). Die Abgrenzung der Maßnahme wird gebildet von einem 

Wirtschaftsweg im Norden und Rückeschneisen im Westen und im Süden. Die östliche Abgren-

zung bildet eine Linie, die in 200 m Abstand parallel zur der westlichen Rückeschneise läuft. 

Aktuell stocken auf dieser Fläche Maßnahmenfläche v. a. ältere Buchen. Als alter, naturnaher 

Buchenbestand ist diese Fläche von hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit, die noch durch das 

Vorhandensein eines Schwarzstorch-Horstes unterstrichen wird. 

Der derzeit noch gültige Regionalplan Mittelhessen (2001) zeigt für diesen Bereich „Waldbe-

reich – Bestand“ an. Der Entwurf des Regionalplanes Mittelhessen (2009) stellt diese Fläche als 

„Vorranggebiet für die Forstwirtschaft“ dar und trifft somit ähnliche Aussagen wie der derzeit 

noch gültige Regionalplan dar. Neu im Entwurf des Regionalplanes von 2009 ist die Darstellung 

als „Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft“. 

Die Bestands- und Bewertungskarte des Landschaftsrahmenplanes Mittelhessen (1998) stellt 

den Bereich als „Laub-/und Mischwaldfläche“ dar. Die Entwicklungskarte des Landschaftsrah-

menplanes zeigt das gleiche. 

In dem Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Lautertal (1989) 

ist diese Fläche als Fläche für die Forstwirtschaft dargestellt. 

Die Maßnahmenplanung sieht vor, dass auf der Kompensationsfläche zukünftig unter dem 

Vorzeichen des Prozessschutzes jegliche Form der forstwirtschaftlichen Holznutzung unter-

bleibt. Es wird unter anderem auch auf Pflege und Auslese von Bäumen verzichtet. Die Bestän-

de sind der unbeeinflussten natürlichen Sukzession zu überlassen. Es finden keine 

Verkehrssicherungsmaßnahmen statt. Weiterhin werden keine Waldschutzmaßnahmen gegen 

Wild ergriffen. Es wird auf jegliche Pflanzenschutzmittel- und Düngemittelverwendung sowie auf 

die Durchführung meliorierender Maßnahmen verzichtet. Zur Verminderung von Störwirkungen 
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und zur allgemeinen Beruhigung der Fläche werden die beiden die Fläche z.T. durchziehenden 

Forstwege/Rückegassen an den Eingängen zum Planungsbereich durch bauliche Maßnahmen 

für den Fahrzeugverkehr verschlossen. Um das Gebiet weiter zu beruhigen und um langfristig 

das Einwachsen von Waldgesellschaften in die Wegeflächen zuzulassen, wird die Instandhal-

tung der beiden Forstwege/Rückegassen eingestellt. Es findet ein Verzicht auf Jagdausübung 

in der Zeit vom 01.03. bis zum 31.07. statt. 

Wie bei Maßnahme K0.29 soll das eigendynamische Ablaufen der natürlichen Prozesse im 

Wald zugelassen werden. Zielbiotop ist auch hier ein Entwicklungsstadium zum sekundären 

Urwald, siehe hierzu Ausführungen unter K0.29.  

Zeitliche Realisierung der Maßnahme: Die Maßnahme soll mit Baubeginn der B 254-neu 

durchgeführt werden, da unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse davon auszuge-

hen ist, dass die Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet (siehe hierzu Ausführungen unter 

K0.29). 

Als Pflege- und Funktionskontrolle und um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte 

ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird auf der Fläche ein 

vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 

zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotop-

kartierung) inkl. Strukturkartierung direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 

10 Jahren vorgeschlagen. Des Weiteren wird ein faunistisches Monitoring von Schwarzstorch 

und Spechten mittels Revierkartierung sowie der Fledermäuse mittels Detektorbegehung im 

zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren festgesetzt. 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: Die 

Maßnahme wurde v. a. zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden und unter 

artenschutzrechtlichen Aspekten bezüglich der Artengruppe der Fledermäuse sowie des 

Schwarzstorchs konzipiert. Durch die Extensivierung der Nutzung lässt sich der Konflikt Bo2 

hier ohne weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgleichen. 

Hinsichtlich der Fauna wird mit der Maßnahme der Verlust von Nahrungshabitaten des 

Schwarzstorchs (Konflikt F4) ausgeglichen, sie erhöht die Lebensraumkapazität für die lokale 

Population des Schwarzstorchs. Die Art ist hinsichtlich des Standorts ihres Nistplatzes in hohem 

Maße ortstreu und hat zunehmend große Schwierigkeiten, geeignete Waldbestände zur 

Horstanlage zu finden. Aber auch für die Artengruppen Fledermäuse (Konflikt F1) und Brutvögel 

(Wald/Halboffenland) (Konflikt F3) handelt sich es um eine hochwertige Maßnahme, die als 

Ausgleich für die beiden Gruppen gewertet wird. Die Maßnahme stellt auch eine CEF-

Maßnahme dar, deren Notwendigkeit sich aus der Artenschutzprüfung dem Artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrag zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

Für Eingriffe in Biotoptypen dient die Maßnahme als Ausgleich für Eingriffe in Waldbiotope 

(Konflikte B1 und B2). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in das Landschafts-

bild (Konflikt L3, Verlärmung). Die Nutzungsaufgabe umfasst die Aufgabe jeglicher forstwirt-

schaftlichen Nutzung, womit auch hierdurch entstehende Lärmemissionen zukünftig völlig 

unterbleiben. 

In die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 125: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.31 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e (4,011 ha) 

Buchenwald 01.110 5 - 4,011 

Zielbiotop (4,011 ha) 

Entwicklungsstadium zum sekundären Urwald 01.110 7 1:1 4,011 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.31 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 8,022 Wertpunkten. Eine Aufwertung 

des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzung erfolgt auf der vollen Fläche von 

4,011 ha. 

K0.32 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ nordöst-

lich Gonterskirchen 

Stadt Laubach, Gemarkung Gonterskirchen Flur 9, Flurstück 28 

Die Maßnahmenfläche umfasst eine Größe von 13 ha. Sie liegt südlich der B 276 zwischen 

Schotten und der Kreuzung B 276/K 141/K 190 und westlich des „Wallenberges“. Weiterhin liegt 

sie innerhalb des FFH-Gebietes „Laubacher Wald“ und des EU-VSG „Vogelsberg“. Die Maß-

nahmenfläche vom Waldrand südlich der B 276 und drei Waldwegen umschlossen, worin sie 

mittig liegt (innerhalb der Abt. 143 A1 der Forsteinrichtung) 

Im Flächenkonzept für Gräfliche Forstverwaltung Solms Laubach ist dieser Standort folgender-

maßen beschrieben (Dietz 2007): „Sehr strukturreicher Altholzbestand mit hoher vertikaler und 

horizontaler Strukturierung und einem Kronenschluss von >75%. Hoher Anteil stehendes und 

liegendes Totholz, sehr baumhöhlenreich. Mindestens 10 Brutpaare des Mittelspechtes, 

einziger bekannter Brutbereich des Schwarzstorches im vorderen Vogelsberg, unmittelbar 

angrenzend Brutrevier des Uhu, Koloniestandort der Bechsteinfledermaus und Trägerbäume 

des Grünen Besenmoos“. 

Der Regionalplan Mittelhessen (2001) zeigt für die Maßnahmenfläche „Waldbereich – Bestand“ 

und „Bereich für die Grundwassersicherung“. Der Entwurf des Regionalplanes Mittelhessen 

(2009) stellt diese Fläche als „Vorranggebiet für die Forstwirtschaft“ und „Vorbehaltsgebiet für 

den Grundwasserschutz“ dar und trifft somit ähnliche Aussagen wie der derzeit noch gültige 

Regionalplan dar. Neu im Entwurf des Regionalplanes von 2009 ist die Darstellung als „Vor-

rang- und Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft“. 

In der Bestandskarte des Landschaftsrahmenplanes von Mittelhessen (1998) ist der oben 

benannte Bereich als „Laub-/Mischwaldfläche mit besonderer Biotopfunktion“ gekennzeichnet. 

Die Entwicklungskarte des Planwerkes zeigt diesen Bereich ebenfalls als „Laub-

/Mischwaldfläche“ an, die als „Schwerpunktgebiet für die Entwicklung“ für den Naturschutz und 

der Landespflege dienen soll. 

Die Entwicklungskarte des Landschaftsplanes von Laubach (2008) zeigt hier „Flächen zum 

Erhalt und zur Entwicklung des Retentionspotenzials von Auenböden“ auf. Eine kleine Teilflä-

che ist gekennzeichnet mit der „Regeneration von nicht standortgerechten Nadelwäldern“. 

Außerdem wird hier der Vorschlag zur Ausweisung von Altholzinseln gemacht. 

Die Maßnahmenplanung sieht vor, dass auf der Kompensationsfläche zukünftig unter dem 

Vorzeichen des Prozessschutzes jegliche Form der forstwirtschaftlichen Holznutzung unter-
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bleibt. Es wird unter anderem auch auf Pflege und Auslese von Bäumen verzichtet. Die Bestän-

de sind der unbeeinflussten natürlichen Sukzession zu überlassen. Es finden keine Verkehrssi-

cherungsmaßnahmen statt. Weiterhin werden keine Waldschutzmaßnahmen gegen Wild 

ergriffen. Es wird auf jegliche Pflanzenschutzmittel- und Düngemittelverwendung sowie auf die 

Durchführung meliorierender Maßnahmen verzichtet. Zur Verminderung von Störwirkungen und 

zur allgemeinen Beruhigung der Fläche werden in der Fläche liegende Forstwege an den 

Eingängen zum Planungsbereich durch bauliche Maßnahmen für den Fahrzeugverkehr ver-

schlossen. Um das Gebiet weiter zu beruhigen und um langfristig das Einwachsen von Waldge-

sellschaften in die Wegeflächen zuzulassen, wird die Instandhaltung der vorhandenen 

Waldwege eingestellt. Weiterhin findet ein Verzicht auf Jagdausübung in der Zeit vom 01.03. bis 

zum 31.07. statt. 

Wie bei Maßnahme K0.29 soll das eigendynamische Ablaufen der natürlichen Prozesse im 

Wald zugelassen werden. Zielbiotop ist auch hier ein Entwicklungsstadium zum sekundären 

Urwald, siehe hierzu Ausführungen unter K0.29. 

Zeitliche Realisierung der Maßnahme: Die Maßnahme soll mit Baubeginn der B 254-neu 

durchgeführt werden, da unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse davon auszuge-

hen ist, dass die Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet (siehe hierzu Ausführungen unter 

K0.29). 

Als Pflege- und Funktionskontrolle und um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte 

ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird auf der Fläche ein 

vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 

zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotop-

kartierung) inkl. Strukturkartierung direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 

10 Jahren vorgeschlagen. Des Weiteren wird ein faunistisches Monitoring von Schwarzstorch 

und Spechten mittels Revierkartierung sowie der Fledermäuse mittels Detektorbegehung im 

zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren festgesetzt. 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: Die 

Maßnahme wurde v. a. zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden und unter 

artenschutzrechtlichen Aspekten bezüglich der Artengruppe der Fledermäuse sowie des 

Schwarzstorchs konzipiert. Durch die Extensivierung der Nutzung lässt sich der Konflikt Bo2 

hier ohne weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgleichen. 

Hinsichtlich der Fauna wird mit der Maßnahme der Verlust von Nahrungshabitaten des 

Schwarzstorchs (Konflikt F4) ausgeglichen, sie erhöht die Lebensraumkapazität für die lokale 

Population des Schwarzstorchs. Die Art ist hinsichtlich des Standorts ihres Nistplatzes in hohem 

Maße ortstreu und hat zunehmend große Schwierigkeiten, geeignete Waldbestände zur 

Horstanlage zu finden. Aber auch für die Artengruppen Fledermäuse (Konflikt F1) und Brutvögel 

(Wald/Halboffenland) (Konflikt F3) handelt sich es um eine hochwertige Maßnahme, die als 

Ausgleich für die beiden Gruppen gewertet wird. Die Maßnahme stellt auch eine CEF-

Maßnahme dar, deren Notwendigkeit sich aus der Artenschutzprüfung dem Artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrag zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

Für Eingriffe in Biotoptypen dient die Maßnahme als Ersatz für Eingriffe in Gehölzbiotope 

(Konflikte B6 und B7). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in das Landschafts-

bild (Konflikt L3, Verlärmung). Die Nutzungsaufgabe umfasst die Aufgabe jeglicher forstwirt-

schaftlichen Nutzung, womit auch hierdurch entstehende Lärmemissionen zukünftig völlig 

unterbleiben. 

In die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 126: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.32 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e (13 ha) 

Buchenwald 01.110 5 - 13,00 

Zielbiotop (13 ha) 

Entwicklungsstadium zum sekundären Urwald 01.110 7 1:1 13,00 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.32 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 26 Wertpunkten. Eine Aufwertung des 

Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzung erfolgt auf der vollen Fläche von 13 ha. 

K0.33 Anlage von Buntbrachestreifen südöstlich von Hungen im Rahmen des Ökokon-

tos „Grasser Steg" (CEF-Maßnahme) 

Stadt Hungen, Gemarkung Langd Flur 14, Flurstück 36 sowie Stadt Hungen, Gemarkung Langd, Flur 13, 

Flurstück 3 und 7 

Die erste Maßnahmenfläche (Gemarkung Langd, Flur 14, Flurstück 36) umfasst eine Größe von 

ca. 0,74 ha. Sie liegt nördlich der B 457 am Ortsrand von Hungen. Die Fläche befindet sich 

innerhalb der Wasserschutzzone IIIA des Wasserwerkes Inheiden. 

Die zweite Maßnahmenfläche (Gemarkung Langd, Flur 13, Flurstück 3) umfasst eine Größe von 

ca. 0,99 ha und die dritte Maßnahmenfläche (Gemarkung Langd, Flur 13, Flurstück 7) von ca. 

0,98 ha. Beide Flächen befinden sich sowohl innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes „Wetterau“ 

(Nr. 5519-401) als auch innerhalb der Wasserschutzzone IIIA des Wasserwerkes Inheiden. 

Die Flächen sind Bestandteil des Ökokontos „Grasser Steg“ (OVAG). Als Entwicklungskonzept 

ist für die Flächen (Teilflächen Nr. 5, 6 und 7 des Ökokontos) jeweils die Entwicklung eines 

Buntbrachestreifens sowie auf der restlichen Fläche hin zu einem artenreichen, extensiven 

Grünland vorgesehen. Auf Düngung und Pestizideinsatz ist zu verzichten, weiterhin soll ein 

Mahdmanagement etabliert werden (alternativ auch Beweidung gemäß dem Maßnahmenkon-

zept des Ökokontos). 

Die Maßnahmenplanung für die CEF-Maßnahme (Feldlerche) sieht daher Folgendes vor: Nach 

einer Studie der STAATLICHEN VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN, RHEINLAND-PFALZ UND 

SAARLAND (VSW) in Zusammenarbeit mit der PLANUNGSGRUPPE NATUR UND LANDSCHAFT (PNL) 

(2010) ist die Anlage von Buntbrachestreifen, d. h. Blühstreifen in Kombination mit 

Schwarzbrachestreifen, auf Ackerflächen eine geeignete Maßnahme, um die Populationsdichte 

der Feldlerche zu erhöhen und dadurch Habitatverluste auszugleichen. Untersuchungen zur 

Effizienz dieser Maßnahmen belegen den positiven Effekt auf den lokalen Bestand der Feldler-

che (z.B. MORRIS et al. 2010, GRUAR et al. 2010). Zur Sicherstellung der Wirksamkeit sind die 

beschriebenen Maßnahmen immer (d.h. Bunt- und Schwarzbrache) aneinander angrenzend 

umzusetzen. Die Blühstreifen sollen eine Breite von ca. 10 m besitzen, um Randeffekte mög-

lichst gering zu halten. Die Flächen sollen mit einer Ansaat aus standortangepassten, gebiets-

heimischem, mehrjährigem, zertifizierten Saatgut (70% Wildpflanzenanteil) mit 

Blütenpflanzenarten versehen werden. Die Ansaat soll lückig (5-10 kg pro ha) bis zum 30. April 

erfolgen. Auf Fertilität der Wildkräuter aus den Ansaatmischungen soll geachtet werden, damit 

diese Samen bilden und sich eigenständig vermehren können. Zusätzlich zur Anlage der 

Blühstreifen benötigt die Feldlerche Stellen mit geringer Pflanzendeckung als Nahrungshabitat. 

Diese sollen direkt als 2 m breite Streifen an die o. a. Blühstreifen angrenzen, so dass die 
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Wirksamkeit nur in Kombination beider Maßnahmen angenommen werden kann. Die Flächen 

werden nicht eingesät. Stattdessen wird der aufkommende Pflanzenbewuchs während der 

Brutzeit der Feldlerche (Mitte/Ende März bis Ende Mai) alle drei bis vier Wochen durch mecha-

nische Bodenbearbeitungsmaßnahmen, zum Beispiel mittels Grubber, Egge oder Bodenfräse 

entfernt. Es entstehen durch die Maßnahmen Blühstreifen von ca. 820 m Länge. 

Zeitliche Realisierung der Maßnahmen: Die Maßnahmen sollen als CEF-Maßnahme vor 

Baubeginn der B 254-neu auf den drei Flächen durchgeführt werden. 

Als Pflege- und Funktionskontrolle (Buntbrachestreifen) erfolgt auf den Flächen jährlich ein 

Pflegeschnitt. Um einer Vergrasung entgegenzuwirken, kann dem Schnitt eine oberflächliche 

Bodenbearbeitung folgen. Dieser Schnitt und die Bodenbearbeitung dürfen nur auf 30 bis max. 

70 % der Fläche pro Jahr erfolgen. Der Schnitt erfolgt im Zeitraum von Oktober bis März und 

das Schnittgut ist von der Fläche abzufahren, die sonstige Befahrung der Fläche ist nur für 

Pflegemaßnahmen zulässig. Auf Düngung und Pestizideinsatz wird verzichtet. Die Pflege des 

Grünlades erfolgt gemäß den Vorgaben des Ökokontos. 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich Folgendes aussagen: Die 

Maßnahme stellt eine CEF-Maßnahme dar, deren Notwendigkeit sich aus dem Artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrag zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

In die Berechnung des Aufwertungspotentials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein:  

Tabelle 127: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K0.33 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

Grünlandbrachen, ruderalisierte Grünlandbestände 07.700 2 - 0,739 

Acker, intensiv genutzt 09.200 1 - 1,970 

Zielbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flach-
land-Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 1,722 

Ackerbrache (Blühstreifen)
12

 07.500 4* 1:1 0,987 

* Aufgrund der besonderen und artenreichen Ausprägung der Blühstreifen und der räumlichen Vernetzung mit 

weiteren Flächen aus den Ökokonten kann hier die Wertstufe 4 angesetzt werden. 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K0.33 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 7,388 Wertpunkten. 

Eine Aufwertung des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzung erfolgt auf der 

vollen Fläche von 2,709 ha. 

                                                

12
 0,371 ha Blühstreifen entstehen auf der Grünlandbrache, der Rest auf Intensivacker, weiterhin entstehen 0,368 ha 

extensives Grünland auf Grünlandbrache, der Rest auf Intensivacker 
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5.3.3.2 Maßnahmenkomplex MK1: Umwandlung von Acker in extensives Grün-

land und Grünlandextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-

Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ 

Lage und Übersicht über den Maßnahmenkomplex 

Der Maßnahmenkomplex besitzt eine Gesamtgröße von ca. 15,6 ha und umfasst die Einzel-

maßnahmen „Umwandlung von Acker in Extensivgrünland“ (K1.1) und „Grünlandextensivie-

rung“ (K1.2). Die Maßnahmenflächen befinden sich innerhalb der Teilgebiete „Reuterberg, 

Bählerhöhe und Weinberg nördlich Maar“ und „Ossenberg nördlich Lauterbach“ des FFH-

Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz“, unmittelbar angrenzend an 

die Teilgebiete „Rinkberg nördlich Angersbach“ und „Fleisch-Berg nordöstlich Angersbach“ 

sowie im Bereich um die die Ruine Wartenberg direkt zwischen den Teilgebieten „Fleisch-Berg 

nordöstlich Angersbach“ und „Birkich östlich Angersbach“. Insgesamt besteht das FFH-Gebiet 

aus insgesamt 21 über einen größeren Raum verteilten Teilflächen (PLÖN & FFÖ 2004). 

Der Regionalplan Mittelhessen (2001) stellt die Bereiche des Maßnahmenkomplexes als 

Bereich für Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft, als Bereich für die Landwirt-

schaft und als Bereich für besondere Klimafunktionen dar. Im Entwurf zum Regionalplan 

Mittelhessen (2009) sind die entsprechenden Flächen als Vorranggebiet für Natur und Land-

schaft, Vorbehaltsgebiet für Grundwasserschutz und Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunk-

tionen gekennzeichnet. Die in den beiden Planungen genannten Funktionen von Natur und 

Landschaft werden durch die geplanten Maßnahmen des MK 1 nicht beeinträchtigt. 

Der Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) und der Landschaftsrahmenplan (1998) 

nennt für den Bereich des Maßnahmenkomplexes ein besonderes Geotop bzw. punktförmiges 

Bodendenkmal. Es handelt sich dabei um die paläologischen Fundplätze „Brüches“ und 

„Höllertsgraben“. Diese werden jedoch durch die geplante Extensivierung des Gründlandes 

nicht gefährdet. Die Umwandlung von Acher in Grünland ist unter diesem Gesichtspunkt eher 

positiv zu bewerten. 

Im Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) werden die Bereiche des MK 1 als Grünland-

fläche mit besonderer Biotopfunktion, Bereiche potenziell hoher Bodenerosion und als Gebiet 

für Erholung und Landschaftsbezogene Freizeitnutzung charakterisiert. Weiterhin sind auch 

Teile des Bereiches als Gebiet mit besonderer Eignung für künftige Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege und als Schwerpunktgebiet für die Sicherung des regiona-

len Biotopverbundes dargestellt. Daher eignen sich diese Flächen besonders für 

Ausgleichsmaßnahmen. 

Bei Teilbereichen des Maßnahmenkomplexes handelt es sich nach dem Landschaftsplan der 

Stadt Lauterbach (1996) um biotopschutzwürdige, entwicklungsfähige Biotoptypen oder 

Biotopkomplexe, die gleichzeitig innerhalb des FFH-Gebietes liegen. In weiteren Teilbereichen 

des Maßnahmenkomplexes zielt der Landschaftsplan auf die Entwicklung von Extensivwiesen 

aus Acker- und Intensivgrünland ab. Ein weiterer Teilbereich des Maßnahmenkomplexes wird 

im Landschaftsplan der Stadt Wartenberg (1996) zur Ausweisung als geschützter Landschafts-

bestandteil und Grünbestand vorgeschlagen. 

Bestandserfassung und Bewertung für den Maßnahmenkomplex 

MK1 umfasst derzeit intensiv genutzte Acker- und Wiesenflächen. Die Flächen im Bereich 

„Reuterberg, Bählerhöhe und Weinberg nördlich Maar“ wurden als Acker, mäßig artenreiches 

Grünland, zum Teil auch als trocken geprägtes Grünland kartiert. Eine weitere Fläche ist ein 
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einzelner Acker, der im Biotopkomplex am „Ossenberg nördlich Lauterbach“ liegt. Auch entlang 

des Sassener Baches befinden sich Flächen des Maßnahmenkomplexes. Diese wurden bei der 

Kartierung als degradierte, nährstoffreiche Feuchtwiesen und intensiv genutzte Wirtschaftswie-

sen charakterisiert und haben daher ein hohes Aufwertungspotenzial. Bei den Maßnahmenflä-

chen im Bereich um die die Ruine Wartenberg direkt zwischen den Teilgebieten „Fleisch-Berg 

nordöstlich Angersbach“ und „Birkich östlich Angersbach“ handelt es sich um mesophile mäßig 

artenreiche Grünlandbestände. Diese sind teilweise wechselfeucht, typisch oder trocken 

geprägt. Weitere Bereiche sind intensiv genutzte Wirtschaftswiesen und Äcker. Kleinflächig sind 

auch ausdauernde Ruderalfluren frischer Standorte vorhanden. 

Beschreibung des Maßnahmenkomplexes 

Die geplanten Maßnahmen wurden basierend auf Vorschlägen des Amtes für den ländlichen 

Raum Vogelsberg (Lauterbach) und in Abstimmung mit den Vertretern der örtlichen Landwirt-

schaft erarbeitet. Die Maßnahmen sollen u. a. zur Verbesserung der gegenwärtigen Bewirt-

schaftungssituation des Schäfers beitragen, der die Teilflächen des FFH-Gebiets bewirtschaftet 

(vor allem durch die Erhöhung der Futterflächen für die Schafherde). Durch die Maßnahmen 

sollen sich für das FFH-Gebiet typische magere Grünlandbestände entwickeln. Der Nährstoff-

vorrat, der aufgrund der vorherigen intensiven Bewirtschaftung vorhanden ist, wird langsam 

abgebaut. Zusammen mit der Reduktion der Schnitthäufigkeit führt dies dazu, dass sich auch 

konkurrenzschwächere Arten, die keine hohe Schnitthäufigkeit vertragen wieder etablieren 

können. 

Zeitliche Realisierung des Maßnahmenkomplexes 

Die Maßnahmen des MK1 werden auch als CEF-Maßnahme herangezogen. Im Wesentlichen 

leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der entspre-

chenden Arten ab. Daher muss die Maßnahme erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu erfolg-

reich durchgeführt sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon 

auszugehen, dass die Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu begründen ist dies mit der 

Entwicklung der von den relevanten Arten genutzten Habitatstrukturen i.d.R. in der Vegetati-

onsperiode unmittelbar nach deren Umsetzung. Somit ist gewährleistet, dass die ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang für diese Arten im Sinne des § 44 (5) BNatSchG 

gewahrt bleibt. 

Ausgleichsfunktionen des Maßnahmenkomplexes 

Beim handelt es sich um einen Maßnahmenkomplex, der sich zur Kompensation für viele der 

durch die B 254-neu entstehenden Eingriffe eignet. 

In erster Linie dient er durch die Entwicklung von mageren Grünlandbeständen (im Bereich des 

FFH-Gebiets „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz“) als Ausgleich von 

Eingriffen in hoch- bis geringwertige Grünlandbestände (Konflikte B14 und B15) und Äcker 

mittlerer Standorte (B19). Aber auch für die Artengruppen Brutvögel (Offenland sowie Halbof-

fenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) 

handelt sich es um eine hochwertige Maßnahme, die als Ausgleich für diese Gruppen gewertet 

wird. Es profitieren wertgebende Arten mit Bindung an eher trockene Bodenverhältnisse, wie sie 

auch für das FFH-Gebiet typisch sind. Bezüglich der Avifauna kann anhand verfügbarer Werte 

zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor 

allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen 

werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 

1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 
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 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 

1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über 

Siedlungsdichten nicht zielführend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation 

 Feldlerche – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 2 Rev./10 ha ausge-

gangen werden 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). Die Maßnahme stellt weiterhin eine 

CEF-Maßnahme dar, deren Notwendigkeit sich aus der Artenschutzprüfung dem Artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrag zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

Die Entwicklung von naturnahen Biotoptypen auf Ackerstandorten und die Grünlandextensivie-

rung fördern durch Einstellung von bodenbelastenden Nutzungsformen das Schutzgut Boden. 

Die Maßnahme dient zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von Böden durch bauzeitliche 

Inanspruchnahme (Konflikt Bo5). Durch die Extensivierungen wird der Schadstoffeintrag in das 

Grundwasser erheblich verringert, daher dient die Maßnahme als Ausgleich für Beeinträchti-

gungen des Grundwassers durch Schadstoffe (Konflikt W2). 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für die Überformung bzw. 

Verlärmung der Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Hutelandschaft, (z. T. in 

unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumein-

heiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit den Bereich bezüglich des 

Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Hutelandschaften haben übli-

cherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als 

landschaftlich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich 

daher besonders zur Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass 

die Bereiche zumeist weit einsehbar sind und die Maßnahmen somit hinsichtlich des Land-

schaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

Ein kleiner Teilbereich der Maßnahme (2,593 ha von K1.2) wird außerdem für die Kompensati-

on von Eingriffen in bestehende Ausgleichs- und Ersatzflächen (Konflikt KF1) herangezogen. 

Pflege- und Funktionskontrolle 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt 

werden. Hierfür wird auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger 

Biotoptypenkartierung nach dem LBP zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an 

die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) nach Umsetzung der Maßnahme, nach 5 Jahren 

sowie nach 10 Jahren vorgeschlagen (jeweils inkl. einer Artenliste der festgestellten Pflanzenar-

ten). Werden die angestrebten Zielzustände nicht erreicht, ist die Nutzung anzupassen 

und/oder zu variieren. 

Beschreibung der Einzelmaßnahmen K1.1, K1.2 :  

K1.1 Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK1) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 8, Flurstücke 28, 29, 30, 41, Flur 23, Flurstück 5/2, Flur 27 

Flurstück 21/1 und Flur 30, Flurstücke 3, 3/2, 4, Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, 

Flurstück 76 

Zur Verbesserung der Lebensraumfunktionen sollen intensiv genutzte Ackerflächen dauerhaft in 

Extensivgrünland umgewandelt werden. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch Ansaat 
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mit einer Kräuterwiesenmischung. Folgende Kräuterwiesenmischung findet Verwendung (Arten 

und deren Anteil am Mischungsverhältnis in Gewichtsprozent): 

 Festuca rubra (53) 

 Poa pratensis (20) 

 Agrostis capillaris (10) 

 Anthoxanthum odoratum (5) 

 Cynosurus cristatus (5) 

 Helictotrichon pubescens (5) 

 Galium mollugo (0,4) 

 Galium verum (0,4) 

 Campanula rotundifolia (0,3) 

 Achillea millefolium (0,2) 

 Centaurea jacea (0,2) 

 Leucanthemum vulgare (0,2) 

 Leontodon hispidus (0,1) 

 Plantago lanceolata (0,1) 

 Sanguisorba officinalis (0,1) 

Der große Nährstoffvorrat der Fläche, der aufgrund der vorherigen Ackernutzung vorhanden ist, 

wird bei der Artenauswahl berücksichtigt. Auf die Verwendung stickstoffbindender Leguminosen 

sowie konkurrenzstarker, wuchernder oder herdenbildender Arten ist zu verzichten. Um eine 

Keimung des Samenbankpotenzials und ein Einwandern von Arten benachbarter Flächen zu 

gewährleisten, wird eine lückige Ansaat mit einer Aussaatmenge von 20 g/m² verwendet. 

Die Pflege der Fläche erfolgt durch extensive Schafbeweidung im Rahmen des bestehenden 

Schafbeweidungskonzeptes für das FFH-Gebiet, Kopplung ohne Zufütterung ist hierbei zuläs-

sig. Eine Nachtpferchung auf den Flächen darf nicht erfolgen. Alternativ können die Flächen mit 

einer zweischürige Mahdnutzung bewirtschaftet werden. Hierbei darf der erste Schnitt der 

Fläche nicht vor dem 15. Juni erfolgen, der zweite nicht vor dem 15. August. 

Eine Düngung der Flächen sowie die Anwendung von Pestiziden ist in keinem Fall zulässig. Ein 

Umbruch der Flächen ist ebenfalls nicht gestattet. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 5,258 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 128: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K1.1 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

Intensivacker 09.200 1 - 5,258 

Zielbiotop 
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Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 5,258 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K1.1 nach der in 

Kap. 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 15,774 Wertpunkten. Eine Aufwer-

tung des Schutzgutes Boden durch Entwicklung eines naturnahen Biotoptyps auf Ackerflächen 

erfolgt auf der vollen Fläche von 5,258 ha. 

K1.2 Grünlandextensivierung (zu MK1) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 8, Flurstücke 27, 30/2, 34, 35, 41, und Flur 30, Flurstücke 2, 

2/2, 3/1, 3/2, 4, Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstücke 84, 85, 90, 95, 107, 

217, 218, Flur 5, Flurstücke 17, 18, 21, 22, Flur 10, Flurstücke 87, 88, 89, 113, 128/1, 129, 130 

Die bisher intensiv genutzten, meist eher artenarmen Grünlandbestände sollen im Rahmen der 

Maßnahme extensiviert werden. 

Die Pflege der Fläche erfolgt durch extensive Schafbeweidung im Rahmen des bestehenden 

Schafbeweidungskonzeptes für das FFH-Gebiet, Kopplung ohne Zufütterung ist hierbei zuläs-

sig. Eine Nachtpferchung auf den Flächen darf nicht erfolgen. Alternativ können die Flächen mit 

einer zweischürige Mahdnutzung bewirtschaftet werden. Hierbei darf der erste Schnitt der 

Fläche nicht vor dem 15. Juni erfolgen, der zweite nicht vor dem 15. August. 

Eine Düngung der Flächen sowie die Anwendung von Pestiziden sind in keinem Fall zulässig. 

Ein Umbruch der Flächen ist ebenfalls nicht gestattet. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 10,403 ha. Für die Kompensation des Eingriffs 

in bestehende Ausgleichs- und Ersatzflächen (KF1) werden 2,593 ha dieser Maßnahme 

verwendet, die aus der Berechnung des Aufwertungspotenzials zur Kompensation der anderen 

Eingriffe durch die B 254-neu herausgenommen werden. Es handelt sich hierbei um folgende 

Flurstücke: Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 10, Flurstücke 88, 89, 129, 

130.  

Die Flächengröße nach Herausnahme der 2,593 ha beträgt 7,81 ha. In die Berechnung des 

Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 129: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K1.2 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

6.110 3 - 6,006 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 06.190 2 - 1,402 

Grünlandbrachen, ruderalisierte Grünlandbestände 07.700 2 - 0,293 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 06.160 3 - 0,109 

Zielbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 7,701 
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Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Nährstoffarme Feuchtwiesen 06.150 4 1:1 0,109 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K1.2 nach der in 

Kap. 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 9,505 Wertpunkten. Eine Aufwer-

tung des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf der Fläche von 

7,81 ha. 

5.3.3.3 Maßnahmenkomplex MK2: Anlage von Verbundkorridoren zur Vernetzung 

von Teilgebieten des FFH-Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und 

Kalkberg bei Schwarz“ 

Lage und Übersicht über den Maßnahmenkomplex 

Wie schon die unter MK1 genannten Maßnahmen, soll auch der MK2 zur Verbesserung der 

gegenwärtigen Bewirtschaftungssituation des Schäfers beitragen, der die Teilflächen des FFH-

Gebiets „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz“ bewirtschaftet. Das FFH-

Gebiet besteht aus insgesamt 21 über einen größeren Raum verteilten Teilflächen. Direkt von 

den geplanten Verbundkorridoren berührt werden sechs innerhalb dieses Flächenverbundes 

zentral gelegene Teilflächen (alle nördlich der geplanten Trasse der B 254-neu). Die nördlichste 

dieser 7 Flächen ist ca. 3,8 km vom Nordwestende der geplanten Trasse entfernt (Teilgebiet 

„Der große Diener“, ca. 2 km südöstlich von Brauerschwend), die südlichste liegt in direkter 

Nachbarschaft zur Trasse (Teilgebiet „Ossenberg zwischen Lauterbach und Maar“, ca. 100 m 

Entfernung zur Fahrbahn). Daraus ergibt sich für den Verlauf der Triebwege eine Hauptrichtung 

von Nordwesten nach Südosten. Zwei kleine Teilstücke (Länge 615 m) liegen südlich der 

Hauptachse der Verbundkorridore (0,7 bzw. 1 km nordwestlich von Maar), da sie zwei Teilge-

biete („Reuterberg, Bählerhöhe und Weinberg nördlich Maar“ und „Grünewaldstruth nordwest-

lich Maar“) verbinden, die sich zwischen der Hauptachse der Triebwege und der Trasse der 

B 254-neu befinden. Die Gesamtlänge der Triebwege beträgt 9.650 m. 

Im Regionalplan Mittelhessen (2001) verlaufen die Triebwege größtenteils über Flächen, die als 

„Bereiche für die Landwirtschaft“ gekennzeichnet sind. Darüber hinaus werden Gebiete durch-

quert, die als „Bereiche für Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft“ ausgewiesen 

sind. In diesen Bereichen liegen die zu vernetzenden FFH-Teilgebiete. Auf einem kurzen 

Abschnitt (ca. 500 m) berühren die Verbundkorridore einen „Bereich oberflächennaher Lager-

stätten“ (Kalkberg, nordöstlich von Maar). 

Im Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) werden entsprechende Feststellungen 

getroffen, allerdings ist der „Bereich oberflächennaher Lagerstätten“ nordöstlich von Maar nicht 

mehr ausgewiesen. Darüber hinaus berühren die Triebwege zwischen Maar und 

Brauerschwend sowie nördlich und südöstlich von Maar „Vorbehaltsgebiete für den Grundwas-

serschutz“ und nördlich und südlich von Maar „Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktio-

nen“. Die in den Regionalplänen genannten Funktionen von Natur und Landschaft werden 

durch die Maßnahmen nicht negativ beeinträchtigt. Im Gegenteil, der Schutz und die Entwick-

lung von Natur und Landschaft werden durch die geplanten Maßnahmen gefördert. 

Der Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) weist als Entwicklungsziele im Bereich des 

Triebwegverlaufs folgende „Gebiete mit besonderer Eignung für künftige Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege“ aus: Der nördlich Bereich der Triebwege zwischen 

Brauerschwend und Reuters ist als „Ackerbereich, Anreicherung mit Kleinstrukturen“ gekenn-
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zeichnet, der mittlere Bereich zwischen Reuters und Maar sowie ein kleinerer Bereich südöst-

lich von Maar (im Bereich des Rodebacher Hofes) als „Schwerpunktgebiet für die Entwicklung“. 

Bezüglich „Gebieten, die eine besondere Bewirtschaftung und Pflege erfordern“, verzeichnet 

der Landschaftsrahmenplan im südlichen Teil der Verbundkorridore einen „Bereich mit hoher 

Verschmutzungsempfindlichkeit für Grundwasser“. Schließlich führt der mittlere Teil der Trieb-

wege zwischen Reuters und Maar noch durch einen „Besonderen Ruheraum“ der Kategorie 

„Gebiete für die Erholung und landschaftsbezogene Freizeitnutzung“. Als bestehende Selten-

heiten sind „Besondere Geotope“ entlang des Triebweg-Verlaufs zwischen Reuters und Maar 

(im Bereich des FFH-Gebiets) festgestellt worden. Die Einrichtung der Verbundkorridore 

beeinflusst die im Landschaftsrahmenplan formulierten Ziele und den festgestellten Bestand 

nicht negativ. Vielmehr werden die Ziele, die die Pflege und Erhaltung seltener, naturschutz-

fachlich hochwertiger Flächen vorschreiben, unterstützt. 

Laut Entwicklungsplan des Landschaftsplans Lauterbach berührt der Triebwegverlauf Flächen 

mit folgenden Maßnahme: Unmittelbar nordöstlich des Lachenfelds verläuft der Triebweg auf 

einer Länge von ca. 60 m auf einer Fläche, auf der „Grünlandpflege nach dem Hessischen 

Landschaftspflegeprogramm“ durchgeführt wird. Die Maßnahme „Anreicherung der Ackerflur 

nur mit Kleinstrukturen, um angrenzende Offenland-Biotope auf Grünland vor hochwachsenden 

Kulissen zu schützen“ gilt für Flächen unmittelbar nordöstlich von Reuters, über die die Ver-

bundkorridore auf einer Länge von ca. 500 m führen, bevor im Bereich des Bachs von Reuters 

Flächen folgen, für die eine „Beseitigung der Auenwiesen-Biotopunterbrechung durch Entwick-

lung von extensiv zu nutzenden Auwiesen auf derzeitigem Acker“ vorgesehen ist (Länge des 

Triebwegs: ca. 250 m). „Anreicherung der Ackerflur mit Groß- und Kleinstrukturen“ soll auf 

Flächen südöstlich der Bilskuppe stattfinden, über die die Triebwege auf ca. 350 m führen. Das 

gleiche gilt für Flächen südlich des Steines und westlich des Rotebacher Hofes (betroffene 

Triebweglänge: ca. 650 m). Schließlich ist noch entlang folgenden Streckenabschnitten der 

Verbindungskorridore die „Pflanzung autochthoner Laubbaumreichen und Gruppen“ geplant: 

Östlich des Eckardsköppels auf einer Länge von ca. 200 m, nördlich des Steines (östlich von 

Maar) auf einer Länge von ca. 350 m und südlich des Steines auf einer Länge von ca. 950 m. In 

den ersten beiden Fällen sollen die Gehölze auf der dem Triebwege gegenüberliegenden Seite 

der Wege gepflanzt werden, entlang derer der Schaftrieb stattfindet. Im letzten Fall auf der 

gleichen Seite. Empfehlenswert wäre die Nutzung der Gehölze (falls die geplante Pflanzung 

umgesetzt wird) als Begrenzung für den Triebweg. So könnten in diesen Bereichen die geplan-

ten Begrenzungspfosten durch Gehölze ersetzt werden. Die vorgenannten Entwicklungsziele 

des Landschaftsplans werden durch die Schaffung der Verbundkorridore nicht beeinträchtigt. 

Bestandserfassung und Bewertung für den Maßnamenkomplex  

MK2 umfasst derzeit v. a. intensiv genutzte Acker- und Wiesenflächen. Teilweise wird mäßig 

artenreiches Grünland gequert. Dies ist v. a. südwestlich des „Kugelberges“ und auf dem 

Teilstück westlich von Maar und nördlich der B 254 der Fall. Ackerbrachen bzw. stillgelegte 

Ackerflächen werden besonders westlich der Bilskuppe und östlich von Maar/südlich des 

Kalkberges gequert. Raine, an Straßen und Wegerändern, die weitgehend Artenarm sind, 

werden v. a. auf dem Abschnitt zwischen Maar und dem „Kalkberg“ sowie zwischen Lauterbach 

und dem „Kugelberg“ gequert. 

Beschreibung des Maßnahmenkomplexes 

Ziel der Schaffung von Verbundkorridoren ist eine Vernetzung der Teilflächen des FFH-Gebiets, 

für welches die mageren, artenreichen Lebensräume wie beispielsweise submediterrane 

Halbtrockenrasen (LRT 6212) oder Wacholderheiden (LRT 5130) typisch sind. Da sich die 

genannten Lebensräume nur durch eine moderate Bewirtschaftung entwickeln und erhalten 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 328 

lassen, werden die Flächen derzeit bereits durch eine extensive Beweidung mit Schafen 

bewirtschaftet. Die Verbundkorridore sollen den Trieb der Schafherde zwischen den verstreut 

liegenden Teilgebieten des FFH-Gebietes und somit die Bewirtschaftung der naturschutzfach-

lich hochwertigen Flächen erleichtern. Gleichzeitig sollen sie als Weidegrund für die Schafe 

dienen und eine Extensivierung der Randbereiche von momentan noch intensiv genutzten 

landwirtschaftlichen Flächen herbeiführen. Ziel der Maßnahmen ist ein Beitrag zur Biotopver-

netzung und Schaffung von Refugialräumen, sowie eine Verbesserung des Landschaftsbildes. 

Die Gesamtlänge der Triebwege beträgt 9.650 m und sie sind über einen Großteil der Strecke 

5 m breit (in Bereichen, in denen sie als Erweiterung für bereits bestehende Wege dienen). 

Verlassen die Triebwege bereits bestehende Wege, werden sie auf 10 m verbreitert, um einen 

problemlosen Trieb der Schafherde zu gewährleisten. 

Zeitliche Realisierung des Maßnahmenkomplexes 

Die Maßnahmen des MK2 werden auch als CEF-Maßnahme herangezogen. Im Wesentlichen 

leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der entspre-

chenden Arten ab. Daher muss die Maßnahme erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu erfolg-

reich durchgeführt sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon 

auszugehen, dass die Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu begründen ist dies mit der 

Entwicklung der von den relevanten Arten genutzten Habitatstrukturen i.d.R. in der Vegetati-

onsperiode unmittelbar nach deren Umsetzung. Somit ist gewährleistet, dass die ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang für diese Arten im Sinne des § 44 (5) BNatSchG 

gewahrt bleibt. 

Ausgleichsfunktionen des Maßnahmenkomplexes 

Beim MK2 handelt es sich um einen Maßnahmenkomplex, der sich zur Kompensation für viele 

der durch die B 254-neu entstehenden Eingriffe eignet. 

In erster Linie dient er für die Artengruppen Brutvögel (Offenland) (Konflikt F2), Tagfalter 

(Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) als Ausgleich. Es profitieren wertgebende Arten 

mit Bindung an eher trockene Bodenverhältnisse, wie sie auch für das FFH-Gebiet typisch sind. 

Weiterhin werden die Bereiche der Verbundkorridore eine hohe Bedeutung als Rückzugs- und 

Trittsteinbiotope erreichen. Bezüglich typischer Offenland-Vogelarten (v.a. Feldlerche und 

Rebhuhn) ist Folgendes anzumerken: Die Maßnahme entfaltet über ihre eigentliche Fläche 

hinaus positive Wirkung auf die Siedlungsdichte der betreffenden Arten, da die Lebensraumka-

pazität deutlich gesteigert wird. Dies wird mit der Schaffung von optimalen 

Lebensraumbedigungen (heterogene Vegetationsstrukturen inkl. offener Bereiche und damit 

verbundene hohe Nahrungsverfügbarkeit) begründet. Unter diesen Bedingungen kann die 

Reichweite der Lebensraumaufwertung beidseitig mit 100 m angegeben werden, unter weniger 

geeigneten Bedingungen wird ein reduzierter Wert von 50 m beidseitig der Maßnahme ange-

setzt. Für die Zielart Feldlerche sind im Fall des MK 2 ca. 4,38 km der entstehenden Verbund-

korridore von ihrer Lage her als optimal zu bezeichnen (weithin offene Bereiche), weitere ca. 

1,99 km sind als bedingt optimal (Offenheit der Landschaft noch gegeben, aber leicht einge-

schränkt durch Kulissenwirkung von Gehölzen) und die verbleibenden ca. 3,28 km als nicht 

geeignet (z.B. unmittelbar am Waldrand gelegen) zu bezeichnen. Damit ist auf einer Strecke 

von 4,38 km eine Lebensraumaufwertung in einem 200 m-Korridor und auf 1,99 km eine 

Lebensraumaufwertung in einem 100 m-Korridor möglich. Hierdurch ist eine Lebensraumauf-

wertung auf einer Fläche von ca. 107,5 ha für die genannten Zielarten erreichbar. Anhand 

verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in diesen Lebensräumen (vor allem FLADE 1994, BAUER 

et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) kann davon ausgegangen werden, dass für Feldler-
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che bzw. Rebhuhn eine Kapazitätssteigerung von 2 Rev./10 ha bzw. 1 Rev./25 ha erreicht 

werden kann. Die Maßnahme stellt weiterhin eine CEF-Maßnahme dar, deren Notwendigkeit 

sich aus der Artenschutzprüfung zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

Die Entwicklung von mageren Grünlandbeständen im Umfeld des FFH-Gebiets „Magerrasen bei 

Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“ wird als Ausgleich von Eingriffen in geringwertige 

Grünlandbestände (Konflikt B15) angerechnet. 

Die Entwicklung von naturnahen Biotoptypen auf Ackerstandorten und die Grünlandextensivie-

rung fördern durch Einstellung von bodenbelastenden Nutzungsformen das Schutzgut Boden. 

Die Maßnahme dient zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von Böden durch Schadstoffein-

träge (Konflikt Bo4) und von Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Inanspruchnahme (Konflikt 

Bo5). Als Ersatz für den Verlust von Teilfunktionen von Böden (Bo3) wird sie ebenfalls heran-

gezogen. Durch die Extensivierungen wird der Schadstoffeintrag in das Grundwasser erheblich 

verringert, daher dient die Maßnahme als Ausgleich für Beeinträchtigungen des Grundwassers 

durch Schadstoffe (Konflikt W2). 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für die Überformung bzw. 

Verlärmung der Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Hutelandschaft, (z. T. in 

unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumein-

heiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit den Bereich bezüglich des 

Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Hutelandschaften haben übli-

cherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als 

landschaftlich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich 

daher besonders zur Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass 

die Bereiche zumeist weit einsehbar sind und die Maßnahmen somit hinsichtlich des Land-

schaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

Pflege- und Funktionskontrolle 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt 

werden. Hierfür wird auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger 

Biotoptypenkartierung nach dem LBP zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an 

die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) nach Umsetzung der Maßnahme, nach 5 Jahren 

sowie nach 10 Jahren untersucht werden (jeweils inkl. einer Artenliste der festgestellten 

Pflanzenarten). Des Weiteren wird ein faunistisches Monitoring durch die Erfassung der 

Artengruppe der Heuschrecken – als typische Ausbreitungsarten – nach Umsetzung der 

Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 Jahren festgesetzt. Hierzu wird auf jedem der 

Abschnitte (insgesamt sechs Abschnitte) auf einer Länge von 100 m in einem repräsentativen 

Bereich die Heuschrecken-Fauna erhoben. Werden die angestrebten Zielzustände nicht 

erreicht, ist die Nutzung anzupassen und/oder zu variieren. 

Beschreibung der Einzelmaßnahmen 

K2.1 Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK2) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 4, Flurstücke 93, 112, 189, 237 

Gemeinde Schwalmtal, Gemarkung Brauerschwend, Flur 8, Flurstücke 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstücke 4, 14, 15, 20, 32, 208, 209/2, 210 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 3, Flurstücke 102/5, 103, 104/1, 104/2, 137, 138, Flur 4, 

Flurstücke 9, 20, 88, Flur 9, Flurstücke 9, 10, 11, 12/2, Flur 15, Flurstücke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 

36/1, 36/2, 36/3, , 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 76, Flur 17, Flurstücke 23/1, 23/2, 
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23/3, 24/2, 25/1, 25/2, 26, Flur 21, Flurstücke 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 

54/5, 55, 94/2, Flur 22, Flurstücke 25, 26, 27, 28, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 

31/11, 31/12, 31/13, 46, 50, 53, 54, Flur 23, Flurstück 13, Flur 27, Flurstücke 18/1, 22/1, 60/1, Flur 29, 

Flurstück 28/2, Flur 30, Flurstück 11 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Reuters, Flur 3, Flurstück 15/1, Flur 4, Flurstücke 15/1, 16, Flur 7, 

Flurstücke 9, 10, 11, 13, Flur 8, Flurstücke 1, 3, 4, 7, 10 

Zur Verbesserung der Lebensraumfunktionen sollen intensiv genutzte Ackerflächen dauerhaft in 

Extensivgrünland umgewandelt werden. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch Ansaat 

mit einer Kräuterwiesenmischung. Folgende Kräuterwiesenmischung findet Verwendung (Arten 

und deren Anteil am Mischungsverhältnis in Gewichtsprozent): 

 Festuca rubra (53) 

 Poa pratensis (20) 

 Agrostis capillaris (10) 

 Anthoxanthum odoratum (5) 

 Cynosurus cristatus (5) 

 Helictotrichon pubescens (5) 

 Galium mollugo (0,4) 

 Galium verum (0,4) 

 Campanula rotundifolia (0,3) 

 Achillea millefolium (0,2) 

 Centaurea jacea (0,2) 

 Leucanthemum vulgare (0,2) 

 Leontodon hispidus (0,1) 

 Plantago lanceolata (0,1) 

 Sanguisorba officinalis (0,1) 

Der große Nährstoffvorrat der Fläche, der aufgrund der vorherigen Ackernutzung vorhanden ist, 

wird bei der Artenauswahl berücksichtigt. Auf die Verwendung stickstoffbindender Leguminosen 

sowie konkurrenzstarker, wuchernder oder herdenbildender Arten ist zu verzichten. Um eine 

Keimung des Samenbankpotenzials und ein Einwandern von Arten benachbarter Flächen zu 

gewährleisten, wird eine lückige Ansaat mit einer Aussaatmenge von 20 g/m² verwendet. 

Die Pflege der Fläche erfolgt durch extensive Schafbeweidung im Rahmen des bestehenden 

Schafbeweidungskonzeptes für das FFH-Gebiet im Durchtrieb. Kopplung und Nachtpferchung 

auf den Flächen dürfen nicht erfolgen. Alternativ können die Flächen mit einer zweischürige 

Mahdnutzung bewirtschaftet werden. Hierbei darf der erste Schnitt der Fläche nicht vor dem 15. 

Juni erfolgen, der zweite nicht vor dem 15. August. 

Eine Düngung der Flächen sowie die Anwendung von Pestiziden ist in keinem Fall zulässig. Ein 

Umbruch der Flächen ist ebenfalls nicht gestattet. 

Die Überfahrung der Bereiche der Verbundkorridore (um die Bewirtschaftung angrenzender 

landwirtschaftlicher Flächen sicherzustellen) sowie die Einflüsse dieser Flächen durch Düngung 

und Pestizideinsatz sind zu minimieren. In keinem Fall dürfen die Wendemanöver bei der 

Bewirtschaftung angrenzender Flächen auf den Verbundkorridoren stattfinden. 
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Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 2,592 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 130: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K2.1 

Biotoptyp Code Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

Intensivacker 09.200 1 - 2,417 

Ackerbrachen, weniger als ein Jahr nicht bewirtschaftet  07.400 2 - 0,025 

Ackerbrachen, mehr als ein Jahr nicht bewirtschaftet 07.500 2 - 0,150 

Zielbiotop 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 2,592 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme nach der in Kapitel 5.3.1.2 

genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 7,601 Wertpunkten. Eine Aufwertung des 

Schutzgutes Boden durch Entwicklung eines naturnahen Biotoptyps auf Ackerflächen erfolgt auf 

der vollen Fläche von 2,592 ha. 

K2.2 Grünlandextensivierung (zu MK2) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstücke 107/22,107/23,107/24,107/25,107/26, 

111/1, 111/2, 155/1, Flur 5, Flurstücke 7, 11, 12, 13, 16, 17, 26, 31, 208, 212 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 3, Flurstücke 77/2, 83, 103, 129/1, 129/2, 130, 137, 153, Flur 4, 

Flurstücke 9, 10, 11, 88, Flur 8, Flurstücke 36/1, 36/2, 41, 70, 71, Flur 9, Flurstücke 12/1, 12/3, Flur 10, 

Flurstück 8, Flur 15, Flurstücke 8, 36/1, 44, 58, 76, 77, 86/1, Flur 22, Flurstücke 29/1, 29/2, 29/3, 31/4, 

31/5, 31/6, 49/3, 50, 53, Flur 27, Flurstücke 7/1, 8/1, 9/1, 16/1, 17/1, 39/1, 60/1, Flur 29, Flurstücke 2, 3, 

28/2, 28/3, 29/3, 39, Flur 30, Flurstücke 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 14, 43 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Reuters, Flur 4, Flurstücke 1/1, Flur 7, Flurstücke 12, 13, Flur 8, Flurstücke 

2/2, 9 

Die bisher intensiv genutzten, meist eher artenarmen Grünlandbestände sollen im Rahmen der 

Maßnahme extensiviert werden. 

Die Pflege der Fläche erfolgt durch extensive Schafbeweidung im Rahmen des bestehenden 

Schafbeweidungskonzeptes für das FFH-Gebiet im Durchtrieb. Kopplung und Nachtpferchung 

auf den Flächen dürfen nicht erfolgen. Alternativ können die Flächen mit einer zweischürige 

Mahdnutzung bewirtschaftet werden. Hierbei darf der erste Schnitt der Fläche nicht vor dem 15. 

Juni erfolgen, der zweite nicht vor dem 15. August. 

Eine Düngung der Flächen sowie die Anwendung von Pestiziden ist in keinem Fall zulässig. Ein 

Umbruch der Flächen ist ebenfalls nicht gestattet. 

Die Überfahrung der Bereiche der Verbundkorridore (um die Bewirtschaftung angrenzender 

landwirtschaftlicher Flächen sicherzustellen) sowie die Einflüsse dieser Flächen durch Düngung 

und Pestizideinsatz sind zu minimieren. In keinem Fall dürfen die Wendemanöver bei der 

Bewirtschaftung angrenzender Flächen auf den Verbundkorridoren stattfinden. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 2,041 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 131: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K2.2 

Biotoptyp Code Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere 
Flachland-Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. 
Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

6.110 3 - 0,345 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere 
Flachland-Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. 
Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 - 0,037 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 06.190 2 - 1,608 

Grünlandbrachen, ruderalisierte Grünlandbestände 07.700 2 - 0,045 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 06.160 3 - 0,006 

Zielbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere 
Flachland-Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. 
Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; 
Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 2,035 

Nährstoffarme Feuchtwiesen 06.150 4 1:1 0,006 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme nach der in Kap. 5.3.1.2 

genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 3,657 Wertpunkten. Eine Aufwertung des 

Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf einer Fläche von 

2,004 ha. 

K2.3 Begrenzungspfosten am Rand der Verbindungskorridore (zu MK2) 

Gemeinde Schwalmtal, Gemarkung Brauerschwend, Flur 8, Flurstücke 23, 25, 26/1, 27 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstücke 107/23-107/25, 111/1, 111/2, 112; Flur 5, 

Flurstücke 4, 7, 11, 17, 20, 26, 31, 32 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 3, Flurstücke 77/2, 102/5, 130, 137; Flur 4, Flurstücke 10, 11, 

20; Flur 8, Flurstücke 36/1, 36/2, 41; Flur 9, Flurstücke 9, 11, 12/1, 12/2; Flur 10, Flurstück 8; Flur 15, 

Flurstücke 8, 11, 13, 36/5, 38, 41, 44, 58, 76, 86/1; Flur 17, Flurstücke 23/1, 23/3, 25/1, 25/2; Flur 21, 

Flurstücke 42, 44, 51, 53/2, 54/5, 55, 94/2; Flur 22, Flurstücke 26, 29/3, 30, 31/3, 31/8, 31/13, 46; Flur 23, 

Flurstück 13; Flur 27, Flurstücke 7/1, 9/1, 16/1, 18/1, 39/1; Flur 29, Flurstücke 3, 28/3, 39; Flur 30, 

Flurstücke 10/3, 12, 14 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Reuters, Flur 3, Flurstück 15; Flur 4, Flurstücke 15/1, 16; Flur 7, Flurstücke 

11-13; Flur 8, Flurstücke 1, 2/2, 3, 4, 7, 9, 10 

Am Rand der Triebwege sollen 124 Begrenzungspfosten aus Eichenholz (Höhe 1,5 bis 2 m) 

gesetzt werden, um die extensiv zu bewirtschaftenden Triebwegflächen von den benachbarten, 

weiterhin intensiv genutzten Flächen abzugrenzen. Führen die Triebwege an bereits bestehen-

den Wegen entlang, sind die Pfosten nur auf der vom Weg abgewandten Seite der Verbundkor-

ridore zu setzen (dies gilt für fast die gesamte Strecke der Verbundkorridore). Verlaufen sie in 

größerer Entfernung eines bestehenden Weges, sollen Pfosten auf beiden Seiten der Triebwe-

ge gesetzt werden. 
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Die Pfosten dienen als Wendemarke für die Landwirte, die die benachbarten Flächen bewirt-

schaften, da die Verbundkorridore zum einen keiner intensiven Grünland- oder Ackernutzung 

unterzogen werden dürfen (s. o.) und zum anderen keine Wendemanöver auf den Triebwegen 

stattfinden sollen (s. o.), u. a. um Bodenverdichtungen zu vermeiden. 

Da der Maßnahmenkomplex MK2 als Ausgleichsmaßnahme im weiteren Verfahren vollständig 

entfallen ist, dient die Maßnahme K0.33 als Ersatz für den Maßnahmenkomplex MK2.  

5.3.3.4 Maßnahmenkomplex MK3: Renaturierungen und Hochwasserschutz an 

der Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich 

Angersbach 

Lage und Übersicht über den Maßnahmenkomplex 

Der Maßnahmenkomplex besitzt eine Gesamtgröße von ca. 35,31 ha in zwei Teilflächen (ca. 

3,49 ha hiervon sind Wasserflächen). Er umfasst die Einzelmaßnahmen K3.1 bis K3.21. 

Der Maßnahmenkomplex umfasst die Lauter sowie die umgebenden Flächen nördlich von 

Angersbach. Der einbezogenen Abschnitt der Lauter beginnt mit der Feldwegebrücke und der 

hier vorhandenen Wehranlage bei Flusskilometer (FK) FK 6+600 und endet an der Bahnstrecke 

bei FK 4+700. Bei FK 5+600 kreuzt die K 82 mit einem Brückenbauwerk und teilt den Maßnah-

menkomplex in zwei Teilbereiche. Die Abgrenzung des Maßnahmenkomplexes wird nach 

Norden hin bestimmt durch die Bahnlinie, sowie durch vorhandene Bebauung. Flussaufwärts 

bildet nach Westen hin ein bestehender Feldweg die Gebietsgrenze. Die Grenze nach Süden, 

entlang der Aue wird für den ersten Teilbereich durch die bestehende B 254, sowie die beste-

hende Bebauung gebildet. Die Teilfläche endet oberhalb der K 82. Die zweite Teilfläche beginnt 

unterhalb der K 82. Nach Süden wird die Fläche hier von dem Wirtschaftsweg zum Hornberg 

(„Alter Weg“) begrenzt. Nach Osten hin bildet wiederum ein bestehender Feldweg die Gebiets-

grenze. Aktuell werden die das Gewässer umgebenden Flächen als Grünland, vorwiegend im 

Silageschnitt genutzt. 

Der Regionalplan Mittelhessen (2001) stellt den Bereich als „Bereich für besondere Klimafunkti-

on“ und als „Bereich für die Landwirtschaft“ dar. Weiterhin ist die bestehende Gasfernleitung 

dargestellt sowie das Überschwemmungsgebiet als „Bereich für den Schutz oberirdischer 

Gewässer“. 

Der Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) stellt die Flächen als „Vorbehaltsgebiete für 

die Landwirtschaft“ dar. Die übrigen Darstellungen entsprechen dem gültigen Plan 2001. Der 

Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) stellt den östlichen Teilbereich als „Schwerpunkt-

gebiet für die Sicherung des regionalen Biotopverbundes“ dar. Weiterhin sind in der Lauter zwei 

Barrieren im Fließgewässer als „Beeinträchtigungen, die zu beseitigen oder zu vermindern sind“ 

dargestellt. 

Die Ziele des Landschaftsplans Wartenberg (1996) sind in Kapitel 2.2.3 dargestellt. Die Ent-

wicklungskarte stellt den gesamten Bereich als „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung der Landschaft“ mit Entwicklungsziel Grünlandextensivierung bzw. im 

südöstlichen Teil Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen dar. 

Die in den Maßnahmenkomplex einbezogenen Flächen liegen nahezu vollständig innerhalb des 

Überschwemmungsgebietes der Lauter. Weitere Schutzgebiete sind in dem Bereich nicht 

vorhanden. 

Innerhalb des Maßnahmenkomplexes MK3 ist eine Fläche mit einer rechtlichen Bindung 

aufgrund der Eingriffsregelung vorhanden. Es handelt sich hierbei um einen Abschnitt der 
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Lauter mit der Flurstücksnummer Flst. 189, sowie um den Mündungsbereich des Mühlgrabens 

mit der Flurstücksnummer 192/1, beide in der Gem. Angersbach, Flur 3. Hier wurde die Be-

pflanzung der Ufer mit standorttypischen Gehölzen festgesetzt. Die Fläche wird vom geplanten 

Hochwasserdamm beansprucht, diese Inanspruchnahme ist unter dem Konflikt KF1 bilanziert 

(siehe Kapitel 4.3.8). 

Bestandserfassung und Bewertung für den Maßnahmenkomplex  

Der Bereich des Maßnahmenkomplexes MK3 liegt komplett im UR für den Bau der Ortsumge-

hung. Bestandserfassung und Bewertung sind somit im Kapitel 3.5 dargestellt. 

Der Saprobien-Index der Lauter in diesem Abschnitt liegt nach der Karte „Biologischer Gewäs-

serzustand 2000 Hessen“ des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (2000) bei 

1,8-< 2,3. Somit ist der Abschnitt der Güteklasse II (mäßig belastet) zugeordnet. Der Mühlgra-

ben wurde nicht bewertet. Die Gewässerstruktur der Lauter ist hier überwiegend der Klasse 5 

„stark verändert“ zugeordnet. Lediglich Teilabschnitte weisen mit der Klasse 4 „ deutlich 

verändert“ eine etwas bessere Struktur auf. Der Abschnitt mit der Mündung des Mühlgrabens 

wurde der Klasse 6 „sehr stark verändert“ zugeordnet. Die Struktur der Gräben ist überwiegend 

„vollständig verändert“, Klasse 7. Lediglich 200 Meter des Mühlgrabens sind als „sehr stark 

verändert“, sowie die 300 Meter unterhalb der Mühle sind als „stark verändert“ eingestuft HLUG 

(2000). Als Defizite werden neben den sehr hohen Abstürzen – hierzu zählt auch die Wehranla-

ge – und dem damit verbundenen Rückstau in der Lauter vor allem fehlende Randstreifen mit 

zum Teil gewässerunverträglichen Nutzungen genannt. Außerdem werden in Teilen fehlende 

Ufergehölze, sowie das Ufer unterbrechende Durchlässe als Defizite aufgeführt. Die Gräben 

sind durch Regelprofile mit ungeeignetem Sohlsubstrat, fehlende Randstreifen und Ufergehöl-

ze, sowie in unterschiedlichem Maße verbaute Ufer geprägt (HMULF 2000). Das Gewässer 

weist eine deutliche Tiefenerosion auf. Der Auenbereich der Lauter ist durch Drainagen und die 

bestehenden Entwässerungsgräben geprägt. Für die angrenzenden Siedlungsbereiche besteht 

eine Hochwassergefährdung. 

Die im westlichen Teilbereich auf kurzer Strecke (ca. 400 m) innerhalb der Maßnahmenflächen 

verlaufenden Radfernwege R2 und R7 müssen im Laufe des Verfahrens umgelegt werden 

(Wegerückbau innerhalb der Maßnahmenflächen zur Beruhigung des Gebietes). 

Beschreibung des Maßnahmenkomplexes 

Im Rahmen des Maßnahmenkomplexes MK3 soll eine Renaturierung der Lauter zwischen 

FK 6+600 und FK 4+700 unter Einbeziehung der angrenzenden Aue durchgeführt werden. Die 

geplanten Maßnahmen erstrecken sich hierbei 

 direkt auf die Lauter, 

 auf den Mühlgraben sowie die vorhandenen Gräben 

 und auf die Flächen in der Aue. 

Weiterhin werden Maßnahmen zum Hochwasserschutz für die Ortslage von Angersbach in die 

Maßnahme integriert (siehe Kapitel 4.1.1). 

Wesentliche Teile der Maßnahmen werden direkt an der Lauter durchgeführt und dienen der 

Renaturierung und Strukturverbesserung des Gewässers. Die Maßnahmen beseitigen beste-

hende negative Strukturen und reaktivieren die natürliche Gewässerdynamik. Durch die 

Maßnahmen an den Seitengewässern und die Maßnahmen in der Aue wird die natürliche 

Auendynamik verbessert und reaktiviert. 
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Für alle Maßnahmen gilt, dass überschüssige Erdmassen aus dem Überschwemmungsgebiet 

entfernt und einer ordnungsgemäßen, genehmigten Verwendung zugeführt werden müssen. 

Weiterhin sind die Baumaßnahmen so abzustimmen, dass vorhandene wertvolle Strukturen, 

wie Gehölze oder Bereiche mit guter Artenausstattung geschont werden. Die Bauarbeiten sind 

außerhalb der Brut- und Setzzeiten von Vögeln durchzuführen. Daher darf der Baubeginn nicht 

vor dem 1. August liegen. Die Arbeiten sind bis zum 31. November zu beenden. 

Zeitliche Realisierung des Maßnahmenkomplexes 

Die Maßnahmen des MK3 werden als Gesamtes auch als CEF-Maßnahme herangezogen. Im 

Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störun-

gen der entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 

anlagebedingte Beeinträchtigungen relevant sind, soll die Gesamtmaßnahme zeitgleich mit 

Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkennt-

nisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen dann kurzfristig Wirkung entfalten. Zu 

begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 

derzeit auf den Maßnahmenflächen schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und 

daher, wenn auch suboptimal, die Besiedelung gewährleistet ist. Die Optimierung der derzeit 

suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahmen ein, wodurch 

eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. Somit ist gewährleistet, dass 

die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang für diese Arten im Sinne des 

§ 44 (5) BNatSchG gewahrt bleibt. 

Ausgleichsfunktionen des Maßnahmenkomplexes 

Beim MK3 handelt es sich um einen hochwertigen Maßnahmenkomplex, der sich zur Kompen-

sation für viele der durch die B 254-neu entstehenden Eingriffe eignet und daher der Kompen-

sation aller relevanten Schutzgüter dient. Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der 

Eingriffe in 

 Fließgewässer (Konflikt B11, Einzelmaßnahmen K3.2 – K3.8 und K3.19) 

 ökologisch wertvolle Gräben (Konflikt B12, Einzelmaßnahmen K3.10 – K3.12) 

 feuchte Hochstaudenfluren (Konflikt B13, Einzelmaßnahme K3.1) 

 hochwertigere Grünlandbestände (Konflikt B14, Einzelmaßnahme K3.18) 

 Ruderalfluren (Konflikt B17, Einzelmaßnahme K3.9) 

 sowie als Ersatz für Eingriffe in Sumpfquellen (Konflikt B10, Einzelmaßnahme 

K3.13) 

angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige 

Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue 

entstehen Feuchtlebensräume mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten 

Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebensraumkapazität für die lokalen 

Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Der Gesamtkomplex stellt einen Aus-

gleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für 

 Fledermäuse (Konflikt F1) 

 Brutvögel (Offenland sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3) 

 Schwarzstorch (Konflikt F4) 
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 Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) 

 Tagfalter (Konflikt F6) 

 sowie Heuschrecken (Konflikt F7) 

dar. Die Artengruppe der Libellen profitiert v. a. von den Einzelmaßnahmen K3.2 – K3.8, 

K3.10 – K3.14 und K3.19 an der Lauter direkt, an allen Gräben im Maßnahmengebiet und der 

Schaffung von Flachwasserbereichen (Ausgleich für Konflikt F8). Bezüglich der Avifauna kann 

anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme 

geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) 

davon ausgegangen werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazi-

tätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 

1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über 

Siedlungsdichten nicht zielführend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). Die Maßnahme stellt weiterhin eine 

CEF-Maßnahme dar, deren Notwendigkeit sich aus der Artenschutzprüfung dem Artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrag zur B 254-neu (Unterlage 12.3) ergibt. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden bewirkt die Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit 

den auf Teilflächen zusätzlich geplanten Maßnahmen zur Wiedervernässung die deutliche 

Verbesserung aller natürlichen Bodenfunktionen. Bezüglich der Kompensation von Versiege-

lung von Böden (Konflikt Bo1) werden die Einzelmaßnahmen K3.1, K3.13 und K3.18 als Ersatz 

angerechnet. Ausgleich stellen die Einzelmaßnahmen K3.9 und K3.13 für den Konflikt Bo2 

(Minderung von Teilfunktionen durch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme) und die 

Einzelmaßnahmen K3.13 und K3.20 für den Konflikt Bo3 (Beeinträchtigung durch Entwässe-

rung) sowie die Maßnahme K3.13 für die bauzeitliche Inanspruchnahme (Konflikt Bo5) dar. 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls 

innerhalb des MK3 kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sich erhöhen, da das 

Wasser im Auenbereich eine längere Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser 

versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust 

von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellen die Einzelmaß-

nahmen K3.2 – K3.8 und K3.19 für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer), die Einzel-

maßnahmen K3.10 – K3.12 und K3.14 für den Konflikt W4 (Eingriffe in ökologisch wertvolle 

Gräben) und (v.a.) die Einzelmaßnahmen K3.11, K3.13 und K3.14 für den Konflikt W6 (Retenti-

onsraumverlust) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für die Überformung bzw. 

Verlärmung der Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in 

unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumein-

heiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit den Bereich bezüglich des 

Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben übli-

cherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als 

landschaftlich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich 

daher besonders zur Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass 

der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschafts-

bildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. Die Einzelmaßnahme K3.11 dient 

außerdem als Ausgleich für den Verlust von strukturgebenden Elementen des Landschaftsbil-

des (Konflikt L1). 
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Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine 

höhere Verdunstungsrate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als 

Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 

Konflikt K1). 

Ein kleiner Teilbereich der Einzelmaßnahme K3.12 (140 m) wird außerdem für die Kompensati-

on von Eingriffen in bestehende Ausgleichs- und Ersatzflächen (Konflikt KF1) herangezogen. 

Pflege- und Funktionskontrolle 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt 

werden. Hierfür wird auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von 

pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es 

besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadraten, die direkt nach Umset-

zung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird ein 

avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersu-

chungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 

5 und 10 Jahren festgesetzt. 

Beschreibung der Einzelmaßnahmen 

K3.1 Anlage von Uferstreifen an der Lauter (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 176 - 179, 180/4, 181, 182/1, 182/2, 
183 - 187, 191 - 195, 203/16, 203/26, 219 - 221, 224, 225, 226/3, 229 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstücke 55/1, 55/2, 56, 62, 66 - 95, 147, 189 

– 191, 192/1, 196, 198, 201 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung des Fließgewässers und als Grundlage für weitere 

Maßnahmen werden entlang der Lauter Uferstreifen beiderseits des Gewässers eingerichtet. 

Diese umfassen, soweit die Flächen zur Verfügung stehen, beidseitig einen Streifen von 10 

5 m. Dabei sind die durch die Aufweitungen entstehenden, neuen Uferlinien zu beachten und in 

die Uferstreifen entsprechend einzubeziehen. Neben dem Raum, den die Uferstreifen für 

naturnahe Entwicklung bieten, dienen sie auch dem Schutz des Gewässers vor Stoffeinträgen 

aus der Umgebung (GUNKEL 1996). Innerhalb der Uferstreifen sind spontane Laufveränderun-

gen des Gewässers ausdrücklich gewünscht. 

Die Uferstreifen sind bei einer Beweidung der angrenzenden Flächen mit in die beweidete 

Fläche einzubeziehen. Findet eine Mahdnutzung statt, sind die Uferstreifen in den zweiten 

Schnitt der Fläche mit einzubeziehen, das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. Bestehen-

de Gehölze im Uferstreifen werden erhalten. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 3,49 1,788 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 132: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K3.1 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

Gebüsche/Hecken mäßig frischer bis feuchter Standorte 02.130 4 - 0,009 

Gebüsche nasser Standorte 02.140 4  0,007 

Ufergehölzsaum heimisch, standortgerecht 02.150 4  1,772 
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Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 3 - 0,872 

intensiv genutzte Frischwiesen 06.120 2 - 0,670 

Ausdauernde Ruderalfluren meist frischer Standorte 09.200 3  0,153 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,007 

Zielbiotop 

Gebüsche/Hecken mäßig frischer bis feuchter Standorte 02.130 4 - 0,009 

Gebüsche nasser Standorte 02.140 4 - 0,007 

Ufergehölzsaum heimisch, standortgerecht 02.150 4 - 1,772 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 0,160 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K3.1 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 2,386 0,174 Wertpunkten. Eine 

Aufwertung des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt hier nicht in 

idealer Weise. Bezüglich des Bodens ist hier aber die Wiederherstellung der natürlichen 

Bodenwasserverhältnisse auf einer Fläche von 0,153 ha (Ruderalflur) anrechenbar, so dass für 

die Bodenkonflikte 0,153 Punkte angerechnet werden können. 

K3.2 Einstellung der Gewässerunterhaltung an der Lauter (zu MK3) 

Die Maßnahme betrifft die Lauter im Maßnahmenbereich (Gemeinde Wartenberg, Gemarkung 

Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 189, 190, 191, 192/1) 

Die Gewässerunterhaltung an der Lauter wird im Maßnahmenbereich (FK 6+600 und 

FK 4+700) eingestellt. 

Die Lauter wird durch die geplanten Maßnahmen K3.2, K3.3, K3.4, K3.5, K3.7, K3.8, K3.19 als 

Gesamtes auf einer Länge von 1.894 m erheblich aufgewertet. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 133: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahmen K3.2, 

K3.3, K3.4, K3.5, K3.7, K3.8, K3.19 in ihrer Gesamtheit 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

Kleine bis mittlere Bäche der Mittelgebirge oder des 
Flachlandes(LRT: Vegetation des Ranunculion fluitantis, 
des Callitricho-Batrachion oder flutende Wassermoose) 

03.211 4 - 1.894 

Zielbiotop 

Kleine bis mittlere Bäche der Mittelgebirge oder des 
Flachlandes(LRT: Vegetation des Ranunculion fluitantis, 
des Callitricho-Batrachion oder flutende Wassermoose) 

03.211 4+1* 1:1 1.894 

*Gemäß Kapitel 5.3.1.2 wird die Aufwertung von Fließgewässerbiotoptypen in der Lauteraue mit dem Faktor 3 

multipliziert. Es ergibt sich hier somit eine Aufwertung um 3 WP pro Meter. 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K3.2 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Verfahrensweise für Gewässer ergibt eine Aufwertung von 5.682 Wert-
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punkten. Bezüglich der Kompensation von Gewässerkonflikten ist die komplette Länge von 

1.894 m anrechenbar. 

K3.3 Entfernung bestehender Uferbefestigungen (zu MK3) 

Die Maßnahme betrifft die Lauter im Maßnahmenbereich (Gemeinde Wartenberg, Gemarkung 

Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 189, 190, 191, 192/1). 

Entlang der Lauter sollen die in Teilbereichen bestehenden Uferbefestigungen beseitigt werden. 

Hierdurch wird eine Seitenerosion ermöglicht, die sowohl die Geschiebeverfügbarkeit erhöht, 

als auch dem Gewässer die Möglichkeit bietet ein differenziertes Quer- und Längsprofil auszu-

bilden. Das heißt, dass die Maßnahme als Initiale sowohl für die Ausbildung von Aufweitungen 

durch Seitenerosion, als auch für Ablagerungen im Gewässer dient. Die Tiefenerosion wird 

verringert und es können durch das zur Verfügung stehende Substrat auch Sohlaufhöhungen 

ausgebildet werden. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu 

entnehmen. 

Die Lauter wird durch die geplanten Maßnahmen K3.2, K3.3, K3.4, K3.5, K3.7, K3.8, K3.19 als 

Gesamtes auf einer Länge von 1.894 m erheblich aufgewertet. Die Parameter für die Berech-

nung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme sind bei der Maßnahme K3.2 (Tabelle 133 auf 

Seite 338) aufgeführt. 

K3.4 Aufweitungen an der Lauter (zu MK3) 

Die Maßnahme betrifft die Lauter im Maßnahmenbereich (Gemeinde Wartenberg, Gemarkung 

Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 189, 190, 191, 192/1), die 

genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

K3.5 Anlage von Leitwerken (zu MK3) 

Die Maßnahme betrifft die Lauter im Maßnahmenbereich (Gemeinde Wartenberg, Gemarkung 

Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 189, 190, 191, 192/1), die 

genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

K3.6 Erleichterter Hochwasserübertritt (zu MK3) 

Die Maßnahmen betreffen die Lauter im Maßnahmenbereich (Gemeinde Wartenberg, Gemarkung 

Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 189, 190, 191, 192/1) und 

evtl. angrenzende Flurstücke innerhalb des Uferstreifen (Maßnahme K3.1). Die genaue Lage der 

Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

Zur weiteren initialen Förderung einer natürlichen Gewässerdynamik sollen punktuell 

Aufweitungen des Gewässers geschaffen werden. Hierzu wird das Ufer einseitig abgeflacht, so 

dass der Gewässerquerschnitt verbreitert wird. Die Umleitung der Strömungslinie wird bei 

Bedarf durch den Bau eines der Aufweitung zugeordneten Leitwerkes unterstützt. Die Leitwerke 

werden aus ortstypisch vorhandenem Gesteinsmaterial erstellt, ggf. in Kombination mit im Zuge 

der Bauarbeiten anfallendem, geeignetem Totholz (Bäume oder Baumstümpfe). Die durch die 

Aufweitungen und die Leitwerke entstehende Ablenkung des Stromstriches führt zu einer 

Laufkrümmung. Darüber hinaus kommt es im Bereich der Gewässeraufweitung aufgrund des 

vergrößerten Querschnittes zu einer Ablagerung von Sedimenten und damit zu einer Sohlerhö-

hung (PATT et al. 2004). In Kombination mit Aufweitungen sollen auch erleichterte Hochwasser-

übertritte geschaffen werden, so dass bereits bei kleineren Hochwasserereignissen eine 

Ausuferung der Lauter in die Aue erfolgt. Hierzu werden an geeigneter Stelle die Aufweitungen 

so ins benachbarte Gelände erweitert, dass das Wasser bei höheren Wasserständen in die 

Fläche übertreten kann. Da für eine Verlagerung des Gewässers nach Südwesten hin mehr 
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Raum zur Verfügung steht, sollten die Aufweitungen verstärkt am rechtsseitigen Ufer angelegt 

werden. Weitere Details sind der wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

Die Lauter wird durch die geplanten Maßnahmen K3.2, K3.3, K3.4, K3.5, K3.6, K3.7, K3.8, 

K3.19 als Gesamtes auf einer Länge von 1.894 m erheblich aufgewertet. Die Parameter für die 

Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme sind bei der Maßnahme K3.2 (Tabelle 

133 auf Seite 338) aufgeführt. 

K3.7 Anlage von Grundschwellen (zu MK3) 

Die Maßnahme betrifft die Lauter im Maßnahmenbereich (Gemeinde Wartenberg, Gemarkung 

Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 189, 190, 191, 192/1), die 

genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

Um der in der Lauter vorhandenen Tiefenerosion entgegen zu wirken ist der Einbau von 

Grundschwellen geplant. Hierdurch wird eine allmähliche Auflandung gefördert, so dass auf 

längere Zeit eine Anhebung der Gewässersohle erreicht wird. Für den Bau der Grundschwellen 

wird regional vorhandenes Gesteinsmaterial oder Totholz verwendet. 

Die Lauter wird durch die geplanten Maßnahmen K3.2, K3.3, K3.4, K3.5, K3.7, K3.8, K3.19 als 

Gesamtes auf einer Länge von 1.894 m erheblich aufgewertet. Die Parameter für die Berech-

nung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme sind bei der Maßnahme K3.2 (Tabelle 133 auf 

Seite 338) aufgeführt. 

K3.8 Umbau der Wehranlage (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3 Flurstück/e 88, 191 

Um die Durchgängigkeit der Lauter wieder herzustellen ist der Umbau des Abschlagswehres für 

den Mühlgraben zu einer Sohlgleite vorgesehen. Durch den Umbau soll eine größtmögliche 

Durchgängigkeit der Lauter sowohl für Fische, als auch für Kleinlebewesen erreicht werden. In 

die Maßnahme ist auch die Entfernung der Verrohrung zur Ableitung des Mühlgrabens mit 

einzubeziehen (siehe Maßnahme K3.10). Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung 

(Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

Die Lauter wird durch die geplanten Maßnahmen K3.2, K3.3, K3.4, K3.5, K3.7, K3.8, K3.19 als 

Gesamtes auf einer Länge von 1.894 m erheblich aufgewertet. Die Parameter für die Berech-

nung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme sind bei der Maßnahme K3.2 (Tabelle 133 auf 

Seite 338) aufgeführt. 

K3.9 Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück 204/7; Flur 3, Flurstücke 66 – 76, 88 – 

105, 133, 134, 135/2, 136, 137, 139, 140/1, 141 – 147, 163, 164/1, 165, 166, 185 – 187, 192/1, 195, 196, 

198, 210/1, 211 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung der Fließgewässer und als Grundlage für weitere 

Maßnahmen werden auch entlang des Mühlgrabens und der Gräben Uferstreifen beiderseits 

der Gewässer eingerichtet. Diese umfassen, soweit die Flächen zur Verfügung stehen, beidsei-

tig einen Streifen von 10 m  5 m13. Neben dem Raum, den die Uferstreifen für naturnahe 

Entwicklung bieten, dienen sie auch dem Schutz des Gewässers vor Stoffeinträgen aus der 

Umgebung (GUNKEL 1996). Innerhalb der Uferstreifen sind spontane Laufveränderungen des 

Gewässers ausdrücklich gewünscht. 

                                                

13
 Gemäß Abstimmung mit Herrn Diehl, Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.2- Oberirdische Gewässer, 

Hochwasserschutz, Email vom 06.06.2014 
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Die Uferstreifen sind bei einer Beweidung mit in die beweidete Fläche einzubeziehen. Findet 

eine Mahdnutzung der Flächen statt, sind die Uferstreifen alternierend alle zwei Jahre zu 

mähen und das Mahdgut von der Fläche zu entfernen. Die Mahd erfolgt mit dem zweiten 

Schnitt, wobei jährlich wechselnd je eine Uferseite gemäht wird. Bestehende Gehölze im 

Uferstreifen werden erhalten. 

Die Fläche besitzt eine Größe von 4,308 ha 2,265 ha. In die Berechnung des Aufwertungspo-

tenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 134: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K3.9 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

Gebüsche nasser Standorte 02.140 4  0,012 

Ufergehölzsaum heimisch, standortgerecht 02.150 4  0,104 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 3 - 1,314 

0,301 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 06.160 3 - 0,056 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 06.190 2 - 2,510 
1,48 

Arten- und strukturreiche Gärten 10.130 3  0,002 

sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, 
Asphalt, Verbundpflaster) 

11.100 1 - 0,045 

bewachsene Wege 11.300 2 - 0,192 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,073 

Zielbiotop 

Gebüsche nasser Standorte 02.140 4  0,012 

Ufergehölzsaum heimisch, standortgerecht 02.150 4  0,104 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 4,136 

2,093 

Nährstoffarme Feuchtwiesen 06.150 4 1:1 0,056 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K3.9 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 7,130 4,057 Wertpunkten. Eine 

Aufwertung des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf einer 

Fläche von 4,119 ha 2,076 ha (Gehölzstandorte und bauzeitlich beanspruchte Flächen ausge-

nommen). Hierbei ist die Gesamtfläche bezüglich des Schutzgutes Boden im Verhältnis 1:1,5 

anrechenbar, so dass für die Bodenkonflikte 6,179 3,114 Punkte angerechnet werden können 

(Erläuterungen siehe Kapitel 5.3.1.3).  

K3.10 Entfernung der Verrohrung am Abzweig des Mühlgrabens und Bau einer Furt (zu 

MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstücke 88, 147, 196 

In Verbindung mit dem Umbau der Wehranlage ist auch eine Umgestaltung des Abzweiges zum 

Mühlgraben vorgesehen. Hierbei wird die bestehende Verrohrung, die eine Länge von ca. 15 m 

aufweist, entfernt. Bei der Gestaltung ist zu beachten, dass die jenseits des Grabens liegenden 

Flächen weiterhin für eine landwirtschaftliche Nutzung erreichbar sein müssen. Um dies zu 
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gewährleisten, ist die Anlage einer Furt vorgesehen. Alternativ ist die Anlage einer lichtdurch-

lässigen Brücke möglich. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Durchgängigkeit des Sohlsub-

strates gewährleistet ist. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) 

zu entnehmen. 

Der Mühlgraben wird durch die geplanten Maßnahmen K3.10 und K3.11 als Gesamtes auf 

einer Länge von 1.475 m (1.060 m Neugestaltung und 415 m alter Verlauf) erheblich aufgewer-

tet. In die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter 

ein: 

Tabelle 135: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahmen 

K3.10 und K3.11 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

naturnah angelegte Gräben (Mühlgraben) 03.222 2  1.475 

Zielbiotop 

naturnah angelegte Gräben 03.222 2+1* 1:1 1.475 

*Gemäß Kapitel 5.3.1.2 wird die Aufwertung von Grabenbiotoptypen in der Lauteraue mit dem Faktor 2 multipliziert. 

Es ergibt sich hier somit eine Aufwertung um 2 WP pro Meter. 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplanten Maßnahmen K3.10 und K3.11 nach 

der in Kapitel 5.3.1.2 genannten Verfahrensweise für Gewässer ergibt eine Aufwertung von 

2.950 Wertpunkten. Bezüglich der Kompensation von Gewässerkonflikten ist die komplette 

Länge von 1.475 m anrechenbar. 

K3.11 Entfernung und Verlegung des Mühlgrabens (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 204/7; Flur 3 Flurstücke 63/1, 

65/1, 66, 88, 96 - 105, 123, 129, 135/2, 139, 147, 161/1, 163, 164/1, 165, 192/1, 193/1, 194 - 196, 210/1, 

211 

Im weiteren Verlauf soll der Mühlgraben naturnah umgestaltet und zum Teil verlegt werden. 

Angepasst an das Gelände beginnt die Verlegung oberhalb des Bereiches der Kleingärten hin 

zur Aue. Von hier aus wird der Mühlgrabenverlauf in Mäandern durch die Aue geführt. Kurz 

oberhalb der bestehenden Mündung wird der neue Lauf dem ursprünglichen Verlauf wieder 

zugeführt. Um den Höhenunterschied durch die Mühlennutzung auszugleichen, wird zu Beginn 

und Ende der Verlegung eine Sohlengleite eingefügt. Das Grabenprofil des neuen Bachlaufs 

wird möglichst flach gestaltet. Die Ufer sind unregelmäßig und mit flachen Böschungswinkeln 

von ca. 1:5 auszubilden. Die stillgelegten Bereiche können in die umliegende Nutzung einbezo-

gen werden. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entneh-

men. 

Der Mühlgraben wird durch die geplanten Maßnahmen K3.10 und K3.11 als Gesamtes auf 

einer Länge von 1.475 m (1.060 m Neugestaltung und 415 m alter Verlauf) erheblich aufgewer-

tet. Die Parameter für die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme sind bei der 

Maßnahme K3.10 (Tabelle 135) aufgeführt. Der Rückbau beläuft sich auf ca. 770 m. 

K3.12 Umgestaltung der Gräben (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstücke 68, 163, 189, 198, 200, 206 – 208, 

210/1 
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Die im Gebiet vorhandenen Gräben sollen naturnah umgestaltet werden. Hierbei werden die 

Profile abschnittsweise flacher und breiter gestaltet. Die Ufer sind unregelmäßig und mit flachen 

Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. Die abschnittsweise Verrohrung des zentralen 

Entwässerungsgrabens ist hierbei so weit wie möglich zurückzubauen und der Graben offen 

weiterzuführen. Weitere Details sind der wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu 

entnehmen. 

Die Gräben des Maßnahmengebiets werden durch die geplante Maßnahmen K3.12 (im Zu-

sammenhang mit K3.15) als Gesamtes auf einer Länge von 805 m erheblich aufgewertet. Für 

die Kompensation des Eingriffs in bestehende Ausgleichs- und Ersatzflächen (KF1) werden 

140 m dieser Maßnahme verwendet, die aus der Berechnung des Aufwertungspotenzials zur 

Kompensation der anderen Eingriffe durch die B 254-neu herausgenommen werden. 

In die Berechnung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme gehen damit folgende Parameter 

ein: 

Tabelle 136: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahmen 

K3.12 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

naturnah angelegte Gräben 03.222 2 - 665 

Zielbiotop 

naturnah angelegte Gräben 03.222 2+1* 1:1 665 

*Gemäß Kapitel 5.3.1.2 wird die Aufwertung von Grabenbiotoptypen in der Lauteraue mit dem Faktor 2 multipliziert. 

Es ergibt sich hier somit eine Aufwertung um 2 WP pro Meter. 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K3.12 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Verfahrensweise für Gewässer ergibt eine Aufwertung von 1.330 Wert-

punkten. Bezüglich der Kompensation von Gewässerkonflikten ist die komplette Länge von 

665 m anrechenbar. 

K3.13 Anlage von Flachwasserbereichen (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 193, 194 

K3.14 Anlage einer Flutrinne als Zuleitung (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 192 – 194, 221, 225 

Im östlich gelegenen Teilbereich des Maßnahmenkomplexes ist die Anlage von Flachwasserbe-

reichen zwischen der Lauter und der Bahnlinie geplant. Angepasst an vorhandene Gelände-

struktur und Höhenverhältnisse werden Flachwasserbereiche angelegt. Diese sollen so 

gestaltet werden, dass auch bei Trockenheit noch Restwassermengen vorhanden sind. Die Ufer 

werden mit flach ausstreichenden Böschungen in einem Neigungsverhältnis von mindestens 

1:5 so angelegt, dass Zonen unterschiedlicher Tiefe entstehen. Die maximale Tiefe der Flach-

wasserteiche sollte 1,20 m betragen. Die Wasserversorgung der Flachwasserbereiche soll über 

einen erleichterten Hochwasserübertritt (s. o.) an der Lauter erfolgen. Von hier aus wird das 

Wasser über eine ins Gelände eingepasste Flutrinne zu den Flachwasserteichen geleitet. 

Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche für K3.13 beträgt ca. 0,431 ha. Im Rahmen der 

Maßnahme K3.14 werden ca. 260 m Flutrinnen entstehen. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahmen gehen folgende Parameter ein: 
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Tabelle 137: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K3.13 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 3 - 0,431 

Zielbiotop 

temporäre Stillgewässer, Flutmulden - 4 1:1 0,431 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K3.13 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 0,431 Wertpunkten. Eine Aufwertung 

des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf der vollen Fläche 

von 0,431 ha. Zusätzlich ist diese Fläche bezüglich des Schutzgutes Boden im Verhältnis 1:2 

anrechenbar, sodass hiermit eine Bodenaufwertung auf einer Fläche von 0,862 ha möglich ist 

(Erläuterungen siehe Kapitel 5.3.1.3). 

Tabelle 138: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahmen 
K3.14 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Länge 
(m) 

Ausgangsbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 3 - - 

Zielbiotop 

naturnah angelegte Gräben 03.222 3 1:1 260 

Eine Aufwertung in Form von Wertpunkten für Biotoptypen nach der in Kapitel 5.3.1.2 genann-

ten Formel lässt sich mit der Maßnahme K3.14 nicht erzielen. Bezüglich der Kompensation von 

Gewässerkonflikten ist aber die komplette Länge von 260 m anrechenbar. 

K3.15 Einbau eines Regulierungswehrs zur Steuerung des Wasserhaushaltes der Aue 

(zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstück/e 198 und evtl. angrenzende Flurstü-

cke innerhalb der Uferstreifen (Maßnahmen K3.1 und K3.9). 

Für die westlich gelegene Teilfläche soll, durch Einbau einer regulierbaren Wehranlage in den 

durchziehenden Entwässerungsgraben, die Möglichkeit zum Einstau von Wasser bzw. zur 

Erhöhung der Grundwasserstände geschaffen werden. Das Wehr wird oberhalb der Mündung 

des Grabens in die Lauter installiert. Der Einstau ist, bei einer Nutzung der Flächen zur Heu-

mahd, bis zum 31 Mai aufrechtzuerhalten. Danach kann der Wasserspiegel auf max. 60 cm 

unter Flur abgesenkt werden. Nach der Heuernte ist der Einstau wieder herzustellen. Bei einer 

Beweidung ist der Einstau bis zum 1. Juli aufrecht zu erhalten. Erneut eingestaut werden sollte 

ab dem 01. September. Weitere Details sind der wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu 

entnehmen. 

Die Maßnahme bewirkt – zumindest zeitweise in der Einstauzeit – eine Wiederherstellung 

natürlicher Verhältnisse beim Bodenwasserhaushalt (Wiedervernässung) auf den südlich der 

Lauter gelegenen Maßnahmenflächen des westlichen Teilbereichs (insgesamt 16,98 ha). Dies 
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hat positive Auswirkungen auf nahezu alle relevanten Schutzgüter – insbesondere auf den 

Boden, daher werden die Flächen im Einflussbereich dieser Maßnahme bezüglich des Schutz-

gutes Boden im Verhältnis 1:1,5 angerechnet (Erläuterungen siehe Kapitel 5.3.1.3). Eine 

Aufwertung in Form von Wertpunkten für Biotoptypen nach der in Kapitel 5.3.1.2 genannten 

Formel lässt sich mit der Maßnahme nicht erzielen. 

K3.16 Rücknahme von Drainagen (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 192 – 195, 221, 226/3 

Für die östlich gelegene Teilfläche rund um die Flachwasserbereiche soll die Unterhaltung evtl. 

vorhandener Drainagen aufgegeben werden. Die durch die Baumaßnahmen unterbrochenen 

Drainagen werden nicht wieder hergestellt. Zusätzlich werden in diesem Bereich die Drainage-

stränge in einem Abstand von ca. 50 m unbrauchbar gemacht. Weitere Details sind der Wasser-

rechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

Die Maßnahme bewirkt (zusammen mit den Maßnahmen K3.14 und K3.15) eine dauerhafte 

Wiederherstellung natürlicher Verhältnisse beim Bodenwasserhaushalt (Wiedervernässung) auf 

den nördlich der Lauter gelegenen Maßnahmenflächen des östlichen Teilbereichs (insgesamt 

4,51 ha). Dies hat positive Auswirkungen auf nahezu alle relevanten Schutzgüter – insbesonde-

re auf den Boden. Daher werden die Flächen im Einflussbereich dieser Maßnahme bezüglich 

des Schutzgutes Boden im Verhältnis 1:2 angerechnet (Erläuterungen siehe Kapitel 5.3.1.3). 

Eine Aufwertung in Form von Wertpunkten für Biotoptypen nach der in Kapitel 5.3.1.2 genann-

ten Formel lässt sich mit der Maßnahme nicht erzielen. 

K3.17 Rückbau der Wege (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 219, 220, 221; Flur 3, Flurstücke 163, 

164/1, 165, 166, 186, 210/1 

Die Wege (inkl. momentan nicht als Wege genutzter Wegeparzellen) im Bereich des Maßnah-

menkomplexes werden zur Beruhigung des Gebietes vollständig rückgebaut und in das Nut-

zungskonzept der umliegenden Flächen einbezogen. Diese Flächen sind daher in den 

entsprechenden Maßnahmen (K3.9, K3.11, K3.12 und K3.18) bilanziert. 

K3.18 Großflächige und extensive Bewirtschaftung der entstehenden Grünlandbereiche 

(zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 176 – 179, 180/4,181, 182/1, 182/2, 
183 – 188, 189/1, 191 – 195, 218 – 221, 229, 235, 236 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstücke 55/1, 55/2, 56 – 58, 62, 66 – 105, 
136, 137, 139, 140/1, 141 – 147, 157, 161/1, 162, 163, 164/1, 165, 167, 185, 193/1, 196, 210/1, 211 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 12, Flurstück 204 

Für die Grünlandflächen ist eine Extensivierung der Bewirtschaftung vorgesehen. Wahlweise ist 

eine Beweidung oder eine Heumahd möglich. Eine Beweidung soll die gesamte Vegetationspe-

riode von Anfang April bis Mitte November umfassen. In der Zeit vom 1. April bis zum 30. Mai 

soll der Besatz bei 0,5 GVE/ha liegen. Ab dem 1. Juni bis zum Ende der Vegetationsperiode 

(spätestens bis zum 31. November) kann der Besatz auf bis zu 2 GVE/ha erhöht werden. Ein 

Zufüttern auf der Fläche hat zu unterbleiben. Optimal ist eine Beweidung mit Rindern sowie ggf. 

zusätzlich mit in untergeordneter Anzahl beigestellten Pferden. Bei Bedarf ist eine Nachpflege 

durch Mahd durchzuführen, jedoch nicht im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 31. Juli. 

Vorzugsweise sollten die Arbeiten zur Nachpflege im Verlauf des August durchgeführt werden, 

wenn in Folge der Aufhebung des Aufstaus ein Abtrocknen der Flächen gegeben ist. Die 

Viehdichte ist so zu wählen, dass weder eine Unter- noch eine Überbeweidung entstehen. 
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Eine Mahdnutzung hat als Heuschnitt nicht vor dem 15. Juni zu erfolgen. Ein zweiter Schnitt hat 

nach dem 15. August zu erfolgen. Wahlweise ist eine Nachbeweidung entsprechend der oben 

genannten Grundsätze möglich. Auf Düngung und Pestizideinsatz ist ebenso zu verzichten wie 

auf jegliche Form der Bodenbearbeitung oder der nachträglichen Graseinsaat. Ein Umbruch der 

Flächen ist ebenfalls nicht gestattet. 

Die Fläche besitzt eine Größe von 23,921 27,81 ha. In die Berechnung des Aufwertungspoten-

zials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein:  

Tabelle 139: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K3.18 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

Ufergehölzsaum 02.150 4 - 0,274 

(Mäßig) Extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere 

Flachland-Mähwiese 

06.110 3 - 13,019 

14,806 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 06.160 3 - 0,169 

Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 06.190 2 - 9,536 
11,731 

Ausdauernde Ruderalfluren meist frischer Standorte 07.200 3 - 0,038 

sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, 
Asphalt, Verbundpflaster) 

11.100 1 - 0,103 

0,117 

bewachsene Wege 11.300 2 - 0,150 

0,158 

bauzeitlich beanspruchte Flächen - 1 - 0,964 

0,518 

Zielbiotop 

Ufergehölzsaum 02.150 4 - 0,274 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 1:1 23,776 

27,368 

Nährstoffarme Feuchtwiesen 06.150 4 1:1 0,145 

0,169 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme nach der in Kapitel 5.3.1.2 

genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 35,745 40,696 Wertpunkten. 

Eine Aufwertung des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf 

einer Fläche von 22,953 27,01 ha (Gehölzstandorte und bauzeitlich beanspruchte Flächen 

ausgenommen). Hiervon sind 10,806 16,98 ha bezüglich des Schutzgutes Boden im Verhältnis 

1:1,5 weitere 4,51 ha im Verhältnis 1:2 und die verbleibenden 5,52 ha im Verhältnis 1:1 anre-

chenbar, so dass für die Bodenkonflikte 32,486 40,01 Punkte angerechnet werden können 

(Erläuterungen siehe Kapitel 5.3.1.3).  
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K3.19 Entfernung von Querbefestigungen im Gewässer (zu MK3) 

Die Maßnahme betrifft die Lauter im Maßnahmenbereich (Gemeinde Wartenberg, Gemarkung 

Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3, Flur 3, Flurstücke 88, 189, 190, 191, 192/1), die 

genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

Im Gewässerbett vorhandene Betonbefestigungen, die zum Teil auch die Durchwanderbarkeit 

des Gewässers behindern, sind zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Weitere 

Details sind der Wasserrechtlichen Planung (PNL 2014) zu entnehmen. 

Die Lauter wird durch die geplanten Maßnahmen K3.2, K3.3, K3.4, K3.5, K3.7, K3.8, K3.19 als 

Gesamtes auf einer Länge von 1.894 m erheblich aufgewertet. Die Parameter für die Berech-

nung des Aufwertungspotenzials der Maßnahme sind bei der Maßnahme K3.2 (Tabelle 133 auf 

Seite 338) aufgeführt. 

K3.20 Entwicklung bestehender Ruderalfluren (zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 192, 195; Flur 3, Flurstück 85 

Die an vier Stellen im Maßnahmengebiet bestehenden Ruderalfluren auf einer Gesamtfläche 

von 0,099 ha sollen erhalten und gepflegt werden. Auf den Flächen soll eine gelenkte Sukzes-

sion stattfinden. Die Pflege erfolgt durch eine Mahd im zweijährigen Turnus. Aufwachsende 

Gehölze sind dabei zu entfernen. Alternativ können die Flächen bei Beweidung der umliegen-

den Bereiche ab August in die Beweidung einbezogen werden. 

Eine Aufwertung in Form von Wertpunkten für Biotoptypen nach der in Kapitel 5.3.1.2 genann-

ten Formel lässt sich mit der Maßnahme nicht erzielen. Eine Aufwertung des Schutzgutes 

Boden erfolgt auf den drei östlichen Teilflächen auf einer Fläche von 0,055 ha, da hier die 

natürliche Bodenwasserverhältnisse wieder hergestellt werden (K3.16). Für die westliche 

Teilfläche lässt sich keine Bodenaufwertung durch die Maßnahme erzielen. 

K3.21 Graswege zum Zwecke der Erreichbarkeit von Flurstücken durch Bewirtschafter 

(zu MK3) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 163/2, 164 – 177, 193, 194, 221, 

227/1, 227/2, 228, 229; Flur 3, Flurstücke 69 – 76, 88 – 102, 147, 161/1, 162, 163, 164/1, 165, 185, 196, 

210/1, 211 

Die Flächen innerhalb des MK 3 sollen nach Möglichkeit im Eigentum der derzeitigen Eigentü-

mer der Flächen verbleiben14. Damit nach Umsetzung aller Maßnahmen weiterhin alle Flurstü-

cke im Maßnahmenbereich erreichbar sind15, werden mit K3.21 nicht-öffentliche Graswege mit 

einer Breite von 4 m zum Zwecke der Erreichbarkeit von Flurstücken durch die entsprechenden 

Bewirtschafter ausgewiesen. 

Die Anlage erfolgt ohne verdichteten Unterbau mit doppelter Ansaatmenge im Vergleich zur 

Grünlandeinsaat (für den Fall, dass sich nicht schon Grünland im Maßnahmenbereich von 

K3.21 befindet). Die Graswege werden anschließend in die Bewirtschaftung der angrenzenden 

Flächen einbezogen. Daher ist die Maßnahme auch unter den flächigen Maßnahmen (K3.1, 

K3.9 und K3.18) bilanziert.  

                                                

14
 Hessen Mobil hat die Maßgabe, privatrechtlich den geringst möglichen Eingriff zu verursachen. 

15
 Ein die Maßnahme begleitendes Flurbereinigungsverfarhren ist zwar anzunehmen, gleichwohl kann aber im 

Rahmen der Maßnahmenplanung nicht zwingend davon ausgeangen werden. Daher ist die Ereichbarkeit aller 
Flurstücke in der Maßnahmenplanung zu berücksichtigen. 
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5.3.3.5 Maßnahmenkomplex MK4: Ersatzaufforstung zwischen Angersbach und 

Landenhausen 

Lage und Übersicht über den Maßnahmenkomplex 

Der Maßnahmenkomplex besitzt eine Gesamtgröße von 1,591 ha und umfasst die Einzelmaß-

nahmen „Aufforstung mit Laubhölzern“ (K4.1) und „Waldrandaufbau“ (K4.2) und befindet sich 

südlich von Angersbach angrenzend an das Gebiet „Armes“ und an das Waldgebiet im Süden 

von Angersbach. 

Der Regionalplan Mittelhessen (2001) stellt den Bereich des Maßnahmenkomplexes als Bereich 

für Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft und in der Kategorie Bereich für die 

Land- und Forstwirtschaft als Waldbereich dar. Der Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen 

(2009) nennt den Bereich des Maßnahmenkomplexes als Vorbehaltsgebiet für die Forstwirt-

schaft. Im Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) wird der Bereich des MK4 als Grünland-

fläche und als Bereiche potenziell hoher Bodenerosion charakterisiert. Die Entwicklungskarte 

stellt die entsprechende Fläche als Gebiet mit besonderer Eignung für künftige Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Schwerpunktgebiet für die Entwicklung dar. Der 

Landschaftsplan der Stadt Lauterbach (1996) stellt den Bereich des Maßnahmenkomplexes als 

potenzielle Waldmehrungsfläche dar. Somit entspricht die Aufforstung den Zielen des Land-

schaftsplans. 

Bestandserfassung und Bewertung für den Maßnahmenkomplex 

MK4 umfasst derzeit v. a. mesophiles Grünland, welches in der westlichen Hälfte der Maßnah-

menfläche eher kennartenarm und in der östlichen Hälfte eher kennartenreich ausgebildet ist. 

Getrennt werden diese beiden Grünlandflächen von einem Grasweg. Das Grünland der östli-

chen Hälfte wird von einer lichten Hecke aus Eiche, Hasel, Heckenrose etc. durchzogen. Am 

südlichen Anschluss der westlichen Grünlandfläche befindet sich bereits eine Laubholzauffors-

tung aus Eiche und Buche. 

Beschreibung des Maßnahmenkomplexes 

Im Falle der Neuanlage von Wald entspricht das Leitbild der potenziellen natürlichen Vegetati-

on. Die potenzielle natürliche Vegetation (PNV) stellt im Gebiet einen Waldmeister-Buchenwald 

dar. Dieser kann als Zielzustand definiert werden. 

Ausgleichsfunktionen des Maßnahmenkomplexes 

Infolge der Aufforstung der Fläche mit standortheimischen Laubhölzern wird der Flächenverlust 

im Wald nach HFG mit dieser Ersatzmaßnahme ersetzt. Weiterhin profitieren von der Maßnah-

me die Schutzgüter Biotoptypen und Boden von der extensiveren Flächenbewirtschaftung. 

Somit wird die Maßnahme auch den Anforderungen als Kompensation für Eingriffe nach 

Naturschutzrecht gerecht. 

Die Maßnahme stellt einen Ausgleich für Eingriffe in Waldränder (Konflikt B5) sowie für den 

Konflikt Bo2 dar. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen 

(Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

Beschreibung der Einzelmaßnahmen 

K4.1 Aufforstung mit Laubgehölzen (zu MK4) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 13, Flurstücke 71, 72, 73, 75, 76, 121 
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Entsprechend der potenziellen natürlichen Vegetation wird ein Buchen-Mischwald angepflanzt 

mit den folgenden Mengenanteilen an Bäumen: 

Grundbestand: 

 Rot-Buche (Fagus sylvatica):  70 % 

Beimischung: 

 Bergahorn (Acer pseudoplatanus):  10 % 

 Esche (Fraxinus excelsior):  10 % 

 Vogelkirsche (Prunus avium):  10 % 

Die Pflanzung erfolgt auf 2 x 1 m, insgesamt 5.000 Stück pro Hektar. Die Mischbaumarten 

sollen in Gruppen gepflanzt werden. Zur Sicherung der Pflanzung wird ein rehwildsicherer Zaun 

längs der Außengrenze aufgestellt. Eine Pflege durch das Freihalten der Jungbäume von 

Beikräutern sollte bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, in der die gepflanzten Bäume über die vorhan-

dene Vegetation dominieren. Ein Pestizideinsatz ist dabei nicht zulässig. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,25 ha. In die Berechnung des Aufwertungs-

potenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 140: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K4.1 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

(Mäßig)* extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere 
Flachland-Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. 
Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-
Mähwiesen) 

06.110 3 - 0,489 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 - 0,761 

Zielbiotop 

Waldmeister-Buchenwald 01.111 5 1:3 1,25 

*: Erläuterung: Im Leitfaden wird nicht nach mäßig extensiv und extensiv unterschieden, dies erfolgt lediglich über die 

Wertstufe  

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K4.1 nach der in 

Kap. 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 0,58 Wertpunkten. Eine Aufwertung 

des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf einer Fläche von 

0,489 ha. 

K4.2 Waldrandaufbau (zu MK4) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 13, Flurstücke 73, 75, 76 

Längs der Offenlandgrenzen im Westen und Norden erfolgt auf zehn Metern Breite ein Wald-

randaufbau mit Gehölz- und Krautsaum, im Anschluss an die südlich gelegenen Laubholzan-

pflanzungen wird kein Waldrandaufbau realisiert. Auf acht Metern erfolgt die Pflanzung von 

heimischen, standortgerechten Sträuchern und Bäumen zweiter Ordnung mit folgenden Arten: 

 Weißdorn (Crataegus spec.) 

 Schlehe (Prunus spinosa) 
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 Hundsrose (Rosa canina) 

 Wildbirne (Pyrus sylvestris) 

 Wildapfel (Malus sylvestris) 

 Vogelkirsche (Prunus avium) 

 Feldahorn (Acer campestre) 

 Hainbuche (Carpinus betulus) 

Die Pflanzung der Gehölze erfolgt auf 2 x 1 m. Auf zwei Metern soll ein Krautsaum durch 

Sukzession oder Streuauflage etabliert werden. Zur Sicherung der Pflanzung wird ein rehwildsi-

cherer Zaun längs der Außengrenze aufgestellt. Eine Pflege durch das Freihalten der Jung-

bäume von Beikräutern sollte bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, in der die gepflanzten Bäume über 

die vorhandene Vegetation dominieren. Ein Pestizideinsatz ist dabei nicht zulässig. 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,341 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen weiterhin folgende Parameter ein: 

Tabelle 141: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K4.2 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

(Mäßig)* extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere 
Flachland-Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. 
Brachypodio-Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-
Mähwiesen) 

06.110 3 - 0,177 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 4 - 0,164 

Zielbiotop 

Gestufter Waldrand (Bäume zweiter Ordnung, Sträucher, 
Saum aus Gräsern und Kräutern) 

01.256 5 1:2 0,341 

*: Erläuterung: Im Leitfaden wird nicht nach mäßig extensiv und extensiv iunterschieden, dies erfolgt lediglich über 

die Wertstufe. 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K4.2 nach der in 

Kap. 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 0,259 Wertpunkten. Eine Aufwer-

tung des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf einer Fläche 

von 0,177 ha. 

5.3.3.6 Maßnahmenkomplex MK5: Ersatzaufforstung nordöstlich Romrod-Stre-

bendorf 

Lage und Übersicht über den Maßnahmenkomplex 

Der Maßnahmenkomplex besitzt eine Gesamtgröße von 1,715 ha und umfasst die Einzelmaß-

nahmen „Aufforstung mit Laubhölzern“ (K5.1) und „Waldrandaufbau“ (K5.2). 

Die Maßnahmenflächen befinden sich nordöstlich von Strebendorf in der Flur „Hut“ und grenzen 

an ein bestehendes Waldgebiet. Der Regionalplan Mittelhessen (2001) stellt den Bereich des 

Maßnahmenkomplexes als Zuwachsfläche für Wald dar. Im Entwurf zum Regionalplan Mittel-

hessen (2009) wird der Bereich des Maßnahmenkomplexes teilweise als Vorranggebiet für die 
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Landwirtschaft genannt. Im Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) wird der Bereich des 

MK5 als Acker- und Grünlandfläche charakterisiert. Die Entwicklungskarte stellt die entspre-

chende Fläche als Gebiet für die landschaftsverträgliche Waldmehrung, die sich für die Neuan-

lage von Wald eignet dar. Die Entwicklungskarte des Landschaftsplanes der Stadt Romrod 

(2003) stellt den Bereich des Maßnahmenkomplexes als Waldzuwachsfläche dar. Somit 

entspricht die Aufforstung den Zielen des Landschaftsplans. 

Bestandserfassung und Bewertung für den Maßnamenkomplex 

Der Maßnahmenkomplex umfasst derzeit intensiv genutzte Acker- und Wiesenflächen, die als 

Grünlandeinsaat (Kleegras) und mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, typisch 

kartiert wurden. 

Beschreibung des Maßnahmenkomplexes 

Im Falle der Neuanlage von Wald entspricht das Leitbild der potenziellen natürlichen Vegetati-

on. Die potenzielle natürliche Vegetation (PNV) stellt im Gebiet einen Waldmeister-Buchenwald 

dar. Dieser kann als Zielzustand definiert werden. 

Ausgleichsfunktionen des Maßnahmenkomplexes 

Infolge der Aufforstung der Fläche mit standortheimischen Laubhölzern wird der Flächenverlust 

im Wald nach HFG mit dieser Ersatzmaßnahme ersetzt. Weiterhin profitieren von der Maßnah-

me die Schutzgüter Biotoptypen und Boden von der extensiveren Flächenbewirtschaftung. 

Somit wird die Maßnahme auch den Anforderungen als Kompensation für Eingriffe nach 

Naturschutzrecht gerecht. 

Die Maßnahme stellt einen Ausgleich für Eingriffe in Waldränder (Konflikt B5) und für den 

Konflikt Bo2 dar. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen 

(Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

Beschreibung der Einzelmaßnahmen K5.1 und K5.2:  

K5.1 Aufforstung mit Laubgehölzen (zu MK5) 

Stadt Romrod, Gemarkung Romrod-Strebendorf, Flur 8, Flurstücke 43, 44 

Entsprechend der potenziellen natürlichen Vegetation wird ein Buchen-Mischwald angepflanzt 

mit den folgenden Mengenanteilen an Bäumen: 

Grundbestand: 

 Rot-Buche (Fagus sylvatica):  70 % 

Beimischung: 

 Bergahorn (Acer pseudoplatanus):  10 % 

 Esche (Fraxinus excelsior):  10 % 

 Vogelkirsche (Prunus avium):  10 % 

Die Pflanzung erfolgt auf 2 x 1 m, insgesamt 5.000 Stück pro Hektar. Die Mischbaumarten 

sollen in Gruppen gepflanzt werden. Zur Sicherung der Pflanzung wird ein rehwildsicherer Zaun 

längs der Außengrenze aufgestellt. Eine Pflege durch das Freihalten der Jungbäume von 
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Beikräutern sollte bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, in der die gepflanzten Bäume über die vorhan-

dene Vegetation dominieren. Ein Pestizideinsatz ist dabei nicht zulässig.16 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 1,384 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen folgende Parameter ein: 

Tabelle 142: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K5.1 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 3 - 0,645 

Intensivacker 09.200 1 - 0,739 

Zielbiotop 

Waldmeister-Buchenwald 01.111 5 1:3 1,384 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K5.1 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 1,415 Wertpunkten. Eine Aufwertung 

des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf der vollen Fläche 

von 1,384 ha. 

K5.2 Waldrandaufbau (zu MK5) 

Stadt Romrod, Gemarkung Romrod-Strebendorf, Flur 8, Flurstücke 43, 44 

Längs der Offenlandgrenzen im Süden und Westen erfolgt auf zehn Metern Breite ein Wald-

randaufbau mit Gehölz- und Krautsaum, im Anschluss an den nördlich liegenden Waldbestand 

wird kein Waldrandaufbau realisiert. Auf acht Metern erfolgt die Pflanzung von heimischen, 

standortgerechten Sträuchern und Bäumen zweiter Ordnung mit folgenden Arten: 

 Weißdorn (Crataegus spec.) 

 Schlehe (Prunus spinosa) 

 Hundsrose (Rosa canina) 

 Wildbirne (Pyrus sylvestris) 

 Wildapfel (Malus sylvestris) 

 Vogelkirsche (Prunus avium) 

 Feldahorn (Acer campestre) 

 Hainbuche (Carpinus betulus) 

Die Pflanzung der Gehölze erfolgt auf 2 x 1 m. Auf zwei Metern soll ein Krautsaum durch 

Sukzession oder Streuauflage etabliert werden. Zur Sicherung der Pflanzung wird ein rehwildsi-

cherer Zaun längs der Außengrenze aufgestellt. Eine Pflege durch das Freihalten der Jung-

                                                

16
 Mit dem Eigentümer ist in Absprache mit Hessen Mobil vorabgestimmt, dass die Pflanzung und die Pflege in den 

ersten fünf Jahren von der Straßenbauverwaltung durchgeführt werden. Die spätere forstliche Nutzung wird vom 
Eigentümer durchgeführt. 
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bäume von Beikräutern sollte bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, in der die gepflanzten Bäume über 

die vorhandene Vegetation dominieren. Ein Pestizideinsatz ist dabei nicht zulässig.17 

Die Gesamtgröße der Maßnahmenfläche beträgt 0,331 ha. In die Berechnung des Aufwer-

tungspotenzials der Maßnahme gehen weiterhin folgende Parameter ein: 

Tabelle 143: Parameter zur Ermittlung der Wertsteigerung der Kompensationsmaßnahme K5.2 

Biotoptyp Code 
LF 

Wert-
stufe 

Zeitfak-
tor 

Fläche 
[ha] 

Ausgangsbiotop/e 

extensiv genutzte Frischwiesen (LRT: magere Flachland-
Mähwiese des Arrhenatherion- bzw. Brachypodio-
Centaureion nemoralis-Verbandes; Berg-Mähwiesen) 

06.110 3 - 0,120 

Intensivacker 09.200 1 - 0,211 

Zielbiotop 

Gestufter Waldrand (Bäume zweiter Ordnung, Sträucher, 
Saum aus Gräsern und Kräutern) 

01.256 5 1:2 0,331 

 

Die Berechnung der Wertsteigerung durch die geplante Maßnahme K5.2 nach der in Kapi-

tel 5.3.1.2 genannten Formel ergibt eine Aufwertung von 0,542 Wertpunkten. Eine Aufwertung 

des Schutzgutes Boden durch Extensivierung der Nutzungsform erfolgt auf der vollen Fläche 

von 0,331 ha. 

5.3.3.7 Fazit 

Durch die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, einschließlich der CEF-

Maßnahmen, kann der Eingriff, der durch den Neubau der B 254 zwischen Lauter-

bach/Maar und Großenlüder/Müs entsteht, vollständig kompensiert werden. 

                                                

17
 Mit dem Eigentümer ist in Absprache Hessen Mobil vorabgestimmt, dass die Pflanzung und die Pflege in den 

ersten fünf Jahren von der Straßenbauverwaltung durchgeführt werden. Die spätere forstliche Nutzung wird vom 
Eigentümer durchgeführt. 
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5.4 VERGLEICHENDE BILANZ DER KONFLIKTE UND 

KOMPENSATIONSMAßNAHMEN 

In der folgenden Tabelle werden die geplanten Maßnahmen den unter Kapitel 4.4 genannten 

Konflikten zugeordnet. Dabei werden im Falle der Konflikte durch Eingriffe in das Schutzgut 

Biotoptypen und Pflanzen (Konflikte B1 bis B23) die Wertsteigerungen durch die Kompensati-

onsmaßnahmen nach der Formel in Kapitel 5.3.1.2 berechnet, die durch die jeweiligen Maß-

nahmen erzielt werden und dem Wertverlust gegenübergestellt. 

Bei allen anderen Konflikten werden die absoluten Flächengrößen der Maßnahmen aufgelistet 

und ggf. ein Kompensationsfaktor. 

Die Gegenüberstellung hat zum Einen den Zweck, rein qualitativ den Zusammenhang zwischen 

Eingriff und Kompensation aufzuzeigen und die Funktionalität der geplanten Kompensations-

maßnahmen zu dokumentieren. Zum Anderen dient sie dem Nachweis dafür, dass mit den 

geplanten Maßnahmen eine quantitativ ausreichende Kompensation der Eingriffe in Natur und 

Landschaft erzielt wird. 
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Tabelle 144: Vergleichende Gegenüberstellung der Konflikte und Kompensationsmaßnahmen. 

Betroffene Naturgüter: B: Pflanzen/Biotope; F: Fauna; Bo: Boden; W: Wasser; K: Klima/Luft; L: Landschaftsbild/Erholung 
Maßnahmen: Kx.x – Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen, MK – Maßnahmenkomplex G – Gestaltungsmaßnahmen, V – Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Wertstufen: 5-stufige Wertskala; Bewertungsstufe = BW 
Faktoren: Wertabschlag: WA; Zeitfaktor: ZF; Kompensationsfaktor: KF 

Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

B1 Verlust und Beeinträchtigung von 
Laubwald mit hoher und sehr hoher 
Bedeutung (01.106, BW=5) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung des 
Bestandsinnenklimas 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 50m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 275m-Korridor 

 
 
 

1,330 

0,100 
 
 

0,048 

 
0,298 

 
 

4,519 

 

 

 

 

 

 

______ 

6,295 

 
 
 

100 % 

50% 
 
 

25% 

 
30% 

 
 

10% 

 
 
 

6,650 

0,250 
 
 

0,060 

 
0,447 

 
 

2,260 

 

 

 

 

 

 

______ 

9,667 

K0.31 

Ausgleich 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

K0.29 

Ausgleich 

 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen)  

 

 
 

 

 

 

 

 

Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
3,811 

 

 
 
 

2,0 

 

 

 

 

______ 

5,811 

Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigung von hochwertigen 
Laubwaldbeständen auf dem Vaits-
Berg durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen 

Zielbiotop:  
Entwicklungsstadium zum sekundären 
Urwald,(01.110, BW=7) 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW =5) 

(Hier angerechnet 3,811 ha von 
insgesamt 4,011 ha der Maßnahme 
K0.31) 

 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

(Hier angerechnet 2,0  ha von 
insgesamt 5,33 ha der Maßnahme 
K0.29) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 : 1 

 

 
 
 

1:1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
7,622 

 

 
 
 

4,0 

 

 

 

 

______ 

11,622 

B2 Baubedingter Verlust von Mischwald mit 
mittlerer Bedeutung (01.200, BW=3) 

 
 

 
 

 
 

K0.31 

Ausgleich 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Am 

 
 
 

Ausgleich für den Verlust von 
Mischwald östlich Lauterbach durch 
Nutzungsaufgabe in hochwertigen 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

- baubedingter Verlust 0,121 

 

 

 

 

 

 

 

 
______ 

0,121 

100 % 0,363 

 

 

 

 

 

 

 

 
______ 

0,363 

Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen)  

 

 
 
 

 
0,2 

 

 

 
 

______ 

0,2 

Waldbeständen 

Zielbiotop:  
Entwicklungsstadium zum sekundären 
Urwald, BW=7) 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW =5) 

 

(Hier angerechnet 0,2 ha von 
insgesamt 4,011 ha der Maßnahme 
K0.31.) 

 

 
 
 

 
1 : 1 

 

 
 
 

 
0,4 

 

 

 
 

______ 

0,4 

B3 Verlust und Beeinträchtigung von 
Nadelwald mit mittlerer Bedeutung 
(01.210, BW=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung des 
Bestandsinnenklimas 

 
 
 

0,155 

0,071 

 

 

 
 

______ 

0,226 

 
 
 

100 % 

50 % 

 

 
 
 

0,465 

0,106 

 

 

 
 

______ 

0,571 

K0.29 

Ausgleich 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 

 
 
 
 

 
 

 
1,0 

 
 

______ 

1,0 

Ausgleich für den Verlust von 
Nadelwald am Erlengrund nördlich 
Landenhausen durch Nutzungsaufga-
be in hochwertigen Waldbeständen 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

 (Hier angerechnet 1,0 ha von 
insgesamt 5,33 ha der Maßnahme 
K0.29.) 

 
 
 
 

 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 

 
 

 
2,0 

 
 

______ 

2,0 

B4 Verlust und Beeinträchtigung von 
Schlagfluren geringer Bedeutung (01.401, 
BW=2) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoffein-
träge 

 
 
 

0,373 

0,026 
 

 
 
 

100% 

25% 

 
 
 

0,746 

0,013 
 

K5.1 
Ausgleich 

 Aufforstung mit Laubgehöl-
zen 

 
 
 
 

 
 

Ausgleich für den Verlust von 
Schlagfluren in der Nähe des Vaits-
Berges durch Entwicklung naturnaher 
Laubwälder 

Zielbiotop:  
Waldmeister-Buchenwald (01.111, 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 
 
 
 

 

______ 

0,399 

 
 
 
 

 

______ 

0,759 

 

 
0,645 

 

0,739 

______ 

1,384 

BW=5) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

Intensivacker (09.200, BW=1) 

 

 
1 : 3 

 

1 : 3 

 

 
0,43 

 

0,985 

______ 

1,415 

B5 Verlust und Beeinträchtigung von 
Waldrand mit hoher Bedeutung (01.500, 
BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung des 
Bestandsinnenklimas 

 
 
 

0,253 

0,119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

______ 

 
 
 

100% 

50% 

 
 
 

1,012 

0,238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

______ 

 
 
 

K4.2 
Ausgleich 

 
 
 

 
K5.2 

Ausgleich 
 

 
 
 
 
 

K4.1 
Ausgleich 

  
 
 

Waldrandaufbau 
 
 
 
 

 
Waldrandaufbau 
 
 

 
 
 
 
 

Aufforstung mit Laubgehöl-
zen 

 
 

 
 

0,177 
 

0,164 
 
 

0,120 
 

0,211 

 
 
 
 
 

 
0,489 

 
0,761 

 
 

 

______ 

Ausgleich für den Verlust von 
Waldrand durch Entwicklung 
naturnaher Laubwälder mit Waldrand 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Ausgangsbiotop: 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 
Intensivacker (09.200, BW=1) 

Zielbiotop:  
Gestufter Waldrand (Bäume zweiter 
Ordnung, Sträucher, Saum aus 
Gräsern und Kräutern) (01.256, 
BW=5) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4)) 

Zielbiotop: 
Waldmeister-Buchenwald (01.111, 
BW=5) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 : 2 

 
 
 

 
 

 

 
 

1 : 2 

 
 
 

 
0,259 

 
 
 

 
0,542 

 
 
 
 
 

 

 
0,58 

 
 

 

 

 

______ 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

0,372 1,25 1,922 1,381 

B6 Verlust und Beeinträchtigung von Hecken 
und Gehölzen trockener bis frischer 
Standorte mit hoher Bedeutung (02.100, 
02.103, 02.700, BW=4)  

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung des 
Bestandsinnenklimas (nur 02.700) 

- Beeinträchtigung durch Schadstoffein-
träge 

 
 
 
 

4,798 

0,075 
 
 

0,134 
 

 

 

 

______ 

5,007 

 
 
 
 

100 % 

50 % 
 
 

25 % 

 
 
 
 

19,192 

0,150 
 
 

0,134 
 

 

 

 

______ 

19,476 

K0.32 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,0 

 
 

 
 
 

______ 

12,0 

Ersatz für den Verlust von Hecken und 
Gehölzen durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen. Mit 
zunehmender Dauer des Prozess-
schutzes werden in den Bereichen auf 
Freiflächen (z. B. durch Windwurf) – 
zumindest temporär – auch 
Gehölzflächen entstehen. 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 12,0 ha von 
insgesamt 13 ha der Maßnahme 
K0.32.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,0 

 
 

 
 
 

______ 

24,0 

B7 Anlage- und baubedingter Verlust von 
Gehölzen mit geringer Bedeutung 
(02.300, 02.600, BW=2) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

 
 
 

0,527 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

100 % 

 
 
 

1,054 
 
 

 

 

 

 

 

 

K0.32 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0 

 
 

 
 

Ersatz für den Verlust von Hecken und 
Gehölzen durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen. Mit 
zunehmender Dauer des Prozess-
schutzes werden in den Bereichen auf 
Freiflächen (z. B. durch Windwurf) – 
zumindest temporär – auch 
Gehölzflächen entstehen. 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 1,0 ha von 
insgesamt 13 ha der Maßnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,0 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

______ 

0,527 

 

______ 

1,054 

 

______ 

1,0 

K0.32.)  

______ 

2,0 

B8 Verlust und Beeinträchtigung von Hecken 
und Gehölzen feuchter und nasser 
Standorte mit hoher Bedeutung (02.200, 
BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge 

 
 
 
 

0,551 

0,156 

 

 

 

 

 

 

______ 

0,707 

 
 
 
 

100 % 

25% 

 

 
 
 
 

2,204 

0,156 

 

 

 

 

 

 

______ 

2,36 

K0.29 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,33 

 
 

 
 
 

______ 

2,33 

Ersatz für den Verlust von Hecken und 
Gehölzen durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen. Mit 
zunehmender Dauer des Prozess-
schutzes werden in den Bereichen auf 
Freiflächen (z. B. durch Windwurf) – 
zumindest temporär – auch 
Gehölzflächen entstehen. 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 2,33 ha von 
insgesamt 5,33 ha der Maßnahme 
K0.29.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,66 

 
 

 
 
 

______ 

4,66 

B9 Anlage- und baubedingter Verlust von 
Streuobstbeständen mit mittlerer und 
hoher Bedeutung(03.110, 03.112, BW=4) 
(03.120, BW=3)  

- anlage- und baubedingter Verlust 
(03.120) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 275m-Korridor 
(03.110, 03.112) 

 
 
 
 

0,052 
 

0,566 
 

 

 

______ 

 
 
 
 

100 % 
 

10% 

 
 
 
 

0,156 
 

0,226 

 

 
 

______ 

K0.30 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 

 
 
 

 
1,5 

 
 

 

 
 

______ 

Ersatz für den Verlust von Streuobst-
beständen durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen. 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 1,5 ha von 
insgesamt 2,79 ha der Maßnahme 
K0.30.) 

 

 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 

 
3,0 

 

 
 

 
 

______ 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 360 

Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

0,618 0,382 1,5  3,0 

B10 Verlust und Beeinträchtigung von 
Sumpfquellen hoher Bedeutung (04.113, 
BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung von 
Standortbedingungen 

- Verlust und Beeinträchtigung von 
Sumpfquellen hoher Bedeutung durch 
Schadstoffeintrag  

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 50m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 275m-Korridor 

 
 
 

0,169 

0,007 
 
 

0,001 
 
 

0,007 

 

0,395 

 

 

 

 

 
 

 

______ 

0,579 

 
 
 

100% 

50% 
 
 

25% 
 
 

30% 

 

10% 

 
 
 

0,676 

0,014 
 
 

0,001 
 
 

0,008 

 

0,158 

 

 

 

 

 
 

 

______ 

0,857 

K3.13 
Ersatz 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

K0.28 
Ersatz 

 Anlage von Flachwasserbe-
reichen 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
0,431 

 

 
 
 

0,942 
 

 
 

 

 
______ 

 

1,373 

Ersatz für den Verlust von Sumpfquel-
len durch die Anlage von Flachwas-
serbereichen (im Zusammenhang mit 
umliegenden Maßnahmen zur 
Wiedervernässung) und Grünlandex-
tensivierung (hier Optimierung von 
bestehenden Quellbereichen im 
Feuchtgrünland) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

Zielbiotop: temporäre Stillgewässer, 
Flutmulden (-, BW=4) 

Ausgangsbiotop:  
nährstoffreiche Feuchtwiesen (06.160, 
BW=3) 

Zielbiotop: nährstoffarme Feuchtwie-
sen (06.150, BW=4) 

(Hier angerechnet 0,942 ha von 
insgesamt 6,575 ha der Maßnahme 
K0.28.) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
1 : 1 

 

 
 

 
1 : 1 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
0,431 

 

 
 

 
0,942 

 

 
 

 

 
______ 

 

1,373 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

B13 Anlage- und baubedingter Verlust von 
Hochstaudenfluren feuchter Standorte mit 
hoher Bedeutung (05.130, BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

 
 
 

0,019 

 
 
 

100% 

 
 
 

0,076 

K3.1 
Ausgleich 

 Anlage von Uferstreifen an 
der Lauter 

 
 
 

 
0,009 

 

0,007 
 

1,772 
 

0,872 
 

0,670 
 

0,153 
 

0,007 
 

 

 

 

Ersatz für den Verlust von Hochstau-
denfluren durch Anlage von 
Uferstreifen 

Ausgangsbiotop:  
Gebüsche/ Hecken mäßig frischer bis 
feuchter Standorte  (02.130, BW=4) 

Gebüsche nasser Standorte (02.140, 
BW=4) 

Ufergehölzsaum heimisch, 
standortgerecht(02.150, BW=4) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3)  

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
(06.190, BW=2)  

ausdauernde Ruderalflur meist 
frischer Standorte (07.200, BW=3) 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 
(BW=1) 

Zielbiotop:  
Gebüsche/ Hecken mäßig frischer bis 
feuchter Standorte  (02.130, BW=4) 

Gebüsche nasser Standorte (02.140, 
BW=4) 

Ufergehölzsaum heimisch, 
standortgerecht(02.150, BW=4) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3)  

 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 

 
2,386 

   

 

 

  

 

 

K0.21 
Ausgleich 

Bau-km 
9+000 

Gestaltung des RRB in der 
Nähe des Hainbaches 

 
 
 
 

Anlage einer frisch-feuchten 
Hochstaudenflur als Ausgleich für den 
Verlust von Hochstaudenfluren 
feuchter Standorte 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 
 

 

 

 
______ 

0,019 

 

 

 

 
 

 

 

 
______ 

0,076 

 
 
 
 
 

0,218 
 

0,011 
 

______ 

3,719 

Zielbiotop:  
ausdauernde Ruderalflur meist 
frischer Standorte (07.200 , 
BW=3) 1:1 0,223 

Ausgangsbiotope: 
bauzeitlich beanspruchte Flächen-
(BW=1)  

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 

 

1 : 1 0,469 

 

 

 
 
 

 

 

______ 

2,855 

  Verlust und Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mittlerer und hoher 
Bedeutung (06.105, 06.106, 06.107, 
06.111, BW=3) (06.110, 06.112, 06.115, 
06.117, BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust von 
Grünlandbeständen mit hoher 
Bedeutung (BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust von 
Grünlandbeständen mit mittlerer 
Bedeutung (BW=3) 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung von Grünlandbeständen 
mit hoher Bedeutung (BW=4) durch 
Veränderung von Standortbedingungen 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung von Grünlandbeständen 
mit mittlerer Bedeutung (BW=3) durch 
Veränderung von Standortbedingungen 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge von Grünlandbeständen mit 

 
 
 
 
 

0,373 
 
 

11,284 
 
 

0,600 
 
 
 
 

0,132 

 
 
 

0,008 

 
 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

50% 
 
 
 
 

50% 

 
 
 

25 % 

 
 
 
 
 

1,492 
 
 

33,852 
 
 

1,200 
 
 
 
 

0,198 

 
 
 

0,008 

K3.18 
Ausgleich 
Teil von 

MK3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Großflächige und extensive 
Bewirtschaftung der 
entstehenden Grünlandbe-
reiche 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
0,004 

 

13,019 
 

0,145 
 

9,536 
 

0,103 

Extensivierung von Grünlandbestän-
den als Ausgleich für den Verlust und 
die Beeinträchtigung von Grünland-
beständen mit mittlerer und hoher 
Bedeutung. 

Zielbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 
Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.160, 
BW=4)  

Ausgangsbiotop: 
Gehölz-/ Hecken-/ Gebüschpflanzung 
(standortfremd) (02.170, BW=2) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

nährstoffreiche Feuchtwiesen (06.160, 
BW=3) 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
(06.190, BW=2)  

sehr stark oder völlig versiegelte 

 
 
 
 
 

 

1 : 1 
 

1 : 1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

35,745 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

hoher Bedeutung (BW=4) 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge von Grünlandbeständen mit 
mittlerer Bedeutung (BW=3) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mit hoher 
Bedeutung (BW=4) durch N-Einträge, 
50m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mit hoher 
Bedeutung (BW=4) durch N-Einträge, 
275m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mit mittlerer 
Bedeutung (BW=3) durch N-Einträge, 
50m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mit mittlerer 
Bedeutung (BW=3) durch N-Einträge, 
275m-Korridor 

 
 

0,691 

 

0,299 

 

 

8,694 

 

 

0,273 

 

 

1,970 
 

 

______ 

24,324 

 
 

25% 

 

30% 

 

 

10% 

 

 

30% 

 

 

10% 

 
 

0,518 

 

0,359 

 

 

3,478 

 

 

0,246 

 

 

0,591 
 

 

______ 

41,942 

 

 

 

 

 

 

K1.1 
Ausgleich 
Teil von 

MK 1 

 

 

 

 

 

 

 

Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland 

 

 

0,150 

0,964 
 

 

 

 

 

 

 

2,258 

 

 

 

 

 

_______ 

26,179 

Flächen (11.100, BW=1) 

bewachsene Wege (11.300, BW=2) 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 
(BW=1)  

 

 

Zielbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 
 

Ausgangsbiotop: 
Intensivacker (09.200, BW=1) 

(Hier angerechnet 2,258 ha von 
insgesamt 5,258 ha der Maßnahme 
K1.1.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 : 1 

 

 
 

 

 
 

 

6,774 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

_______ 

42,519 

B15 Anlagebedingter Verlust von Grünlandbe-
ständen mit geringer Bedeutung (06.120, 
06.300, BW= 2) 

- anlagebedingter Verlust 

 
 
 

17,147 

 
 
 

100% 

 
 
 

34,294 

K0.15 
Ausgleich 

Bau km 
5+300 – 
6+500 

Anlage von magerem, 
blütenreichen Grünland auf 
den Böschungsflächen der 
B 254-neu südlich des 
Krombergs 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Anlage von Extensivgrünland als und 
Gestaltung großflächiger Böschungs-
bereiche Ausgleich für den Verlust 
geringwertiger Grünlandbestände 

Zielbiotop: 
Grünland- oder Ruderalflächen auf 
Böschungsbereichen außerhalb des 
Intensivbereichs der Straßenpflege 
(BW=2) 

lockere straßenbegleitende 
Gehölzpflanzungen (einheimisch, 

 
 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 

 
8,909 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

1,010 
 

0,009 

3,945 

standortgerecht, 02.180, BW=2) 

Ausgangsbiotope: 

bauzeitlich beanspruchte Flächen-
(BW=1)  

entsiegelte Flächen (BW=1)  

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 
 

     K0.12 
Ersatz 

 

Bau-km 
3+650 – 
4+140 

 

Gestaltung der Böschungen 
am Vaits-Berg 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

0,827 
 

2,477 

Zielbiotop: 
Grünland- oder Ruderalflächen auf 
Böschungsbereichen außerhalb des 
Intensivbereichs der Straßenpflege 
(BW=2) 

lockere straßenbegleitende 
Gehölzpflanzungen (einheimisch, 
standortgerecht, 02.180, BW=2) 

Ausgangsbiotope: 

bauzeitlich beanspruchte Flächen-
(BW=1)  

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 
 

1 : 1 5,781 

 

     K2.1 
Ausgleich, 
Teil des 

MK2 

 Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland 

 

 
 

 

2,417 

0,025 
 

0,150 

Zielbiotop:  

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Ausgangsbiotope: 

Intensivacker (09.200 , BW=1) 

Ackerbrachen, weniger als ein Jahr 
nicht bewirtschaftet (07.400, BW=2) 

Ackerbrachen, mehr als ein Jahr nicht 
bewirtschaftet (07.500, BW=2) 

1 : 1 7,601 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

     K2.2 
Ausgleich, 
Teil des 

MK2 

 Grünlandextensivierung  

 
 

 
 

 

0,345 
 

0,037 
 

1,608 
 

0,045 
 

0,006 

Zielbiotop:  

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=3) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=4) 

intensiv genutzte Wirtschaftswie-
sen(06.190, BW=2) 

Grünlandbrachen, ruderalisierte 
Grünlandbestände (07.700, BW=2) 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 
(06.160, BW=3) 
 

1 : 1 3,657 

   

 

 

 

 

 

 

 

______ 

17,147 

  

 

 

 

 

 

 

 

______ 

34,294 

K1.1 
Ausgleich 
Teil von 

MK 1 

 Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland 

 

 
 
 
 

 

3,0 

 

 

______ 

15,901 

Zielbiotop:  

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 
 

Ausgangsbiotop: 

Intensivacker (09.200, BW=1) 

(Hier angerechnet 3 ha von insgesamt 
5,258 ha der Maßnahme K1.1.) 

1 : 1 9,0 

 
 
 
 

 

 

 

 

______ 

34,948 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

B16 Verlust und Beeinträchtigung von 
Feuchtgrünlandbeständen mit hoher und 
mittlerer Bedeutung(06.210, BW=4) 
(06.205, 06.230, BW=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 
(06.205, 06.230) 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung von 
Standortbedingungen (06.205, 06.230) 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge (06.230) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 275m-Korridor 
(06.210) 

 
 
 
 

0,266 
 

0,021 
 
 

0,040 
 

0,319 

 

 
 
 
 

 

 

 

______ 

0,646 

 
 
 
 

100 % 
 

50% 
 
 

25% 
 

10% 

 
 
 
 

0,798 
 

0,031 
 
 

0,030 

 

0,128 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

0,987 

K0.28 
Ersatz 

 Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2,349 

 

0,873 
 

0,159 
 

0,124 
 

0,128 

 
 
 

______ 

3,633 

Grünlandextensivierung in 
Auenbereichen (mit hohem Anteil an 
wechselfeuchten Standorten ) als 
Ersatz für den Verlust von Feucht-
grünlandbeständen mittlerer 
Bedeutung. 

Zielbiotop: extensiv genutzte 
Frischwiesen (06.110, BW=4) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=3) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Ackerbrache, mehr als ein Jahr nicht 
bewirtschaftet (07.500, BW=2) 

Grünlandbrachen, ruderalisierte 
Grünlandbestände (07.700, BW=2) 

Bewachsene Wege (11.300, BW=2) 

 (Hier angerechnet 3,633 ha von 
insgesamt 6,575 ha der Maßnahme 
K0.28.) 

 

1 : 1 3,171 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

______ 

3,171 

B17 Verlust und Beeinträchtigung von 
ausdauernden Ruderalfluren und Rainen 
mit mittlerer Bedeutung (09.200, 09.205, 
09.210, BW=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoffein-
träge 

 
 
 
 

1,573 

0,187 

 
 
 
 

100 % 

25 % 

 
 
 
 

4,719 

0,140 

K0.17 

Ausgleich 

Bau-km 
6+400 – 
6+950 

Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession und Initialpflan-
zung mit Weidenstecklingen 
im Bereich des neu 
angelegten Billgrabens 

 
 
 
 

 

 
 
 

Entwicklung von Ruderalfluren als 
Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigung von Ruderalfluren 
frischer Standorte. 

Zielbiotop: 
ausdauernde Ruderalflur meist 
frischer Standorte (07.200, BW=3, 
0,851 ha) 

Entwicklung eines Ufergehölzsaums 

 
 
 
 

1:1 
 
 

1:1 

 
 
 
 

3,229 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 
 
 
 

 
0,440 

 

0,689 

(heimisch, standortgerecht) mit Hilfe 
von Weidenstecklingen (02.150, 
BW=4, 0,281 ha) 

Ausgangsbiotope: 
bauzeitlich beanspruchte Fläche 
(BW=1) 

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 
 

     K0.19 

Ausgleich 

Bau-km 
7+400 – 
7+700 

Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession im Bereich des 
neu angelegten Grabens am 
Knoten 4 

 

 

 
 

 

0,429 
 

0,151 

Zielbiotop: 

ausdauernde Ruderalflur meist 
frischer Standorte (07.200, BW=3) 

Ausgangsbiotope: 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 
(BW=1) 

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 
 

1:1 1,311 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3.9 

Ausgleich 

 Anlage von Uferstreifen an 
den Seitengewässern 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Extensive Bewirtschaftung von 
Uferstreifen als Ersatz für den Verlust 
von ausdauernden Ruderalfluren 

Zielbiotope: 
Gebüsche nasser Standorte (02.140, 
BW=4) 

Ufergehölzsaum heimisch, 
standortgerecht (02.150, BW=4) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 

1 : 1 7,130 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

______ 

1,760 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

______ 

4,859 

0,012 
 

0,104 
 

1,314 
 

0,056 
 

2,510 
 

0,002 
 

0,045 
 

0,192 

0,073 

______ 

6,017 

Gebüsche nasser Standorte (02.140, 
BW=4) 

Ufergehölzsaum heimisch, 
standortgerecht (02.150, BW=4) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3)  

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 
(06.160, BW=3) 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
(06.190, BW=2) 

Arten- und strukturreiche Gärten 
(10.310, BW=3) 

sehr stark oder völlig versiegelte 
Flächen (11.100, BW=1) 

bewachsene Wege(11.300, BW=2) 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 
(BW=1) 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

11,670 

B18 Verlust von Gärten und Freizeitgrundstü-
cken mit mittlerer Bedeutung (12.100, 
12.230, 12.510 WS=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

 

 
 
 

0,438 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

100 % 

 
 
 

1,316 

 
 
 

 

 

 

 

K1.2 

Teil des 
MK1 

Ersatz 

 Grünlandextensivierung  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

1,402 
 

Aufwertung einer Hutelandschaft 
durch Grünlandextensivierung als 
Ersatz für den Verlust von Freizeitgär-
ten 

Zielbiotop: 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) ( 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
(06.190, BW= 2)  

 
 
 
 

 

1 : 1 
 

1 : 1 

3,499 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 
 

 

 

 

______ 

0,438 

 

 
 

 

 

 

______ 

1,316 

0,293 
 

0,109 
 

 
 
 

_____ 

1,804 

Grünlandbrachen, ruderalisierte 
Grünlandbestände (07.700, BW=2) 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen(06.160, 
BW=3) 

(Hier angerechnet 1,804 ha von 
insgesamt 7,81 ha der Maßnahme 
K1.2.) 

 
 

 
 

 
 
 

_____ 

3,499 

B19 Verlust und Beeinträchtigung von Äckern 
mittlerer Standorte mit mittlerer 
Bedeutung (11.100, BW=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge 

 
 
 

0,102 

0,019 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

______ 

0,121 

 
 
 

100 % 

25 % 

 
 
 

0,306 

0,014 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

______ 

0,32 

K1.2 

Teil des 
MK1 

Ausgleich 

 Grünlandextensivierung  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

6,006 
 

 
 
 

 

_____ 

6,006 

Grünlandextensivierung als Ersatz für 
den Verlust von Äckern mittlerer 
Standorte. Im Rahmen der Beweidung 
der Flächen werden auch offene 
Vegetationsbereiche entstehen, die 
günstige Voraussetzungen für 
Ackerbegleitflora bietet. 

Zielbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

(Hier angerechnet 6,006 ha von 
insgesamt 7,81 ha der Maßnahme 
K1.2.) 

1 : 1 6,006 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

_____ 

6,006 

B20 Verlust und Beeinträchtigung von 
Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

 
 

 
 

 
 

K0.3 
Ersatz 

Bau-km 
0+000 – 

Anlage von Gehölzen auf 
der Straßenböschung 

0,403 
 

Ersatz für Verlust von geringwertigen 
Biotoptypen durch die Entwicklung 

 
 

0,507 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

(01.209, 03.560, 09.230, 11.200, 11.300, 
12.240, 12.500, 13.300, 14.330, BW=2) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoffein-
träge 

 

Verlust von Intensiväckern und anderen 
geringwertigen Biotoptypen ( 09.220, 
11.000, 14.150, 14.160, 14.250, 99.501, 
BW=1) 

- anlagebedingter Verlust 

 
 

5,628 

0,017 
 

 

 
 
 
 

31,243 

 
 

100 % 

25 % 
 

 

 
 
 
 

100 % 

 
 

11,256 

0,009 
 

 

 
 
 
 

31,243 

 

K0.5 
Ersatz 

 

K0.6 
Ersatz 

 
 

K0.7 
Ersatz 

 
 
 

K0.8 
Ersatz 

 
 

K0.9 
Ersatz 

 
 

K0.13 
Ersatz 

 
 

K0.14 
Ersatz 

 
 
 

K0.16 
Ersatz 

 

0+290  

Bau-km 
0+800 
 

Bau-km 
1+050 – 
1+700 
 

Bau-km 
1+250 – 
1+600 
 
 

Bau-km 
1+700 – 
2+100 
 

Bau-km 
2+100 – 
3+340 
 

Bau-km 
4+140 – 
5+300 
 

Bau-km 
4+350 – 
4+500 
 
 

Bau-km 
6+500 – 
6+930 

westlich Maar 

Pflanzung von Baumhecken 
und Einzelgehölzen entlang 
der L 3161  ha 

Pflanzung von Gehölzen im 
Bereich des Knotenpunktes 
B 254-neu / B 254-alt 
westlich von Lauterbach 

Entwicklung von 
standortgerechten Gehölzen 
durch Sukzession im 
Bereich des verlegten 
Muhrsbaches 

Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 nördlich von 
Lauterbach 

Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 südlich des 
Ossenberg 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 zwischen dem Vaits-
Berg und der Helmesmühle 

Gehölzpflanzungen am 
südlichen Widerlager des 
Brückenbauwerkes (Bw7) 
sowie im Bereich des 
Knotens 3  

Gehölzpflanzung an der 
B 254 nordwestlich 
Angersbach 

Gehölzpflanzungen am 

 

0,902 
 
 

1,189 
 
 
 

0,615 
 
 
 
 

0,941 
 
 
 

5,114 
 
 
 

3,777 
 
 
 

0,867 
 
 
 
 

1,061 
 
 

höherwertiger Gehölzbiotope auf den 
Straßenböschungen und auf 
trassennahen Standorten 

Zielbiotop:  
Straßenbegleitende 
Gehölzpflanzungen (einheimisch, 
standortgerecht (02.180, BW=2) 

Ausgangsbiotope: bauzeitlich 
beanspruchte Flächen-(BW=1)  

entsiegelte Flächen (BW=1)  

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0)   

siehe Kapitel 5.3.3.1 

 

 
 
 

1 : 1 

 

1,436 
 
 

2,257 
 
 
 

1,233 
 
 
 
 

1,727 
 
 
 

8,968 
 
 
 

7,156 
 
 
 

1,078 
 
 
 
 

2,09 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

K0.18 
Ersatz 

 
 

K0.20 
Ersatz 

 
 
 

K0.22 
Ersatz 

 

K0.23 
Ersatz 

 

K0.24 
Ersatz 

 

K0.25 
Ersatz 

 
 

K0.26 
Ersatz 

 

K0.27 
Ersatz 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 

Bau-km 
7+800 – 
9+500 
 
 

Bau-km 
9+500 – 
10+330 

Bau-km 
10+340 – 
10+720 

Bau-km 
10+520 – 
10+640 

Bau-km 
10+720 – 
11+050 
 

Bau-km 
11+050 – 
11+944 

Bau-km 
11+220 

östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Pflanzung von Einzelgehöl-
zen entlang der B 254 im 
Bereich des Vogelrastplat-
zes zwischen Angersbach 
und Landenhausen ha 

Anlange eines 
Gehölzsaumes an der 
B 254-neu nördlich 
Landenhausen 

Anlage von Gehölzen an der 
B 254-neu im Bereich der 
Rothebachaue 
 

Neuanlage von Gehölzen 
feuchter Standorte am 
Rothebach 

Anlage eines Gehölzsaumes 
entlang der B 254-neu 
zwischen Rothebach und 
Altefeld 

Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

Gestaltung des RRB östlich 
der Altefeld 

0,735 
 
 
 

3,687 
 
 
 
 

2,398 
 
 

1,804 
 
 

0,204 
 
 

1,26 
 
 
 

1,379 
 
 

0,203 

1,283 
 
 
 

6,216 
 
 
 
 

4,548 
 
 

3,586 
 
 

0,766 
 
 

2,35 
 
 
 

2,415 
 
 

0,609 

   

 

 

 

  

 

 

 

K0.30 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 

1,29 

 

 

 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

1 : 1 2,58 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

______ 

36,888 

 

 

______ 

42,508 

 

 

______ 

27,829 

(Hier angerechnet 1,29 ha von 
insgesamt 2,79 ha der Maßnahme 
K0.30.) 

 

 

 

______ 

50,805 

B23 Beeinträchtigung von Magerrasen, 
Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden 
hoher und sehr hoher Bedeutung (06.539, 
06.540, BW=5), (06.600, BW=4), (06.550, 
BW=3) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 275m-Korridor 
(BW=5) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 275m-Korridor 
(BW=4) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 275m-Korridor 
(BW=3) 

 
 
 
 
 

1,057 
 
 

0,043 
 
 

1,970 
 
 

 

 

______ 

3,07 

 
 
 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

0,529 
 
 

0,017 
 
 

0,591 
 
 

 

 

______ 

1,137 

K0.28 
Ersatz 

 Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2,0 

 

 

 

 

 

______ 

2,0 

Grünlandextensivierung in 
Auenbereichen als Ersatz für den 
Verlust von Magerrasen, 
Borstgrasrasen und 
Zwergstrauchheiden hoher und sehr 
hoher Bedeutung 

Zielbiotop: extensiv genutzte 
Frischwiesen (06.110, BW=4) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=3) 

(Hier angerechnet 2,0 ha von 
insgesamt 6,575 ha der Maßnahme 
K0.28.) 

 

  
 
 
 
 
 

2,0 
 

 
 
 

 

 

 

 

______ 

2,0 

Fläche / Wertminderung gesamt 

 

99,264  164,178 Fläche gesamt 121,608 Wertsteigerung gesamt 209,324 

B11 Verlust und Beeinträchtigung von 
Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 
(04.211, BW=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-

 
 
 

1.707 m 

n.q. 

 
 
 

100 % 

 
 
 

5.121 

n.q. 

Ausgleich 

Teil des 
MK3 

 

K3.2 

 Renaturierung eines 
Fließgewässers:  

 
 

Einstellung der Gewässer-

1.894 m 

 

 

 

Renaturierung der Lauter als 
Ausgleich für Beeinträchtigungen von 
Fließgewässern durch anlage-
bedingte und bauzeitliche Über-
bauung und Beeinträchtigung durch 

3 : 1 5.682 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

einträge  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

1.707 m 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

5.121 

 

K3.3 
 

K3.4 

K3.5 

K3.6 
 

K3.7 

K3.8 

K3.19 

unterhaltung an der Lauter 

Entfernung bestehender 
Uferbefestigungen 

Aufweitungen an der Lauter  

Anlage von Leitwerken 

Erleichterter Hochwasser-
übertritt 

Anlage von Grundschwellen 

Umbau der Wehranlage 

Entfernung von Querbefes-
tigungen im Gewässer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

1.894 m 

Schadstoffeinträge. 

Zielbiotop: Kleine bis mittlere Bäche 
der Mittelgebirge oder des 
Flachlandes (WS = 5) 

Ausgangsbiotop: Kleine bis mittlere 
Bäche der Mittelgebirge oder des 
Flachlandes (WS = 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

5.682 

B12 Anlagebedingter Verlust von Gräben mit 
mittlerer Bedeutung (04.540, 04.550, 
BW=3) 

- anlagebedingter Verlust 

 
 

 
1.474 m 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
100 % 

 
 
 

4.422 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgleich 

Teil des 
MK3 

 
K3.10 

 
 
 

K3.11 
 

K3.12 

 

K0.7 
Ersatz 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Bau-km 
1+250 – 
1+600 
 
 
 

 
 
 
 

Entfernung der Verrohrung 
am Abzweig des 
Mühlgrabens und Bau einer 
Furt 

Entfernung und Verlegung 
des Mühlgrabens 

Umgestaltung der Gräben 

 

Gestaltung des 
Muhrsbaches im Rahmen 
der Entwicklung von 
standortgerechten Gehölzen 
durch Sukzession im 
Bereich des verlegten 

 
 
 
 

1.475 m 
 
 
 

 
 

665 m 

 

280 m 
 
 
 
 
 

Biotopverbessernde Maßnahmen am 
Mühlgraben und an naturnahen 
Gräben in der Lauter-Aue als 
Ausgleich für den Verlust von Gräben. 

Zielbiotop: naturnah angelegte Gräben 
(03.222, BW=2) 

Ausgangsbiotop: naturnah angelegte 
Gräben (03.222, BW=3) 

 
 

 

 
Neugestaltung von Fließgewässern 
als Ersatz für den Verlust von Gräben 

Zielbiotop: 

Begradigte und naturnah ausgebaute 
Bäche und Flüsse, straßennah 

 
 
 

 
2 : 1 

 
 
 

 
 

2 : 1 

 

1 : 1 
 

 

 
 

 
 
 

 
2.950 

 
 
 

 
 

1.330 

 

560 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 
 

 
 

______ 

1.474 m 

 
 

 

 

 
 
 

______ 

4.422 

 

K0.19 
Ersatz 

 

Bau-km 
7+400 – 
7+700 

Muhrsbaches 

Gestaltung des 
Krömmelbachs i. R. der 
Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession im Bereich des 
neu angelegten Grabens am 
Knoten 4 

 

390 m 

 
 
 

 
 

______ 

2.810 m 

(03.214, BW=2) 

Ausgangsbiotop: 

neu angelegte Bachböschungen (BW 
= 0) 

 

 

1 : 1 

 

780 

 
 

 
 
 

______ 

5.620 

B21 Anlagebedingter Verlust von Gräben mit 
geringer Bedeutung (04.540, 04.542, 
BW=2) 

- anlagebedingter Verlust 

 
 
 

902 m 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

100 % 

 
 

 
1.804 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ausgleich 
K0.17 

 
 
 

K0.9 
 
 
 
 
 

K0.18 
 
 
 
 
 

K0.24 
 
 
 
 

K0.26 

Bau-km 
6+400 – 
6+950 
 
 

Bau-km 
2+100 – 
3+340 
 
 
 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 
 
 

Bau-km 
10+520 – 
10+640 
 
 

Bau-km 

Gestaltung des Billgrabens 
im Rahmen der Entwicklung 
einer Ruderalflur durch 
Sukzession und Initialpflan-
zung mit Weidenstecklingen 

Bachneuanlage und -
gestaltung im Rahmen der 
Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 südlich des 
Ossenberg 

Bachneuanlage und -
gestaltung i.R. der 
Gehölzpflanzungen am 
östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Bachneuanlage und -
gestaltung im Rahmen der 
Neuanlage von Gehölzen 
feuchter Standorte am 
Rothebach 

Grabenneuanlage und -

685 m 
 
 
 
 

50 m 
 
 
 
 
 

162 m 
 
 
 
 
 

128 m 
 
 
 
 

109 m 

Neuanlage von Gräben 

Zielbiotop: naturnah angelegte 
Gräben, straßennah (03.222, BW=2) 

Ausgangsbiotop: neu angelegte 
Mulden (BW=0) 

 1.370 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

324 
 
 
 
 
 

256 
 
 
 
 

218 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

______ 

902 m 

 

 

 

______ 

1.804 

11+050 – 
11+944 

gestaltung im Rahmen der 
Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

 
 
 

 

______ 

1.134 m 

 
 
 

 

______ 

2.268 

Länge / Wertminderung gesamt 

 

4.083 m  11.347 Länge gesamt 5.838 Wertsteigerung gesamt 13.570 

B22 Anlage- und baubedingter Verlust von 
Einzelbäumen mit sehr hoher Bedeutung 
(BW=5) 

Anlage- und baubedingter Verlust von 
Einzelbäumen mit hoher Bedeutung 
(BW=4) 

Anlage- und baubedingter Verlust von 
Einzelbäumen mit mittlerer Bedeutung 
(BW=3) 

Anlage- und baubedingter Verlust von 
Einzelbäumen mit geringer Bedeutung 
(BW=2) 

5 Stk. 
 
 

10 Stk. 
 
 

60 Stk. 
 
 

122 Stk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

50 % 

25 
 
 

40 
 
 

180 
 
 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

K0.2 
Ersatz 

 

K0.4 
Ersatz 

 
 
 

K0.5 
Ersatz 

 

K0.10 
Ersatz 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bau-km 
0+000 – 
0+120  

Bau-km 
0+120 – 
1+050, 
0+300 – 
1+050 

0+800 
 
 

Bau-km 
2+150, 
2+900 – 
2+970, 
4+150 – 
4+180, 
6+300 – 
6+340 

 
 
 
 

Pflanzung einer Baumreihe 
entlang der B 254 westlich 
Maar 

Anlage von Einzelbäumen 
auf Straßenböschungen 
südlich Maar 
 
 

Pflanzung von Baumhecken 
und Einzelgehölzen entlang 
der L 3161 

Pflanzung von Bäumen als 
Fledermausquerungshilfen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9 Stk. 
 
 

35 Stk. 
 
 
 
 

13 Stk. 
 
 

37 Stk. 
 
 
 
 
 
 
 

Ersatz für den Verlust von 
Einzelbäumen durch Neupflanzungen 
auf den Straßenböschungen und in 
der freien Landschaft. 

Zielbiotop:  

Einzelbaum, Baumgruppe, 
straßenbegleitend (BW=3) 

Ausgangsbiotope: 

baumfreie Straßenränder, tlw. Neu 
angelegte Böschungen (BW=0) 

 
 
 
 

1:2 

 

 
 
 
 

13,5 
 
 

52,5 
 
 
 
 

19,5 
 
 

55,5 
 
 
 
 
 
 
 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 376 

Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

197 Stk.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

367 

K0.11 
Ersatz 

 
 
 

K0.16 
Ersatz 

 

K0.18 
Ersatz 

 
 

K0.22 
Ersatz 

 

K0.26 
Ersatz 

Bau-km 
3+180 – 
3+650, 
3+340 – 
3+650 

Bau-km 
6+500 – 
6+930 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 

Bau-km 
9+500 – 
10+330 

Bau-km 
11+050 – 
11+944 

Pflanzung von Baumreihen 
am Knotenpunkt B 254-neu / 
L 3140 
 
 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 nordwestlich 
Angersbach 

Gehölzpflanzungen am 
östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Anlange eines 
Gehölzsaumes an der 
B 254-neu nördlich 
Landenhausen 

Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

74 Stk. 
 
 
 
 

14 Stk. 
 
 

21 Stk. 
 
 
 

11 Stk. 
 
 

35 Stk. 
 
 

______ 

249 Stk. 

 
111 

 
 
 

21 
 
 

31,5 
 
 
 

16,5 
 
 

52,5 
 

 
______ 

373,5 

Anzahl / Wertminderung gesamt 197 Stk.  367 Anzahl gesamt 249 Stk. Wertsteigerung gesamt 373,5 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

B1 Verlust und Beeinträchtigung von 
Laubwald mit hoher und sehr hoher 
Bedeutung (01.106, BW=5) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung des 
Bestandsinnenklimas 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 50m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 210m-Korridor 

 
 
 

1,330 

0,100 
 
 

0,048 

 
0,298 

 
 

2,206 

 

 

 

 
 

 

 

______ 

3,982 

 
 
 

100 % 

50% 
 
 

25% 

 
30% 

 
 

10% 

 
 
 

6,650 

0,250 
 
 

0,060 

 
0,447 

 
 

1,103 

 

 

 

 
 

 

 

______ 

8,51 

K0.31 

Ausgleich 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

K0.29 

Ausgleich 

 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen)  

 

 
 

 

 

 

 

 

Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
3,811 

 

 
 
 

2,0 

 

 

 

 

 

______ 

5,811 

Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigung von hochwertigen 
Laubwaldbeständen auf dem Vaits-
Berg durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen 

Zielbiotop:  
Entwicklungsstadium zum sekundären 
Urwald,(01.110, BW=7) 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW =5) 

(Hier angerechnet 3,811 ha von 
insgesamt 4,011 ha der Maßnahme 
K0.31) 

 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

(Hier angerechnet 2,0  ha von 
insgesamt 5,33 ha der Maßnahme 
K0.29) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 : 1 

 

 
 
 

1:1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
7,622 

 

 
 
 

4,0 

 

 

 

 

 

______ 

11,622 

B2 Baubedingter Verlust von Mischwald mit 
mittlerer Bedeutung (01.200, BW=3) 

- baubedingter Verlust 

 
 

0,121 

 

 

 

 

 
 

100 % 

 
 

0,363 

 

 

 

 

K0.31 

Ausgleich 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen)  

 
 
 
 

 
 
 

 

Ausgleich für den Verlust von 
Mischwald östlich Lauterbach durch 
Nutzungsaufgabe in hochwertigen 
Waldbeständen 

Zielbiotop:  
Entwicklungsstadium zum sekundären 
Urwald, BW=7) 

Ausgangsbiotop:  
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 
 

______ 

0,121 

 

 
 

 

 
______ 

0,363 

0,2 

 

 

 
 

______ 

0,2 

Buchenwald (01.110, BW =5) 

 

(Hier angerechnet 0,2 ha von 
insgesamt 4,011 ha der Maßnahme 
K0.31.) 

1 : 1 0,4 

 

 

 
 

______ 

0,4 

B3 Verlust und Beeinträchtigung von 
Nadelwald mit mittlerer Bedeutung 
(01.210, BW=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung des 
Bestandsinnenklimas 

 
 
 

0,162 

0,071 

 

 

 
 

______ 

0,233 

 
 
 

100 % 

50 % 

 

 
 
 

0,465 

0,106 

 

 

 
 

______ 

0,592 

K0.29 

Ausgleich 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 

 
 
 
 

 
 

 
1,0 

 
 

______ 

1,0 

Ausgleich für den Verlust von 
Nadelwald am Erlengrund nördlich 
Landenhausen durch Nutzungsaufga-
be in hochwertigen Waldbeständen 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

 (Hier angerechnet 1,0 ha von 
insgesamt 5,33 ha der Maßnahme 
K0.29.) 

 
 
 
 

 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 

 
 

 
2,0 

 
 

______ 

2,0 

B4 Verlust und Beeinträchtigung von 
Schlagfluren geringer Bedeutung (01.401, 
BW=2) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoffein-
träge 

 
 
 

0,373 

0,026 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

100% 

25% 

 
 
 

0,746 

0,013 
 
 
 
 
 

 

K5.1 
Ausgleich 

 Aufforstung mit Laubgehöl-
zen 

 
 
 
 

 
 
 

 
0,645 

 

0,739 

Ausgleich für den Verlust von 
Schlagfluren in der Nähe des Vaits-
Berges durch Entwicklung naturnaher 
Laubwälder 

Zielbiotop:  
Waldmeister-Buchenwald (01.111, 
BW=5) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

Intensivacker (09.200, BW=1) 

 
 
 
 

 
 
 

 
1 : 3 

 

1 : 3 

 
 
 
 

 
 
 

 
0,43 

 

0,985 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

______ 

0,399 

______ 

0,759 

______ 

1,384 

______ 

1,415 

B5 Verlust und Beeinträchtigung von 
Waldrand mit hoher Bedeutung (01.500, 
BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung des 
Bestandsinnenklimas 

 
 
 

0,253 

0,119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

______ 

0,372 

 
 
 

100% 

50% 

 
 
 

1,012 

0,238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

______ 

1,25 

 
 
 

K4.2 
Ausgleich 

 
 
 

 
K5.2 

Ausgleich 
 

 
 
 
 
 

K4.1 
Ausgleich 

  
 
 

Waldrandaufbau 
 
 
 
 

 
Waldrandaufbau 
 
 

 
 
 
 
 

Aufforstung mit Laubgehöl-
zen 

 
 

 
 

0,177 
 

0,164 
 
 

0,120 
 

0,211 

 
 
 
 
 

 
0,489 

 
0,761 

 
 

 

______ 

1,922 

Ausgleich für den Verlust von 
Waldrand durch Entwicklung 
naturnaher Laubwälder mit Waldrand 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Ausgangsbiotop: 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 
Intensivacker (09.200, BW=1) 

Zielbiotop:  
Gestufter Waldrand (Bäume zweiter 
Ordnung, Sträucher, Saum aus 
Gräsern und Kräutern) (01.256, 
BW=5) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4)) 

Zielbiotop: 
Waldmeister-Buchenwald (01.111, 
BW=5) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 : 2 

 
 
 

 
 

 

 
 

1 : 2 

 
 
 

 
0,259 

 
 
 

 
0,542 

 
 
 
 
 

 

 
0,58 

 
 

 

 

 

______ 

1,381 

B6 Verlust und Beeinträchtigung von Hecken 
und Gehölzen trockener bis frischer 
Standorte mit hoher Bedeutung (02.100, 
02.103, 02.700, BW=4)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

K0.32 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

 
 
 
 

Ersatz für den Verlust von Hecken und 
Gehölzen durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen. Mit 
zunehmender Dauer des Prozess-
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung des 
Bestandsinnenklimas (nur 02.700) 

- Beeinträchtigung durch Schadstoffein-
träge 

5,149 

0,075 
 
 

0,134 
 

 

 

 

 

______ 

5,358 

100 % 

50 % 
 
 

25 % 

20,596 

0,150 
 
 

0,134 
 

 

 

 

 

______ 

20,88 

 
 
 
 

 
12,0 

 
 

 
 
 

______ 

12,0 

schutzes werden in den Bereichen auf 
Freiflächen (z. B. durch Windwurf) – 
zumindest temporär – auch 
Gehölzflächen entstehen. 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 12,0 ha von 
insgesamt 13 ha der Maßnahme 
K0.32.) 

 
 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 

 
24,0 

 
 

 
 
 

______ 

24,0 

B7 Anlage- und baubedingter Verlust von 
Gehölzen mit geringer Bedeutung 
(02.300, 02.600, BW=2) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

 
 
 

0,507 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

______ 

0,507 

 
 
 

100 % 

 
 
 

1,014 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

______ 

1,014 

K0.32 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0 

 
 

 
 
 
 

______ 

1,0 

Ersatz für den Verlust von Hecken und 
Gehölzen durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen. Mit 
zunehmender Dauer des Prozess-
schutzes werden in den Bereichen auf 
Freiflächen (z. B. durch Windwurf) – 
zumindest temporär – auch 
Gehölzflächen entstehen. 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 1,0 ha von 
insgesamt 13 ha der Maßnahme 
K0.32.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,0 

 
 

 
 
 
 

______ 

2,0 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

B8 Verlust und Beeinträchtigung von Hecken 
und Gehölzen feuchter und nasser 
Standorte mit hoher Bedeutung (02.200, 
BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge 

 
 
 
 

0,671 

0,156 

 

 

 

 
 
 

 

______ 

0,827 

 
 
 
 

100 % 

25% 

 

 
 
 
 

2,684 

0,156 

 

 

 

 
 
 

 

______ 

2,84 

K0.29 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,33 

 
 

 
 
 

______ 

2,33 

Ersatz für den Verlust von Hecken und 
Gehölzen durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen. Mit 
zunehmender Dauer des Prozess-
schutzes werden in den Bereichen auf 
Freiflächen (z. B. durch Windwurf) – 
zumindest temporär – auch 
Gehölzflächen entstehen. 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 2,33 ha von 
insgesamt 5,33 ha der Maßnahme 
K0.29.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,66 

 
 

 
 
 

______ 

4,66 

B9 Anlage- und baubedingter Verlust von 
Streuobstbeständen mit mittlerer und 
hoher Bedeutung(03.110, 03.112, BW=4) 
(03.120, BW=3)  

- anlage- und baubedingter Verlust 
(03.120) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 210m-Korridor 
(03.110, 03.112) 

 
 
 
 

0,110 
 

0,307 
 

 

______ 

0,417 

 
 
 
 

100 % 
 

10% 

 
 
 
 

0,330 
 

0,123 

 

 
______ 

0,453 

K0.30 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 

 
 
 

 
1,5 

 
 

 

 
______ 

1,5  

Ersatz für den Verlust von Streuobst-
beständen durch Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Waldbeständen. 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 1,5 ha von 
insgesamt 2,79 ha der Maßnahme 
K0.30.) 

 

 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 

 
3,0 

 

 
 

 
______ 

3,0 

B10 Verlust und Beeinträchtigung von 
Sumpfquellen hoher Bedeutung (04.113, 
BW=4) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

K3.13 
Ersatz 

 
 

 Anlage von Flachwasserbe-
reichen 
 
 

 
 
 

Ersatz für den Verlust von Sumpfquel-
len durch die Anlage von Flachwas-
serbereichen (im Zusammenhang mit 
umliegenden Maßnahmen zur 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung von 
Standortbedingungen 

- Verlust und Beeinträchtigung von 
Sumpfquellen hoher Bedeutung durch 
Schadstoffeintrag  

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 50m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 210m-Korridor 

0,169 

0,007 
 
 

0,001 
 
 

0,007 

 

0,263 

 

 

 

 

 
 

 

______ 

0,270 

100% 

50% 
 
 

25% 
 
 

30% 

 

10% 

0,676 

0,014 
 
 

0,001 
 
 

0,008 

 

0,105 

 

 

 

 

 
 

 

______ 

0,113 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

K0.28 
Ersatz 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 

 
 
 
 

 
0,431 

 

 
 

0,942 
 

 
 

 

 
 
 

 
______ 

0,942 

Wiedervernässung) und Grünlandex-
tensivierung (hier Optimierung von 
bestehenden Quellbereichen im 
Feuchtgrünland) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

Zielbiotop: temporäre Stillgewässer, 
Flutmulden (-, BW=4) 

Ausgangsbiotop:  
nährstoffreiche Feuchtwiesen (06.160, 
BW=3) 

Zielbiotop: nährstoffarme Feuchtwie-
sen (06.150, BW=4) 

(Hier angerechnet 0,942 ha von 
insgesamt 6,575 ha der Maßnahme 
K0.28.) 

 

 

 
 
 
 

 
1 : 1 

 

 
 

 
1 : 1 

 

 
 
 
 

 
0,431 

 

 
 

 
0,942 

 

 
 

 

 

 

______ 

0,942 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

B13 Anlage- und baubedingter Verlust von 
Hochstaudenfluren feuchter Standorte mit 
hoher Bedeutung (05.130, 05.135 BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

 
 
 

0,102 

 
 
 

100% 

 
 
 

0,408 

K3.1 
Ausgleich 

 Anlage von Uferstreifen an 
der Lauter 

 
 
 

 
0,009 

 

0,007 
 

1,772 
 

0,872 
 

0,670 
 

0,153 
 

0,007 
 

 

 

 

Ersatz für den Verlust von Hochstau-
denfluren durch Anlage von 
Uferstreifen 

Ausgangsbiotop:  
Gebüsche/ Hecken mäßig frischer bis 
feuchter Standorte  (02.130, BW=4) 

Gebüsche nasser Standorte (02.140, 
BW=4) 

Ufergehölzsaum heimisch, 
standortgerecht(02.150, BW=4) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3)  

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
(06.190, BW=2)  

ausdauernde Ruderalflur meist 
frischer Standorte (07.200, BW=3) 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 
(BW=1) 

Zielbiotop:  
Gebüsche/ Hecken mäßig frischer bis 
feuchter Standorte  (02.130, BW=4) 

Gebüsche nasser Standorte (02.140, 
BW=4) 

Ufergehölzsaum heimisch, 
standortgerecht(02.150, BW=4) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3)  

 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 

 
2,386 
1,948 

   

 

 

  

 

 

K0.21 
Ausgleich 

Bau-km 
9+000 

Gestaltung des RRB in der 
Nähe des Hainbaches 

 
 
 
 

Anlage einer frisch-feuchten 
Hochstaudenflur als Ausgleich für den 
Verlust von Hochstaudenfluren 
feuchter Standorte 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 
 

 

 

 
______ 

0,102 

 

 

 

 
 

 

 

 
______ 

0,408 

 
 
 
 
 

0,297 
 

0,011 
 

______ 

2,096 

Zielbiotop:  
ausdauernde Ruderalflur meist 
frischer Standorte (07.200 , 
BW=3) 

Ausgangsbiotope: 
bauzeitlich beanspruchte Flächen-
(BW=1)  

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 

 

1 : 1 0,627 

 

 

 
 
 

 

 

______ 

2,575 

B14 Verlust und Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mittlerer und hoher 
Bedeutung (06.105, 06.106, 06.107, 
06.111, BW=3) (06.110, 06.112, 06.115, 
06.117, BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust von 
Grünlandbeständen mit hoher 
Bedeutung (BW=4) 

- anlage- und baubedingter Verlust von 
Grünlandbeständen mit mittlerer 
Bedeutung (BW=3) 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung von Grünlandbeständen 
mit hoher Bedeutung (BW=4) durch 
Veränderung von Standortbedingungen 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung von Grünlandbeständen 
mit mittlerer Bedeutung (BW=3) durch 
Veränderung von Standortbedingungen 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge von Grünlandbeständen mit 

 
 
 
 
 

0,373 
 
 

10,950 
 
 

0,600 
 
 
 
 

0,132 

 
 
 

0,008 

 
 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

50% 
 
 
 
 

50% 

 
 
 

25 % 

 
 
 
 
 

1,492 
 
 

32,850 
 
 

1,200 
 
 
 
 

0,198- 

 
 
 

0,008 

K3.18 
Ausgleich 
Teil von 

MK3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Großflächige und extensive 
Bewirtschaftung der 
entstehenden Grünlandbe-
reiche 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

27,82 
 
 
 

 
 
 
 

 
0,004 

 

 

13,132 
14,803 

 

0,145 
0,169 

 

9,536 
11,743 

Extensivierung von Grünlandbestän-
den als Ausgleich für den Verlust und 
die Beeinträchtigung von Grünland-
beständen mit mittlerer und hoher 
Bedeutung. 

Zielbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 
Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.160, 
BW=4)  

Ausgangsbiotop: 
Gehölz-/ Hecken-/ Gebüschpflanzung 
(standortfremd) (02.170, BW=2) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

 

nährstoffreiche Feuchtwiesen (06.160, 
BW=3) 

 
intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 

 
 
 
 
 

 

1 : 1 
 

1 : 1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

35,858 
40,696 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

hoher Bedeutung (BW=4) 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge von Grünlandbeständen mit 
mittlerer Bedeutung (BW=3) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mit hoher 
Bedeutung (BW=4) durch N-Einträge, 
50m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mit hoher 
Bedeutung (BW=4) durch N-Einträge, 
210m-Korridor  

- betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mit mittlerer 
Bedeutung (BW=3) durch N-Einträge, 
50m-Korridor 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Grünlandbeständen mit mittlerer 
Bedeutung (BW=3) durch N-Einträge, 
210m-Korridor 

 
 

0,691 

 

0,299 

 

 

1,455 

 

 

0,273 

 

 

17,399 
 

 

 

 

 

______ 

23,258 

 
 

25% 

 

30% 

 

 

10% 

 

 

30% 

 

 

10% 

 
 

0,518 

 

0,359 

 

 

0,586 

 

 

0,246 

 

 

5,22 
 

 

 

 

 

______ 

39,543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1.1 
Ausgleich 
Teil von 

MK 1 

 

 

 

 

 

 

 

Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland 

 

 

0,103 
0,117 

 

0,150 
0,158 

 

0,964 
0,518 

 

 

 

 

2,258 

 

 

 

 

 

_______ 

26,292 
30,078 

(06.190, BW=2)  

sehr stark oder völlig versiegelte 
Flächen (11.100, BW=1) 

 

bewachsene Wege (11.300, BW=2) 

 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 
(BW=1)  

 

 

 

 
 

Zielbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 
 

Ausgangsbiotop: 
Intensivacker (09.200, BW=1) 

(Hier angerechnet 2,258 ha von 
insgesamt 5,258 ha der Maßnahme 
K1.1.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6,774 

 
 
 

 

 

_______ 

42,633 
47,494 

B15 Anlagebedingter Verlust von Grünlandbe-
ständen mit geringer Bedeutung (06.120, 
06.122, 06.300, BW= 2) 

- anlagebedingter Verlust 

 
 
 

18,474 

 
 
 

100% 

 
 
 

36,948 

K0.15 
Ausgleich 

Bau km 
5+300 – 
6+500 

Anlage von magerem, 
blütenreichen Grünland auf 
den Böschungsflächen der 
B 254-neu südlich des 
Krombergs 

 
 
 
 

 
 
 

Anlage von Extensivgrünland als und 
Gestaltung großflächiger Böschungs-
bereiche Ausgleich für den Verlust 
geringwertiger Grünlandbestände 

Zielbiotop: 
Grünland- oder Ruderalflächen auf 
Böschungsbereichen außerhalb des 

 
 
 
 

 
1 : 1 

 
 
 
 

 
8,909 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 
 

 
 
 

 

1,010 
 

0,009 

3,945 

Intensivbereichs der Straßenpflege 
(BW=2) 

lockere straßenbegleitende 
Gehölzpflanzungen (einheimisch, 
standortgerecht, 02.180, BW=2) 

Ausgangsbiotope: 

bauzeitlich beanspruchte Flächen-
(BW=1)  

entsiegelte Flächen (BW=1)  

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 

 

     K0.12 
Ersatz 

 

Bau-km 
3+650 – 
4+140 

 

Gestaltung der Böschungen 
am Vaits-Berg 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

0,827 
 

2,477 

Zielbiotop: 
Grünland- oder Ruderalflächen auf 
Böschungsbereichen außerhalb des 
Intensivbereichs der Straßenpflege 
(BW=2) 

lockere straßenbegleitende 
Gehölzpflanzungen (einheimisch, 
standortgerecht, 02.180, BW=2) 

Ausgangsbiotope: 

bauzeitlich beanspruchte Flächen-
(BW=1)  

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 

 
1 : 1 

 
5,781 

 

     K2.1 
Ausgleich, 
Teil des 

MK2 

 Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland 

 

 
 

 

2,417 

Zielbiotop:  

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Ausgangsbiotope: 

Intensivacker (09.200 , BW=1) 

1 : 1 7,601 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

0,025 
 

0,150 

Ackerbrachen, weniger als ein Jahr 
nicht bewirtschaftet (07.400, BW=2) 

Ackerbrachen, mehr als ein Jahr nicht 
bewirtschaftet (07.500, BW=2) 
 

     K2.2 
Ausgleich, 
Teil des 

MK2 

 Grünlandextensivierung  

 
 

 
 

 

0,345 
 

0,037 
 

1,608 
 

0,045 
 

0,006 

Zielbiotop:  

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=3) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=4) 

intensiv genutzte Wirtschaftswie-
sen(06.190, BW=2) 

Grünlandbrachen, ruderalisierte 
Grünlandbestände (07.700, BW=2) 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 
(06.160, BW=3) 

1 : 1 3,657 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

K1.1 
Ausgleich 
Teil von 

MK 1 

 

 

 

 

 

 Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3,0 

 

 

Zielbiotop:  

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 
 

Ausgangsbiotop: 

Intensivacker (09.200, BW=1) 

(Hier angerechnet 3 ha von insgesamt 
5,258 ha der Maßnahme K1.1.) 

 

 

1 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K0.33 
Ausgleich 

 

 

 

 

 

 

 

K.1.2 Teil 
des MK1 
Ausgleich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.1.2 Teil 
des MK1 
Ersatz 

Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland und 
Anlage von Blühstreifen 

 

 

 

 
 
 

 

Grünlandextensivierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grünlandextensivierung 

 

 

 

 

 
 
 
 

1,970 
0,739 

 
 

 
5,666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielbiotop:  

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 
Ackerbrache (Blühstreifen) (07.500, 
BW=4) 

Ausgangsbiotop: 

Intensivacker (09.200, BW=1) 
Grünlandbrachen, ruderalisierte 
Grünlandbestände (07.700m BW=2) 

 

Grünlandextensivierung als Ersatz für 
den Verlust von Äckern mittlerer 
Standorte. Im Rahmen der Beweidung 
der Flächen werden auch offene 
Vegetationsbereiche entstehen, die 
günstige Voraussetzungen für 
Ackerbegleitflora bietet. 

Zielbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

(Hier angerechnet 5,666 ha von 
insgesamt 7,81 ha der Maßnahme 
K1.2.) 

Aufwertung einer Hutelandschaft 
durch Grünlandextensivierung als 
Ersatz für den Verlust von Freizeitgär-
ten 

 

1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,388 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,666 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K0.28 
Ersatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 

 
 

 

 

 

0,976 
 

0,293 
 

0,109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1,187 
 

1,815 
 

Zielbiotop: 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) ( 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
(06.190, BW= 2)  

Grünlandbrachen, ruderalisierte 
Grünlandbestände (07.700, BW=2) 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen(06.160, 
BW=3) 

(Hier angerechnet 1,378 ha von 
insgesamt 7,81 ha der Maßnahme 
K1.2.) 

 
Grünlandextensivierung in 
Auenbereichen (mit hohem Anteil an 
wechselfeuchten Standorten ) als 
Ersatz für den Verlust von Feucht-
grünlandbeständen mittlerer 
Bedeutung. 

Zielbiotop: extensiv genutzte 
Frischwiesen (06.110, BW=4) 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 
(06.150, BW=4) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=3) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

 

1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1:1 

 

 

2,647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2,951 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

18,474 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

36,948 

0,159 

 

0,124 
 

0,128 

 

 

______ 

24,434 

Ackerbrache, mehr als ein Jahr nicht 
bewirtschaftet (07.500, BW=2) 

Grünlandbrachen, ruderalisierte 
Grünlandbestände (07.700, BW=2) 

Bewachsene Wege (11.300, BW=2) 

 (Hier angerechnet 3,413 ha von 
insgesamt 6,575 ha der Maßnahme 
K0.28.) 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

42,342 

B16 Verlust und Beeinträchtigung von 
Feuchtgrünlandbeständen mit hoher und 
mittlerer Bedeutung(06.210, BW=4) 
(06.205, 06.230, BW=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 
(06.205, 06.230) 

- anlage- und baubedingte Funktionsbe-
einträchtigung durch Veränderung von 
Standortbedingungen (06.205, 06.230) 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge (06.230) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 210m-Korridor 
(06.210) 

 
 
 
 

0,324 
 

0,021 
 
 

0,040 
 

0,07 

 

 
 

 

 
 
  _____ 

0,434 

 
 
 
 

100 % 
 

50% 
 
 

25% 
 

10% 

 
 
 
 

0,972 
 

0,031 
 
 

0,030 

 

0,028 

 

 

 
 

 

______ 

1,03 

K0.28 
Ersatz 

 Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
1,162 

 

 
 

 
 

 

______ 

1,162 

Grünlandextensivierung in 
Auenbereichen (mit hohem Anteil an 
wechselfeuchten Standorten ) als 
Ersatz für den Verlust von Feucht-
grünlandbeständen mittlerer 
Bedeutung. 

Zielbiotop: extensiv genutzte 
Frischwiesen (06.110, BW=4) 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 
(06.150, BW=4) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=3) 

(Hier angerechnet 1,162 ha von 
insgesamt 6,575 ha der Maßnahme 
K0.28.) 

 

1 : 1 1,162 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

______ 

1,162 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

B17 Verlust und Beeinträchtigung von 
ausdauernden Ruderalfluren und Rainen 
mit mittlerer Bedeutung (09.200, 09.205, 
09.210, 09.300 BW=3) (09.202 BW=2) 

- anlage- und baubedingter Verlust  

- anlage-und baubedingter Verlust 
(09.202) 

- Beeinträchtigung durch Schadstoffein-
träge 

 
 
 
 

1,771 

0,014 

 

0,187 

 
 
 
 

100 % 

100% 

 

25 % 

 
 
 
 

5,313 

0,028 

 

0,140 

K0.17 

Ausgleich 

Bau-km 
6+400 – 
6+950 

Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession und Initialpflan-
zung mit Weidenstecklingen 
im Bereich des neu 
angelegten Billgrabens 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
0,440 

 

0,689 

Entwicklung von Ruderalfluren als 
Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigung von Ruderalfluren 
frischer Standorte. 

Zielbiotop: 
ausdauernde Ruderalflur meist 
frischer Standorte (07.200, BW=3, 
0,851 ha) 

Entwicklung eines Ufergehölzsaums 
(heimisch, standortgerecht) mit Hilfe 
von Weidenstecklingen (02.150, 
BW=4, 0,281 ha) 

Ausgangsbiotope: 
bauzeitlich beanspruchte Fläche 
(BW=1) 

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 
 

 
 
 
 

1:1 
 
 

1:1 

 
 
 
 

3,229 

     K0.19 

Ausgleich 

Bau-km 
7+400 – 
7+700 

Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession im Bereich des 
neu angelegten Grabens am 
Knoten 4 

 

 

 
 

 

0,429 
 

0,151 

Zielbiotop: 

ausdauernde Ruderalflur meist 
frischer Standorte (07.200, BW=3) 

Ausgangsbiotope: 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 
(BW=1) 

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0) 
 

1:1 1,311 

   

 

 

 

  

 

 

 

K3.9 

Ausgleich 

 Anlage von Uferstreifen an 
den Seitengewässern 

 
 
 

 

Extensive Bewirtschaftung von 
Uferstreifen als Ersatz für den Verlust 
von ausdauernden Ruderalfluren 

Zielbiotope: 
Gebüsche nasser Standorte (02.140, 

1 : 1 4,057 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

______ 

1,972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 

______ 

5,779 

 

 

 

 

 

 
 

 
0,012 

 

0,104 
 

0,301 
 

0,056 
 

1,480 
 

0,002 
 

0,045 
 

0,192 

0,073 

 

______ 

3,074 

BW=4) 

Ufergehölzsaum heimisch, 
standortgerecht (02.150, BW=4) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 
Gebüsche nasser Standorte (02.140, 
BW=4) 

Ufergehölzsaum heimisch, 
standortgerecht (02.150, BW=4) 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3)  

Nährstoffreiche Feuchtwiesen 
(06.160, BW=3) 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
(06.190, BW=2) 

Arten- und strukturreiche Gärten 
(10.310, BW=3) 

sehr stark oder völlig versiegelte 
Flächen (11.100, BW=1) 

bewachsene Wege(11.300, BW=2) 

bauzeitlich beanspruchte Flächen 
(BW=1) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

______ 

8,597 

B18 Verlust von Gärten und Freizeitgrundstü-
cken mit mittlerer Bedeutung (12.100, 

 
 

 
 

 
 

K1.2 

Teil des 

 Grünlandextensivierung  
 

Aufwertung einer Hutelandschaft 
durch Grünlandextensivierung als 

 
 

0,852 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

12.230, 12.510 WS=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

 

 

0,284 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

______ 

0,284 

 

100 % 

 

0,852 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

______ 

0,852 

MK1 

Ersatz 

 
 

 

 
 

 
 

 

0,426 
 

 

 

_____ 

0,426 

Ersatz für den Verlust von Freizeitgär-
ten 

Zielbiotop: 

extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) ( 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 

intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
(06.190, BW= 2)  

(Hier angerechnet 0,426 ha von 
insgesamt 7,81 ha der Maßnahme 
K1.2.) 

 

 
 

 

1 : 1 
 

1 : 1 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

_____ 

0,852 

B19 Verlust und Beeinträchtigung von Äckern 
mittlerer Standorte mit mittlerer 
Bedeutung (11.100, BW=3) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge 

 
 
 

0,102 

0,019 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

100 % 

25 % 

 
 
 

0,306 

0,014 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

K1.2 

Teil des 
MK1 

Ausgleich 

 Grünlandextensivierung  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

0,34 
 

 
 

Grünlandextensivierung als Ersatz für 
den Verlust von Äckern mittlerer 
Standorte. Im Rahmen der Beweidung 
der Flächen werden auch offene 
Vegetationsbereiche entstehen, die 
günstige Voraussetzungen für 
Ackerbegleitflora bietet. 

Zielbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=4) 

Nährstoffarme Feuchtwiesen (06.150, 
BW=4) 

Ausgangsbiotope: 
extensiv genutzte Frischwiesen 
(06.110, BW=3) 

(Hier angerechnet 0,34 ha von 

1 : 1 0,34 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 
 

______ 

0,121 

 
 

______ 

0,32 

 

 

_____ 

0,34 

insgesamt 7,81 ha der Maßnahme 
K1.2.) 

 
 

_____ 

0,34 

B20 Verlust und Beeinträchtigung von 
Biotoptypen mit geringer Bedeutung 
(01.209,09.230, 11.200, 11.300, 12.500, 
13.300, 14.330, BW=2) 

- anlage- und baubedingter Verlust 

- Beeinträchtigung durch Schadstoffein-
träge 

 

Verlust von Intensiväckern und anderen 
geringwertigen Biotoptypen ( 09.220, 
11.000, 14.150, 14.160, 14.250 BW=1) 

- anlagebedingter Verlust 

 
 
 
 

3,784 

0,017 
 

 

 
 
 
 

32,263 

 
 
 
 

100 % 

25 % 
 

 

 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 

7,568 

0,009 
 

 

 
 
 
 

32,263 

K0.3 
Ersatz 

 

K0.5 
Ersatz 

 

K0.6 
Ersatz 

 
 

K0.7 
Ersatz 

 
 
 

K0.8 
Ersatz 

 
 

K0.9 
Ersatz 

 
 

K0.13 
Ersatz 

 
 

K0.14 

Bau-km 
0+000 – 
0+290  

Bau-km 
0+800 
 

Bau-km 
1+050 – 
1+700 
 

Bau-km 
1+250 – 
1+600 
 
 

Bau-km 
1+700 – 
2+100 
 

Bau-km 
2+100 – 
3+340 
 

Bau-km 
4+140 – 
5+300 
 

Bau-km 

Anlage von Gehölzen auf 
der Straßenböschung 
westlich Maar 

Pflanzung von Baumhecken 
und Einzelgehölzen entlang 
der L 3161  ha 

Pflanzung von Gehölzen im 
Bereich des Knotenpunktes 
B 254-neu / B 254-alt 
westlich von Lauterbach 

Entwicklung von 
standortgerechten Gehölzen 
durch Sukzession im 
Bereich des verlegten 
Muhrsbaches 

Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 nördlich von 
Lauterbach 

Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 südlich des 
Ossenberg 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 zwischen dem Vaits-
Berg und der Helmesmühle 

Gehölzpflanzungen am 
südlichen Widerlager des 

0,403 
 
 

0,902 
 
 

1,189 
 
 
 

0,615 
 
 
 
 

0,941 
 
 
 

5,114 
 
 
 

3,777 
 
 
 

0,867 

Ersatz für Verlust von geringwertigen 
Biotoptypen durch die Entwicklung 
höherwertiger Gehölzbiotope auf den 
Straßenböschungen und auf 
trassennahen Standorten 

Zielbiotop:  
Straßenbegleitende 
Gehölzpflanzungen (einheimisch, 
standortgerecht (02.180, BW=2) 

Ausgangsbiotope: bauzeitlich 
beanspruchte Flächen-(BW=1)  

entsiegelte Flächen (BW=1)  

neu angelegte Damm- und 
Einschnittsböschungen (BW=0)   

siehe Kapitel 5.3.3.1 

 

 
 
 
 
 

1 : 1 

0,507 
 
 

1,436 
 
 

2,257 
 
 
 

1,233 
 
 
 
 

1,727 
 
 
 

8,968 
 
 
 

7,156 
 
 
 

1,078 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Ersatz 
 
 
 

K0.16 
Ersatz 

 

K0.18 
Ersatz 

 
 

K0.20 
Ersatz 

 
 
 

K0.22 
Ersatz 

 

K0.23 
Ersatz 

 

K0.24 
Ersatz 

 

K0.25 
Ersatz 

 
 

K0.26 
Ersatz 

 

K0.27 

4+350 – 
4+500 
 
 

Bau-km 
6+500 – 
6+930 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 

Bau-km 
7+800 – 
9+500 
 
 

Bau-km 
9+500 – 
10+330 

Bau-km 
10+340 – 
10+720 

Bau-km 
10+520 – 
10+640 

Bau-km 
10+720 – 
11+050 
 

Bau-km 
11+050 – 
11+944 

Bau-km 

Brückenbauwerkes (Bw7) 
sowie im Bereich des 
Knotens 3  

Gehölzpflanzung an der 
B 254 nordwestlich 
Angersbach 

Gehölzpflanzungen am 
östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Pflanzung von Einzelgehöl-
zen entlang der B 254 im 
Bereich des Vogelrastplat-
zes zwischen Angersbach 
und Landenhausen ha 

Anlange eines Gehölzsau-
mes an der B 254-neu 
nördlich Landenhausen 

Anlage von Gehölzen an der 
B 254-neu im Bereich der 
Rothebachaue 
 

Neuanlage von Gehölzen 
feuchter Standorte am 
Rothebach 

Anlage eines Gehölzsaumes 
entlang der B 254-neu 
zwischen Rothebach und 
Altefeld 

Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

Gestaltung des RRB östlich 

 
 
 
 

1,061 
 
 

0,735 
 
 
 

3,687 
 
 
 
 

2,398 
 
 

1,804 
 
 

0,204 
 
 

1,26 
 
 
 

1,379 
 
 

0,362 

 
 
 
 

2,09 
 
 

1,283 
 
 
 

6,216 
 
 
 
 

4,548 
 
 

3,586 
 
 

0,766 
 
 

2,35 
 
 
 

2,415 
 
 

1,086 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Ersatz 11+220 der Altefeld 

   

 

 

 

 

 

 

______ 

36,047 

  

 

 

 

 

 

 

______ 

39,84 

K0.30 
Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 

1,29 

 

 

 

 

 

 

______ 

27,988 

Ausgangsbiotop:  
Buchenwald (01.110, BW=5) 

Zielbiotop: Entwicklungsstadium zum 
sekundären Urwald (01.110, BW=7) 

(Hier angerechnet 1,29 ha von 
insgesamt 2,79 ha der Maßnahme 
K0.30.) 

 

1 : 1 2,58 

 

 

 

 

 

 

______ 

51,282 

B23 Beeinträchtigung von Magerrasen, 
Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden 
hoher und sehr hoher Bedeutung (06.539, 
06.540, BW=5), (06.600, BW=4), (06.550, 
BW=3) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 210m-Korridor 
(BW=5) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 210m-Korridor 
(BW=4) 

- betriebsbedingte Beeinträchtigung 
durch N-Einträge, 210m-Korridor 
(BW=3) 

 
 
 
 
 

0,491 
 
 

0,014 
 
 

1,441 
 
 

 

 

______ 

1,946 

 
 
 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

0,246 
 
 

0,006 
 
 

0,4323 
 
 

 

 

______ 

0,684 

K0.28 
Ersatz 

 Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2,0 

 

 

 

 

 

______ 

2,0 

Grünlandextensivierung in 
Auenbereichen als Ersatz für den 
Verlust von Magerrasen, 
Borstgrasrasen und 
Zwergstrauchheiden hoher und sehr 
hoher Bedeutung 

Zielbiotop: extensiv genutzte 
Frischwiesen (06.110, BW=4) 

Ausgangsbiotop:  
extensiv genutzte Frischwiesen 
(6.110, BW=3) 

(Hier angerechnet 2,0 ha von 
insgesamt 6,575 ha der Maßnahme 
K0.28.) 

 

  
 
 
 
 
 

2,0 
 

 
 
 

 

 

 

 

______ 

2,0 

Fläche / Wertminderung gesamt 99,434  165,182 Fläche gesamt 119,687 Wertsteigerung gesamt 208,064 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

B11 Verlust und Beeinträchtigung von 
Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 
(04.211, BW=3)  

- anlage- und baubedingter Verlust  

- Beeinträchtigung durch Schadstoff-
einträge 

 
 
 

1.778 m 
n.q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

1.778 m 

 
 
 

100 % 
100% 

 
 
 

5.334 
n.q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

5.334 

Ausgleich 

Teil des 
MK3 

 

 

K3.2 
 

K3.3 
 

K3.4 

K3.5 

K3.7 

K3.8 

K3.19 

 Renaturierung eines 
Fließgewässers:  

 
 

 

Einstellung der Gewässer-
unterhaltung an der Lauter 

Entfernung bestehender 
Uferbefestigungen 

Aufweitungen an der Lauter  

Anlage von Leitwerken 

Anlage von Grundschwellen 

Umbau der Wehranlage 

Entfernung von Querbefes-
tigungen im Gewässer 

1.894 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

1.894 m 

Renaturierung der Lauter als 
Ausgleich für Beeinträchtigungen von 
Fließgewässern durch anlage-
bedingte und bauzeitliche Über-
bauung und Beeinträchtigung durch 
Schadstoffeinträge. 

Zielbiotop: Kleine bis mittlere Bäche 
der Mittelgebirge oder des 
Flachlandes (WS = 5) 

Ausgangsbiotop: Kleine bis mittlere 
Bäche der Mittelgebirge oder des 
Flachlandes (WS = 4) 

3 : 1 5.682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

5.682 

B12 Anlagebedingter Verlust von Gräben mit 
mittlerer Bedeutung (04.540, 04.550, 
BW=3) 

- anlagebedingter Verlust 

 
 

 
1.474 m 

 
 

 

 

 

 
 

 
100 % 

 
 
 

4.422 

 
 

 

 

 

Ausgleich 

Teil des 
MK3 

 
K3.10 

 
 
 

K3.11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Entfernung der Verrohrung 
am Abzweig des 
Mühlgrabens und Bau einer 
Furt 

Entfernung und Verlegung 
des Mühlgrabens 

 
 
 
 

1.475 m 
 
 
 

 
 

Biotopverbessernde Maßnahmen am 
Mühlgraben und an naturnahen 
Gräben in der Lauter-Aue als 
Ausgleich für den Verlust von Gräben. 

Zielbiotop: naturnah angelegte Gräben 
(03.222, BW=2) 

Ausgangsbiotop: naturnah angelegte 
Gräben (03.222, BW=3) 

 
 

 
 
 

 
2 : 1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2.950 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

______ 

1.474 m 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

______ 

4.422 

K3.12 

 

K0.7 
Ersatz 

 
 
 
 
 

 

 

 

Bau-km 
1+250 – 
1+600 
 
 
 
 

 

Umgestaltung der Gräben 

 

Gestaltung des 
Muhrsbaches im Rahmen 
der Entwicklung von 
standortgerechten Gehölzen 
durch Sukzession im 
Bereich des verlegten 
Muhrsbaches 

 

665 m 

 

280 m 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

______ 

2.420 m 

 

 
Neugestaltung von Fließgewässern 
als Ersatz für den Verlust von Gräben 

Zielbiotop: 

Begradigte und naturnah ausgebaute 
Bäche und Flüsse, straßennah 
(03.214, BW=2) 

Ausgangsbiotop: 

neu angelegte Bachböschungen (BW 
= 0) 

 

2 : 1 

 

1 : 1 
 

 

 
 
 

1 : 1 

1.330 

 

560 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

______ 

4.840 

B21 Anlagebedingter Verlust von Gräben mit 
geringer Bedeutung (04.540, 04.542, 
BW=2) 

- anlagebedingter Verlust 

 
 
 

1.244 m 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

100 % 

 
 

 
2.488 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ausgleich 
K0.17 

 
 
 

K0.9 
 
 
 
 
 

K0.18 
 
 
 

Bau-km 
6+400 – 
6+950 
 
 

Bau-km 
2+100 – 
3+340 
 
 
 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 

Gestaltung des Billgrabens 
im Rahmen der Entwicklung 
einer Ruderalflur durch 
Sukzession und Initialpflan-
zung mit Weidenstecklingen 

Bachneuanlage und -
gestaltung im Rahmen der 
Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 südlich des 
Ossenberg 

Bachneuanlage und -
gestaltung i.R. der 
Gehölzpflanzungen am 
östlichen Widerlager des 

685 m 
 
 
 
 

50 m 
 
 
 
 
 

162 m 
 
 
 

Neuanlage von Gräben 

Zielbiotop: naturnah angelegte 
Gräben, straßennah (03.222, BW=2) 

Ausgangsbiotop: neu angelegte 
Mulden (BW=0) 

 1.370 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

324 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

1.244 m 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

2.488 

 
 

K0.24 
 
 
 
 

K0.26 

 

 

 

 

 

K.019 

 

 

 

 

 
 

Bau-km 
10+520 – 
10+640 
 
 

Bau-km 
11+050 – 
11+944 
 

 

 

 

Bau-km 
7+400 – 
7+700 

 

Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Bachneuanlage und -
gestaltung im Rahmen der 
Neuanlage von Gehölzen 
feuchter Standorte am 
Rothebach 

Grabenneuanlage und -
gestaltung im Rahmen der 
Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

Gestaltung des 
Krömmelbachs i. R. der 
Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession im Bereich des 
neu angelegten Grabens am 
Knoten 4 

 
 

128 m 
 
 
 
 

109 m 
 
 
 

 

 

 

 

390 m 

 

______ 

1.524 m 

 
 

256 
 
 
 
 

218 
 
 
 

 

 

 

 

780 m 

 

______ 

3.048 

Länge / Wertminderung gesamt 

 

4.496 m  12.244 Länge gesamt 5.838 Wertsteigerung gesamt 13.570 

B22 Anlage- und baubedingter Verlust von 
Einzelbäumen mit sehr hoher Bedeutung 
(BW=5) 

Anlage- und baubedingter Verlust von 
Einzelbäumen mit hoher Bedeutung 
(BW=4) 

Anlage- und baubedingter Verlust von 
Einzelbäumen mit mittlerer Bedeutung 

5 Stk. 
 
 

10 Stk. 
 
 

60 Stk. 
 

100 % 
 
 

100 % 
 
 

100 % 
 

25 
 
 

40 
 
 

180 
 

 
 
 
 

K0.2 
Ersatz 

 

K0.4 

 
 
 
 

Bau-km 
0+000 – 
0+120  

Bau-km 

 
 
 
 

Pflanzung einer Baumreihe 
entlang der B 254 westlich 
Maar 

Anlage von Einzelbäumen 

 
 
 
 

9 Stk. 
 
 

35 Stk. 

Ersatz für den Verlust von 
Einzelbäumen durch Neupflanzungen 
auf den Straßenböschungen und in 
der freien Landschaft. 

Zielbiotop:  

Einzelbaum, Baumgruppe, 
straßenbegleitend (BW=3) 

Ausgangsbiotope: 

 
 
 
 

1:2 

 

 
 
 
 

13,5 
 
 

52,5 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

(BW=3) 

Anlage- und baubedingter Verlust von 
Einzelbäumen mit geringer Bedeutung 
(BW=2) 

 

122 Stk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersatz 
 
 
 

K0.5 
Ersatz 

 

K0.10 
Ersatz 

 
 
 
 
 
 

K0.11 
Ersatz 

 
 
 

K0.16 
Ersatz 

 

K0.18 
Ersatz 

 
 

K0.22 
Ersatz 

 

K0.26 
Ersatz 

0+120 – 
1+050, 
0+300 – 
1+050 

0+800 
 
 

Bau-km 
2+150, 
2+900 – 
2+970, 
4+150 – 
4+180, 
6+300 – 
6+340 

Bau-km 
3+180 – 
3+650, 
3+340 – 
3+650 

Bau-km 
6+500 – 
6+930 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 

Bau-km 
9+500 – 
10+330 

Bau-km 
11+050 – 
11+944 

auf Straßenböschungen 
südlich Maar 
 
 

Pflanzung von Baumhecken 
und Einzelgehölzen entlang 
der L 3161 

Pflanzung von Bäumen als 
Fledermausquerungshilfen 
 
 
 
 
 
 

Pflanzung von Baumreihen 
am Knotenpunkt B 254-neu / 
L 3140 
 
 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 nordwestlich 
Angersbach 

Gehölzpflanzungen am 
östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Anlange eines Gehölzsau-
mes an der B 254-neu 
nördlich Landenhausen 

Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

 
 
 
 

13 Stk. 
 
 

37 Stk. 
 
 
 
 
 
 
 

74 Stk. 
 
 
 
 

14 Stk. 
 
 

21 Stk. 
 
 
 

11 Stk. 
 
 

35 Stk. 
 
 

baumfreie Straßenränder, tlw. Neu 
angelegte Böschungen (BW=0) 

 
 
 
 

19,5 
 
 

55,5 
 
 
 
 
 
 
 

 
111 

 
 
 

21 
 
 

31,5 
 
 
 

16,5 
 
 

52,5 
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Erhebliche Beeinträchtigungen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust oder -minderung 

Dimen-
sion [ha, 
lfm, Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

______ 

197 Stk.. 

______ 

367 

______ 

249 Stk. 

______ 

373,5 

Anzahl / Wertminderung gesamt 197 Stk.  367 Anzahl gesamt 249 Stk. Wertsteigerung gesamt 373,5 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

F1 Anlage- und baubedingter Verlust von 
faunistischen Funktionsräumen für 
Fledermäuse 

- anlage- und baubedingter Verlust von 
Fledermaushabitaten 

 
 
 

14,17 

 
 
 

100 % 

 
 
 

14,17 

MK3 

Ausgleich 

 Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

35,31 Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg im Zusammen-
hang mit weiteren geplanten 
Maßnahmen in der Aue dient als 
Ausgleich für den Verlust von 
Jagdgebieten. Die entstehenden 
Feuchtlebensräume mit offenen 
Wasserflächen und periodisch 
überschwemmten Bereichen bieten 
hervorragende Entwicklungsmöglich-
keiten für eine individuenreiche 
Insektenfauna und besitzen daher 
einen hohen Wert als Jagdhabitate für 
Fledermäuse. 

1 : 1 35,31 

      
K0.29 – 
K0.32 

Ausgleich 

  
Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 

(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 
(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 
(Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen) 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

 
25,131 

 
Durch die Etablierung von Prozess-
schutzflächen in hochwertigen 
Buchenbeständen erhöht sich die 
Lebensraumkapazität für die lokalen 
Population der betroffenen 
Fledermausarten, v. a. durch die 
deutliche Steigerung der Quartierka-
pazitäten. 

 
1 : 1 

 
25,131 

  _______ 

14,17 

 _______ 

14,17 

   _______ 

60,441 

  _______ 

60,441 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

F2 Verlust und Beeinträchtigung von 
faunistischen Funktionsräumen für 
Brutvögel (Offenland) 

- anlagebedingter Verlust von Habitaten  

- Beeinträchtigung von Habitaten durch 
anlage- und betriebsbedingte Störun-
gen (akkustisch/optisch) 
(planungsrelevanten Arten: Bluthänf-
ling, Feldlerche, Klappergrasmücke, 
Rebhuhn, Stieglitz, Wachtel, Wachtel-
könig) 

 
 
 

35,7 

14 8 
Revier-
paare18 

 
 
 

100 % 

- 

 
 
 

35,7 

(70 ha) 
800 m19 

MK3 

Ausgleich 

 Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

min. 
24,34 ha; 

max. 
27,58 ha 

Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg im Zusammen-
hang mit weiteren geplanten 
Maßnahmen in der Aue dient als 
Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigungen von Vogelhabita-
ten. Die entstehenden Feuchtlebens-
räume mit offenen Wasserflächen und 
periodisch überschwemmten 
Bereichen sowie offenlandtypischen 
Strukturen (z. B. Uferstreifen) bieten 
hervorragende Habitateigenschaften 
für die betroffenen Arten der offenen 
und halboffenen Feldlandschaft. Die 
Lebensraumkapazität für die lokalen 
Populationen dieser Arten erhöht sich 
deutlich. 
Bei der Berechnung der Wertsteige-
rung wurde der Bereich vom 
Fahrbahnrand bis 100 m aus der 
Kompensation herausgenommen. Der 
Bereich von 100 m bis zur kritischen 
Effektdistanz bzw. zur kritischen 
Isophone  der jeweiligen Zielart 

1 : 1 24,34 
(bis max. 

27,58) 

                                                

18
 Für diese Artengruppe ist stellvertretend die Feldlerche als die Art mit den größten Verlusten an Revieren (14 8 Stück) zu nennen. Bei allen weiteren planungsrelevanten Arten dieser 

Gruppe sind weit geringere Verluste zu verzeichnen (siehe hierzu Kapitel 4.3.6.3 und Unterlage 12.3). 

19
 Bei einer angenommenen Kapazitätssteigerung bei der Feldlerche von 2 Rev./10 ha durch die geplanten Maßnahmen wird eine Fläche von 70 ha benötigt, um Habitat für 14 8  zusätzliche 

Revierpaare Feldlerche bereitzustellen. Bei allen weiteren planungsrelevanten Arten dieser Gruppe ist ein geringerer Flächenbedarf für die Kapazitätssteigerung in der Kompensationsfläche 
zu verzeichnen (artspezifisch zwischen 10-25 ha siehe hierzu Unterlage 12.3, Prüfprotokolle) oder eine Bilanzierung über Siedlungsdichten ist nicht zielführend, weshalb eine funktionale 
Argumentation erfolgt (Wachtelkönig, siehe hierzu Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Üblicherweise wird bei Anlage von Buntbrachestreifen zur Steigerung der Lebensraumkapazität für die Feldlerche von ener Reviersteigerung von 1 Revier pro 100 m Schwarzbrache- und 
Blühstreifen ausgegangen (VSW & PNL 2010). 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

innerhalb des MK 3 unterliegt der 
gleichen Werteinschränkung, wie sie 
auch der Eingriffsermittlung zugrunde 
gelegt wird (KIFL 2010). Daher variiert 
die Größe der anrechenbaren Fläche 
des MK 3 – je nach Zielart – zwischen 
24,34 ha (Wachtelkönig) und 27,58 ha 
(volle Fläche abzüglich Bereich 
Fahrbahnrand bis 100 m für Zielarten 
Klappergrasmücke, Stieglitz; siehe 
hierzu im Detail Unterlage 12.3). 

     MK1 

Ausgleich 

 

 

 

 

 

 

 

MK2 
Ausgleich 

 

 Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland und 
Grünlandextensivierung 
innerhalb und angrenzend 
des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach 
und Kalkberg bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K1.1und K1.2 

 

 

Anlage von Verbundkorrido-
ren zur Vernetzung von 
Teilgebieten des FFH-
Gebietes „Magerrasen bei 
Lauterbach und Kalkberg 
bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K2.1bis K2.3 

13,068 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,633 

Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern sowie die 
Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland im Bereich des FFH-
Gebiets (MK1 und MK2) dienen als 
Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigungen von Vogelhabita-
ten der betroffenen Arten der offenen 
und halboffenen Feldlandschaft. Die 
Lebensraumkapazität für die lokalen 
Populationen dieser Arten erhöht sich 
deutlich. 

MK2 entfaltet für typische Offenland-
Vogelarten (v.a. Feldlerche und 
Rebhuhn) über ihre eigentliche Fläche 
hinaus positive Wirkung auf die 
Siedlungsdichte, da die Lebensraum-
kapazität deutlich gesteigert wird. Dies 
wird mit der Schaffung von optimalen 
Lebensraumbedigungen (heterogene 
Vegetationsstrukturen inkl. offener 
Bereiche und damit verbundene hohe 
Nahrungsverfügbarkeit) begründet. 
Unter diesen Bedingungen kann die 
Reichweite der Lebensraumaufwer-

1 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1 

13,068 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,633 

(107,5) 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

tung beidseitig mit 100 m angegeben 
werden, unter weniger geeigneten 
Bedingungen wird ein reduzierter Wert 
von 50 m beidseitig der Maßnahme 
angesetzt. Für die Zielart Feldlerche 
sind im Fall des MK 2 ca. 4,38 km der 
entstehenden Verbundkorridore von 
ihrer Lage her als optimal zu 
bezeichnen, weitere ca. 1,99 km sind 
als bedingt optimal zu bezeichnen. 
Damit ist auf einer Strecke von 4,38 
km eine Lebensraumaufwertung in 
einem 200 m-Korridor und auf 1,99 km 
eine Lebensraumaufwertung in einem 
100 m-Korridor möglich. Hierdurch ist 
eine Lebensraumaufwertung auf einer 
Fläche von ca. 107,5 ha für die 
genannten Zielarten erreichbar. 

     K0.28 
Ausgleich 

 

K0.33 
Ausgleich 

 Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

Anlage von 
Buntbrachestreifen 
südöstlich von Hungen 

6,575 
 
 

820 m 

Begründung der Maßnahme: siehe 
Ausführungen zur Lauter-Aue (MK3) 
 

K0.33 entfaltet für typische Offenland-
Vogelarten (v.a. Feldlerche und 
Rebhuhn) über ihre eigentliche Fläche 
hinaus positive Wirkung auf die 
Siedlungsdichte, da die Lebensraum-
kapazität deutlich gesteigert wird. Dies 
wird mit der Schaffung von optimalen 
Lebensraumbedigungen (heterogene 
Vegetationsstrukturen inkl. offener 
Bereiche und damit verbundene hohe 
Nahrungsverfügbarkeit) begründet. 
Üblicherweise wird bei Anlage von 
Buntbrachestreifen zur Steigerung der 
Lebensraumkapazität für die 
Feldlerche von ener Reviersteigerung 

1 : 1 6,575 
 
 

820m 
(entspricht 

ca. 8 
Revierpaa-

re) 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

von 1 Revier pro 100 m Schwarzbra-
che- und Blühstreifen ausgegangen 
(VSW & PNL 2010). 

  _______ 

35,7 

(14 8 
Revier-
paare) 

 _______ 

35,7 

(70 ha 
800 m) 

   _______ 

48,616 

43,983 

(820 m) 

  _______ 

48,616 

43,983 

(820 m, 
entspr. ca. 

8 
Revierpaa-

re) 

(197,616ha 
zuzuüglich 
48,616 ha 

direkte 
Maßnah-

menfläche) 

F3 Verlust und Beeinträchtigung von 
faunistischen Funktionsräumen für 
Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

- anlage- und baubedingter Verlust von 
Habitaten 

- Beeinträchtigung von Habitaten durch 
anlage- und betriebsbedingte Störun-
gen (akkustisch/optisch) 

 
 
 

11,93 
 

2 
Revier-

 
 
 

100 % 
 

- 

 
 
 

11,93 
 

(20 ha)21 

K0.29 – 
K0.32 

Ausgleich 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 

(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 
(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 

25,131 Durch die Etablierung von Prozess-
schutzflächen in hochwertigen 
Buchenbeständen erhöht sich die 
Lebensraumkapazität für die lokalen 
Population der betroffenen 
waldbewohnenden Vogelarten, v. a. 
durch die deutliche Steigerung des 
Höhlenangebots und Erhöhung des 

1 : 1 25,131 

                                                

21
 Bei einer angenommenen Kapazitätssteigerung beim Feldsperling von 1 Rev./10 ha durch die geplanten Maßnahmen wird eine Fläche von 20 ha benötigt, um Habitat für 2 zusätzliche 

Revierpaare Feldsperling bereitzustellen. Bei allen weiteren planungsrelevanten Arten dieser Gruppe ist ein geringerer Flächenbedarf für die Kapazitätssteigerung in der 
Kompensationsfläche zu verzeichnen (10 ha siehe hierzu Unterlage 12.3, Prüfprotokolle) oder eine Bilanzierung über Siedlungsdichten ist nicht zielführend, weshalb eine funktionale 
Argumentation erfolgt (Baumfalke und Waldohreule, siehe hierzu Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

(planungsrelevante Arten: Baumfalke, 
Baumpieper, Feldsperling, Gartenrot-
schwanz, Kernbeißer, Kleinspecht, 
Kuckuck, Mittelspecht, Waldohreule) 

paare20 (Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen) 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

Strukturreichtums. 

    
MK3 

Ausgleich 

  
Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

 
min. 

26,11 ha; 
max. 

27,58 ha 

 
Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg im Zusammen-
hang mit weiteren geplanten 
Maßnahmen in der Aue dient als 
Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigungen von Vogelhabita-
ten. Die entstehenden Feuchtlebens-
räume mit offenen Wasserflächen und 
periodisch überschwemmten 
Bereichen sowie offenlandtypischen 
Strukturen (z. B. Uferstreifen) bieten 
hervorragende Habitateigenschaften 
auch für die betroffenen Arten der 
halboffenen Feldlandschaft. Die 
Lebensraumkapazität für die lokalen 
Populationen dieser Arten erhöht sich 
deutlich. 
Bei der Berechnung der Wertsteige-
rung wurde der Bereich vom 
Fahrbahnrand bis 100 m aus der 
Kompensation herausgenommen. Der 
Bereich von 100 m bis zur kritischen 
Effektdistanz bzw. zur kritischen 

 
1 : 1 

 
26,11 

(bis max. 
27,58) 

                                                

20
 Für diese Artengruppe sind hier mit den größten Verlusten an Revieren stellvertretend als Wald-Arten die beiden Spechtarten Klein- und Mittelspecht (Verlust jeweils eines Revieres) sowie 

der Baumfalke, die Waldohreule und der Feldsperling als Halboffenland-Arten (Verlust von je 1 bzw. 2 Revieren beim Feldsperling) zu nennen. Bei allen weiteren planungsrelevanten Arten 
dieser Gruppe sind z.T. geringere Verluste (siehe hierzu Kapitel 4.3.6.3 und Unterlage 12.3). 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Isophone  der jeweiligen Zielart 
innerhalb des MK 3 unterliegt der 
gleichen Werteinschränkung, wie sie 
auch der Eingriffsermittlung zugrunde 
gelegt wird (KIFL 2010). Daher variiert 
die Größe der anrechenbaren Fläche 
des MK 3 – je nach Zielart – zwischen 
26,11 ha (Waldohreule) und 27,58 ha 
(volle Fläche abzüglich Bereich 
Fahrbahnrand bis 100 m für Zielarten 
Feldsperling, Gartenrotschwanz; siehe 
hierzu im Detail Unterlage 12.3). 

      
K0.28 

Ausgleich 

  
Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 
6,575 

 
Begründung der Maßnahme: siehe 
Ausführungen zur Lauter-Aue (MK3) 

 
1 : 1 

 
6,575 

  _______ 

11,93 

(2 
Revier-
paare) 

 _______ 

11,93 

(20 ha) 

   _______ 

57,816 

  _______ 

57,816 

(57,816 ha) 

F4 Beeinträchtigung von essentiellen 
Nahrungshabitaten von Vögeln mit 
funktionaler Verbindung zu Brutstandorten 
(Schwarzstorch) 

- Beeinträchtigung von Habitaten 
durch anlage-und betriebsbedingte 
sowie bauzeitliche Störungen 

 
 
 
 

35,8 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

35,8 

K0.29, 
K0.31, 
K0.32 

Ausgleich 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 

(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 
(Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen) 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

22,34 Durch die Etablierung von Prozess-
schutzflächen in hochwertigen 
Buchenbeständen mit Schwarzstorch-
Horst erhöht sich die Lebensraumka-
pazität für die lokale Population des 
Schwarzstorchs. Die Art ist hinsichtlich 
des Standorts ihres Nistplatzes in 
hohem Maße ortstreu und hat 
zunehmend große Schwierigkeiten, 
geeignete Waldbestände zur 
Horstanlage zu finden. 

1 : 1 22,34 

     MK3  Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 

21,1 Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-

1 : 1 21,1 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Ausgleich zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

Aue bei Wartenberg im Zusammen-
hang mit weiteren geplanten 
Maßnahmen in der Aue dient als 
Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigungen von Nahrungsha-
bitaten. Die entstehenden Feuchtle-
bensräume mit überschwemmten 
Bereichen bieten hervorragende 
Habitateigenschaften für den 
Schwarzstorch. Die Lebensraumkapa-
zität für die lokale Population dieser 
Art erhöht sich deutlich. 
Der Bereich des MK 3 wird im 
östlichen Randbereich von der B 254-
neu (mit einem Brückenbauwerk) 
gequert. Daher wirken sich anlage- 
und betriebsbedingte Störungen auf 
die Qualität der Kompensationsmaß-
nahme aus. Berücksichtigt wird dies 
indem die gleiche Werteinschränkung, 
wie sie auch der Eingriffsermittlung für 
den Schwarzstorch zugrunde gelegt 
wird bei der Fläche angerechnet wird 
(100%iger Verlust der Habitateignung 
im Bereich Fahrbahnrand bis 200 m). 

      
K0.28 

Ausgleich 

  
Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

 
6,575 

 
Begründung der Maßnahme: siehe 
Ausführungen zur Lauter-Aue (MK3) 

 
1 : 1 

 
6,575 

  _______ 

35,8 

_______ 

 

_______ 

35,8 

   _______ 

50,015 

  _______ 

50,015 

F5 Beeinträchtigung von faunistischen 
Funktionsräumen für Rastvögel 

- Beeinträchtigung von Habitaten durch 

 
 

86,2 

 
 

25 % 

 
 

21,55 

MK3 

Ausgleich 

 Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

24,34 ha Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg und in der 
Altefeld-Aue östlich Stockhausen dient 

1 : 1 24,34 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

anlage-und betriebsbedingte sowie 
bauzeitliche Störungen 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

als Ausgleich für die Beeinträchtigun-
gen von Habitaten offenlandgebunde-
ner Rastvögel. Die entstehenden 
Feuchtlebensräume mit offenen 
Wasserflächen und periodisch 
überschwemmten Bereichen (nur 
Lauter-Aue) sowie offenlandtypischen 
Strukturen (z. B. Uferstreifen) bieten 
hervorragende Habitateigenschaften 
für die betroffenen Arten. Die 
Lebensraumkapazität für diese Arten 
erhöht sich deutlich. 
Bei der Berechnung der Wertsteige-
rung wurde jeweils eine Wertminde-
rung berücksichtigt (MK3: gemäß KIFL 
2010; K0.28 mit einem KF = 2), da 
beide Maßnahmen bezüglich der 
Kompensation des Konfliktes F5 
aufgrund der speziellen 
Habitatansprüche der betroffen Of-
fenland-Vogelarten als nicht optimal zu 
bezeichnen sind (siehe im Detail 
hierzu Kap. 5.3.1.3). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ 

86,2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ 

21,55 

K0.28 

Ersatz 

 Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

6,575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ 

30,915 

1 : 2 3,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______ 

27,63 

F6 Verlust und Beeinträchtigung von 
faunistischen Funktionsräumen für Tag-
falter 

- anlage- und baubedingter Verlust von 
Habitaten  

- Beeinträchtigung von Habitaten durch 
Veränderung von Standortbedingungen 

 
 
 

15,28 
 

0,21 
 

 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

 
 
 

15,28 
 

0,21 
 

MK3 

Ausgleich 

 Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1, K3.9, K3.16, 
K3.17, K3.18, K3.20, K3.21 

31,8222 Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg und in der 
Altefeld-Aue östlich Stockhausen dient 
als Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigungen von Habitaten 
wertgebender Tagfalter-Arten mit 

1 : 1 31,82 

                                                

22
 Gesamtfläche MK3 (35,31 ha) abzüglich der Wasserflächen (3,49 ha) 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

- Beeinträchtigung von Habitaten durch 
Zerschneidung 

 

13,85 25 % 3,46 Bindung an feucht-nasse Bodenver-
hältnisse. Die entstehenden 
Feuchtlebensräume mit offenen 
Wasserflächen und periodisch 
überschwemmten Bereichen (nur 
Lauter-Aue) sowie offenlandtypischen 
Strukturen (z. B. Uferstreifen) bieten 
hervorragende Habitateigenschaften 
für die betroffenen Arten. Die 
Lebensraumkapazität für diese Arten 
erhöht sich deutlich. Dies gilt v. a. 
bezüglich der am meisten wertgeben-
den Art, dem Dunklen Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling. In den Uferstreifen 
findet der Wiesenknopf - die 
ausschließliche Raupenfutterpflanze 
der Art –ideale Bedingungen. 

     K0.28 

Ausgleich 

 Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

6,575 1 : 1 6,575 

      
K0.21 

Ausgleich 

 
Bau-km 
9+000 

 
Gestaltung des RRB in der 
Nähe des Hainbaches 

 
0,229 

0,308 

Anlage einer frisch-feuchten 
Hochstaudenflur als mit Wiesenknopf 
Ausgleich für den Verlust Lebensräu-
men für Tagfalter (v.a. für den Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling) 

 
1 : 1 

 

0,229 
0,308 

     MK1 

Ausgleich 

 Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland und 
Grünlandextensivierung 
innerhalb und angrenzend 
des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach 
und Kalkberg bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K1.1und K1.2 

13,068 Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern sowie die 
Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland im Bereich des FFH-
Gebiets dienen als Ausgleich für den 
Verlust und die Beeinträchtigungen 
von Habitaten wertgebender Tagfalter-
Arten mit Bindung an eher trockene 
Bodenverhältnisse, wie sie auch für 
das FFH-Gebiet typisch sind. Die 
Lebensraumkapazität für die lokalen 
Population dieser Arten erhöht sich 
deutlich. 

1 : 1 13,068 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 
 

 

 

 

 

 
_______ 

29,34 

29,13 

MK2 

Ausgleich 
 

 

 

 

 
_______ 

18,95 

18,74 

Anlage von Verbundkorrido-
ren zur Vernetzung von 
Teilgebieten des FFH-
Gebietes „Magerrasen bei 
Lauterbach und Kalkberg 
bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K2.1bis K2.3 

 
4,633 

 

 

 

 

 
_______ 

56,096 

51,771 

 

Weiterhin werden die Bereiche der 
Verbundkorridore eine hohe 
Bedeutung als Rückzugs- und 
Trittsteinbiotope erreichen. 

 

1:1 

 

4,663 

 

 

 

 
 
_______ 

56,096 

51,771 

F7 Verlust und Beeinträchtigung von 
faunistischen Funktionsräumen für 
Heuschrecken 

- anlage- und baubedingter Verlust von 
Habitaten  

- Beeinträchtigung von Habitaten durch 
Veränderung von Standortbedingungen 

- Beeinträchtigung von Habitaten durch 
Zerschneidung 

 
 
 

15,28 
 

0,21 
 

13,85 

 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

25 % 

 
 
 

15,28 
 

0,21 
 

3,46 

 

MK3 

Ausgleich 

 Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1, K3.9, K3.16, 
K3.17, K3.18, K3.20, K3.21 

31,82 Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg und in der 
Altefeld-Aue östlich Stockhausen dient 
als Ausgleich für den Verlust und die 
Beeinträchtigungen von Habitaten 
wertgebender Heuschrecken-Arten mit 
Bindung an feucht-nasse Bodenver-
hältnisse. Die entstehenden 
Feuchtlebensräume mit offenen 
Wasserflächen und periodisch 
überschwemmten Bereichen (nur 
Lauter-Aue) sowie offenlandtypischen 
Strukturen (z. B. Uferstreifen) bieten 
hervorragende Habitateigenschaften 
für die betroffenen Arten. Die 
Lebensraumkapazität für diese Arten 
erhöht sich deutlich (v. a. Sumpfschre-
cke und Sumpfgrashüpfer). 

1 : 1 31,82 

     K0.28 

Ausgleich 

 Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

6,575 1 : 1 6,575 

      
MK1 

Ausgleich 

  
Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland und 
Grünlandextensivierung 

 
13,068 

 
Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern sowie die 
Umwandlung von Acker in Extensiv-

 
1 : 1 

 
13,068 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

innerhalb und angrenzend 
des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach 
und Kalkberg bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K1.1und K1.2 

grünland im Bereich des FFH-Gebiets 
dienen als Ausgleich für den Verlust 
und die Beeinträchtigungen von 
Habitaten wertgebender Heuschre-
cken-Arten mit Bindung an eher 
trockene Bodenverhältnisse, wie sie 
auch für das FFH-Gebiet typisch sind. 
Die Lebensraumkapazität für die 
lokalen Population dieser Arten erhöht 
sich deutlich. 
Weiterhin werden die Bereiche der 
Verbundkorridore eine hohe 
Bedeutung als Rückzugs- und 
Trittsteinbiotope erreichen. 

  

 

 

 

 

 

 
_______ 

29,34 

29,13 

 

 
_______ 

18,95 

18,74 

 
 

   MK2 

Ausgleich 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anlage von Verbundkorrido-
ren zur Vernetzung von 
Teilgebieten des FFH-
Gebietes „Magerrasen bei 
Lauterbach und Kalkberg 
bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K2.1bis K2.3 

 

 
 

 
4,633 

 

 

 

 

_______ 

56,096 

51,771 

 
 

 
 

 

4,633 

 

 

 

 
_______ 

56,096 

51,771 

F8 Anlagebedingter Verlust von faunistischen 
Funktionsräumen für Libellen 

- anlagebedingter Verlust von Habitaten  

 
3.181 m 

3.252 m 

 
 

100 % 

 
3.181 m 

3.252 

K3.2 
K3.3 
K3.4 
K3.5 
K3.6 
K3.7 
K3.8 
K3.19 

Ausgleich 

 Aufwertungen an der Lauter 
im Bereich Angersbach 

1.894 m Die Aufwertungen aller Gewässer 
(Lauter, Mühlgraben und sonstige 
Gräben) sowie die Neuschaffung von 
Flachwasserbereichen in der Lauter-
Aue bei Wartenberg dienen als 
Ausgleich für den Verlust von 
Libellenhabitaten. Die Lebensraumka-
pazität für diese Arten erhöht sich 
durch die qualitative Aufwertung der 
Gewässer deutlich. 

1 : 1 1.894 

    K3.10 
K3.11 

Ausgleich 

 Aufwertung des Mühlgra-
bens im Bereich 
Angersbach 

1.475 m 1 : 1 1.475 

     K3.13 
K3.14 

 Anlage von Flachwasserbe-
reichen und Flutrinne als 

- 
260 m 

 - 
260 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Ausgleich Zuleitung 

   
 

 
 
 
 

_______ 

3.181 m 

3.252 m 

  
 

 
 
 
 

_______ 

3.181 m 

3.252 

K3.12 
Ausgleich 

alle 
Maßnah-
men Teil 
des MK3 

 Aufwertungen an Gräben in 
der Lauter-Aue bei 
Angersbach 

665 m 
 

 
 
 
 

 
_______ 

4.294 m 

1 : 1 665 
 

 
 
 
 

 
_______ 

4.294 

Fläche bzw. Länge / Wertminderung gesamt 242,06 ha 
 

- 
3.181 m 

3.252 m 

 156,63 
 

(90 ha) 
3.181 

3.252 

Fläche bzw. Länge gesamt 363,464 

349,952 
ha 

 

4.294 m 

Wertsteigerung gesamt 346,667 

360,179 
 

(303,932 
ha) 

4.294 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Bo1 

 

Verlust von Böden durch Versiegelung 
(Fahrbahn und Nebenanlagen) 

0,483 

 

23,331 

22,944 
 

100% 

 

 

150% 

0,483 

 

34,997 

34,416 

K0.1 
Ausgleich 

 
 

K3.18 
Ersatz 

 
 
 
 
 

 

K3.1 
Ersatz 

 

 

K3.13 
Ersatz 

Bau-km 
0+000 – 
11+944 

Entsiegelung und Rückbau 
von nicht mehr benötigten 
Straßen- und Wirtschafts-
wegabschnitten 

Großflächige und extensive 
Bewirtschaftung der 
entstehenden Grünlandbe-
reiche 
(22,953 insges. 27,01 ha für 
Boden anrechenbar, hier 
23,23 ha angerechnet) 

 

Anlage von Uferstreifen an 
der Lauter 
(0,153 ha für Boden 
anrechenbar) 
 
Anlage von Flachwasserbe-
reichen 

0,483 
 
 
 

4,130 

4,51 
10,806 

13,2 
8,017 
5,52 

 
 

0,395 
0,516 
0,153 

 
0,1 

Die Entsiegelung von Flächen dient 
als Ausgleich für die Versiegelung von 
Boden 
 

Nutzungsextensivierung auf intensiv 
genutzten Flächen dient als 
Ersatzmaßnahme für die Versiegelung 
von Boden. Durch die auf Teilflächen 
zusätzlich geplanten Maßnahmen zur 
Wiedervernässung wird die 
Verbesserung der in den Bodenfunkti-
onen gestörten Standorte (durch die 
Extensivierungsmaßnahmen) noch 
zusätzlich unterstützt. Die natürlichen 
Bodenfunktionen werden gefördert. 

 
 
(Hier angerechnet 0,1 ha von 
insgesamt 0,431 ha der Maßnahme 
K3.13.) 

1 : 1 
 
 
 

 

2 : 1 
 

1,5 : 1 
1 : 1 

 
 
 

2 : 1 
1,5 : 1 
1 : 1 

 
2 : 1 

0,483 
 
 
 

8,260 

9,02 
16,209 

19,8 
8,017 
5,52 

 
 

0,79 
0,774 
0,153 

 

0,2 

  _______ 

23,814 

23,427 

 _______ 

35,480 

34,899 

   _______ 

25,231 
23,866 

  _______ 

35,517 
34,976 

Bo2 Minderung von Teilfunktionen des Bodens 
durch anlagebedingte Flächenbeanspru-
chung und Verdichtung 

41,257 

43,651 
 
 
 

 

 

 

100% 41,257 

43,651 
 
 
 

 

 

 

Ausgleich 

K1.2 
 
 
 

K2.2 

K3.9 
 

  

Grünlandextensivierung 
(hier angerechnet 0,3 ha 
von insgesamt 7,81 ha der 
Maßnahme K1.2) 

Grünlandextensivierung 

Anlage von Uferstreifen an 
den Seitengewässern  

 

0,3 
 
 
 

2,004 

4,119 
2,076 

Die Nutzungsextensivierungen durch 
Grünlandextensivierung, Brachstrei-
fen, Nutzungsaufgabe im Wald, 
Aufforstung mit Laubwald oder 
Waldrändern dient als Kompensation 
für die Beinträchtigung von 
Teilfunktionen des Bodens durch 
anlagebedingte Flächenbeanspru-
chung und Verdichtung. 
Hier werden überall gestörte 

 

1 : 1 
 
 
 

1 : 1 

1,5 : 1 
 

 

0,3 
 
 
 

2,004 

6,179 
3,114 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.3.18 
 
 
 
 

K3.20 
 

K4.1 
 

K4.2 

K5.1 
 

K5.2 

K0.28 
 
 

K0.29 
 
 
 
 

K0.30 
 
 
 
 

K0.31 
 
 
 
 

K0.32 

Großflächige und extensive 
Bewirtschaftung der 
entstehenden Grünlandbe-
stände (3,78 ha von inges. 
27,01 ha hier angerechnet) 

Entwicklung bestehender 
Ruderalfluren 

Aufforstung mit Laubgehöl-
zen 

Waldrandaufbau 

Aufforstung mit Laubgehöl-
zen  

Waldrandaufbau 

Grünlandextensivierung in 
der Altefeldaue östlich 
Stockhausen 

Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 

Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 

Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen)  

Nutzungsaufgabe in 

3,78 
 
 
 
 

0,055 
 

0,489 
 

0,177 

1,384 
 

0,331 

5,702 
 
 

5,33 
 
 
 
 

2,79 
 
 
 
 

4,011 
 
 
 
 

13 

Bodenfunktionen in großem Ausmaß 
verbessert. 
Besonders durch den Prozessschutz 
in alten Wäldern und den daraus 
resultierenden völlig ungestörten 
Böden wird die Pufferfunktion dieser 
Böden erheblich gestärkt. Beispiels-
weise wird in hohem Maße CO2 in 
diesen Waldboden gespeichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,5 : 1 
 
 
 
 

 1 : 1 
 

 1: 1 
 

 1   : 1 

 1 : 1 
 

 1 :   1 

 
 1 : 1 
 

 1 : 1 
 
 
 
 

 1:1 
 
 
 
 

 1 : 1 
 
 
 
 

   1:1 

5,67 
 
 
 
 

0,055 
 

0,489 
 

0,177 

1,384 
 

0,331 

5,702 
 
 

5,33 
 
 
 
 

2,79 
 
 
 
 

4,011 
 
 
 
 

13 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 
 

 

 

_______ 

41,257 

43,651 

 

 

 

 

 
_______ 

41,257 

43,651 

 
 
 

 

K0.33 

geeigneten Waldbeständen 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

 

Anlage von Buntbrachestrei-
fen südöstlich von Hungen 

 
 
 

 

1,6 
 

______ 

39,337 

41,025 

 
 
 

 
Hier angerechnet 1,6 ha von 
insgesamt 2,709 ha der Maßnahme 
K0.33) 

 
 
 

 

  1:1 

 

 
 
 

 

1,6 
 
 

41,397 

43,953 

Bo3 Beeinträchtigung des Bodenwasserhaus-
haltes durch Vernässung und Entwässe-
rung 

0,284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 0,284 

 

 

 

 

 

K3.20 
Ausgleich 

 
 
 
 
 
 
 
 

K3.13 
Ausgleich 

 

 

 

K.2.1 

(Aus-
gleich) 

 Entwicklung bestehender 
Ruderalfluren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage von Flachwasserbe-
reichen 

 

 

 

Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland  

 

0,055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,115 

 

 

 

 

0,2 

Die Wiedervernässung und somit die 
Wiederherstellung natürlicher 
Bodenwasserverhältnisse dient als 
Ausgleich für die Veränderungen des 
Wasserhaushaltes feuchteabhängiger 
Bodentypen. 
In Kombination mit der Nutzungsex-
tensivierung werden die Bodenfunkti-
onen wiederhergestellt und stark 
unterstützt. 

(Hier angerechnet 0,115 ha von 
insgesamt 0,431 ha der Maßnahme 
K3.13.) 

Die Umwandlung von Acker in 
Grünland dient als Ersatzmaßnahme 
für die Minderung von Teilfunktionen 
des Bodens. 
(Hier angerechnet 0,2 ha von 
insgesamt 2,592 ha der Maßnahme 
K2.1.) 

1 : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 : 1 

 

 

 

 

1:1 

0,055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,23 

 

 

 

 

0,2 

  _______ 

0,284 

 _______ 

0,284 

   _______ 

 0,355 

  _______ 

0,455 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 418 

Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Bo4 Beeinträchtigung von Böden durch 
betriebsbedingten Schadstoffeintrag 

3,471 

3,551 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

3,471 

3,551 

50% 1,736 

1,776 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

1,736 

1,776 

K0.33 
Ausgleich 

K3.13 
 

K2.1 
Ausgleich 

 Anlage von Buntbrachestrei-
fen südöstlich von Hungen 

Anlage von Flachwasserbe-
reichen 

Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland 

1,109 
 

0,431 
 

1,75 

 

 
 

 

 

 

_______ 

1,75 

1,54 

Die Umwandlung von Acker in 
Grünland und Brachstreifen sowie die 
Wiedervernässung und somit die 
Wiederherstellung natürlicher 
Bodenwasserverhältnisse dient als 
Ausgleich für die Minderung von 
Teilfunktionen des Bodens durch 
betriebsbedingten Schadstoffeintrag. 

Hier angerechnet 1,109 ha von 
insgesamt 2,709 ha der Maßnahme 
K0.33) 
Hier angerechnet 1,75 ha von 
insgesamt 2,592 ha der Maßnahme 
K2.1.) 

1:1 
 

2:1 
 

1:1 

1,109 
 

0,862 
 

1,75 

 

 

 

 

 
 

_______ 

1,75 

1,971 

Bo5 Beeinträchtigungen von Böden durch 
bauzeitliche Inanspruchnahme 

13,994 

12,165 
 

 
 

 

 

100% 13,994 

12,165 
 

 
 

 

 

K1.1 
Ausgleich 

K1.2 
Ausgleich 

 

 
 

 

 

K2.1 
Ausgleich 

 

 

 Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland 

Grünlandextensivierung  

 

 

 

 

 

Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland  

 

5,258 
 

7,51 
 

 

 

 

 

 

0,642 

Die Umwandlung von Acker in 
Grünland und die Extensivierung von 
Grünland dient als Ausgleich für 
Beeinträchtigungen des Bodens durch 
bauzeitlich Inanspruchnahme durch 
die Verbesserung bisher gestörter 
Standorte bzw. die Förderung 
natürlicher Bodenfunktionen. 
(hier angerechnet 7,51 ha von 
insgesamt 7,81 ha der Maßnahme 
K1.2) 

Die Umwandlung von Acker in 
Grünland dient als Ausgleich für die 
bauzeitliche Inanspruchnahme von 
Böden . 

Hier angerechnet 0,642 ha von 
insgesamt 2,592 ha der Maßnahme 

1 : 1 

 

 

 

 

 

 

1:1 

5,258 
 

7,51 
 

 

 

 

 

0,642 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

K2.1.) 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

_______ 

13,994 

12,165 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

_______ 

13,994 

12,165 

K3.13  Anlage von Flachwasserbe-
reichen 

0,231 
 

 

 

 

 

 

 
 

_______ 

13,941 

12,768 

Die Wiedervernässung und somit die 
Wiederherstellung natürlicher 
Bodenwasserverhältnisse dient als 
Ausgleich für die Veränderungen des 
Wasserhaushaltes feuchteabhängiger 
Bodentypen. In Kombination mit der 
Nutzungsextensivierung werden die 
Bodenfunktionen wiederhergestellt 
und stark unterstützt. 

(Hier angerechnet 0,231 ha von 
insgesamt 0,431 ha der Maßnahme 
K3.13.) 

2 : 1 0,462 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

_______ 

14,172 

12,768 

Fläche / Wertminderung gesamt 

 

82,820 

82,794 

 92,751 

92,491 

Fläche gesamt  80,614 

79,199 

Wertsteigerung gesamt 93,291 

93,668 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

W1 Verlust von Infiltrationsfläche zur 
Grundwasserneubildung durch 
Versiegelung 

6,419 

6,494 

= 6,419 

6,494 

K0.1 
Ausgleich 

Bau-km 
0+000 – 
11+944 

Entsiegelung und Rückbau 
von nicht mehr benötigten 
Straßen- und Wirtschafts-
wegabschnitten 

 

0,483 Durch die Entsiegelungsmaßnahmen 
wird Infiltrationsfläche wiederherge-
stellt. 

 
 

Durch die Renaturierung des 
Auenbereichs kommt es zu einer 
Verbesserung von in ihrer Bodenfunk-
tion gestörten Standorte und einer 
Förderung der natürlichen Bodenfunk-
tionen, die sich positiv auf den 
Grundwasserhaushalt auswirken. Die 
Grundwasserneubildung wird sicher 
erhöhen, da das Wasser im 
Auenbereich eine längere Verweil-
dauer auf der Fläche haben wird und 
somit besser versickern kann. Damit 
werden oberflächennahe Grundwas-
serleiter gestärkt. 

1 : 1 0,483 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

6,419 

6,494 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

6,419 

6,494 

MK3 
Ersatz 

 Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

30,76523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

31,248 

1 :2 15,383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

15,866 

W2 Beeinträchtigung der Grundwasserqualität 
durch Schadstoffeinträge 

 

20,832 
 

 

 

 

 

50 % 

 

10,416 
 

 

 

 

MK1 
Ausgleich 

 

 

MK2 

Ausgleich 

 Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland und 
Grünlandextensivierung  

Anlage von Verbundkorrido-
ren zur Vernetzung von 
Teilgebieten durch 
Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland und 

13,068 
 
 

 

4,633 

 

Durch die Umwandlung von Acker und 
Intensivgrünland in Extensivgrünland 
wird der Schadstoffeintrag in Boden 
und Grundwasser erheblich verringert. 

1 : 1 
 
 

 

1:1 

13,068 
 

 

 
4,633 

 

                                                

23
 Gesamtfläche MK3 (35,31 ha) abzüglich der Wasserflächen (3,49 ha) und abzüglich 1,055 ha (K3.20 sowie ein Anteil von K3.18), welcher für die Kompensation von W6 angerechnet wird. 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

_______ 

20,832 

 

 

 

10,416 

Grünlandextensivierung  

 

 

_______ 

17,701 

13,068 

 

_______ 

17,701 

13,068 

W3 Anlagedingte Beeinträchtigung von 
Fließgewässern durch Überbau-
ung/Verrohrung/Ausbau 

- anlagebedingte Überbauung / 
Verrohrung / Ausbau 

 
 
 

1.799 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

_______ 

1.799 m 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

_______ 

-- 

Ausgleich 

Teil des 
MK3 

K3.2 
 

K3.3 
 

K3.4 

K3.5 

K3.6 
 

K3.7 

K3.8 

K3.19 

 Renaturierung eines 
Fließgewässers:  

 

Einstellung der Gewässer-
unterhaltung an der Lauter 

Entfernung bestehender 
Uferbefestigungen 

Aufweitungen an der Lauter  

Anlage von Leitwerken  

Erleichterter Hochwasser-
übertritt 

Anlage von Grundschwellen 

Umbau der Wehranlage 

Entfernung von Querbefes-
tigungen im Gewässer 

1.894 m 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

______ 

1.894 m 

Renaturierungen der Lauter als 
Ausgleich für Beeinträchtigungen von 
naturfernen Fließgewässern durch 
anlage-bedingte und bauzeitliche 
Überbauung. 

- - 

W4 Anlagebedingte Beeinträchtigung 
ökologisch wertvoller Gräben durch 
Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

- anlagebedingte Überbauung / 
Verrohrung / Ausbau 

 
 
 

1.091 m 
 

 
 

 
 
 

- 
 

 

 
 
 

- 
 

 

 

Ausgleich 

Teil des 
MK3 

K3.10 
 
 
 

K3.11 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Entfernung der Verrohrung 
am Abzweig des 
Mühlgrabens und Bau einer 
Furt 
Entfernung und Verlegung 

 

 
 

1.475 m 
 
 
 
 

Biotopverbessernde Maßnahmen am 
Mühlgraben und an naturnahen 
Gräben in der Lauter-Aue 

- - 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 422 

Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

______ 

1.091 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

______ 

- 

 

K3.12 

K0.7 
 
 
 
 

K0.17 
 
 
 
 

K0.19 
 
 
 
 
 
 

K.3.14 

 

 

Bau-km 
1+250 – 
1+600 
 
 

Bau-km 
6+400 – 
6+950 
 
 

Bau-km 
7+400 – 
7+700 

des Mühlgrabens 

Umgestaltung der Gräben 

Gestaltung des 
Muhrsbaches im Rahmen 
der Entwicklung von 
standortgerechten Gehölzen 
durch Sukzession 

Gestaltung des Billgrabens 
im Rahmen der Entwicklung 
einer Ruderalflur durch 
Sukzession und Initialpflan-
zung mit Weidenstecklingen 

Gestaltung des 
Krömmelbachs i. R. der 
Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession im Bereich des 
neu angelegten Grabens am 
Knoten 4 

Anlage einer Flutrinne als 
Zuleitung zu Flachwasser-
teichen 

 

665 m 

280 m 
 
 
 
 

685 m 
 
 
 
 

390 m 
 
 
 
 
 
 

260 m 
 
 

 

______ 

3.755 m 

W5 Anlage- und baubedingte Beeinträchti-
gung von Quellbereichen 

- anlagebedingte Überbauung 

- baubedingte Inanspruchnahme  

 
 

0,119 

0,050 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 
- 

- 

 

 

K3.20 
Ersatz 

 

 

K3.18 
Ersatz 

 Entwicklung bestehender 
Ruderalfluren 

 

 

Großflächige und extensive 
Bewirtschaftung der 

0,055 
 

 

 

1,0 

 

Die Wiedervernässung und somit die 
Wiederherstellung natürlicher 
Bodenwasserverhältnisse innerhalb 
der geplanten Maßnahmen dient als 
Ersatz für den Verlust von Quellberei-
chen 

- - 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 

______ 

0,169 

 

______ 

- 

entstehenden Grünlandbe-
reiche 

 

_______ 

1,055 

W6 Beeinträchtigung der Retentionsfunktion 
durch Inanspruchnahme von Über-
schwemmungsbereichen 

- Retentionsraumverlust in den 
Überschwemmungsgebieten von 
Lauter und Altefeld 

 
 
 

n.q 
 
 

 
______ 

n.q. 

 
 
 

= 

 
 
 

n.q. 
 
 

 
______ 

n.q24 

K3.13 
Ausgleich 

K3.14 
Ausgleich 

K3.11 
Ausgleich 

 Anlage von Flachwasserbe-
reichen 

Anlage einer Flutrinne als 
Zuleitung 

Entfernung und Verlegung 
des Mühlgrabens 

n.q. 
 

n.q. 
 

n.q 
 

 
. ______ 

n.q. 

Durch die Anlage von Flachwasserbe-
reichen und deren Zuleitungen  
entsteht neuer Retentionsraum im 
Überschwemmungsgebiet. Ebenso bei 
der Verlegung des Mühlgrabens, weil 
dieser wesentlich länger und breiter 
wird. 

 

- 
 

- 
 

n.q. 
 

n.q. 
 

n.q 
 

 
. ______ 

n.q.25 

Fläche bzw. Länge / Wertminderung gesamt 

W1 und W2 
 

W3 bis W4 W5 

 

27,251 ha 
27,326 ha 

3.181m 
0,169 ha  

  

16,835 
16,91 

- 
 

Fläche bzw. Länge gesamt 

W1 und W2 
 

W3 bis W4 W5 

 

48,949 ha 
44,316 ha 

 

5.649 m 
1,055 ha  

Wertsteigerung gesamt 

 

 

33,567 
28,934 

- 

 

                                                

24
 Siehe nachfolgende Fußnote 

25
 Nach überschlägiger Abschätzung von Hessen Mobil ist davon auszugehen, dass der vorhabensbedingte Retensionsraumverlust durch die Schaffung von neuem Retensionsraum im 

Überschwemmungsgebiet durch die aufgeführten Kompensationsmaßnahmen (wesentliche Maßnahmen der großflächigen Lauter-Renaturierung (MK3) sind K3.13, K3.14 und K3.11) 
ausgeglichen werden kann. 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

K1 Anlagebedingter Verlust von Kaltluftent-
stehungsflächen mit Bezug zu relevanten 
Belastungsräumen durch Versiegelung 
und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

55,474 100 % 55,474 K0.1 
Ausgleich 

Bau-km 
0+000 – 
11+944 

Entsiegelung und Rückbau 
von nicht mehr benötigten 
Straßen- und Wirtschafts-
wegabschnitten 

 

0,483 Durch Entsiegelung von Straßen und 
Wegen werden Kaltluftentstehungsflä-
chen wiederhergestellt. Die 
Entsiegelung verringert außerdem die 
Aufheizung der Flächen am Tage und 
führt damit zur Verbesserung des 
Lokalklimas. 

1 : 1 0,483 

     Ersatz 
K4.1 

 

K4.2 

K5.1 
 

K5.2 

  
Aufforstung mit Laubgehöl-
zen 

Waldrandaufbau 

Aufforstung mit Laubgehöl-
zen 

Waldrandaufbau 

 
1,25 

 

0,341 

1,384 
 

0,331 

Durch die Entwicklung von Wald auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
und Ruderalfluren wird die 
Frischluftproduktion der betreffenden 
Flächen deutlich erhöht. Dadurch 
verbessert sich lokal die Luftqualität. 

 
1 : 1 

 
1,25 

 

0,341 

1,384 
 

0,331 

      
K0.3 

Ersatz 
 

K0.5 
Ersatz 

 

K0.6 
Ersatz 

 
 

K0.7 
Ersatz 

 
 
 

K0.8 
Ersatz 

 
Bau-km 
0+000 – 
0+290  

Bau-km 
0+800 
 

Bau-km 
1+050 – 
1+700 
 

Bau-km 
1+250 – 
1+600 
 
 

Bau-km 
1+700 – 

 
Anlage von Gehölzen auf 
der Straßenböschung 
westlich Maar 

Pflanzung von Baumhecken 
und Einzelgehölzen entlang 
der L 3161  ha 

Pflanzung von Gehölzen im 
Bereich des Knotenpunktes 
B 254-neu / B 254-alt 
westlich von Lauterbach 

Entwicklung von 
standortgerechten Gehölzen 
durch Sukzession im 
Bereich des verlegten 
Muhrsbaches 

Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 

 
0,403 

 
 

0,902 
 
 

1,189 
 
 
 

0,615 
 
 
 
 

0,941 
 

 
Die Entwicklung von Gehölzbiotopen 
auf den Straßenböschungen und auf 
trassennahen Standorten verbessert 
die Frischluftproduktion der 
betreffenden Flächen deutlich erhöht. 
Dadurch verbessert sich lokal die 
Luftqualität.  

 
1 : 1 

 
0,403 

 
 

0,902 
 
 

1,189 
 
 
 

0,615 
 
 
 
 

0,941 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 
 

K0.9 
Ersatz 

 
 

K0.12 
Ersatz 

 

K0.13 
Ersatz 

 
 

K0.14 
Ersatz 

 
 
 

K0.15 
Ersatz 

 
 
 
 

K0.16 
Ersatz 

 

K0.17 
Ersatz 

 
 
 
 

2+100 
 

Bau-km 
2+100 – 
3+340 
 

Bau-km 
3+650 – 
4+140 

Bau-km 
4+140 – 
5+300 
 

Bau-km 
4+350 – 
4+500 
 
 

Bau km 
5+300 – 
6+500 
 
 
 

Bau-km 
6+500 – 
6+930 

Bau-km 
6+400 – 
6+950 
 
 
 

B 254 nördlich von 
Lauterbach 

Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 südlich des 
Ossenberg 

Gestaltung der Böschungen 
am Vaits-Berg 
 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 zwischen dem Vaits-
Berg und der Helmesmühle 

Gehölzpflanzungen am 
südlichen Widerlager des 
Brückenbauwerkes (Bw7) 
sowie im Bereich des 
Knotens 3  

Anlage von magerem, 
blütenreichen Grünland und 
Gehölzen auf den 
Böschungsflächen der 
B 254-neu südlich des 
Krombergs 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 nordwestlich 
Angersbach 

Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession und Initialpflan-
zung mit Weidenstecklingen 
im Bereich des neu 
angelegten Billgrabens 

Gehölzpflanzungen am 

 
 

5,114 
 
 
 

3,304 
 
 

3,777 
 
 
 

0,867 
 
 
 
 

4,964 
 
 
 
 
 

1,061 
 
 

1,129 
 
 
 
 
 

 
 

5,114 
 
 
 

3,304 
 
 

3,777 
 
 
 

0,867 
 
 
 
 

4,964 
 
 
 
 
 

1,061 
 
 

1,129 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

K0.18 
Ersatz 

 
 

K0.20 
Ersatz 

 
 
 

K0.22 
Ersatz 

 

K0.23 
Ersatz 

 

K0.24 
Ersatz 

 

K0.25 
Ersatz 

 
 

K0.26 
Ersatz 

 

K0.27 
Ersatz 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 

Bau-km 
7+800 – 
9+500 
 
 

Bau-km 
9+500 – 
10+330 

Bau-km 
10+340 – 
10+720 

Bau-km 
10+520 – 
10+640 

Bau-km 
10+720 – 
11+050 
 

Bau-km 
11+050 – 
11+944 

Bau-km 
11+220 

östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Pflanzung von Einzelgehöl-
zen entlang der B 254 im 
Bereich des Vogelrastplat-
zes zwischen Angersbach 
und Landenhausen ha 

Anlange eines Gehölzsau-
mes an der B 254-neu 
nördlich Landenhausen 

Anlage von Gehölzen an der 
B 254-neu im Bereich der 
Rothebachaue 

Neuanlage von Gehölzen 
feuchter Standorte am 
Rothebach 

Anlage eines Gehölzsaumes 
entlang der B 254-neu 
zwischen Rothebach und 
Altefeld 

Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

 

Gestaltung des RRB östlich 
der Altefeld 

0,735 
 
 
 

3,687 
 
 
 
 

2,398  
 
 

1,804 
 
 

0,204 
 
 

1,26 
 
 
 

1,379 
 
 

0,203 

0,362 

0,735 
 
 
 

3,687 
 
 
 
 

2,398 
 
 

1,804 
 
 

0,204 
 
 

1,26 
 
 
 

1,379 
 
 

0,203 

0,362 

     K0.29 – 
K0.32 

Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 

(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 

25,131 Durch die Nutzungsaufgabe in 
hochwertigen Buchenbeständen 
erhöhen sich die klimarelvanten 
Funktionen der betreffenden 
Waldflächen. In alten Wäldern mit 
ungestörten Böden wird beispielswei-

1 : 1 25,131 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 
(Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen) 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

se in hohem Maße CO2 im Waldboden 
gespeichert (erhöhte Pufferfunktion 
der Böden). Die CO2-
Speicherkapazität auf den 
Maßnahmenflächen wird durch die 
Nutzungsaufgabe erhöht. 

     MK3 
Ersatz 

 Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

35,31 Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg im Zusammen-
hang mit weiteren geplanten 
Maßnahmen in der Aue dient als 
Ersatz für den Verlust von Kaltluftent-
stehungsflächen. Die entstehenden 
Feuchtbereiche mit offenen 
Wasserflächen und periodisch 
überschwemmten Bereichen bedingen 
eine längere Verweildauer auf der 
Fläche. Dies bewirkt eine höhere 
Verdunstungsrate und somit die 
Entstehung von Kaltluft. 

1 : 1 35,31 

  _______ 

 

55,474 

 _______ 

 

55,474 

   _______ 

100,166 

100,325 

  _______ 

100,166 

100,325 

Fläche / Wertminderung gesamt 55,474ha  55,474 Fläche gesamt 100,166 
100,325 

Wertsteigerung gesamt 100,166 
100,325 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

L1 Verlust von prägenden Vegetations- und 
Strukturelementen durch Flächeninan-
spruchnahme (anlage- und baubedíngt) 

- Verlust von flächigen Biotoptypen 
(01.106, 01.200, 01.209, 01.210, 
01.401, 01.500, 02.100, 02.103, 
02.200, 02.300, 02.500, 02.600, 
02.700, 03.120, 03.560, 12.230, 
12.510, 13.300, 13.300, 14.100, 
14.500) 

- Verlust von landschaftsbildwirksamen 
Gewässerstrukturen (04.550) 

- Verlust von landschaftsbildprägenden 
Einzelbäumen (33) 

- Verlust von Einzelbäumen (32, 39, 35, 
36) 

 
 
 

8,984 ha 
8,925 ha 

 

 
 
 
 
 

250 m 

5 Stk 

 
86 Stk. 

 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
- 

- 

 
- 

 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
- 

- 

 
- 

 

K0.3 
Ausgleich 

 

K0.5 
Ausgleich 

 

K0.6 
Ausgleich 

 
 

K0.7 
Ausgleich 

 
 
 

K0.8 
Ausgleich 

 
 

K0.9 
Ausgleich 

 
 

K0.12 
Ausgleich 

 

K0.13 
Ausgleich 

 
 

K0.14 
Ausgleich 

Bau-km 
0+000 – 
0+290  

Bau-km 
0+800 
 

Bau-km 
1+050 – 
1+700 
 

Bau-km 
1+250 – 
1+600 
 
 

Bau-km 
1+700 – 
2+100 
 

Bau-km 
2+100 – 
3+340 
 

Bau-km 
3+650 – 
4+140 

Bau-km 
4+140 – 
5+300 
 

Bau-km 
4+350 – 

Anlage von Gehölzen auf 
der Straßenböschung 
westlich Maar 

Pflanzung von Baumhecken 
und Einzelgehölzen entlang 
der L 3161  ha 

Pflanzung von Gehölzen im 
Bereich des Knotenpunktes 
B 254-neu / B 254-alt 
westlich von Lauterbach 

Entwicklung von 
standortgerechten Gehölzen 
durch Sukzession im 
Bereich des verlegten 
Muhrsbaches 

Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 nördlich von 
Lauterbach 

Pflanzung eines 
Gehölzsaumes entlang der 
B 254 südlich des 
Ossenberg 

Gestaltung der Böschungen 
am Vaits-Berg 
 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 zwischen dem Vaits-
Berg und der Helmesmühle 

Gehölzpflanzungen am 
südlichen Widerlager des 
Brückenbauwerkes (Bw7) 

0,403 
 
 

0,902 
 
 

1,189 
 
 
 

0,615 
 
 
 
 

0,941 
 
 
 

5,114 
 
 
 

3,304 
 
 

3,777 
 
 
 

0,867 
 

Durch Die Pflanzung von straßenbe-
gleitenden Gehölzen auf den 
Straßenböschungen entstehen wieder 
landschaftbildprägende Strukturen. 

Zusätzlich bewirkt die Pflanzung eine 
Einbindung der technischen Bauwerke 
in die umgebende Landschaft. Sie 
bewirkt eine optische Abschirmung 
des fließenden Verkehrs, was zu einer 
Verminderung der Störwirkung führt. 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

 
 
 

K0.15 
Ausgleich 

 
 
 

K0.16 
Ausgleich 

 

K0.17 
Ausgleich 

 
 
 
 

K0.18 
Ausgleich 

 
 

K0.20 
Ausgleich 

 
 
 

K0.22 
Ausgleich 

 

K0.23 
Ausgleich 

 

K0.24 

4+500 
 
 

Bau km 
5+300 – 
6+500 
 
 

Bau-km 
6+500 – 
6+930 

Bau-km 
6+400 – 
6+950 
 
 
 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 

Bau-km 
7+800 – 
9+500 
 
 

Bau-km 
9+500 – 
10+330 

Bau-km 
10+340 – 
10+720 

Bau-km 

sowie im Bereich des 
Knotens 3  

Anlage von magerem, 
blütenreichen Grünland und 
Gehölzen auf den 
Böschungsflächen der 
B 254-neu südlich des 
Krombergs 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 nordwestlich 
Angersbach 

Entwicklung einer 
Ruderalflur durch 
Sukzession und Initialpflan-
zung mit Weidenstecklingen 
im Bereich des neu 
angelegten Billgrabens 

Gehölzpflanzungen am 
östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Pflanzung von Einzelgehöl-
zen entlang der B 254 im 
Bereich des Vogelrastplat-
zes zwischen Angersbach 
und Landenhausen ha 

Anlange eines Gehölzsau-
mes an der B 254-neu 
nördlich Landenhausen 

Anlage von Gehölzen an der 
B 254-neu im Bereich der 
Rothebachaue 

Neuanlage von Gehölzen 

 
 
 

4,964 
 
 
 
 

1,061 
 
 

1,129 
 
 
 
 
 

0,735 
 
 
 

3,687 
 
 
 
 

2,398  
 
 

1,804 
 
 

0,204 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Ausgleich 
 

K0.25 
Ausgleich 

 
 

K0.26 
Ausgleich 

 

K0.27 
Ausgleich 

10+520 – 
10+640 

Bau-km 
10+720 – 
11+050 
 

Bau-km 
11+050 – 
11+944 

Bau-km 
11+220 

feuchter Standorte am 
Rothebach 

Anlage eines Gehölzsaumes 
entlang der B 254-neu 
zwischen Rothebach und 
Altefeld 

Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

Gestaltung des RRB östlich 
der Altefeld 

 
 

1,26 
 
 
 

1,379 
 
 

0,203 

0,362 

      
K3.11 

Teil des 
MK3 

Ausgleich 

  
Entfernung und Verlegung 
des Mühlgrabens 

 
1.060 m 

 
Im Bereich der Umverlegung des 
Mühlgrabens in der Lauter-Aue bei 
Angersbach entsteht nun ein 
naturnaher Abschnitt im Gegensatz 
zum naturfernen Abschnitt in diesem 
Bereich vor Umsetzung der 
Maßnahme. Dies entfaltet positive 
Wirkung bezüglich des Landschafts-
bildes. 

  

      
K0.2 

Ausgleich 
 

K0.4 
Ausgleich 

 
 
 

K0.5 
Ausgleich 

 

 
Bau-km 
0+000 – 
0+120  

Bau-km 
0+120 – 
1+050, 
0+300 – 
1+050 

0+800 
 
 

 
Pflanzung einer Baumreihe 
entlang der B 254 westlich 
Maar 

Anlage von Einzelbäumen 
auf Straßenböschungen 
südlich Maar 
 
 

Pflanzung von Baumhecken 
und Einzelgehölzen entlang 
der L 3161 

 
9 Stk. 

 
 

35 Stk. 
 
 
 
 

13 Stk. 
 
 

 
Ausgleich für den Verlust von 
Einzelbäumen durch Neupflanzungen 
auf den Straßenböschungen und in 
der freien Landschaft. 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

K0.10 
Ausgleich 

 
 
 
 
 
 

K0.11 
Ausgleich 

 
 
 

K0.16 
Ausgleich 

 

K0.18 
Ausgleich 

 
 

K0.22 
Ausgleich 

 

K0.26 
Ausgleich 

Bau-km 
2+150, 
2+900 – 
2+970, 
4+150 – 
4+180, 
6+300 – 
6+340 

Bau-km 
3+180 – 
3+650, 
3+340 – 
3+650 

Bau-km 
6+500 – 
6+930 

Bau-km 
7+150 – 
7+480 
 

Bau-km 
9+500 – 
10+330 

Bau-km 
11+050 – 
11+944 

Pflanzung von Bäumen als 
Fledermausquerungshilfen 
 
 
 
 
 
 

Pflanzung von Baumreihen 
am Knotenpunkt B 254-neu / 
L 3140 
 
 

Gehölzpflanzung an der 
B 254 nordwestlich 
Angersbach 

Gehölzpflanzungen am 
östlichen Widerlager des 
Brückenbauwerks (Bw14) im 
Bereich Hornberg 

Anlange eines Gehölzsau-
mes an der B 254-neu 
nördlich Landenhausen 

Gehölz- und Baumpflanzun-
gen an der B 254-neu 
östlich der Altefeld 

37 Stk. 
 
 
 
 
 
 
 

74 Stk. 
 
 
 
 

14 Stk. 
 
 

21 Stk. 
 
 
 

11 Stk. 
 
 

35 Stk. 

  -------------- 

8,984 ha 

8,925 ha 

250 m 

91 Stk. 

     -------------- 

35,936 ha 

36,095 ha 

1.060 m 

249 Stk. 

   

L2 Überformung der Landschaft mit    MK3  Renaturierungen an der 35,31 Die großflächige Nutzungsextensivie- - - 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Straßenanlagen und Bauwerken, 
Eigenartverlust 

- Sehr hohe Beeinträchtigung der 
Raumeinheiten „Offenlandbereich 
Birkich mit Burgruine Wartenberg“ und 
„Niederungsbereich der Lauter“.  

- Hohe Beeinträchtigung der Raumein-
heiten „Ossenberg“, „Vaits-Berg“, 
„Beckenlandschaft um Maar“, „Agrar-
landschaft nördlich Angersbach“, 
„Agrarlandschaft zwischen Angersbach 
und Landenhausen“ 

- Mittlere Beeinträchtigung der 
Raumeinheiten „Niederungsbereich der 
Altefeld“, „Agrarlandschaft nordöstlich 
der Stadt Lauterbach“, „Agrarlandschaft 
westlich Angersbach“, „Niederungsbe-
reich des Mühlenbachs“. 

 

 
n.q. 

 
 
 

n.q. 
 
 
 
 
 

n.q. 

Ersatz Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg im Zusammen-
hang mit weiteren geplanten 
Maßnahmen in der Aue dient als 
Ersatz für die Überformung der 
Landschaft mit technischen 
Bauwerken. Die Gestaltung der 
Auenlandschaft in unmittelbarer Nähe 
zum Eingriffsbereich, die zu einer 
Anreicherung der Landschaftsraum-
einheiten mit landschaftsraumtypi-
schen Elementen führt, wertet den 
Bereich bezüglich des Landschaftsbil-
des großflächig auf. Auenlandschaften 
haben üblicherweise einen hohen 
Stellenwert bezüglich des Land-
schaftsbildes, da sie im Allgemeinen 
als landschaftlich sehr schön 
empfunden werden. Aufwertungen in 
solchen Bereichen eignen sich daher 
besonders zur Kompensation von 
Eingriffen in das Landschaftsbild. 
Hinzu kommt, dass die Lauter-Aue 
weit einsehbar ist und die Maßnah-
men somit hinsichtlich des 
Landschaftsbildes eine Wirkung auf 
großer Fläche entfalten können. 

      
MK1 

Ersatz 

  
Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland und 
Grünlandextensivierung 
innerhalb und angrenzend 
des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach 
und Kalkberg bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-

 
13,068 

 
Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern sowie die 
Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland im Bereich des FFH-
Gebiets dienen als Ersatz für den für 
die Überformung der Landschaft mit 
technischen Bauwerken. 
Die Gestaltung der Hutelandschaft, 

  



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 433 

Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

nahmen K1.1und K1.2 (z. T. in unmittelbarer Nähe zum 
Eingriffsbereich), die zu einer 
Anreicherung der Landschaftsraum-
einheiten mit landschaftsraumtypi-
schen Elementen führt, wertet den 
Bereich bezüglich des Landschaftsbil-
des großflächig auf. Hutelandschaften 
haben üblicherweise einen hohen 
Stellenwert bezüglich des Land-
schaftsbildes, da sie im Allgemeinen 
als landschaftlich sehr schön 
empfunden werden. Aufwertungen in 
solchen Bereichen eignen sich daher 
besonders zur Kompensation von 
Eingriffen in das Landschaftsbild. 
Hinzu kommt, dass die Bereiche 
zumeist weit einsehbar sind und die 
Maßnahmen somit hinsichtlich des 
Landschaftsbildes eine Wirkung auf 
großer Fläche entfalten können. 

      

MK2 

Ersatz 

  

Anlage von Verbundkorrido-
ren zur Vernetzung von 
Teilgebieten des FFH-
Gebietes „Magerrasen bei 
Lauterbach und Kalkberg 
bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K2.1bis K2.3 

 

4,633 

  

      
K0.2 – 
K0.18; 
K0.20, 
K0.22-
K0.27 

Minde-
rung 

 
Bau-km 
0+000 – 
11+944 

gesamte 
Trasse 

 
Anlage von Baum- und 
Gehölzpflanzungen auf den 
Straßenböschungen 

(detaillierte Auflistung unter 
dem Konflikt L1) 

 
- 

 
Die Pflanzung von dichten straßen-
begleitenden Gehölzen im Wechsel 
mit Baumgruppen auf den Straßen-
böschungen bindet das technische 
Bauwerk in die umgebende 
Landschaft ein. Sie bewirkt weiterhin 
eine optische Abschirmung des 
fließenden Verkehrs, was zu einer 
Verminderung der Störwirkung führt. 
Dies dient zur Minderung der 
Auswirkungen des Vorhabens. 

  

L3 Betriebsbedingte Verlärmung erholungs-
relevanter Bereiche 

- Sehr hohe Beeinträchtigung der 

 
 

n. q 

  MK1 

Ersatz 

 Umwandlung von Acker in 
extensives Grünland und 
Grünlandextensivierung 
innerhalb und angrenzend 

13,068 Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern sowie die 
Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland im Bereich des FFH-
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

Raumeinheit „Ossenberg“ 

- Hohe Beeinträchtigung der Raumein-
heiten „Offenlandbereich Birkich mit 
Burgruine Wartenberg“, „Vaits-Berg“ 
und „Offenland östlich Maar“ 

- Mittlere Beeinträchtigung der 
Raumeinheit „Niederungsbereich der 
Lauter“ 

 

n.q. 
 
 
 
 

n.q. 

des FFH-Gebietes 
„Magerrasen bei Lauterbach 
und Kalkberg bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K1.1und K1.2 

Gebiets dienen als Ersatz für den für 
die Verlärmung der Landschaft. 
Die Gestaltung der Hutelandschaft, 
(z. T. in unmittelbarer Nähe zum 
Eingriffsbereich), die zu einer 
Anreicherung der Landschaftsraum-
einheiten mit landschaftsraumtypi-
schen Elementen führt, wertet den 
Bereich bezüglich des Landschaftsbil-
des und der Erholungseignung 
großflächig auf. Hutelandschaften 
haben üblicherweise einen hohen 
Stellenwert bezüglich des Land-
schaftsbildes, da sie im Allgemeinen 
als landschaftlich sehr schön 
empfunden werden. Aufwertungen in 
solchen Bereichen eignen sich daher 
besonders zur Kompensation von 
Eingriffen in das Landschaftsbild. 

     MK2 

Ersatz 
 

 

 Anlage von Verbundkorrido-
ren zur Vernetzung von 
Teilgebieten des FFH-
Gebietes „Magerrasen bei 
Lauterbach und Kalkberg 
bei Schwarz“ 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K2.1bis K2.3 
 

 

4,633 
 

  

      
MK3 

Ersatz 

  
Renaturierungen an der 
Lauter sowie Aufwertung der 
zugehörigen Aue im Bereich 
Angersbach 

Umfasst die Einzelmaß-
nahmen K3.1 bis K3.21 

 
35,31 

 
Die großflächige Nutzungsextensivie-
rung von Grünländern in der Lauter-
Aue bei Wartenberg im Zusammen-
hang mit weiteren geplanten 
Maßnahmen in der Aue dient als 
Ersatz für die Verlärmung der 
Landschaft. Die Gestaltung der 
Auenlandschaft in unmittelbarer Nähe 
zum Eingriffsbereich, die zu einer 
Anreicherung der Landschaftsraum-
einheiten mit landschaftsraumtypi-
schen Elementen führt, wertet den 
Bereich bezüglich des Landschaftsbil-
des und der Erholungseignung 
großflächig auf. Auenlandschaften 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Betroffenes 
Naturgut, 

Nr. 

Bedeutung Naturgut, 

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Wert-
minde-
rung 

[Punkte] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Wert-
steige-
rung 

[Punkte] 

haben üblicherweise einen hohen 
Stellenwert bezüglich des Land-
schaftsbildes, da sie im Allgemeinen 
als landschaftlich sehr schön 
empfunden werden. Aufwertungen in 
solchen Bereichen eignen sich daher 
besonders zur Kompensation von 
Eingriffen in das Landschaftsbild. 

      
K0.29 – 
K0.32 

Ersatz 

  
Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 

(Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen 
und Romrod) 
(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 
(Waldbereich „Am 
Ziegenberg“ östlich 
Dirlammen) 
(Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

 
25,131 

 
Die Nutzungsaufgabe umfasst die 
Aufgabe jeglicher forstwirtschaftlichen 
Nutzung, womit auch hierdurch 
entstehende Lärmemissionen 
zukünftig völlig unterbleiben. 

 
- 

 
- 

      
K0.2 – 
K0.18; 
K0.20, 
K0.22-
K0.27 

Minde-
rung 

 
Bau-km 
0+000 – 
11+944 

gesamte 
Trasse 

 
Anlage von Baum- und 
Gehölzpflanzungen auf den 
Straßenböschungen 

(detaillierte Auflistung unter 
dem Konflikt L1) 

 
- 

 
Die optische Abschirmung der Trasse 
und des Verkehrs verringert die 
subjektiv empfundene Lärmwirkung. 
Dies dient zur Minderung der 
Auswirkungen des Vorhabens. 

 
- 

 
- 

Fläche / Länge / Anzahl gesamt 8,984 ha 
8,893 ha 
250 m 
91 Stk. 

 - 
- 
- 

Fläche / Länge / Anzahl gesamt (bez. L1) 35,939 ha 
36,095 ha 
1.060 m 
249 Stk. 

Wertsteigerung gesamt - 
- 
- 
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Erhebliche Beeinträchtigung Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege 

Konflikt Bedeutung  

Erhebliche Beeinträchtigung (Verlust, 
Funktionsverlust, -minderung 

Dimen-
sion [ha, 

lfdm, 
Stk.] 

WA Kompen-
sationsbe
darf [ha] 

Nr. / Art 
der Maß-
nahme 

Lage Beschreibung der 
Maßnahmen 

Größe 
[ha, lfdm, 

Stk.] 

Ausgangswert, Ziel / Begründung 
der Maßnahme, 

 

Lage im Landschaftsraum 

ZF / 
KF 

Kompen-
sations-
eignung 

[ha] 

KF1 Verlust und Beeinträchtigung von 
Kompensationsflächen 

- anlage- und baubedingter Verlust 
durch Versiegelung und Flächenin-
anspruchnahme 

- Funktionsbeeinträchtigung durch 
nun trassennahe Lage 

 

 
 

1,111 

140 m 

 

2,168 

 
 

100% 
100% 

 
50% 

 
 

1,111 
140 m 

 
1,084 

K1.2 

Teil des 
MK1 

Ersatz 

 Grünlandextensivierung 2,593 Die Extensivierung von Grünland dient 
als Ersatz für die Inanspruchnahme 
und Beeinträchtigung von bestehen-
den Kompensationsflächen. 
Der überwiegende Anteil der in An-
spruch genommenen Ausgleichsflä-
chen besteht aus Maßnahmen an 
Grünland. 

Hier angerechnet 2,593 ha von insg. 
10,403 ha der Maßnahme K1.2.) 

1 : 1 2,593 

    K0.30 

Ersatz 

 Nutzungsaufgabe in 
geeigneten Waldbeständen 

(Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus 
Lauterbach) 

0,2 Die Nutzungsaufgabe in hochwertigen 
Buchenbeständen dient als Ersatz für 
die Inanspruchnahme und Beeinträch-
tigung von bestehenden Kompensati-
onsflächen. 
Ein kleiner Anteil der in Anspruch ge-
nommenen Ausgleichsflächen besteht 
aus Maßnahmen an Gehölzen und 
Streuobst. 

Hier angerechnet 0,2 ha von insg. 
2,99 ha der Maßnahme K0.30) 

1 : 1 0,2 

    K3.12 

Teil des 
MK3 

Ersatz 

 Umgestaltung der Gräben in 
der Lauter-Aue 

140 m Die naturnahe Umgestaltung von 
Gräben in der Lauter-Aue dient als 
Ersatz für die Inanspruchnahme und 
Beeinträchtigung von bestehenden 
Kompensationsflächen. 
Dieser Anteil (140 m) der in Anspruch 
genommenen Ausgleichsflächen 
besteht aus Ufergehölzpflege 

1 : 1 140 

Fläche / Länge gesamt 3,279 ha 
140 m 

 2,195 
140 

Fläche / Länge / gesamt 2,793 ha 
140 m 

Wertsteigerung gesamt 2,793 
140 
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5.5 FAZIT 

Durch die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, einschließlich der CEF-

Maßnahmen, kann der Eingriff, der durch den Neubau der B 254 zwischen Lauter-

bach/Maar und Großenlüder/Müs entsteht, vollständig kompensiert werden. 
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6 Beschreibung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen 

6.1 MAßNAHMENBLÄTTER 

Auf den folgenden Seiten werden die landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie die Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen, die Schutzmaßnahmen und die Gestaltungsmaßnahmen 

auf Maßnahmenblättern dargestellt. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Maßnahmen 

findet sich in den Kapiteln 4.2.3 (Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen), 4.2.2 (Schutz-

maßnahmen), 4.2.4 (Gestaltungsmaßnahmen) und 5.3.3 (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen). 

Zum Teil sind die in den Maßnahmenblättern genannten Flurstücke nur teilweise betroffen. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 109/9 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 217/1; Flur 2, Flurstück/e 263/1, 268; Flur 4, 

Flurstück/e 214; Flur 12, Flurstück/e 204, 228, 232, 243 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 181/1; Flur 7, Flurstück/e 154 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 135/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 94/4; Flur 6, Flurstück/e 65/1, 65/5, 66, 80/1; Flur 23, 

Flurstück/e 93 

Konflikt-Nr.: Bo1, W1, K1 

Bo1: Verlust von Boden durch Versiegelung (Fahrbahn und Nebenanlagen) 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 
Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: Bo1, W1, K1 

 Ersatz für Konflikte: 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entsiegelung und Rückbau von nicht mehr benötigten Straßen- und Wirt-

schaftswegabschnitten 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Ausgleich für die Neuversiegelung durch den Bau der B 254-neu und andere bituminös befestigter 

Vorhabensbestandteile/Rekultivierung der Flächen und Integration in Gestaltung- und Entwicklungsmaßnahmen oder 

landwirtschaftliche Nutzung 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Nicht mehr benötigte Teilbereiche der B 254-alt sowie befestigte Wirtschaftswege werden entsiegelt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 8 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

0,483 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 0+000 – 0+120 (südlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 6, Flurstück/e 33/4, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4 

Konflikt-Nr.: B22, L1-3 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen mit hoher Bedeutung 

L1: Verlust von Einzelbäumen Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninan-
spruchnahme (anlage- und baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B22 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Pflanzung einer Baumreihe entlang der B 254 westlich Maar 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Weiterhin dient sie zur Kompensati-
on des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konflikt L1). Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung 
erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Entlang der B 254 besteht derzeit im Bereich des Baubeginns südlich der Trasse eine Baumreihe aus jungen, 
standortgerechten Laubbäumen. Weiterhin wird der nahe angrenzende Parkplatz von großen Bäumen flankiert. 
Dieses Erscheinungsbild aufgreifend sind entlang des Böschungsfuß insgesamt neun standortgerechte, hochstämmi-
ge Laubbäume zu pflanzen. Der Pflanzabstand soll entsprechend der vorhandenen Baumreihe 10 m betragen. Es 
sind Arten und Pflanzqualitäten gemäß den Vorgaben der allgemeinen Vorgaben für Gestaltungsmaßnahmen G II zu 
verwenden. Die Böschung sowie die zusätzlichen Pflanzflächen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit Artenzusam-
mensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Baum-
pflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet 
sich nach den Pflegevorgaben aus G I und G II. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Pflegevorgaben aus G I und G II. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 

 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

0,084 ha 9 Stück 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 0+000 – 0+290 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 6, Flurstück/e 24, 25/2, 31/4, 32/3,  68/2, 68/3, 68/4, 73, 75/4, 80/1 

Konflikt-Nr.: B20, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 
Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 
baubedingt 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1,  

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage von Gehölzen auf der Straßenböschung westlich Maar 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Im Bereich des Baubeginns wird die B 254 derzeit auf der Nordseite von einem dichten Gehölzsaum begleitet. Diese 

Gehölze müssen baubedingt z. T. gerodet werden. Die Maßnahme dient daher zur Kompensation des Verlustes von 

prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 

Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

(Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchti-

gungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige 

Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch 

Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Im Bereich des Baubeginns wird die B 254 derzeit auf der Nordseite von einem dichten Gehölzsaum begleitet. Dieses 

Erscheinungsbild aufgreifend ist entlang der Böschung sowie auf dem angrenzenden Pflanzstreifen (5 m) ein neuer 

Gehölzsaum aus standortgerechten, heimischen Laubgehölzen anzulegen. Im Bereich der Dammböschung (0+000 – 

0+200 links) werden auf der Böschung sowie auf dem Pflanzstreifen Gehölze in dichter Pflanzweise (vgl. G III) 

angelegt. Im weiteren Verlauf erfolgt eine lockere Gehölzpflanzung. Abschnitte mit Gehölzbewuchs und offene 

Böschungsflächen wechseln sich hier ab. In beiden Fällen ist auf eine unregelmäßige Grenzlinie der Gehölze zu 

achten. Für die Pflanzung sind die unter G III genannten Arten zu verwenden. Auf eine gesicherte regionale Herkunft 

der Gehölze ist zu achten. Die Böschung sowie die zusätzlichen Pflanzflächen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit 

Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

Die Baumpflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Pflegevorgaben aus G I und G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

0,403 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.4 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 0+120 – 1+050 (südlich B 254-neu), Bau-km 0+300 – 1+050 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 66/2, 67/1, 67/2, 68, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 117/1; Flur 6, 

Flurstück/e 23, 24, 33/4, 66, 67/1, 68/3, 73; Flur 24, Flurstück/e 3, 4, 5/1, 5/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 

24/2, 25, 56, 61/1, 62, 63/1, 63/2, 65, 78/2 

Konflikt-Nr.: B22, L1-3 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen mit mittlerer Bedeutung 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B22 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage von Einzelbäumen auf Straßenböschungen südlich Maar 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Entlang der B 254 besteht derzeit im Bereich des Baubeginns südlich der Trasse eine Baumreihe aus Laubbäumen. 

Die Maßnahme führt diese Landschaftsstruktur nach Osten fort. Die Maßnahme dient daher zur Kompensation des 

Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes L1). Weiterhin dient sie als Ersatz für den 

Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der 

Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) 

werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Entlang der B 254-neu sind zwischen im Bereich der oben aufgeführten Bau-km insgesamt 35 standortgerechte, 

hochstämmige Laubbäume heimischer Herkunft in Gruppen von je 2-3 Bäumen zu pflanzen. In einigen Abschnitten 

ist hierzu ein Pflanzstreifen von 5 m Breite vorgesehen. Es sind Arten und Pflanzqualitäten gemäß den Vorgaben der 

allgemeinen Vorgaben für Gestaltungsmaßnahmen G II zu verwenden. Die Lage der Pflanzpunkte ist dem Maßnah-

menplan (Unterlagen 12.2) zu entnehmen. Die Böschung sowie die zusätzlichen Pflanzflächen sind zuvor mit 

Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches 

Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Baumpflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Pflegevorgaben aus G I und G II. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.4 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

1,389 ha 35 Stück 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.5 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 0+800 (südlich und nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 62/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 93/10, 96/7, 114/2, 115/1, 

117/1; Flur 24, Flurstück/e 1/1, 5/1, 5/2, 6 – 10, 11/1, 33, 63/2, 64/1, 66, 70/1, 89 

Konflikt-Nr.: B20, B22, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen  

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, B22, K1 

 Minderung für Konflikte: L2. L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Pflanzung von Baumhecken und Einzelgehölzen entlang der L 3161 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild (Überformung der Landschaft, Konflikt L2, betriebsbedingte 

Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche, Konflikt L3) erfolgt eine Gestaltung der Böschungen und Nebenflächen der 

L 3161 mit standortgerechten Laubgehölzen in unterschiedlicher Pflanzdichte sowie mit Baumpflanzungen. Die 

Maßnahme dient damit auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes 

(Konfliktes L1) und als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Weiterhin dient sie als Ersatz für 

Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in 

geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichs-

funktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Bei Bau-km 0+800 südlich von Maar wird die L 3161 ohne Knotenpunkt über die B 254-neu geführt. Die Gestaltung 

der Böschungen und Nebenflächen in diesem Abschnitt erfolgt mit standortgerechten Laubgehölzen in unterschiedli-

cher Pflanzdichte. Im Bereich der Rampe und des Brückenbauwerkes erfolgt eine dichte Bepflanzung mit Gehölzen, 

in die einzelne standortgerechte, hochstämmige Laubbäume eingestreut werden (insgesamt 13 Stück). Im weiteren 

Verlauf in Richtung Süden gehen die Gehölzpflanzungen in eine lockere Bepflanzung über bzw. werden mit Land-

schaftsrasen eingesät (siehe Darstellung im Maßnahmenplan). Die Böschung sowie die zusätzlichen Pflanzflächen 

sind zuvor mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenrei-

ches Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Gehölzpflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.5 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 

 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Pflegevorgaben aus G I bis G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

0,93 ha 0,90 ha/ 13 Stück 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.6 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1, 2 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 1+050 – 1+700 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 15, Flurstück/e 195, 201 – 203, 205, 206, 220, 268, 269, 270/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 49/1, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 54, 68, 69/1, 69/2, 94/4, 110, 

111; Flur 23, Flurstück/e 66, 68/10, 103/5, 104 

Konflikt-Nr.: B20, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Pflanzung von Gehölzen im Bereich des Knotenpunktes B 254-neu / B 254-alt 

westlich von Lauterbach 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der 

Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftent-

stehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beein-

trächtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu 

sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zwischen Bau-km 1+050 und 1+700 kreuzt die B254-neu die ehemalige Bundesstraße B 254-alt. Die Anbindung 

erfolgt über einen planfreien Knotenpunkt mit jeweils einem Kreisverkehr nördlich und südlich der B 254-neu, die in 

diesem Abschnitt in einem Einschnitt verläuft. Teile der ehemaligen Bundesstraße werden dabei rückgebaut (siehe 

Maßnahme K0.1). 

Die Straßenböschungen inkl. der teilweise angrenzenden Pflanzstreifen (5 m) sind in diesem Abschnitt mit standortge-

rechten Gehölzen zu bepflanzen. Die Pflanzung soll als lockere Gehölzpflanzung gemäß G III erfolgen. Es sind 

kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Die 

Gehölzgruppen sind so anzuordnen, dass die Böschungslinien optisch aufgehoben werden. Bei der Anlage der 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.6 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1, 2 

Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Die Böschungen und Pflanzflä-

chen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenrei-

ches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

1,189 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.7 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1, 2 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 1+250 – 1+600 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 47, 48, 49/1, 107/2, 116/1; Flur 23, Flurstück/e 54, 55, 66, 67, 

104, 107/1 

Konflikt-Nr.: B12, B20, W4, L1-L3, K1 

B12: Anlage- und baubedingter Verlust von Gräben mit mittlerer Bedeutung 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

W4: Anlage- und baubedingte Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Gräben durch Überbau-

ung/Verrohrung/Ausbau 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: W4, L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, B12, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entwicklung von standortgerechten Gehölzen durch Sukzession im Bereich 

des verlegten Muhrsbaches 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der 

Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftent-

stehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beein-

trächtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu 

sehen. Die Neuanlage des Muhrsbaches in diesem Bereich dient außerdem als Kompensation für die Eingriffe in 

ökologisch wertvollere Gräben (Konflikte W4 und B12). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zwischen Bau-km1+250 und 1+600 wird der Muhrsbach auf einer Länge von 280 m verlegt. Die neu profilierten 

Böschungen des Muhrsbaches sollten möglichst naturnah gestaltet werden. Dazu sollten die Böschungen flacher 

profiliert werden und anschließend mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 7.3 

„Landschaftsrasen Feuchtlagen“ einzusäen und dann der Sukzession zu überlassen. Dabei entsteht ein Fließgewäs-

ser mit Anschluss an die Landschaft von 280 m Länge. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.7 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1, 2 

Auf den umgebenden Flächen sollen sich standortgerechte Gehölze durch Sukzession entwickeln. Diese Entwicklung 

soll durch eine Initialbepflanzung mit Steckholzbesatz unterstützt werden. Als Steckhölzer sind Ruten einheimischer 

regionaltypischer Weidenarten (Bruchweide Salix fragilis, Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. cinerea, Korbweide S. 

viminalis) zu verwenden. Die Ruten sollten aus dem Ufersaum der Lauter oder anderer Fließgewässer der Region 

gewonnen werden. Die 25-40 cm langen Steckhölzer sollen in Gruppen im unregelmäßigen Verband im Abstand von 

10-20 m gepflanzt werden. Hierzu sind die Stecklinge so tief in den Boden einzustecken, dass sie mit einer bis vier 

Knospen aus dem Boden herausragen. Die Ansiedlung von weiteren standorttypischen Baumarten und Gehölzen 

(z. B. Erlen) soll durch natürliche Ausbreitung aus der Umgebung erfolgen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Entwicklung durch Sukzession  

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

0,738 ha 0,615 ha/ 280 m 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.8 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 1+700 – 2+100 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 24, 25, 46, 47/10, 47/18, 48/1, 48/2, 49 – 51, 95,100/1, 

106/3 

Konflikt-Nr.: B20, L1-3, K1 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3  

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Pflanzung eines Gehölzsaumes entlang der B 254 nördlich von Lauterbach 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der 

Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftent-

stehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beein-

trächtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu 

sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Von Bau-km 1+700 – 2+100 verläuft die B 254-neu überwiegend im Geländeeinschnitt. Die Böschungen werden in 

diesem Abschnitt in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten Gehölzen regionaler Herkunft bepflanzt. Es sind 

kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Die 

Gehölzgruppen sind so anzuordnen, dass die Böschungslinien optisch aufgehoben werden. Bei der Anlage der 

Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. In diesem Bereich befinden 

sich Gehölzbestände, die bauzeitlich beansprucht werden. Auf diesen Flächen erfolgt eine Wiederherstellung der 

Gehölzbestände in dichter Pflanzweise. Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in 

Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.8 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2 

 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

0,941 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.9 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 2+100 – 3+180 (südlich B 254-neu), Bau-km 2+100 – 3+340 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 25, 29 – 42, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/3, 61/1, 61/7, 61/8, 

62/1, 63 – 68, 88/4, 103, 107/7, 123, 130, 133, 134, 135/1, 136, 138, 139, 142, 146/1, 147/2, 152/1, 164, 165/1; Flur 

5, Flurstück/e 59/2, 61/1, 62/1, 62/2, 63, 64, 223, 225 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 9 – 11, 24, 25, 85, 93, 94/3, 106/3 

Konflikt-Nr.: B20, B21, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

B21: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B21, L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Pflanzung eines Gehölzsaumes entlang der B 254 südlich des Ossenberg 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der 

Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftent-

stehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beein-

trächtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu 

sehen. Die Neuanlage des Rodebachs in diesem Bereich dient außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in ökologisch 

weniger bedeutende Gräben (Konflikt B21). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Im Abschnitt südlich des Ossenberges verläuft die B 254-neu in einem bis zu ca. 16 m tiefen Einschnitt. Im Bereich 

der Wirtschaftswegeüberführung erfolgt in der oberen Hälfte der Einschnittsböschungen sowie auf dem angrenzen-

den Pflanzstreifen die Anlage von Gehölzen in überwiegend dichter Pflanzweise. Ebenso soll der Bereich der 

Rodebachquerung mit dichten Gehölzen bepflanzt werden (siehe Unterlage 12.2). 

Der Rodebach wird in dem Bereich geringfügig verlegt (Länge ca. 50 m). Die Profilierung sollte möglichst naturnah 

gestaltet werden. Dazu sollten die Böschungen flacher gestaltet werden. In diesen Bereichen erfolgt eine Initialbe-
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.9 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3 

pflanzung der neuen Böschung mit Steckholzbesatz. Als Steckhölzer sind Ruten einheimischer regionaltypischer 

Weidenarten (Bruchweide Salix fragilis, Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. cinerea, Korbweide S. viminalis) zu 

verwenden. Dabei sollten die Ruten aus dem Ufersaum der Lauter oder anderer Fließgewässer der Region gewon-

nen werden. Die 25 bis 40 cm langen Steckhölzer sind so tief in den Boden einzustecken, dass sie mit einer bis vier 

Knospen aus dem Boden herausragen. 

Die übrigen Böschungsflächen werden in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten Gehölzen regionaler Herkunft 

bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 

abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu 

achten. Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 

„Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

Im Bereich der Feldwegquerung (Bau-km 2+150) sowie der Rodebachquerung (Bau-km 2+900-2+970) sind zusätz-

lich Baumpflanzungen als Überflughilfe für Fledermäuse anzulegen (siehe V14, beschrieben als Einzelmaßnahme 

K0.10). 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

5,114 ha/ 50 m 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.10 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 2+150 (nördlich und südlich B 254-neu), Bau-km 2+900 – 2+970 (nördlich und südlich B 254-neu), Bau-km 

4+150 – 4+180 (nördlich und südlich B 254-neu), Bau-km 6+300 – 6+420340 (nördlich und südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 22, 176, 177, 268; Flur 3, Flurstück/e 4 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 61/7, 62/1, 135/1; Flur 5, Flurstück/e 126, 129, 247, 

249 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 24, 93 

Konflikt-Nr.: B22, L1-3 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen mit mittlerer Bedeutung 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B22 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Pflanzung von Bäumen als Fledermausquerungshilfen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Weiterhin dient sie als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungs-

relevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse gemindert. Bezüglich der 

Artengruppe der Fledermäuse sind die Baumpflanzungen als vorsorgliche Vermeidungsmaßnahme zur Minimierung 

des Kollisionsrisikos von Fledermäusen mit Kfz zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die geplante Trasse der B 254-neu quert mehrfach häufig genutzte Flugrouten von Fledermäusen. Zur Minimierung 

der Zerschneidungswirkung werden an den Querungsstellen Überflughilfen geschaffen. Zur Ergänzung der dichten 

Gehölzpflanzungen in den betreffenden Bereichen der Maßnahmen K0.9, K0.12, K0.13 und K0.15, werden in diesen 

Bereichen zusätzlich Einzelbäume in die Gehölze gepflanzt (insgesamt 37 Stück). Sie sollen die Fledermäuse auf 

eine höhere Flughöhe – über dem fließenden Verkehr – ablenken. Es sind Arten und Pflanzqualitäten gemäß den 

Vorgaben der allgemeinen Vorgaben für Gestaltungsmaßnahmen G II zu verwenden. Bei Bau-km 2+900 – 2+970 

nördlich der B254-neu sind abweichend von den Vorgaben aus G II entsprechend dem feuchten Standort Bruchwei-

den (Salix fragilis; Hochstämme, 4 x v, Stammumfang 20-25 cm, Höhe mind. 4 m, heimische Herkunft) zur Pflanzung 

zu verwenden. Die Lage der Pflanzpunkte ist dem Maßnahmenplan (Unterlagen 12.2) zu entnehmen. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.10 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3, 5 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege richtet sich nach den Pflegevorgaben aus G II 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

37 Stck. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.11 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 3+180 – 3+650 (südlich B 254-neu), Bau-km 3+340 – 3+650 (nördlich B 254-neu) 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 64, 65, 98/9, 102/2, 103, 104/1, 104/3, 105/1, 106, 122, 

147/2, 152/1; Flur 5, Flurstück/e 62/1, 63 – 67, 83 – 85, 93, 226, 229/2, 232/1 

Konflikt-Nr.: B22, L1-3 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen mit mittlerer Bedeutung 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B22 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Pflanzung von Baumreihen am Knotenpunkt B 254-neu / L 3140 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Durch die Maßnahme soll eine landschaftsbildgerechte Einbindung des hohen Straßendamms erzielt werden. 

Gleichzeitig bindet die Baumreihe an die bestehenden Baumgruppen entlang der L 3140 und führt diese fort. Die 

Maßnahme dient daher zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1), außerdem werden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) 

und durch die betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) gemindert. Weiterhin dient sie 

als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zwischen Bau-km 3+180 und dem Beginn des Einschnittes südlich des Vaits-Berges (Bau-km 3+650) sowie entlang 

der L 3140 sind insgesamt 54 hochstämmige, standortgerechte Laubbäume zu pflanzen. Die Baumreihe bindet hier 

an die bestehenden Baumgruppen entlang der L 3140 an und führt diese fort. Der Pflanzabstand der einzelnen 

Bäume soll ca. 15-20 m betragen. Im Innenbereich des Knotens sind weitere 20 Baumpflanzungen geplant, die 

ebenfalls die Baumreihe an der L 3140 fortführen. 

Im Bereich von Straßen- und Wegeeinmündungen sind die Anhalte- und Anfahrsichtweiten gemäß RAS-Q 96 

einzuhalten. Die Böschungsflächen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an 

RSM 8.1 einzusäen. Die Baumpflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G II. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.11 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

0,924 ha 74 Stück 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.12 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 3+650 – 4+140 

Stadt Lauterbach Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 40, 83, 84, 93 – 103, 106, 107, 121, 123 – 126, 129 – 

133, 210, 232/1, 234, 235/3, 236 – 239, 243, 244, 247, 249 

Konflikt-Nr.: B15, K1, L1-3 

B15: Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 
Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 
baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3:  Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B15, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Gestaltung der Böschungen am Vaits-Berg 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse 

gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungs-

flächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Grünland-Biotoptypen (Konflikt B15), da hier in großem Maße 

Grünlandbereiche auf den großen Böschungen entstehen werden. Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit 

klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. Durch die dichten 

Gehölzpflanzungen in ausgewählten Bereichen werden die in diesem Bereich angeschnittenen Waldbereiche wieder 

mit einem Waldrand versehen, der Beeinträchtigungen des Waldinnenklimas mindert. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Unterhalb des Vaits-Berges verläuft die B 254-neu in einem tiefen Einschnitt. In diesem Abschnitt werden Bö-

schungshöhen von bis zum ca. 27 m erreicht. Die Böschungsflächen sollen in diesem Abschnitt zu magerem, 

halboffenem Grünland entwickelt werden. Zur Auflockerung erfolgt vereinzelt die Pflanzung von Einzelgehölzen und -

sträuchern. Die Böschungsflächen werden mit der Regelsaatgutmischung RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches 

Extensivgrünland)“ eingesät. Um eine rasche Ausmagerung zu erreichen wird auf den Auftrag von Oberboden 

verzichtet. Es ist zu erwarten, dass beim Abgraben der Böschungen stellenweise auch der anstehende Fels zutage 

tritt. Diese Felsformationen sollen möglichst erhalten werden (keine Befestigung durch Spritzbeton o. ä., allenfalls 

Sicherung durch Stahlnetzen oder Schutzwände am Böschungsfuß). Sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist 

erfolgt die Pflanzung von Einzelgehölze und Sträucher. Der Pflanzabstand sollte 20 bis 50 m nicht unterschreiten. Auf 

eine unregelmäßig verteilte Anordnung der einzelnen ist zu achten. Ein flächiges Ausbreiten der Gehölze ist im Zuge 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.12 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3 

der Pflege zu unterbinden, um den halboffenen Charakter der Maßnahmenfläche zu erhalten. 

Im Bereich der Böschungsoberkante und der angrenzenden Pflanzstreifen erfolgt eine Anpflanzung mit standortge-

rechten Gehölzen regionaler Herkunft. Dabei soll an der Oberkante der nördlichen Böschung ein dichter Gehölzsaum 

geschaffen werden. Dieser dient auch als Leitlinie zur Querungshilfe für Fledermäuse bei Bau-km 4+150 – 4+200. 

Auf der Südseite soll an der Böschungsoberkante zwischen Bau-km 3+650 und 4+000 ein lockerer Gehölzsaum 

angelegt werden. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im 

Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene 

Grenzlinie zu achten, die Böschungskante sollte dabei optisch aufgelöst werden. Zwischen Bau-km 3+960 und der 

Querungshilfe bei Bau-km 4+150 soll als Leitlinie wieder ein dichter Gehölzsaum angelegt werden. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Böschungsflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

3,304 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.13 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3, 4 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 4+140 – 5+300 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 4, Flurstück/e 71 – 76, 78 – 80, 82, 105, 143, 144/1, 145/2, 

147/4, 149/2, 149/3, 152/1, 162/1, 176 – 179, 183/1, 211, 212/1, 214, 232; Flur 5, Flurstück/e 1, 3/1, 3/2, 4, 24, 25, 

28, 75, 77 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 125, 126, 128, 129, 246, 247, 249, 250, 268 

Konflikt-Nr.: B20, B22, L1-3, K1 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Gehölzpflanzung an der B 254 zwischen dem Vaits-Berg und der 

Helmesmühle 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse 

gemindert. Durch die dichten Gehölze entlang der Trasse wird der Verkehr auf dem Damm abgeschirmt und damit 

weniger einsehbar. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftent-

stehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträch-

tigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

In diesem Abschnitt verläuft die B 254 auf Dammböschungen nördlich der DB-Strecke. U. a. zur Einbindung der 

Böschungen in das Landschaftsbild werden auf diese standortgerechte Gehölzpflanzungen in unterschiedlicher 

Pflanzdichte angelegt. Die Nordseite der Böschungen ist in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten Gehölzen 

regionaler Herkunft zu bepflanzen. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit 

Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine 

geschwungene Grenzlinie zu achten. Die Südseite der Böschungen wird im oberen Drittel dicht mit einem 

Gehölzsaum bepflanzt. Zum Böschungsfuß hin soll die Grenzlinie des Gehölzsaums unregelmäßig verlaufen. Daran 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.13 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3, 4 

anschließend erfolgt die Anlage von magerem Grünland mit vereinzelten Einzelsträuchern. Der Pflanzabstand sollte 

hier 20 bis 50 m nicht unterschreiten. Auf eine unregelmäßig verteilte Anordnung der einzelnen Sträucher ist zu 

achten. Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 

„Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

Im Bereich der Bau-km 4+150 – 4+180 sind zusätzlich Baumpflanzungen als Überflughilfe für Fledermäuse anzule-

gen (siehe V14, beschrieben als Einzelmaßnahme K0.10). 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

3,777 ha 

 

 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 465 

 

Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.14 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3, 4 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 4+350 – 4+500 (südlich B 254-neu: Anschlußspange Lauterbach Ost) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 4, Flurstück/e 35, 36, 38, 45, 172, 173, 218, 230; Flur 18, 

Flurstück/e 3/11, 3/17, 6/12 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 141/1, 252 

Konflikt-Nr.: B20, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Gehölzpflanzungen am südlichen Widerlager des Brückenbauwerkes (Bw7) 

sowie im Bereich des Knotens 3 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Zur Einbindung des Bauwerkes in das Landschaftsbild ist die Anlage von dichten Gehölzpflanzungen auf den 

Böschungsflächen vorgesehen. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt 

L2) und durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden daher durch diese 

Maßnahme gemindert. Die Maßnahme dient auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des 

Landschaftsbildes (Konfliktes L1). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust 

von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich 

der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als 

Minderung zu sehen. Durch die dichten Gehölzpflanzungen wird der angeschnittene Waldbereich in der Nähe der alten 

Ziegelei (östlich Angersbach) wieder mit einem Waldrand versehen, der Beeinträchtigungen des Waldinnenklimas 

mindert. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Das südliche Widerlager des Brückenbauwerks (Bw7) sowie die anschließenden Rampe ragt vom Knotenpunkt 3 an 

der B 254-alt aus ca. 80 m weit in die Lauter-Aue hinein. Die Lauter-Aue ist in diesem Abschnitt durch den geschlos-

senen Ufergehölzsaum sowie den nur abschnittweise unterbrochenen straßenbegleitenden Gehölzsaum entlang der 

B 254-alt geprägt. Hier ist die Anlage von dichten Gehölzpflanzungen auf den Böschungsflächen sowie in den 

Bereichen von bauzeitlich gerodeten Gehölzen vorgesehen. Weiterhin wird der bauzeitlich in Anspruch genommene 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.14 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3, 4 

Ufergehölsaum an der Lauter in dichter Pflanzweise wieder hergestellt. Abweichend von der Vorgaben aus G II sollen 

in den feuchten Bereichen des Gehölzsaumes vor allem die Baumarten Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und Silber-

Weide (Salix alba) verwendet werden. 

Südlich des Knotens 3 erfolgt auf der der Straße zugewandten Hälfte der Fläche die Anlage von Gehölzen in lockerer 

Pflanzweise. Hierzu werden überwiegend strauchartig wachsenden Gehölze verwendet. Daran schließt sich (südlich) 

ein Bereich mit dichter Gehölzpflanzung an, der den Übergang zum angrenzenden Wald bzw. den angrenzenden 

Gehölzflächen bildet. Hier sind bevorzugt baumartig wachsende Gehölze zu verwenden. Die Böschungen sind mit 

Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches 

Extensivgrünland)“ einzusäen. Die Pflanzung der Gehölze erfolgt sobald die Rasendecke fest verwurzelt ist. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

0,867 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.15 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau km 5+300 – 6+500 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 17 – 20, 22, 176 – 180, 187, 194/1, 263/1, 266, 

268; Flur 3, Flurstück/e 3 – 7, 21, 22, 31/1, 31/2, 32, 34 – 38, 45, 152, 153/1, 154, 169, 172, 175, 177 – 179, 181; Flur 

5, Flurstück/e 28, 49, 51 – 56, 61, 62, 78, 99, 103, 104; Flur 6, Flurstück/e 1 

Konflikt-Nr.: B15, K1, L1-3 

B15: Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 
Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 
baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B15, L1 

 Ersatz für Konflikte: K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entwicklung einer Sukzessionsfläche auf den Böschungsflächen der B 254-

neu südlich des Krombergs 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der Trasse 

gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungs-

flächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Grünland-Biotoptypen (Konflikt B15), da hier in großem Maße 

Grünlandbereiche auf den großen Böschungen entstehen werden. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zwischen Bau-km 5+300 bis 6+500 verläuft die Trasse der B 254-neu überwiegend in bis zu ca. 17 m tiefen Einschnit-

ten Die Böschungsflächen sollen in diesem Abschnitt (nach der Ersteinsaat, s.u.) der Sukzession überlassen werden. 

Zur Auflockerung erfolgt vereinzelt die Pflanzung von Einzelgehölzen und -sträuchern. Die Böschungsflächen werden 

anfänglich mit der Regelsaatgutmischung RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. Um eine 

rasche Ausmagerung zu erreichen, wird auf einen Auftrag von Oberboden verzichtet. Sobald die Rasendecke fest 

verwurzelt ist erfolgt die Pflanzung von Einzelgehölze und Sträucher. Der Pflanzabstand sollte 20 bis 50 m nicht 

unterschreiten. Auf eine unregelmäßig verteilte Anordnung der einzelnen ist zu achten. Im Bereich der Böschungs-

oberkante und der angrenzenden Pflanzstreifen erfolgt eine Anpflanzung mit standortgerechten Gehölzen regionaler 

Herkunft in lockerer Pflanzweise. bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10 – 20 m Länge anzulegen, die sich 

mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.15 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

geschwungene Grenzlinie zu achten, die Böschungskante sollte dabei optisch aufgelöst werden. 

 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

4,964 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.16 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 6+500 – 6+940930 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 193, 222/1; Flur 2, Flurstück/e 15 – 20, 24/1, 30 

– 32, 34 – 37, 189, 195, 198 – 202 

Konflikt-Nr.: B20, B22, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen mit mittlerer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, B22, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Gehölzpflanzung an der B 254 nordwestlich Angersbach 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild (Überformung der Landschaft, Konflikt L2) erfolgt eine Gestal-

tung der Böschungen mit standortgerechten Laubgehölzen sowie mit Obstbaumpflanzungen. Die Maßnahme dient 

damit auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes L1), zur 
Minderung der Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) 

und als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen 

von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige 

Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch 

Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Böschungen dieses Bereichs werden in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten Gehölzen regionaler Herkunft 

bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 

abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu 

achten. Weiterhin ist am Böschungsfuß im südwestlichen Abschnitt – das dortige Nutzungsmuster aufgreifend – die 

Pflanzung von 14 Obstbäumen vorgesehen. 

Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.16 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 5 

 

 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I bis G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

1,061 ha/ 14 Stück 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.17 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 6+400 – 6+950 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 17 – 20, 22, 23, 24/1, 29 – 31, 36 – 38, 194/1, 

195, 199 – 202, 263/1; Flur 10, Flurstück/e 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 134/1, 203 

Konflikt-Nr.: B17, B21, K1, L1-3, W4 

B17: Verlust und Beeinträchtigung von ausdauernden Ruderalfluren und Rainen mit mittlerer Bedeutung 

B21: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

W4: Anlagebedingte Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Gräben durch Überbauung/ Verrohrung/ Ausbau 

 Ausgleich für Konflikte: B17, B21, W4, L1 

 Ersatz für Konflikte: K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entwicklung einer Ruderalflur durch Sukzession und Initialpflanzung mit 

Weidenstecklingen im Bereich des neu angelegten Billgrabens 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme in 

Trassennähe gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von 

Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie als Ausgleich für Eingriffe in Ruderalfluren (Konflikt B17). Die Neuanla-

ge des Grabens in diesem Bereich dient außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in Gräben (Konflikte W4 und B21). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf den neu profilierten Böschungsrändern des Billgrabens bis Bau-km 6+800 sowie im Bereich zwischen dem 

Billgraben und dem Böschungsfuß (Bau-km 6+500 – 6+800) wird die Entwicklung einer standortgereichten 

Ruderalflur durch Sukzession angestrebt.  

Im weiteren Verlauf des neu profilierten Billgrabens ab Bau-km6+800 erfolgt eine Initialbepflanzung der Böschung mit 

Steckholzbesatz. Als Steckhölzer sind Ruten einheimischer regionaltypischer Weidenarten (Bruchweide Salix fragilis, 

Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. cinerea, Korbweide S. viminalis) zu verwenden. Dabei sollten die Ruten aus dem 

Ufersaum der Lauter oder anderer Fließgewässer der Region gewonnen werden. Die 25 bis 40 cm langen Steckhöl-
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.17 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 5 

zer sind im unregelmäßigen Verband in Abständen von 40 – 50 cm so tief in den Boden einzustecken, dass sie mit 

einer bis vier Knospen aus dem Boden herausragen. Die Ansiedlung von Erlen, Eschen und weiteren standorttypi-

schen Baumarten soll durch natürliche Ausbreitung aus dem nahen Ufergehölzsaum der Lauter erfolgen. 

Der neu profilierte Graben sollte möglichst naturnah gestaltet werden. Dazu sollten die Böschungen flacher profiliert 

werden. Dabei entsteht ein Graben mit Anschluss an die Landschaft von 685 m Länge. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Böschungsflächen des Billgrabens werden wechselseitig im jährlichen Rhythmus gemäht (Mahdzeitpunkt Herbst). 

Ebenso wird die Fläche zwischen Billgraben und Böschungsfuß jeweils zur Hälfte wechselseitig im Jahresrhythmus 

gemäht. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

1,129 ha/ 685 m 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.18 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 5, 6 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 7+150 – 7+480 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 186 – 188, 189/1, 217/1, 235, 236; Flur 12, 

Flurstück/e 33 – 38, 46, 47, 58, 59, 188/14, 204 – 207, 212, 232, 254 

Konflikt-Nr.: B20, B21, B22, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

B21: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit geringer Bedeutung 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen mit mittlerer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B21, L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, B22, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Gehölzpflanzungen am östlichen Widerlager des Brückenbauwerks (Bw14) 

im Bereich Hornberg 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Zur Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild (Überformung der Landschaft, Konflikt L2) erfolgt eine Gestal-

tung der Böschungen und Nebenflächen mit standortgerechten Laubgehölzen sowie mit Baumpflanzungen. Die 

Maßnahme dient damit auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes 

(Konfliktes L1) und als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Weiterhin dient sie als Ersatz für 

Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in 

geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichs-

funktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. Weiterhin dient sie der Minderung der 

Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3). Die Neuanlage 

des Krömmelbaches in diesem Bereich dient außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in ökologisch weniger bedeu-

tende Gräben (Konflikt B21). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Das östliche Widerlager des Brückenbauwerkes über die DB-Strecke und die Lauter (Bw14) und die Rampe sowie die 

Böschungen der verlegten Wirtschaftsweges inkl. der der Zwischenflächen werden dicht mit standortgerechten 

Gehölzen heimischer Herkunft bepflanzt. Weiterhin ist am westlichen Böschungsfuß des Widerlagers die Pflanzung 

von sieben Einzelbäumen vorgesehen. Weitere Baumpflanzungen sind im Bereich des angrenzenden RRB (fünf 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.18 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 5, 6 

Stück) sowie im Bereich des Knotens 4 (neun Stück) geplant. 

Im Bereich des Widerlagers wird der Krömmelbach als Entwässerungsmulde neu profiliert (auf einer Länge von ca. 

162 m) und in der Lauter-Aue wieder an seinen alten Verlauf angeschlossen. Die Profilierung sollte möglichst 

naturnah gestaltet werden, da der Krömmelbach an dieser Stelle von dem Damm überbaut wird. Dazu sollten die 

Böschungen flacher gestaltet werden. Anschließend werden die Bereiche mit RSM 7.3 „Landschaftsrasen Feuchtla-

gen“ eingesät. 

Die anderen Böschungen sind vor der Pflanzung mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an 

die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I bis G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

0,915 ha 0,735 ha/ 21 Stück/ 162 m 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.19 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 5, 6 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 7+400 – 7+700 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 12, Flurstück/e 47 – 52, 58, 59, 64, 82, 213, 214, 221, 228, 254 

Konflikt-Nr.: B1221, B17, W4 

B1221: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit mittlerer geringer Bedeutung 

B17: Verlust und Beeinträchtigung von ausdauernden Ruderalfluren und Rainen mit mittlerer Bedeutung 

W4: Anlagebedingte Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Gräben durch Überbauung/ Verrohrung/ Ausbau 

 Ausgleich für Konflikte: B17, B21, W4 

 Ersatz für Konflikte: B12 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entwicklung einer Ruderalflur durch Sukzession im Bereich des neu angeleg-

ten Grabens am Knoten 4 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient als Ausgleich für Eingriffe in Ruderalfluren (Konflikt B17). Die Neuanlage des Grabens in 

diesem Bereich in diesem Bereich dient außerdem als Kompensation für Eingriffe in ökologisch wertvollere Gräben 

(Konflikte W4 und B12) und Gräben geringer Bedeutung (Konflikt B21). 

 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf den neu profilierten Böschungsrändern des Grabens am Knoten 4 sowie im Bereich zwischen dem Graben und 

der Böschungskante des südlich gelegenen neuen Wirtschaftsweges wird die Entwicklung einer standortgereichten 

Ruderalflur durch Sukzession angestrebt. 

Der neu profilierte Graben sollte möglichst naturnah gestaltet werden, da in diesem Bereich ökologisch hochwertige 

Graben überbaut werden. Dazu sollten die Böschungen flacher profiliert werden. Dabei entsteht ein Graben mit 

Anschluss an die Landschaft von 390 m Länge. 

 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Böschungsflächen des Grabens werden wechselseitig im jährlichen Rhythmus gemäht (Mahdzeitpunkt Herbst). 

Ebenso wird die Fläche zwischen dem Graben und der Böschungskante jeweils zur Hälfte wechselseitig im Jahres-

rhythmus gemäht. 

 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.19 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 5, 6 

 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

0,58 ha/ 390 m 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.20 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 6, 7 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 7+800 – 9+500 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 12, Flurstück/e 86, 87, 95 – 101, 111, 112, 121 – 127, 136 – 

139, 237, 238, 241 – 245 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 131, 132, 181/1, 182; Flur 7, Flurstück/e 79 – 

83, 154; Flur 8, Flurstück/e 74; Flur 9, Flurstück/e 15 – 19, 24 – 28, 55 – 58, 59/1, 65, 66, 79 – 89, 132 – 134, 139, 

142, 145/2 

Konflikt-Nr.: B20, F5, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1,  

 Minderung für Konflikte: F5, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich des Vogelrast-

platzes zwischen Angersbach und Landenhausen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und in gewissem Maße 

der Minderung der Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) 
werden durch diese Maßnahme an der Trasse auch gemindert. Von einer dichteren Bepflanzung der Dämme in 

diesem Bereich wurde aber aufgrund des Vogelrastraumes in diesem Bereich abgesehen, um den Konflikt für die 

Avifauna durch Kulissenwirkung (F5) nicht weiter zu vergrößern. Die Maßnahme ist daher bezüglich des Konfliktes F5 

als eingriffsmindernd zu sehen. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von 

Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung 

zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Ab Bau-km 7+800 verläuft die B 254-neu durch einen großflächigen Offenlandbereich mit bedeutsamen Funktionen 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.20 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 6, 7 

für Rastvögel bzw. im Offenland brütende Vogelarten. Die geplante Trasse verläuft teilweise auf Dammböschungen, 

teilweise in Einschnitten. Zur Vermeidung einer zusätzlichen Kulissenwirkung sind die Böschungsflächen in diesem 

Abschnitt (bis Bau-km 6+500) lediglich unregelmäßig mit Einzelsträuchern bzw. strauchartig wachsenden Gehölzen 

zu bepflanzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gehölze bei erreichen ihrer endgültigen Wuchshöhe nicht mehr 

als 2 m über die Böschungsoberkante hinausragen. Die Böschungsflächen sind zuvor mit Landschaftsrasen mit 

Artenzusammensetzung in Anlehnung an RSM 8.1. einzusäen. Die Pflanzung erfolgt, sobald die Rasendecke fest 

verwurzelt ist. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben von G I und G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

3,687 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.21 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 6, 7 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 9+000 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 9, Flurstück/e 65 – 67, 79, 80, 134, 144 

Konflikt-Nr.: B13, F6 

B13: Anlage- und baubedingter Verlust von Hochstaudenfluren feuchter Standorte mit hoher Bedeutung 

F6:  Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

 Ausgleich für Konflikte: B13, F6 

 Ersatz für Konflikte: 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Gestaltung des RRB in der Nähe des Hainbaches bei Bau-km 9+000 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient als Ausgleich für Eingriffe in feuchte Hochstaudenfluren (Konflikt B13). Aus artenschutzrechtli-

cher Sicht ist dies auch eine relevante Maßnahme bezüglich des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (siehe 

Unterlage 12.3) und dient somit auch als Ausgleich für den Konflikt F6 (Tagfalter). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die umgebenden (bauzeitlich in Anspruch genommenen) Flächen des RRB in der Nähe des Hainbaches werden 

aufgrund des besonderen Standortes (potenzielle Habitateignung für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling) 

speziell gestaltet/rekultiviert. Der Bereich soll als dauerhafte Ruderalflur entwickelt werden. Nach Abschluss der 

Bauarbeiten erfolgt eine Tiefenlockerung. Die Fläche wird mit einer Mischung aus gebietsheimischem Saatgut 

gesicherter Herkunft eingesät. In der Saatgutmischung sollen folgende Arten enthalten sein: 

 Agrostis capillaris 

 Ajuga reptans 

 Anthoxanthum odoratum 

 Carex disticha 

 Festuca rubra 

 Poa pratensis 

 Centaurea jacea 

 Cirsium oleraceum 

 Crepis paludosa 

 Filipendula ulmaria 

 Galium verum 

 Geranium palustre 

 Lychnis flos-cuculi 

 Plantago lanceolata 

 Sanguisorba officinalis 

 Symphytum officinale 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.21 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 6, 7 

Alternativ zu der Einsaat der Flächen kann eine Heumulchansaat durchgeführt werden. Dabei ist Schnittgut von 

artenreichen Feuchtwiesen zu verwenden, die in regionalem Kontext zu der einzusäenden Fläche stehen. 

 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Fläche wird extensiv gepflegt, es erfolgt hierzu eine jährliche Mahd der Fläche im Oktober. Das Mahdgut ist von 

der Fläche zu entfernen. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

0,229 ha 0,308 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.22 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 9+500 – 10+330 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 17/3, 34/4, 132 – 138, 151/1, 151/5, 152/1, 

153/1, 154, 157/31, 162/3, 182, 186/3, 187/15, 187/17, 189, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 2/3, 51/2, 52 – 56, 57/1, 60/1, 

60/2, 61, 62, 77 – 83, 142/8, 147, 149 – 154, 167/6, 169, 170 

Konflikt-Nr.: B20, B22, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen  

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, B22, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage eines Gehölzsaumes an der B 254-neu nördlich Landenhausen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Da der Offenlandcharakter der Landschaft nach Osten hin zur L 3142 abnimmt erfolgt zur Einbindung des Dammes in 

das Landschaftsbild (Minderung der Überformung der Landschaft, Konflikt L2) sowie zur Minimierung von verkehrs-

bedingten Staub-, Lärm- und Schadstoffemissionen nach Osten hin zunehmend eine dichte Gehölzbepflanzung des 

Straßendammes mit Baumpflanzungen im Bereich des Knotens 5. Die Maßnahme dient damit auch zur Kompensati-

on des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes L1) und als Ersatz für den Verlust von 

Einzelbäumen (Konflikt B22). Durch die dichten Gehölze entlang der Trasse wird der Verkehr auf dem Damm 

abgeschirmt und damit weniger einsehbar. Weiterhin dient sie als Minderung für die betriebsbedingte Verlärmung 

erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) und als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von 

Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der 

Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung 

zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Nördlich von Landenhausen verläuft die B 254-neu auf einem Straßendamm. Dieser steigt zur L 3142 hin an und 

erreicht eine Höhe von bis zu ca. 23 m. In diesem Bereich ist eine überwiegend dichte Gehölzbepflanzung des 

Straßendammes geplant. Auf der oberen Böschungshälfte erfolgt die Pflanzung eines dichten Gehölzsaumes aus 

standortgerechten heimischen Sträuchern und Heistern. Der Böschungsfuß sowie der Übergang zur Maßnahmenflä-

che K0.20 wird durch eine lockere Gehölzpflanzung gestaltet. Hier sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.22 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7 

anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist 

generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Im Innenbereich des Knotens an der L 3142 sind im Bereich 

des verlegten Hainbaches insgesamt elf Baumpflanzungen geplant. 

Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I bis G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

2,398 ha/ 11 Stück 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.23 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7, 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 10+340 – 10+720 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 5, Flurstück/e 3 – 6, 48, 49/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 

53/5, 65, 67; Flur 6, Flurstück/e 1, 3, 4, 5/1, 13, 14, 19/1, 20/1, 21/1, 22, 23, 32, 33, 34/5, 157/31, 160, 162/3, 163/1, 

164/12, 191, 194/1 

Konflikt-Nr.: B20, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME:  Anlage von Gehölzen an der B 254-neu im Bereich der Rothebachaue 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Zur Einbindung der Dammböschungen in das Landschaftsbild (Minderung der Überformung der Landschaft, Konflikt 

L2) werden auf dieser standortgerechte Gehölzpflanzungen und unterschiedlicher Pflanzdichte angelegt. Die 

Maßnahme dient damit auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes 

(Konfliktes L1). Durch die dichten Gehölze entlang der Trasse wird der Verkehr auf dem Damm abgeschirmt und 

damit weniger einsehbar. Weiterhin dient sie der Minderung der betriebsbedingten Verlärmung erholungsrelevanter 

Bereiche (Konflikt L3) und dem Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungs-

flächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung 

von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Den Beginn dieses Abschnitts bildet das östliche Widerlager der Überführung der B 254-neu über die L 3142. Die 

Rothebachaue wird hier durch ein massives Dammbauwerk unterbrochen. Auf den Dammböschungen werden 

standortgerechte Gehölzpflanzungen in unterschiedlicher Pflanzdichte angelegt. Die Böschung wird im oberen Drittel 

dicht mit einem durchgehenden Gehölzsaum bepflanzt. Zum Böschungsfuß hin soll die Grenzlinie des Gehölzsaums 

unregelmäßig verlaufen und in eine lockere Pflanzweise übergehen. Hier sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m 

Länge anzulegen, die sich mit Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der 

Gehölzgruppen ist generell auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen 

mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzu-

säen. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.23 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7, 8 

 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

1,804 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.24 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7, 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 10+520 – 10+640 (südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 5/1, 7, 11, 12, 23, 24, 161, 190, 191 

Konflikt-Nr.: B20, B21, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

B21: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B21, L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Neuanlage von Gehölzen feuchter Standorte am Rothebach 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der 

Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftent-

stehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). Die Neuanlage des 

Rothebachs in diesem Bereich dient außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in ökologisch weniger bedeutende 

Gräben (Konflikt B21). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Im Bereich zwischen Bau-km 10+520 und 10+640 wird südlich der B 254-neu der Rothebach teilweise neu profiliert 

(auf einer Länge von ca. 128 m) und zum geplanten Durchlass des Rothebaches unter dem Straßendamm hin 

geführt. Die Profilierung sollte möglichst naturnah gestaltet werden. Dazu sollten die Böschungen flacher gestaltet 

werden. 

Auf den neu profilierten Böschungsrändern erfolgt eine Initialbepflanzung mit Steckholzbesatz. Als Steckhölzer sind 

Ruten einheimischer regionaltypischer Weidenarten (Bruchweide Salix fragilis, Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. 

cinerea, Korbweide S. viminalis) zu verwenden. Bevorzugt sollten die Ruten aus dem Ufersaum der Lauter oder 

anderer Fließgewässer der Region gewonnen werden. Die 25 bis 40 cm langen Steckhölzer sind im unregelmäßigen 

Verband in Abständen von 40 – 50 cm so tief in den Boden einzustecken, dass sie mit einer bis vier Knospen aus 

dem Boden herausragen. Die Ansiedlung von Erlen, Eschen und weiteren standorttypischen Baumarten soll durch 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.24 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7, 8 

natürliche Ausbreitung aus dem vorhandenen Ufergehölzsaum erfolgen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

0,204 ha/ 128 m 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.25 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7, 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 10+720 – 11+050 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82 – 90, 119, 120; Flur 5, Flurstück/e 4 – 8, 

15, 16/1, 16/2, 16/3, 17 – 22, 48, 67, 69, 73 

Konflikt-Nr.: B20, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage eines Gehölzsaumes entlang der B 254-neu zwischen Rothebach und 

Altefeld 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Zur Einbindung der Dammböschungen in das Landschaftsbild (Minderung der Überformung der Landschaft, Konflikt 

L2) werden auf dieser standortgerechte Gehölzpflanzungen angelegt. Die Maßnahme dient damit auch zur Kompensa-

tion des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes L1). Weiterhin dient sie der Minderung 

der betriebsbedingten Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3), dem Ersatz für Beeinträchtigungen von 

Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen 

(Konflikt B20). Bezüglich der Beeinträchtigung von Flächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion durch Schadstoffe ist 

die Maßnahme als Minderung zu sehen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Böschungen sowie alle Nebenflächen der B 254-neu werden in lockerer Pflanzweise mit standortgerechten 

Gehölzen regionaler Herkunft bepflanzt. Es sind kleinere Gehölzgruppen von 10-20 m Länge anzulegen, die sich mit 

Grünflächen im Verhältnis 1:1 abwechseln. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell auf eine 

geschwungene Grenzlinie zu achten. Die Böschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzusammensetzung in 

Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ einzusäen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.25 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7, 8 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

1,26 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.26 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 11+050 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 1/1, 1/2, 2/1, 39/2, 40/1, 45/2, 109/3, 109/9; Flur 3, 

Flurstück/e 83/1, 85/3, 86/1, 86/2, 90/1, 91/1, 92/3, 93/1, 94/1, 95, 96, 108/1, 109/1, 112/1, 131/1, 132/1, 133/1, 

134/1, 137/1, 143/1, 144/1, 151/1, 152, 156/107, 157/107, 158/113, 159/113, 160/142, 184/153, 193/105 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82 – 85, 119, 120, 127 

Konflikt-Nr.: B20, B21, B22, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

B21: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit geringer Bedeutung 

B22: Anlage- und baubedingter Verlust von Einzelbäumen  

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B21, L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, B22, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME:  Gehölz- und Baumpflanzungen an der B 254-neu östlich der Altefeld 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Maßnahme dient zur Kompensation des Verlustes von prägenden Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes 

L1). Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Überformung der Landschaft (Konflikt L2) und durch die 

betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche (Konflikt L3) werden durch diese Maßnahme an der 

Trasse gemindert. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftent-

stehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20) und als Ersatz für den 

Verlust von Einzelbäumen (Konflikt B22). Die Neuanlage des Entwässerungsgrabens in diesem Bereich dient 

außerdem als Ausgleich für die Eingriffe in ökologisch weniger bedeutende Gräben (Konflikt B21). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Widerlager und Böschungsflächen der Brücke über die Altefeld sowie der Unterführung eines Wirtschaftsweges 

werden dicht mit Gehölzen bepflanzt. Weiterhin werden die bauzeitlich in Anspruch genommenen Gehölzbestände 

(inkl. Ufergehölsaum) an der Altefeld in dichter Pflanzweise wieder hergestellt. Abweichend von den Vorgaben aus 

G II sollen in den feuchten Bereichen des Gehölzsaumes der Altefeld vor allem die Baumarten Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) und Silber-Weide (Salix alba) verwendet werden. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.26 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 8 

Ab Bau-km 11+500 erfolgt die Pflanzung von insgesamt 20 Einzelbäumen in Baumgruppen mit je zwei bis drei 

Bäumen. Zwischen dem parallel verlaufenden Wirtschaftsweg und B 254 werden Einzelgehölze gepflanzt. Zwischen 

der alten Brücke über die Altefeld und dem Neubauende der B 254-neu wird die bestehende Bundesstraße auf eine 

Länge von ca. 315 m teilweise (ein Fahrstreifen) rückgebaut (siehe Maßnahme K0.1). Auf der entsiegelten Fläche 

erfolgen eine Tiefenlockerung und anschließend der Auftrag einer ausreichenden Oberbodenschicht. Auf die Fläche 

werden insgesamt 15 hochstämmige Obstbäume gepflanzt. Der Pflanzabstand beträgt 20 m. Die Pflanzung soll am 

nördlichen Rand der Fläche erfolgen, damit ein möglichst großer Abstand zum Wirtschaftsweg verbleibt. 

Der Entwässerungsgraben am westlichen Böschungsfuß des südlichen Brückenwiderlagers sollte möglichst naturnah 

gestaltet werden, da an dieser Stelle ein ökologisch hochwertiger Graben überbaut wird. Dazu sollten die Böschun-

gen flacher profiliert werden. Anschließend werden die Bereiche mit RSM 7.3 „Landschaftsrasen Feuchtlagen“ 

eingesät. Dabei entsteht ein Graben von 109 m Länge. 

Alle Böschungen, Neben- und Entsiegelungsflächen werden zuvor mit einer Saatmischung in Anlehnung an die RSM 

8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Nebenflächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I bis G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

1,916 ha 1,379 ha/ 35 Stück/ 109 m 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.27 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 11+220 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 114, 144/1, 152, 158/113, 184/153, 193/105 

Konflikt-Nr.: B20, K1, L1-3 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: L1 

 Ersatz für Konflikte: B20, K1 

 Minderung für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Gestaltung des RRB östlich der Altefeld bei Bau-km 11+220 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Durch die Maßnahme soll eine landschaftsbildgerechte Einbindung des RRB (Minderung der Überformung der 

Landschaft, Konflikt L2) erreicht werden. Die Maßnahme dient auch zur Kompensation des Verlustes von prägenden 

Strukturen des Landschaftsbildes (Konfliktes L1) und der Minderung der betriebsbedingten Verlärmung erholungsre-

levanter Bereiche (Konflikt L3). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von 

Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in geringwertige Biotoptypen (Konflikt B20). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf den das RRB umgebenden (z. T. bauzeitlich in Anspruch genommenen) Flächen sollen sich standortgerechte 

Gehölze durch Sukzession entwickeln. Diese Entwicklung soll durch eine Initialbepflanzung mit Steckholzbesatz 

unterstützt werden. Als Steckhölzer sind Ruten einheimischer regionaltypischer Weidenarten (Bruchweide Salix 

fragilis, Sal-Weide S. caprea, Grauweide S. cinerea, Korbweide S. viminalis) zu verwenden. Die Ruten sollten aus 

dem Ufersaum der Lauter oder Altefeld gewonnen werden. Die 25-40 cm langen Steckhölzer sollen in Gruppen im 

unregelmäßigen Verband im Abstand von ca. 10 m gepflanzt werden. Hierzu sind die Stecklinge so tief in den Boden 

einzustecken, dass sie mit einer bis vier Knospen aus dem Boden herausragen. Die Ansiedlung von weiteren 

standorttypischen Baumarten und Gehölzen (z. B. Erlen) soll durch natürliche Ausbreitung aus der Umgebung 

erfolgen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.27 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 8 

 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV  

Flächenbedarf: 

0,203 ha 0,362 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.28 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 13 C 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Stadt Herbstein, Gemarkung Stockhausen, Flur 10, Flurstück/e 1, 2, 3, 4, 8 

Konflikt-Nr.: B10, B15, B16, B23, Bo2, F2, F3, F4, F5, F6, F7 

B10: Verlust und Beeinträchtigung von Sumpfquellen hoher Bedeutung 

B15: Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

B16: Verlust und Beeinträchtigung von Feuchtgrünlandbeständen mit hoher und mittlerer Bedeutung 

B 23:  Beeinträchtigung von Magerrasen, Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden hoher und sehr hoher Bedeu-

tung 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

 Ausgleich für Konflikte: F2, F3, F4, F6, F7, Bo2 

 Ersatz für Konflikte: B10, B15, B16, B23, F5 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Grünlandextensivierung in der Altefeldaue östlich Stockhausen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: Durch diese Maßnahme im 

Auenbereich der Altefeld werden Eingriffe in Feuchtgrünland (Konflikt B16) und auch Grünland (Konflikt B15) 

kompensiert, bestehende Quellbereiche in Feuchtgrünlandbereichen werden optimiert (Konflikt B10). Weiterhin dient 

sie aufgrund der Extensivierung der Nutzung als Kompensation für Beeinträchtigungen von oligotrophen Biotoptypen 

durch Stickstoffeintrag (Konflikt B23) und für Eingriffe in Böden (Konflikt Bo2). Bezüglich der Kompensation von 

Fauna-Konflikten ist die Maßnahme für die Artengruppen Brutvögel (Offenland) (F2), Brutvögel (Halboffenland/Wald) 

(F3), Schwarzstorch (F4), Rastvögel (Konflikt F5), Tagfalter (Konflikt F6) und Heuschrecken (Konflikt F7) anzurech-

nen. Die großflächige Nutzungsextensivierung mit den entstehenden Feuchtlebensräumen sowie offenlandtypischen 

Strukturen (z. B. durch Beweidung) bieten hervorragende Habitateigenschaften für die betroffenen Arten. Die 

Lebensraumkapazität für diese Arten erhöht sich hierdurch deutlich 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Maßnahmenplanung sieht eine Nutzung des Grünlands als extensive Weide oder extensive Mähweide vor. Am 

westlichen Rand befindet sich eine stillgelegte Ackerfläche. Diese ist wie die umliegenden Flächen zu bewirtschaften. 

Durch den Anflug von Samen aus den umgebenden Grünlandbereichen und dem bereits vorhandenen Samenpoten-
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.28 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 13 C 

zial im Boden gleicht sich diese den benachbarten Grünlandbeständen an. Bei der Beweidung ist auf Zufütterung und 

Düngung ebenso wie auf den Einsatz von Pestiziden zu verzichten. Das Abschleifen ist nur von Mitte August bis Mitte 

März zulässig. Die extensive Weidenutzung findet von Mitte April bis Mitte Juli mit max. 1 GVE und von Mitte Juli bis 

Mitte November Beweidung mit max. 2 GVE statt. Zwischen Mitte November und Mitte April herrscht Weideruhe. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Bei der Nutzung als Mähweide darf der erste Schnitt nicht vor Ende Juni, der zweite Schnitt bzw. Nachbeweidung 
nicht vor dem 1. September beginnen. 

Als Pflege- und Funktionskontrolle und um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein 

Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels 

Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus 

Einrichtung und Vermarkung von drei Dauerquadraten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 

10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung 

im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren 

festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
26

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
keine Änderung 

Flächenbedarf: 

6,575 ha 

 

                                                

26
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.29 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 15 A 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Stadt Romrod, Gemarkung Zell, Flur 30, Flurstück 3/2 

Konflikt-Nr.: B1, B3, B8, F1, F3, F4, Bo2, K1, L3 

B1:  Verlust und Beeinträchtigung von Laubwald mit hoher und sehr hoher Bedeutung 

B3: Verlust und Beeinträchtigung von Nadelwald mit mittlerer Bedeutung 

B8: Verlust und Beeinträchtigung von Hecken und Gehölzen feuchter und nasser Standorte mit hoher Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B1, B3, F1, F3, F4, Bo2 

 Ersatz für Konflikte: B8, K1, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Lehnchen“ 
zwischen Ehringshausen und Romrod) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Maßnahme wurde v. a. zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden und unter artenschutzrechtlichen 

Aspekten bezüglich der Artengruppe der Fledermäuse sowie des Schwarzstorchs konzipiert. Durch die Extensivierung 

der Nutzung lässt sich der Konflikt Bo2 hier ohne weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen 

ausgleichen. Hinsichtlich der Fauna wird mit der Maßnahme der Verlust von Nahrungshabitaten des Schwarzstorchs 

(Konflikt F4) ausgeglichen, sie erhöht die Lebensraumkapazität für die lokale Population des Schwarzstorchs. Die Art 

ist hinsichtlich des Standorts ihres Nistplatzes in hohem Maße ortstreu und hat zunehmend große Schwierigkeiten, 

geeignete Waldbestände zur Horstanlage zu finden. Aber auch für die  Artengruppen Fledermäuse (Konflikt F1) und 

Brutvögel (Wald/Halboffenland) (Konflikt F3) handelt sich es um eine hochwertige Maßnahme, die als Ausgleich für die 

beiden Gruppen gewertet wird. 

Für Eingriffe in Biotoptypen dient die Maßnahme als Kompensation von Wald- und Gehölzbiotopen (Konflikte B1, B3 

und B8). Mit zunehmender Dauer des Prozessschutzes werden in den Bereichen auf Freiflächen (z. B. durch 

Windwurf) – zumindest temporär – auch Gehölzbereiche entstehen. Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigun-

gen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in das Landschaftsbild 

(Konflikt L3, Verlärmung). Die Nutzungsaufgabe umfasst die Aufgabe jeglicher forstwirtschaftlichen Nutzung, womit 

auch hierdurch entstehende Lärmemissionen zukünftig völlig unterbleiben. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.29 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 15 A 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf der Kompensationsfläche unterbleibt zukünftig unter dem Vorzeichen des Prozessschutzes jegliche Form der 

forstwirtschaftlichen Holznutzung. Es wird unter anderem auch auf Pflege und Auslese von Bäumen verzichtet. Die 

Bestände sind der unbeeinflussten natürlichen Sukzession zu überlassen. Es finden keine Verkehrssicherungsmaß-

nahmen statt. Weiterhin werden keine Waldschutzmaßnahmen gegen Wild ergriffen. Es wird auf jegliche Pflanzen-

schutzmittel- und Düngemittelverwendung sowie auf die Durchführung meliorierender Maßnahmen verzichtet. 

Weiterhin findet ein Verzicht auf Jagdausübung in der Zeit vom 01.03. bis zum 31.07. statt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Zukünftig unterbleibt jegliche Form der forstwirtschaftlichen Holznutzung, der Pflege und Auslese von Bäumen, der 
Verkehrssicherung, der Waldschutzmaßnahmen gegen Wild, der Nutzung von Pflanzenschutz- und/oder Düngemittel, 
meliorierender Maßnahmen. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 
zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) inkl. 
Strukturkartierung direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren vorgeschlagen. Des 
Weiteren wird ein faunistisches Monitoring von Schwarzstorch und Spechten mittels Revierkartierung sowie der 
Fledermäuse mittels Detektorbegehung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren 
festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
27

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
keine Änderung 

Flächenbedarf: 

5,33 ha  

 

 

                                                

27
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher müsste die Maßnahme genau genommen erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu 
erfolgreich durchgeführt sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die 
Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet. Daher stellt die gewählte Vorgehensweise bei einer Bauzeit für die B 254-
neu von ca. drei Jahren einen konservativen Ansatz dar. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.30 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 15 C 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 13, Flurstück 260/4 

Konflikt-Nr.: B9, B20, F1, F3, Bo2, K1, KF1, L3 

B9: Anlage- und baubedingter Verlust von Streuobstbeständen mit mittlerer und hoher Bedeutung 

B20: Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

KF1: Verlust und Beeinträchtigung von Kompensationsflächen (0,2 ha) 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: Bo2, F1, F3 

 Ersatz für Konflikte: B9, B20, KF1, K1, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Eichköpfel“ 
westlich Krankenhaus Lauterbach) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: Die Maßnahme wurde v. a. 

zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden konzipiert. Durch die Extensivierung der Nutzung lässt sich 

der Konflikt Bo2 hier ohne weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgleichen. Hinsicht-

lich der Fauna handelt es sich für die Artengruppen Fledermäuse (Konflikt F1) und Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

(Konflikt F3) um eine hochwertige Maßnahme, die als Ausgleich für die beiden Gruppen dient. 

Für Eingriffe in Biotoptypen dient die Maßnahme als Ersatz für Eingriffe in Streuobstbestände und geringwertige 
Biotoptypen (Konflikte B9 und B20). Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen 
(Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1) sowie für Eingriffe in das Landschaftsbild (Konflikt L3, 
Verlärmung). Die Nutzungsaufgabe umfasst die Aufgabe jeglicher forstwirtschaftlichen Nutzung, womit auch hier-
durch entstehende Lärmemissionen zukünftig völlig unterbleiben. Ein kleiner Teilbereich der Maßnahme (0,2 ha) wird 
außerdem für die Kompensation von Eingriffen in bestehende Ausgleichs- und Ersatzflächen (Konflikt KF1) herange-
zogen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf der Kompensationsfläche unterbleibt zukünftig jegliche Form der Holznutzung. Es wird unter anderem auch auf 

Pflege und Auslese von Bäumen verzichtet. Es finden keine Pflanzmaßnahmen statt. Die Bestände sind der unbeein-

flussten natürlichen Sukzession zu überlassen. Es wird auf jegliche Pflanzenschutzmittel- und Düngemittelverwendung 

sowie auf die Durchführung meliorierender Maßnahmen verzichtet. Sämtliche Wege mit Ausnahme des die Fläche 

umrundenden Weges werden außer Funktion gesetzt. Da der Bereich von Erholungssuchenden stark frequentiert wird, 

ist es notwendig, Verkehrssicherungsmaßnahmen innerhalb der Maßnahmenfläche durchzuführen. Für Maßnahmen 
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der Verkehrssicherungspflicht wird ein Bereich von 30 m (eine Baumlänge) entlang des Weges angesetzt. Das im 

Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zurückgeschnittene Holz verbleibt auf der Fläche. Auf den restlichen Bereichen 

finden keine Verkehrssicherungsmaßnahmen statt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Zukünftig unterbleibt jegliche Form der forstwirtschaftlichen Holznutzung, der Pflege und Auslese von Bäumen, der 
Waldschutzmaßnahmen gegen Wild, der Nutzung von Pflanzenschutz- und/oder Düngemittel, meliorierender 
Maßnahmen. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden in einem Bereich von 30 m (eine Baumlänge) entlang des 
umrundenden Weges durchgeführt. Das im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zurückgeschnittene Holz verbleibt 
auf der Fläche. Auf den restlichen Bereichen finden keine Verkehrssicherungsmaßnahmen statt. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 
zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) inkl. 
Strukturkartierung direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren vorgeschlagen. Des 
Weiteren wird ein faunistisches Monitoring von Spechten mittels Revierkartierung sowie der Fledermäuse mittels 
Detektorbegehung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
28

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
keine Änderung 

Flächenbedarf: 

2,99 ha  

 

                                                

28
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher müsste die Maßnahme genau genommen erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu 
erfolgreich durchgeführt sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die 
Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet. Daher stellt die gewählte Vorgehensweise bei einer Bauzeit für die B 254-
neu von ca. drei Jahren einen konservativen Ansatz dar. 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 499 
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Hessen Mobil Straßen- und 
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Schotten 

Maßnahmen-
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Maßnahmen-Nr.: K0.31 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 C 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Lautertal, Gemarkung Hopfmannsfeld, Flur 5, Flurstück 2 

Konflikt-Nr.: B1, B2, Bo2, F1, F3, F4, K1, L3 

B1: Verlust und Beeinträchtigung von Laubwald mit hoher sehr hoher Bedeutung 

B2: Baubedingter Verlust von Mischwald mit mittlerer Bedeutung 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B1, B2, F1, F3, F4, Bo2 

 Ersatz für Konflikte: K1, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Am Ziegen-
berg“ östlich Dirlammen) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: Die Maßnahme wurde v. a. 

zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden und unter artenschutzrechtlichen Aspekten bezüglich der 

Artengruppe der Fledermäuse sowie des Schwarzstorchs konzipiert. Durch die Extensivierung der Nutzung lässt sich 

der Konflikt Bo2 hier ohne weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgleichen. Hinsicht-

lich der Fauna wird mit der Maßnahme der Verlust von Nahrungshabitaten des Schwarzstorchs (Konflikt F4) ausgegli-

chen, sie erhöht die Lebensraumkapazität für die lokale Population des Schwarzstorchs. Die Art ist hinsichtlich des 

Standorts ihres Nistplatzes in hohem Maße ortstreu und hat zunehmend große Schwierigkeiten, geeignete Waldbe-

stände zur Horstanlage zu finden. Aber auch für die Artengruppen Fledermäuse (Konflikt F1) und Brutvögel 

(Wald/Halboffenland) (Konflikt F3) handelt sich es um eine hochwertige Maßnahme, die als Ausgleich für die beiden 

Gruppen gewertet wird. 

Für Eingriffe in Biotoptypen dient die Maßnahme als Ausgleich für Eingriffe in Waldbiotope (Konflikte B1 und B2). 

Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 

Konflikt K1) sowie für Eingriffe in das Landschaftsbild (Konflikt L3, Verlärmung). Die Nutzungsaufgabe umfasst die 

Aufgabe jeglicher forstwirtschaftlichen Nutzung, womit auch hierdurch entstehende Lärmemissionen zukünftig völlig 

unterbleiben. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf der Kompensationsfläche unterbleibt zukünftig unter dem Vorzeichen des Prozessschutzes jegliche Form der 

forstwirtschaftlichen Holznutzung. Es wird unter anderem auch auf Pflege und Auslese von Bäumen verzichtet. Die 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.31 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 C 

Bestände sind der unbeeinflussten natürlichen Sukzession zu überlassen. Es finden keine Verkehrssicherungsmaß-

nahmen statt. Weiterhin werden keine Waldschutzmaßnahmen gegen Wild ergriffen. Es wird auf jegliche Pflanzen-

schutzmittel- und Düngemittelverwendung sowie auf die Durchführung meliorierender Maßnahmen verzichtet. Zur 

Verminderung von Störwirkungen und zur allgemeinen Beruhigung der Fläche werden die beiden die Fläche durchzie-

henden Forstwege/Rückegassen an den Eingängen zum Planungsbereich durch bauliche Maßnahmen für den 

Fahrzeugverkehr verschlossen. Um das Gebiet weiter zu beruhigen und um langfristig das Einwachsen von Waldge-

sellschaften in die Wegeflächen zuzulassen, wird die Instandhaltung der beiden Forstwege/Rückegassen eingestellt. 

Weiterhin findet ein Verzicht auf Jagdausübung in der Zeit vom 01.03. bis zum 31.07. statt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Zukünftig unterbleibt jegliche Form der forstwirtschaftlichen Holznutzung, der Pflege und Auslese von Bäumen, der 
Verkehrssicherung, der Waldschutzmaßnahmen gegen Wild, der Nutzung von Pflanzenschutz- und/oder Düngemittel, 
meliorierender Maßnahmen. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 
zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) inkl. 
Strukturkartierung direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren vorgeschlagen. Des 
Weiteren wird ein faunistisches Monitoring von Schwarzstorch und Spechten mittels Revierkartierung sowie der 
Fledermäuse mittels Detektorbegehung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren 
festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
29

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
keine Änderung 

Flächenbedarf: 

4,011 ha  

 

                                                

29
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher müsste die Maßnahme genau genommen erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu 
erfolgreich durchgeführt sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die 
Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet. Daher stellt die gewählte Vorgehensweise bei einer Bauzeit für die B 254-
neu von ca. drei Jahren einen konservativen Ansatz dar. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.32 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 15 B 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Stadt Laubach, Gemarkung Gonterskirchen Flur 9, Flurstück 28 

Konflikt-Nr.: B6, B7, F1, F3, F4, Bo2, K1, L3 

B6: Verlust und Beeinträchtigung von Hecken und Gehölzen trockener bis frischer Standorte mit hoher Bedeu-

tung 

B7: Anlage- und baubedingter Verlust von Gehölzen mit geringer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: F1, F3, F4, Bo2 

 Ersatz für Konflikte: B6, B7, K1, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich „Birken“ 
nordöstlich Gonterskirchen) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Bezüglich der Ausgleichsfunktion dieser Maßnahmenfläche lässt sich folgendes aussagen: Die Maßnahme wurde v. a. 

zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden und unter artenschutzrechtlichen Aspekten bezüglich der 

Artengruppe der Fledermäuse sowie des Schwarzstorchs konzipiert. Durch die Extensivierung der Nutzung lässt sich 

der Konflikt Bo2 hier ohne weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgleichen. Hinsicht-

lich der Fauna wird mit der Maßnahme der Verlust von Nahrungshabitaten des Schwarzstorchs (Konflikt F4) ausgegli-

chen, sie erhöht die Lebensraumkapazität für die lokale Population des Schwarzstorchs. Die Art ist hinsichtlich des 

Standorts ihres Nistplatzes in hohem Maße ortstreu und hat zunehmend große Schwierigkeiten, geeignete Waldbe-

stände zur Horstanlage zu finden. Aber auch für die Artengruppen Fledermäuse (Konflikt F1) und Brutvögel 

(Wald/Halboffenland) (Konflikt F3) handelt sich es um eine hochwertige Maßnahme, die als Ausgleich für die beiden 

Gruppen gewertet wird. 

Für Eingriffe in Biotoptypen dient die Maßnahme als Ersatz für Eingriffe in Gehölzbiotope (Konflikte B6 und B7). 

Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 

Konflikt K1) sowie für Eingriffe in das Landschaftsbild (Konflikt L3, Verlärmung). Die Nutzungsaufgabe umfasst die 

Aufgabe jeglicher forstwirtschaftlichen Nutzung, womit auch hierdurch entstehende Lärmemissionen zukünftig völlig 

unterbleiben. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf der Kompensationsfläche unterbleibt zukünftig unter dem Vorzeichen des Prozessschutzes jegliche Form der 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.32 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 15 B 

forstwirtschaftlichen Holznutzung. Es wird unter anderem auch auf Pflege und Auslese von Bäumen verzichtet. Die 

Bestände sind der unbeeinflussten natürlichen Sukzession zu überlassen. Es finden keine Verkehrssicherungsmaß-

nahmen statt. Weiterhin werden keine Waldschutzmaßnahmen gegen Wild ergriffen. Es wird auf jegliche Pflanzen-

schutzmittel- und Düngemittelverwendung sowie auf die Durchführung meliorierender Maßnahmen verzichtet. 

Zur Verminderung von Störwirkungen und zur allgemeinen Beruhigung der Fläche werden in der Fläche liegende 

Forstwege (genaue Abgrenzung noch nicht festgelegt) an den Eingängen zum Planungsbereich durch bauliche 

Maßnahmen für den Fahrzeugverkehr verschlossen. Um das Gebiet weiter zu beruhigen und um langfristig das 

Einwachsen von Waldgesellschaften in eventuell vorhandene Wegeflächen zuzulassen, wird die Instandhaltung der 

vorhandenen Waldwege eingestellt. 

Weiterhin findet ein Verzicht auf Jagdausübung in der Zeit vom 01.03. bis zum 31.07. statt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Zukünftig unterbleibt jegliche Form der forstwirtschaftlichen Holznutzung, der Pflege und Auslese von Bäumen, der 
Verkehrssicherung, der Waldschutzmaßnahmen gegen Wild, der Nutzung von Pflanzenschutz- und/oder Düngemittel, 
meliorierender Maßnahmen. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 
zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) inkl. 
Strukturkartierung direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren vorgeschlagen. Des 
Weiteren wird ein faunistisches Monitoring von Schwarzstorch und Spechten mittels Revierkartierung sowie der 
Fledermäuse mittels Detektorbegehung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für einen Zeitraum von zehn Jahren 
festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
30

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
keine Änderung 

Flächenbedarf: 

13 ha  

 

                                                

30
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher müsste die Maßnahme genau genommen erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu 
erfolgreich durchgeführt sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die 
Maßnahme kurzfristig Wirkung entfaltet. Daher stellt die gewählte Vorgehensweise bei einer Bauzeit für die B 254-
neu von ca. drei Jahren einen konservativen Ansatz dar. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.33 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.:  

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemarkung Langd, Flur 14, Flurstück 36 

Gemarkung Langd, Flur 13, Flurstücke 3 und 7 

Konflikt-Nr.: B15, Bo4, F2 

B15: Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

Bo2:   Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

Bo4: Beeinträchtigung von Böden durch betriebsbedingten Schadstoffeintrag  

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland)  

 Ausgleich für Konflikte: B15, Bo2, Bo4, F2 

 Ersatz für Konflikte: 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage von Buntbrachestreifen südöstlich von Hungen im Rahmen des 

Ökokontos „Grasser Steg“ 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Ausgleich für den Verlust von 8 Feldlerchenrevieren durch betriebsbedingte Auswirkungen 

 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Im Rahmen des Ökokontos „Grasser Steg“ ist für die drei Teilbereiche (Teilflächen Nr. 5, 6 und 7 des Ökokontos) 

jeweils die Entwicklung eines Buntbrachestreifens sowie auf der restlichen Fläche hin zu einem artenreichen, 

extensiven Grünland vorgesehen. Auf Düngung und Pestizideinsatz ist zu verzichten, weiterhin soll ein 

Mahdmanagement etabliert werden (alternativ auch Beweidung gemäß dem Maßnahmenkonzept des Ökokontos). 

Die Maßnahmenplanung der CEF-Maßnahme (Feldlerche) sieht daher Folgendes vor: Nach einer Studie der 

STAATLICHEN VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN, RHEINLAND-PFALZ UND SAARLAND (VSW) in Zusammenarbeit mit der 

PLANUNGSGRUPPE NATUR UND LANDSCHAFT (PNL) (2010) ist die Anlage von Buntbrachestreifen, d. h. Blühstreifen in 

Kombination mit Schwarzbrachestreifen, auf Ackerflächen eine geeignete Maßnahme, um die Populationsdichte der 

Feldlerche zu erhöhen und dadurch Habitatverluste auszugleichen. Untersuchungen zur Effizienz dieser Maßnahmen 

belegen den positiven Effekt auf den lokalen Bestand der Feldlerche (z.B. MORRIS et al. 2010, GRUAR et al. 2010). Zur 

Sicherstellung der Wirksamkeit sind die beschriebenen Maßnahmen immer aneinander angrenzend umzusetzen. Die 

Blühstreifen sollen eine Breite von ca. 10 m besitzen, um Randeffekte möglichst gering zu halten. Die Flächen sollen 

mit einer Ansaat aus standortangepassten, gebietsheimischem, mehrjährigem, zertifizierten Saatgut (70% Wildpflan-

zenanteil) mit Blütenpflanzenarten versehen werden. Die Ansaat soll lückig (5-10 kg pro ha) bis zum 30. April 

erfolgen. Auf Fertilität der Wildkräuter aus den Ansaatmischungen soll geachtet werden, damit diese Samen bilden 

und sich eigenständig vermehren können. Zusätzlich zur Anlage der Blühstreifen benötigt die Feldlerche Stellen mit 

geringer Pflanzendeckung als Nahrungshabitat. Diese sollen direkt als 2 m breite Streifen an die o. a. Blühstreifen 

angrenzen, so dass die Wirksamkeit nur in Kombination beider Maßnahmen angenommen werden kann. Die Flächen 

werden nicht eingesät. Stattdessen wird der aufkommende Pflanzenbewuchs während der Brutzeit der Feldlerche 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K0.33 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.:  

(Mitte/Ende März bis Ende Mai) alle drei bis vier Wochen durch mechanische Bodenbearbeitungsmaßnahmen, zum 

Beispiel mittels Grubber, Egge oder Bodenfräse entfernt. Es entstehen durch die Maßnahmen Blühstreifen von ca. 

820 m Länge. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Als Pflege- und Funktionskontrolle (Buntbrachestreifen) erfolgt auf den Flächen jährlich ein Pflegeschnitt. Um einer 
Vergrasung entgegenzuwirken, kann dem Schnitt eine oberflächliche Bodenbearbeitung folgen. Dieser Schnitt und 
die Bodenbearbeitung dürfen nur auf 30 bis max. 70 % der Fläche pro Jahr erfolgen. Der Schnitt erfolgt im Zeitraum 
von Oktober bis März und das Schnittgut ist von der Fläche abzufahren, die sonstige Befahrung der Fläche ist nur für 
Pflegemaßnahmen zulässig. Auf Düngung und Pestizideinsatz wird verzichtet. Die Pflege des Grünlades erfolgt 
gemäß den Vorgaben des Ökokontos. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

2,709 ha/ 820 m lineare Blühstreifen 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K1.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 B; 11 B; 12 A, 13 A, B 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 8, Flurstücke 28, 29, 30/1, 41, Flur 23, Flurstück 5/2, Flur 27 Flurstück 21/1 
und Flur 30, Flurstücke 3/1, 3/2, 4 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück 76 

Konflikt-Nr.: B14, B15, F2, F6, F7, Bo5, W2, L2, L3 

B14: Verlust und Beeinträchtigung von Grünlandbeständen mit mittlerer und hoher Bedeutung 

B15: Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

Bo5: Beeinträchtigungen von Böden durch bauzeitliche Inanspruchnahme 

W2: Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartsverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B14, B15, F2, F3, F6, F7, Bo5, W2 

 Ersatz für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK1) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

In erster Linie dient die Maßnahme durch die Entwicklung von mageren Grünlandbeständen (im und im Bereich des 
FFH-Gebiets „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“) als Ausgleich von Eingriffen in hoch- bis 
geringwertige Grünlandbestände (Konflikte B14 und B15). Aber auch für die Artengruppen Brutvögel (Offenland) 
(Konflikt F2), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) handelt sich es um eine hochwertige Maßnah-
me, die als Ausgleich für die diese Gruppen gewertet wird. Es profitieren wertgebende Arten mit Bindung an eher 
trockene Bodenverhältnisse, wie sie auch für das FFH-Gebiet typisch sind. Bezüglich der Avifauna kann anhand 
verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem 
FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffen-
den planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen 
hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-
rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation 

 Feldlerche – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 2 Rev./10 ha ausgegangen werden 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Die Entwicklung von naturnahen Biotoptypen auf Ackerstandorten und die Grünlandextensivierung fördern durch 
Einstellung von bodenbelastenden Nutzungsformen das Schutzgut Boden. Die Maßnahme dient zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen von Böden durch bauzeitliche Inanspruchnahme (Konflikt Bo5). Durch die Extensivierungen wird 
der Schadstoffeintrag in das Grundwasser erheblich verringert, daher dient die Maßnahme als Ausgleich für Beein-
trächtigungen des Grundwassers durch Schadstoffe (Konflikt W2). 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K1.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 B; 11 B; 12 A, 13 A, B 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 
Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Hutelandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-
reich) führt zu einer Anreicherung der Landschafts-Raumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und 
wertet somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. 
Hutelandschaften haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemei-
nen als landschaftlich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher 
besonders zur Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass die Bereiche zumeist weit 
einsehbar sind und die Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche 
entfalten können. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zur Verbesserung der Lebensraumfunktionen sollen intensiv genutzte Ackerflächen in Extensivgrünland umgewan-
delt werden. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch Ansaat mit einer Kräuterwiesenmischung. Folgende 
Kräuterwiesenmischung findet Verwendung (Arten und deren Anteil am Mischungsverhältnis in Gewichtsprozent): 

• Festuca rubra (53) 

• Poa pratensis (20) 

• Agrostis capillaris (10) 

• Anthoxanthum odoratum (5) 

• Cynosurus cristatus (5) 

• Helictotrichon pubescens (5) 

• Galium mollugo (0,4) 

• Galium verum (0,4) 

• Campanula rotundifolia (0,3) 

• Achillea millefolium (0,2) 

• Centaurea jacea (0,2) 

• Leucanthemum vulgare (0,2) 

• Leontodon hispidus (0,1) 

• Plantago lanceolata (0,1) 

• Sanguisorba officinalis (0,1) 

Auf die Verwendung stickstoffbindender Leguminosen sowie konkurrenzstarker, wuchernder oder herdenbildender 
Arten ist zu verzichten. Um eine Keimung des Samenbankpotenzials und ein Einwandern von Arten benachbarter 
Flächen zu gewährleisten, wird eine lückige Ansaat mit einer Aussaatmenge von 20g/m² verwendet. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Fläche erfolgt durch extensive Schafbeweidung im Rahmen des bestehenden Schafbeweidungskonzep-

tes für das FFH-Gebiet, Kopplung ohne Zufütterung ist hierbei zulässig. Eine Nachtpferchung auf den Flächen darf 

nicht erfolgen. Alternativ können die Flächen mit einer zweischürigen Mahdnutzung bewirtschaftet werden. Hierbei darf 

der erste Schnitt der Fläche nicht vor dem 15. Juni erfolgen, der zweite nicht vor dem 15. August. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird auf 

der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP zugrunde 

liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) nach Umsetzung der 

Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 Jahren vorgeschlagen (jeweils inkl. einer Artenliste der festgestellten 

Pflanzenarten). Werden die angestrebten Zielzustände nicht erreicht, ist die Nutzung anzupassen und/oder zu 

variieren. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme: 
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ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Inbetriebnahme der B 254-

neu
31

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

5,258 ha 

 

                                                

31
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher muss die Maßnahme erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu erfolgreich durchgeführt 
sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme kurzfristig 
Wirkung entfaltet. Zu begründen ist dies mit der Entwicklung der von den relevanten Arten genutzten 
Habitatstrukturen i.d.R. in der Vegetationsperiode unmittelbar nach deren Umsetzung. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K1.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 B; 11 B; 12 A, 13 A, B 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 8, Flurstücke 27, 28, 29, 30/1,  30/2, 34, 35, 41, und Flur 30, Flurstücke 2, 
2/2, 3/1, 3/2, 4 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstücke 84, 85, 90, 95, 107, 217, 218, Flur 5, Flurstücke 
17, 18, 21, 22, Flur 10, Flurstücke 87, 88, 89, 113, 128/1, 129, 130 

Konflikt-Nr.: B15, B18, B19, Bo2, Bo5, W2, L2, L3, KF1, F2, F6, F7 

B15: Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

B18: Verlust von Gärten und Freizeitgrundstücken mit mittlerer Bedeutung 

B19: Verlust und Beeinträchtigung von Äckern mittlerer Standorte mit mittlerer Bedeutung 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

Bo5: Beeinträchtigungen von Böden durch bauzeitliche Inanspruchnahme 

W2: Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

KF1: Verlust  und Beeinträchtigung von Kompensationsflächen (2,593 ha) 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

 Ausgleich für Konflikte: B15, B19, Bo2, Bo5, W2, F2, F3, F6, F7 

 Ersatz für Konflikte: B18, L2, L3, KF1 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Grünlandextensivierung (zu MK1) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

In erster Linie dient die Maßnahme  durch die Entwicklung von mageren Grünlandbeständen (im und im Bereich des 
FFH-Gebiets „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei Schwarz“) als Ausgleich von Eingriffen in hoch- bis 
geringwertige Grünlandbestände (Konflikt B15). Aber auch für die Artengruppen Brutvögel (Konflikt F2), (ausgewähl-
te) Brutvögel des Offenlandes (Konflikt F3), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) handelt sich es 
um eine hochwertige Maßnahme, die als Ausgleich für die diese Gruppen gewertet wird. Es profitieren wertgebende 
Arten mit Bindung an eher trockene Bodenverhältnisse, wie sie auch für das FFH-Gebiet typisch sind. Bezüglich der 
Avifauna kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme 
geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen 
werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht 
werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-
rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation 

 Feldlerche – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 2 Rev./10 ha ausgegangen werden 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 509 

Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
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Bezeichnung der Baumaßnahme: 
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Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 B; 11 B; 12 A, 13 A, B 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Die Entwicklung von naturnahen Biotoptypen auf Ackerstandorten und die Grünlandextensivierung fördern durch 
Einstellung von bodenbelastenden Nutzungsformen das Schutzgut Boden. Die Maßnahme dient zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen von Böden durch anlagebedingte (Konflikt Bo2) und bauzeitliche Inanspruchnahme (Konflikt 
Bo5). Durch die Extensivierungen wird der Schadstoffeintrag in das Grundwasser erheblich verringert, daher dient die 
Maßnahme als Ausgleich für Beeinträchtigungen des Grundwassers durch Schadstoffe (Konflikt W2). 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 
Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Hutelandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-
reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet 
somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Hutelandschaften 
haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaft-
lich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensa-
tion von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass die Bereiche zumeist weit einsehbar sind und die 
Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die bisher intensiv genutzten, meist eher artenarmen Grünlandbestände sollen extensiviert werden. Die Pflege der 
Flächen erfolgt durch die extensive Schafbeweidung im Rahmen des bestehenden Schafbeweidungskonzeptes für 
das FFH-Gebiet oder durch eine zweischürige Mahd. Hierbei darf der erste Schnitt der Fläche nicht vor dem 15. Juni 
erfolgen, der zweite nicht vor dem 15. August. Auf jeglichen Dünger- und Pestizideinsatz ist zu verzichten. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Bezüglich zukünftiger Nutzung und Pflege siehe Maßnahmenbeschreibung. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 
zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) nach 
Umsetzung der Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 Jahren vorgeschlagen (jeweils inkl. einer Artenliste der 
festgestellten Pflanzenarten). Werden die angestrebten Zielzustände nicht erreicht, ist die Nutzung anzupassen 
und/oder zu variieren. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Inbetriebnahme der B 254-

neu
32

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft  

Flächenbedarf: 

10,403 ha 
 

 

                                                

32
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher muss die Maßnahme erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu erfolgreich durchgeführt 
sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme kurzfristig 
Wirkung entfaltet. Zu begründen ist dies mit der Entwicklung der von den relevanten Arten genutzten 
Habitatstrukturen i.d.R. in der Vegetationsperiode unmittelbar nach deren Umsetzung. 
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Straßenbauverwaltung: 
ASV Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K2.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 A, B, 11 A, B, C, 12 A, 
B 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 4, Flurstücke 93, 112, 189, 237 

Gemeinde Schwalmtal, Gemarkung Brauerschwend, Flur 8, Flurstücke 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstücke 4, 14, 15, 20, 32, 208, 209/2, 210 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 3, Flurstücke 102/5, 103, 104/1, 104/2, 137, 138, Flur 4, Flurstücke 9, 20, 
88, Flur 9, Flurstücke 9, 10, 11, 12/2, Flur 15, Flurstücke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, , 36/4, 36/5, 
36/6, 36/7, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 76, Flur 17, Flurstücke 23/1, 23/2, 23/3, 24/2, 25/1, 25/2, 26, Flur 21, Flurstücke 
41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55, 94/2, Flur 22, Flurstücke 25, 26, 27, 28, 30, 
31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 46, 50, 53, 54, Flur 23, Flurstück 13, Flur 27, 
Flurstücke 18/1, 22/1, 60/1, Flur 29, Flurstück 28/2, Flur 30, Flurstück 11 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Reuters, Flur 3, Flurstück 15/1, Flur 4, Flurstücke 15/1, 16, Flur 7, Flurstücke 9, 10, 11, 
13, Flur 8, Flurstücke 1, 3, 4, 7, 10 

Konflikt-Nr.: B15, F2, F6, F7, Bo3, Bo4, Bo5, L2, L3, W2 

B15: Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

Bo3: Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Vernässung und Entwässerung 

Bo4: Beeinträchtigung von Böden durch betriebsbedingten Schadstoffeintrag 

Bo5:  Beeinträchtigungen von Böden durch bauzeitliche Inanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

W2: Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge 

 Ausgleich für Konflikte: B15, F2, F3, F6, F7, Bo4, Bo5, W2 

 Ersatz für Konflikte: Bo3, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Umwandlung von Acker in Extensivgrünland (zu MK2) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

In erster Linie dient er für die Artengruppen Brutvögel (Offenland) (Konflikt F2), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heu-
schrecken (Konflikt F7) als Ausgleich. Es profitieren wertgebende Arten mit Bindung an eher trockene Bodenverhält-
nisse, wie sie auch für das FFH-Gebiet typisch sind. Weiterhin werden die Bereiche der Verbundkorridore eine hohe 
Bedeutung als Rückzugs- und Trittsteinbiotope erreichen. Bezüglich typischer Offenland-Vogelarten (v.a. Feldlerche 
und Rebhuhn) ist Folgendes anzumerken: Die Maßnahme entfaltet über ihre eigentliche Fläche hinaus positive 
Wirkung auf die Siedlungsdichte der betreffenden Arten, da die Lebensraumkapazität deutlich gesteigert wird. Dies 
wird mit der Schaffung von optimalen Lebensraumbedigungen (heterogene Vegetationsstrukturen inkl. offener 
Bereiche und damit verbundene hohe Nahrungsverfügbarkeit) begründet. Unter diesen Bedingungen kann die 
Reichweite der Lebensraumaufwertung beidseitig mit 100 m angegeben werden, unter weniger geeigneten Bedin-
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B 

gungen wird ein reduzierter Wert von 50 m beidseitig der Maßnahme angesetzt. Für die Zielart Feldlerche sind im Fall 
des MK 2 ca. 4,38 km der entstehenden Verbundkorridore von ihrer Lage her als optimal zu bezeichnen (weithin 
offene Bereiche), weitere ca. 1,99 km sind als bedingt optimal (Offenheit der Landschaft noch gegeben, aber leicht 
eingeschränkt durch Kulissenwirkung von Gehölzen) und die verbleibenden ca. 3,28 km als nicht geeignet (z.B. 
unmittelbar am Waldrand gelegen) zu bezeichnen. Damit ist auf einer Strecke von 4,38 km eine Lebensraumaufwer-
tung in einem 200 m-Korridor und auf 1,99 km eine Lebensraumaufwertung in einem 100 m-Korridor möglich. 
Hierdurch ist eine Lebensraumaufwertung auf einer Fläche von ca. 107,5 ha für die genannten Zielarten erreichbar. 
Anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in diesen Lebensräumen (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, 
HGON 1993-2000, PNL 2007) kann davon ausgegangen werden, dass für Feldlerche bzw. Rebhuhn eine Kapazitäts-
steigerung von 2 Rev./10 ha bzw. 1 Rev./25 ha erreicht werden kann. 

Die Entwicklung von mageren Grünlandbeständen im Umfeld des FFH-Gebiets „Magerrasen bei Lauterbach und 
Kalkberg bei Schwarz“ wird als Ausgleich von Eingriffen geringwertige Grünlandbestände (Konflikte B15) angerech-
net. 

Die Entwicklung von naturnahen Biotoptypen auf Ackerstandorten und die Grünlandextensivierung fördern durch 
Einstellung von bodenbelastenden Nutzungsformen das Schutzgut Boden. Die Maßnahme dient zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen von Böden durch Schadstoffeinträge (Konflikt Bo4) und von Beeinträchtigungen durch bauzeitl i-
che Inanspruchnahme (Konflikt Bo5). Als Ersatz für den Verlust von Teilfunktionen von Böden (Bo3) wird sie ebenfalls 
herangezogen. Durch die Extensivierungen wird der Schadstoffeintrag in das Grundwasser erheblich verringert, 
daher dient die Maßnahme als Ausgleich für Beeinträchtigungen des Grundwassers durch Schadstoffe (Konflikt W2). 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 
Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Hutelandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-
reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet 
somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Hutelandschaften 
haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaft-
lich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensa-
tion von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass die Bereiche zumeist weit einsehbar sind und die 
Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zur Verbesserung der Lebensraumfunktionen sollen intensiv genutzte Ackerflächen dauerhaft in Extensivgrünland 
umgewandelt werden. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch Ansaat mit einer Kräuterwiesenmischung. 
Folgende Kräuterwiesenmischung findet Verwendung (Arten und deren Anteil am Mischungsverhältnis in Gewichts-
prozent): 

 Festuca rubra (53) 

 Poa pratensis (20) 

 Agrostis capillaris (10) 

 Anthoxanthum odoratum (5) 

 Cynosurus cristatus (5) 

 Helictotrichon pubescens (5) 

 Galium mollugo (0,4) 

 Galium verum (0,4) 

 Campanula rotundifolia (0,3) 

 Achillea millefolium (0,2) 

 Centaurea jacea (0,2) 

 Leucanthemum vulgare (0,2) 
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Straßenbauverwaltung: 
ASV Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K2.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 A, B, 11 A, B, C, 12 A, 
B 

 Leontodon hispidus (0,1) 

 Plantago lanceolata (0,1) 

 Sanguisorba officinalis (0,1) 

Der große Nährstoffvorrat der Fläche, der aufgrund der vorherigen Ackernutzung vorhanden ist, wird bei der Arten-
auswahl berücksichtigt. Auf die Verwendung stickstoffbindender Leguminosen sowie konkurrenzstarker, wuchernder 
oder herdenbildender Arten ist zu verzichten. Um eine Keimung des Samenbankpotenzials und ein Einwandern von 
Arten benachbarter Flächen zu gewährleisten, wird eine lückige Ansaat mit einer Aussaatmenge von 20g/m² 
verwendet. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Fläche erfolgt durch extensive Schafbeweidung im Rahmen des bestehenden Schafbeweidungskon-
zeptes für das FFH-Gebiet im Durchtrieb. Kopplung und Nachtpferchung auf den Flächen dürfen nicht erfolgen. 
Alternativ können die Flächen mit einer zweischürigen Mahdnutzung bewirtschaftet werden. Hierbei darf der erste 
Schnitt der Fläche nicht vor dem 15. Juni erfolgen, der zweite nicht vor dem 15. August. Eine Düngung der Flächen 
sowie die Anwendung von Pestiziden sind in keinem Fall zulässig. Ein Umbruch der Flächen ist ebenfalls nicht 
gestattet. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird auf 

der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP zugrunde 

liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) nach Umsetzung der 

Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 Jahren vorgeschlagen (jeweils inkl. einer Artenliste der festgestellten 

Pflanzenarten). Des Weiteren wird ein faunistisches Monitoring durch die Erfassung der Artengruppe der Heuschre-

cken – als typische Ausbreitungsarten – nach Umsetzung der Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 Jahren 

festgesetzt. Hierzu wird auf jedem der Abschnitte (insgesamt sechs Abschnitte) auf einer Länge von 100 m in einem 

repräsentativen Bereich die Heuschrecken-Fauna erhoben. Werden die angestrebten Zielzustände nicht erreicht, ist 

die Nutzung anzupassen und/oder zu variieren 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Inbetriebnahme der B 254-

neu
33

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

2,592 ha 

 

                                                

33
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher muss die Maßnahme erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu erfolgreich durchgeführt 
sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme kurzfristig 
Wirkung entfaltet. Zu begründen ist dies mit der Entwicklung der von den relevanten Arten genutzten 
Habitatstrukturen i.d.R. in der Vegetationsperiode unmittelbar nach deren Umsetzung. 
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Straßenbauverwaltung: 
ASV Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K2.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 A, B, 11 A, B, C, 12 A, 
B 

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstücke 107/22,107/23,107/24,107/25,107/26, 111/1, 111/2, 
155/1, Flur 5, Flurstücke 7, 11, 12, 13, 16, 17, 26, 31, 208, 212 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 3, Flurstücke 77/2, 83, 103, 129/1, 129/2, 130, 137, 153, Flur 4, Flurstücke 
9, 10, 11, 88, Flur 8, Flurstücke 36/1, 36/2, 41, 70, 71, Flur 9, Flurstücke 12/1, 12/3, Flur 10, Flurstück 8, Flur 15, 
Flurstücke 8, 36/1, 44, 58, 76, 77, 86/1, Flur 22, Flurstücke 29/1, 29/2, 29/3, 31/4, 31/5, 31/6, 49/3, 50, 53, Flur 27, 
Flurstücke 7/1, 8/1, 9/1, 16/1, 17/1, 39/1, 60/1, Flur 29, Flurstücke 2, 3, 28/2, 28/3, 29/3, 39, Flur 30, Flurstücke 10/2, 
10/3, 11, 12, 13, 14, 43 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Reuters, Flur 4, Flurstücke 1/1, Flur 7, Flurstücke 12, 13, Flur 8, Flurstücke 2/2, 9 

Konflikt-Nr.: B15, F2, F3, F6, F7, Bo2, L2, L3, W2 

B15: Anlagebedingter Verlust von Grünlandbeständen mit geringer Bedeutung 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

W2: Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge 

 Ausgleich für Konflikte: B15, Bo2, F2, F6, F7, W2 

 Ersatz für Konflikte: L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Grünlandextensivierung (zu MK2) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

In erster Linie diese Einzelmaßnahme  für die Artengruppen Brutvögel (Offenland) (Konflikt F2), Tagfalter (Konflikt F6) 

sowie Heuschrecken (Konflikt F7) als Ausgleich. Es profitieren wertgebende Arten mit Bindung an eher trockene 

Bodenverhältnisse, wie sie auch für das FFH-Gebiet typisch sind. Weiterhin werden die Bereiche der Verbundkorridore 

eine hohe Bedeutung als Rückzugs- und Trittsteinbiotope erreichen. Bezüglich typischer Offenland-Vogelarten (v.a. 

Feldlerche und Rebhuhn) ist Folgendes anzumerken: Die Maßnahme entfaltet über ihre eigentliche Fläche hinaus 

positive Wirkung auf die Siedlungsdichte der betreffenden Arten, da die Lebensraumkapazität deutlich gesteigert wird. 

Dies wird mit der Schaffung von optimalen Lebensraumbedigungen (heterogene Vegetationsstrukturen inkl. offener 

Bereiche und damit verbundene hohe Nahrungsverfügbarkeit) begründet. Unter diesen Bedingungen kann die 

Reichweite der Lebensraumaufwertung beidseitig mit 100 m angegeben werden, unter weniger geeigneten Bedingun-

gen wird ein reduzierter Wert von 50 m beidseitig der Maßnahme angesetzt. Für die Zielart Feldlerche sind im Fall des 

MK 2 ca. 4,38 km der entstehenden Verbundkorridore von ihrer Lage her als optimal zu bezeichnen (weithin offene 

Bereiche), weitere ca. 1,99 km sind als bedingt optimal (Offenheit der Landschaft noch gegeben, aber leicht einge-

schränkt durch Kulissenwirkung von Gehölzen) und die verbleibenden ca. 3,28 km als nicht geeignet (z.B. unmittelbar 

am Waldrand gelegen) zu bezeichnen. Damit ist auf einer Strecke von 4,38 km eine Lebensraumaufwertung in einem 

200 m-Korridor und auf 1,99 km eine Lebensraumaufwertung in einem 100 m-Korridor möglich. Hierdurch ist eine 
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Straßenbauverwaltung: 
ASV Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K2.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 A, B, 11 A, B, C, 12 A, 
B 

Lebensraumaufwertung auf einer Fläche von ca. 107,5 ha für die genannten Zielarten erreichbar. Anhand verfügbarer 

Werte zur Siedlungsdichte in diesen Lebensräumen (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, 

PNL 2007) kann davon ausgegangen werden, dass für Feldlerche bzw. Rebhuhn eine Kapazitätssteigerung von 2 

Rev./10 ha bzw. 1 Rev./25 ha erreicht werden kann. 

Die Entwicklung von mageren Grünlandbeständen im Umfeld des FFH-Gebiets „Magerrasen bei Lauterbach und 

Kalkberg bei Schwarz“ wird als Ausgleich von Eingriffen geringwertige Grünlandbestände (Konflikte B15) angerechnet. 

Die Entwicklung von naturnahen Biotoptypen auf Ackerstandorten und die Grünlandextensivierung fördern durch 

Einstellung von bodenbelastenden Nutzungsformen das Schutzgut Boden. Die Maßnahme dient zum Ausgleich der 

Minderung von Teilfunktionen von Böden durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung (Bo2). Durch die Extensivie-

rungen wird der Schadstoffeintrag in das Grundwasser erheblich verringert, daher dient die Maßnahme als Ausgleich 

für Beeinträchtigungen des Grundwassers durch Schadstoffe (Konflikt W2). 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Hutelandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Hutelandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass die Bereiche zumeist weit einsehbar sind und die Maßnahmen 

somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die bisher intensiv genutzten, meist eher artenarmen Grünlandbestände sollen extensiviert werden. Die Pflege der 

Flächen erfolgt durch die extensive Schafbeweidung im Rahmen des bestehenden Schafbeweidungskonzeptes für das 

FFH-Gebiet oder durch eine zweischürige Mahd. Hierbei darf der erste Schnitt der Fläche nicht vor dem 15. Juni 

erfolgen, der zweite nicht vor dem 15. August. Auf jeglichen Dünger- und Pestizideinsatz ist zu verzichten. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Bezüglich zukünftiger Nutzung und Pflege siehe Maßnahmenbeschreibung. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 
zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) nach 
Umsetzung der Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 Jahren vorgeschlagen (jeweils inkl. einer Artenliste der 
festgestellten Pflanzenarten). Des Weiteren wird ein faunistisches Monitoring durch die Erfassung der Artengruppe 
der Heuschrecken – als typische Ausbreitungsarten – nach Umsetzung der Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 
Jahren festgesetzt. Hierzu wird auf jedem der Abschnitte (insgesamt sechs Abschnitte) auf einer Länge von 100 m in 
einem repräsentativen Bereich die Heuschrecken-Fauna erhoben. Werden die angestrebten Zielzustände nicht 
erreicht, ist die Nutzung anzupassen und/oder zu variieren 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Inbetriebnahme der B 254-

neu
34

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

 

                                                

34
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher muss die Maßnahme erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu erfolgreich durchgeführt 
sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme kurzfristig 
Wirkung entfaltet. Zu begründen ist dies mit der Entwicklung der von den relevanten Arten genutzten 
Habitatstrukturen i.d.R. in der Vegetationsperiode unmittelbar nach deren Umsetzung. 
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Straßenbauverwaltung: 
ASV Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K2.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 A, B, 11 A, B, C, 12 A, 
B 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

2,041 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
ASV Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K2.3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 A, B, 11 A, B, C, 12 A, 
B 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Schwalmtal, Gemarkung Brauerschwend, Flur 8, Flurstücke 23, 25, 26/1, 27 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstücke 107/23-107/25, 111/1, 111/2, 112; Flur 5, Flurstücke 4, 
7, 11, 17, 20, 26, 31, 32 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 3, Flurstücke 77/2, 102/5, 130, 137; Flur 4, Flurstücke 10, 11, 20; Flur 8, 
Flurstücke 36/1, 36/2, 41; Flur 9, Flurstücke 9, 11, 12/1, 12/2; Flur 10, Flurstück 8; Flur 15, Flurstücke 8, 11, 13, 36/5, 
38, 41, 44, 58, 76, 86/1; Flur 17, Flurstücke 23/1, 23/3, 25/1, 25/2; Flur 21, Flurstücke 42, 44, 51, 53/2, 54/5, 55, 94/2; 
Flur 22, Flurstücke 26, 29/3, 30, 31/3, 31/8, 31/13, 46; Flur 23, Flurstück 13; Flur 27, Flurstücke 7/1, 9/1, 16/1, 18/1, 
39/1; Flur 29, Flurstücke 3, 28/3, 39; Flur 30, Flurstücke 10/3, 12, 14 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Reuters, Flur 3, Flurstück 15; Flur 4, Flurstücke 15/1, 16; Flur 7, Flurstücke 11-13; Flur 
8, Flurstücke 1, 2/2, 3, 4, 7, 9, 10 

Konflikt-Nr.: - 

- 

 Ausgleich für Konflikte: 

 Ersatz für Konflikte: 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Begrenzungspfosten am Rand der Verbindungskorridore (zu MK2) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Pfosten dienen als Wendemarke für die Landwirte, die die benachbarten Flächen bewirtschaften, da die Ver-
bundkorridore zum einen keiner intensiven Grünland- oder Ackernutzung unterzogen werden dürfen (s. o.) und zum 
anderen keine Wendemanöver auf den Triebwegen stattfinden sollen (s. o.), u. a. um Bodenverdichtungen zu 
vermeiden. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Am Rand der Triebwege sollen 124 Begrenzungspfosten aus Eichenholz (Höhe 1,5 bis 2 m) gesetzt werden, um die 
extensiv zu bewirtschaftenden Triebwegflächen von den benachbarten, weiterhin intensiv genutzten Flächen 
abzugrenzen. Führen die Triebwege an bereits bestehenden Wegen entlang, sind die Pfosten nur auf der vom Weg 
abgewandten Seite der Verbundkorridore zu setzen (dies gilt für fast die gesamte Strecke der Verbundkorridore). 
Verlaufen sie in größerer Entfernung eines bestehenden Weges, sollen Pfosten auf beiden Seiten der Triebwege 
gesetzt werden. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels vollflächiger Biotoptypenkartierung nach dem LBP 
zugrunde liegenden Lebensraumschlüssel (angelehnt an die Methodik der Hessischen Biotopkartierung) nach 
Umsetzung der Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 Jahren vorgeschlagen (jeweils inkl. einer Artenliste der 
festgestellten Pflanzenarten). Des Weiteren wird ein faunistisches Monitoring durch die Erfassung der Artengruppe 
der Heuschrecken – als typische Ausbreitungsarten – nach Umsetzung der Maßnahme, nach 5 Jahren sowie nach 10 
Jahren festgesetzt. Hierzu wird auf jedem der Abschnitte (insgesamt sechs Abschnitte) auf einer Länge von 100 m in 
einem repräsentativen Bereich die Heuschrecken-Fauna erhoben. Werden die angestrebten Zielzustände nicht 
erreicht, ist die Nutzung anzupassen und/oder zu variieren. 
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Straßenbauverwaltung: 
ASV Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K2.3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 10 A, B, 11 A, B, C, 12 A, 
B 

 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Inbetriebnahme der B 254-

neu
35

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

in Flächenumgriff von K2.1 und K2.2 enthalten  

 

                                                

35
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Daher muss die Maßnahme erst ab Betriebsbeginn der B 254-neu erfolgreich durchgeführt 
sein. Unter Beachtung naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme kurzfristig 
Wirkung entfaltet. Zu begründen ist dies mit der Entwicklung der von den relevanten Arten genutzten 
Habitatstrukturen i.d.R. in der Vegetationsperiode unmittelbar nach deren Umsetzung. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 176 - 179, 180/4, 181, 182/1, 182/2, 183 - 187, 
191 - 195, 203/16, 203/26, 219 - 221, 224, 225, 226/3, 229 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstücke 55/1, 55/2, 56, 62, 66 - 95, 147, 189 – 191, 192/1, 
196, 198, 201 

Konflikt-Nr.: B13, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, Bo1, W1, K1, L2, L3 

B13: Anlage- und baubedingter Verlust von Hochstaudenfluren feuchter Standorte mit hoher Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

Bo1: Verlust von Boden durch Versiegelung (Fahrbahn und Nebenanlagen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B13, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 

 Ersatz für Konflikte: Bo1, W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage von Uferstreifen an der Lauter (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich in feuchte Hochstaudenfluren angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Der Gesamtkomplex stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5), 

Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) dar. Bezüglich der Avifauna kann anhand verfügbarer Werte 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, 

BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffenden planungsre-

levanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Hinsichtlich des Schutzgutes bewirkt die Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit den auf Teilflächen zusätzlich 

geplanten Maßnahmen zur Wiedervernässung die deutliche Verbesserung aller natürlichen Bodenfunktionen. 

Bezüglich der Kompensation von Versiegelung von Böden (Konflikt Bo1) wird diese Einzelmaßnahme als Ersatz 

angerechnet. 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sich sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungsrate 

und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung des Fließgewässers und als Grundlage für weitere Maßnahmen werden 
entlang der Lauter Uferstreifen beiderseits des Gewässers eingerichtet. Diese umfassen, soweit die Flächen zur 
Verfügung stehen, beidseitig einen Streifen von 10 m 5 m. Dabei sind die durch die Aufweitungen entstehenden, 
neuen Uferlinien zu beachten und in die Uferstreifen entsprechend einzubeziehen. Neben dem Raum, den die 
Uferstreifen für naturnahe Entwicklung bieten, dienen sie auch dem Schutz des Gewässers vor Stoffeinträgen aus der 
Umgebung. Innerhalb der Uferstreifen sind spontane Laufveränderungen des Gewässers ausdrücklich gewünscht.  

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Uferstreifen sind bei einer Beweidung der angrenzenden Flächen mit in die beweidete Fläche einzubeziehen. 
Findet eine Mahdnutzung statt, sind die Uferstreifen in den zweiten Schnitt der Fläche mit einzubeziehen, das 
Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. Bestehende Gehölze im Uferstreifen werden erhalten. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
36

 

 im Zuge d. Baumaßnahme nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg 

Künftige Unterhaltung: 
Gemeinde Wartenberg 

Flächenbedarf: 

3,49 ha 1,788 ha 

 

                                                

36
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

FK 6+600 und FK 4+700 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 
189, 190, 191, 192/1 

Konflikt-Nr.: B11, F1-5, F8, W1, W3, K1, L2, L3 

B11: Verlust und Beeinträchtigung von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W3: Anlagedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B11, W3, F1-5, F8 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Einstellung der Gewässerunterhaltung an der Lauter (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Fließgewässer (Konflikt B11) angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Auch die Artengruppe der Libellen (Konflikt F8) profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme. Bezüglich der Avifauna 

kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen 

werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass 

für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt diese 

Einzelmaßnahme für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungsrate 

und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Gewässerunterhaltung an der Lauter wird im Maßnahmenbereich (FK 6+600 und FK 4+700) eingestellt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
37

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

37
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

1.894 m (Gesamtaufwertung), auf 1.820 m Maßnahmen 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 
189, 190, 191, 192/1) 

Konflikt-Nr.: B11, F1-5, F8, W1, W3, K1, L2, L3 

B11: Verlust und Beeinträchtigung von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W3: Anlagedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B11, W3, F1-5, F8 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entfernung bestehender Uferbefestigungen (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Fließgewässer (Konflikt B11) angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Auch die Artengruppe der Libellen (Konflikt F8) profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme. Bezüglich der Avifauna 

kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen 

werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass 

für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. 

Ausnahmen stellen hier 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt diese 

Einzelmaßnahme  für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer) dar. 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-
rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-
funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Entlang der Lauter sollen die in Teilbereichen bestehenden Uferbefestigungen beseitigt werden. Hierdurch wird eine 
Seitenerosion ermöglicht, die sowohl die Geschiebeverfügbarkeit erhöht, als auch dem Gewässer die Möglichkeit 
bietet ein differenziertes Quer- und Längsprofil auszubilden. Das heißt, dass die Maßnahme als Initiale sowohl für die 
Ausbildung von Aufweitungen durch Seitenerosion, als auch für Ablagerungen im Gewässer dient. Die Tiefenerosion 
wird verringert und es können durch das zur Verfügung stehende Substrat auch Sohlaufhöhungen ausgebildet 
werden. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
38

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

38
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

1.894 m (Gesamtaufwertung), auf 1.820 m Maßnahmen 
 

                                                                                                                                                       

Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.4 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 
189, 190, 191, 192/1 

Die genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

Konflikt-Nr.: B11, F1-5, F8, W1, W3, K1, L2, L3 

B11: Verlust und Beeinträchtigung von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W3: Anlagedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B11, W3, F1-5, F8 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Aufweitungen an der Lauter (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Fließgewässer (Konflikt B11) angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Auch die Artengruppe der Libellen (Konflikt F8) profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme. Bezüglich der Avifauna 

kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen 

werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass 

für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.4 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt diese 

Einzelmaßnahme  für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungsra-
te und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunk-
tionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zur weiteren Initialen Förderung einer natürlichen Gewässerdynamik sollen punktuell Aufweitungen des Gewässers 
geschaffen werden. Hierzu wird das Ufer einseitig abgeflacht, so dass die Sohle verbreitert und der Gewässerquer-
schnitt ausgedehnt wird. Die durch die Aufweitungen und die Leitwerke (K 3.5) entstehende Ablenkung des Strom-
striches führt zu einer Laufkrümmung. Darüber hinaus kommt es im Bereich der Gewässeraufweitung aufgrund des 
vergrößerten Querschnittes zu einer Ablagerung von Sedimenten und damit zu einer Sohlerhöhung Weitere Details 
sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
39

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

39
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.4 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

1.894 m (Gesamtaufwertung), auf 1.820 m Maßnahmen 

 

                                                                                                                                                       

begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.5 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 
189, 190, 191, 192/1 

Die genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

Konflikt-Nr.: B11, F1-5, F8, W1, W3, K1, L2, L3 

B11: Verlust und Beeinträchtigung von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W3: Anlagedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B11, W3, F1-5, F8 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage von Leitwerken (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Fließgewässer (Konflikt B11) angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Auch die Artengruppe der Libellen (Konflikt F8) profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme. Bezüglich der Avifauna 

kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen 

werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass 

für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.5 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt diese 

Einzelmaßnahme  für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-
rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-
funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Umleitung der Strömungslinie wird jeweils durch den Bau eines der Aufweitung (K 3.4) zugeordneten Leitwerkes 
unterstützt. Die Leitwerke werden aus Wasserbausteinen erstellt, die aus regional vorhandenem Gesteinsmaterial 
gewonnen werden. Falls im Zuge der Bauarbeiten geeignete Bäume oder Baumstümpfe vorhanden sind, können 
diese ebenfalls zum Bau der Leitwerke genutzt werden. Die durch die Aufweitungen und die Leitwerke entstehende 
Ablenkung des Stromstriches führt zu einer Laufkrümmung. Darüber hinaus kommt es im Bereich der 
Gewässeraufweitung aufgrund des vergrößerten Querschnittes zu einer Ablagerung von Sedimenten und damit zu 
einer Sohlerhöhung. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
40

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

40
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
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VORGESEHENE REGELUNG 
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 Grunderwerb erforderlich 
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Künftige Unterhaltung:) 
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Flächenbedarf: 

1.894 m (Gesamtaufwertung) 

 

                                                                                                                                                       

naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 
189, 190, 191, 192/1 und evtl. angrenzende Flurstücke innerhalb des Uferstreifen (Maßnahme K3.1) 

Die genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

Konflikt-Nr.: B11, F1-5, F8, W1, W3, K1, L2, L3 

B11: Verlust und Beeinträchtigung von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W3: Anlagedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B11, W3, F1-5, F8 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Erleichterter Hochwasserübertritt (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Fließgewässer (Konflikt B11) angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Auch die Artengruppe der Libellen (Konflikt F8) profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme. Bezüglich der Avifauna 

kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen 

werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass 
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für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. 

Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt diese 

Einzelmaßnahme  für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-
rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-
funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

In Kombination mit Aufweitungen (K 3.4) sollen erleichterte Hochwasserübertritte geschaffen werden, so dass bereits 

bei kleineren Hochwasserereignissen eine Ausuferung der Lauter in die Aue erfolgt. Hierzu werden an geeigneter 

Stelle die Aufweitungen so ins benachbarte Gelände erweitert, dass das Wasser bei höheren Wasserständen in die 

Fläche übertreten kann. Da für eine Verlagerung des Gewässers nach Südwesten hin mehr Raum zur Verfügung 

steht, sollten die Aufweitungen verstärkt am rechtsseitigen Ufer angelegt werden. Weitere Details sind der Wasser-

rechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
41

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

41
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
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relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3; Flur 3, Flurstücke 88, 
189, 190, 191, 192/1  

Die genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt. 

Konflikt-Nr.: B11, F1-5 F8, W1, W3, K1, L2, L3 

B11: Verlust und Beeinträchtigung von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W3: Anlagedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B11, W3, F1-5, F8 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage von Grundschwellen (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Fließgewässer (Konflikt B11) angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Auch die Artengruppe der Libellen (Konflikt F8) profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme. Bezüglich der Avifauna 

kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen 

werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass 
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für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. 

Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt diese 

Einzelmaßnahme  für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-
rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-
funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Um der in der Lauter vorhandenen Tiefenerosion entgegen zu wirken ist der Einbau von Grundschwellen geplant. 

Hierdurch wird eine allmähliche Auflandung gefördert so dass auf längere Zeit eine Anhebung der Gewässersohle 

erreicht wird. Für den Bau der Grundschwellen wird regional vorhandenes Gesteinsmaterial oder Totholz verwendet. 

Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
42

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

42
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.7 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

1.894 m (Gesamtaufwertung), auf 1.820 m Maßnahmen 

                                                                                                                                                       

begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.8 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3 Flurstück/e 88, 191 

Konflikt-Nr.: B11, F1-5, F8, W1, W3, K1, L2, L3 

B11: Verlust und Beeinträchtigung von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W3: Anlagedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B11, W3, F1-5, F8 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Umbau der Wehranlage (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Fließgewässer (Konflikt B11) angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Auch die Artengruppe der Libellen (Konflikt F8) profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme. Bezüglich der Avifauna 

kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen 

werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass 

für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. 

Ausnahmen stellen hier 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 540 

Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.8 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 
kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 
Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 
Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt 
diese Einzelmaßnahme  für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 
Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-
reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet 
somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften 
haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaft-
lich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensa-
tion von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die 
Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-
rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-
funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Um die Durchgängigkeit der Lauter wieder herzustellen ist der Umbau des Abschlagswehres für den Mühlgraben zu 

einer Rauen Rampe vorgesehen. Durch den Umbau soll eine größtmögliche Durchgängigkeit der Lauter sowohl für 

Fische, als auch für Kleinlebewesen erreicht werden. In die Maßnahme ist auch die Entfernung der Verrohrung zur 

Ableitung des Mühlgrabens mit einzubeziehen. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) 

zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadraten, 
die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird ein 
avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für einen 
Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings direkt 
nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
43

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

43
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.8 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

1.894 m (Gesamtaufwertung), auf 1.820 m Maßnahmen 

                                                                                                                                                       

Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.9 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück 204/7; Flur 3, Flurstücke 66 – 76, 88 – 105, 133, 
134, 135/2, 136, 137, 139, 140/1, 141 – 147, 163, 164/1, 165, 166, 185 – 187, 192/1, 195, 196, 198, 210/1, 211 

Konflikt-Nr.: B17, Bo2, F1 – F7, W1, W3, K1, L2, L3 

B17: Verlust und Beeinträchtigung von ausdauernden Ruderalfluren und Rainen mit mittlerer Bedeutung 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte 

sowie bauzeitliche Störungen 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B17, Bo2, F1 – F7 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Ruderalfluren (Konflikt B17) angerechnet. 

Für fast alle relevanten faunistischen Artengruppen dient diese Einzelmaßnahme als Ausgleich. Durch die großflächi-

ge Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtle-

bensräume mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch 

wird sich die Lebensraumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Der Gesamt-

komplex stellt einen Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel 

(Offenland sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes 

(Konflikt F5), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) dar. Bezüglich der Avifauna kann anhand 

verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem 

FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffen-

den planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.9 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden bewirkt die Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit den auf Teilflächen 

zusätzlich geplanten Maßnahmen zur Wiedervernässung die deutliche Verbesserung aller natürlichen Bodenfunktio-

nen. Diese Maßnahme stellt einen Ausgleich für den Konflikt Bo2 (Minderung von Teilfunktionen durch anlagebe-

dingte Flächeninanpruchnahme) dar. 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sich sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-

reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und 

wertet somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenland-

schaften haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als 

landschaftlich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur 

Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und 

die Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-

rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von 

Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zur Förderung einer naturnahen Entwicklung der Fließgewässer und als Grundlage für weitere Maßnahmen werden 

auch entlang des Mühlgrabens und der Gräben Uferstreifen beiderseits des Gewässers eingerichtet. Diese umfas-

sen, soweit die Flächen zur Verfügung stehen, beidseitig einen Streifen von 10 m 5 m. Neben dem Raum den die 

Uferstreifen für naturnahe Entwicklung bieten, dienen sie auch dem Schutz des Gewässers vor Stoffeinträgen aus 

der Umgebung. Innerhalb der Uferstreifen sind spontane Laufveränderungen des Gewässers ausdrücklich ge-

wünscht. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Uferstreifen sind bei einer Beweidung mit in die beweidete Fläche einzubeziehen. Findet eine Mahdnutzung der 
Flächen statt, sind die Uferstreifen alternierend alle zwei Jahre zu mähen und das Mahdgut von der Fläche zu 
entfernen. Dies erfolgt mit dem zweiten Schnitt, wobei jährlich wechselnd je eine Uferseite gemäht wird. Bestehende 
Gehölze im Uferstreifen werden erhalten. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten 
nach BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauer-
quadraten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des 
Weiteren wird ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersu-
chungsturnus  für einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisen-Bläulings direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.9 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
44

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg 

Künftige Unterhaltung: 
Gemeinde Wartenberg 

Flächenbedarf: 

4,308 ha  2,265 ha  

 

                                                

44
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.10 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstücke 88, 147, 196 

Konflikt-Nr.: B12, F1-5, F8, W1, W4, K1, L2, L3 

B12: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W4: Anlagebedingte Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Gräben durch Überbauung/ Verrohrung/ Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B12, F1-5, F8, W4 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entfernung der Verrohrung am Abzweig des Mühlgrabens und Bau einer 
Furt (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in ökologisch wertvollere Gräben (Konflikt B12) 

angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient diese Maßnahme als Ausgleich. Durch die großflächige Nut-

zungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräu-

me mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich 

die Lebensraumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme 

stellt einen Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland 

sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt 

F5) dar. Die Artengruppe der Libellen, profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme an der Lauter direkt und an allen 

Gräben im Maßnahmengebiet (Ausgleich für Konflikt F8). Bezüglich der Avifauna kann anhand verfügbarer Werte zur 

Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et 

al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.10 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt 

diese Einzelmaßnahme für den Konflikt W4 (Eingriffe in ökologisch wertvolle Gräben) dar. 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-

reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet 

somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften 

haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaft-

lich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensa-

tion von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die 

Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-

rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-

funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

In Verbindung mit dem Umbau der Wehranlage ist auch eine Umgestaltung des Abzweiges zum Mühlgraben 

vorgesehen. Hierbei wird die bestehende Verrohrung, die eine Länge von ca. 15 m aufweist entfernt. Bei der 

Gestaltung ist zu beachten, dass die jenseits des Grabens liegenden Flächen weiterhin für eine landwirtschaftliche 

Nutzung erreichbar sein müssen. Um dies zu Gewährleisten ist die Anlage einer Furt vorgesehen. Alternativ ist die 

Anlage einer lichtdurchlässigen Brücke möglich. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Durchgängigkeit des Sohlsub-

strates gewährleistet ist. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
45

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

45
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.10 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

15 m (1.475 m Gesamtaufwertung) 

 

                                                                                                                                                       

naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.11 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 204/7; Flur 3 Flurstücke 63/1, 65/1, 66, 
88, 96 - 105, 123, 129, 135/2, 139, 147, 161/1, 163, 164/1, 165, 192/1, 193/1, 194 - 196, 210/1, 211 

Konflikt-Nr.: B12, F1-5, F8, W1, W4, W6, K1, L1, L2, L3 

B12: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W4: Anlagebedingte Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Gräben durch Überbauung/ Verrohrung/ Ausbau 

W6: Beeinträchtigung der Retentionsfunktion durch Inanspruchnahme von Überschwemmungsbereichen 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L1: Verlust von prägenden Vegetations- und Strukturelementen durch Flächeninanspruchnahme (anlage- und 

baubedingt) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B12, F1-5, F8, W4, W6, L1 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entfernung und Verlegung des Mühlgrabens (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in ökologisch wertvollere Gräben (Konflikt B12) 

angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 
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Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
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Maßnahmen-Nr.: K3.11 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Die Artengruppe der Libellen profitiert von dieser Einzelmaßnahme an der Lauter direkt und an allen Gräben im 

Maßnahmengebiet (Ausgleich für Konflikt F8). Bezüglich der Avifauna kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungs-

dichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, 

HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine 

Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sich sicher erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt die 

Einzelmaßnahme für den Konflikt W4 (Eingriffe in ökologisch wertvolle Gräben) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. Diese Einzelmaßnahme dient 

außerdem aus Ausgleich für den Verlust von strukturgebenden Elementen des Landschaftsbildes (Konflikt L1). 

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungsrate 

und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Im weiteren Verlauf soll der Mühlgraben naturnah umgestaltet und zum Teil verlegt werden. Angepasst an das 

Gelände beginnt die Verlegung oberhalb des Bereiches der Kleingärten hin zur Aue. Von hier aus wird der Mühlgra-

benverlauf in Mäandern durch die Aue geführt. Kurz oberhalb der bestehenden Mündung wird der neue Lauf dem 

ursprünglichen Verlauf wieder zugeführt. Um den Höhenunterschied durch die Mühlennutzung auszugleichen, wird zu 

Beginn und Ende der Verlegung eine Sohlengleite eingefügt. Das Grabenprofil des neuen Bachlaufs wird möglichst 

flach gestaltet. Die Ufer sind unregelmäßig und mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. Die stillgeleg-

ten Bereiche können in die umliegende Nutzung einbezogen werden. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen 

Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 

auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 

BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadraten, 

die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird ein 

avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für einen 

Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings direkt 

nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 
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Maßnahmen-
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Maßnahmen-Nr.: K3.11 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
46

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahm 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

Aufwertung auf 1.475 m Gesamtaufwertung (1.060 m 
Neugestaltung und 415 m alter Verlauf) zuzüglich 770 m 
Rückbau  

 

                                                

46
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.12 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstücke 68, 163, 189, 198, 200, 206 – 208, 210/1 

Konflikt-Nr.: B12, F1-5, F8, W1, W4, K1, KF1, L2, L3 

B12: Anlagebedingter Verlust von Gräben mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W4: Anlagebedingte Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Gräben durch Überbauung/ Verrohrung/ Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

KF1: Verlust  und Beeinträchtigung von Kompensationsflächen (140 m) 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B12, F1-5, F8, W4 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3, KF1 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Umgestaltung der Gräben (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in ökologisch wertvollere Gräben (Konflikt B12) 
angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Die Artengruppe der Libellen profitiert von den Einzelmaßnahmen an der Lauter direkt und an allen Gräben im 

Maßnahmengebiet (Ausgleich für Konflikt F8). Bezüglich der Avifauna kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungs-

dichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, 

HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.12 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 
kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 
Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 
Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt die 
Einzelmaßnahme für den Konflikt W4 (Eingriffe in ökologisch wertvolle Gräben) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 
Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-
reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet 
somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften 
haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaft-
lich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensa-
tion von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die 
Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-
rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-
funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

Ein kleiner Teilbereich dieser Einzelmaßnahme wird außerdem für die Kompensation von Eingriffen in bestehende 
Ausgleichs- und Ersatzflächen (Konflikt KF1) herangezogen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die im Gebiet vorhandenen Gräben sollen naturnah umgestaltet werden. Hierbei werden die Profile abschnittsweise 
flacher und breiter gestaltet. Die Ufer sind unregelmäßig und mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 
Die abschnittsweise Verrohrung des zentralen Entwässerungsgrabens ist hierbei so weit wie möglich zurückzubauen 
und der Graben offen weiterzuführen. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu 
entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadraten, 
die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird ein 
avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für einen 
Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings direkt 
nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
47

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

47
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.12 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

805 m (Gesamtaufwertung) 

 

                                                                                                                                                       

begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.13 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 193, 194 

Konflikt-Nr.: Bo2, Bo4, F1-5, F8, W1, W6, K1, L2, L3 

Bo1: Verlust von Böden durch Versiegelung 

Bo3: Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Vernässung und Entwässerung 

Bo4: Beeinträchtigungen von Böden durch betriebsbedingten Schadstoffeintrag 

Bo5: Beeinträchtigungen von Böden durch bauzeitliche Inanspruchnahme 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W6: Beeinträchtigung der Retentionsfunktion durch Inanspruchnahme von Überschwemmungsbereichen 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: Bo3, Bo5, Bo4, F1-F5, F8, W6 

 Ersatz für Konflikte: Bo1, W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage von Flachwasserbereichen (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Die Artengruppe der Libellen profitiert von den Einzelmaßnahmen an der Lauter direkt und an allen Gräben im 

Maßnahmengebiet (Ausgleich für Konflikt F8). Bezüglich der Avifauna kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungs-

dichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.13 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine 

Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden bewirkt die Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit den auf Teilflächen 

zusätzlich geplanten Maßnahmen zur Wiedervernässung die deutliche Verbesserung aller natürlichen Bodenfunktio-

nen. Diese Maßnahme stellt einen Ausgleich für den Konflikt die Konflikte Bo3 (Beeinträchtigung des Bodenwasser-

haushaltes durch Vernässung und Entwässerung) sowie Bo5 (bauzeitliche Inanspruchnahme von Böden) Bo4 

(betriebsbedingte Inanspruchnahme von Böden) dar. Als Ersatz ist hier die Kompensation des Konfliktes Bo1 

(Versiegelung von Böden) einzustufen. 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Der Verlust von 

Retensionsraum (Konflikt W6) kann durch diese Maßnahme ausgeglichen werden. 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungsrate 

und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

In östlich gelegenen Teilbereich des Maßnahmenkomplexes ist die Anlage von Flachwasserbereichen zwischen der 

Lauter und der Bahnlinie geplant. Angepasst an die vorhandene Geländestruktur werden Flachwasserbereiche 

angelegt. Diese sollen so gestaltet werden, dass auch bei Trockenheit noch Restwassermengen vorhanden sind. 

Hierzu werden die Bereiche organisch in die vorhandenen Höhenverhältnisse angepasst. Die Ufer werden mit flach 

ausstreichenden Böschungen in einem Neigungsverhältnis von mindestens 1:5 so angelegt, dass Zonen unterschied-

licher Tiefe entstehen. Die maximale Tiefe der Flachwasserteiche sollte 1,20 m betragen. Die Wasserversorgung der 

Flachwasserbereiche soll über einen erleichterten Hochwasserübertritt (Maßnahme K 3.6) an der Lauter erfolgen. 

Von hier aus wird das Wasser über eine ins Gelände eingepasste Flutrinne zu den Flachwasserteichen geleitet 

(Maßnahme K 3.14). Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 

auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 

BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-

ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 

ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.13 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 

direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
48

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg 

Künftige Unterhaltung: 
Gemeinde Wartenberg 

Flächenbedarf: 

0,431 ha 

                                                

48
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.14 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 192 – 194, 221, 225 

Konflikt-Nr.: F1-5, F8, W1, W4, W6, K1, L2, L3 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W4: Anlagebedingte Beeinträchtigung ökologisch wertvoller Gräben durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

W6: Beeinträchtigung der Retentionsfunktion durch Inanspruchnahme von Überschwemmungsbereichen 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: F1-F5, F8, W4, W6 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Anlage einer Flutrinne als Zuleitung (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Die Artengruppe der Libellen profitiert von den Einzelmaßnahmen an der Lauter direkt und an allen Gräben im 

Maßnahmengebiet (Ausgleich für Konflikt F8). Bezüglich der Avifauna kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungs-

dichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, 

HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine 

Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.14 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt die 

Einzelmaßnahme für den Konflikt W4 (Beeinträchtigung wertvoller Gräben) und Konflikt W6 (Retentionsraumverlust) 

dar. 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungsrate 

und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Um die in östlich gelegenen Teilbereich geplanten Flachwasserbereichen zwischen der Lauter und der Bahnlinie 

(K 3.13) mit ausreichen Wasser zu versorgen soll eine ins Gelände eingepasste Flutrinne das Wasser vom Über-

schwemmungsbereich zu den Flachwasserteichen leiten. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung 

(Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 

auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 

BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-

ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 

ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 

einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 

direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
49

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

49
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
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Maßnahmen-Nr.: K3.14 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 
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rischen Maßnahmen 
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 Blatt-Nr.: 4, 5 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg 

Künftige Unterhaltung: 
Gemeinde Wartenberg 

Flächenbedarf: 

260 m 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.15 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstück/e 198 und evtl. angrenzende Flurstücke innerhalb 
der Uferstreifen (Maßnahmen K3.1 und K3.9). 

Konflikt-Nr.: F1-F5, W1, K1, L2, L3 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: F1-F5 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Einbau eines Regulierungswehrs zur Steuerung des Wasserhaushaltes der 
Aue (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für fast alle relevanten faunistischen Artengruppen dient diese Einzelmaßnahme als Ausgleich. Durch die großflächige 

Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebens-

räume mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird 

sich die Lebensraumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaß-

nahme stellt einen Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel 

(Offenland sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes 

(Konflikt F5) dar. Bezüglich der Avifauna kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie 

durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) 

davon ausgegangen werden, dass für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 

Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 
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Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.15 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungsrate 

und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

Durch diese Einzelmaßnahme ist es gerechtfertigt, die Bodenaufwertung im direkten Einflussbereich von K3.15 die 

Bodenaufwertung um den Faktor 1,5 zu erhöhen (siehe Kap. 5.3.1.3). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Für die westlich gelegene Teilfläche soll, durch Einbau einer regulierbaren Wehranlage in den durchziehenden 
Entwässerungsgraben, die Möglichkeit zum Einstau von Wasser bzw. zur Erhöhung der Grundwasserstände 
geschaffen werden. Das Wehr wird oberhalb der Mündung des Grabens in die Lauter installiert. Der Einstau ist, bei 
einer Nutzung der Flächen zur Heumahd, bis zum 31. Mai aufrechtzuerhalten. Danach kann der Wasserspiegel auf 
60 cm unter Flur abgesenkt werden. Nach der Heuernte ist der Einstau wieder herzustellen. Bei einer Beweidung ist 
der Einstau bis zum 1. Juli aufrecht zu erhalten. Erneut eingestaut werden sollte ab dem 1. September. Weitere 
Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Der Einstau ist, bei einer Nutzung der Flächen zur Heumahd, bis zum 31. Mai aufrechtzuerhalten. Danach kann der 

Wasserspiegel auf 60 cm unter Flur abgesenkt werden. Nach der Heuernte ist der Einstau wieder herzustellen. Bei 

einer Beweidung ist der Einstau bis zum 1. Juli aufrecht zu erhalten. Erneut eingestaut werden sollte ab dem 

1. September. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 

auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 

BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-

ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 

ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 

einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 

direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
50

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

50
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
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Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.15 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg 

Künftige Unterhaltung: 
Gemeinde Wartenberg 

Flächenbedarf: 

enthalten im Flächenbedarf von K3.12 K3.1, K3.9, K3.18 

                                                                                                                                                       

naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.16 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 192 – 195, 221, 226/3 

Konflikt-Nr.: F1-F7, W1, K1, L2, L3 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: F1-F7 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Rücknahme von Drainagen (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für fast alle relevanten faunistischen Artengruppen dient diese Einzelmaßnahme als Ausgleich. Durch die großflächige 

Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebens-

räume mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird 

sich die Lebensraumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaß-

nahme stellt einen Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), ), Brutvögel 

(Offenland sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3) Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes 

(Konflikt F5), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) dar. Bezüglich der Avifauna kann anhand 

verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem 

FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffen-

den planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen 

hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 
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Schotten 

Maßnahmen-
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Maßnahmen-Nr.: K3.16 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-

rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-

funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

Durch diese Einzelmaßnahme ist es gerechtfertigt, die Bodenaufwertung im direkten Einflussbereich von K3.16 um 

den Faktor zwei zu erhöhen (siehe Kap. 5.3.1.3). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Für die östlich gelegen Teilfläche rund um die Flachwasserbereiche soll die Unterhaltung evtl. vorhandener Draina-
gen aufgegeben werden. Die durch die Baumaßnahmen unterbrochenen Drainagen werden nicht wieder hergestellt. 
Zusätzlich werden in diesem Bereich die Drainagestränge in einem Abstand von ca. 50 m unbrauchbar gemacht. 
Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung (Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 

auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 

BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-

ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 

ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 

einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 

direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
51

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

 

                                                

51
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 565 

Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.16 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich
52

 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

4,956 ha; enthalten im Flächenbedarf von K3.1, K3.13, 
K3.14, K3.18, K3.20 

 

                                                

52
 Für einen kleinen Teilbereich unter dem Brückenbauwerk ist Grunderwerb vorgesehen, weil dieses Flurstück nach 

Durchführung der Maßnahmen nicht mehr auf öffentlich zugänglichen Wegeparzellen erreichbar ist, siehe hierzu die 
Unterlagen zum Grunderwerb. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.17 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 219, 220, 221; Flur 3, Flurstücke 163, 164/1, 165, 
166, 186, 210/1 

Konflikt-Nr.: F1-F7, W1, K1, L2, L3 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: F1-F7 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Rückbau der Wege (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für fast alle relevanten faunistischen Artengruppen dient diese Einzelmaßnahme als Ausgleich. Durch die großflächige 

Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebens-

räume mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird 

sich die Lebensraumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaß-

nahme stellt einen Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel 

(Offenland sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4) angerechnet), Rastvögel des 

Offenlandes (Konflikt F5), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) dar. Bezüglich der Avifauna kann 

anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor 

allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die 

betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen 

stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.17 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sich erhöhen, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-

rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-

funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Wege (inkl. momentan nicht als Wege genutzter Wegeparzellen) im Bereich des Maßnahmenkomplexes werden 

zur Beruhigung des Gebietes vollständig rückgebaut. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die rückgebauten Bereiche werden in das Nutzungskonzept einbezogen. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 

auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 

BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-

ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 

ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 

einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 

direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
53

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

 

 

                                                

53
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.17 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

enthalten im Flächenbedarf von K3.9, K3.11, K3.12, K3.18 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.18 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 176 – 179, 180/4,181, 182/1, 182/2, 183 – 188, 
189/1, 191 – 195, 218 – 221, 229, 235, 236 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 3, Flurstücke 55/1, 55/2, 56 – 58, 62, 66 – 105, 136, 137, 139, 
140/1, 141 – 147, 157, 161/1, 162, 163, 164/1, 165, 167, 185, 193/1, 196, 210/1, 211 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 12, Flurstück 204 

Konflikt-Nr.: B14, Bo1, Bo2, F1-F7, W1, K1, L2, L3 

B14: Verlust und Beeinträchtigung von Grünlandbeständen mit mittlerer und hoher Bedeutung 

Bo1: Verlust von Boden durch Versiegelung (Fahrbahn und Nebenanlagen) 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: Bo2, B14, F1-F7 

 Ersatz für Konflikte: Bo1, W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Großflächige und extensive Bewirtschaftung der entstehenden Grünlandbe-
reiche (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in hochwertigere Grünlandbestände (Konflikt B14) 

angerechnet. 

Für fast alle relevanten faunistischen Artengruppen dient diese Einzelmaßnahme als Ausgleich. Durch die großflächige 

Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebens-
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Bezeichnung der Baumaßnahme: 
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Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

räume mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird 

sich die Lebensraumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaß-

nahme stellt einen Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel 

(Offenland sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes 

(Konflikt F5), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) dar. Bezüglich der Avifauna kann anhand 

verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem 

FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffen-

den planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen 

hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden bewirkt die Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit den auf Teilflächen 

zusätzlich geplanten Maßnahmen zur Wiedervernässung die deutliche Verbesserung aller natürlichen Bodenfunktio-

nen. Bezüglich der Komensation von anlagebedingten Fkächeninanspruchnahmen und verdichtung von Böden 

(Konflikt Bo2), wird diese Einzelmaßnahme als Ausgleich angerechnet. Bezüglich der Kompensation von Versiegelung 

von Böden (Konflikt Bo1), wird diese Einzelmaßnahme als Ersatz angerechnet. Eingriffe in den Wasserhaushalt 

(Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 kompensierbar: Die Grundwasserneubil-

dung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere Verweildauer auf der Fläche haben wird und 

somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen Ersatz für den Konflikte W1 (Verlust von 

Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbereich) 

führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet somit 

den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften haben 

üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaftlich sehr 

schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensation von 

Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die Maßnahmen somit 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungsrate 

und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktio-

nen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Für die Grünlandflächen ist eine Extensivierung der Bewirtschaftung vorgesehen. Wahlweise ist eine Beweidung oder 

eine Heumahd möglich. Eine Beweidung soll die gesamte Vegetationsperiode von Anfang April bis Mitte November 

umfassen. In der Zeit vom 1. April bis zum 30. Mai soll der Besatz bei 0,5 Großvieheinheiten pro Hektar liegen. Ab 

dem 1. Juni bis zum Ende der Vegetationsperiode (spätestens bis zum 31. November) kann der Besatz auf bis zu 2 

Großvieheinheiten erhöht werden. Ein Zufüttern auf der Fläche hat zu unterbleiben. Optimal ist eine Beweidung mit 

Rindern, sowie ggf. zusätzlich mit in untergeordneter Anzahl beigestellten Pferden. Bei Bedarf ist eine Nachpflege 

durch Mahd durchzuführen, jedoch nicht im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 31. Juli. Die Viehdichte ist so zu 

wählen, dass weder eine Unter- noch eine Überbeweidung entstehen. Eine Mahdnutzung hat als Heuschnitt nicht vor 

dem 15. Juni zu erfolgen. Ein zweiter Schnitt hat nach dem 15. August zu erfolgen. Wahlweise ist eine Nachbewei-

dung entsprechend der oben genannten Grundsätze möglich. Auf Düngung und Pestizideinsatz ist ebenso zu 

verzichten wie auf jegliche Form der Bodenbearbeitung oder der nachträglichen Graseinsaat.  
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.18 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5  

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Bezüglich der zukünftigen Pflege und Nutzung siehe Maßnahmenbeschreibung. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
54

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich
55

 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

23,921 ha  26,751 ha 

                                                

54
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 

55
 Für zwei kleine Teilbereiche unter dem Brückenbauwerk sowie für zwei kleine Teilbereiche zwischen dem neu 

angelegten Mühlgraben und dem Hochwasserdamm bei Angersbach ist Grunderwerb vorgesehen, weil diese 
Flurstücke nach Durchführung der Maßnahmen nicht mehr auf öffentlich zugänglichen Wegeparzellen erreichbar 
sind, siehe hierzu die Unterlagen zum Grunderwerb. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.19 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 203/26, 224, 225, 226/3, Flur 3, Flurstücke 88, 
189, 190, 191, 192/1. 

Die genaue Lage der Maßnahme wird im Rahmen einer detaillierten Ausführungsplanung ermittelt 

Konflikt-Nr.: B11, F1-5, F8, W1, W3, K1, L2, L3 

B11: Verlust und Beeinträchtigung von Fließgewässern mit mittlerer Bedeutung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F8: Anlagebedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Libellen 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

W3: Anlagedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern durch Überbauung/Verrohrung/Ausbau 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: B11, F1-5, F8, W3 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entfernung von Querbefestigungen im Gewässer (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für Eingriffe in Biotoptypen wird er zum Ausgleich der Eingriffe in Fließgewässer (Konflikt B11) angerechnet. 

Für alle relevanten faunistischen Artengruppen dient MK3 als Ausgleich. Durch die großflächige Nutzungsextensivie-

rung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebensräume mit offenen 

Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird sich die Lebens-

raumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Die Einzelmaßnahme stellt einen 

Ausgleich für Habitatverluste und -beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel (Offenland sowie 

Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes (Konflikt F5) dar. 

Auch die Artengruppe der Libellen (Konflikt F8) profitiert v. a. von dieser Einzelmaßnahme. Bezüglich der Avifauna 

kann anhand verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen 

werden (vor allem FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass 

für die betreffenden planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.19 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Ausnahmen stellen hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. Einen Ausgleich stellt 

diese Einzelmaßnahme auch für den Konflikt W3 (Eingriffe in Fließgewässer) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-

reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet 

somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften 

haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaft-

lich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensa-

tion von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die 

Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-

rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-

funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Im Gewässerbett vorhandene Betonbefestigungen, die zum Teil auch die Durchwanderbarkeit des Gewässers 

behindern, sind zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Weitere Details sind der Wasserrechtlichen Planung 

(Unterlage 12.9) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
56

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

                                                

56
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.19 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Künftige Unterhaltung:) 
Gemeinde Wartenberg/bisheriger Eigentümer 

Flächenbedarf: 

1.894 m (Gesamtaufwertung), auf 1.820 m Maßnahmen 

                                                                                                                                                       

Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.20 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 192, 195; Flur 3, Flurstück 85 

Konflikt-Nr.: Bo3, Bo2, F1-F7, W1, K1, L2, L3 

Bo3: Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Vernässung und Entwässerung 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme und Verdichtung 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: Bo3, Bo2, F1-F7 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2, L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Entwicklung bestehender Ruderalfluren (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für fast alle relevanten faunistischen Artengruppen dient diese Einzelmaßnahme als Ausgleich. Durch die großflächige 

Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebens-

räume mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird 

sich die Lebensraumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Der Gesamtkom-

plex stellt einen Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel 

(Offenland sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes 

(Konflikt F5), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) dar. Bezüglich der Avifauna kann anhand 

verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem 

FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffen-

den planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen 

hier 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.20 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden bewirkt die Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit den auf Teilflächen 

zusätzlich geplanten Maßnahmen zur Wiedervernässung die deutliche Verbesserung aller natürlichen Bodenfunktio-

nen. Diese Einzelmaßnahme stellt eine Kompensation für den Konflikt Bo3 Bo2 (Beeinträchtigung durch anlagebe-

dingte Flächeninanspruchnahme) dar. 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar.  

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-

reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet 

somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften 

haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaft-

lich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensa-

tion von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die 

Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können. 

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-

rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-

funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die an vier Stellen im Maßnahmengebiet bestehenden Ruderalfluren sollen erhalten und gepflegt werden. Auf den 

Flächen soll eine gelenkte Sukzession stattfinden. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege erfolgt durch eine Mahd im zweijährigen Turnus. Aufwachsende Gehölze sind dabei zu entfernen. 
Alternativ können die Flächen bei Beweidung der umliegenden Bereiche ab August in die Beweidung einbezogen 
werden. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.20 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
57

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
keine Änderung 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

0,099ha  

 

                                                

57
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.21 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstücke 163/2, 164 – 177, 193, 194, 221, 227/1, 227/2, 

228, 229; Flur 3, Flurstücke 69 – 76, 88 – 102, 147, 161/1, 162, 163, 164/1, 165, 185, 196, 210/1, 211 

Konflikt-Nr.: F1-F7, W1, K1, L2, L3 

F1: Anlage- und baubedingter Verlust von faunistischen Funktionsräumen für Fledermäuse 

F2: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Offenland) 

F3: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Brutvögel (Wald/Halboffenland) 

F4:  Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten von Vögeln mit funktionaler Verbindung zu Brutstan-

dorten (Schwarzstorch) 

F5: Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Rastvögel durch anlage-und betriebsbedingte sowie 

bauzeitliche Störungen 

F6: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Tagfalter 

F7: Verlust und Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen für Heuschrecken 

W1: Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung durch Versiegelung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

L2: Überformung der Landschaft mit Straßenanlagen und Bauwerken, Eigenartverlust 

L3: Betriebsbedingte Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche 

 Ausgleich für Konflikte: F1-F7 

 Ersatz für Konflikte: W1, K1, L2. L3 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Graswege zum Zwecke der Erreichbarkeit von Flurstücken durch Bewirt-
schafter (zu MK3) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Für fast alle relevanten faunistischen Artengruppen dient diese Einzelmaßnahme als Ausgleich. Durch die großflächige 

Nutzungsextensivierung im Zusammenhang mit weiteren geplanten Maßnahmen in der Aue entstehen Feuchtlebens-

räume mit offenen Wasserflächen und periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter. Hierdurch wird 

sich die Lebensraumkapazität für die lokalen Populationen der betroffenen Arten deutlich erhöhen. Der Gesamtkom-

plex stellt einen Ausgleich für Habitatverluste und –beeinträchtigungen für Fledermäuse (Konflikt F1), Brutvögel 

(Offenland sowie Halboffenland/Wald) (Konflikt F2 sowie F3), Schwarzstorch (Konflikt F4), Rastvögel des Offenlandes 

(Konflikt F5), Tagfalter (Konflikt F6) sowie Heuschrecken (Konflikt F7) dar. Bezüglich der Avifauna kann anhand 

verfügbarer Werte zur Siedlungsdichte in Lebensräumen wie sie durch die Maßnahme geschaffen werden (vor allem 

FLADE 1994, BAUER et al. 2005, HGON 1993-2000, PNL 2007) davon ausgegangen werden, dass für die betreffen-

den planungsrelevanten Arten eine Kapazitätssteigerung von 1 Rev./10 ha erreicht werden kann. Ausnahmen stellen 

hier 

 Rebhuhn und Wachtel – hier kann von einer Kapazitätssteigerung von 1 Rev./25 ha ausgegangen werden 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.21 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

 Baumfalke, Wachtelkönig und Waldohreule dar – hier ist eine Bilanzierung über Siedlungsdichten nicht zielfüh-

rend, daher erfolgt eine funktionale Argumentation; 

dar (siehe hierzu im Detail Unterlage 12.3, Prüfprotokolle). 

Eingriffe in den Wasserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer) sind ebenfalls innerhalb des MK3 

kompensierbar: Die Grundwasserneubildung wird sicher erhöht, da das Wasser im Auenbereich eine längere 

Verweildauer auf der Fläche haben wird und somit besser versickern kann. Der MK3 als Gesamtes stellt somit einen 

Ersatz für den Konflikt W1 (Verlust von Infiltrationsfläche zur Grundwasserneubildung) dar. 

Die großflächige Nutzungsextensivierung dient weiterhin als Ersatz für den für die Überformung bzw. Verlärmung der 

Landschaft (Konflikt L2 bzw. L3). Die Gestaltung der Auenlandschaft, (z. T. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsbe-

reich) führt zu einer Anreicherung der Landschaftsraumeinheiten mit landschaftsraumtypischen Elementen und wertet 

somit den Bereich bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung großflächig auf. Auenlandschaften 

haben üblicherweise einen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbildes, da sie im Allgemeinen als landschaft-

lich sehr schön empfunden werden. Aufwertungen in solchen Bereichen eignen sich daher besonders zur Kompensa-

tion von Eingriffen in das Landschaftsbild. Hinzu kommt, dass der Bereich zumeist weit einsehbar ist und die 

Maßnahmen somit hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Wirkung auf großer Fläche entfalten können.  

Die bereits beschriebene längere Verweildauer von Wasser auf der Fläche bewirkt auch eine höhere Verdunstungs-

rate und somit die Entstehung von Kaltluft. Daher dient MK3 weiterhin als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klima-

funktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Flächen innerhalb des MK 3 sollen nach Möglichkeit im Eigentum der derzeitigen Eigentümer der Flächen 

verbleiben
58

. Damit nach Umsetzung aller Maßnahmen weiterhin alle Flurstücke im Maßnahmenbereich erreichbar 

sind
59

, werden mit K3.21 nicht-öffentliche Graswege mit einer Breite von 4 m zum Zwecke der Erreichbarkeit von 

Flurstücken durch die entsprechenden Bewirtschafter ausgewiesen. Die Anlage erfolgt ohne verdichteten Unterbau mit 

doppelter Ansaatmenge im Vergleich zur Grünlandeinsaat (für den Fall, dass sich nicht schon Grünland im Maßnah-

menbereich von K3.21 befindet). 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Graswege werden in die Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen (Grünland) einbezogen. 

Um die Qualität der Maßnahme zu gewährleisten, sollte ein Monitoringprogramm durchgeführt werden. Hierfür wird 
auf der Fläche ein vegetationskundliches Monitoring mittels Anlage von pflanzensoziologischen Dauerquadraten nach 
BRAUN-BLANQUET (1964) vorgeschlagen. Es besteht aus Einrichtung und Vermarkung von sieben Dauerquadra-
ten, die direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren untersucht werden. Des Weiteren wird 
ein avifaunistisches Monitoring der Brutvögel mittels Revierkartierung im zwei-jährlichen Untersuchungsturnus  für 
einen Zeitraum von zehn Jahren sowie eine Erhebung der Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings 
direkt nach Umsetzung der Maßnahme sowie nach 2, 5 und 10 Jahren festgesetzt. 

 

 

 

                                                

58
 Hessen Mobil hat die Maßgabe, privatrechtlich den geringst möglichen Eingriff zu verursachen. 

59
 Ein die Maßnahme begleitendes Flurbereinigungsverfarhren ist zwar anzunehmen, gleichwohl kann aber im 

Rahmen der Maßnahmenplanung nicht zwingend davon ausgeangen werden. Daher ist die Ereichbarkeit aller 
Flurstücke in der Maßnahmenplanung zu berücksichtigen. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K3.21 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 4, 5 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 mit Baubeginn d. Baumaßnah-

me
60

 

 im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Gemeinde Wartenberg 

Künftige Unterhaltung: 
Landwirtschaft 

Flächenbedarf: 

enthalten im Flächenbedarf von K3.1, K3.9, K3.18 

 

 

                                                

60
 Im Wesentlichen leitet sich die Notwendigkeit als CEF-Maßnahme aus betriebsbedingten Störungen der 

entsprechenden Arten ab. Da aber beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling anlagebedingte Beeinträchtigungen 
relevant sind, soll die Maßnahme zeitgleich mit Baubeginn der B 254-neu umgesetzt werden. Unter Beachtung 
naturschutzfachlicher Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Maßnahme dann kurzfristig Wirkung entfaltet. Zu 
begründen ist dies v.a. mit der Tatsache, dass der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling derzeit auf der 
Maßnahmenfläche schon unter suboptimalen Bedingungen vorkommt und daher die Besiedelung gewährleistet ist. 
Die Optimierung der derzeit suboptimalen Habitatstrukturen setzt unmittelbar mit Umsetzung der Maßnahme ein, 
wodurch eine positive Entwicklung dieser Artvorkommen angestoßen wird. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K4.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 A 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 13, Flurstücke 71, 72, 73, 75, 76, 121 

Konflikt-Nr.: B5, Bo2, K1 

B5: Verlust und Beeinträchtigung von Waldrand mit hoher  Bedeutung 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: B5, Bo2 

 Ersatz für Konflikte: K1 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Aufforstung mit Laubgehölzen (zu MK4) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Infolge der Aufforstung der Fläche mit standortheimischen Laubhölzern wird der Flächenverluste im Wald nach HFG 
mit dieser Ersatzmaßnahme ersetzt. Weiterhin profitieren von der Maßnahme die Schutzgüter Biotoptypen und Boden 
von der extensiveren Flächenbewirtschaftung. Somit wird die Maßnahme auch den Anforderungen als Kompensation 
für Eingriffe nach Naturschutzrecht gerecht. 

Die Maßnahme stellt einen Ausgleich für Eingriffe in Waldränder (Konflikt B5) sowie für den Konflikt Bo2 dar. 
Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 
Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Entsprechend der potenziellen natürlichen Vegetation wird ein Buchen-Mischwald angepflanzt mit den folgenden 
Mengenanteilen an Bäumen: 

Grundbestand: 

Rot-Buche (Fagus sylvatica):  70 % 

Beimischung: 

Bergahorn (Acer pseudoplatanus):  10 % 

Esche (Fraxinus excelsior):  10 % 

Vogelkirsche (Prunus avium):  10 % 

Die Pflanzung erfolgt auf 2 x 1m, insgesamt 5.000 Stück pro ha. Die Mischbaumarten sollen in Gruppen gepflanzt 
werden. Zur Sicherung der Pflanzung wird ein rehwildsicherer Zaun längs der Außengrenze aufgestellt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Eine Pflege durch das Freihalten der Jungbäume von Beikräutern sollte bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, in der die 
gepflanzten Bäume über die vorhandene Vegetation dominieren. Ein Pestizideinsatz ist dabei nicht zulässig. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K4.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 A 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung

61
 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

1,25 ha 

 

                                                

61
 In Vorabstimmung mit dem Amt für den ländlichen Raum Lauterbach und Hessen Mobil: Die Maßnahmenflächen 

werden nach Möglichkeit im begleitenden Flurbereinigungsverfahren durch Flächentausch erworben. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K4.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 A 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 13, Flurstücke 73, 75, 76 

Konflikt-Nr.: B5, Bo2, K1 

B5: Verlust und Beeinträchtigung von Waldrand mit hoher Bedeutung 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: B5, Bo2 

 Ersatz für Konflikte: K1 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Waldrandaufbau (zu MK4) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Infolge der Aufforstung der Fläche mit standortheimischen Laubhölzern wird der Flächenverluste im Wald nach HFG 
mit dieser Ersatzmaßnahme ersetzt. Weiterhin profitieren von der Maßnahme die Schutzgüter Biotoptypen und Boden 
von der extensiveren Flächenbewirtschaftung. Somit wird die Maßnahme auch den Anforderungen als Kompensation 
für Eingriffe nach Naturschutzrecht gerecht. 

Die Maßnahme stellt einen Ausgleich für Eingriffe in Waldränder (Konflikt B5) sowie für den Konflikt Bo2 dar. 
Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 
Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Längs der Offenlandgrenzen im Westen und Norden erfolgt auf zehn Metern Breite ein Waldrandaufbau mit Gehölz- 
und Krautsaum, im Anschluss an die südlich gelegenen Laubholzanpflanzungen wird kein Waldrandaufbau realisiert. 
Auf acht Metern erfolgt die Pflanzung von heimischen, standortgerechten Sträuchern und Bäumen zweiter Ordnung 
mit folgenden Arten: 

 Weißdorn (Crataegus spec.) 

 Schlehe (Prunus spinosa) 

 Hundsrose (Rosa canina) 

 Wildbirne (Pyrus sylvestris) 

 Wildapfel (Malus sylvestris) 

 Vogelkirsche (Prunus avium) 

 Feldahorn (Acer campestre) 

 Hainbuche (Carpinus betulus) 

Die Pflanzung der Gehölze erfolgt auf 2 x 1 m. Auf zwei Metern soll ein Krautsaum durch Sukzession oder Streuauf-
lage etabliert werden. Zur Sicherung der Pflanzung wird ein rehwildsicherer Zaun längs der Außengrenze aufgestellt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Eine Pflege durch das Freihalten der Jungbäume von Beikräutern sollte bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, in der die 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K4.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 A 

gepflanzten Bäume über die vorhandene Vegetation dominieren. Ein Pestizideinsatz ist dabei nicht zulässig. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung

62
 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

0,341 ha 

 

                                                

62
 In Vorabstimmung mit dem Amt für den ländlichen Raum Lauterbach und Hessen Mobil: Die Maßnahmenflächen 

werden nach Möglichkeit im begleitenden Flurbereinigungsverfahren durch Flächentausch erworben. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K5.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 B 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Stadt Romrod, Gemarkung Romrod-Strebendorf, Flur 8, Flurstücke 43, 44 

Konflikt-Nr.: Bo2, B4, K1 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

B4: Verlust und Beeinträchtigung von Schlagfluren geringer Bedeutung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: Bo2, B4 

 Ersatz für Konflikte: K1 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Aufforstung mit Laubgehölzen (zu MK 5) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Infolge der Aufforstung der Fläche mit standortheimischen Laubhölzern wird der Flächenverluste im Wald nach HFG 
mit dieser Ersatzmaßnahme ersetzt. Weiterhin profitieren von der Maßnahme die Schutzgüter Biotoptypen und Boden 
von der extensiveren Flächenbewirtschaftung. Somit wird die Maßnahme auch den Anforderungen als Kompensation 
für Eingriffe nach Naturschutzrecht gerecht. 

Die Maßnahme stellt einen Ausgleich für Eingriffe für den Konflikt Bo2 und Konflikt B4 dar. Weiterhin dient sie als 
Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Entsprechend der potenziellen natürlichen Vegetation wird ein Buchen-Mischwald angepflanzt mit den folgenden 
Mengenanteilen an Bäumen: 

Grundbestand: 

Rot-Buche (Fagus sylvatica):  70 % 

Beimischung: 

Bergahorn (Acer pseudoplatanus):  10 % 

Esche (Fraxinus excelsior):  10 % 

Vogelkirsche (Prunus avium):  10 % 

Die Pflanzung erfolgt auf 2 x 1 m, insgesamt 5.000 Stück pro ha. Die Mischbaumarten sollen in Gruppen gepflanzt 
werden. Zur Sicherung der Pflanzung wird ein rehwildsicherer Zaun längs der Außengrenze aufgestellt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Eine Pflege durch das Freihalten der Jungbäume von Beikräutern sollte bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, in der die 
gepflanzten Bäume über die vorhandene Vegetation dominieren. Ein Pestizideinsatz ist dabei nicht zulässig. 

Mit dem Eigentümer ist in Absprache mit Hessen Mobil vorabgestimmt, dass die Pflanzung und die Pflege in den 
ersten fünf Jahren vom Hessen Mobil durchgeführt werden. Die spätere forstliche Nutzung wird vom Eigentümer 
durchgeführt. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K5.1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 B 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
verbleibt beim privaten Eigentümer 

Künftige Unterhaltung: 
wie bisher privater Eigentümer

63
 

Flächenbedarf: 

1,384 ha 

 

                                                

63
 Mit Ausnahme der Pflanzung und Pflege in den ersten fünf Jahren, dies geschieht durch die Straßenbauverwaltung 

(siehe „HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE“). 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K5.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 B 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Stadt Romrod, Gemarkung Romrod-Strebendorf, Flur 8, Flurstücke 43, 44 

Konflikt-Nr.: B5, Bo2, K1 

B5: Verlust und Beeinträchtigung von Waldrand mit hoher  Bedeutung 

Bo2: Minderung von Teilfunktionen des Bodens durch anlagebedingte Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

K1: Anlagebedingter Verlust von Kaltluftentstehungsflächen mit Bezug zu relevanten Belastungsräumen durch 

Versiegelung und dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Ausgleich für Konflikte: B5, Bo2 

 Ersatz für Konflikte: K1 

 Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit weiteren Maßnahmen – s. vergl. Gegenüberstellung Tab. 143144 

 CEF-Maßnahme 

MAßNAHME: Waldrandaufbau (zu MK 5) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Infolge der Aufforstung der Fläche mit standortheimischen Laubhölzern wird der Flächenverluste im Wald nach HFG 
mit dieser Ersatzmaßnahme ersetzt. Weiterhin profitieren von der Maßnahme die Schutzgüter Biotoptypen und Boden 
von der extensiveren Flächenbewirtschaftung. Somit wird die Maßnahme auch den Anforderungen als Kompensation 
für Eingriffe nach Naturschutzrecht gerecht. 

Die Maßnahme stellt einen Ausgleich für Eingriffe in Waldränder (Konflikt B5) sowie für den Konflikt Bo2 dar. 
Weiterhin dient sie als Ersatz für Beeinträchtigungen von Klimafunktionen (Verlust von Kaltluftentstehungsflächen, 
Konflikt K1). 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Längs der Offenlandgrenzen im Süden und Westen erfolgt auf zehn Metern Breite ein Waldrandaufbau mit Gehölz- 
und Krautsaum, im Anschluss an den nördlich liegenden Waldbestand wird kein Waldrandaufbau realisiert. Auf acht 
Metern erfolgt die Pflanzung von heimischen, standortgerechten Sträuchern und Bäumen zweiter Ordnung mit 
folgenden Arten: 

 Weißdorn (Crataegus spec.) 

 Schlehe (Prunus spinosa) 

 Hundsrose (Rosa canina) 

 Wildbirne (Pyrus sylvestris) 

 Wildapfel (Malus sylvestris) 

 Vogelkirsche (Prunus avium) 

 Feldahorn (Acer campestre) 

 Hainbuche (Carpinus betulus) 

Die Pflanzung der Gehölze erfolgt auf 2 x 1 m. Auf zwei Metern soll ein Krautsaum durch Sukzession oder Streuauf-
lage etabliert werden. Zur Sicherung der Pflanzung wird ein rehwildsicherer Zaun längs der Außengrenze aufgestellt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Eine Pflege durch das Freihalten der Jungbäume von Beikräutern sollte bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, in der die 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: K5.2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 14 B 

gepflanzten Bäume über die vorhandene Vegetation dominieren. Ein Pestizideinsatz ist dabei nicht zulässig. 

Mit dem Eigentümer ist in Absprache mit dem Hessen Mobil vorabgestimmt, dass die Pflanzung und die Pflege in den 
ersten fünf Jahren vom Hessen Mobil durchgeführt werden. Die spätere forstliche Nutzung wird vom Eigentümer 
durchgeführt. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
verbleibt beim privaten Eigentümer 

Künftige Unterhaltung: 
wie bisher privater Eigentümer

64
 

Flächenbedarf: 

0,331 ha 

 

                                                

64
 Mit Ausnahme der Pflanzung und Pflege in den ersten fünf Jahren, dies geschieht durch die Straßenbauverwaltung 

(siehe „HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE“). 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: S1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 2+100 – 2+700 

Bau-km 2+820 – 2+980 

Bau-km 4+240 – 4+560 

Bau-km 6+800 – 7+200 

Bau-km 8+800 – 10+300 

Bau-km 10+400 – 10+650 

Bau-km 11+100 – 11+400 

Tabuzonen: 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 103, 110/4, 110/5, 110/6, 111/1, 112/1, 114 – 117, 141, 
144/1, 151/1, 158/113, 184/153 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 169, 170, 177 – 179, 180/3, 180/4, 181, 182/1, 
182/2, 183 – 188, 189/1, 191 – 196, 217/1, 218 – 221, 222/1, 224, 225, 226/3, 229, 235, 236; Flur 2, Flurstück/e 38 – 
41, 189, 198 – 200; Flur 4, Flurstück/e 32/3, 33, 34/1, 34/2, 35 – 41, 45, 46, 57/3, 171 – 174, 217/1, 218, 219, 230; 
Flur 10, Flurstück/e 117, 118/1 – 118/11, 119, 120 ,134/1, 202, 203; Flur 12, Flur-stück/e 10, 13/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 72/1, 76, 78 – 83, 116, 117, 119, 127; Flur 5, 
Flurstück/e 32, 74, 81; Flur 6, Flurstück/e 1 – 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 – 12, 14, 15, 16/1, 17/3, 17/4, 18/1, 19/1, 20/1, 23 
– 25/1, 26/1, 27, 28/2, 30 – 33, 34/5, 126 – 144, 151/1, 151/5, 154, 159/4, 160, 161, 162/3, 163/1, 181/1, 183, 185/2, 
188 – 192, 194/1, 199, 200/2, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 2/3, 3, 54, 60/1, 60/2, 61, 142/8, 143/1, 149, 167/6; Flur 9, 
Flurstück/e 65 – 67, 69/1, 70 – 89, 90/1, 92/1, 93, 94/1, 96/1, 97, 98, 100/1, 101/1, 101/2, 112 – 116, 117/1, 117/2, 
118/1, 118/2, 119 – 121, 139 – 141, 143/1, 144, 145/1, 146; Flur 10, Flurstück/e 135 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 42 – 44, 60/3, 61/1, 61/7, 62/1, 88/4, 134, 135/1, 136, 
137, 165/1; Flur 5, Flurstück/e 141/1, 252, 261 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 5/1, 5/2, 6 – 11, 12/1, 12/2, 13, 83, 85, 88, 93 

Schutzzäune: 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 111/1, 112/1, 114, 115, 144/1, 151/1, 158/113, 184/153 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 176, 177, 185 – 188, 189/1, 192 – 195, 221, 
222/1, 228, 229, 235, 236; Flur 2, Flurstück/e 38, 39, 198, 199; Flur 3, Flurstück/e 66, 103 – 105, 162, 192/1, 193/1, 
210/1, 211; Flur 4, Flurstück/e 32/3, 33, 35 – 38, 41 – 46, 48, 49, 171 – 173, 175, 218, 230, 231; Flur 10, Flurstück/e 
118/6, 118/7, 118/8, 118/9 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 78 – 83, 119, 127; Flur 6, Flurstück/e 1, 3, 4, 
5/1, 6/2, 7, 11, 12, 14, 17/3, 17/4, 18/1, 19/1, 20/1, 23 – 25, 32, 33, 34/5, 159/4, 160, 161, 162/3, 163/1, 190, 191, 
194/1; Flur 7, Flurstück/e 2/3, 142/8, 167/6; Flur 9, Flurstück/e 65 – 67, 78 – 86, 98, 139, 144, 145/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 42, 60/3, 61/1, 61/7, 62/1, 88/4, 135/1, 165/1; Flur 5, 
Flurstück/e 141/1, 252 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 9 – 11, 85, 93 

Konflikt-Nr.: 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: S1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Maßnahmen zum Schutz wertvoller Vegetationsbestände (Tabuzonen / Schutzzäune) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Naturschutzfachlich und wasserwirtschaftlich sensible Gebiete mit den dort vorkommenden teils geschützten oder 
gefährdeten Tier- und Pflanzenarten sollen durch die geplante Baumaßnahme nicht oder möglichst wenig bean-
sprucht werden. Schutzmaßnahmen werden dort vorgesehen wo durch unbeabsichtigtes oder vorsätzliches Überfah-
ren, Ablagern, Überschütten, etc. empfindliche Biotope beeinträchtigt werden können. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Naturschutzfachlich hochwertige und sensible Flächen sind vor bauzeitigem Beeinträchtigungen zu schützen und 

werden zu diesem Zweck als Tabuzonen ausgewiesen. In diesen Bereichen sind Befahren und Betreten, Lagern von 

Baumaterialien sowie Abstellen von Baumaschinen und -fahrzeugen zu unterlassen. Hierzu ist in den meisten 

Bereichen eine Abgrenzung mit für den genannten Zweck geeigneten Zaunanlagen (Länge insgesamt 6.209 m) 

vorgesehen, welche während der gesamten Bauzeit zu unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten vollständig zu 

entfernen sind. Über die korrekte Abgrenzung, Markierung und Einhaltung der Tabuzonen wacht die Ökologische 

Baubegleitung (V 1). Die Ausweisung von Tabuzonen ist an folgenden Standorten vorgesehen.  

Die Abgrenzungen der Tabuzonen und Schutzzäune sind den Maßnahmenplänen zum Landschaftspflegerischen 

Begleitplan (Unterlage 12.2) zu entnehmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

entfällt 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: S2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km: Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11 + 944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 95, 134/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 185, 186, 217/1, 234; Flur 2, Flurstück/e 23, 

263/1; Flur 3, Flurstück/e 181; Flur 4, Flurstück/e 22, 78, 146, 168, 177, 222; Flur 5, Flurstück/e 2; Flur 6, Flurstück/e 

1, 2; Flur 12, Flurstück/e 13/1, 39, 82, 192/13; Flur 18, Flurstück/e 3/17 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 29, 154, 187/17, 189 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 3/5, 3/8, 40, 61/7, 98/9, 122, 123, 135/1; Flur 5, 

Flurstück/e 40, 60/1, 99, 101 – 103, 106, 121, 123 – 125, 128 – 132, 210, 223, 235/3, 236, 238, 239, 243, 244, 250, 

268 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 49/1; Flur 6, Flurstück/e 68/4, 69/2; Flur 23, Flurstück/e 24, 

25/1, 46, 95 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Schutz von Einzelbäumen und -gehölzen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Erhaltung der Einzelbäume innerhalb der bauzeitlich beanspruchten Flächen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Im Bereich der bauzeitlich beanspruchten Flächen vorhandene Einzelbäume sind zu erhalten. Zum Schutz vor 
Bodenverdichtung im Wurzelbereich und vor Stammverletzungen sind geeignete Schutzmaßnahmen gemäß RAS-LP 
4 zu ergreifen. Insgesamt sind 36 Einzelbäume und an elf Standorten Hecken und Gehölze (auf einer Länge von 
insgesamt 1.187 m) zu schützen. Die Lage der zu schützenden Bäume und Gehölze ist dem Maßnahmenplan 
(Unterlage 12.2) zu entnehmen. 

Zum Schutz der Bäume und Gehölze sind die Wurzelbereiche (= übertraufte Fläche zuzüglich 1,5 m) mit stabilen, 
ortsfesten Schutzzäunen abzuzäunen. Dabei handelt es sich um für den genannten Zweck geeignete Zaunanlagen 
von 2 m Höhe ohne Fundamentierung, die während der gesamten Bauzeit zu unterhalten und nach Abschluss der 
Arbeiten vollständig zu entfernen sind. Lässt sich in begründeten Ausnahmefällen das Befahren oder eine sonstige 
Belastung des Wurzelbereichs nicht vermeiden, so kann in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung auch 
eine kleinere Fläche abgezäunt werden. In diesem Fall sind die Wurzelbereiche außerhalb des Schutzzaunes mit 
einer druckmindernden Auflage abzudecken. Als druckmindernde Auflage ist ein Trennvlies aus Geotextil mit einer 
mindestens 20 cm dicken Schicht aus Rindenmulch zu überdecken. Ggf. ist zusätzlich ein Stammschutz vorzusehen. 
Die druckmindernde Schicht ist unmittelbar nach den Bauarbeiten im betreffenden Abschnitt vollständig rückzubauen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Siehe Maßnahmenbeschreibung 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: S2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 8 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Ökologische Baubegleitung 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Aufgabe der ÖB ist es, über die Umsetzung und Einhaltung der festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Schutzmaßnahmen zu wachen und ggf. deren Einhaltung durchzusetzen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

 Überprüfung der zeitlichen Koordination, z. B. Berücksichtigung der landschaftspflegerischen Maßnahmen im 
Bauzeitplan; 

 Kennzeichnung von Flächen, die für Bauarbeiten (auch) nicht (vorübergehend) in Anspruch genommen werden 
dürfen; 

 Kontrolle der Einhaltung von naturschutzfachlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen im 
Zuge der Bauarbeiten; 

 regelmäßige Teilnahme an den Bauberatungen und Aufklärung der Bauleitung sowie der am Bau Beschäftigten 
über die Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen; 

 Einflussnahme auf die Vorbereitung der landschaftspflegerischen Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men; 

 Beweissicherung im Schadensfall; 

 Nachbilanzierung von Eingriffen, die im PFV noch nicht absehbar waren bzw. die infolge von bauzeitlichen 
Havariefällen oder der Nichtbeachtung von landschaftspflegerischen Auflagen (Schutz- Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen) entstanden sind. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Mit der Durchführung dieser Maßnahme kann der individuelle Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (für 
nistende Brutvögel einschließlich deren Gelege und Jungvögel) in Verbindung mit § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ausge-
schlossen sowie der Verbotstatbestand § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot während der Brut- und 
Aufzuchtszeit (an der Fortpflanzungsstätte) minimiert werden. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Der Beginn der Bautätigkeit ist in den Zeitraum von Mitte August bis Mitte März zu legen. Die baubedingten Eingriffe 
(Abschieben des Oberbodens, Rodungsarbeiten, etc.) haben vor Brutbeginn (bis 15. März) oder nach dem Ende der 
Brutperiode (nach dem 15. August) zu erfolgen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Minimierung von Bodenschäden 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Schutz des Oberbodens vor Austrocknung, Auswaschung und Aushagerung bei längerer Lagerung 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Der verlagerte Oberboden ist unter Beachtung der Vorschriften in DIN 18915 Bodenarbeiten, DIN 18300 Erdarbeiten, 
ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau sowie 
ZTVLa-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßen-
bau zu behandeln. 

Zum Schutz sind die Oberbodenmieten mit einer vorübergehenden Vegetationsdecke (Regelsaatgutmischung RSM 
7.2.1 Landschaftsrasen –Trockenlage ohne Kräuter) einzusäen. Bei einer Mietenhöhe über 3 m sind zusätzlich 
Drainagerohre zur Durchlüftung des gelagerten Oberbodens einzubauen. 

Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen sind nach Abschluss der Baumaßnahmen so herzurichten, dass 
der ursprüngliche Zustand der Böden möglichst wieder hergestellt wird. Sicherzustellen sind insbesondere eine 
ausreichende Oberbodenmächtigkeit und ein verdichtungsfreies Bodengefüge, das eine ausreichende Versickerung 
und Durchwurzelung ermöglicht. Soweit sichtbare Beeinträchtigungen durch Verdichtungen oder Fahrspuren 
erkennbar sind, sind zur Behebung von Strukturschäden des Bodens bodenlockernde Meliorationsmaßnahmen 
durchzuführen. 

Um zu gewährleisten, dass die im Bereich von Böschungen etc. herzustellende anthropogene Böden Bodenfunktio-
nen erfüllen können, ist sicherzustellen, dass die Böden sachgerecht wieder hergestellt werden. Neben der Standfes-
tigkeit ist eine ausreichende Versickerungs- und Durchwurzelungsfähigkeit zu gewährleisten. Durch Begrünung ist 
das Risiko der Bodenerosion zu minimieren. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

-  

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V4 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

 Lage der Maßnahme/Bau-km: Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Geordnete Lagerhaltung zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Lagerung von und der Umgang mit umweltgefährdeten Bau- und Betriebsstoffen, wie Säuren, Laugen, Farben, 
Lösemitteln, Schmier- und Treibstoffen, haben so zu erfolgen, dass Schädigungen des Bodens, des Wassers sowie 
von Vegetation und Lebensräumen von Tieren ausgeschlossen sind (vgl. RAS-LP 4). Hierzu sind Auffangwannen, 
Folienabdichtungen, abgedichtete Betankungsbereiche etc. vorzusehen. Die Lagerung von umweltgefährdenden 
Stoffen im Baustellenbereich ist zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Hierzu ist eine entspre-
chende Planung notwendig, die eine termingenaue Lieferung dieser Stoffe vorsieht. Die Planung und Maßnahmen 
sind mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V5 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Konflikt-Nr.: 

 

MAßNAHME: Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den Abend- 

und Nachtstunden 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeit in den Abend- und Nachtstunden 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zum jetzigen Planungszeitpunkt ist noch nicht abzusehen, inwiefern eine Bautätigkeit in den Abend- und Nachtstun-
den zur termingerechten Fertigstellung des Vorhabens notwendig wird. Grundsätzlich sind daher für die Beleuchtung 
der Baustelle in den Abend- und Nachtstunden folgende Vorgaben zu berücksichtigen: 

 Beschränkung der Beleuchtung auf die unmittelbaren Arbeits- und Lagerbereiche 

 Einsatz von Natriumdampf-Niederdrucklampen zur Ausleuchtung der Arbeits- und Lagerbereiche. Natrium-
dampf-Niederdrucklampen sind optimal aus der Sicht des Artenschutzes, haben aber Nachteile für die Farb-
erkennung nachts. In Arbeitsbereichen, wo Farberkennung notwendig ist, können in Abstimmung mit der ÖB 
(siehe V1) auch Natriumdampf-Hochdrucklampen eingesetzt werden. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf:  
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V6 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 2/1, 45/2, 109/3, 109/9 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 163/2, 164 – 168, 171 – 175, 203/26, 204/7, 

217/1, 228; Flur 2, Flurstück/e 34, 189, 190/2, 196/1, 200, 263/1, 268; Flur 3, Flurstück/e 63/1, 65/1, 105, 106/1, 

107/1, 118, 119, 151, 179, 181, 192/1, 210/1; Flur 4, Flurstück/e 78, 152/1, 162/1, 171, 177, 213/1, 214; Flur 5, 

Flurstück/e 24 – 27, 62, 74, 77, 99, 105; Flur 6, Flurstück/e 24, 125, 137; Flur 10, Flurstück/e 134/1, 203; Flur 12, 

Flurstück/e 35, 37, 39, 185/3, 188/12, 188/13, 195/26, 197/12, 204, 205, 227, 228, 230, 232, 243, 255/1; Flur 18, 

Flurstück/e 3/17, 6/12 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 125; Flur 5, Flurstück/e 66, Flur 6, Flurstück/e 

35/4, 156/4, 157/31, 164/13, 181/1, 187/17, 189; Flur 7, Flurstück/e 142/8, 145/8, 156 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 61/7, 61/8, 62/1, 65, 107/7, 108/2, 123, 130 – 132, 

135/1, 152/1, 160/5; Flur 5, Flurstück/e 62/2, 77/1, 224/4, 235/3, 250; Flur 15, Flurstück/e 201, 220 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 49/1, 92/7, 94/4, 96/7, 107/2, 156/1; Flur 6, Flurstück/e 4/3, 

65/1, 65/5, 66, 67/1, 80/1; Flur 23, Flurstück/e 11, 47/17, 58/9, 58/10, 58/19, 68/9, 68/27, 68/28, 93, 105/3; Flur 24, 

Flurstück/e 1/1 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Zeitliche Beschränkung der Baustellenflächen (gemäß § 15 (1) BNatSchG) 
und allgemeine Rekultivierung 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Zur Minimierung der Beeinträchtigungen durch die Flächeninanspruchnahme für Baustellenflächen werden diese auf 

das unbedingt notwendige Maß beschränkt. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Einrichtung und Aufrechterhaltung von Baustelleneinrichtungsflächen (bauzeitlich beanspruchten Flächen) ist 

zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Insbesondere an Gewässerläufen, im Grünland und in 

Waldbereichen sind die bauzeitlich beanspruchten Flächen unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten im betreffen-

den Abschnitt zu rekultivieren. Sofern keine gesonderten Auflagen gemacht werden (siehe V7 – V12) ist der Vorein-

griffszustand wieder herzustellen. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

Flächen Dritter betroffen 

 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V6 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

Flächenbedarf:  
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V7 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 1/1, 1/2, 2/1, 39/1, 39/2, 40/1, 41/1, 42/1, 45/2, 45/3, 

47/1, 109/3, 109/9, 119/1; Flur 3, Flurstück/e 83/1, 85/3, 86/1, 86/2, 90/1, 91/1, 92/3, 93/1, 94/1, 95, 96, 97/1, 108/1, 

109/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 137/1, 143/1, 144/1, 156/107, 160/142, 193/105 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 15 – 20, 22, 24/1, 28 – 32, 35 – 39, 176 – 182, 

194/1, 198 – 201, 265, 266, 268; Flur 3, Flurstück/e 1, 2, 3, 5, 21, 31/1, 32, 33, 34, 36 – 41, 46, 151, 152, 154, 169, 

172; Flur 4, Flurstück/e 41 – 44, 46, 48, 49, 72 – 76, 79, 80, 82, 105, 143, 144/1, 145/2, 149/2, 149/3, 182; Flur 5, 

Flurstück/e 3/1, 3/2, 4, 5, 47 – 56, 58, 60, 61, 99, 104; Flur 6, Flurstück/e 3, 13, 24, 135; Flur 12, Flurstück/e 58, 59, 

64, 85 – 89, 93, 95 – 103, 110 – 112, 120 – 128, 136 – 139, 192/13, 195/24, 195/26, 197/6, 212, 214, 243 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 79, 80 ,83 – 92, 93/2, 93/3, 100; Flur 5, 

Flurstück/e 1 – 8, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17 – 22, 23/1, 23/2, 44, 45, 46/1, 48, 49/1, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 

66, 67, 69, 73; Flur 6, Flurstück/e 34/4, 34/5, 149/3, 150/4, 157/31; Flur 7, Flurstück/e 18/1, 51/1, 51/2, 52, 54 – 56, 

57/1, 57/2, 58, 59, 150, 156, 169; Flur 8, Flurstück/e 30; Flur 9, Flurstück/e 13 – 19, 23/2, 24, 28, 57, 58, 59/1, 65, 79 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 3/1, 29 – 34, 36 – 39, 42, 57/1, 57/2, 59, 126/2; Flur 5, 

Flurstück/e 59/2, 60/1, 61/1, 62/2,63 – 66, 68, 83 -85, 93, 223, 224/4, 227/1, 229/2; Flur 15, Flurstück/e 192 – 198, 

267, 268 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 47, 48, 49/1, 52, 53/1, 61/4, 70, 71, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1; 

Flur 6, Flurstück/e 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 12, 21 – 24, 25/2, 27/2, 28/2 29/2, 30/2, 65/1, 65/5, 69/2, 73; Flur 23, 

Flurstück/e 11, 24, 50, 51, 53/8, 66, 68/9, 68/10, 104; Flur 24, Flurstück/e 1/1, 3, 4, 6 – 10, 11/1, 25, 33, 56, 61/1, 78/2 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Verminderung der Bodenverdichtung auf vorübergehend in Anspruch genommenen Ackerflächen 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zur Verminderung der Bodenverdichtung auf vorübergehend in Anspruch genommenen Ackerflächen (Baustraßen, 
Bodenlager etc.) erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Bauarbeiten in den entsprechenden Abschnitten eine 
Tiefenlockerung des Bodens (z. B. mit Aufreißhaken). Hiermit werden erste Voraussetzungen (Bodengefüge, 
Bodenbelüftung, Bodenbelebung für eine Regeneration des Bodens geschaffen. Sofern die Flächen nicht unmittelbar 
nach dem Ende der Tiefenlockerung wieder landwirtschaftlich genutzt werden können, ist eine Einsaat mit Legumino-
sen als Voranbau vorzunehmen. In kleinen Teilbereichen verbleiben Reststücke nicht mehr benötigter landwirtschaft-
licher Wege (wassergebunden und Graswege) in vorübergehend in Anspruch genommenen Ackerbereichen, diese 
werden rückgebaut und wie oben beschrieben mit rekultiviert. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V7 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 

ca. 22,3 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V8 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstücke 112/1, 151/1, 158/113 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 121/2, 169, 170, 176, 177, 185 – 188, 189/1, 

192, 193, 227/1, 227/2, 229, 234 – 236; Flur 2, Flurstück/e 22, 23, 34, 176, 189, 190/2, 198, 199, 263/1, 265; Flur 3, 

Flurstück/e 7, 21, 45, 66, 103 – 105, 107/1, 153/1, 154, 162, 178, 210/1, 211; Flur 4, Flurstück/e 32/3, 33, 35 – 38, 45, 

71, 139, 171 – 173, 230; Flur 5, Flurstück/e 1, 28, 49; Flur 6, Flurstück/e 1 – 3, 25; Flur 10, Flurstück/e 118/6, 118/7, 

118/8, 118/9, 134/1; Flur 12, Flurstück/e 33, 34, 36 – 38, 43 – 46, 49 – 52, 58, 59, 82, 84, 90 – 92, 204, 206, 212, 

213, 232, 254 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 78, 81, 125; Flur 6, Flurstück/e 1, 3, 4, 5/1, 

6/2, 7, 11 – 14, 17/3, 17/4, 18/1, 19/1, 20/1, 23 – 25, 32, 33, 42, 48, 49, 131 –139, 151/1, 154, 156/4, 157/31, 160, 

161, 163/1, 164/12, 166/1, 167, 168, 181/1, 182, 185/2, 186/3, 189 – 191,194/1, 200/2; Flur 7, Flurstück/e 2/3, 62, 76 

– 84, 151, 170; Flur 9, Flurstück/e 25 – 27, 54 – 58, 59/1, 64 – 66, 78 – 89, 98, 134, 142 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 2/3, 3/6, 3/7, 21, 25, 35, 39 – 41, 58, 60/3, 61/1, 61/7, 

62/1, 63, 64, 67, 68, 102/2, 103, 107/7, 108/1, 108/2, 108/3, 130, 135/1, 139, 142, 146/1, 147/2, 152/1, 164; Flur 5, 

Flurstück/e 62/1, 63, 67 – 76, 99, 100, 102, 103, 106 – 109, 121, 123 – 125, 128, 129, 133, 141/1, 226, 227/1, 229/2, 

235/3, 236, 252; Flur 15, Flurstück/e 201 – 206 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 15, 46/4, 46/6, 47, 49/1, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 54, 55, 61/4, 

62/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 69/2, 71, 73/1, 74/1, 78/1, 80, 89/1, 94/4, 107/2, 114/2, 115/1, 116/1, 156/1, 167/1; 

Flur 23, Flurstück/e 25, 46, 47/10, 47/18, 48/1, 48/2, 49, 54 – 56, 58/9, 58/10, 58/11, 65/2, 66, 85, 95, 100/1; Flur 24, 

Flurstück/e 5/1, 5/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 63/2 

Konflikt-Nr.: 

 

MAßNAHME: Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenem Grünland 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Verminderung der Bodenverdichtung auf vorübergehend in Anspruch genommenen Grünland 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zur Verminderung der Bodenverdichtung auf vorübergehend in Anspruch genommenen Grünland (Baustraßen, 
Bodenlager etc.) erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Bauarbeiten in den entsprechenden Abschnitten eine 
Tiefenlockerung des Bodens (z. B. mit Aufreißhaken). Hiermit werden erste, für eine Regeneration des Bodens 
(Bodengefüge, Bodenbelüftung, Bodenbelebung) erforderliche Voraussetzungen geschaffen. Die Flächen sind 
anschließend mit Saatgut mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an der RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches 
Extensivgrünland)“ (siehe G I) einzusäen. Als Saatgut sind Mischungen aus Samen gebietsheimischer Wildgräser 
und Wildblumen gesicherter Herkunft zu verwenden. Ein entsprechender Nachweis ist vor der Aussaat zu erbringen 
und der ÖB (siehe V1) zur Freigabe vorzulegen. In kleinen Teilbereichen verbleiben Reststücke nicht mehr benötigter 
landwirtschaftlicher Wege (wassergebunden und Graswege) in vorübergehend in Anspruch genommenen Grünland-
bereichen, diese werden rückgebaut und wie oben beschrieben mit eingesät und rekultiviert. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V8 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 

ca. 12,3 ha  
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V10 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 3, 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 4+240 – 4+560 (Anschlußspange) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 18, Flurstück/e 3/17 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Rekultivierung der vorübergehen in Anspruch genommenen Flächen am 
Knotenpunkt 3 (Baustraße) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Verminderung der Bodenverdichtung auf vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen am Knotenpunkt 3 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Während der Errichtung des Knotenpunktes an der B 254-alt östlich Lauterbach ist die Errichtung einer Baustraße 

geplant, um den Verkehr auf der B 254-alt möglichst reibungslos um die Baustelle zu leiten. Hierfür müssen 0,121 ha 

Mischwald (Biotoptyp 01.200) sowie 0,274 ha Gehölze gerodet werden. Die Baustraße ist unmittelbar nach dem 

Abschluss der Bautätigkeit und der Freigabe des Knotens für den Verkehr vollständig rückzubauen. Zur Vorbereitung 

der Pflanzung erfolgt eine Tiefenlockerung. Die Flächen werden anschließend mit der RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. Nachdem die Rasendecke fest verwurzelt ist erfolgt die Pflanzung der 

standortgerechten Laubgehölze, die zur Rekultivierung dieser Bereich unmittelbar nach Abschluss der Bautätigkeit 

vorgesehen ist (Maßnahme K0.14). 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 

ca. 0,59 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V11 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 217/1, 234, 235; Flur 3, Flurstück/e 66, 192/1; 

Flur 4, Flurstück/e 218, 231, 232; Flur 5, Flurstück/e 106; Flur 12, Flurstück/e 38, 39, 195/24, 204, 253, 255/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 6, Flurstück/e 3, 11, 12, 14, 42, 48, 190, 191, 195, 197, 

200/9; Flur 7, Flurstück/e 167/6; Flur 9, Flurstück/e 144, 1455/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 58, 59, 60/3, 61/1, 61/7, 62/1, 160/5, 165/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 116/1, 117/1; Flur 23, Flurstück/e 24, 106/3, 107/1, 107/2, 

107/5; Flur 24, Flurstück/e 89 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Bauzeitlicher Schutz und Wiederherstellung von Fließgewässern 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Bauzeitlicher Schutz der Gewässer vor Stoffeinträgen  

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Entwässerung von Bauflächen darf nicht unmittelbar in die Vorfluter erfolgen. Eine angepasste Vorbehandlung, z. 
B. Sandfang, Ölabscheider, ist vorzusehen. Sofern technisch machbar sind hierfür die Rückhaltebecken vorab 
herzustellen und die Baustellenentwässerung an diese anzuschließen. Sofern dies nicht möglich ist, sind Absetzbe-
cken gemäß RAS-LP 4 vorzusehen bis ein Anschluss an die Regenrückhaltebecken bzw. die Straßenentwässerung 
erfolgen kann. 

Die bauzeitlich beanspruchten Fließgewässerbereiche werden nach Abschluss der Bauarbeiten inklusive ihrer 
begleitenden Uferbereiche (i.d.R. Ruderalfluren) wieder hergestellt. Dabei sollen die Böschungen naturnah gestaltet 
werden. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 

 

 



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Neubau der B 254 zwischen Lauterbach / Maar und Großenlüder / Müs 

TNL – Umweltplanung • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 606 

 

Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V12 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 2, Flurstück/e 1/1, 39/1, 39/2, 41/1, 45/2, 45/3, 47/1, 109/3, 109/4, 

109/9, 118/1, 119/1; Flur 3, Flurstück/e 86/2, 92/3, 96, 97/1, 108/1, 109/1, 111/1, 112/1, 131/1, 132/1, 133/1, 137/1, 

143/1, 144/1, 151/1, 156/107, 157/107, 158/113, 160/142, 193/105 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 97, 121/2, 165 – 176, 188, 217/1, 218, 222/1, 

223, 227/1, 228, 234; Flur 2, Flurstück/e 22, 24/1, 32, 176, 179 – 181, 187, 189, 190/2, 193/1, 194/1, 195, 200 – 202, 

266, 268; Flur 3, Flurstück/e 1, 4, 21, 31/1, 32, 39 – 41, 45, 46, 151, 154, 171, 175 – 177, 179, 180, 181; Flur 4, 

Flurstück/e 41 – 46, 71, 139, 143, 152/1, 175, 176, 179, 180, 183/1, 210, 211, 212/1, 214, 230; Flur 5, Flurstück/e 1, 

26, 27, 50, 51, 58, 75, 77, 78, 99, 104; Flur 6, Flurstück/e 24, 25, 125, 128, 130, 136; Flur 12, Flurstück/e 37, 38, 84, 

99, 103, 188/12, 188/13, 192/13, 195/26, 204, 205, 212, 213, 221, 227, 228, 231, 232, 237 – 242, 244, 245, 254; Flur 

18, Flurstück/e 3/17, 6/12 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82, 119, 120; Flur 5, Flurstück/e 65 – 67, 69, 

72, 73; Flur 6, Flurstück/e 23, 42, 151/1, 151/5, 157/31, 159/4, 162/3, 166/1, 168, 185/2, 186/3, 187/17, 189; Flur 7, 

Flurstück/e 57/2, 58, 79, 146/3, 149 – 156, 170; Flur 8, Flurstück/e 74; Flur 9, Flurstück/e 54, 132 – 134, 138, 139, 

142, 145/2 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 3/1, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 25, 39, 40, 59, 62/1, 98/9, 101/1, 

102/2, 103, 107/7, 122, 123, 126//2, 130, 132, 134, 135/1, 136, 138, 139, 142, 146/1, 147/2, 152/1; Flur 5, Flurstück/e 

60/1, 74 – 76, 77/1, 210, 225, 227/1, 229/2, 234, 235/3, 239, 243, 244; Flur 15, Flurstück/e 198, 268, 269, 270/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 92/7, 93/10, 94/4, 96/7, 106/4, 110, 111, 113/1, 114/2; Flur 6, 

Flurstück/e 4/3, 8/23, 9, 33/3, 33/4, 33/5, 65/1, 65/5, 66, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69/2, 80/1; Flur 23, Flurstück/e 11, 24, 

68/9, 68/10, 68/28, 77/1, 85, 93, 94/3, 98, 100/1, 103/5, 104, 105/3; Flur 24, Flurstück/e 1/1, 5/1, 56, 61/1, 62, 65, 66, 

70/1, 78/2 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Wiederherstellung von Wirtschaftswegen, sowie begleitenden Gräben und 
Ruderalfluren in bauzeitlich in Anspruch genommenen Bereichen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Wiederherstellung der durchtrennten und bauzeitlich in Anspruch genommenen Wirtschaftswegen 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Einige unbefestigte landwirtschaftliche Wege (Graswege) und wassergebunden befestigte Wege inklusive deren 

begleitenden Gräben werden durch das Vorhaben durchtrennt oder bauzeitlich in Anspruch genommen. Es ist 

geplant, die Neuordnung des landwirtschaftlichen Wegenetzes sowie der Flurstücke in einem Flurneuordnungsver-

fahren nach Realisierung des Vorhabens durchzuführen. Im vorliegenden Straßenentwurf ist, vorbehaltlich der 

zukünftigen Reglungen im Flurneuordnungsverfahren, ein Anschluss der vorhandenen Wirtschaftswege an die 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V12 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

parallel zur B 254-neu verlaufenden Wirtschaftswege vorgesehen. 

In Abschnitten wo dies nicht möglich ist wird im Bereich der bauzeitlichen Inanspruchnahme eine Wiederherstellung 

der vorhandenen Wege (ohne Anschluss an die B 254-neu) inkl. ihrer begleitenden Gräben und/oder Ruderalfluren 

vorgesehen.
65

 

Ebenso ist eine Wiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen Gräben (wenn vorhanden, inkl. 

begleitender vorhandener Ruderalfluren) vorzunehmen. Bei der Profilierung der Gräben ist auf eine naturnahe 

Ausgestaltung zu achten. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 

 

 

                                                

65
 Diese Vorgehensweise wurde in Abstimmung mit Hessen Mobil, Standort Schotten festgelegt. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V13 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1-8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 3+750 – 3+920, Bau-km 4+080 – 4+270, 4+320 – 4+440 (Anschlußspange), Bau-km 10+040 – 10+100 
(flächige Maßnahmenbereiche, Einzelbäume: gesamte Trasse) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 193; Flur 2, Flurstück/e 34, 190/2; Flur 3, 
Flurstück/e 179; Flur 4, Flurstück/e 145/2, 230; Flur 6, Flurstück/e 125; Flur 12, Flurstück/e 36, 52, 58, 89; Flur 18, 
Flurstück/e 3/17, 6/12 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82; Flur 6, Flurstück/e 155/1, 157/31; Flur 7, 
Flurstück/e 60/1, 60/2, 61 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 64, 101/1, 102/2, 103, 104/1, 122, 146/1; Flur 5, 
Flurstück/e 62/2, 101, 126, 129 – 132, 236 – 238, 247, 249 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 94/4; Flur 6, Flurstück/e 65/1, 66, 67/1, 68/3; Flur 23, 

Flurstück/e 11, 68/9; Flur 24, Flurstück/e 56 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Verschluss von Baumhöhlen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Vermeidung von Individuenverlusten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und Art. 12 lit. a) bei der Rodung von Baumhöh-
len-Bäumen 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Zur Vermeidung von Individuenverlusten sind in den relevanten Rodungsbereichen (insgesamt 1,858 ha) sowie an 
den Einzelbäumen alle Baumhöhlen zu kontrollieren und nach dem Ausfliegen der Tiere zu verschließen. Die 
Höhlenbäume und die darin vorhandenen Baumhöhlen werden im Frühjahr und Sommer exakt kartiert und markiert. 
Nach dem Ende der Wochenstubenzeit werden die Baumhöhlen im Zeitraum September/Oktober auf Fledermäuse 
kontrolliert. Leer stehende Baumhöhlen werden sofort verschlossen. Bei Baumhöhlen die zum Zeitpunkt der Kontrolle 
noch als Zwischenquartier genutzt erfolgt eine weitere Kontrolle nach dem abendlichen Ausflug der Tiere, um sicher 
zu stellen, dass tatsächlich alle Individuen ausgeflogen sind. Anschließend wird die Baumhöhle ebenfalls verschlos-
sen. Zur Kontrolle der Höhlenbäume stehen inzwischen mehrere, in der Praxis erprobte Verfahren (Endoskopie etc.) 
zur Verfügung. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Siehe Maßnahmenbeschreibung 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 

1,858 ha und 91 Einzelbäume 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V14 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3, 5 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 2+150 

Bau-km 2+900 – 2+970 

Bau-km 4+150 – 4+180 

Bau-km 6+300 – 6+440 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück/e 18, 19, 20, 22, 176, 177, 178, 194, 263, 268; Flur 
3, Flurstück/e 4, 6, 7, 152 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 61/7, 62/1, 135/1, 146/1; Flur 5, Flurstück/e 126, 129, 
247, 249 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück/e 10, 11, 24, 85, 93, 94 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für Fleder-
mäuse 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Minimierung der Zerschneidungswirkung sowie zur Vermeidung verkehrsbedingter Mortalität. Die Fledermäuse 
orientieren sich im Flug an der Vegetation und werden so in Straßennähe auf eine höhere Flughöhe – über dem 
fließenden Verkehr – abgelenkt. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die geplante Trasse der B 254-neu quert zwischen Lauterbach und Angersbach mehrfach häufig genutzte Flugrouten 
von Fledermäusen. Wie die spezifische Analyse der Situation vor Ort zeigt, werden diese Flugrouten entweder durch 
ausreichend groß dimensionierte Brückenbauwerke unter der B 254-neu hindurchgeführt oder im Einschnitt gequert, 
sodass mögliche Beeinträchtigungen eher gering sind (siehe hierzu im Detail Kapitel 4.3.6.1). 

Daher werden zur vorsorglichen Minimierung der Zerschneidungswirkung sowie zur vorsorglichen Vermeidung 
verkehrsbedingter Mortalität an den Querungsstellen durch die Anpflanzung von Gehölzen Überflughilfen geschaffen. 
Die Querungshilfen werden angelegt, wo die geplante Trasse der B 254 Strukturen quert, die Fledermäusen als 
Leitlinien dienen. Dies können z. B. Heckenzüge, Baumreihen oder Gewässer sein. Die Querungshilfen bestehen aus 
Strauch- und Baumpflanzungen, die in Verlängerung der vorhandenen Leitlinien zur Straße hin angelegt werden. Am 
Straßenrand erfolgt parallel zur Straße eine dichte Gehölzpflanzung, in die Bäume gepflanzt werden. Die Bäume 
sollten bereits bei der Pflanzung eine Höhe von 3,5 bis 4 m aufweisen und im Unterbau durch dichte Gehölze ergänzt 
werden. 

Bis zur Entfaltung der vollen Wirksamkeit der Maßnahme (Bäume ausreichend hoch gewachsen) ist eine Zeitverzöge-
rung („time-lag“) anzunehmen. Da aber die Baumpflanzungen hier in einem konservativen Ansatz zusätzlich geplant 
wurden und die relevanten Bereiche – wie erwähnt –im Einschnitt gequert werden, spielt diese Zeitverzögerung keine 
Rolle. Daher sind auch keine baulichen Maßnahmen (bis zur Erreichung der vollen Wirksamkeit) notwendig. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V14 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3, 5 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V15 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Gesamte Trasse, Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück/e 86/1, 86/2, 90/1, 91/1, 92/3, 93/1, 94/1, 132/1, 133/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach; Flur 2, Flurstück/e 17 – 20, 22, 176 – 178, 194/1, 263/1, 268; Flur 3, 

Flurstück/e 3 – 5, 32, 36 – 38, 45, 152, 154, 169, 172, 175, 177, 178; Flur 5, Flurstück/e 28, 49, 51 – 56, 62, 78, 99; 

Flur 12, Flurstück/e 33, 34, 37, 59, 86, 87, 95- 101, 111, 123 – 127, 136 – 139, 206, 212, 237, 238, 242 – 245 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen; Flur 9, Flurstück/e 18, 19, 132 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach; Flur 4, Flurstück/e 34 -39, 41, 42, 61/7, 62/1, 63 – 68, 98/9, 101/1, 102/2, 

103, 122, 123, 133, 134, 135/1, 146/1, 147/2; Flur 5, Flurstück/e 59/2, 61/1, 62/2, 63 – 67, 83, 93 – 103, 106, 107, 

121, 123 – 126, 129- 133, 223, 225, 229/2, 232/1, 234, 235/3, 236 – 239, 243, 244, 247, 249 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar; Flur 5, Flurstück/e 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 73/1, 74/1, 

75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 93/10, 94/4, 111, 114/2, 117/1; Flur 6, Flurstück/e 25/2, 33/4, 66, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4, 73, 

75/4, 80/1; Flur 23, Flurstück/e 9 – 11, 85, 93; Flur 24, Flurstück/e 1/1, 3, 4, 5/1, 5/2, 6 – 8, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 

24/2, 25, 61/1, 63/2, 64/1, 65 

Konflikt-Nr.: 

 

MAßNAHME: Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Verbesserte Einbindung der Trasse in das Landschaftsbild 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Mit dieser Maßnahme soll vermieden werden, dass im Zuge einer nachfolgenden  Flurbereinigung, neue Wirtschafts-
wege unmittelbar entlang der Böschungsoberkanten angelegt werden. 

Aufgrund der z. T. hohen Einschnittstiefen wäre in diesem Fall das Anbringen von zusätzlichen Schutzplanken an den 
Böschungsoberkanten erforderlich, was wiederum als Eingriff in das Landschaftsbild gewertet werden müsste. Durch 
die Anlage von ausreichend breiten und entsprechend bepflanzten Pflanzstreifen kann die Errichtung von Schutz-
planken vermieden werden. Zusätzlich ermöglichen die Pflanzstreifen eine bessere Einbindung der Trasse in das 
Landschaftsbild. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V16 

Hessen Mobil 

Straßen-und Verkehrsmanagement 

Standort Schotten 

Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 4, 5, 6, 7 

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Bau-km 1+500, Bau-km 2+150, Bau-km 4+500, Bau-km 5+100, Bau-km 5+200, Bau-km 6+850, Bau-km 7+300, Bau-

km 9+000, Bau-km 10+300, Bau-km 11+100, Bau-km 11+200 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 23, Flurstück 68/10, 104, Flur 5, Flurstück 48, 49/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück 2/3 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 2, Flurstück 37, Flur 4, Flurstück 75+76, 149/3, Flur 5, Flurstück 

1, Flur 12, Flurstücke 34+39 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 5, Flurstück 83+84, Flur 6, Flurstück 155/1, 156/4, Flur 7, 

Flurstück 59, Flur 9, Flurstücke 65+66,144 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs, Flur 3, Flurstück 114,116,152 

 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Gestaltung der Zaunanlagen der Regenrückhaltebecken 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Minderung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Schaffung der Durchgängigkeit für Kleintiere 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Bei den Regenrückhaltebecken ist eine kleintiergängige Zaunanlage vorzusehen. Hierzu sind Zäune mit einer 

Maschenweite von ca. 15 x 15 cm (z. B. Knotengeflecht) zu verwenden und die Unterkante des Zaunes sollte ca. 

15 cm über der Geländeoberkante abschließen.  

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V17 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 2, 3, 5, 6 

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

Bau-km 1+760 – 2+040, Bau-km 2+140 – 2+920, Bau-km 2+960 – 3+300, Bau-km 3+720 – 4+120, Bau-km 5+980 – 
6+440, Bau-km 7+820 – 8+520 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Verschluss von Böschungsbereichen mit Grundwasseraustritt 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Entgegenwirken der Gefahr von dauerhaften Grundwasserabsenkung 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Einschnittsbereiche mit Grundwasseraustritt sollen nach Absprache mit der ÖB (siehe V1) durch geeignete techni-
sche Maßnahmen verschlossen werden. Durch diese Maßnahmen wird der Gefahr von dauerhafter Grundwasserab-
senkung bei Anschnitt von schwebenden Grundwasserleitern entgegengewirkt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: V18 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 7, 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 10+280 und Bau-km 10+620 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Ausgestaltung der Durchlässe am Hainbach und Rothebach 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Gewährleistung der Durchgängigkeit wenigstens für Kleinstlebewesen 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Für die Durchführungen der beiden Fließgewässer Hainbach und Rothebach (Erlenbach) mit ca. 120 bzw. 116 m 
werden Wellstahlrohre der Fa. Hamco mit einer Breite von ca. 4,5 m und einer Höhe von ca. 3,65 m verwendet. Lt. 
Angaben der Herstellerfirma können (und sollen) die Durchlässe so eingebaut werden, dass natürliches Sohlsubstrat 
aufgebracht werden kann. Um die Durchgängigkeit der Durchlässe wenigstens für bodengebunden Kleinstlebewesen 
(Makrozoobenthos) zu gewährleisten sind die Durchlässe derart zu gestalten. Weiterhin sind die Durchlässe so 
einzubauen, dass bei den Übergängen zum natürlichen Gewässer kein Sohlabsturz entsteht. Für Fische ist trotz 
dieser Maßnahmen aber keine Durchgängigkeit der Durchlässe zu erwarten, da die zu überwindende Strecke zu lang 
ist. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

- 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

Grunderwerb erforderlich 

Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
 

Künftige Unterhaltung: 
 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: GI 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

gesamte Trasse, Bau-km 0+000- 11+944  

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Ansaat von Landschaftsrasen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Ziel der Maßnahme ist der Schutz der Erdbauwerke vor erosionsbedingten Schäden, der Schutz des Oberbodens vor 

Abschwemmung, die Begrünung der Straßenanlage und die Schaffung neuer Lebensräume für Pflanzen und Tiere. 

Durch den Wechsel der Rasenflächen mit Baumhecken (Maßnahme G III) und mit Einzelbäumen und Baumgruppen 

(Maßnahme G II) werden die straßenbegleitenden Flächen abwechslungsreich gestaltet und die Straßenanlage in die 

Landschaft eingebunden. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf den Flächen der künftigen Bankette, Mulden, Damm- und Einschnittsböschungen, der zusätzlichen Pflanzstreifen 

(für Gestaltungsmaßnahmen, die über das technische Bauwerk hinausragen) sowie auf den Flächen der geplanten 

Regenrückhaltebecken wird Landschaftsrasen angelegt. 

Von der Ansaat mit Landschaftsrasen ausgenommen sind bauzeitlich in Anspruch genommene Flächen bei denen 

einen Ansaat der Rekultivierung bzw. Wiederherstellung des ursprünglichen Biotop- oder Nutzungstyps entgegenste-

hen würde. Hierzu gehören z. B. Ackerflächen, oder Fließgewässer inklusive ihrer Uferbereiche. Für diese Flächen 

werden gesonderte Maßnahmen zur Renaturierung und Wiederherstellung festgesetzt. Insgesamt ist eine Fläche von 

ca. 69,4 ha mit Landschaftsrasen zu begrünen. Ein Teil dieser Fläche wird anschließend zusätzlich mit Bäumen oder 

Sträuchern bepflanzt. 

Die Aussaat der Gräsermischungen erfolgt im Anschluss an das Feinplanum der offenen Flächen. Die Einsaat der 

Grünlandflächen ist mit standortgerechtem Saatgut gesicherter, regionaler Herkunft (Herkunftsgebiet „Westdeutsche 

Bergland“) durchzuführen. Zu verwenden sind Wildformen (keine Sorten) oder Heumulch bzw. Wiesendrusch. Ein 

entsprechender Nachweis ist vor der Aussaat zu erbringen und der Ökologischen Baubegleitung (siehe V 1) zur 

Freigabe vorzulegen. Ausnahmen hiervon sind lediglich im Intensivbereich (Bankett, Mulden) der Straßenunterhal-

tung möglich. 

Verwendet werden soll, je nach vorgesehener Nutzung, Saatgut mit einer Artenzusammensetzung in Anlehnung an 

die Regelsaatgutmischungen (siehe FLL 2007): 

RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ 

RSM 7.1.1 „Landschaftsrasen ohne Kräuter“ 

RSM 7.3 „Landschaftsrasen Feuchtlagen“ 

RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ 

Das jeweilig zu verwendende Saatgut ist Beschreibung der jeweiligen Gestaltungsmaßnahmen zu entnehmen. Die 

ausgebrachte Menge sollte bei erosionsgefährdeten Standorten ca. 20 g/m² betragen, auf nicht erosionsgefährdeten 

Flächen entsprechend weniger. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Nach einjähriger Fertigstellungspflege erfolgt eine zeitlich unbegrenzte, extensive Unterhaltungspflege der Rasenflä-

chen im Rahmen der Pflege des Straßenseitenraumes. Die Flächen sollen extensiv gepflegt und nur einmal jährlich 

im Juli gemäht werden, um für möglichst viele Tiere und Pflanzen als Lebensraum nutzbar zu sein. Der Einsatz von 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: GI 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 8 

Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Die Pflege der Rasenflächen auf Anlagebestandteilen ist beizube-

halten solange die Ortsumfahrung existiert. Die Pflege der eingesäten bauzeitlich in Anspruch genommenen 

(Wiesen-) Flächen erfolgt durch den jeweiligen Eigentümer und unterliegt nicht den nachfolgenden Pflegeauflagen. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG (siehe jeweilige Maßnahme) 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

ca. 69,4 ha 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: GII 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

gesamte Trasse, Bau-km 0+000- 11+944 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Pflanzung von Einzelbäumen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Bäume und Baumgruppen erhöhen die strukturelle, landschaftliche und ökologische Vielgestaltigkeit, verbessern 

das Mikroklima der straßenbegleitenden Flächen und wirken mindernd hinsichtlich Staub- und Lärmemissionen. 

Darüber hinaus übernehmen sie eine optische Leitlinienfunktion für den Straßenverkehr. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Eine Anpflanzung von Einzelbäumen bzw. Baumreihen oder -gruppen ist abschnittsweise entlang der B 254, entlang 

der L 3161 sowie der L 3140 vorgesehen. 

Insgesamt sind im Rahmen der landschaftspflegerischen Maßnahmen 249 hochstämmige, standortgerechte 

Laubbäume zu pflanzen. 

Die Pflanzung soll an den im Maßnahmenplan dargestellten Punkten erfolgen, sobald die Rasendecke der angesäten 

Nebenanlagen fest verwurzelt ist. Dabei ist ein Mindestabstand von 4,5 m zur Fahrbahn einzuhalten (RAS-Q 96). 

Weiterhin sind die Sichtweiten zu beachten. Für die Pflanzung sind Hochstämme (4 x v, Stammumfang 18-20 cm, 

Höhe mind. 4 m) vorzusehen. Dabei können folgende Arten verwendet werden: 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fraxinus excelsior  Gemeine Esche 

Quercus robur   Stiel-Eiche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Tilia cordata   Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Das Pflanzmaterial ist so zu wählen, dass möglichst frühzeitig eine raumbildende Wirkung erzielt wird. Um eine 

schnelle Aufastbarkeit zu gewährleisten, müssen Baumqualitäten gepflanzt werden, die bei einem Kronenansatz ab 

2,50 m einen möglichst kräftigen Leittrieb mit untergeordneten Seitenästen bis zum späteren Endkronenansatz 

aufweisen (Alleebaumqualität). Die Bäume werden bis 5 Jahre nach der Pflanzung mit Dreiböcken gesichert und 

durch Schilfrohrhosen vor Rindenschäden und Wildverbiss geschützt. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Zu Beginn der einjährigen Fertigstellungspflege wird ein Pflanzschnitt durchgeführt. Die Kronenerziehung setzt 

während der anschließenden zweijährigen Entwicklungspflege ein. Während der Unterhaltungspflege wird alle fünf 

Jahre im Sommer eine Zustandskontrolle vorgenommen. Erforderliche Pflegemaßnahmen werden im Herbst 

durchgeführt und ausgefallene Bäume nach beschriebener Art und Qualität ersetzt. Die Einzelbäume und Baumgrup-

pen werden nicht auf den Stock gesetzt. Die Unterhaltungspflege wird durchgeführt, solange die B 254 existiert. 

Dadurch werden der Bestand und die Funktionen der Einzelbäume und Baumgruppen dauerhaft gewährleistet. Die 

Funktionen der Maßnahme für das Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die optische Führung des Verkehrs sind 

durch eine zeitlich unbefristete Unterhaltungspflege zu sichern. 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: GII 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnah-

me 

VORGESEHENE REGELUNG (siehe jeweilige Maßnahme) 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: GIII 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Lage der Maßnahme/Bau-km: 

gesamte Trasse, Bau-km 0+000- 11+944 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Anpflanzung von Sträuchern und Gehölzen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Ziel der Maßnahme ist die Einbindung der Straßenanlage in die Landschaft und die Schaffung von Lebensräumen für 

Pflanzen und Tiere. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf einem Teil der straßenbegleitenden Flächen werden Einzelsträucher sowie Baumhecken aus einheimischen 

Laubgehölzarten gepflanzt. 

Bei der Anpflanzung von Sträuchern und Gehölzen ist grundsätzlich zwischen der Pflanzung von Einzelgehölzen und 

Sträuchern, einer lockeren Bepflanzung sowie einer dichten Bepflanzung zu unterscheiden. 

Die Anpflanzung der Gehölze erfolgt, nachdem die Rasendecke der angesäten Nebenanlagen fest verwurzelt ist. 

Dabei ist bei Hochstämmen ein Mindestabstand von 4,5 m zur Fahrbahn einzuhalten (RAS-Q 96). Weiterhin, sind 

insbesondere bei der Pflanzung von dichten Gehölzpflanzungen die Sichtweiten einzuhalten. 

Einzelsträucher 

Die Anordnung der Einzelsträucher hat unregelmäßig zu erfolgen und ist so zu wählen, so dass die Kammlinie der 

Böschungen aufgelöst wird bzw. halboffene Strukturen entstehen. Ein flächiges Auswachsen der Einzelsträucher ist 

zu unterbinden. 

Insgesamt sind auf einer Fläche von ca. 10,2 ha Einzelsträucher zu pflanzen. 

Lockere Gehölzpflanzung 

Die Pflanzdichte der lockeren Gehölzgruppen soll jeweils zwei Gehölze auf 5 m² betragen. Hierbei sollen überwie-

gend strauchartig wachsende Gehölze verwendet werden. Bei der Anlage der Ränder der Gehölzgruppen ist generell 

auf eine geschwungene Grenzlinie zu achten. Bei der lockeren Pflanzung sollen sich kleinere Gehölzgruppen von 10-

20 m Länge mit Grünflächen (Flächenverhältnis 1:1) abwechseln.  

Insgesamt sind auf einer Fläche von ca. 21,4 ha lockere Gehölzpflanzungen vorzunehmen. 

Dichte Gehölzpflanzungen 

Für die Anlage dichter Gehölzflächen sind Pflanz- und Reihenabstände von jeweils 1,5 m vorgesehen. Auch bei 

dichten Gehölzpflanzungen ist auf eine geschwungen Grenzlinie zu achten. Die Pflanzung erfolgt flächig auf der 

gesamten Maßnahmenfläche. Ein Wechsel zwischen Pflanzung und Grünflächen (wie bei der lockern 

Gehölzpflanzung) erfolgt nicht. Insgesamt sind auf einer Fläche von ca. 10 ha dichte Gehölzpflanzungen vorzuneh-

men. 

Als Pflanzgut sind Heister und Sträucher zu verwenden. Dabei können folgende Arten verwendet werden: 

Strauchartig wachsende Gehölze 

Berberis vulgaris   Berberize 

Cornus mas    Kornelkirsche 

Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: GIII 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

Corylus avellana   Hasel 

Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn 

Crataegus laevigata   Zweigriffliger Weißdorn 

Ligustrum vulgare   Liguster 

Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 

Prunus spinosa  Schlehe 

Rosa canina    Hunds-Rose 

Rosa corymbifera   Busch-Rose 

Rosa micrantha  Kleinblütige Rose 

Salix alba   Silber-Weide 

Salix caprea   Sal-Weide 

Salix fragilis   Bruch-Weide 

Sambucus racemosa  Trauben-Holunder 

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball 

Juniperus communis  Wacholder 

Heister 

Acer campestre  Feld-Ahorn 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

Fagus sylvatica  Rotbuche 

Prunus avium    Vogel-Kirsche 

Quercus robur  Stiel-Eiche 

Quercus petraea   Trauben-Eiche 

Sorbus aucuparia   Eberesche 

Tilia cordata    Winter-Linde 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Der einjährigen Fertigstellungspflege schließt sich eine zweijährige Entwicklungspflege an. Ausgefallene Gehölze 

werden dabei jeweils im Herbst ersetzt. Als Unterhaltungspflege sind die Baumhecken in Zeiträumen von 12 bis 17 

Jahren jeweils abschnittsweise (pro Jahr max. 20 % der Fläche zwischen 1. September und 15. März) auf den Stock 

zu setzen, um die Gehölze zum Neuaustrieb zu veranlassen, eine Verkahlung von Teilflächen zu verhindern und die 

Biotop- und Landschaftsfunktionen dauerhaft zu sichern. Dabei sollen baumartig wachsende Gehölze in den 

Kernzonen der Hecken als Überhälter erhalten bleiben. Anfallendes Holz und Astwerk ist vollständig zu entfernt, um 

eine verstärkte Ausbreitung Stickstoff liebender Ruderalpflanzen auszuschließen. Das vielfach praktizierte Schred-

dern des Strauchschnitts an Ort und Stelle und Ausbringen des Häckselguts auf den Böschungsflächen widerspricht 

der Funktion der Flächen als Kompensationsmaßnahmen und ist nicht zulässig. Bei Flächen mit Einzelsträuchern ist 

ein flächiges Auswachens der Gehölze zu unterbinden. Ebenso soll lockeren Gehölzpflanzungen darauf geachtet 

werden, dass keine vollflächige Verbuschung der Flächen erfolgt. 

Die Unterhaltungspflege wird durchgeführt, solange die B 254-neu existiert. Dadurch werden der Bestand und die 

Funktionen der Baumhecken dauerhaft gewährleistet. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Hessen Mobil 
Straßen-und Verkehrsmanagement 
Standort Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: GIII 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 – 8  

VORGESEHENE REGELUNG (siehe jeweilige Maßnahme) 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

ca. 41,6 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: G1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1-8 

Lage der Maßnahme/Bau-km 

Bau-km 0+000 – 11+944 

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs; Flur 2, Flurstück/e 39/1, 39/2, 40/1, 41/1, 109/3, 109/9, 118/1, 119/1; Flur 

3, Flurstück/e 83/1, 85/3, 86/1, 86/2, 90/1, 92/3, 93/1, 94/1, 95, 96, 97/1, 108/1, 132/1, 133/1, 134/1, 137/1, 143/1, 

144/1, 151/1, 152, 156/107, 157/107, 158/113, 159/113, 160/142, 193/105 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach; Flur 1, Flurstück/e 163/2, 164 – 176, 187, 188, 203/26, 204/7, 

217/1, 227/1, 227/2, 228, 235; Flur 2, Flurstück/e 15 – 20, 22, 23, 24/1, 29 – 32, 34 – 37, 176 – 180, 187, 190/2, 

194/1, 195, 196/1, 199 – 202, 263/1, 265, 266, 268; Flur 3, Flurstück/e 4 – 7, 21, 22, 31/1, 31/2, 32, 34, 35, 38 – 40, 

45, 63/1, 66, 104, 105, 119, 151, 152, 153/1, 154, 162, 169, 172, 177, 179, 181, 192/1, 193/1, 210/1, 211; Flur 4, 

Flurstück/e 35, 36, 71 – 76, 78 – 80, 82, 105, 139, 143, 144/1, 145/2, 147/4, 149/2, 149/3, 162/1, 172, 173, 176 – 

180, 183/1, 210, 211, 212/1, 214, 230, 232; Flur 5, Flurstück/e 1, 3/1, 3/2, 4, 25, 26, 47 – 56, 61, 62, 75, 78, 99, 103, 

104; Flur 6, Flurstück/e 24, 136; Flur 10, Flurstück/e 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 203; Flur 12, Flurstück/e 34 – 38, 43 

- 52, 58, 59, 64, 83 - 89, 96 – 101, 103, 110 – 112, 120 – 125, 127, 136, 137, 185/3, 188/12, 188/13, 192/13, 195/24, 

195/26, 204 – 206, 212 – 214, 221, 227 – 229, 231, 232, 237 – 245, 253, 254, 255/1; Flur 18, Flurstück/e 3/17, 6/12 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen; Flur 4, Flurstück/e 79 – 92, 93/2, 93/3, 119, 120, 125; Flur 5, 

Flurstück/e 3 – 8, 14, 15, 16/1; 16/2, 16/3, 17 – 22, 23/1, 23/2, 44, 45, 46/1, 48, 49/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 

53/5, 65 – 67, 69, 72, 73; Flur 6, Flurstück/e 1, 4, 5/1, 7, 8, 11 – 14, 19/1, 20/1, 21/1, 22, 23, 27, 28/2, 32, 33, 34/5, 

42, 48, 49, 131 – 139, 151/1, 151/5, 152/1, 153/1, 154, 155/1, 156/4, 157/31, 160, 161, 162/3, 163/1, 164/13, 166/1, 

167, 168, 181/1, 182, 185/2, 187/15, 187/17, 189 – 192, 194/1, 195, 197, 200/2, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 51/1, 51/2, 

52 – 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 77 – 84, 147, 149 – 156, 169, 170; Flur 8, Flurstück/e 30, 74; Flur 9, 

Flurstück/e 14 – 18, 24 – 28, 54 – 58, 59/1, 65, 66, 79 - 89, 132 – 134, 138, 139, 142, 144, 145/2 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach; Flur 4, Flurstück/e 3/5, 3/6, 3/7, 29 - 42, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/3, 61/1, 

61/7, 62/1, 63 – 68, 103, 104/1, 104/3, 105/1, 106, 107/7, 108/2, 108/3, 122, 123, 130, 132 – 134, 135/1, 136, 138, 

139, 142, 146/1, 147/2, 151, 152/1, 164, 165/1; Flur 5, Flurstück/e 40, 60/1, 61/1, 62/1, 63 – 68, 71, 74, 75, 83 – 85, 

93 – 103, 106 – 109, 121, 124 – 126, 128, 129, 131 – 133, 141/1, 210, 223, 224/4, 226, 227/1, 229/2, 232/1, 234, 

235/3, 236 – 239, 243, 244, 246, 247, 249, 250, 252, 268; Flur 15, Flurstück/e 192, 193, 195 – 198, 201 – 206, 220, 

267 – 269, 270/1 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 46/4, 46/6, 47, 48, 49/1, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 

61/4, 62/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 89/1, 92/7, 93/10, 94/4, 96/7, 106/4, 107/2, 110, 111, 

113/1, 115/1, 116/1, 117/1; Flur 6, Flurstück/e 22 – 24, 25/2, 65/1, 65/5, 66, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69/2, 73, 75/4, 

80/1; Flur 23, Flurstück/e 9 – 11, 24, 25, 46, 47/10, 47/18, 48/1, 48/2, 49 – 51, 54 – 56, 58/9, 58/10, 58/11, 66, 67, 

68/9, 68/10, 68/27, 68/28, 77/1, 93, 95, 98, 100/1, 103/5, 104, 105/2, 105/3, 106/3, 107/1, 107/2; Flur 24, Flurstück/e 

1/1, 3, 4, 5/1, 5/2, 6 – 10, 11/1, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25, 33, 56, 61/1, 62, 63/2, 64/1, 65, 66, 

70/1, 78/2, 89 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Ansaat von Landschaftsrasen auf Intensivflächen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Auf den Straßenbanketten, den begrünten Dreiecksflächen-Inseln an den Knotenpunkten sowie Entwässerungsmul-

den wird Landschaftsrasen angesät. Die Maßnahme dient der Minderung von Beeinträchtigungen des Landschafts-

bildes sowie der Schutzgüter Boden und Wasserhaushalt durch Verringerung der Bodenerosion. 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: G1 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1-8 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Auf den Banketten entlang der neuen Trasse sowie den begrünten Dreiecksflächen-Inseln an den Knotenpunkten 
wird die Regelsaatgutmischung RSM 7.1.1 „Landschaftsrasen ohne Kräuter“ (FLL 2007) eingesät. 

Die Gräben werden mit einer Saatmischung mit Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 7.3 „Landschafts-

rasen Feuchtlagen“ (FLL 2007) eingesät. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Diese Bereiche werden, aus Gründen der Verkehrssicherheit (z. B. Freihalten der Leitpfosten, Schutzplanken etc.) 

regelmäßig gemäht. 

Die eingesäten Flächen werden im Rahmen der Straßenunterhaltung bewirtschaftet.  

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: G2 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 4 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Bau-km 1+400 (nördlich und südlich B 254-neu) 

Bau-km 4+400 (südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 4, Flurstück/e 172, 230 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 5, Flurstück/e 141/1, 252; Flur 15, Flurstück/e 206 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 47, 48; Flur 23, Flurstück/e 68/9, 77/1 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Gestaltung der Kreisinseln (Kreisverkehrsplätze) 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Kreisinseln werden mit einer Saatgutmischung (artenreiches Extensivgrünland) eingesät. Die Maßnahme dient 

der Minderung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.  

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Kreisinseln werden mit einer Saatmischung mit einer Artenzusammensetzung in Anlehnung an die RSM 8.1 

„Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege der Flächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus GI. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

1.490 m
2
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: G3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7  

Lage der Maßnahme/Bau-km 

Bau-km 1+300 – 1+400 (südlich B 254-neu) 

Bau-km 3+100 – 3+200 (nördlich B 254-neu) 

Bau-km 7+500 – 7+800 (nördlich B 254-neu) 

Bau-km 10+150 – 10+300 (nördlich B 254-neu) 

Bau-km 10+340 – 10+400 (südlich B 254-neu) 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach; Flur 12, Flurstück/e 44 – 52, 58, 59, 83 – 89, 91, 92, 98, 99, 188/12, 

188/14, 195/24, 212 – 214, 221, 228, 229, 231, 232, 237, 254, 255/1 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen; Flur 6, Flurstück/e 21/1, 22, 33, 34/5, 152/1, 153/1, 154, 155/1, 

157/31, 163/1, 164/12, 189, 194/1, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 57/2, 58, 59, 60/1, 60/2, 147 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach; Flur 4, Flurstück/e 63 – 65, 104/1, 104/3, 105/1, 106, 107/7, 123, 151, 

152/1; Flur 15, Flurstück/e 205, 206, 270/1 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Gestaltung der Innenflächen der Knotenpunkte 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Innenflächen der Knotenpunkte sind vollständig von Straßen umschlossen (Barrierewirkung). Daher besitzen sie 

in der Regel nur eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit. Durch eine unregelmäßige Bepflanzung mit Einzel-

sträuchern und kleinen Gehölzgruppen, sowie bei größeren Flächen teilweise auch mit Einzelbäumen, sollen die 

Innenflächen für Singvögel attraktiv gestaltet werden, die halboffene, Gehölz bestandene Flächen als Brutrevier 

bevorzugen. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Flächen werden mit Landschaftsrasen mit einer Artenzusammensetzung in Anlehnung an RSM 8.1 „Biotopflächen 

(artenreiches Extensivgrünland)“ eingesät. Die Pflanzung der Sträucher und Hecken erfolgt, sobald die Rasendecke 

fest verwurzelt ist. Ausgenommen hiervon wird der Bereich der östlichen Anschlussschleife B 254-neu/L 3142. Hier 

wird aus Gründen der Einsehbarkeit auf eine Bepflanzung mit Sträuchern/Bäumen verzichtet. 

Baumpflanzungen sind innerhalb folgender Anschlussbereiche vorgesehen: 

 Anschlussschleife B 254-neu/L 3140 (20 Stück, siehe Maßnahme K0.11) 

 Anschlussbereich B 254-neu/Gewerbegebiet Angersbach (Ost) (neun Stück, siehe Maß-

nahme K0.18) 

 Westliche Anschlussschleife B 254-neu/L 3142 (elf Stück, siehe Maßnahme K0.22) 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben von G I bis G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: G3 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7  

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

ca. 8,9 ha 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: G4 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 8 

Lage der Maßnahme/Bau-km:  

Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Müs; Flur 3, Flurstück/e 114, 158/113 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach, Flur 1, Flurstück/e 234; Flur 2, Flurstück/e 35 – 37, 199, 200; Flur 

3, Flurstück/e 45, 179; Flur 4, Flurstück/e 74 – 76, 101, 149/3, 179, 180, 213/1, 214, 232; Flur 5, Flurstück/e 1, 2, 

3/1, 56 – 58, 78, 105; Flur 12, Flurstück/e 37 – 39, 204, 205 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Landenhausen, Flur 4, Flurstück/e 82 – 87, 119; Flur 5, Flurstück/e 20 – 22, 73; 

Flur 6, Flurstück/e 153/1, 155/1, 156/4, 189, 200/9; Flur 7, Flurstück/e 59; Flur 9, Flurstück/e 66, 67, 79, 80, 134, 144 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Flur 4, Flurstück/e 2/2, 2/3, 126/2, 160/5 

Stadt Lauterbach, Gemarkung Maar, Flur 5, Flurstück/e 48, 49/1, 116/1; Flur 23, Flurstück/e 67, 68/10, 94/3, 103/5, 

104 

Konflikt-Nr.:  

 

MAßNAHME: Gestaltung der Rückhaltebecken und ihrer Nebenflächen 

BEGRÜNDUNG DER MAßNAHME/ENTWICKLUNGSZIEL: 

Die Regenrückhaltebecken werden soweit dies bei technischen Bauwerken möglich ist, naturnah gestaltet. Die 

Maßnahme dient der Minderung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Die Regenrückhaltebecken sind, soweit dies bei technischen Bauwerken möglich ist, naturnah zu gestalten. Hierzu 

werden die Wartungswege um die Rückhaltebecken als Schotterrasen angelegt und mit einer Saatmischung in 

Anlehnung an die RSM 5.1 „Schotterrasen“ eingesät. Die Innenböschungen sind mit Landschaftsrasen mit Artenzu-

sammensetzung in Anlehnung an die RSM 7.1.2 „Landschaftsrasen Standard mit Kräutern“ einzusäen. Die verble i-

benden Fläche um die RRB ist mit einer Saatmischung in Anlehnung an die RSM 8.1 „Biotopflächen (artenreiches 

Extensivgrünland)“ einzusäen und wird bei einigen Becken anschließend mit Gehölzen in lockerer Pflanzweise 

bepflanzt (siehe Unterlage 12.2). Dabei sollen sich Gehölzflächen und Grünland im Verhältnis 1:1 abwechseln. Zu 

beachten ist dabei die Vermeidungsmaßnahme V16: Bei Rückhaltebecken ohne Zaunanlage soll abweichend von 

der lockeren Pflanzweise ein möglichst geschlossener Gehölzsaum an der Außengrenze des Grundstücks angelegt 

werden. Bezogen auf die Gesamtanlage sollen jedoch auch hier Gehölze in einem Verhältnis 1:1 angelegt werden. 

Die Pflege der Flächen erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben aus G I und G III. 

Ausnahmen bilden das RRB in der Nähe des Hainbaches sowie das RRB östlich der Altefeld (Maßnahme K0.21 und 

Maßnahme K0.27). 

HINWEISE ZUR PFLEGE UND ZUR NACHKONTROLLE: 

Die Pflege erfolgt extensiv und richtet sich nach den Vorgaben von G I bis G III. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG DER MAßNAHME: 

 vor Beginn d. Baumaßnahme  im Zuge d. Baumaßnahme  nach Abschluss d. Baumaßnahme 
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Straßenbauverwaltung: 
Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Standort 
Schotten 

Maßnahmen-
verzeichnis 

Maßnahmen-Nr.: G4 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme: 

zum Lageplan der landschaftspflege-
rischen Maßnahmen 

Neubau der B 254 zwischen 
Lauterbach/Maar und Großenlü-
der/Müs 

Unterlagen-Nr.: 12.2 

 Blatt-Nr.: 1 - 8 

 

VORGESEHENE REGELUNG 

 Flächen der öffentlichen Hand betroffen 

 Flächen Dritter betroffen 

 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung/-beschränkung 

 Künftiger Eigentümer: 
Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenbauverwal-
tung 

Künftige Unterhaltung: 
HSVV 

Flächenbedarf: 

ca. 3,3 ha 
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6.2 KOSTENSCHÄTZUNG DER LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN 

MAßNAHMEN 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Kostenschätzung der finanziellen Aufwendungen, die im 

Rahmen der Umsetzung der geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen entstehen. 

 

Tabelle 145: Kostenschätzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Einheit in m² soweit 
nicht anders angegeben, ohne Grunderwerb, netto) 

 

Maßnah-

men-Nr. 

 

Beschreibung 

 

Einheit 

 

Einzelpreis 
pro Einheit 

[Euro] 

 

 

Gesamtkosten 
[Euro] 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

V1 Ökologische Baubegleitung pauschal 25.000,00 25.000,00 

V7 Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Ackerflächen 

- Tiefenlockerung 

- Ansaat Leguminosen 

 

ca. 22,3 ha 

223.000 m² 

 

100,00 

0,60 

 

2.230,00 

133.800,00 

V8 Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Grünlandflächen 

- Tiefenlockerung 

- Ansaat Landschaftsrasen 

 

ca. 12,3 ha 

123.000 m² 

 

100,00 

1,00 

 

1.230,00 

123.000,00 

V10 Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen für die 
Pflanzung 

- Tiefenlockerung 

- Ansaat Landschaftsrasen 

 

ca. 0,59 ha 

5.900,00 m² 

 

100,00 

1,00 

 

59,00 

5.900,00 

V11 Bauzeitlicher Schutz von Gewässern 

(siehe S1) 
- -  

V13 Verschluss von Baumhöhlen pauschal 15.000,00 15.000,00 

V14 Anlage von Leitlinien und Überflughilfen (Gehölzpflanzungen) für 
Fledermäuse 

(siehe K0.10) 

- -  

V15 Minimierung der Eingriffe in das Landschaftsbild 

(siehe K0.2 und K0.27) 
- -  

Summe Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, Investive Maßnahmen: 266.219,00 

Summe Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, Ingenieur Leistungen: 40.000,00 

Gesamtsumme Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen: 306.219,00 
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Maßnah-

men-Nr. 

 

Beschreibung 

 

Einheit 

 

Einzelpreis 
pro Einheit 

[Euro] 

 

 

Gesamtkosten 
[Euro] 

Schutzmaßnahmen 

S1 Errichtung von geeigneten Schutzzäunen  6.209 lfm  5,00 31.045,00 

S2 Schutz von Einzelbäumen und –gehölzen 

Errichtung von Gehölzschutzzäunen 

 36 Stk 

1.187 lfm. 

100,00 

6,00 

3.600,00 

7.122,00 

Gesamtsumme Schutzmaßnahmen: 41.767,00 

 

Gestaltungsmaßnahmen 

G2 Gestaltung der Kreisinseln (Kreisverkehrsplätze) 

Ansaat Landschaftsrasen 
1.490 m² 1,00 1.490,00 

G3 Gestaltung der Innenflächen der Knotenpunkte 

Ansaat 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

88.900 m² 

78.200 m² 

4.590 m²  

1,00 

2,70 

3,50 

88.900,00 

211.140,00 

16.065,00 

G4 Gestaltung der Rückhaltebecken und ihrer Nebenflächen 

Ansaat 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

33.050 m² 

21.060 m² 

 

1,00 

2,70 

33.050,00 

56.862,00 

Gesamtsumme Gestaltungsmaßnahmen: 407.507,00 

 

Kompensationsmaßnahmen 

 Maßnahmen außerhalb von Maßnahmenkomplexen    

K0.1 Entsiegelung und Rückbau von nicht mehr benötigten Straßen- 
und Wirtschaftswegabschnitten66 

- - - 

K0.2 Pflanzung einer Baumreihe entlang der B 254 westlich Maar 
Pflanzung Einzelbäume 

 

9 Stk. 

 

200,00 

 

1.800,00 

K0.3 Anlage von Gehölzen auf der Straßenböschung westlich Maar 

dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

3.350 m² 

680 m² 

 

3,50 

2,70 

 

11.725,50 

1.836,00 

K0.4 Anlage von Einzelbäumen auf Straßenböschungen südlich  
Maar 

Pflanzung Einzelbäume 

 

35 Stk. 

 

200,00 

 

7.000,00 

                                                

66
 In den Kosten der technischen Planung enthalten. 
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Maßnah-

men-Nr. 

 

Beschreibung 

 

Einheit 

 

Einzelpreis 
pro Einheit 

[Euro] 

 

 

Gesamtkosten 
[Euro] 

K0.5 Pflanzung von Baumhecken und Einzelgehölzen entlang der 
L 3161 

dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 
lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

Pflanzung Einzelbäume 

 

5.870 m² 

3150 m² 

13 Stk. 

 

3,50 

2,70 

200,00 

 

20.545,00 

8.505,00 

2.600,00 

K0.6 Pflanzung von Gehölzen im Bereich des Knotenpunktes B 254-
neu / B254-alt westlich von Lauterbach 
lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

11.890 m² 

 

2,70 

 

32.103,00 

K0.7 Entwicklung von standortgerechten Gehölzen durch Sukzession 
im Bereich des verlegten Muhrsbaches 

Verlegung Muhrsbach67 
Initialpflanzung mit autochthonen Steckhölzer (Pflanzabstand 

50 cm) 

 

- 

6.150 m² 

 

- 

0,10 

 

- 

615,00 

K0.8 Pflanzung eines Gehölzsaumes entlang der B 254 nördlich von 
Lauterbach 

dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 
lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

310 m² 

9.100 m² 

 

3,50 

2,70 

 

1085,00 

24.570,00 

K0.9 Pflanzung eines Gehölzsaumes entlang der B 254 südlich des 
Ossenberg 

Verlegung Rodebach68 
Initialpflanzung mit autochthonen Steckhölzer (Pflanzabstand 

50 cm) 
dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

 

160 m² 

12.650 m² 

38.050 m² 

 

 

0,10 

3,50 

2,70 

 

 

16,00 

44.275,00 

102.735,00 

K0.10 Pflanzung von Bäumen als Fledermausquerungshilfen 
Pflanzung Einzelbäume 

 

37 Stk. 

 

200,00 

 

7.400,00 

K0.11 Pflanzung von Baumreihen am Knotenpunkt B 254-neu /  
L 3140 

Pflanzung Einzelbäume 

 

74 Stk. 

 

200,00 

 

14.800,00 

K0.12 Gestaltung der Böschungen am Vaits-Berg 
dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

12.550 m² 

20.490 m² 

 

3,50 

2,70 

 

43.925,00 

55.323,00 

K0.13 Gehölzpflanzung an der B 254 zwischen dem Vaits-Berg und der 
Helmesmühle 

dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 
lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

11.570 m² 

26.200 m² 

 

3,50 

2,70 

 

40.495,00 

70.740,00 

K0.14 Gehölzpflanzungen am südlichen Widerlager des Brückenbau-
werkes (Bw7) sowie im Bereich des Knotens 3 

dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 
lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

6.360 m² 

2.310 m² 

 

3,50 

2,70 

 

22.260,00 

6.237,00 

K0.15 Entwicklung einer Sukzessionsfläche auf den Böschungsflächen 
der B 254-neu südlich des Krombergs 
dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

4.200 m² 

45.440 m² 

 

3,50 

2,70 

 

14.700,00 

122.688,00 

                                                

67
 In den Kosten der technischen Planung enthalten. 

68
 In den Kosten der technischen Planung enthalten. 
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Maßnah-

men-Nr. 

 

Beschreibung 

 

Einheit 

 

Einzelpreis 
pro Einheit 

[Euro] 

 

 

Gesamtkosten 
[Euro] 

K0.16 Gehölzpflanzung an der B 254 nordwestlich Angersbach 
dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 
Pflanzung Obstbäume 

 

290 m² 

10.320 m² 

14 Stk. 

 

3,50 

2,70 

55,00 

 

1.015,00 

27.864,00 

770,00 

K0.17 Entwicklung einer Ruderalflur durch Sukzession und Initialpflan-
zung mit Weidenstecklingen im Bereich des neu angelegten 

Billgrabens 
Neuanlage Billgraben69 

Mahd (Pflege auf 30 Jahre) 
Initialpflanzung mit autochthonen Steckhölzer (Pflanzabstand 

50 cm) 

 

 

- 

0,85 ha 

2.810 m² 

 

 

- 

300,00 

0,10 

 

 

- 

7.650,00 

281,00 

K0.18 Gehölzpflanzungen am östlichen Widerlager des Brückenbau-
werks (Bw14) im Bereich Hornberg 

Neuanlage Entwässerungsmulde (Krömmelbach)70 
dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 

Pflanzung Einzelbäume 

 

- 

7.350 m² 

21 Stk. 

 

- 

3,50 

200,00 

 

- 

25.725,00 

4.200,00 

K0.19 Entwicklung einer Ruderalflur durch Sukzession im Bereich des 
neu angelegten Grabens am Knoten 4 

Mahd (Pflege auf 30 Jahre) 

 

0,58 ha 

 

300,00 

 

5.220,00 

K0.20 Pflanzung von Einzelgehölzen entlang der B 254 im Bereich  
des Vogelrastplatzes zwischen Angersbach und Landen- 

hausen 
dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

 

120 m² 

36.750 m² 

 

 

3,50 

2,70 

 

 

420,00 

99.225,00 

K0.21 Gestaltung des RRB in der Nähe des Hainbaches bei Bau-km 
9+000 

Ansaat Feuchtgrünland-Mischung mit Wiesenknopf 
 

Mahd (Pflege auf 30 Jahre) 

 

2.290 m² 

3.080 m² 

0,229 ha 

0,308 ha 

 

1,0 

 

300,00 

 

2.290,00 

3.080,00 

2.061,00 

2.772,00 

K0.22 Anlage eines Gehölzsaumes an der B 254-neu nördlich 
Landenhausen 

dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 
lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

Pflanzung Einzelbäume 

 

9.960 m² 

14.020 m² 

11 Stk. 

 

3,50 

2,70 

200,00 

 

34.860,00 

37.854,00 

2.200,00 

K0.23 Anlage von Gehölzen an der B 254-neu im Bereich der 
Rothebachaue 

dichte Gehölzpflanzung ohne Bäume 
lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

7.540 m² 

10.500 m² 

 

3,50 

2,70 

 

26.390,00 

28.350,00 

K0.24 Neuanlage von Gehölzen feuchter Standorte am Rothebach 
Initialpflanzung mit autochthonen Steckhölzer (Pflanzabstand 

50 cm) 

 

2.040 m² 

 

0,10 

 

204,00 

                                                

69
 In den Kosten der technischen Planung enthalten. 

70
 In den Kosten der technischen Planung enthalten. 
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Maßnah-

men-Nr. 

 

Beschreibung 

 

Einheit 

 

Einzelpreis 
pro Einheit 

[Euro] 

 

 

Gesamtkosten 
[Euro] 

K0.25 Anlage eines Gehölzsaumes entlang der B 254-neu zwischen 
Rothebach und Altefeld 

lockere Gehölzpflanzung ohne Bäume 

 

12.600 m² 

 

2,70 

 

34.020,00 

K0.26 Gehölz- und Baumpflanzungen an der B 254-neu östlich der 
Altefeld 

lockere Gehölzpflanzung 
Pflanzung Einzelbäume 

Pflanzung Obstbäume 

 

13.790 m² 

20 Stk. 

15 Stk. 

 

2,70 

200,00 

55,00 

 

37.233,00 

4.000,00 

825,00 

K0.27 Gestaltung des RRB östlich der Altefeld bei Bau-km 11+220 
Initialpflanzung mit autochthonen Steckhölzer (Trupps im Abstand 

von 10 m) 

 

3.520 m² 

 

0,20 

 

704,00 

K0.28 Grünlandextensivierung in der Altefeldaue östlich Stockhausen 
Mahd/Beweidung (auf 30 Jahre) 

Monitoring (4 x Erhebung Pflanzensoziologie und Dunkler 
Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling; 6 x Erhebung Avifauna) 

 

6,575 ha 

pauschal 

 

300,00 

 

59.175,00 

9.500,00 

K0.29 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich 
„Lehnchen“ zwischen Ehringshausen und Romrod) 

Entschädigung für Nutzungsaufgabe (über naturschutzfachliches 
Aufwertungspotenzial, hier: 6 WP nach KV) 

Monitoring (zwei-jährlich auf 10 Jahre) 

 

53.300 m² 

 

pauschal p.a. 

 

0,35 

 

2.800,00 

 

111.930,00 

 

16.800,00 

K0.30 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich 
„Eichköpfel“ westlich Krankenhaus Lauterbach) 

Entschädigung für Nutzungsaufgabe (über naturschutzfachliches 
Aufwertungspotenzial, hier: 6,5 WP nach KV (ohne Wegesiche-

rungspflicht), 3 WP nach KV (mit Wegesicherungspficht)) 
Monitoring (zwei-jährlich auf 10 Jahre) 

Verschluss Waldwege 

 

29.900 m² 

 

pausch. p.a 

1 Stk. 

 

0,35 

 

2.800,00 

100,00 

 

44.975,00 

 

16.800,00 

100,00 

K0.31 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich 
„Am Ziegenberg“ östlich Dirlammen 

Entschädigung für Nutzungsaufgabe (über naturschutzfachliches 
Aufwertungspotenzial, hier: 6,5 WP nach KV) 

Monitoring (zwei-jährlich auf 10 Jahre) 
Verschluss Waldwege 

 

40.110 m² 

 

pauschal p.a. 

5 Stk. 

 

0,35 

 

2.800,00 

100,00 

 

91.250,25 

 

16.800,00 

500,00 

K0.32 Nutzungsaufgabe in geeigneten Waldbeständen (Waldbereich 
„Birken“ nordöstlich Gonterskirchen 

Entschädigung für Nutzungsaufgabe (über naturschutzfachliches 
Aufwertungspotenzial, hier: 17 WP nach KV (Ökokonto) 

Monitoring (zwei-jährlich auf 10 Jahre) 
Verschluss Waldwege 

 

130.000 m² 

 

pauschal p.a 

4 Stk 

 

0,35 

 

2.800,00 

100,00 

 

773.500,00 

 

16.800,00 

400,00 

K0.33 Anlage von Buntbrachestreifen südöstlich von Hungen im 
Rahmen des Ökokontos „Grasser Steg" 

 
(Abwiclung im Rahmen des Ökokontos „Grasser Steg“: für die 

Grünlandextensivierung (1,722 ha) und die Anlage von 
Buntbrachestreifen (0,987 ha) werden insges. 386.37471 

Biotopwertpunkte (BWP) generiert) 
 

 

 

 

386.374 

BWP 

 

 

 

0,35 

 

 

 

135.230,90 

                                                

71
 Gemäß dem Ökokonto „Grasser Steg“ der OVAG (Phase I) 
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Maßnah-

men-Nr. 

 

Beschreibung 

 

Einheit 

 

Einzelpreis 
pro Einheit 

[Euro] 

 

 

Gesamtkosten 
[Euro] 

 Maßnahmen innerhalb von Maßnahmenkomplexen    

MK1 Umwandlung von Acker in extensives Grünland und 
Grünlandextensivierung innerhalb und angrenzend des FFH-

Gebietes „Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberg bei 
Schwarz“ 

   

K1.1 Umwandlung von Acker in Extensivgrünland 
Mahd/Beweidung (Pflege auf 30 Jahre) 

52.580 m ² 

5,3 ha 

1,00 

300,00 

58.580,00 

47.700,00 

K1.2 Grünlandextensivierung  
Mahd/Beweidung (Pflege auf 30 Jahre) 

10,4 ha  300,00 93.600,00 

 Monitoring (3 x innerhalb 10 Jahren) pauschal 2.500,00 7.500,00 

MK3 Renaturierungen und Hochwasserschutz an der Lauter  
sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich 

Angersbach 

   

K3.1 Anlage von Uferstreifen an der Lauter 
Mahd (1-jährig, auf 30 Jahre) 

34.900 m² 

17.880 m² 

0,1 104.700,00 

53.640,00 

K3.2 Einstellung der Gewässerunterhaltung an der Lauter - - - 

K3.3-
K3.7 und 

K3.19 

Renaturierung Lauter 
Entfernung bestehender Uferbefestigung 

Aufweitung an der Lauter 
Anlage von Leitwerken 

Erleichterter Hochwasserübertritt  
Anlage von Grundschwellen 

1.820 lfm72 350,00 637.000,00 

K3.8 Umbau der Wehranlage 1 Stk. 100.000,00 100.000,00 

K3.9 Anlage von Uferstreifen an den Seitengewässern 
Mahd (2-jährig, auf 30 Jahre) 

43.080m² 

22.650m² 

0,05 64.620 

33.975 

K3.10 Entfernung von Verrohrung am Abzweig des Mühlgrabens 
Bau einer Furt 

15 lfm 

1 Stk. 

500,00 

30.000,00 

7.500,00 

30.000,00 

K3.11 Entfernung und Verlegung des Mühlgrabens 
(ca. 1.060 m Neugestaltung, ca. 770 m Rückbau) 

2 Sohlgleiten im Bereich des Mühlgrabens 

 

4.100 m3 

2 Stk. 

 

12,00 

15.000,00 

 

49.200,00 

30.000,00 

K3.12 Umgestaltung der Gräben 805 lfm 3,50 2.817,50 

K3.13 
 

K3.14 

Anlage von Flachwasserbereichen 
Verlegung von Telefonleitung 

Anlage einer Flutrinnen als Zuleitung (260 lfm) 

1.900 m² 

15 lfm 

550 m3 

12,00 

45,00 

12,00 

22.800,00 

675,00 

6.600,00 

K3.15 Einbau eines Regulierungswehrs zur Steuerung des Wasser-
haushaltes der Aue 

1 Stk. 1.000,00 1.000,00 

K3.16 Rücknahme von Drainagen  ca.500 lfm 2,00 1.000,00 

                                                

72
 Auf 1.820 m Länge Fließgewässer an der Lauter werden Maßnahmen durchgeführt, eine Aufwertung erfolgt aber 

auf einer Länge von 1.894 m Länge. 
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Maßnah-

men-Nr. 

 

Beschreibung 

 

Einheit 

 

Einzelpreis 
pro Einheit 

[Euro] 

 

 

Gesamtkosten 
[Euro] 

K3.17 Rückbau der Wege 1.270 lfm 45,00 57.150,00 

K3.18 Großflächige und extensive Bewirtschaftung der entstehenden 
Grünlandbereiche 

Mahd/Beweidung (auf 30 Jahre) 

23,921 ha 

26,751 ha 

 

300,00 

215.289,00 

240.759,00 

K3.20 Entwicklung bestehender Ruderalfluren 
Mahd (2-jährig, auf 30 Jahre) 

 

990 m² 

 

0,05 

 

1.485,00 

K3.21 Graswege zum Zwecke der Erreichbarkeit von Flurstücken durch 
Bewirtschafter 

in Maßnahmen K3.1, K3.9 und K3.18 

enthalten  

 Monitoring 
(4 x Erhebung Pflanzensoziologie und Dunkler Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling; 6 x Erhebung Avifauna) 

 

pauschal 

 

 

 

15.000,00 

MK4 Ersatzaufforstung zwischen Angersbach und Landen- 
hausen 

   

K4.1 Aufforstung mit Laubgehölzen 1,25 ha 6.000,00 7.500,00 

K4.2 Waldrandaufbau 0,341 ha 4.000,00 1.364,00 

MK5 Ersatzaufforstung zwischen Angersbach und Landen- 
hausen 

   

K5.1 Aufforstung mit Laubgehölzen 1,384 ha 6.000,00 8.304,00 

K5.2 Waldrandaufbau 0,331 ha 4.000,00 1.324,00 

Summe Kompensationsmaßnahmen, Investive Maßnahmen: 3.218.321,15 

Summe Kompensationsmaßnahmen, Ingenieur Leistungen: 99.200 

Summe Kompensationsmaßnahmen, Pflege-Maßnahmen: 643.260,00 

535.554,00 

Gesamtsumme Kompensationsmaßnahmen 3.841.497,25 

3.853.075,15 

 

Gesamtsumme landschaftspflegerische Maßnahmen 4.302.349,15 
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8 Anhang 

8.1 ANHANG 1: ERLÄUTERUNGEN ZUR GEOLOGIE 

Keuper 

Keupervorkommen findet man am Vaits-Berg und zwischen Angersbach und Landenhausen. Er 

besteht aus wechselnden Schichten von feinsandiger, toniger, mergeliger und kalkiger Konsis-

tenz und ist auffällig durch seine bunte Farbgebung. In dem vom Untersuchungskorridor 

betroffenem Gebiet hat man es mit meist dunklen, grauen bis schwarzbraunen Färbung der 

feinstgeschichteten Ton – und Schluffsteine zu tun. 

Aufgrund des Kalkgehaltes und des hohen Tongehaltes haben sich auf dem Keuper nährstoff-

reiche aber auch trockene Böden entwickelt. Der Kalk wurde meist oberflächennah ausge-

waschen. 

Muschelkalk 

Der Muschelkalk ist nur noch an wenigen Stellen vorhanden und liegt meist in unmittelbarer 

Nachbarschaft zum Oberen Buntsandstein (Röt). Im UG befindet sich der Kalkberg östlich von 

Landenhausen und ein Streifen nördlich Landenhausen. Die Vorkommen nördlich des Vaits-

Berges sind angeschnitten. Die Kalke sind von gelblich – grauer Farbe und tonmergeliger 

Konsistenz und beinhalten häufig Vorkommen pflanzlicher und tierischer Fossilien. Die Böden, 

die sich hier entwickelt haben, sind kalkhaltig, nährstoffreich, häufig jedoch flachgründig und 

trocken. 

Oberer Buntsandstein (Röt) 

Der Röt hat sich nur an wenigen Stellen an den randlichen Grabenzonen erhalten, z. B. nördlich 

der Helmesmühlen, in direkter Nachbarschaft zum Vogelsbergmassiv. Er besteht meist aus 

braunrotem, teilweise aber auch grüngrauen Ton- und Schluffsteinen und zwischengeschalteten 

Plattensandsteinlagen. Die Gesteine, auf denen sich schwere, zum Teil feuchte Böden entwi-

ckelt haben, sind mäßig hart bis mürbe. 

Mittlerer Buntsandstein 

Häufiger sind die Mittleren Buntsandsteine im Planungsraum. Sie finden sich am nördlichen 

Rand des östlichen Abschnitts und reichen besonders nördlich von Angersbach und Landen-

hausen in den Untersuchungskorridor. Es handelt sich um mäßig harte bis mittelharte, rote und 

violettrote fein- bis mittelkörnige Sandsteine, die in Schrägrichtung gelagert sind. 

Tertiäre Basalte 

Basaltische Ergussgesteine und Tuffe des Tertiär wurden zu etwa einem Drittel unter der 

zukünftigen Trasse erbohrt (Baugrunduntersuchung zur OU Lauterbach 2007). Sie herrschen 

vom westlichen Trassenbeginn an bis etwa zum Vaits-Berg bzw. Ziegelbach nordöstlich 

Lauterbach vor. Man findet sie im Bereich des Ossenberges, und an den ansteigenden Hängen 

um Maar und des Rodebaches. Sie bilden dort den nordöstlichen Zipfel des vulkanischen 

Vogelsbergmassivs. Der Basalt wurde in drei Hauptphasen in mehrmaligem zeitlichen Wechsel 
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ohne erkennbare Regel gefördert. In der ersten Phase wurden durchweg basische Basalte 

ausgeschüttet, während in der zweiten Hauptphase mehrere Einzelströme saurer Basalte 

folgten. In der dritten Hauptphase folgten wiederum basenreiche Basalt, diesmal harter Ausprä-

gung, die den Basalten der zweiten Phase direkt aufliegen. 

Im UG finden sich daher sowohl basische als auch saure Basalte. Saure Basalte überwiegen 

und finden sich im westlichen Abschnitt des Planungsraums. Basische Basalte finden sich am 

Vaits-Berg und Umgebung und in Form kleinerer Vorkommen (Durchbrüche?) am Ossenberg. 

Insgesamt sind die Basalte dunkel- bis schwarzgrau und hart bis sehr hart. Sie befinden sich in 

unterschiedlichem Verwitterungsstatus. In unregelmäßiger Verteilung sind den Basalten 

einzelne Tuffe zwischengeschaltet. Es handelt sich um mehr oder weniger stark verwitterte und 

umgewandelte Aschen- und Lapillituffe ohne erkennbare Schichtung. Diese Gesteine sind 

mürbe und zeigen Übergänge zu plastischen Lockergesteinen (Tone). 

Löß und Lößlehm (Diluvium) 

Im Bereich des Lauterbacher Grabens haben diluvialer Löß und Lößlehm unterschiedlicher 

Mächtigkeit den Keuper überdeckt. Aber auch die anderen mesozoischen Gesteine und die 

tertiären Basalte und Tuffe werden oftmals durch eine Deckschicht aus Löß überlagert. Hier 

haben sich tiefgründige, nährstoffreiche Böden mit außerordentlich günstigen bodenphysi-

kalischen Eigenschaften entwickelt. 

Alluvium 

Diese Böden haben sich seit dem Ende der letzten Eiszeit gebildet und sind somit die erdge-

schichtlich jüngsten Ablagerungen. Es wurde meist feinkörniges Material abgelagert, das 

entweder durch periodische Überschwemmungen der Wasserläufe (fluviatil), wie z. B. der 

Lauter, sedimentierte oder aus hängigen Lagen aberodierte und sich am Hangfuß sammelte 

(Kolluvium). Auch diese Böden haben den im Lauterbacher Graben vornehmlich anstehenden 

Keuper sowie die mesozoischen Sedimentgesteine und tertiären Vulkangesteine überlagert. 
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8.2 ANHANG 2: SCHUTZGUT BODEN 

Tabelle 146: Böden des Untersuchungskorridors geordnet nach Teilbereichen 

 Bodentyp Vorkommen in 
Teilbereich  

Allgemeine Kennzeichnung 

38 Vega mit Gley-Vega (aus 
Auenschluff) 

VI, VII, IX - Solummaterial wird regelmäßig durch Über-
flutungen aufgespült 

- Auendynamik im gesamten Profil: Durch Über-
flutungen stark schwankender Grundwasser-
stand, Sauerstoffarmut im Unterboden nur 
während zeitweiliger Überflutung; daher sehr 
gute Ackernutzung möglich 

- deutliche Verbraunung, nährstoffreich, tiefgrün-
dig, 

42 Auengleye mit Gleyen 
(carbonatfrei) 

I, II, III, V, VII - Auendynamik im gesamten Profil  

- ährstoffreich, tiefgründig, schlechte Pflanzen-
verfügbarkeit der Nährstoffe 

- Standort für Grünland 

45 Auengleye (über Terras-
sensand) 

IV - Auendynamik im gesamten Profil  

- nährstoffreich, tiefgründig, schlechte Pflanzen-
verfügbarkeit der Nährstoffe 

- Standort für Grünland 

53 Pseudogley-Gleye (aus 
fluviatilen Sedimenten mit 
Ton oder Ton-Schluffstein) 

V, VI  - Auendynamik im gesamten Profil, zusätzlich 
Staunässe durch tonige Schichten, Standort 
für Grünland 

- schlechte Sauerstoffversorgung im Unterboden 

134 Parabraunerden & 
Parabraunerden, erodiert 
(aus mächtigem Löss) 

III - Optimale Korngrößenverteilung für Pflanzen-
verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen: 
sehr fruchtbar und tiefgründig,  

- sehr gute ackerbauliche Nutzung 

140 Pseudogley-
Parabraunerden mit 
Parabraunerden (aus 
mächtigem Löss) 

I, II, V, VI, VII, 
VIII, IX 

- überwiegend sehr gute Pflanzenverfügbarkeit 
von Wasser und Nährstoffen, Luft- und Was-
serdurchlässigkeit durch Tonhorizonte mit 
Staunässewirkung mehr oder weniger ge-
hemmt 

- fruchtbar, gute ackerbauliche Nutzung, je nach 
Staunässeeinfluss 

- kalk- und basenreich 

141 Pseudogleye und Para-
braunerde-Pseudogleye 
(aus mächtigem Löss) 

IX - Stauwasserböden mit tonigen Schichten, zeit-
weilig vernässt mit deutlichem Wechsel zwi-
schen Nass- und Trockenphasen, sog. Stun-
den- oder Minutenböden. Aufgrund von Sauer-
stoffmangel ist das Bodenleben eingeschränkt. 

- Nach Melioration ist ackerbauliche Nutzung 
möglich, ansonsten Grünland- oder Wald-
standorte 
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 Bodentyp Vorkommen in 
Teilbereich  

Allgemeine Kennzeichnung 

147 Kolluvisole mit Gley-
Kolluvisolen (aus 
lössbürtigen Substraten) 

VI Unterschiedlichste Eigenschaften in Abhängigkeit 
von der Art des umgelagerten Bodens. Oftmals 
gute, und durch die Ansammlung an Hangfüssen 
tiefgründige Ackerböden, hier tlw. mit Grund-
wassereinfluss 

185 Braunerden mit Regosolen 
& Rankern (lösslehmarm 
mit basischen Gesteinsan-
teilen) 

II - sandig–lehmig/lehmig–sandig; rel. Basenreich 

- günstige Porenverteilung, gut durchwurzelbar 

- ackerbauliche Nutzung, bei flachgründiger 
Ausbildung jedoch eingeschränkt 

187 Braunerden (lösslehmreich 
mit basischen Gesteinsan-
teilen) 

I, II, III, IV, VII, 
IX 

- sandig – lehmig / lehmig – sandig; basenreich 

- günstige Porenverteilung, gut durchwurzelbar 

- gute ackerbauliche Nutzung 

196 Pseudogley-
Parabraunerden mit 
Parabraunerden (aus 
Solifluktionsdecken mit 
basischen Gesteinsantei-
len) 

II, III, IV - überwiegend sehr gute Pflanzenverfügbarkeit 
von Wasser und Nährstoffen, Luft- und Was-
serdurchlässigkeit durch Tonhorizonte mit 
Staunässewirkung mehr oder weniger ge-
hemmt 

- fruchtbar, gute ackerbauliche Nutzung, je nach 
Staunässeeinfluss  

204 Pseudogleye & 
Hangpseudogleye mit 
Parabraunerde-
Pseudogleyen (aus 
Solifluktionsdecken mit 
basischen Gesteinsantei-
len) 

II, III, V,  Stauwasserböden mit tonigen Schichten, zeit-
weilig vernässt mit deutlicher Wechsel zwischen 
Nass- und Trockenphasen, sog. Stunden- oder 
Minutenböden, aufgrund von Sauerstoffmangel 
ist das Bodenleben eingeschränkt. 

- Grünland- und Waldstandorte 

208 

 

Kolluvisole mit 
Pseudogley-Kolluvisolen 
(mit basischen Gesteinsan-
teilen) 

I, II, III, IV  Unterschiedlichste Eigenschaften in Abhängigkeit 
von der Art des umgelagerten Bodens. Oftmals 
gute, und durch die Ansammlung an Hangfüssen 
tiefgründige Ackerböden, Einschränkungen je 
nach Stauwassereinfluss 

213 Rendzinen (kalkhaltig) III, VI, VII, VIII, 
IX 

- kalkhaltig, flachgründig, dabei oftmals steinig 

- Aufgrund günstiger Sorptionseigenschaften für 
Pflanzennährstoffe trotz gelegentlicher Tro-
ckenheit teilweise geschätzte Ackerstandorte 

- In Hanglage und bei hohen Steingehalten 
meist Wald- oder auch Hutungsnutzung 

224 Braunerden mit Podsol-
Braunerden (lösslehmarm 
mit sauren Gesteinsantei-
len) 

III, VI, VII, VIII, 
IX, X 

- kalk- und silikatarme, quarzreiche Braunerden 
über Buntsandstein mit Tendenz zu verarmter 
Oberbodenschicht mit Rohhumusauflage, 
saurem pH und niedrigen Nährstoffgehalten 

- Je nach Podsolierungsgrad Acker- bzw- 
Waldnutzung 

227 Braunerden & Regosole 
(lösslehmhaltig) 

IV, VII  - sandig – lehmig / lehmig – sandig; basenarm 

- günstige Porenverteilung, gut durchwurzelbar  

- gute ackerbauliche Nutzung, bei flachgründiger 
Ausbildung (Regosole) eingeschränkt 

228 Braunerden (lösslehmhaltig 
mit sauren Gesteinsantei-
len) 

IV  - sandig – lehmig / lehmig – sandig; basenarm 

- günstige Porenverteilung, gut durchwurzelbar  

- gute ackerbauliche Nutzung 
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 Bodentyp Vorkommen in 
Teilbereich  

Allgemeine Kennzeichnung 

230 Braunerden & Regosole 
mit Pelosol-Braunerden & 
Pseudogley- Braunerden 
(lösslehmarm mit 
basenarmen Gesteinsan-
teilen) 

IV - sandig – lehmig / lehmig – sandig; basenarm 

- günstige Porenverteilung, gut durchwurzelbar  

- gute ackerbauliche Nutzung, bei flachgründiger 
Ausbildung (Regosole) eingeschränkt 

- durch tonige Anteile tlw. Stauwassereinfluss 
und auch hier eingeschränkte ackerbauliche 
Nutzung 

232 Pseudogley-
Parabraunerden (löss-
lehmhaltig mit sauren 
Gesteinsanteilen)  

IV, VIII, X - überwiegend sehr gute Pflanzenverfügbarkeit 
von Wasser und Nährstoffen, Luft- und Was-
serdurchlässigkeit durch Tonhorizonte mit 
Staunässewirkung mehr oder weniger ge-
hemmt 

- fruchtbar, gute ackerbauliche Nutzung, je nach 
Staunässeeinfluss  

- kalkhaltig, aber basenarm 

244 Kolluvisole mit Pseudo-
gley-Kolluvisolen(mit 
basenarmen Gesteinsan-
teilen) 

IV Unterschiedlichste Eigenschaften in Abhängigkeit 
von der Art des umgelagerten Bodens. Oftmals 
gute, und durch die Ansammlung an Hangfüssen 
tiefgründige Ackerböden, basenarm 

331 Steinbrüche, Gruben, 
Halden & Aufschüttungen 

IV, V, X Abgrabungen am Vaits-Berg und nördlich der 
Helmesmühlen 

- anthropogene Böden (Kultosole): Umgestal-
tung im Profilaufbau, Zerstörung der natürli-
chen Horizontfolge, aufgetragene Böden, 
abgetragene Böden 

355 Auengleye mit Gleyen & 
Pseudogley-Gleyen (über 
Terrassensand) 

I, II, III - Auendynamik im gesamten Profil  

- nährstoffreich, tiefgründig, schlechte Pflanzen-
verfügbarkeit der Nährstoffe 

- Standort für Grünland  

356 Bodenkomplex: Gleye mit 
Gley-Kolluvisolen und 
Hanggleyen (aus fluviatilen 
Talböden) 

IV Grundwasserböden mit etwas geringer Schwan-
kung des Grundwasserstandes als bei den 
Auenböden- daher Sauerstoffarmut im Unterbo-
den durch zeitweilige Überflutung; schlechte 
Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe  

- Standort für nässeverträgliche Pflanzengesell-
schaften (Grünland) 

377 Pseudogley-Kolluvisole mit 
Gley-Kolluvisolen & 
Kolluvisolen (mit basen-
armen Gesteinsanteilen) 

II Unterschiedlichste Eigenschaften in Abhängigkeit 
von der Art des umgelagerten Bodens. Oftmals 
gute, und durch die Ansammlung an Hangfüssen 
tiefgründige Ackerböden - basenarm 

394 

404 

Pseudogley-Kolluvisole mit 
Gley-Kolluvisolen & 
Kolluvisolen (basenarm) 

IV, VI, VII Unterschiedlichste Eigenschaften in Abhängigkeit 
von der Art des umgelagerten Bodens. Oftmals 
gute, und durch die Ansammlung an Hangfüssen 
tiefgründige Ackerböden, Einschränkungen durch 
Sauerstoffmangel infolge von Stau- oder Grund-
wassereinfluss - basenarm 

400 Braunerden (lösslehmhaltig 
mit basenarmen Gesteins-
anteilen) 

VI - sandig – lehmig / lehmig – sandig; basenarm 

- günstige Porenverteilung, gut durchwurzelbar 

- gute ackerbauliche Nutzung  

- kalkhaltig, aber basenarm 
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 Bodentyp Vorkommen in 
Teilbereich  

Allgemeine Kennzeichnung 

401 Pseudogley-Parabraun-
erden (aus lösslehmrei-
chen Solifluktionsdecken 
mit basenarmen Gesteins-
anteilen) 

V I, VII Siehe 232 

417 Braunerden mit Pelosol-
Braunerden (lösslehmhaltig 
mit basenarmen Gesteins-
anteilen) 

III, IV, V, VI, VII, 
IX 

- Braunerden mit erhöhtem Tongehalt durch 
tonreiches Ausgangssubstrat im Bereich des 
Keuper, Jura 

- teilweise hochplastische Tonschichten, die das 
Pflanzenwachstum stark beeinträchtigen 

418 Pseudogleye mit Para-
braunerde-Pseudogleyen 
(lösslehmreich mit basen-
armen Gesteinsanteilen) 

VI  Siehe 141 und 204 

999 Siedlungs-, Gewerbe- und 
Verkehrsflächen 

I, II, III IV, V; VII  Stadt Lauterbach (Gewerbegebiet Steinmühle) 
und Stadtteil Maar,  

- anthropogen überformte Böden 

1010 Stehende Gewässer IV Subhydrische Böden 

1020 Fließgewässer III, IX Subhydrische Böden 
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8.3 ANHANG 3: SCHUTZGUT BIOTOPTYPEN UND PLANZEN 

Übersicht der im UG vorkommenden Biotoptypen mit Schutzstatus nach § 30 BNatSchG in 

Verbindung mit § 13 HAGBNatschG 

Wald 

 Laubwald 

 Buchenwald 

 Eichen-Hainbuchenwald 

 Weichholzauenwälder und –gebüsche (§) 

 Schwarzerlen-Bruchwald (§) 

 Mischwald (Laub/Nadel)  

 Nadelwald 

 Nadelholzaufforstung 

 Schlagflur 

 Vorwald 

 Waldränder 

Hecken und Gehölze 

 Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte (§ auf trockenwarmen 

Standorten) 

 Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte mit Obstbäumen 

 Feldgehölze 

 Gehölze feuchter bis nasser Standorte (§) 

 Ufergehölzsäume (§) 

 Gebiets- / Standortfremde Gehölze 

 Straßenbegleitende Gehölze 

Streuobst 

 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, trocken (§) 

 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, typisch (§) 

 Streuobst auf mesophilem Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, trocken (§) 

 Streuobst auf Grünland, intensiv (§) 

 Streuobst, neu angelegt 
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Gewässer 

 Quellen (§, naturnahe Ausprägungen) 

 Sumpfquellen (§, naturnahe Ausprägungen) 

 Sumpfquelle, degradiert 

 Kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche, naturnah (§) (4212)  

 Große Mittelgebirgsbäche bis kleine Mittelgebirgsflüsse, naturnah (§) 

 Altarme (§) 

 Altwasser, Qualmgewässer und Totwässer (§) 

 Fließgewässer, naturfern ausgebaut  

 Gräben mit Hochstaudenflur 

 Gräben, naturfern (inkl. Straßengraben, Wegeseitengraben) 

 Mühlgräben 

 Teiche, naturnah (§, nur Verlandungsbereiche) 

 Teiche, naturfern 

 Klärteiche 

 Temporäre Gewässer, Tümpel 

Röhrichte und Hochstaudenfluren 

 Röhricht (inkl. Schilfröhricht) (§) 

 Hochstaudenflur feuchter Standorte (§) 

 Hochstaudenflur feuchter Standorte mit Gehölzaufkommen (§) 

Grünland 

 mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, trocken  

 mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, typisch 

 mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, wechselfeucht 

 mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, trocken  

 mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, typisch 

 mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, wechselfeucht 

 mesophiles Grünland, artenreich, trocken 

 mesophiles Grünland, artenreich, wechselfeucht 

 Grünland, intensiv genutzt 

 Grünland, ruderalisiert 

 Grünlandansaat 
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 Feucht- oder Nasswiese, artenreich (§) 

 Feucht- oder Nasswiese, artenarm (§) 

 Feucht- oder Nasswiese, degradiert  

 Sonstige Grünlandbestände 

Magerrasen und Heiden 

 Borstgrasrasen (§) 

 Magerrasen saurer Standorte, gute Ausprägung (§) 

 Magerrasen saurer Standorte, verbuscht, verbracht 

 Zwergstrauchheide (§) 

Ruderalfluren 

 Annuelle Ruderalflur 

 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte 

 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte, artenarm 

 Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte mit Gehölzaufkommen 

 Ausdauernde Ruderalflur warm-trockener Standorte 

Raine 

 Raine, Straßen- und Wegränder, artenreich 

 Raine, Straßen- und Wegränder, artenarm 

 Nitrophile Säume  

Äcker 

 Äcker, intensiv genutzt 

 Äcker mittlerer Standorte  

 Ackerbrachen  

Gärten, öffentliche und private Anlagen 

 Nutz- oder Bauerngarten 

 Sonstige Gärten, strukturreich 

 Sonstige Gärten, strukturarm 

 Freizeitgrundstück 

 Freizeitgrundstück mit Streuobst 

 Grünfläche, öffentlich, privat 

 Friedhof mit Baumbestand 

 Friedhof ohne nennenswerten Baumbestand 
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 Sportplatz 

 Vereinsgelände 

 Reitplatz 

 Tierheim 

 Gärtnerei 

 Kläranlage 

 Ver- und Entsorgung 

Siedlungsbereich 

 Siedlungsfläche 

 Betriebsgelände 

 landwirtschaftliches Betriebsgelände 

 Baustelle 

 Lagerplatz 

 Platz, versiegelt 

 Platz, befestigt 

 Steinbruch, aufgelassen 

 Steinbruch, in Betrieb 

 Ablagerung, organisch 

 Erddeponie, Kompostierplatz 

Verkehrsflächen 

 Straße, überlokal 

 Weg, bituminös befestigt 

 Weg, befestigt 

 Grasweg/Erdweg, unbefestigt 

 Bahndamm 

 Schotterfläche  

Sonderstrukturen 

 Lesesteinhaufen 

 Trocken-, Natursteinmauer 

 Anstehender Fels 

 Offener Steilhang 
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Einzelbäume 

 Einzelbaum trockener bis frischer Standorte, jung 

 Einzelbaum trockener bis frischer Standorte 

 Einzelbaum, landschaftsprägend 

 Alleebaum 

 Obstbaum 

 Halbstamm-Obstbaum 

 Einzelbaum feuchter bis nasser Standorte 

 Kopfweide 

 Nadelbaum, standortfremd 

 Laubbaum, gebietsfremd 
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Biotoptypenbeschreibung der Fließgewässer des UG: 

Naturnahe Ausprägungen: 

Lauter 

Die Lauter, ein Gewässer III. Ordnung, fließt innerhalb des Trassenkorridors zunächst von 

Westen nach Südosten und durchquert danach das UG auf der Höhe von Angersbach in 

westlicher Richtung. 

Der Verlauf der Lauter im UG ist durch ein geringes Gefälle gekennzeichnet und kann auf fast 

der gesamten Länge als geschwungen bezeichnet werden. Stellenweise mäandriert das 

Gewässer leicht. Die Fließgewässersohle ist flach und weist steiniges, kiesiges und schluffiges 

Substrat auf. Die Lauter besitzt im UG eine Breite von ca. 3-5 m und eine Wassertiefe von 0,5-

1,5 m. Östlich und westlich der Helmesmühlen ist die Durchgängigkeit durch Wehre als schwer 

überwindbare Barriere beeinträchtigt. Die Wasserführung der Lauter ist oberhalb des Klärwerks 

stark durch Entnahme für ein Elektrizitätswerk gekennzeichnet, so dass sie in den Sommermo-

naten kaum Wasser führt. Unterhalb des Klärwerks wird die Wasserführung durch den Abfluss 

der Kläranlage bestimmt. In dem außerhalb des UG gelegenen Siedlungsbereich von Lauter-

bach ist die Lauter allerdings stark begradigt und in ihrer Gewässerstruktur sehr stark bis 

vollständig verändert.  

Die Lauter wird auf dem überwiegenden Teil der Strecke von einem standortgerechten 

Gehölzbestand aus Schwarzerlen und Weiden begleitet. Weiterhin wird die Ufervegetation der 

Lauter durch das angrenzende Grünland und einen unterschiedlich breiten nitrophilen Saum 

gebildet, in geringem Umfang sind Rohrglanzgras-Röhrichte (Phalaridetum arundinaceae) 

ausgebildet. Die Ufer sind meist steil. Als Wasserpflanzen sind der Flutende Hahnenfuß 

(Ranunculus fluitans) sowie der Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris) anzutreffen. 

Als gefährdete Art kommt neben dem seltenen Bunten Eisenhut (Aconitum variegatum) die 

Bach-Nelkenwurz (Geum rivale) im Gehölzsaum der Lauter vor. 

Brenderwasser  

Am nordöstlichen Ortsrand von Lauterbach im Bereich der Schlagmühle mündet die 

Brenderwasser in die Lauter. Ein kleiner Gewässerabschnitt der Brenderwassers liegt im UG 

parallel zur Grenze des Untersuchungskorridors. Die Brenderwasser besitzt in diesem Bereich 

eine ähnliche Gewässerstruktur wie die Lauter und wird von einem dichten, naturnahen Ufer-

bewuchs und -gehölzsaum begleitet. Es handelt sich bei der Brenderwasser ebenso wie bei der 

Lauter um einen Mittelgebirgsbach mittlerer Größe. 

Sassener Bach 

Der Sassener Bach gehört zum Einzugsgebiet der Lauter. Der Bachlauf ist zum Lautertal hin im 

UG gestreckt, frei von Ufergehölzen und von Wirtschaftswiesen und -weiden gesäumt. Das Tal 

des Sassener Baches weist einen sehr schmalen Talboden auf (Kerbtal) mit beiderseits 

gleichmäßig ansteigenden Hängen, so dass der Bachlauf natürlicherweise gestreckt bis leicht 

geschwungen verläuft. Der Mittel- und Unterlauf des Sassener Baches ist überwiegend von 

Grünland geprägt. Ein Ufergehölzsaum ist nur abschnittsweise vorhanden. Die Vegetation des 

Sassener Baches ist im Wesentlichen durch einen zum Teil gut ausgebildeten Staudensaum 

gekennzeichnet. Im Vergleich zu den übrigen kleinen Mittelgebirgsbächen weist der Sassener 

Bach eine deutlich naturnähere Struktur auf. 

Altefeld 

Die Altefeld durchfließt das UG auf einem kurzen Abschnitt südöstlich von Landenhausen. Ihr 

Verlauf im UG ist durch ein geringes Gefälle gekennzeichnet, aber aufgrund des Kerbtalcharak-
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ters nördlich der B 254 natürlicherweise etwas gestreckt. Die Sohle der beiden Bäche ist flach 

und mit steinigem, kiesigem und schluffigem Substrat ausgebildet. Die Altefeld besitzt im UG 

eine Breite von ca. 2-4m und eine Tiefe von 0,5-1,5 m.  

Die Altefeld wird im UG überwiegend durch einen gut ausgebildeten Erlen-Weiden-Gehölzsaum 

begleitet. Stellenweise sind Fragmente von Weiden-Weichholzauen- und Schwarzerlen-Bruch-

wäldern anzutreffen. Gewässerbegleitend sind Rohrglanzgras-Röhrichte (Phalaridetum arundi-

naceae) ausgebildet. Als gefährdete Arten kommen Gelber Eisenhut (Aconitum vulparia) und 

Bunter Eisenhut (Aconitum variegatum) vor. 

Im direkten Wassereinzugsgebiet der Altefeld befindet sich eine momentan als Intensivgrünland 

genutzte Fläche, die im Flächennutzungsplan als Ablagerungsplatz für Erdaushub mit Zulas-

sung als Zwischenlager für Bauschutt ausgewiesen ist. Sie liegt in direktem Kontakt zu dem 

Schwarzerlen-Bruchwald am Altarm der Altefeld. 

 

Naturferne Ausprägungen: 

Maar, Muhrsbach, Rodebach (Zuflüsse der Brenderwasser) 

Die Maar besitzt abschnittsweise einen geraden Gewässerverlauf. Ein standortgerechter 

Uferbewuchs fehlt in großen Teilen. Stellenweise sind Gehölze vorhanden. 

Der Muhrsbach ist in seinem Verlauf stark denaturiert. Uferbewuchs fehlt auf der Strecke im UG 

fast vollständig. 

Der Uferbewuchs des Rodebachs ist im südlichen Abschnitt ausgeprägt, allerdings sind 

Trittschäden durch Weidevieh zu verzeichnen. Unterhalb des Rodebacher Hofs ist der Bach 

nahezu gehölzfrei. 

Mühlenbach (Erlenbach) (Zufluss zur Altefeld) 

Die Gewässersohle des Mühlenbachs ist im UG weitgehend unbefestigt, der Gewässerverlauf 

nur abschnittsweise von Gehölzen begleitet und der Verlauf gestreckt bis geschwungen und 

mehrarmig ausgebildet. Die Vegetation ähnelt der an Gräben und grabenähnlichen Bächen. Als 

gefährdete Arten wurde die Blasen-Segge (Carex vesicaria) nachgewiesen. 

Die übrigen Bäche im UG (Ziegelbach, Krömmelbach, Hainbach, Rothebach) besitzen in der 

Regel keinen geschlossenen Ufergehölzstreifen und sind meist verkrautet. Bachbegleitende 

Arten sind Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Großer Wiesenknopf (Sanguisorba 

officinalis), Gewöhnlicher Odermennig (Agrimonia eupatoria), Rohr-Glanzgras (Phalaris 

arundinacea), Sumpfdotterblume (Caltha palustris), Gewimpertes Kreuzlabkraut (Cruciata 

laevipes). Die Wasserführung dieser Bäche ist stark schwankend, in den Sommermonaten 

fallen die genannten Bäche sogar teilweise trocken. Die angrenzenden Flächen werden in der 

Regel landwirtschaftlich genutzt. Die begleitende Flora der Bäche ist im Allgemeinen heterogen 

und hängt daher stark von der angrenzenden Nutzung ab. Die Bäche weisen einen begradigten 

Verlauf auf und aufgrund der fehlenden Ufergehölze sind sie tief in das umgebende Gelände 

eingeschnitten. Sie zeichnen sich durch steile Uferböschungen zwischen 20 cm im Oberlauf 

und 80 cm im Mündungsbereich aus. 

Ziegelbach, Krömmelbach (Zuflüsse zur Lauter) 

Der Ziegelbach besitzt einen begradigten Verlauf. Ein Ufergehölzsaum fehlt im UG vollständig. 

Die angrenzende Nutzung ist durch intensiv genutzte Ackerflächen charakterisiert. Nur der 

Unterlauf des Ziegelbaches wird von Grünlandflächen begleitet. Aufgrund der fehlenden 

Ufervegetation hat sich auch der Ziegelbach ca. 40-60 cm tief in das Gelände eingeschnitten. 
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Die Uferkanten sind steil und verkrautet. Weitere Beeinträchtigungen erfährt der Ziegelbach 

durch die Wasserentnahme für die Teichanlage (außerhalb des UG). 

Der Krömmelbach entspringt nördlich des Lärchenberges und wird aus zwei Quellgerinnen 

gespeist. Der Verlauf des Bachs wurde begradigt. Ufergehölze fehlen auf der Strecke im UG 

fast vollständig, so dass er sich sehr tief ins Gelände eingeschnitten hat. Die umliegende 

Nutzung besteht aus Grünland- und Ackerflächen. 

Rothebach, Hainbach / Schwindgraben (Zuflüsse zum Mühlenbach) 

Die Vegetation des Rothebachs und Hainbachs und ihrer Nebenbäche ist ebenso wie diejenige 

der kleineren Fließgewässer, die direkt in die Lauter bzw. Altefeld entwässern, im Wesentlichen 

durch Grünlandarten bestimmt. Je nach Sohltiefe und Entwässerungsleistung des Gewässers 

dominieren Arten der gedüngten Frischwiesen und –weiden oder Arten der Feuchtwiesen und 

Bachuferfluren. Die Bäche werden meist nur von einem schmalen Saum von Rohrglanzgras 

(Phalaris arundinacea) oder Wasserschwaden (Glyceria fluitans) zusammen mit Brennnessel 

(Urtica dioica) und häufig auch Mädesüß (Filipendula ulmaria) begleitet. 

Die angrenzende Nutzung des Rothebaches wird im UG durch Grünlandflächen bestimmt. 

Punktuelle Beeinträchtigungen finden weiterhin durch Wasserentnahmen sowie durch Erdauf-

schüttungen im Unterlauf des Baches statt. Trotz des lückig ausgebildeten Ufergehölzsaumes 

und der dadurch bedingten tiefen Einschneidung des Rothebaches besitzt er eine Bedeutung 

für den Arten- und Biotopschutz. 

Aufgrund der fehlenden Ufergehölze hat sich der Hainbach im UG tief in das umliegende 

Grünland eingeschnitten. Er ist in seinem Verlauf stark begradigt worden. Die Umgebung des 

Bachs ist durch Viehweiden bestimmt. Aufgrund der intensiven Beweidung des angrenzenden 

Grünlandes ist der Gewässerverlauf und die Ufervegetation stark durch Viehtritt beeinträchtigt. 

Gehölze fehlen bei diesen Gräben weitgehend. 
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Tabelle 147: Bewertungsstufen für eine flächendeckende Bewertung der Biotoptypen im UG für 
den Arten- und Biotopschutz (KAULE 1991) 

Bewertungsstufe 
Kriterien 

Biotoptypen im UG 

9  –  außerordentlich wertvoll 

internationale und gesamtstaatli-
che Bedeutung  

(NSG, NP, FFH) 

seltene und repräsentative natürliche und extensiv genutzte, meist 
alte und/oder oligotrophe Biotoptypen mit Spitzenarten der Roten 
Liste, keine bis geringe Störungsintensität, großflächig auftretend, 
soweit vom Typ möglich 

Wälder, Moore, Seen, Auen, Heiden, Magerrasen, Streuwiesen, 
aber auch Äcker und Stadtbiotope mit hervorragender Artenausstat-
tung 

8  –  besonders wertvoll  

Bedeutung auf Landes- und 
Regionalebene 

(NSG, ND) 

Ähnlich wie 9, jedoch weniger gut ausgebildet,  

vorrangig auch zurückgehende Waldökosysteme und Wald-
nutzungsformen, extensive Kulturökosysteme und Brachen, 
Komplexe mit bedrohten Arten, die einen größeren Aktionsraum 
benötigen 

7  –  wertvoll 

örtliche und regionale Bedeutung 

(LSG, GLB) 

Nicht oder extensiv genutzte Flächen mit Rote-Liste-Arten zwischen 
Wirtschaftsflächen, regional zurückgehende Arten, oligotraphente 
Arten 

Restflächen der Typen 8 und 9, Kulturflächen, in denen zurück-
gehende Arten noch zahlreich vorkommen: Altholzbestände, Plen-
terwälder, spezielle Schlagfluren, Hecken, Bachsäume, Dämme, 
Sukzessionsflächen mit Magerkeitszeigern, Wiesen und Äcker mit 
stark zurückgehenden Arten, Böschungen, Parks, Villengärten mit 
alten Baumbeständen  

6  –  bedeutend Kleinere, Flächen zwischen Nutzökosystemen (Kleinstrukturen), 
unterscheidet sich von 7 durch das Fehlen oder die Seltenheit von 
oligotraphenten und Rote-Liste-Arten, bedeutend für Arten, die in 
den eigentlichen Kulturflächen nicht mehr vorkommen. 

Artenarme Wälder, Mischwälder mit hohem Fichtenanteil, Hecken, 
Feldgehölze mit wenig regionaltypischen Arten: Äcker und Wiesen, 
in denen noch standortspezifische Arten vorkommen; kleinere 
Sukzessionsflächen in Städten, alte Gärten und Kleingartenanlagen.  

5  –  potenziell bedeutend Nutzflächen, in denen nur noch wenige standortspezifische Arten 
vorkommen, Bewirtschaftungsintensität überlagert die natürlichen 
Standorteigenschaften. 

Äcker und Wiesen ohne spezifische Flora und Fauna, stark belas-
tete Abstandsflächen, Fichtenforste, Siedlungsgebiete mit intensiv 
gepflegten Anlagen. 

4  –  unbedeutend Nutzflächen, in denen nur noch Arten nährstoffreicher Einheitsstand-
orte vorkommen bzw. Allerweltsarten der Siedlungen und wider-
standsfähige Ackerunkräuter. 

Äcker und Intensivwiesen, Aufforstungen in schutzwürdigen Berei-
chen, Fichtenforste auf ungeeigneten Standorten, dicht bebaute 
Siedlungsbereiche mit wenig genutzten Restflächen 

3  –  geringwertig Nur für sehr wenige Allerweltsarten nutzbare Flächen, starke Trenn-
wirkung, sehr deutlich Nachbargebiete beeinträchtigend. 

Intensiväcker mit enger Fruchtfolge, stark verarmtes Grünland, 
Wohngebiete mit Einheitsgrün, Zwergkoniferen, Rasen, wenige Zier-
pflanzen, Forstplantagen in Auen und in anderen schutzwürdigen 
Lebensräumen 
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Bewertungsstufe 
Kriterien 

Biotoptypen im UG 

2  –  nahezu wertlos Fast vegetationsfreie Flächen, durch Emissionen starke Belastungen 
für andere Ökosysteme von hier ausgehend. Gülle-Entsorgungsge-
biete in der Landwirtschaft, extrem enge Fruchtfolgen und höchster 
Chemieeinsatz, Aufforstungen in hochwertigen Lebensräumen, 
Intensiv-Forstplantagen 

1  –  wertlos Vegetationsfreie Flächen, sehr starke Belastungen für andere Öko-
systeme von hier ausgehend. 

Innenstädte, Industriegebiete fast ohne Restflächen, Hauptverkehrs-
straßen 
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Gefährdete Biotoptypen im Trassenkorridor 

Tabelle 148: Gefährdung der Biotoptypen des Trassenkorridors nach RIECKEN ET AL. (2006) 

Biotoptyp Gefährdung 

W-Mittelgebirge Deutschland 

Altarme 1 1 

Magerrasen saurer Standorte, gute Ausprägung 1 1-2 

Borstgrasrasen gute Ausprägung 1-2 1 

Zwergstrauchheide 1-2 1-2 

Weichholzauenwälder- und gebüsche 1-2 1-2 

Magerrasen saurer Standorte, verbuscht, verbracht 2 3 

Kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche, naturnah 2 2 

Große Mittelgebirgsbäche bis kleine Mittelgebirgsflüsse, 
naturnah 

2 2 

Sumpfquelle 2 2 

Streuobst auf Grünland 2 2 

Altwasser, Qualmgewässer und Totwässer, eutroph 2 2 

Mesophiles Grünland, artenreich, trocken geprägt, typisch 
oder wechselfeucht 

2 2 

Feucht- und Nasswiese, artenreich 2 2 

Trockenmauer  2 2 

Kopfbaum 2 2 

Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenreich, 
trocken geprägt, typisch oder wechselfeucht 

2-3 2-3 

Schwarzerlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte 2-3 2-3 

Teiche, naturnah 2-3 2-3 

Eichen-Hainbuchenwald 2-3 2-3 

Hecken und Gehölze trockener bis frischer Standorte 2-3 2-3 

Gehölze feuchter bis nasser Standorte 2-3 2-3 

Lesesteinhaufen 2-3 2-3 

Ausdauernde Ruderalflur warm-trockener Standorte 2-3 2-3 

Ausdauernde Ruderalflur frischer Standorte 2-3 2-3 

Buchenwald 3 3 

Waldränder 3 3 

Feldgehölze frischer Standorte 3 3 

Ufergehölzsaum 3 2-3 

Abgrabungsgewässer, sich selbst überlassen 3 3 

Temporäre Gewässer & Tümpel 3 2-3 

Graben mit ganzjährigem Fließgewässercharakter 3 3 

Gräben mit langsam fließendem oder stehendem Wasser 3 3 

Röhricht (inkl. Schilfröhricht) 3 3 

Hochstaudenflur feuchter Standorte 3 3 

Hochstaudenflur feuchter Standorte mit Gehölzaufkommen 3 3 
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Biotoptyp Gefährdung 

W-Mittelgebirge Deutschland 

Mesophiles Grünland, mäßig artenreich, kennartenarm, 
trocken geprägt, typisch oder wechselfeucht 

3 3 

Acker mittlerer Standorte 3 2-3 

Altbaumbestand auf Friedhöfen 3 3 

Laubbaum der offenen Landschaft 3 3 

Allee oder Baumreihe 3 2-3 

Unbefestigte Wege 3 3 
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8.4 ANHANG 4: SCHUTZGUT TIERE 

Tabelle 149: Artenliste und Schutzstatus der im UG nachgewiesenen Säugetierarten (ohne 
Fledermäuse) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2009) 

RL H 
(1996) 

BNat 
SchG 

FFH-RL 
(92/43/EWG) 

Status 
im UG 

Bisam Ondatra zibethicus - - - - R 

Dachs Meles meles - - - - R 

Eichhörnchen Sciurus vulgaris - - - - R 

Feldhase Lepus europaeus 3 3 - - R 

Feldmaus Microtus arvalis - - - - R 

Hermelin Mustela eremina D D - - R 

Igel Erinaceus europaeus - D - - R 

Maulwurf Talpa europaea - - - - R 

Mauswiesel Mustela nivalis D D - - R 

Reh Capreolus caprolus - - - - R 

Rotfuchs Vulpes vulpes - - - - R 

Schermaus Arvicola terrestris - - - - R 

Siebenschläfer Glis glis - - - - R 

Steinmarder Martes foina - - - - R 

Waldmaus Apodemus sylvaticus - - - - R 

Waschbär Procyon lotor - - - - R 

Wildkaninchen Orytolagus cuniculus V - - - R 

Wildschwein Sus scrofa - - - - R? 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste, D = Daten zur Verbreitung, Biologie und Gefährdung mangelhaft 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
FFH-RL (92/43/EWG): - = nicht aufgeführt 
Status im UG: R: Reproduktion 
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Tabelle 150: Artenliste im UG nachgewiesener Vogelarten (Brutvögel und regelmäßig auftreten-
de Nahrungsgäste, die außerhalb des UG brüten, planungsrelvante Arten: fett) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

RL D 

(2007) 

RL H 

(2014) 

BNatS

chG 

EHZ Status 

im UG 

Amsel Turdus merula - - § günstig BV 

Bachstelze Motacilla alba - - § günstig BV 

Baumfalke
* 

Falco subbuteo 3 V 3 §§ ungünstig 

schlecht 

BV 

Baumpieper* Anthus trivialis V 2 3 § schlecht BV 

Blaumeise Cyanistes caeruleus - - § günstig BV 

Bluthänfling Carduelis cannabina V 3 V § schlecht 

ungünstig 

BV 

Braunkehlchen* Saxicola rubetra 3 1 § schlecht BV 

Buchfink Fringilla coelebs - - § günstig BV 

Buntspecht Dendrocopos major  - - § günstig BV 

Dohle Coloeus monedula - V § günstig NG 

Dorngrasmücke Sylvia communis - - § günstig BV 

Eichelhäher Garrulus glandarius - - § günstig BV 

Eisvogel* Alcedo atthis - 3 §§ ungünstig BV 

Elster Pica pica - - § günstig BV 

Feldlerche Alauda arvensis 3 V § ungünstig BV 

Feldschwirl Locusta naevia V V § ungünstig 

günstig 

BV 

Feldsperling Passer montanus V V § ungünstig BV 

Fitis Phylloscopus trochilus - - § günstig BV 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla - - § günstig BV 

Gartengrasmücke Sylvia borin - - § günstig BV 

Gartenrotschwanz* P. phoenicurus - 2 3 § schlecht BV 

Gebirgsstelze* Motacilla cinerea - - § günstig BV 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula - - § günstig BV 

Girlitz Serinus serinus - - V § ungünstig BV 

Goldammer Emberiza citrinella - V § ungünstig 

günstig 

BV 

Graureiher Ardea cinerea - 3 § ungünstig NG 

Grauschnäpper* Musciapa striata - - § günstig BV 

Grünfink Carduelis chloris - - § günstig BV 

Grünspecht Picus viridis - - §§ günstig BV 

Habicht Accipiter gentilis - V §§ ungünstig NG 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - - § günstig BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

RL D 

(2007) 

RL H 

(2014) 

BNatS

chG 

EHZ Status 

im UG 

Haussperling Passer domesticus V V § ungünstig BV 

Heckenbraunelle Prunella modularis - - § günstig BV 

Hohltaube Columba oenas - V § ungünstig NG 

Jagdfasan Phasianus colchicus - - - - GF 

Kernbeißer C. coccothraustes - - V § günstig 

ungünstig 

BV 

Klappergrasmücke Sylvia curruca - V § ungünstig BV 

Kleiber Sitta europea - - § günstig BV 

Kleinspecht Dryobates minor V V § ungünstig BV 

Kohlmeise Parus major - - § günstig BV 

Kolkrabe Corvus corax - V § ungünstig NG 

Kuckuck Cuculus canorus V 3 V § schlecht 

ungünstig 

BV 

Mäusebussard Buteo buteo - - §§ günstig BV 

Mauersegler Apus apus - V § ungünstig NG 

Mehlschwalbe Delichon urbicum V 3 § ungünstig BV 

Misteldrossel Turdus viscivorus - - § günstig NG 

Mittelspecht* Dendrocopos medius - V - V §§ ungünstig BV 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - - § günstig BV 

Neuntöter Lanius collurio - V § ungünstig 

günstig 

BV 

Rabenkrähe Corvus corone - - § günstig BV 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 § ungünstig NG 

Rebhuhn Perdix perdix 2 2 § schlecht BV 

Ringeltaube Columba palumbus - - § günstig BV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula - - § günstig BV 

Rotmilan Milvus milvus - - §§ ungünstig NG 

Schleiereule Tyto alba - V §§ günstig NG 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus - - § günstig BV 

Schwarzmilan Milvus migrans - V §§ ungünstig NG 

Schwarzspecht Dryocopus martius - V §§ günstig NG 

Schwarzstorch Ciconia nigra - 3 §§ ungünstig NG 

Singdrossel Turdus philomelus - - § günstig BV 

Sommergoldhähnchen* Regulus ignicapilla - - § günstig BV 

Sperber Accipiter nisus - - §§ günstig NG 

Star Sturnus vulgaris - - § günstig BV 

Stieglitz Carduelis carduelis  V § ungünstig BV 

Stockente* Anas platyrhynchos - V 3 § ungünstig BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

RL D 

(2007) 

RL H 

(2014) 

BNatS

chG 

EHZ Status 

im UG 

Sumpfmeise Poecile palustris - - § günstig BV 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris - - § günstig BV 

Tannenmeise* Parus ater - - § günstig BV 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca - V § ungünstig BV 

Türkentaube Streptopelia 
decaocto 

- 3 § ungünstig NG 

Turmfalke Falco tinnunculus   §§ günstig BV 

Wacholderdrossel Turdus pilaris - - § ungünstig BV 

Wachtel Coturnix coturnix - V § ungünstig BV 

Wachtelkönig Crex crex 2 1 §§ schlecht BV 

Waldbaumläufer* Certhia familiaris - - § günstig BV 

Waldkauz Strix aluco - - §§ günstig NG 

Waldohreule* Asio otus - 3 V §§ ungünstig BV 

Wasseramsel* Cinclus cinclus - - § günstig BV 

Weidenmeise Poecile montanus - V § ungünstig 

günstig 

BV 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus - - § günstig BV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes - - § günstig BV 

Zilpzalp Phylloscopus collybita - - § günstig BV 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, V = 
Vorwarnliste 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
EHZ: Erhaltungszustand in Hessen (gem- VSW 2008 / HMULV 2009 2014) 
Status im UG: BV = Brutvogel (Paare, Reviere), Reviervogel; NG = regelmäßiger Nahrungsgast zur Brutzeit im UG; GF: 
Gefangenschaftsflüchtling (und somit keine europäische Vogelart gem. Art. 1 VRL) 

 

Tabelle 151: Artenliste im UG nachgewiesener Rastvogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2006 
2014) 

BNat 
SchG 

EHZ Status 
im UG 

Bekassine Gallinago gallinago 1 1 §§ günstig DZ 

Bruchwasserläufer Tringa glareola 1 x §§ ungünstig DZ 

Flussuferläufer Acitis hypoleucos 2 1 §§ günstig DZ 

Gelbspötter Hippolais icterina - - § günstig DZ 

Grauschnäpper Muscicapa striata - - § günstig DZ 

Kiebitz Vanellus vanellus 2 1 §§ günstig DZ 

Kornweihe Circus cyaneus 2 0 §§ ungünstig DZ, WG 

Kranich Grus grus - x §§ ungünstig DZ 

Nachtigall Luscinia 
megarhynchos 

- - § günstig DZ 

Reiherente Aythya fuligula - V § günstig DZ, WG 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL D 
(2007) 

RL H 
(2006 
2014) 

BNat 
SchG 

EHZ Status 
im UG 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 § ungünstig DZ 

Teichrohrsänger Acrocephalus 
scirpaceus 

- V § günstig DZ 

Turteltaube Streptopelia turtur 3 V § ungünstig DZ 

Waldwasserläufer Tringa ochropus - 0 §§ günstig DZ 

Wanderfalke Falco peregrinus - 3 §§ günstig DZ 

Wiesenpieper Anthus pratensis V 2 § günstig DZ 

Wiesenschafstelze Motacilla flava - - § günstig DZ 

RL-Status: - = nicht aufgeführt, 0 = erloschen oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = 
Gefährdung anzunehmen, V = Vorwarnliste, x: entfällt, da keine Brutvogelart in Hessen 
BNatSchG: § = besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 
EHZ: Europa (BURFIELD & VAN BOMMEL 2005): Kategorie SPEC 1 und 2 = schlecht; Kategorie SPEC 3 = ungünstig; Kategorie 4 
und ohne Nennung = gut 
Status im UG: DZ = Durchzügler, WG – Wintergast 
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Tabelle 152: Probeflächen mit Beschreibung der Lebensraumtypen für die Artengruppen der 
Tagfalter und Widderchen sowie der Heuschrecken 

PF-
Nr. 

Lage Biotop- und Lebensraumtypen 

1 Mähwiesen südwestlich Maar (Feucht-)Grünland, Graben, Glatthaferwiese 

2 Feldflur westlich Maar Ackerbrache / Getreidefeld 

3 Grünland westlich Maar Mähwiese, (Glatthaferwiese, Silagewiese) / Mähwiese, 
Grabenrand 

4 Ossenberg nördlich Lauter-
bach 

mageres Grünland, Waldsaum, Halbtrockenrasen 

5 Grünland südöstlich Maar Mähwiese, Graben / Mähwiese, Gewässerrand, Hochstauden-
flur 

6 Grünland nördlich Lauterbach 
I 

wechselfeuchte Wiesen / Feuchtgrünland, Hochstaudenflur, 
Bahndamm 

7 Grünland nördlich Lauterbach 
II 

Graben, Mähweide, Feuchtwiesenrelikte, Hochstauden / 
Rinderweide, Gewässerrand, Hochstaudenflur 

8 Grünland nördlich Lauterbach 
III 

Halbtrockenrasenrelikt, Mähweiden / Rinderweide, z. T. 
Halbtrockenrasen 

9 Vaits-Berg nordöstlich 
Lauterbach I 

Mähwiese, Waldsaum 

10 Vaits-Berg nordöstlich 
Lauterbach II 

Mähwiese, Waldsaum 

11 Lauter-Aue an der 
Helmesmühle I 

wechselfeuchtes Grünland, Silagewiesen 

12 Lauter-Aue an der 
Helmesmühle II 

wechselfeuchtes Grünland, Silagewiesen 

13 Hang nördlich Angersbach Gehölzsaum, verbrachter Halbtrockenrasen 

14 Kromberg nördlich 
Angersbach 

Glatthaferwiesen, Gehölzsaum / Glatthaferwiesen verbracht, 
Gehölzsaum 

15 Grünland nordöstlich 
Angersbach I 

(wechsel-)feuchte Mähwiesen / (wechsel-) feuchte Mähwiesen, 
Kleinseggenried 

16 Grünland nordöstlich 
Angersbach II 

Mähwiesen / Mähwiesen, Bahndamm, Hochstaudenflur 

17 Grünland Ortsrand 
Angersbach 

Mähwiesen, Pferdekoppeln / Grünland, Gewässerrand, 
Hochstaudenflur 

18 Grünland östlich Angersbach Mähweiden, Graben / Mähwiese, Grabenrand, Hochstauden-
flur 

19 Halbtrockenrasenrelikte 
östlich Angersbach 

trockenes Grünland, Magerrasen verbuscht 

20 Grünland östlich Angersbach Mähwiesen, Graben, Saum / Grünland, Gehölz, Ruderalflur, 
Grabenrand 

21 Mähwiese südöstlich 
Angersbach 

Mähwiese, Grabenrand, Hochstaudenflur 

22 Grünland unter Hochspan-
nungstrasse nördlich 
Landenhausen 

Mähwiese / Schafkoppel 

23 Grünland nördlich 
Landenhausen I 

Mähwiese / Mähwiese, Grabenrand 
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PF-
Nr. 

Lage Biotop- und Lebensraumtypen 

24 Grünland nördlich 
Landenhausen II 

feuchte Mähwiesen, Kleinseggenried / feuchte Mähweiden, 
Kleinseggenried, Graben 

25 Senke nordöstlich 
Landenhausen 

feuchte Mähwiese, Kleinseggenried / Rinderweide, feucht bis 
trocken, Gewässerrand 

26 Grünland östlich 
Landenhausen I 

wechselfeuchte Mähwiesen, Graben 

27 Grünland östlich 
Landenhausen II 

wechselfeuchte Mähwiesen, Graben / wechselfeuchte 
Mähwiesen, Seggenried, Graben 

28 Aue der Altefeld nördlich Müs 
I 

Mähwiese / Grünland, Gehölzsaum 

29 Aue der Altefeld nördlich Müs 
II 

Mähwiese, Bachufersaum, Hochstauden / Schafweide, 
Gewässerrand, Hochstauden 

30 Aue der Altefeld nördlich Müs 
III 

Mähwiese / Silagewiese 
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8.5 ANHANG 5: SCHUTZGUT LANDSCHAFTSBILD 

Beschreibung derLandschaftsbildeinheiten des Trassenkorridors 

 

Naturraumeinheit Fuldaer Senke, Naturraum: Großenlüder-Lauterbacher Graben 

Wald-/Offenland am Alten-Berg westlich Lauterbach 

 Relief: Kuppe, Nord-, West- und Südhang des Alten-Berges. Von 402 m ü. NN auf 

320 m ü. NN abfallend 

 Gewässer: keine Gewässer vorhanden 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Auf der Kuppe stockt ein Waldbestand, der aus 

Laubwald, Nadelwald besteht, Nadelwald bestehend überwiegend aus Fichte, we-

nig Kiefer 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: intensiv forstwirtschaftliche Nutzung, ein in 

Betrieb befindlicher Steinbruch im nördlichen Bereich 

Waldgebiet „Lehchen“ zwischen Lauterbach und Angersbach 

 Relief: Das Waldgebiet liegt am Nordhang des Hainig und steigt über eine Distanz 

von ca. 1.000 m von 290 m ü. NN an der Ziegelei auf ca. 380 m ü. NN an. 

 Gewässer: In dieser Landschaftsbildeinheit befinden sich keine Gewässer. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Im östlichen Bereich herrschen Laubwaldbestände 

vor, während im westlichen Teil überwiegend Nadelforst auftritt. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Am nördlichen Rand wird das Waldgebiet 

durch das Dachziegelwerk und dessen Abbaugebiet begrenzt. 

Waldgebiet „Söderberg und Hubertushöhe" 

 Relief: Das Gelände besteht aus zwei Bergkuppen (Hubertushöhe, 353 m ü. NN 

und Söderberg, 360 m ü. NN) mit nach Norden, Westen und Südwesten stärker 

und nach Süden und Osten schwächer geneigten Hanglagen. 

 Gewässer: In dieser Landschaftsbildeinheit befinden sich keine Gewässer. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Waldgebiet besteht überwiegend aus Nadel-

holzbeständen. Im Bereich des Söderberges befindet sich ein zusammenhängen-

der Laubholzbestand und ein kleinerer Offenlandbereich. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Waldgebiet unterliegt in Teilen einer 

intensiven forstwirtschaftlichen Nutzung. 

Waldgebiet am Häls-Berg 

 Relief: ausgedehnte Kuppenlage des Häls-Berges (413,5 m), überwiegend zwi-

schen 380 und 400 m ü. NN. Nach Norden etwas steiler abfallend. 
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 Gewässer: keine Gewässer vorhanden 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Die Kuppe des Häls-Berges ist mit einem geschlos-

senen Waldbestand bestockt. Es handelt sich überwiegend um einen Fichtenforst. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: intensiv forstwirtschaftlich genutzt. Fichtenbe-

stände wirken sich negativ auf das Landschaftsbild aus. 

Niederungsbereich der Brenderwasser 

 Relief: Der durchgehend flache Talraum liegt zwischen 290 m und 300 m ü. NN. 

 Gewässer: Die Brenderwasser, die das Gebiet von Südwest nach Ost durchfließt, 

und auch der Zufluss aus Maar und Muhrsbach, der von Norden ins Gebiet eintritt, 

sind imBereich dieser Landschaftsbildeinheit überwiegend naturbelassen mit ei-

nem großen Anteil an landschaftsbildwirksamen uferbegleitenden Gehölzen. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Bis auf wenige kleinere Ackerflächen im Norden der 

Landschaftsbildeinheit wird das Gebiet von Grünlandflächen eingenommen. 

Feuchtwiesen und Stillgewässer Richtung Heblos. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: mäßig extensiv. Das Gebiet wird von der 

Bahnstrecke Gießen-Fulda zerschnitten und ist im Westen, Süden und Osten von 

Bebauung umgeben. Von Nordost nach Südwest führt eine Hochspannungsleitung 

durch das Gebiet. 

Niederungsbereich des Rodebachs 

 Relief: Talraum deutlich ansteigend, Seitenhänge deutlich hängig 

 Gewässer: Rodebach, im unteren Bereich sehr naturnah mit alten Weiden-Uferge-

hölzen ausgebildet, im oberen Abschnitt mäßig naturnah mit gewässerbegleiten-

den Gehölzen frischer Standorte. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Grünland mäßig extensiv genutzt, Feuchtwiesen 

und Helokrenen in Hangbereichen, mäßig ausgebildet, Gehölze an Böschungs-

kanten. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: mäßig extensiv, Hochspannungsmasten 

durchqueren die Einheit. 

Niederungsbereich der Lauter 

 Relief: Der ca. 7 km lange von West nach Ost verlaufende Talbereich der Lauter 

liegt zwischen 270 m ü. NN bei Lauterbach und ca. 240 m ü. NN bei Bad 

Salzschlirf. 

 Gewässer: Die Lauter weist im betrachteten Bereich einen stark mäandrierenden 

Gewässerverlauf mit z. T. lückigen Ufergehölzbeständen auf. In den breiteren Tal-

abschnitten wird das Grünland von Entwässerungsgräben durchzogen. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der Niederungsbereich wird überwiegend von 

Grünlandflächen eingenommen; Ackerflächen treten nur vereinzelt auf. Gehölze 

befinden sich ausschließlich in Gewässernähe. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Die Grünlandflächen im Niederungsbereich 

sind mäßig extensiv genutzt. Im Westen der Landschaftsbildeinheit befindet sich 
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die Kläranlage der Stadt Lauterbach. In der Nähe der Burgruine Wartenberg befin-

det sich die Kläranlage der Ortslage Angersbach und eine Grünabfall-

Zwischendeponie. In Ost-West-Richtung wird das Gebiet von der Bahnstrecke 

Gießen-Fulda zerschnitten. Eine Hochspannungsleitung quert das Gebiet zwi-

schen der Burgruine und der Kläranlage Angersbach. 

Niederungsbereich des Mühlenbachs 

 Relief: Deutlich geneigtes Bachtal im Gebiet zwischen 245 und 270 m ü. NN. 

 Gewässer: Der Mühlenbach ist im Bereich vorhandener Ufergehölze recht natur-

nah ausgebildet, in den ufergehölzfreien Abschnitten ist er als eher naturfern ein-

zustufen. Der Rothebach ist im oberen Abschnitt begradigt und vegetationsarm. Im 

unteren Bereich, die in dieser Landschaftsbildeinheit liegen, weist er naturnahe 

Verlaufs- und Vegetationsstrukturen auf. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Grünlandwirtschaft dominiert, aufgrund einer nur 

mäßig intensiven Nutzung sind im Unterlauf Feuchtwiesen ausgebildet. Die 

Ufergehölzsäume sind das bestimmende landschaftsbildprägende Element. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: mäßig intensiv bis intensiv; Gewerbeflächen 

am südlichen Ortsrand von Landenhausen beeinträchtigen das Landschafsbild. 

Niederungsbereich der Altefeld 

 Relief: gekennzeichnet durch das eher geringe Gefälle der Altefeld auf der gesam-

ten Fließstrecke quer durch den UR „visuelle Beeinträchtigung“ von etwa 260 m 

auf 240 m ü. NN 

 Gewässer: Die Altefeld durchfließt das Gebiet von Süden kommend Richtung Bad 

Salzschlirf mit einem überwiegend naturnahen Gewässerverlauf und fast durch-

gängig uferbegleitenden Gehölzstrukturen. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der naturnahe Gewässerverlauf wird von einem 

nahezu durchgehenden Galeriewald gesäumt. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Neben extensiv genutzten Biotoptypen im 

näheren Gewässerumfeld, naturnahe Waldgesellschaften und Gehölzen, wird das 

angrenzende Grünland eher intensiv genutzt. Der Talraum wird durch die B 254-alt 

durchschnitten, die optische und akustische Beeinträchtigungen entfalten. 

Strukturreiches Offenland westlich Maar 

 Relief: flachwellig-hängig, weit einsehbarer Bereich durch vorliegende Beckenland-

schaft 

 Gewässer: - Höllertsgraben, Oberlauf/Quellfbäche der Maar 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Zahlreiche alte Hutungsflächen, in Form strukturrei-

cher Magerrasen-Grünland-Gehölz-Komplexe bestimmen das sehr reizvolle Land-

schaftsbild. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: extensiv bis mäßig extensiv. B 254-alt zer-

schneidet das Gebiet. 
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Ossenberg 

 Relief: Das Gebiet wird durch die Kuppenlage des Ossenberges bestimmt. Der 

Ossenberg erhebt sich mit seinen 349 m ü. NN deutlich über die schwach 

reliefierte, ausgeräumte Agrarlandschaft in seiner Umgebung. 

 Gewässer: Im Gebiet befinden sich keine Gewässer. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der Landschaftsbildraum wird durch kleinparzellier-

te Grünlandflächen mit Kleingehölzen, Einzelbäumen und Hecken und Gehölze mit 

Lesesteinhaufen geprägt. Basaltsteinbruch mit Phonolithen. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Der Bereich wird extensiv landwirtschaftlich 

genutzt. 

Vaits-Berg 

 Relief: Diese Einheit ist stark reliefiert. Prägend ist die Kuppe des Vaits-Berges mit 

342 m ü. NN. Nach Süden fällt der Hang bis auf 270 m ü. NN zum Lautertal ab. 

 Gewässer: Im Gebiet befinden sich keine Gewässer. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der Landschaftsbildraum wird durch kleinparzellier-

te Grünland- und Ackerflächen mit Kleingehölzen, Einzelbäumen und Hecken ge-

prägt. Besonders auch Streuobstwiesen prägen die Raumeinheit. Kleine 

überwiegend naturnahe Waldparzellen sind charakteristisch. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Südlich des Vaits-Berges befindet sich eine 

Erddeponie im Bereich des ehemaligen Steinbruchgeländes, die eine deutliche 

Beeinträchtigung darstellt. Auch das Tierheim sowie ein Gewerbebetrieb, eine 

Gärtnerei und eine soziale Einrichtung beeinträchtigen das ansonsten natürlich 

anmutende Landschaftsbild. 

Offenlandbereich „Birkich“ mit der Burgruine Wartenberg“ 

 Relief: Der Landschaftsbildraum umfasst die z. T. stark geneigten, nordexponier-

ten Hanglagen des Söderberges, des Birkichs (318 m ü. NN) und des Hornberges 

(281 m ü. NN) sowie den in die Lauterniederung hineinreichenden Bergsporn mit 

der Burgruine Wartenberg. Der Bergsporn hat eine Geländehöhe von 274 m ü. NN 

und liegt damit ca. 25 m über dem Geländeniveau der Lauterniederung. 

 Gewässer: In dieser Landschaftsraumeinheit befinden sich keine Gewässer. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Auf den Hanglagen befinden sich überwiegend 

kleinparzellige Grünlandflächen, die durch Gehölzgruppen und Hecken unterbro-

chen sind. Auf dem mit Gehölzen umstandenen Bergsporn des Birkichs liegt die 

restaurierte Burgruine Wartenberg. Auf dem Birkich selbst befindet sich die größte 

Zwergstrauchheide der näheren und weiteren Umgebung. Sie ist als FFH-Gebiet 

ausgewiesen. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet unterliegt einer größtenteils 

extensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Die Burgruine ist touristisch über Wan-

derwege erschlossen. Die Bahnstrecke Gießen – Fulda trennt den Bergsporn mit 

der Burgruine vom übrigen Gebiet ab. Zwischen dem Birkich und dem Horn-Berg 
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verläuft eine Hochspannungsleitung. Kleingärtnerische Nutzung beeinträchtigt be-

sonders den Horn-Berg und den Südhang des Birkich. 

Offenland östlich der Stadt Lauterbach 

 Relief: Das Gelände steigt von ca. 290 m ü. NN im Norden auf ca. 400 m im 

Süden bzw. 380 m im Osten zum Waldgebiet des Hainigs an. 

 Gewässer: Im Gebiet gibt es nur einige wenige grabenähnliche Fließgewässer, die 

kaum Ufergehölze besitzen. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Die kleinparzelligen Landwirtschaftsflächen sind 

stark durch Hecken, Gehölzgruppen und Einzelbäume strukturiert. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Die kleinräumige Strukturierung des Gebietes 

begünstigt eine mäßig extensive bis extensive Nutzung. Im Gebiet befinden sich 

verschiedene landwirtschaftliche Betriebe und Kleingartenanlagen. Im Süden des 

Gebietes befindet sich eine Nadelholzanpflanzung. Akustische Vorbelastungen 

bestehen im nördlich Bereich durch die angrenzende B 254-alt. 

Offenland westlich Angersbach 

 Relief: Die Raumeinheit stellt den ostexponierten Hang des Hainigs und Teile der 

nordostexponierten Hänge des Lärchenberges dar. Es fällt relativ steil von 362 m 

ü. NN (Bilskuppe) auf 260 m ü. NN ab. Zum Talraum hin nimmt das Gefälle ab. Die 

Landschaftsbildeinheit ist relativ stark reliefiert. Knapp außerhalb, aber das Land-

schaftsbild der Raumeinheit prägend, befinden sich die Bilskuppe und der Sonn-

Berg mit einer ehemaligen Burg. 

 Gewässer: Im Gebiet befinden sich mehrere Quellen und kleine Quellbäche, die in 

die Lauter fließen. Außerhalb des UR liegen in dieser Einheit noch weitere Quellen 

mit den dazugehörigen Gerinnen, die in den Rudloser Bach münden. Bei den klei-

neren im Landschaftsbildraum vorhandenen Fließgewässern handelt es sich fast 

durchgehend um begradigte und vegetationsarme Bäche. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Gebiet ist stark strukturiert, neben Gehölzen 

finden sich Hecken und Kleinstrukturen. In den höher liegenden Bereichen befin-

den sich überwiegend Grünlandflächen. Die tiefer liegenden, flacheren Bereiche 

werden vorwiegend ackerbaulich genutzt. Der Grünlandanteil ist erheblich. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet wird extensiv bis mäßig intensiv 

landwirtschaftlich genutzt. An den trockeneren Kuppenbereichen herrscht extensi-

ve Nutzung vor. Als Vorbelastung ist südlich der Ortslage Angersbach ein Abbau-

gebiet zu nennen. Akustische Vorbelastung besteht durch die B 254, die diese 

Raumeinheit im Norden tangiert. 

Offenland südöstlich Angersbach 

 Relief: Die Raumeinheit stellt den nordexponierten Hang des Lärchen-Berges dar. 

Er fällt von 360 m ü. NN auf 270 m ü. NN ab. 

 Gewässer: Im Gebiet befindet sich ein Quellbach des Krömmelbachs mit seinem 

Quellbereich. 
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 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Gebiet ist stark strukturiert, neben Streuobst-

wiesen und Gehölzen finden sich Hecken und Kleinstrukturen. Der Grünlandanteil 

ist erheblich. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet wird intensiv landwirtschaftlich 

genutzt. An den trockeneren Hangbereichen herrscht extensive Nutzung vor. Als 

Vorbelastung ist südlich der Ortslage ein Abbaugebiet zu erkennen. Akustische 

Vorbelastungen besteht durch die B 254, die diese Raumeinheit im Norden tan-

giert. 

Agrarlandschaft am Alten-Berg westlich Lauterbach 

 Relief: zum Alten-Berg (402 m ü. NN) hin ansteigend, hängig, von 310 auf 380 m 

ü. NN.  

 Gewässer: kleiner Zufluss zur Brenderwasser 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: geprägt durch Intensiväcker, an den Böschungen 

und Hangkanten finden sich Feldgehölze und Hecken, landschaftsbildprägende 

Eichen und Linden. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: intensive Nutzung, Vorbelastungen durch 

uneingegrüntes Stallgebäude, sowie in geringerem Umfang die Bahnlinie. 

Offenland östlich Maar 

 Relief: Das Gelände besitzt eine deutliche, aber weitläufige Reliefierung. Es steigt 

von ca. 300 m im Süden auf 360 m im Norden im überwiegend flachen Steigungs-

winkel an. Neben dem als eigenständige Einheit herausgestellten Ossenberg be-

sitzt diese Landschaftsbildeinheit noch zwei weitere Kuppenlagen. 

 Gewässer: Am westlichen Rand fließt die Maar von Nordwesten kommend der 

Brenderwasser zu. Im Nordwesten ist ein Zufluss zur Maar in der Raumeinheit 

enthalten. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der Landschaftsbildraum besitzt durch Feldgehölze 

und Hecken sowie Lesesteinhaufen- und –riegel auf Kuppenlagen und Hangkan-

ten einen weitläufigen landschaftlich reizvollen Strukturreichtum. Weiterhin findet 

sich ein kleiner Schwarzerlen-Bruchwald an der Maar. Im Bereich der 

Kuppenlagen ist der Grünlandanteil deutlich erhöht. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet wird überwiegend intensiv acker-

baulich genutzt. Im Süden durchquert eine Hochspannungsleitung die Raumein-

heit. Im Südwesten stehen fünf große Hybridpappeln an der Maar. 

Agrarlandschaft nordöstlich der Stadt Lauterbach  

 Relief: Nach Norden steigt das Gelände zum Wald hin an. Die Hanglagen weisen 

unterschiedlich starke Neigungen auf und werden durch den Bachlauf des Ziegel-

baches eingeschnitten. 

 Gewässer: Der Ziegelbach fließt stark begradigt und vegetationsfrei auf die Lauter 

zu. Im oberen Bereich finden sich die Quellbereiche des Ziegelbaches. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Gebiet wird überwiegend intensiv ackerbaulich 

genutzt. Im Westen zum Talraum des Rodebaches hin, befinden sich intensiv ge-
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nutzte Grünlandflächen. Als Besonderheit finden sich im Osten zwei ehemalige 

Tongruben. Die eine bildet heute eine eingezäunte Galloway-Dauerweide und die 

andere wird von einem Abgrabungsgewässer eingenommen. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet wird überwiegend intensiv genutzt, 

im Bereich der ehemaligen Tongruben extensiv und teilweise im Sinne einer stillen 

Erholung. Das Gebiet wird von der L 3140 (Lauterbach – Willofs) zerschnitten, an 

der einige gewerblich genutzte Flächen liegen. Durch das Gebiet verläuft eine 

Hochspannungsleitung in Südost-Nordwest-Richtung bis zur L 3140. Von dort ver-

lässt sie das Gebiet in südwestlicher Richtung. 

Agrarlandschaft nördlich Angersbach 

 Relief: Der Landschaftsbildraum ist durch mäßig geneigte, südexponierte Hangla-

gen geprägt. (250 bis 370 m ü. NN) 

 Gewässer: In dem Gebiet befinden sich keine Gewässer. Ganz im Osten befindet 

sich ein Quellbereich, dessen Gerinne in die Lauter mündet. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Gebiet ist durch Ackerflächen mit nur wenigen 

strukturierenden Gehölzen gekennzeichnet. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Die Ackerflächen werden intensiv genutzt. 

Das Gebiet wird von einer Hochspannungsleitung in Südost-Nordwest-Richtung 

durchschnitten. 

Agrarlandschaft östlich Landenhausen 

 Relief: Das größtenteils flachwellige Gelände des Landschaftsbildraumes liegt 

zwischen dem Bachtal des Mühlenbachs und der Altefeld und umfasst die 

schwach ausgeprägten Kuppen von Hammels-Berg (273,7 m) und Kalkberg (280,5 

m) mit Höhen zwischen 240 m bis 290 m ü. NN. 

 Gewässer: In dieser Raumeinheit liegt der überwiegend grabenähnlich ausgepräg-

te Rothebach. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das strukturarme Gebiet wird durch großflächige 

Ackerflächen geprägt 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Auf den Ackerflächen findet überwiegend eine 

intensive Nutzung statt. Das Gebiet wird im südlichen Teil durch die B 254-alt zer-

schnitten. Hierdurch bestehen optische und akustische Vorbelastungen und 

Trennwirkungen für die Fauna. 

Agrarlandschaft am Söder-Berg 

 Relief: Das flachwellige Offenland zwischen Angersbach und Landenhausen steigt 

vor dem Söder-Berg deutlich an von 260 bis auf 340 m ü. NN. 

 Gewässer: In der Raumeinheit sind keine Gewässer vorhanden. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: In die agrarisch geprägte Landschaft sind vereinzelt 

Hecken und Feldgehölze eingestreut. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet wird intensiv ackerbaulich genutzt. 
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Agrarlandschaft nordöstlich Müs 

 Relief: 260-360 m ü. NN, deutlich reliefiertes Gelände, welches nach Osten zum 

Galgen-Berg und Langen-Berg hin ansteigt. 

 Gewässer: Im Gebiet befindet sich ein Quellzufluss zur Altefeld. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Gebiet wird durch Ackerschläge eingenommen, 

An Hangkanten finden sich Gehölze, Streuobstparzellen und kleinere Waldbestän-

de. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet wird intensiv genutzt, aber Ele-

mente einer extensiven Nutzung sind in dem mittelmäßig strukturierten Einheit er-

halten geblieben. Vorbelastungen bestehen in Form der Hochspannungsleitung. 

Agrarlandschaft südlich Müs 

 Relief: Diese kleine, gerade noch angeschnittene Raumeinheit ist stark reliefiert 

und wird nördlich von den Bachtälern von Altefeld und Hollerbach begrenzt. 

 Gewässer: Im Gebiet selber befinden sich keine Gewässer. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der Bereich ist durch ein kleineres Waldstück, 

Einzelbäume und Hecken gut strukturiert 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet wird mäßig intensiv genutzt. 

Ausgeräumte Beckenlandschaft um Maar 

 Relief: flach, weit einsichtig, 310 – 340 m ü. NN, von Hängen umgeben. 

 Gewässer: Muhrsbach, Quellbäche der Maar, Höllertsgraben 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: ausgeräumte, agrarisch intensiv genutzte Becken-

landschaft 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: intensive Nutzung, Vorbelastungen der sehr 

einsichtigen Einheit durch Pumpwerk, Silo, südlich Maar, moderne Stall- und Fir-

mengebäude. Das Gebiet wird von der B 254-alt durchschnitten. Hierdurch beste-

hen neben deutlichen Trennwirkungen auch akustische und visuelle 

Vorbelastungen. 

Offene Agrarlandschaft zwischen Angersbach und Landenhausen 

 Relief: Der Landschaftsbildraum ist durch ein flachwelliges, weithin einsichtiges 

Gelände geprägt mit Höhe zwischen 270 m und 290 m ü. NN. Lediglich vor dem 

Söder-Berg steigt das Gelände etwas stärker bis zu 310 m ü. NN an. 

 Gewässer: Das Gebiet wird vom Krömmelbach-Fließgewässersystem durchquert. 

Er und seine kleinen Zuflüsse ist in diesem Bereich vegetationsarm und graben-

ähnlich ausgeprägt. Im Osten befindet sich der Quellbereich eines weiteren Fließ-

gewässers, welchse in die Lauter mündet. Es liegt teilweise im FFH-Gebiet 

„Großseggenried bei Huhnrod“. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der Landschaftsbildraum zeichnet sich durch 

ausgeräumte Ackerflächen aus. In Gewässernähe gibt es vorwiegend intensiv ge-

nutztes Grünland. 
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 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das Gebiet wird intensiv ackerbaulich genutzt 

und wird von der B 254-alt durchschnitten. Hierdurch bestehen neben deutlichen 

Trennwirkungen auch akustische und visuelle Vorbelastungen. 

Siedlungsbereich Maar 

 Relief: Der Siedlungsbereich ist wenig bis stark reliefiert. Insgesamt ist die Ortlage 

süd- bis südostexponiert, wobei sie besonders im südlichen Bereich gegen das 

Offenland zur geplanten B 254 hin abfällt. Er umfasst die Höhenlagen von 310 m 

bis 340 m ü. NN. 

 Gewässer: Durch den Ortsteil verläuft die Maar, teilweise verrohrt, teilweise im 

Betonbett eingefasst, tlw. naturnah. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Alter Stadtkern mit Kirche, Fachwerkhäusern und 

Höfen, überwiegend deutlich überprägt, nach Norden ist teilweise der alte Ortskern 

mit Streuobstresten erhalten. Nach Süden, Südwesten, Südosten hat eine Sied-

lungserweiterung mit Neubaugebieten stattgefunden. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: mangelnde Eingrünung der südlichen Orts-

ränder. Hoher Koniferenanteil in älteren Wohngebieten. Akustische Vorbelastung 

durch die alte B 254 am südwestlichen Ortsrand. 

Siedlungsbereich Heblos 

 Relief: überwiegend deutliche Südhanglage zur Brenderwasser geneigt 325 m bis 

345 m ü. NN 

 Gewässer: die Brenderwasser fließt sehr naturnah durch den Ort, begleitet von 

stellenweise mehrreihigem Galeriewald aus alten Erlen und Weiden. Totholz vor-

handen. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: alter Ortskern mit Fachwerk und Kirche, wenig 

überprägt, Siedlungserweiterungen überwiegend am Hang aufwärts Richtung Nor-

den. 

Siedlungsbereich Rimlos 

 Relief & Gewässer: schwach bis nicht geneigt zur Brenderwasser, die Rimlos 

nördlich umfließt. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Im Norden liegt der teilweise deutlich überprägte 

ältere Dorfkern, nach Süden und Osten haben ausgedehnte Siedlungserweiterun-

gen stattgefunden. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: abschnittsweise schlechte Eingrünung des 

Ortsrandes, im Osten Firmengelände 

Siedlungsbereich Stadt Lauterbach 

 Relief: Das Stadtgebiet Lauterbach liegt größtenteils im flachen Niederungsgebiet 

der Lauter und der Brenderwasser. Im Osten und Süden reichen die Siedlungsflä-

chen in die Hanglagen bis ca. 350 m ü. NN auf. 

 Gewässer: Lauterbach wird in seinem Kern von der Lauter durchflossen, die dort 

weitestgehend begradigt und bis an die Ufer bebaut ist. Im Norden umfließt die 
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Brenderwasser die Stadt. In seine Niederung befindet sich der Bahnhof und Ge-

werbeflächen. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Die Stadt Lauterbach mit 14580 Einwohnern besitzt 

einen Altstadtkern mit historischen Fachwerkhäusern und Resten von Wehranla-

gen. In den westlichen, nördlichen und nordöstlichen Randbereichen überwiegen 

Gewerbeflächen. Im Osten und Süden wird die Stadt von überwiegend dichter 

Wohnbebauung begrenzt. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Insbesondere nach Norden dehnen sich 

locker bebaute Gewerbeflächen aus. Im Süden befinden sich verschiedene Sport-

plätze und ein Schwimmbad im Niederungsbereich der Lauter. Starke akustische 

Vorbelastung durch die alte B 254 am nördlichen Stadtrand. 

Siedlungsbereich Angersbach 

 Relief: Der Ortskern und der Bahnhof liegen im Randbereich der Lauterniederung. 

In nordwestlicher und südöstlicher Richtung dehnt sich der Ort auf relativ ebenen 

Gelände entlang der B 254-alt aus. Nach Süden steigt der besiedelte Bereich zu-

nächst flach, im Randbereich etwas steiler bis zu ca. 310 m ü. NN an. 

 Gewässer: Die Lauter fließt nördlich des Ortskerns Angersbachs. Der überwiegend 

naturnahe Bachverlauf wird nur einmal auf Höhe des Ortskern von der K 82 ge-

quert. In diesem Bereich reicht auch die Bebauung nah an das Gewässer heran. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der Ortsteil hat ca. 2700 Einwohner. Vom Ortskern 

im Randbereich der Lauterniederung ausgehend haben sich nach Nordwesten und 

Süden größere Gebiete mit vorwiegend Wohnbebauung entwickelt. Der östliche 

und südöstliche Rand der Ortslage wird durch ein verhältnismäßig großes Gewer-

begebiet geprägt. Im Norden des Ortskerns quert die K 82 die Lauter. Dort befin-

den sich im Wesentlichen der Bahnhof, der Friedhof und einige 

Landwirtschaftsbetriebe. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Das sehr große Gewerbegebiet prägt den 

gesamten Ostrand der Ortschaft. Von Nordwest nach Südost wird der Ort von der 

B 254 zerschnitten. Hierdurch ist die Ortslage stark akustisch vorbelastet. 

Siedlungsbereich Landenhausen 

 Relief: Landenhausen liegt größtenteils im Niederungsgebiet eines Zulaufs der 

Altefeld. 

 Gewässer: Der Bach durchfließt die Ortslage von Südwest nach Nordost, ist in den 

Ortsrandlagen begradigt und im Ortskern weitestgehend verrohrt. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Vom Ortskern ausgehend schließen sich in nordöst-

licher und südwestlicher Richtung Siedlungsgebiete mit vorwiegend Wohnbebau-

ung an. In südliche Richtung befindet sich ein Sport- und Freizeitkomplex mit 

Freibad, Sportplatz und Reitanlage. Der Ortsteil hat ca. 1.420 Einwohner. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Die Sport- und Freizeitanlage reicht weit aus 

der übrigen Bebauung der Ortslage heraus. Die B 254 quert den Ort mittig von 

Nordwest nach Südost. Hierdurch ist die Ortslage stark akustisch vorbelastet 
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Siedlungsbereich Bad Salzschlirf 

 Relief: Bad Salzschlirf liegt im Niederungsgebiet der Flüsse Lauter, Altefeld und 

Schlitz in einer Höhe von ca. 250 m ü. NN. Der besiedelte Bereich steigt auf den 

umgebenden Talhängen bis auf ca. 300 m ü. NN an. 

 Gewässer: Im Ortskern bildet sich durch den dem Zusammenfluß der kleineren 

Mittelgebiergsflüsse Lauter und Altefeld der Fluß Schlitz . 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Der Ortskern der 3400 Einwohner großen Gemein-

de liegt östlich der Altefeld und zeichnet sich durch gut erhaltene Fachwerkhäuser 

und Jugendstilgebäude aus. Westlich der Altefeld befindet sich der Kurpark. Die 

Ortsränder bestehen überwiegend aus Wohnbebauung ohne größere Gewerbege-

biete. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Im Norden des Gebietes befindet sich die 

Kläranlage im Niederungsbereich der Schlitz. Die Altefeld ist innerhalb des Ortes 

begradigt, weitestgehend vegetationsfrei und wird von mehreren Brücken gequert. 

Siedlungsbereich Müs 

 Relief: die Ortslage von Müs ist gemäßigt bis steil zum Altefeldtal hin geneigt. Die 

Ortslage besitzt daher überwiegend Westexposition. 

 Gewässer: Im Westen fließt die Altefeld in Nord-Süd-Richtung in direkter 

Nachbarschft zur Ortslage vorbei. Durch den Ort fließt ein kleiner Zufluss zur 

Altefeld. Im Bereich des geschlossenen alten Ortskerns ist er verrohrt. Südlich 

fließt der Holler-Bach am Ortsrand vorbei. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Neben einem alten Ortskern mit Fachwerkhäusern 

und Kirche, besitzt Müs ältere und neue Siedlungserweiterungen, die überwiegend 

Wohnzwecken dienen. Akustische Vorbelastung durch die alte B 254 am nördli-

chen Ortsrand. 

Naturraumeinheit Östlicher Unterer Vogelsberg 

Kleine Bereiche dieser ausgedehnten Raumeinheit ragen in den Trassenkorridor hinein. Es 

handelt sich um Waldgebiete. 

Waldgebiet bei Angersbach und Landenhausen 

 Relief: Die Waldbereiche im Untersuchungskorridor sind Teile eines größeren 

Waldgebietes, welches im Südosten des Plangebietes liegt. Im UR steigt das Reli-

ef im westlichen Teilabschnitt von 320 m ü.NN auf 410 m ü.NN. Das östliche Teil-

gebiet steigt von 270 m ü.NN auf 390 m ü.NN an. Es handelt sich in beiden Fällen 

um die Hangbereiche bis zur Kuppenlage. 

 Gewässer: Im östlichen Teilgebiet sind die Quellläufe des Rothenbaches begradigt 

und dienen der Entwässerung einiger im Wald liegender Grünlandbereiche. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Die beiden Teilgebiet werden überwiegend durch 

Nadelforst und Mischwald eingenommen. In geringem Umfang finden sich auch 

Laubwaldbereiche. 
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 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Der Waldkomplex ist überwiegend intensiv 

forstwirtschaftlich geprägt. Der Nadelholzanteil ist hoch. 

Naturraumeinheit Schlitzer Land 

Waldgebiet um den Stein-Berg 

 Relief: Die Bereiche im Untersuchungskorridor sind Teile eines größeren Waldge-

bietes, welches zahlreiche Bergkuppen mit Höhen zwischen 384 m ü. NN 

(Weihersberg) und 490 m ü. NN (Steinberg) und Taleinschnitte mit z. T. steilen 

Hanglagen aufweist. 

 Gewässer: Im Gelände befinden sich Quellläufe, die zu kleinen Bächen zusam-

menfließend in die Lauter münden. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Waldgebiet besteht überwiegend aus Nadel- 

und Nadel-Mischwaldbeständen. In den Randbereichen treten auch Bereiche mit 

Laub- und Laubmischwaldbeständen auf. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Der Waldkomplex wird in Teilen stark forst-

wirtschaftlich genutzt. Nördlich der Ortslage Angersbach befindet sich ein größeres 

Abbaugebiet im Waldrandbereich. 

Offenland am Klefferts-Berg 

 Relief: Das Gebiet zeichnet sich durch steile Hanglagen und zahlreiche Bö-

schungskanten aus. Auf relativ kleinem Raum (Gebietsgröße ca. 58 ha.) treten 

Höhenunterschiede von bis zu 85 m auf. Der höchste Geländepunkt liegt bei ca. 

365 m ü. NN, die niedrigste Punkt bei ca. 280 m ü. NN. 

 Gewässer: In dieser Landschaftsbildeinheit befinden sich keine Gewässer. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Gebiet ist geprägt durch kleinparzellige Acker- 

und Grünlandflächen und einem hohen Anteil an gliedernden Hecken und 

Gehölzstrukturen.  

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Die Acker- und Grünlandflächen unterliegen 

einer größtenteils intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Das Gebiet ist aber 

durch das stark ausgeprägte Relief und den hohen Gehölzanteil sehr strukturreich. 

Offenland / Wald am Fleisch-Berg 

 Relief: Die Landschaftsbildeinheit wird durch den Fleischberg und seine zum Teil 

stark geneigten Hanglagen gebildet. Der höchste Punkt hat eine Höhe von 371 m 

ü. NN.  

 Gewässer: Am östlichen Rand der Landschaftsbildeinheit fließt der Diezelbach, 

der seine Quellbereiche südlich des Steinberges hat und in der Nähe der Burgrui-

ne Wartenberg in die Lauter mündet. Am Fuß des Fleischberges durchfließt der 

Diezelbach einige Fischteiche und stellt sich im übrigen Verlauf überwiegend be-

gradigt und vegetationsarm dar. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Das Gebiet ist geprägt durch ein Laub-

Mischwaldgebiet auf der Kuppe und den östlichen Hangbereichen des Fleischber-

ges. Auf den steilen Hanglagen im Süden und Westen befinden sich Hecken und 
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kleinere Gehölzgruppen. Auf den etwas schwächer geneigten Lagen im Norden 

liegen kleinere Acker- und Grünlandflächen.  

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Insbesondere der südliche Teil der Land-

schaftsbildeinheit unterliegt einer eher extensiven land- und forstwirtschaftlichen 

Nutzung. Auf den Hanglagen befinden sich allerdings einige Nadelbaumbestände. 

Die nördlichen Ackerflächen auf weniger exponiertem Gelände sind intensiv ge-

nutzt und weisen weniger Strukturelemente auf. 

Offenlandbereich um die „Koppe“ westlich Bad Salzschlirf 

 Relief: Das Gelände ist durch die von der Schlitzniederung auf 349 m ü. NN 

ansteigende „Koppe“ mit ihren zum Teil stark geneigte Hängen und Einschnitten 

geprägt. Im UR ist nur ein kleiner Bereich dieser Raumeinheit angeschnitten. 

 Gewässer: In dieser Landschaftsbildeinheit befinden sich keine Gewässer. 

 Biotop- und Nutzungsstruktur: Die Hanglagen zeichnen sich durch überwiegend 

kleinparzellige Grünlandflächen, Gehölzgruppen und Hecken aus. Im nördlichen 

Teil ist ein kleinerer Hangbereich auch bewaldet. Auf der Koppe und seinem etwas 

weniger stark geneigten Südosthang befindet sich ein größerer zusammenhän-

gender Ackerflächenbereich. 

 Nutzungsintensität/Vorbelastungen: Die Offenlandbereiche sind überwiegend 

intensiv landwirtschaftlich genutzt. 


